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80.002 s Sparmassnabmen 1980 

Botschaft, Beschlusses- und Gesetzesentwürfe vom 
24. Januar 1980 (BBI I, 477) über Massnahmen zur 
Entlastung des Bundeshaushalts (Sparmassnahmen) 

' N Kaufmann, Barchi, Basler, Biel, Bonnard, Bratschi, 
cantieni, Carobbio, de Chastonay, Cotti, Felber, 
Geissbühler, Grobet, Hubacher, Huggenberger, Jae
ger, Junod, Kohler Raoul, Loretan, Martigno
ni, Mtlller-Balsthal, Müller-Bern, Riesen-Freiburg, 
Schmid, Schwarz, Stucky, Uchtenhagen, Weber
Schwyz, Weber Leo · (29) 

S Finanzkommission 

A. Bundesbeschluss über die Aufhebung des Kantonsantei
les am Reinertrag der Stempelabgaben 

1980 12. März. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 

1980 4. Juni. Beschluss des Nadonalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundes

beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

1980 20. Juni. Bescblus.1 des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

BundesblaU II, 617 

Bl. Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG) 
1980 12. März. Beschluss des Ständerates abweichend 

vom Entwurf des Bundesrates. 
1980 4. Juni. Beschluss des Nationalrates: Streichen 

(siehe Beschluss B2). 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 

B2• Bundesbeschluss zum Bundesgesetz über die Stempel
abgaben 

1980 4. Juni. Beschluss des Nationalrates nach Antrag 
der Kommission. 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Bescbluss des Ständerates: Der Bundes

beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

. Bundesblatt JJ. 640; Ablauf der Refererulumsfrlst: 29. September 1980 

C. Bundesbeschluss über die Neuverteilung des Reinertra
ges der Eidgen6ssischen Alkoholverwaltung aus der 
fiskalischen Belastung der gebrannten Wasser 

1980 12. März. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Beschluss des Bundesrates. 

1980 4. Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundes

beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

Bundesblatt II, 618 

D1, Alkoholgesetz 
1980 12. März. Beschluss des Ständerates abweichend 

vom Entwurf des Bundesrates. 
1980 4. Juni. Beschluss des Nationalrates: Streichen 

(siehe Beschluss D2). 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 

-\1 

D2• Bundesbeschluss zum Alkoholgesetz 
1980 4. Juni. Bescbluss des Nationalrates nach Antrag 

der Kommission. 
1980 12. Joui. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 1 

1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

Bundesblall II, 641; Ablauf der Referendumsfrlst: 29. September 1980 

E. Bundesbeschluss über die Revision der Brotgetreide
ordnung des IAndes 

1980 12. März. Beschluss des Ständerates nach Entwurf 
des Bundesrates. 

1980 4, Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundes

beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

Bundesblatt JJ, 619 

F. Gewässerschutzgesetz 

1980 12. März. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 

1980 4. Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. ., 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Das Bun<Jes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

BundesblaUH,_620; Ablauf der Refcrendumsfrlst: 29. September 1980 

G. Tierseuchengesetz (TSG) 
1980 12. März. Beschluss des Ständerates abweichend 

vom Entwurf des Bundesrates. 
1980 4. Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend 

vom Beschluss des Ständerates. 
1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen . 
1980 20. Joui. Beschluss des Nationalrates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblau II, 634: Ablauf der Referendumsfr:ist: 29. September 1980 

H. Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete 
1980 13. März. Beschluss des Ständerates nach Entwurf 

des Bundesrates. 
1980 4. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Das Bundes-

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
ßundesblall II, 636; Ablauf der R.eferendumsfrlst: 29, Sepklfflber 1980 

I. Bundesgesetz über den Strassenverkehr 
1980 13. März. Beschluss des Ständerates nach Entwurf 

des Bundesrates. 
1980 5. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblall II, 624; Ablauf der Referendwnsfrlst: 29. September 1980 



K. Bundesgesetz über die Neuw:rteilung von B11.1·se11er1rä
gen 

1980 13. Min. Beschluss des Ständerates nad1 Entwurf 
des Bundesrates. 

1980 S. Juni. BeschJuss des Nationalrates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
BWldesblatt II, 622: Ablauf der Referendumsfrlst: 29. September 1980 

L. Bur,desbeschluss über die Herabsetzung vo11 Bundes
leistungen 

1980 13. Min. BeschJuss des Ständerates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 

1980 9. Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Beschluss des Nationalrates. 

1980 17. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustim
mung. 

1980 20. Juni. Beschluss des Stlinderates: D.:r Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

Bundesblatt II, 589: Ablauf der Referendumsfrist: 22. September 1980 

M. Bundesbeschluss über die inländische Zuckerwirt
scluift 

1980 13. März. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 

1980 9. Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundei;

beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

1980 20. Juni. BeschJuss des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

Bundesblatt n. 644; Ablauf der Refercndumsfrist: 29. September 1980 

1980 20. Juni. Beschluss des '.'iationalrates: Das Bundcs
gcsr1z wird in der Schlussabstimmung angen0mmcn. 

1980 20. Juni. Beschlu\s des Ständerates: Das Bundes
gesetz wird in der Sc·hlu,sabstimmung angenommen. 

Bundcsblntl II. 6,0: Ablauf ,!er Rcferendumsfrist: ~9. Septentber 1980 

N. Schutzbautengesetz 

1980 9. Juni. Beschluss des Nationalrates nach Antrag 
der Kommission. 

1980 12. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1980 20. Juni. Beschlus,; des Ständerates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1980 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Das Bundes

gesetz wird in der Schlussabstimmung an~enommen. 
Bundesblatt II, 626: Ablauf der Referendumsfrist: 29. September 1980 



1 Resume des ctei1nerat1ons 

80.002 e Programme d'economies 1980 

Message, projets d'arretes et de Jois, du ~4 janvier 
1980 (FF I, 477) ä l'appui de mesures destinees a 
reduire !es depenses de Ja Confederation (Program
me d'economies 1980). 

N Kaufmann, Barchi, Basler, Biel, Bonnard, Bratschi, 
Cantieni, Carobbio, Cotti, de Chastonay. Fclber, 
Geissbühler, Grobet, Hubacher, Huggenbergcr, Jae
ger, Junod, Kohler Raoul, Loretan, Martignoni, 
Müller-Balsthal, Müller-Beme, Riesen-Fribourg, 
Schmid, Schwarz, Stucky, Uchtenhagen, Weber
Schwyz, Weber Leo (29) 

E Commission des finances 

A. Arrete /ederal portant suppression de la quore-part des 
cantons au roduit 11et des droits de timbre 

1980 U mars. Decision du Conseil des Etats modifiant 
le projet du Conseil federal. 

1980 4 juin. Decision du Conseil national avcc di:s divcr
gences. 

1980 12 juin. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1980 20 juin. Decision du Conseil des Etats: L"arrete cst 

adopte au vote final. 
1980 20 juin. Decision du Conseil national: L'arrete est 

adopte au vote final. 
FeulUe federale II, 633 

B1• Loi sur /es droits de timbre ( LT) 
1980 12 mars. Declsion du Conseil des Etats modifiant 

Ic projet du Conseil federal. 

1980 4 juin. Decision du Conseil national: Biffer (v. ar
rete B2). 

1980 12 juin. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 

82• Arrete federal relat1f a la loi federale sur /es droits de 
timbre 

1980 4 juin. Decision du Conseil national selon proposi
tion de la commission. 

1980 12 Juin. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1980 20 juin. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est 

adopte au vote final. 
1980 20 juin. Decision du Conseil national: L'arrete est 

adopte au vote final. 
Feuille fc<icrale 11. 657; dolai d"oppo~ition: 29 soptembre 19~0 

C. Arrete federal fixant /a 1/0lll'ellc repartitio11 du bene
fice net de la Regie des a/cools prm·enant de /'imposi
tion des boissons distil/ees 

1980 12 mars. Decision du Conseil des Etats modifiant 
le projet du Conseil federal. 

1980 4 juin. Decislon du Conseil national avei.: des diver
gences. 

1980 12 juin. Decision du Conseil des Etats: Adhcsion. 
1980 20juin. Decision du Conseil des Etats: L"arrete est 

adopte au vote final. 
1980 20 juin. Decision du Cunseil national: l.:arrete e~t 

adopte au votc final. 

Feuille federale 11. 634 

D1• Loi sur /'alcvo/ 
1980 12 mars. Decbion du Com,cil d~ Etab mouitiant 

1c projet du Conseil fcdcral. 
1980 4juin. Dccision du Conseil national: Hitler(\. ar

r.:tc D~). 
1980 12 juin. Decision du Conseil des Etats: AdhesiLm. 

-... 

D2• Arrete Jedem/ re/atif a la loi federale Jur /'alcool 

1980 4 juin. Decision du Conseil national selon propo
sition de la commission. 

1980 12 juin. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1980 20 juin. Decision du Conseil des Etats: L'arrete 

est adopte au vote final. 
1980 20 juin. Decision du Conseil national: L'arrete est 

adopte au vote final. 
Feuille federale 11. 658; delai d"oppositinn: 29 scptcmbre 19MO 

E. Arrtte federal portant revisio11 du regime du ble da11s l<
a s 

1980 12 mars. Decision du Conseil des Etats conforme 
au projet du Conseil federal. 

1980 4 juin. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 

1980 12 juin. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1980 20 juin. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est 

adopte au vote final. 
1980 20 juin. Decision du Conseil national: L"arrete est 

adopte au votc final. 
Feuille federale II, 635 

E Loi sur la protection del eaux 

1980 12 mars. Decision du Conseil des Etats modifiant 
Je projet du Conseil federal. 

1980 4 juin. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 

1980 12 juin. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1980 20 juin. Decision du Conseil des Etats: La loi e!-t 

adoptee au vote final. 
1980 20 juin. Decision du Conseil national: La loi est 

adoptee au vote final. 
F<:uiUe federale 11, 636: delai d'opposition: 29 septembre 1980 

G. Loi sur /es epizootles ( LFE) 

1980 12 man. Declsion du Conseil des Etats modifiant 
le projet du Conseil federal. 

1980 4 juln. Declsion du Conseil national avec des diver
gen_ces. 

1980 12 juin. Declsioo du Conseil des Etats: Adhesion. 
1980 20 juin. Decislon du Conseil des Etats: La loi est 

adoptee au vote final. 
1980 20 juin. Declsion du Conseil national: La loi est 

adoptee au vote final. 
Feuillc ft!deralc II, 650: delal d'oppositlon: 29 seple1llbre 1980 

H. Loi sur l'aide en matiere d'investissements dans /es re
gions de montagne 

1980 13 man. DecJsion du Conseil des Etats conforme 
au projet du Conseil federal. 

1980 4 Juin. Decision du Conseil national: Adhesion. 
1980 20 juin.- Declsion du Conseil des Etats: La loi est 

adoptee au vote final. 
1980 20 juin. Decision du Conseil national: La loi est 

adoptee au vote final. 
Feullle federalc II, 6S3; delai d 'opposltlon: 29 septembre 1980 

/. Loi sur la circulation rouliere 

1980 13 man. Declsion du Conseil des Etats conforme 
au projet du Conseil federal. 

1980 5 Juln. Dedslon du Conseil national: Adhesion. 
1980 20 Juln. Declslon du Conseil des Etats: La loi i:st 

adoptee au vote final. 
1980 20 juin. Decislon du Conseil national: La loi est 

adoptee au vote final. 
Feuille federale II. 640: delal d"oppositlon: 29 septembre 1-980 



K. Loi regJant Ja noui•el/e repartition du produit des amen
des 

1980 13 man. Declsion du Conseil des Etats conforme 
au projet du Conseil federal. 

1980 S juin. Decision du Conseil national: Adhesion. 
1980 20 juin. Declsion du Conseil des Etats: La loi est 

adoptee au vote final. 
1980 20 Juin. Decision du Conseil national: La loi est 

adoptee au vote final. 
Feullle federale II, 638; delal d·opposilion: 29 septembre 1980 

L. Arrete federa/ reduisant certaines prestatio11s de Ja 
C 011federatio11 

1980 13 mars. Decislon du Conseil des Etats modifiant 
Je projet du Conseil federal. 

1980 9 juin. Declslon du Conseil national avec des diver-
gences. 

1980 12 juin. Declsion du Conseil des Etats avec des 
· divergences. 
1980 17 juln. Declslon du Conseil national: Adhesion. 
1980 20 juln. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est 

adopte au vote final. 
1980 20 juin. Decislon du Conseil national: 1.·arrete est 

adopte au vote final. 
Feullle federale II. 603; delal d·opposltlon: 22 septembre 1980 

M. Arrete federaJ sur /'economie sucriere indigene 

1980 13 mars. Decision du Conseil des Etats modifiant 
le projet du Conseil federal. 

1980 9 Juin. Decislon du Conseil national avec des diver
gences. 

1980 12 juin. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1980 20 juin. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est 

adopte au vote final. 
1980 20 juln. Decislon du Conseil national: L'arrete est 

adopte au vote final. 
Feullle federale II, 661; delal a•oppositlon: 29 septembre 1980 

N. Loi sur /es abris 
1980 9 juin. Decislon du Conseil national selon propo

sition de Ja commission. 
1980 12 Juin. Declsion du Conseil des Etats: Adhesion. 
1980 20 juin. Decision du Conseil des Etats: La loi est 

adoptee au vote final. 
1980 l0 juin. Decision du Conseil national: La loi est 

adoptee au vote final. 
Feullle federale II. 642; delal d'opposllion: 29 septembre 1980 

-
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Bundesgesetz über die Stempel
abgaben 

Antrag der Kommission 

Hefti, Berichterstatter 
Reymond 

Gesamtabstimmung 

Bundesbeschluss über die Neu
verteilung des Reinertrages 
der Eidg. Alkoholverwaltung 
aus der fiskalischen Belastung 
der gebrannten Wasser 

Antrag der Kommission 
Rückweisung 
Hefti, Berichterstatter 

Gesamtabstimmung 

Alkoholgesetz 
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Tierseuchengesetz (TSG) 

Antrag der Kommission 
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Abstimmung 

Titel und Ingress 
Hefti, Berichterstatter 
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Entrer en matiere 

HeHI, Berichterstatter: Ihre Kommission hat diese Vorlage 
wie folgt behandelt: Zuerst hielten wir eine Generaldebatte 
über das gesamte Paket. Hernach wurde jede Vorlage - es 
sind im ganzen zwölf - der Reihe nach behandelt und 
zwar mit Eintreten, Detailberatung und Gesamtabstim
mung. Und am Schluss führten wir noch eine Gesamtab
stimmung über das ganze Paket durch. 
Ich möchte dem Rat beantragen, dass seine Verhandlun
gen in gleicher Weise vor sich gehen. 

Präsident: Ich frage Sie an, ob Sie mit diesem Vorgehen 
einverstanden sind. - Das ist der Fall. 

Heftl, Berichterstatter: Die Massnahmen zur Entlastung 
des Bundeshaushaltes, auch Sparpaket genannt, umfassen 
zwölf Vorlagen. Sie sind ein wichtiger erster Schritt, um 
Ende 1983 ein praktisch ausgeglichenes Bundesbudget zu 
erreichen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Leglsla
turfinanzplan, den Rlchtllnien für die Regierungspolitik und 
der allgemeinen Lage unseres Landes. Ich möchte mich 
daher einleitend mit diesem Hintergrund befassen, aus 
dem das vorliegende Massnahmenpaket herausgewachsen 
ist. 
Die erste Hälfte der 70er Jahre waren, wenigstens äusser
lich und materiell betrachtet, glänzende Zeiten. Im gros
sen und ganzen ging es in der Wirtschaft ständig aufwärts, 
und entsprechend stiegen die Steuereingänge; teils in der 
Wirtschaft und später - dafür um so intensiver - auch 
beim Staat, hielt man, wenn nicht alles, so doch sehr vie
les für möglich. Wir näherten uns etwas dem, was das 
griechische Altertum Hybris nannte. Weil sich die Mittel 
ständig zu vermehren schienen, nahm man deren rationel
len Einsatz und ihr Verhältnis zum Erfolg nicht mehr so 
ernst und verlernte auch etwas das Setzen von Prioritäten. 
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Die Ende 1974 scharf einsetzende Rezession hat erneut 
gezeigt, dass die Entwicklung nicht einseitig verläuft, und 
dass man gut daran tut, sich jeweilen auch der Grenzen 
bewusst zu werden, wobei ich beifügen möchte, dass die
se nichts Unabände1 iiches sind. 

Jener ~. irtschaftliche R..ickschlag stand ,n, Zusammenhang 
mit der sogenannten C'elkrise. Sie dauert weite;r_ und die 
hohe Preissteigerun9 clürtte sich zumindest nicht n3ch un
ten verc'.ndern. Wenn wir es richtig fanden, und wir uns 
auch ni:;i.t hätten einmischen können, dass jene Ölfördern
den Staaten aus dem Einflussbereich ehemaliger europä
ischer Grossmächte entlassen wurden, so müssen und sol
len wir es auch in Kauf nehmen, wenn diese Länder als 
Gegenleistung für ihr Oel heute einen wesentlich höhern 
Anteil unseres Sozialprnduktes 1,ulangen als früher, was 
ur1s nun bPi der Der.kung der eigenen Bedürfnisse abgei--,t. 
sei es im Staat oder bei den Bürgern. Da sich diese Situa
tion in aosehbarer Zeit kaum bessern wird, würde es ein 
übles Ende nehmen, wenn wir das Manko mit dem Aufzeh
ren von Reserven zu decken versuchten. So verbleiben 
keine anderen Auswege als vermehrte eigene Anstrengung 
und, soweit das nicnt genügt, gewisse Einschränkungen, 
möglichst durch Rationalisierungen, die im allgemeinen 
am wenigsten weh tun, unter ausgewogener Verteilung. 

Noch eine weitere Erscheinung, ebenfalls Im Ausland, mit 
der wir konfrontiert sind: Afghanistan hat gezeigt, dass es 
nach wie vor keine Weltpolitik gibt ohne den Faktor 
Macht. Und die dahingeschwundene Entspannung wird um 
so später zurückkehren, je mehr man sie heute zu beschwö
ren versucht und nicht durch genügende Abwehrkraft un
termauert. Bei der Landesverteidigung dürfen wir daher 
keine finanzielle Entlastung suchen, eher könnten von dort 
her zusätzliche Beanspruchungen kommen. 

So ist die Situation umrissen, aus der sich unsere Aufgabe 
stellt: weiterhin voller Einsatz unserer Wirtschaft auf allen 
Stufen, teils unterstützt durch die entsprechende Wissen
schaft, und Anpassung der Staatsaufgaben und Ausgaben 
an das, was auf die Dauer von unserer Volkswirtschaft 
getragen werden kann, wobei wir uns bewusst bleiben 
müssen, dass der Aufwand für die Landesverteidigung pri
mär von der äussern Situation bestimmt wird. 

Vermögen wir diese Aufgabe zu lösen? Ich glaube ja. Und 
auch diejenigen, welche zurzeit noch allzu sehr in der 
Mentalität der ersten Hälfte der 70er Jahre befangen sind, 
werden schliessllch folgen können, denn noch ist die Lage 
nicht übermässtg dramatisch, und es wird von uns nichts 
Gewaltiges verlangt. Wir brauchen einzig ohne Verzöge
rung die nötigen Schritten zu tun, und es sind tragbare. 
Wie uns kürzlich in diesem Saale Herr Bundesrat Honeg
ger bestätigt hat, besteht derzeit für die Wirtschaft kein 
Grund zur Schwarzmalerei. In den Richtlinien für die Re
gierungspolitik wird auf die gegenüber dem Ausland gün
stige Situation der schweizerischen Wirtschaft hingewie
sen. Das könnte sich allerdings ändern, wenn wir der 
Europäischen Sozialcharta beitreten, mit welchem Schritt 
der Bundesrat liebäugelt. Hoffen wir aber, dass letzterer 
sich doch noch richtig besinnen wird, denn im Gegensatz 
zur Finanzpolitik wäre in dieser Sache eine spätere Um
kehr kaum mehr möglich. 

Was den Bund betrifft, so erbringt er seinen ersten Beitrag 
mit dem vorliegenden Massnahmenpaket. In der Wissen
schaft wird zwar hin und wieder die Meinung vertreten, 
dass Defizite im Staatshaushalt nicht ins Gewicht fallen. 
Gewiss können aus konjunkturellen Gründen Defizite not
wendig werden, aber auch nur so weit und so lange, als 
sich wieder ein rettendes Ufer erwarten lässt. Und je gün
stiger der Ausgangspunkt erscheint, das heisst, je weniger 
ein Staat verschuldet ist, desto besser kann er sich derar
tige Uebungen leisten. Letzte Woche hat Herr Kollege Mi
ville darauf hingewiesen, dass unser Land für allfällige 
wirtschaftliche Engpässe nicht gut gerüstet sei, nachdem 
nun das jährliche Bundesdefizit den Betrag von 1,8 Milliar
den Franken erreicht habe. Ich pflichte ihm bei, besonders 
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wenn man bedenkt, dass während der Rezession vielfach 
die Reserven in unserer Industrie aufgezehrt wurden, wie 
kurz vorher Herr Kollege Latsch bemerkt hatte. Bekannt 
ist, dass wachsende Defizite mit steigenden Ausgaben für 
die Zinsen Mittel beanspruchen, die sonst für nützliche
re Zwecke verwendbar wären, und dass Defizite infla
tionsfördernd sind, ausser allenfalls In Zeiten von 
Arbeitslosigkeit. Dass die Schweiz bezüglich Verschuldung 
wesentlich günstiger dastehe als das Ausland, womit uns 
der Bundesrat noch im letzten Jahr vertrösten wollte, trifft 
nicht zu. Wie uns der Herr Departementsvorsteher in der 
Kommission bekanntgab, beträgt heute die öffentliche Ver
schuldung pro Kopf in der Schweiz 7400 Franken und in 
der Bundesrepublik 6000 Franken. Die Zinsenlast dieser 
Verschuldung pro Kopf betriigt in der Schweiz 476 und in 
der Bundesrepublik 365 Franken. Da und dort wurde der 
Vorwurf laut, das Massnahmenpaket, das eine gewisse 
Konzentration der Staatsaufgaben bezweckt, führe damit 
zu einer Schwächung des Staates, ja gehe in Richtung von 
dessen Abbruch. Die Stärke des Staates hängt aber kei
nesfalls einfach vom Umfange seiner Tätigkeit ab. Viel
mehr Ist ein Staatswesen dann stark, wenn seine Tätigkeit 
im richtigen Verhältnis zu seinen volkswirtschaftlichen 
Möglichkeiten steht, und es wird dann schwach, wenn es 
diese Relation missachtet. 
Kantone und Bürger werden die vorgeschlagenen Mass
nahmen empfinden, aber nicht in allzu harter Weise. Vor
schläge auf weitergehende Einsparungen wurden in der 
Kommission zurückgezogen. Wirft man ·nämlich das Steuer 
allzu brüsk herum, so entstehen daraus meist neue 
Schwierigkeiten anderer Art. Wir sollten aber auch nicht 
unter die Anträge von Bundesrat und Kommission gehen, 
da wir sonst die notwendige Sanierung nicht erreichen 
würden, und dann könnte es zu dramatischen Situationen 
kommen. 
Ich weiss, wer vom Bund Geld braucht, ist gewöhnlich 
organisiert, und die betreffenden Sekretäre, Vorstände und 
Behörden halten es für ihre Pflicht und werden oft auch 
darnach qualifiziert, wie viele Bundesgelder sie flüssig ma
chen können. Solange die Quelle ungestört fliessen kann, 
mag es nicht so sehr darauf ankommeri, wenn sich alles 
um einen möglichst grossen Anteil drängt. Aber wenn, wie 
jetzt, Gefahr besteht, dass die Quelle als solche nicht 
mehr richtig gespiesen werden könnte, dann sollte es ein 
Anliegen gerade derjenigen sein, welche auf Bundesunter
stützung angewiesen sind, dass die Quelle gesund erhal
ten bleibt. 
Die beantragten Massnahmen zur Gesundung des Bundes
haushaltes bringen allein noch nicht den gewünschten 
Erfolg. Sie müssen ergänzt werden durch eine verstärkte 
Gesinnung In den Departementen und Verwaltungsstellen, 
so wie man es heute auch gegenüber der Natur und ihren 
Ressourcen fordert, mit den staatlichen Geldmitteln haus
hälterisch umzugehen und stets das Verhältnis zwischen 
Einsatz und Erfolg im Auge zu behalten. Vielfach wird 
das schon jetzt getan, mancherorts fehlt es daran noch. 
Wohl kaum mangels Können, eher aus einer gewissen Be
quemlichkeit und gelegentlich vielleicht auch aus einem 
Wunsche zu brillieren; aber zum getreuen Dienst am Staat 

. gehört auch das Zurückstellen persönlicher Ambitionen. 
Sicher müssten wir die heutigen Massnahmen nicht oder 
in geringerem Masse ergreifen, wenn wir rechtzeitig zum 
Rechten gesehen hätten, und es wäre dies um so leichter 
gewesen, je früher wir damit begonnen hätten. Auf Seite 
12 des Legislaturfinanzplanes finden wir den etwas ver
steckten Versuch des Bundesrates, die Verantwortung 
dem Parlament zuzuschieben. Nachdem es der Bundesrat 
ist, der diesen Punkt aufgreift, gestatten Sie mir folgende 
Bemerkung: 
Wohl kann man beim Parlament auf dessen zahlreiche 
Motionen und Postulate und auf dessen Zustimmung zu 
den Budgets hinweisen. Aber der Bundesrat selber hat 
sich dabei wenig zur Wehr gesetzt und gegenteilige Stim
men kaum je unterstützt. Ich erinnere auch an die Voten 



Programme d'economies 1980 

der Präsidenten Ihrer Finanzkommissionen, namentlich 
diejenige unseres ehemaligen Kollegen Arnold Theus, die 
gerade beim Bundesrat nicht die nötige Beachtung fan
den. Nun, was die Zelten der Hochkonjunktur betrifft, darf 
man wohl sagen: Wer da ohne Fehl Ist, der werfe den er
sten Stein. Weniger verständlich Ist, dass der Bundesrat 
1975 und 1976 noch der Ansicht war, eher bei den Boom
Jahren und weniger bei der spätem rückläufigen Bewe
gung handle es sich um den Normalfall, und auch bis heu
te mit dem von Anfang an Naheliegenden gezögert hat. 
Aber die einen reagieren eben rascher, und die· andern 
brauchen etwas mehr Zelt. Man darf wohl heute vom Bun
desrat mit seinem Paket sagen: «Spät kommt er, doch er 
kommt.,. Ich weiss nicht, ob Ich die Bibel ganz richtig zi
tiere, aber es gibt dort einen Spruch, wonach im Himmel 
mehr Freude sei über sieben Reuige als über tausend Ge
rechte, wobei natürlich zugegeben Ist, .dass wir alle viel 
mehr Sünder als Gerechte sind. 
Was nun den Finanzplan betrifft, so hat sich auch hiermit 
Ihre Kommission befasst. Er sieht neue Steuern vor. Die 
Finanzkommission möchte sich diesbezüglich noch nicht 
festlegen. Man wird aber kaum sagen können, dass, weil 
unser Volk zweimal Finanzordnungen mit neuen Steuern 
abgelehnt hat, es das auch In Zukunft unbedingt tun wer
de, denn Jene früheren Ablehnungen waren doch zum Tell 
dadurch bedingt, dass man befürchtete, die neuen Einnah
men dienten letzten Endes nicht zur Sanierung des Bun
deshaushaltes, sondern zu vermehrten Ausgaben, die 
die Probleme nur auf eine höhere und damit schwierigere 
Ebene verlagern würden. Von diesem Aspekt her betrach
tet, darf man Jenen ablehnenden Volksentscheiden staats
männische Einsicht nicht absprechen. 
Heute schlägt der Bundesrat den andern Weg vor: er be• 
glnnt mit Sparmassnahmen, und das wird auch den Weg 
ebnen, später allenfalls neue Einnahmen zu beschllessen, 
soweit sie für die Wirtschaft tragbar sind und mit weiteren 
Sparmassnahmen parallel gehen. Im einzelnen wollte sich 
aber hier Ihre Kommission noch nicht festlegen. 
Was die Ausgabenseite betrifft, so gibt für uns die Landes
verteidigung - wie bereits gesagt - wenig Spielraum; sie 
Ist eine Notwendigkeit. Ein weiterer Punkt, der nicht er
wähnt wurde, liegt Im Hinweis auf Seite 84 ff. der Richt
linien für die Regierungspolitik, denen man entnehmen 
könnte, dass es mit der AHV für die Zukunft nicht so si
cher bestellt sei. Selbstverständlich darf diesbezüglich 
nichts passieren und muss beizeiten zum Rechten gese
hen werden. Es liegt hier - neben der Landesverteidigung 
- eine Priorität vor allen andern Aufgaben, seien es beste
hende oder zukünftige. Alles das aber - war die Auffas
sung Ihrer Kommission - darf den Budgetausgleich kei
nesfalls verhindern. 
Zu den einzelnen Vorlagen: 
Bei den Verfassungsvorlagen (Kantonsantelle, Stempel• 
steuer und Alkohol) ging es In der Kommission um die 
Frage der Befristung. Es ist dies eine Frage, auf die wir 
bei der Detallberatung eingehen können. 
Einige Bemerkungen verdient wohl die Vorlage über die 
Herabsetzung der Bundesbeiträge. Man hat vorgebracht, 
diese allgemeine prozentuale Herabsetzung sei eine zu 
starre, zu schematische Lösung. Ich möchte aber an das 
Jahr 1974 oder 1975 erinnern, wo unser verehrter Herr 
Kolieg!!t Heimann bereits den gleichen Vorschlag gemacht 
hat; man hat diesen abgelehnt und gesagt, der richtige 
Weg sei die Individuelle Kürzung. Seither sind vier oder 
fünf Jahre verflossen, und was ist geschehen? Wir sind mit 
dieser andern Methode keineswegs zum Ziele gekommen, 
und es hat sich gezeigt, dass wir zur linearen Herabset
zung zumindest für eine bestimmte Periode greifen müs
sen. Das war übrigens auch die Auffassung meines Vor
gängers Im Präsidium der Finanzkommission, unseres ve
rehrten Kollegen Karl Hofmann. 
Es gibt Ja ein Ventil In dieser linearen Herabsetzung, denn 
es verbleibt dem Bundesrat eine Manövriermasse, die er 
zur Milderung von Härt.an einsetzen kann, wie dies übrl• 
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gens auch seinerzeit im Vorschlag Helmann enthalten war. 
Nun wirft man der Vorlage hier wieder vor, diese Manö
vrlermasse sei nicht In Ordnung, aber Ich glaube, diese 
Argumentation Ist etwas widersprüchlich, wenn man an
derseits eine angebliche Starrheit kritisiert. Wer soll diese 
Manövriermasse ausschöpfen? Der Bundesrat oder das 
Parlament? Ich glaube, der Bundesrat trifft eine weise 
Lösung, auch wenn sie für Ihn schwieriger Ist. Seien wir 
froh, dass er dies tut, denn ich glaube, In dieser Frage 
wäre die Unabhängigkeit des Parlamentes überfordert. 
Was wir bei all diesen Massnahmen beachten müssen -
darauf hat in der Kommission unser verehrter verstorbener 
Kollege Broger hingewiesen -: sie dürfen nicht dazu füh
ren, den weiteren Zug zu den Agglomerationen zu verstär
ken, im Gegenteil, diese Forderung liegt ja auch durchaus 
im Rahmen des neuen Raumplanungsgesetzes. 
Ich möchte Sie auch bitten, Im Gesetz keine Ausnahmen 
bezüglich der Herabsetzung zu machen, sonst zerfliesst 
uns alles unter den Händen. Ihre Kommission Ist diesbe
züglich konsequent gewesen; sie hat dem Bundesrat ge
sagt, dass selbst die Entwlcklungstiilfe für die Herabset
zung kein Tabu sein solle. Das rechtfertigt sich auch von 
der Sache her. Erinnern wir uns an die Wintersession 
1978, wo Kollege Helmann auf zahlreiche wunde Punkte In 
der Entwicklungshilfe hingewiesen hat. Sie konnten da
mals vom Departemenfsvorsteher nicht beantwortet wer
den; bis heute Ist das noch nicht erfolgt! Eine Ueberprü
fung der Entwicklungshilfe drängt sich auf. 
Die einzelnen Vorlagen sind mit gewissen Mehrheits- und 
Minderheitsanträgen, mit gewissen differenzierten Stim
menzahlen, aber alle eindeutig angenommen worden. In 
einer Abstimmung über das Gesamtpaket wurde diesem 
mit 7 zu 2 Stimmen zugestimmt. 
Man nennt es Sparpaket. Ich glaube aber, es Ist ebenso 
sehr ein Paket zur Gesundung, Ja ein Paket zur ·stärkung 
unseres Staates, damit er den Anforderungen, welche die 
heutige Zelt stellt - und es sind andere als vor einigen 
Jahren -, gewachsen sein kann. Man pflegt heute nahezu 
alles in den nicht Immer sehr phantasiereichen Gegensatz 
von rechts und links zu stellen und hat sich auch hier ge
fragt, ob es sich um eine Rechts- oder Linksvorlage hand
le. Ich glaube, es handelt sich ganz einfach um eine Vorla
ge, die staatspolitisch notwendig Ist und damit in allen 
Lagern Befürworter gefunden hat. 
Ich glaube, wir dürfen dem Bundesrat und dem Vorsteher 
des Flnanzdepartementes danken, dass sie uns diese Vor
lage auf den Tisch des Hauses legen. Es scheint mir ir
gendwie symptomatisch, dass es ein ehemaliger kantona
ler Finanzdirektor war, der endlich diesen Schritt gewagt 
hat. 

KDndlg: Das Schweizervolk hat In zwei Abstimmungen die 
Vorlagen zur -Sanierung der Bundesfinanzen abgelehnt. 
Die Gegner hatten wohl verschiedene Gründe für Ihr Nein: 
einerseits war es die vorgesehene Einführung der Mehr
wertsteuer, andererseits aber bildeten sicher auch die 
ständig wachsenden Aufgaben des Staates - und Insbe
sondere diejenigen des Bundes - einen Grund zur Ableh
nung. Das vorliegende Sparpaket stellt daher eine logi
sche Massnahme dar, die auf diesen Volksentscheid fol
gen musste. Es ist auch müsslg, heute zu jammern und 
über die fehlende Leistungskraft des Bundes zu klagen. 
Wir würden dem uns erteilten Auftrag schlecht nachkom
men, wenn wir das sparsame Haushalten nicht ernst neh
men würden. Die Absicht des Bundesrates, den Rech
nungsausgleich anzustreben, Ist daher zu begrQssen, und 
der Bundesrat ist meines Erachtens In den heute vorlie
genden Bestrebungen vollumfänglich zu unterstützen. Wir 
können es uns auf die Dauer einfach nicht leisten, den 
Schuldenberg des Staates massiv anwachsen zu lassen, 
ohne dadurch sehr negative Folgen einzuhandeln. Inflation 
u. a. dient schlussendlich niemandem, weder dem Staat, 
noch dem einzelnen, noch der Wirtschaft. Jede nur mögli
che Massnahme ist zu treffen, um die Stabilität des Haus-
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haltes wieder zu erreichen. Dass dies nicht möglich sein 
wird, ohne dass der einzelne Bürger davon etwas verspürt, 
dürfte unbestritten sein. Ich bin davon überzeugt, dass 
dieses Spüren sogar notwendig Ist und erwartet wird. Sehr 
oft wurde während der früheren Sparrunden der Vorwurf 
laut, dass Einsparungen mögllch seien, ohne dass die 
Empfänger von Bundesgeldern davon betroffen würden. Es 
wäre wünschbar, wenn im Zusammenhang mit der heuti
gen Beratung vom Bundesrat nochmals gegenüber der 
Oeffentlichkeit klar aufgezeigt würde, welche Sparmass
nahmen bereits Im voraus innerhalb des eigentlichen Bun
desverwaltungsbudgets getroffen wurden; denn wer die 
Vorlage studiert, könnte zur Auffassung gelangen, dass 
der Bundesrat seine ganze Sparübung auf dem Buckel 
Dritter zu verwirkllchen versucht. Mit diesem Sparpaket 
allein sind jedoch die Probleme noch nicht gelöst, son
dern höchstens angegangen. In der Folge wird es drin
gend notwendig sein, die Ende 1982 auslaufende Finanz
ordnung zu verlangern. Meines Erachtens wäre dies ohne 
Verzug zu tun und das bisherige Recht möglichst ohne 
Aenderungen zu verlängern. Aenderungsexperimente soll
ten erst in der Folge behandelt werden, auf der Grundlage 
des verlängerten, wenn möglich unbefristeten Rechtes. 
Dadurch dürfte wohl die Zahl der Opponenten für die Wei
terführung der bisherigen WUST auf minimaler Höhe blei
ben. 
Nun zum Sparpaket. Meines Erachtens sollte man den vom 
Bundesrat unterbreiteten Aenderungen Im Grundsatz zu
stimmen, mit den Abänderungsanträgen der Kommission 
respektive der Kommisslonsmehrh.eit. Ich glaube, dass das 
Aufschnüren des bundesrätlichen Paketes dazu führen 
müsste, dass . die einzelnen Vorhaben stückweise ausge
brochen würden. Dies würde zwar den Entlasteten sicher 
zufriedenstellen, diejenigen, die unter den Betroffenen ver
bleiben würden, würden uns dafür wohl kaum danken und 
den Zweitrat unter massiven Druck setzen, um weitere 
Abstriche zu erreichen. 
Lassen Sie mich bereits In der Eintretensdebatte auf einen 
einzelnen Antrag hinweisen. Ich tue dies ungern - ich 
muss dies sagen -, weil Ich etwas früher den Saal verlas
sen muss. Ich hoffe aber, die Debatte wenn möglich noch 
fertig verfolgen zu können. 
Kollege ·Genoud beantragt Im Tell L, Bundesbeschluss 
über die Herabsetzung von Bundesleistungen, im Artikel 2 
einen neuen Absatz 3, der folgendes einführen will: «Für 
direkte Leistungen an die Kantone beträgt der nach der 
Finanzkraft abgestufte i<ürzungssatz 5 bis 15 Prozent.» Ich 
beantrage Ihnen, an der Fassung der Mehrheit der Kom
mission festzuhalten. Herr Genoud wird seinen Antrag u. a. 
damit begründen, dass eine llneare 10prozentige Kürzung 
eine grosse Ungerechtigkeit zulasten der Finanzsehwa
chen darstelle, da zum Beispiel 10 Prozent Kürzung auf 
einer 60prozentlgen Subvention 6 Prozent ausmache, wäh
rend eine 10prozentlge Kürzung auf einer Subvention von 
20 Prozent nur 2 Prozent des Gesamtvolumens ergäbe. 
Diese Rechnung bestreite Ich kelnesfalls. Sie lässt sich 
Jedoch nicht losgelöst vom gesamten Finanzausgleich zwi
schen den Kantonen und zwischen Bund und Kantonen 
betrachten. Insbesondere muss auch In Rechnung gestellt 
werden, dass der Ständerat noch In dieser Session ein 
Gesetz über den Finanzausgleich unter den Kantonen be
raten wird, das ganz wesentllche Verschiebungen zugun
sten der Mlttelstarken und Finanzsehwachen beinhaltet. 
Diese wesentliche Verbesserung wurde als Konsens der 
Finanzdirektoren vorgelegt, wobei von allen Kantonen an
erkannt wird, dass sich Insbesondere die ffnanzstarken 
Kantone grosszüglg zeigten. 
Als zweiter Punkt Ist der Subventionsumfang zu betrach
ten. Wenn wir das durchschnittliche Haushaltseinkommen 
der Schweiz analysieren, so müssen wir feststellen, dass 
sich die Unterschiede sehr stark abgeflacht haben. Die 
flnanzstarken Kantone Zürich, Basel, Genf, Basel-Land 
und Zug, die auf zirka 30 Prozent der Bevölkerung An
spruch haben, wenn man dem so sagen darf, llegen 18 Pro-
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zent über dem Landesmittel des Haushafteinkommens, 
während die entsprechende Quote der Kantone Appenzell 
lnnerrhoden, Tessin, Freiburg, Obwalden und Wallis, die 
am untern Ende der Wohlstandskurve stehen, 18 Prozent 
unter dem Landesmittel llegt. Wäre nun aber die Abstu
fung der Subventionen in einem direkten Konnex mit der 
Ertragskraft der Kantone abgestuft, so hätte der Antrag 
von Herrn Genoud eine nachweisbare Berechtigung. Die 
Wlrkllchkelt sieht jedoch anders aus, was Ich anhand eini
ger Beispiele erläutern möchte. Bel den Kantonslelstungen 
an die AHV und IV betragen die heutigen Abstufungen 30 
bis 70 Prozent. Sie müssten neu In Relation zwischen 41 
und 59 Prozent. betragen. Bei den Beiträgen an die Raum
planung, die heute 20 Prozent ausmachen und für die Fi
nanzsehwachen auf 36 Prozent erhöht wurden, müssten die
selben auf 23,6 Prozent gekürzt werden. Bel den Subven
tionen aufgrund des Eisenbahngesetzes, die heute für 
technische Verbesserungen zwischen 20 und 65 Prozent 
differieren, müsste neu ein Verteiler von 35 bis 50 Prozent 
gelten. Die Leistungen an den Bahnbetrieb, die Beiträge 
an die Defizite, die von 10 bis 80 Prozent abgestuft sind, 
milssten auf 28 bis 41 Prozent gekilrzt werden. 
Ich möchte mit diesen Beispielen nur darauf hinweisen, 
dass sich die Finanzstarken bisher grosszilglg gezeigt ha
ben und diese Haltung auch beibehalten möchten. Dies 
könnte Ihnen aber durch eine allzu kleinliche Haltung der 
heute profitierenden Gruppen sehr erschwert werden und 
sicher auch die folgende Diskussion Im Zusammenhang 
mit der Aufgabenteilung nur belasten. Es darf In diesem 
Zusammenhang auch auf namhafte frelwillige Leistungen 
der grossen Kantone hingewiesen werden, von denen 
auch Finanzsehwache profitieren, wie zum Beispiel die 
Techniken, die Hochschulen, Verkehrsanlagen usw. Ge
statten Sie mir auch den Hinweis, dass die Finanzdirekto
ren zu diesem Antrag des Finanzdirektors des Kantons 
Wallls Stellung bezogen und In Kenntnis der Sache ihn mit 
zwei gegen alle Stimmen abgelehnt haben. 
Der Antrag von Kollege Genoud übersteigt die heute 
schon überhöhte Progression In der Subventionsabstufung 
nochmals. Die Differenzierung milsste, wenn sie der Reall
tät der Haushafteinkommen entsprechen wilrde, höchstens 
zwischen 8 und 12 Prozent llegen. Denken Sie daran, dass 
der Grundsatz auch bei dieser Vorlage stimmen dürfte: 
«Wer wenig erhält, dem kann auch wenig genommen wer
den.» Es dilrfte mit dieser Regelung dem Bundesrat kaum 
mögllch sein, seinem Sparauftrag überhaupt noch vollum
fängllch nachzukommen. 

Gerber: Nach den beiden negativen Volksentscheiden 
über eine Neuordnung der Bundesfinanzen Ist ein Aus
gleich im Bundeshaushalt u. a. durch zusätzllche Spar
massnahmen anzustreben. Die vom Bundesrat vorgeschla
genen Messnahmen dürfen Im allgemeinen als positiv be
wertet werden. Die beiden Verfassungsänderungen, Aufhe
bung der Kantonsantelle an der Stempelsteuer und Abbau 
der Kantonsanteile am Reinertrag der Alkoholverwaltung, 
scheinen mir für die Kantone zumutbar und tragbar. Es stellt 
sich die Frage, ob diese Verfassungsänderungen zeltllch 
Ilmltiert werden sollen oder nicht Vom referendumspolltl
schen Gesichtspunkt aus Ist eine zeitllche Begrenzung 
und eine Koppelung mit der Aufgabenteilung Bund/Kantone 
mögllcherwelse wünschbar. Vom Gesichtspunkt einer dau
erhaften Sanierung unserer Bundesfinanzen aus müsste 
auf eine zeltllche Limitierung der Verfassungsartikel ver
zichtet werden. Persönllch neige Ich dieser Lösung zu. 
Dem Abbau der Verbllllgungsbelträge an das lnländlsche 
Brotgetreide und der daraus resultierenden stärkeren Be• 
Iastung des Konsumenten stimme Ich zu. Ich möchte hie
bei mit Nachdruck festhalten, dass auch der Bauer durch 
diese Massnahme wie Jeder andere Konsument betroffen 
wird, sei es über einen höheren Brotpreis oder über die 
Reduktion der Wahlprämie. Die Erhöhung des Brotpreises 
trägt die Gefahr von Brot- und Telglmporten in sich. Hier 
sind rechtzeitig Massnahmen an der Grenze zu treffen. 
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Unter den Massnahmen auf Gesetzesstufe schlägt der 
Bundesrat eine Aenderung der Tierseuchengesetzgebung 
vor. Es soll künftig auf Bundesbeiträge an die Tierseu
chenbekämpfung verzichtet werden. Durch diese Strei
chung wird eine wirksame Tierseuchenbekämpfung ge
fährdet. Eine solche Ist nur dann gewährleistet, wenn die 
erforderlichen Massnahmen schnell und einheitlich ausge
führt werden. Auch Ist daran zu erinnern, dass die Seu
chen vielfach vom Ausland eingeschleppt werden. Ich wer
de mir deshalb gestatten, Ihnen bei der Detailberatung 
einen Antrag zu unterbreiten, der bei Seuchenzügen mit 
katastrophalem Ausmass eine Bundesleistung an die Kan
tone offenlässt. 

Der Bundesbeschluss über die lineare Herabsetzung von 
Bundesleistungen ist an und für sich eine grobe Massnah
me; sie kann aber für eine beschränkte Zeit akzeptiert 
werden. Besonders hart wird bei diesen Massnahmen die 
Landwirtschaft, insbesondere die Berglandwirtschaft, be
troffen. Der Landwirtschaft hat man in den letzten Jahren 
In den Budgets schon sehr umfangreiche Kürzungen zuge
mutet Durch die 10prozentige Kürzung wird sie erneut mit 
zirka 150 Millionen betroffen. Ich hoffe, dass der Bundes
rat Im Rahmen der ihm zugebilligten Manövriermasse die 
direkt elnkommensrelevanten Kürzungen vor allem bei der 
Berglandwirtschaft ausnehmen wird. Ich möchte darauf 
verzichten, im Rahmen dieses Bundesbeschlusses Anträge 
auf Reduktion von Subventionen zu stellen, da sonst eine 
Flut von weiteren Wünschen zu erwarten Ist. 

Gesamthaft gesehen möchte ich Ihnen beantragen, dem 
Sparpaket zuzustimmen und auf die Vorlage einzutreten.· 

BUrgl: Es ist dem schweizerischen Bundesstaat bis jetzt 
versagt geblieben, die seit Beginn der 70er Jahre klaffen
de Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schlles
sen. Grosse finanzpolitische Würfe, die nicht zum Tragen 
kamen, wurden vom pragmatischen Bemühen abgelöst, 
den Ausgabenzuwachs zu drosseln. Dabei wurden zwar 
Teilerfolge erzielt, aber der grosse Durchbruch zur ausge
glichenen Rechnung fand bis jetzt nicht statt. Die Perspek
tiven für die 80er Jahre sind kaum zuversichtlicher stim
mend als ein Rückblick auf die 70er Jahre. Zwei MIiiiarden 
wiederkehrende Defizite sagt der Bundesrat voraus. Diese 
Grösse Ist keineswegs übertrieben, sondern darf als reali
stisch beurteilt werden. Wir sind, gemessen an schweizeri
schen Bräuchen und an der Finanzgesinnung des Schwei
zervolkes, zweifellos mit einer schwerwiegenden Situation 
konfrontiert. Ich möchte so weit gehen zu sagen, dass die 
Glaubwürdigkeit des Bundesstaates vor seinen Bürgern 
allmählich auf dem· Spiele steht. Weiteres zielstrebiges 
Handeln drängt sich deshalb gebieterisch auf. Dieser La
gebeurteilung entspringt das Sanierungskonzept des Bun
desrates. Das Ziel der ausgeglichenen Rechnung verdient 
volle Unterstützung. 

Einige Ueberlegungen zur Verwirklichung dieses Zieles: 
Gut ein Drittel der notwendigen Mittel sollen Im Transfer
bereich geholt und ungefähr zwei Drittel durch neue Ein
nahmen beschafft werden. Es haben schon einige Vorred
ner kritische Ueberlegungen zum Problem neuer Einnah
men zum Ausdruck gebracht. Ich muss mich Ihnen an
schilessen. Wir haben nicht nur zwei verworfene Vorlagen, 
sondern wir müssen zurückgehen bis Ende 1974. Damals 
gab es auch schon eine Vorlage mit einer kräftigen Erhö
hung der Warenumsatzsteuer. Auch sie wurde abgelehnt. 
Wir können also sagen: In fünf Jahren hat das Schweizer
volk dreimal substantielle Mehreinnahmen verworfen. 
zweifellos handelt es sich teilweise um eine Demonstra
tion gegen ein neues Umsatzsteuersystem. Aber es war 
ebensosehr ein Plebiszit gegen Mehreinnahmen. Daraus 
schält sich ein klarer Trend hervor: man wandte sich ge
gen eine Staatsquote, die schneller wächst als das Brutto
sozialprodukt Wer dies alles unvoreingenommen bedenkt, 
wird zweifellos mit Bezug auf die Mehreinnahmen zu einer 

84 12 mars 1980 

skeptischen Beurteilung kommen. Nicht einmal geschwo
rene Anhänger neuer Einnahmen können sich solchen 
Ueberiegungen voll entziehen. Durch diese Situation be
kommen die Sparmassnahmen einen höheren Stellenwert 
im Rahmen unserer Finanzpolitik. Sparmassnahmen sind 
das einzige, wofür das Volk positive Präjudlzien gesetzt 
hat. 
Nun einige Ueberlegungen zum Sparen im Bund. Es ist im 
Grunde genommen immer wieder überraschend, wie viele 
kluge Leute der Struktur des Bundeshaushaltes nicht 
Rechnung tragen. Daher kommt dann die etwas vorwurfs
volle Beurteilung, der Bund solle bei seinen eigenen Auf
wendungen sparen, nicht bei den Uebertragungen. Wer 
zwei Drittel seiner Einnahmen aus der Hand gibt - das 
springt doch in die Augen -, muss primär hier einsetzen. 
Dabei bin ich durchaus der Meinung, dass der eigene 
Ausgabenbereich nicht zum vornherein tabu sein darf. 
Mit Bezug auf die Militärausgaben teile Ich die Auffassung 
des Präsidenten. Die heutige Weltlage erlaubt uns hier 
keine Abstriche. Mit Bezug auf die zweite grosse Position 
im eigenen Ausgabenbereich, dem. Personal, darf man dar
auf hinweisen, dass das Parlament hier den Personalstopp 
strikte durchgehalten hat. Aus diesem Grunde liegen die 
Bundesratsvorschläge zweifellos richtig. 

Ich füge einige Ausführungen über die Diskussion bei, die 
seit unserer Kommissionssitzung in der Oeffentlichkeit 
stattgefunden hat. Wir stellen ein gewisses Unbehagen bei 
den Kantonen, vor allem über die. dauernde Entfremdung 
der Anteile an den Stempel- und Alkoholeinnahnen fest. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kantone nach wie 
vor wichtige Partner Im Bundesstaat Im allgemeinen und 
in der Finanzpolitik im besondern bleiben. Denken wir doch 
daran, dass entscheidende Urnengänge durch Volk und 
Stände entschieden werden. Aus diesem Grunde halte ich 
ein etwas subtileres Verfahren den Kantonen gegenüber 
für gerechtfertigt, wie es In den Anträgen der Finanzkom
mission zum Ausdruck kommt. Wir werden Gelegenheit ha
ben, uns darüber noch auszusprechen. 

Die Ratsmitglieder und die Kommissionsmitglieder im be
sondern waren In den letzten Wochen Gegenstand eines 
recht intensiven Beschusses; er fand statt durch Express
briefe, durch andere Zuschriften und durch Vorsprachen. 
Es ist zweifellos das gute Recht der von Abbaumassnah
men betroffenen oder bedrohten Kreise, sich zu Wort zu 
meiden; aber sie müssen uns, den eidgenössischen Räten, 
zubililgen, dass wir den Blick für den Ernst der Lage zu 
wahren haben. Mit Herrn Kündig bin ich der Meinung: 
Wenn dieses Paket aufgeschnürt wird, dann zerfällt es In 
seine Teile. Es hat auch für mich Bestandteile darin, die 
ich nicht gerade als Weihnachtsgeschenk bezeichnen 
möchte. In dieser Phase müssen wir aber dem Ganzen 
verpflichtet bleiben. Es geht letztlich um die Führungsfä
higkeit des Bundesstaates in Finanzdingen. Und es geht -
davon bin ich überzeugt - letztlich um das Ansehen von 
Bundesrat und Parlament. Es geht um eine Finanzpolitik, 
weiche der vorsichtigen Finanzgesinnung des Schwelzer
volkes entspricht. In dieser Situation muss der Erstrat 
einen klaren Kurs steuern. Das kann nur helssen, das 
Sparpaket nicht zu zerreden, sondern es geschlossen 
durchzubringen. 

In diesem Sinne bin ich für Eintreten auf die vorgeschla
genen Massnahmen. 

M. Reymond: Le programme d'economies 1980 exige 
l'adaptatlon ou la modlficatlon de douze textes constitu
tionneis ou iegaux. C'est dire son importance, qui temoi
gne blen du soucl legitime du Conseil federal de redresser 
la situation financiere de la Confederation. Ce souci qu'ii 
faut saiuer, s'inscrlt dans une double perspective. D'une 
part, le plan financier et les lignes directrices de la poiiti
que gouvernementale mettent l'accent beaucoup plus sur 
l'extension des täches, donc des depenses de i'Etat cen
traf, que sur la reallsation d'economies. Ce faisant, le gou-
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vernement envisage toute une serle de recettes, donc 
d'imp6ts nouveaux durant la presente legislature. 
D'autre part, las etudes an cours relatives a une nouvelle 
repartitlon des täches entre las cantons et la Confedera
tion exlgent, a notre avis, qu'aucune mesure de caractere 
definitif ne solt prlse, qul aurait pour consequence de 
compromettre precisement cette repartition. 
Compte tenu de ca qui precede, il m'apparait que nous 
pouvons apprecier las mesures d'economies 1980, selon 
qu'elles constituent des augmentations de recettes de la 
Confederatlon ou selon qu'elles occaslonnent des dimlnu
tions de depenses par rapport au plan prlmitlvement prevu 
par las differents d~partements. 
Au chapltre de la dlminutlon des depenses, nous souscrl
vons plelnement a l'arrAte federal portant revlsion du re
gime du ble dans le pays. Les citoyens et citoyennes ayant 
refuse, a deux reprises, des moyens financlers ä la Confe
deration, il est ioglque, il est poiitiquement sein qu'ils as
sument eux-mämes le prlx de ca produit. D'ailleurs, avec 
0,676 pour cent des depenses totales des menages helveti
ques, le pain occupe une piace qui rend son subven
tionnement actuel discutabie. Comme ie dlt le message du 
Conseil federal, c'est un saupoudrage qui revient eher ä ia 
Confederatlon, sans rapporter grand-chose ä chaque con
sommateur prls indivlduellement 

Dans le mAme ordre d'idees, nous souscrivons pieinement 
a la modification de ia ioi sur la circuiation routiere et ä 
celle relative ä la repartition des amendes. 

Deux lois sont encore modifiees. La premiere au sujet de 
la protection des eaux conduit ä un etalement dans ie 
temps des subsides federaux. Nous i'approuvons avec las 
membres de ia commission. La seconde supprime toute 
participation de la Confederation aux frais supportes par 
las cantons dans le cadre de l'appiication des mesures 
ordonnees par !'Office veterinalre federal pour lutter con
tre las epizooties. La suppresslon pure et simple de la 
participation federale s'accompagne d'une proposition du 
Conseil federal tendant ä augmenter las competences et 
las exigences de la Confederation precisement vis-ä-vis 
des cantons (art. 10a nouveau). Cette maniere de proceder 
n'est pas admissible. Elle laisse, an effet, supposer, ce 
que nous nous refusons pour !'Instant de croire, qu'II 
n'existe pas une reelle volonte de mener ä chef une veri
table rllpartltion des täches et non pas seulement une 
rllpartltion des charges. La langue allemande est ici parti
cuiierement adllquate: veut-on «eine Verteilung der Aufga
ben» ou «eine Verteilung der Ausgaben»? La reponse a 
cette question est evidente si on la rapporte a ia modifica
tion proposee de ia lol sur les epizooties. Pour ma part, 
j'ai grand-peine ä suivre la politique du «Qui ne pale pas 
commande». 
II raste las deux gros morceaux de ca paquet de mesures. 
D'une part, la dlmlnution llneaire de 10 pour cent des sub
ventions federales, ce qul procurera une economie au 
chapitre des dllpenses de 360 millions de francs; d'autre 
part, ia suppression des quotes-parts cantonales aux be
neflces de la Rllgle des alcools et au droit de timbre, ca 
qul occasionnera pour la Confederation des recettes sup
plementaires pour 270 milllons de francs. Ces deux me
sures toucheront de plein fouet las finances cantonales. 
En effet, parmi les 360 milllons de subventions suppri
mees, une bonne partie vlendra s'ajouter a la disparltion 
definitive, selon le projet du Conseil federal, pour las can
tons des recettes provenant du bllneflce de la Regie des 
alcoois et du droit de tlmbre. Ce cumui des deux mesures 
ne constltue an fait qu'une transmlssion des charges de la 
Confederation aux cantons, cela sans contrepartie. Nous 
pourrions ä la rlgueur i'admettre sl la situation flnanciere 
des cantons etait florissante. Or, II n'en est rlen. Las bud
gets des Etats canfonaux pour 1980 laissent apparaitre un 
deficit global oscillant entre 800 millions et 1 miliiard de 
francs. A cela s'ajoute le fait qu'ils ont un endettement 
atteignant le double de celul de la Confederation. C'est 
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assez dlre qua ieur sltuation financiere n'est pas plus en
viable. 
En seance de commission, on m'a gentiment fait remar
quer que la suppresslon definitive des recettes sur i'alcool 
et le droit de tlmbre ne correspondalt qu'ä 1,7 pour cent 
des budgets cantonaux et qua cela etalt supportable. Je 
reponds ä cette remarque en dlsant que le budget de ia 
Confederation etant ä peu pres egal ä celui des cantons 
reunis, cela represente aussi pour alle une recette supple
mentaire de 1,7 pour cent, donc relativement peu impor
tante. 
J'admets cependant volontiers qu'un effort dolt lltre fait 
dans !'immediat pour diminuer le deficit de la Confedera
tion. Las cantons ressentlront cet effort comme tout un 
chacun par ia dlminution des subventions. II me sembie 
qu'il leur est plus natural et plus satisfaisant polltiquement 
d'accepter une reductlon des subventions llmitees dans ie 
temps et dont i'affectation est dictee par ia Confederatlon, 
piutOt qu'une suppression definitive de recettes dont ils 
peuvent disposer ilbrement, j'insiste sur llbrement. C'est 
pourquoi je soutiens i'arrAte federai reiatif a ia reduction 
des subventions, alors que je ne puls accepter la suppres
sion immediate et definitive des quotes-parts cantonaies 
aux bllnefices de ia Rllgle des aicools et du droit de tim
bre. II s'aglt lä d'une propositlon de facilite qul a pour 
consllquence de simplement transferer de la Confedera
tlon aux . cantons las difflcultes financieres de celle-la. 
Alors qua i'arrllte federal relatif ä la reduction lineaire des 
subventions frappera dlljä las cantons, II n'est pas admis
sible de las prlver, en plus, des recettes Indispensables. 
Une telle maniere de faire porte, au surplus, aHeinte aux 
espoirs de chacun an une redistribution prochaine des 
täches entre la Confederatlon et les cantons, redistrlbutlon 
qui doit pr6c6der une nouvelle rllpartition des recettes et 
des depenses. 
Je conviens cependant qua tant la quote-part aux b6ne
fices de la Regie des alcools qua la part cantonaie au 
drolt de tlmbre ont beaucoup plus le caractere d'une im
positlon indirecte que d'une imposltlon directe. C'est bien 
pourquol ma proposition ne vise pas ä refuser l'entree an 
matiere mals seulement le renvoi des objets an questlon 
jusqu'au moment ou nous examlnerons le message relatif 
ä la nouvelle repartltlon des täches. De cette maniere, 
nous n'anticlpons pas sur la negociation actuellement 
an cours. Ce n'est, ä mes yeux, que lorsqu'on connaitra 
«qui falt quol» qua nous. pourrons nous prononcer sur ces 
proposltlons de transferts de recettes qul ont, selon le 
projet du Conseil federal, un caractere deflnltlf. II y a plus, 
la suppresslon de ces recettes cantonales va preclpiter, 
dans certains cas, une augmentatlon de l'lmposlflon di
recte cantonale. En ca qul concerne cette derniere, on 
nous dlt volontlers - on me l'a dlt an commlssion - qua 
certalnes communes, volre certalns cantons, ont dlminu6 
leurs lmpOts ces dernieres annees. Cette afflrmation n'est 
pas exacte. SI las taux de l'lmposition dlrecte ont qä et lä 
etll abaisses, las effets de la progression ä frold se font 
sentir partout et i'on ne trouve guere de Suisses · susceptl
bles d'afflrmer qu'ils paient aujourd'hul molns d'impOts 
dlrects qu'hier. La flscallte globale de notre pays offre 
l'exemple, unlque en Europa occldentale, d'un exces d'lm
positlon dlrecte par rapport ä l'lmpositlon indirecte. Si l'on 
supprimalt d'un traft de plume las parts cantonales ä l'im
positlon lndlrecte provenant de i'alcool et du droit de tlm
bre, nous devrlons au moins restituer aux cantons une 
part complementalre et correspondante de l'lmp6t f6d6ral 
dlrect; an ne le falsant pas, nous prlvons las Etats confe
deres de moyens de nllgociatlon dans le cadre de l'etude 
sur la repartitlon des täches et, sl l'on tient compte de la 
reductlon linealre des subventlons qul las trappe, on rls
que de les contralndre ä une augmentation precipltee de 
l'imposltion directe. 
En conclusion, je repete qua, pour las cantons, le cumul 
de la reduction de 10 pour cent des subventions d'une 
part, et la suppression de leur quote-part au drolt de tim-
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bre et au beneflce de la Regle des alcools, d'autre part, 
n'est pas admissible ni supportable tant qu'on n'a pas mis 
de !'ordre dans la repartition des täches, de möme que 
dans celle des recettes et des depenses. 
Je ne peux pas, en consequence, souscrlre a la proposl
tlon du nouvel artlcle 14 des dlspositlons transltoires de la 
constltutlon federale, lequel a pour consequence de sup
prlmer, des 1981, las deux recettes flscales cantonales 
precltees, tout en prlvant las cantons, dans le cadre de 
l'etude en cours sur la repartitlon des täches, d'un atout 
majeur remis sans contrepartie au seul Conseil federal. 
C'est pourquol je vous demande de renvoyer las deux ar
rötes supprlmant las recettes cantonales de la Regie des 
alcools et du droit de tlmbre jusqu'ä l'examen du message 
relatlf ä la nouvelle repartltlon des täches entre la Confe
deratlon et las cantons. 

M. Genoud: II est Indispensable de porter remede aux fl
nances federales. S'II fallalt encore s'en persuader, le de
fielt annonce de 1,8 mllllard de francs au compte de la 
Confederatlon de 1979 devralt cpnstituer un argument 
supplementalre auquei II seralt blen difflclle d'opposer des 
objectlons. 
Cette situatlon flnanciere ne peut durer indeflnlment. Elle 
a pour effet de creer un endettement de plus an plus ele
ve et, par vole de consequence, des charges d'interöts de 
plus en plus lntolerables. 
La solutlon du probleme pourralt conslster dans la mlse 
an place d'un systeme fiscal generateur de recettes ac
crues. Or, ä deux reprlses, le peuple et las cantons ont dit 
«non» ä une aggravation de la charge flscale. lls ont 
clalrement falt entendre qua le chemln emprunte passalt 
par la reductlon des depenses et le retour a plus de mo
deratlon dans le train de via du manage federal. C'est 
donc blen natural que le Conseil federal nous propose, en 
priorlte, un traln d'economles pour amorcer le retour a 
une sltuation equlllbree des flnances federales. 
L'operatlon concerne, en premler lleu, las depenses pro
pres de la Confederatlon. A ce tltre, II convlendra d'ötre 
vigilant lors de l'etabllssement des plans financlers et des 
budgets futurs, comme II convlendra egalement de s'en 
souvenlr dans la volonte de mettre un freln vlgoureux a 
l'extenslon contlnue d'une leglslatlon toujours plus etatl
que et onereuse. Les dlsposltlons toucheront aussl, dans 
une certalne mesure, des beneflclalres prlv{ls; ceux-ci dol
vent reconnaitre qua le pleln emplol et le haut nlveau de 
via de la populatlon sulsse, en gen{lral, ne Justlflent abso
lument pas le recours masslf ä l'endettement de !'Etat 
Enfln, l'exerclce frappe las flnances cantonales par la re
ductlon des transferts. II s'aglt d'un sacrlflce real exlge 
des membres de la Confed{lration. L'effet en sera d'autant 
plus vlvement ressentl qua la mesure attelndra les plus 
faibles d'entre eux. J'aural l'occaslon de defendre une 
proposltion tendant ä att{lnuer de fac;;on clalrement regl{le 
les rlgueurs excesslves qul en resulteraient pour las molns 
bien lotls. Je revleridral sur ce probteme dans le d'ebat 
relatlf aux reductions des subventlons. Je ne reponds pas, 
pour le moment, aux remarques faites a ce propos par 
M. Kündlg. J'aural l'occasion de ramener ces considera
tlons arlthmetlques ä leur Juste place lorsque nous debat
trons de ce programme de reductlon de transferts. 
Pour le moment, je tlens seulement ä affirmer qua tous les 
cantons doivent partlclper, mals dans une mesure appro
prlee, a l'effort d'assalnlssement de la sltuation. 
II est vral que la solutlon qul conslste a imposer une eure 
d'amalgrissement aux cantons, quand las finances f6de
rales battent de l'aile, commence ä faire un peu faclle
ment recette. L'aspect de deplacement de la dlfflculte, au 
lleu d'un remede real, ne dolt pas ötre lgnore. Aussl n'est-
11 pas etonnant qua las cantons, möme s'lls dolvent recon
naitre l'urgence des dlsposltlons proposees, souhaltent 
volr s'lnstaurer un ordre plus clalr dans les drolts et las 
täches de chacun. Ce souci legitime dolt trouver sa con
cretlsatlon dans une nouvelle repartltion des täches. entre 

86 1? mars 1980 

la Confederation et les cantons. Cette opefatl<>!l de grande 
portee politique doit redonner toute sa vigueur·creatrice ä 
notre fed{lralisme et permettre au citoyen de retrouver. des 
structures administratives simples et .proches, qui ne 
solent pas un monstrueux labyrlnthe devant lequel souvent 
II ne peut que lalsser tomber las bras. 
La nouvelle repartltion, möme sl cela ne doit jamais en 
ötre le but, aura des repercusslons financleres lnevltables. 
Elles seront la consequence d'un nouvel ordre de compe
tence. Or, la premiere phase de cette repartltlon est ac
tuellement en consultatlon. II me parait donc logique de 
comblner, dans le temps, la duree des mesures d'econo
mies et la reallsatlon de la premlere etape de la nouvelle 
repartltlon des täches. 
La negoclation definitive, en ce qui regarde las conse
quences flnancieres, aura l'avantage d'un examen global. 
En conclusion, je constate qua le systeme choisl pour 
fixer les cas de rigueur lalsse une tres !arge marge de 
manmuvre au Conseil federal; Je ne pense pas qu'il an 
puisse ötre autrement, du falt du nombre et de la diversite 
des cas a traiter et de l'urgence qu'il y a ä regler cette 
matlere. Je suls consclent que le Conseil federal tiendra 
campte de la situation particullere de la populatlon de 
montagne et des reglons marginales du pays dont II veut 
assurer, par ailleurs, un minlmum de developpement. II me 
semble evident qua las prestatlons, qul constituent un 
element du revenu paysan, ne peuvent ätre reduites; alles 
doivent ötre asslmllees a des exigences de nature soclale. 
Pour une questlon de princlpe, je ne fals toutefols pas de 
proposltlon de texte a lnserer dans l'arröte. Je m'en re
mets aux declsions que prendra le Conseil federal dans le 
cadre d'une delegatlon generale de competence pour las 
cas de rigueur. Je serais cependant reconnaissant a M. le 
chef du Departement des finances de blen vouloir nous 
faire une declaration generale dans ce sens. 
Dans ces conditlons, sans galete de cmur, mais consclent 
de l'lmperieuse necesslte d'assalnlr les flnances federales, 
Je suls d'accord d'entrer en matiere sur l'ensemble du 
paquet d'economies propose. 

Belser: Dass nach Jahrelangen Diskussionen und geschei
terten Versuchen ein weiterer Anlauf zur Neuregelung der 
Bundesfinanzen unternommen wird, ist verständlich. Die 
Absicht, dieses Ziel sogar Innerhalb eines kurzen Zeitrau
mes und ohne grundlegende Aenderungen des heutigen 
Finanzsystems zu erreichen, mag Grund sein - wie mir 
scheint - für einen vorsichtigen Optimismus. Vorausset
zung, dass wir unsere Kräfte auf diese Sanierung der Fi
nanzlage konzentrieren können, Ist für uns die derzeit be
friedigende Wirtschafts- und Beschäftlgungslage. Aende
rungen in diesem Bereich verlangen auch neue Prioritäten 
im Finanzbereich. Die Massnahmen zur Entlastung des 
Bundeshaushaltes sind In engem Zusammenhang mit den 
Im Leglslaturfinanzplan aufgezeigten Folgeschrltten zu se
hen. Dieser erste Schritt hier enthält für uns Sozialdemo
kraten eine ganze Reihe von bitteren Pillen, die wir im 
Hinblick auf das Im Finanzplan anvisierte Ziel - minde
stens teilweise - zu schlucken bereit sind. Das bei den 
weiteren Schritten vor allem auch die Mehreinnahmen 
aus bisher unverhältl}lsmässlg begünstigten Bereichen da
bei sein müssen, versteht' sich. Ich denke dabei nament
lich an die Belastung des Schwerverkehrs oder gewisser 
Tätigkeiten des Bankwesens. Wenn wir heute Hand bieten 
zu einem beachtlichen Tell der Sparmassnahmen, so wis
sen wir, dass die Folgeschritte nicht gewährleistet sind. 
Scheitern geplante Massnahmen vor dem Volk, wird das 
von uns ohne Murren zur Kenntnis genommen. Werden sie 
aber vom Parlament abgeblockt, so Ist mit Verständi
gungslösungen für absehbare Zeit nicht zu rechnen. Der 
Bundesrat führt aus, dass er selbst schon massive Kürzun
gen Im eigentlichen Bundesbereich vorgenommen habe. 
Diese Anstrengungen sind schlecht sichtbar. Man hat 
manchmal die Vermutung, dass es sich hier mindestens 
teilweise um Kürzungen an Wunschlisten handelte. Die hau-
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te zur Diskussion stehenden Entlastungen betreffen des
halb also grösstenteils Transferausgaben. Dass aber alle -
vielleicht mit einiger Verzögerung - über Kantone und 
Gemeinden - den Bürger durch höhere Abgaben oder ver
minderte Dienstleistungen treffen, ist klar. Es ist daher 
nicht gerechtfertigt, die Kantone und die Finanzdirektoren 
zu stark In den Mittelpunkt unserer Ueberiegungen zu stel
len. 
Noch einige Bemerkungen zur Aufgabenteilung Bund/Kan
tone, die in diesem Geschäft auch schon anklingt: Das 
Bestreben Ist richtig, aber man darf davon nicht zu rasch 
zuviel verlangen. Es wird oft nicht möglich sein, Entschei
dungsträger und Kostenträger vollständig zusammenzule
gen. Deshalb habe ich nichts einzuwenden gegen die Art, 
wie die entsprechenden Probleme in dieser Vorlage gere
gelt werden. Ich denke da auch an das Tierseuchenge
setz. 
Im Sinne meiner Ausführungen plädiere ich für Eintreten. 

Meier: Notwendigkeit und Dringlichkeit der Sanierung des 
Bundesflnanzhaushaltes sind sicher von keiner Seite be
stritten. Ueber den einzuschlagenden Weg gehen die Mei
nungen eher auseinander. Die bundesrätlichen Anträge für 
das Sanierungskonzept sind seit einiger Zeit bekannt In
teressant ist die Tatsache, dass heute, wo Proteste gegen 
Kürzungen und Forderungen nach Ausnahmeregelungen 
erhoben werden, praktisch nichts von jenen Kreisen zu 
vernehmen. ist, die im Rahmen der Abstimmungskampagne 
zum Finanzpaket dauernd wiederholten, der Bund könne 
noch gut eine Milliarde einsparen. Dass die Kantone ihren 
angemessenen Teil zur Sanierung der Bundesfinanzen zu 
leisten haben, wurde nie ernsthaft In Frage gestellt Um
stritten waren das Ausmass und die Art und Weise, wie 
die Kantone zur Mithilfe verpflichtet werden. Zweckmässi
ger und der Sache dienlicher wäre es gewesen, wenn der 
Bundesrat vor seiner Beschlussfassung das Sanierungs
konzept mit den Kantonen besprochen hätte. Man kann 
kaum von echter Partnerschaft zwischen Bund und Kanto
nen sprechen, wenn in derart wichtigen Angelegenheiten 
der Bundesrat seine Beschlüsse ohne vorherige Bespre
chung mit den Kantonen erlässt. Selbst der netteste Brief 
kann in solchen Fällen den Eindruck nicht verwehren, man 
sei übergangen oder gar überrumpelt worden. Ich räume 
allerdings ein, dass Zeltknappheit, Feiertage und Departe
mentswechsel Gründe für das gewählte Vorgehen sein mö
gen, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Trotz
dem, eine der Beschlussfassung des Bundesrates voran
gehende Orientierung und Rücksprache mit den Kantonen 
hätte vermutlich eine bedeutend aussichtsreichere Aus
gangslage schaffen können. 
Den Kantonen wird gegenwärtig etwas viel zugemutet, und 
in weiten Kreisen wird vieles aus einer falschen Optik be
trachtet und beurteilt. Den Kantonen wird vorgehalten, dass 
ihr Finanzhaushaft weit besser dastehe als jener des Bun
des. Hier darf immerhin die Feststellung angebracht wer
den, dass die Verschuldung der Kantone Insgesamt höher 
ist als jene des Bundes. Unzutreffend ist auch die Annah
me, in den kantonalen Haushalten bestünden entsprechen
de Reserven, die es leicht machen würden, die beantragten 
Streichungen und Kürzungen zu verkraften. Wenn die 
Rechnungen der Kantone zugegebenerrnassen heute bes
ser abschllessen, so ist dies doch In erster Linie darauf 
zurückzuführen, dass sie bei Eintritt der Rezession viel 
schneller die entsprechenden Konsequenzen gezogen und 
die notwendigen Massnahmen viel rascher getroffen haben. 
Entscheidend war, dass sie mit dem richtigen Sparen ernst 
machten, als die Verschlechterung sich anzeigte. Dies wird 
in der Regel nie erwähnt und gerne übersehen. 

In der Diskussion über die Finanzlage des Bundes und der 
Kantone wird immer wieder auf die hohen Transferausga
ben des Bundes hingewiesen. Gewiss, die Ueberweisun
gen an die Kantone ·in der Höhe von rund 4,7 Milliarden 
Franken sind eine imposante Zahl. Dabei Ist aber zu be
achten, dass in dieser Summe bedeutende Beträge enthal-
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ten sind - man schätzt sie auf rund 1,1 Milliarden Fran
ken -, bei denen die Kantone nur Briefträger sind und das 
Bundesgeld - zusätzlich begleitet von einem namhaften 
Kantonsbeltrag, meistens noch bundesrechtlich vorge
schrieben - an Dritte weiterleiten. 
Rund 1 Milliarde Franken stellen den Anteil des Bundes an 
die Kosten für den Natlonalstrassenbau dar, also keine 
Subvention an die Kantone, sondern das Betreffnis an das 
Gemeinschaftswerk, das zudem auf Bundesebene durch 
zweckgebundene Treibstoffabgaben finanziert wird. Nicht 
unerwähnt bleiben sollen die Kantonsbeiträge an Bundes
aufgaben, die von den Kantonen zum Beispiel im Jahre 
1980 in der Grössenordnung von rund 830 Millionen Fran
ken für AHV, IV, Famfllenzulageordnung der Landwirt
schaft zu erbringen sind. Man muss für die Kantone Ver
ständnis aufbringen, dass sie nicht mit Begeisterung den 
vorliegenden Anträgen zustimmen. Es sei aber wiederholt, 
dass die Einsicht besteht, Ihren entsprechenden Tell zur 
Sanierung der Bundesfinanzen im Rahmen der Sparmess
nahmen beizutragen. Bisher bestand auch Bereitschaft, 
soweit dies aufgrund der Beratung Im Kontaktgremium be
urteilt werden kann, Im Rahmen der Aufgabenent
flechtung Bund/Kantone zusätzliche finanzielle Lasten zu 
übernehmen. Ausserdem wissen die Kantone nicht, In wel
chem Ausmass Ihr 30prozentiger Anteil an der direkten 
Bundessteuer (Wehrsteuer) durch die Neuordnung ab 1983 
geschmälert werden könnte. Das sind doch alles entschei
dende Fragen, die untereinander In direktem Zusammen
hang stehen. Es ist deshalb unerlässlich, dass die Strei
chung der Kantonsantelle an den Stempelabgaben und am 
Reinertrag des Alkoholmonopols ebenfalls befristet wird 
und vorläufig nur bis zum Inkrafttreten der Aufgabentei
lung gelten soll. Eine neue Ueberprüfung muss Im gege
benen Zeitpunkt wiederum möglich sein, wobei ja dem 
Bund in der Zwischenzelt die verlangten Mittel zufllessen 
werden. Die Aufgabenteilung, die Im Vorfeld der Abstim
mung vom 20. Mal 1979 als eine der wesentlichsten Vor
aussetzungen für eine neue Bundesfinanzordnung be
zeichnet wurde, soll nicht präjudiziert, nicht gefährdet und 
nicht zum leeren Schlagwort werden. 
In diesem Sinne unterstütze Ich den Antrag der Finanz
kommission auf Ergänzung der beiden BundesbeschlOsse 
Stempelabgaben und Alkoholmonopol durch eine Befri
stung. Nur dieser Weg scheint mir ein Einlenken der Kan
tone zu erleichtern und zu ermöglichen. Man darf Ihnen 
aus einer solchen Forderung keinen Vorwurf machen, 
denn schliessllch darf es doch nicht dazu kommen, 
Steuererhöhungen, die auf Bundesebene zweimal vom 
Volk abgelehnt wurden, auf dem Umweg über die Kantone 
durch Kumullerung der Mehrbelastungen und Kürzungen 
doch zu erzwingen. Was schllesslich die Herabsetzung der 
Bundesleistungen betrifft, darf man wohl voraussetzen, 
dass diese nicht nur bei den Kantonen - vorbehältllch 
Ausnahmen nach Seite 48, letzter Satz der Botschaft -
konsequent durchgesetzt werden. 
Als letztes sei noch, wir mir scheint, eine verständliche 
Forderung angemeldet. Bundesrat und Parlament müssen 
mit der gleichen Entschlossenheit, mit der man die Kan
tonsanteile zu kürzen gedenkt, auch alle nicht dringlichen 
neuen Aufgaben, die neue und erhöhte Ausgaben zur Fol
ge haben, ablehnen. 
Mit diesen Vorbehalten und unter der ausdrücklichen Be
dingung der Befristung bei den Anteilen Stempelabgaben 
und Alkoholmonopol bin Ich ebenfalls für Eintreten. Die 
Kantone sind an einer finanziell gesunden Eidgenossen
schaft Interessiert, aber ebenso gross muss das Interesse 
des Bundes an finanziell gesunden Kantonen sein. 

Stuck!: Bei einer unvoreingenommenen Beurteilung der 
Finanzlage des Bundes muss man Verständnis zeigen für 
den Antrag des Bundesrates, nun mit verschiedenen So
fortmessnahmen den wachsenden Defiziten entgegenzu
wirken. Selbst aus der Sicht der Kantone, welche durch 
diese Uebung ganz erheblich zur Kasse gebeten werden 
sollen, sollte man grundsätzlich dem vorgeschlagenen 
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Weg bolpfllchten können. Ger,sde dlo letzten Wochen zol
gon, dass die Rechnungsabschlüsse der Kantone durch
weg besser sind als erwartet, jedenfalls aber eine optimi
stischere Beurteilung zulassen als, Im Vergleich dazu, die 
eher kritische Entwicklung beim Bund. Man muss aller
dings sofort beifügen - Herr Kollege Meier hat das bereits 
erwähnt -, dass die günstige Situation bei den Kantonen 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen Ist, dass die überwie
gende Zahl der Kantone eben schon vor einiger Zelt die 
Sparbremse intensiv angezogen haben und jetzt bereits 
der entsprechende Nutzeffekt vorliegt. Man kann dies 
auch am bedeutend kleineren Ausgabenwachstum der 
kantonalen Haushalte der letzten Jahre im Vergleich mit 
demjenigen des Bundes erkennen. An sich Ist es bedauer
lich, dass nun durch den erheblichen Ueberwälzungsef
fekt, der in dieser Vorlage zulasten der Kantone liegt, ein 
Tell der erzielten kantonalen Sparresultate konsumiert, zu
nichte gemacht wird. Man wird sich indessen In den Kan
tonen zu überlegen haben, In welcher Weise diese Mehr
belastung aufgefangen werden kann. Meines Erachtens 
fällt ausser Betracht, dass wir in den Kantonen deswegen 
Steuererhöhungen vornehmen können oder dürfen. Viel
mehr wird man zu prüfen haben, wo Im kantonalen Be
reich noch zusätzliche Sparmöglichkeiten bestehen, aber 
auch, wie allenfalls die kommunale Stufe beigezogen wer
den kanri. 
Auf drei Einzelprobleme möchte ich noch hinweisen: 
1. Zu den beantragten Aenderungen der Kommission In 
bezug auf die Befristung der Regelung betreffend Kantons
antelle Stempelabgaben und Reinertrag Alkoholverwal
tung bis zur Inkraftsetzung der ersten Stufe der Aufgaben
teilung halte ich für erfreulich, dass dieser Antrag von der 
Kommission gesteilt wird. Ich halte aber auch dafür, dass 
wir Ihn ergänzen sollten durch den Antrag von Kollege 
Guntern, damit hier ganz eindeutig auch die Befristung 
kiargestellt Ist. 
2. Ich halte dafür, dass wir dem Sparpaket als Ganzes 
zustimmen sollten. Bei allem Verständnis für die Anträge, 
einzelne Beitragsempfänger oder auch Beitragssektoren 
auszunehmen, Ist doch wohl eine vernünftige und abgewo
gene Abgrenzung kaum möglich. 
3. Ich habe Verständnis für die finanzschwachen Kantone, 
die In der Tat, wenn wir die bisher bezogenen Bundeslei
stungen durchsehen und uns diese linearen 10prozentlgen 
Kürzungen vorstellen, recht hart getroffen werden. Ander
seits Ist aber zu bedenken, dass diese Kantone teilweise 
entlastet werden durch die Aenderung des Finanzaus
gleichs unter den Kantonen, Indem künftig 7,5 Prozent 
statt wie bisher 5 Prozent der Wehrsteuereingänge für den 
Finanzausgleich verwendet werden sollen. 
Im übrigen soll der Bundesrat ermächtigt werden, begrün
dete Ausnahmen zu beschllessen. Damit ist meines Erach
tens Gewähr dafür geboten, dass in Härtefällen bei Vorlie
gen besonderer Verhältnisse diesen entsprechend Rech
nung getragen werden kann. Damit ist alles in allem gese
hen die Voraussetzung für eine gute und differenzierte 
Anwendung dieser Massnahmen gegeben. Ich stimme für 
Eintreten. 

Guntem: Wenn man die verschiedenen Redner am heuti
gen Vormittag gehört hat, dann stimmen sie darin überein, 
dass der Bund sparsam sein muss, dass der Bund Spar
massnahmen durchführen soll, aber ein wenig leuchtet 
doch das Prinzip durch, das da helsst: Jeder erwartet vom 
Staat Sparsamkeit Im allgemeinen und Freigebigkeit im 
besondern. Dies trifft vor allein beim Bundesbeschluss 
über die Herabsetzung von Buridesleistungen zu. Und es 
Ist darauf hingewiesen worden, dass wir hier das traurige 
Schicksal erleiden, heute über Dinge zu reden, die wir erst 
morgen ganz verstehen werden. Dieser Bundesbeschluss 
bildet für uns Parlamentarier doch noch ein Buch mit sie
ben Siegeln, bei dem wir nicht genau wissen, welche Lei
stungen herabgesetzt werden sollen und welche nicht. 
Dem Bundesrat soll die Kompetenz zugeordnet werden, 
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olrm lineare Kürzung von 10 Prozent durchzuführen, 
gleichzeitig wird er aber auch erm.ächtlgt, ohne dass das 
Parlament noch ein Wort dazu zu sagen hätte, Ausnahmen 
vorzusehen. Und gemäss Botschaft fallen unter diese Aus
nahmen erstens einmal die Zuwendungen an die bundes
eigenen Betriebe, zum Beispiel an die SBB, dann die öf
fentliche Entwicklungshilfe. Der Kommissionspräsident hat 
uns allerdings darauf hingewiesen, dass auch die öffentli
che Entwicklungshilfe einbezogen werden soll; Ich teile 
die Auffassung c!es Kommissionspräsidenten nicht, dass 
die schweizerische Entwicklungshilfe nicht gut sei, Ich 
möchte vielmehr behaupten, dass sie zwar nicht vollkom
men Ist, dass sie aber gegenüber der Entwicklungshilfe 
vieler anderer Länder eine ausgezeichnete Note verdient 
und auch erhalten hat. Dann sind Entlastungen für finanz
schwache Kantone und direkte Zuschüsse an die Berg
landwirtschaft vorgesehen. 
Anhand von zwei Beispielen möchte ich darauf hinweisen, 
dass Unterschiede gemacht werden müssen. Wir haben 
vor nicht allzu langer Zelt die Familienzulagen für land
wirtschaftliche Arbeitnehmer und Kleinlandwirte und wir 
haben Flächenbeiträge beschlossen. Diese Beschlüsse 
sind nach dem 20. Mal und trotz den finanziellen Schwie
rigkeiten gefasst worden. Ich bin daher der Auffassung, 
dass bei diesen Beschlüssen die finanzielle Lage der Eid
genossenschaft schon berücksichtigt worden Ist. Jch glau
be, dass für diese Sparten Ausnahmen gerechtfertigt sind. 
Eine andere wichtige Ausnahme, die auch in der Presse 
sehr stark beachtet worden ist, beträfe die Krankenkassen. 
ich glaube, dass wir uns ein wenig an das Jahr 1977 
zurückerinnern müssen. Damals sind die Leistungen für 
die Krankenkassen plafoniert, das heisst nach oben 
auf 880 MIiiionen Franken, auf den Stand des Jahres 1976, 
begrenzt worden. Von 1975 bis 1979 hat der Bund durch 
Kürzungen bei den Krankenkassen bereits 600 MIiiionen 
Franken eingespart. Auch ohne Aufnahme in das Sparpa
ket wird der Bund in den kommenden Jahren Jährlich um 
160 Millionen Franken auf.grund dieser Plafonlerung entla
stet. Und Ich glaube daher, man kann mit Recht sagen, 
dass bei den Krankenkassen eine lineare Kürzung bereits 
vorhanden ist, und zwar eine lineare Kürzung, die doppelt 
so gross Ist wie die neue, die ja noch hinzukommen soll, 
so dass schlussendlich die Einsparung bei den Kranken
kassen nicht 10, sondern 30 Prozent ausmachen wird. Ich 
glaube auch, dass wir ein wenig logisch sein müssen, 
denn wir verpflichten die Krankenkassen durch das KUVG 
beispielsweise, die Prämien für Frauen nur um 10 Prozent 
höher zu gestalten als für Männer, obwohl kostenmässlg 
50 bis 60 Prozent höhere Prämien für Frauen notwendig 
sein würden. Wir verpflichten die Krankenkassen zusätz
lich, auch bereits Kranke und Invalide aufzunehmen und 
auf Prämienzuschläge für das grössere Risiko zu verzich
ten. Wir verpflichten die Krankenkassen, Familien durch 
reduzierte Prämien für die Kinder zu entlasten usw. Eine 
ganze Reihe von solchen Sozialauflagen werden vom Bund 
teilweise durch diese Bundesbeiträge ausgeglichen, die 
aber nun abgebaut werden sollen. 
Sie wissen, dass wir an der Totalrevision des KUVG arbei
ten, am Ausbau der Versicherungsleistungen, der ebenfalls 
noch anvisiert ist, an Verbesserungen Im Bereiche der 
Mutterschaftsversicherung und an der Einführung der obli
gatorischen Krankengeldversicherung. Nun glaube Ich, 
dass wir hier sicher eine spezielle Situation vor uns ha
ben; trotzdem bin ich der Auffassung, dass wir nicht 
im Beschluss selber eine Ausnahme schaffen, sondern 
dass wir von selten des Bundesrates eine Zusicherung 
haben sollten, dass die Krankenkassen eine spezielle Be
handlung erhalten werden. Dies scheint mir aus refe
rendumspolitischen Gründen, aber auch aus rein sachli
chen Gründen notwendig zu sein. Wir haben diese Bun
desbeiträge bereits plafoniert. Wir wollen nun weiterhin 
die Bundesbeiträge kürzen, und wir wollen gleichzeitig die 
Leistungen der Krankenkassen noch erhöhen. Ich möchte 
daher Herrn Bundesrat Ritschard ersuchen, bereits im Ein
treten auf die Gesamtvorlage eine Zusicherung In der Hin-
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sieht zu geben, dass bei den Krankenkassen eine spezielle 
Behandlung durchgeführt und eine differenzierte Lösung 
gesucht wird. Das würde mir erlauben, auf einen speziel
len Antrag zu diesem Bundesbeschluss zu verzichten. 

M. Dreyer: SI je devals me faire icl l'interprete de ceux 
quf m'ont elu comme aussl du gouvernement cantonal 
auquel j'appartfens, Je serals tente de faire ie proces du 
Conseil federal. Cependant, je m'en garderai blen car II 
faut reconnaitre que le Conseil federal n'a falt que son 
devoir. II a execute un mandat imperatif que luf ont confe
re diverses motfons. Le Conseil federal etalt donc prlson
nier de ces motfons, quf luf enjoignent de retabllr l'equfli
bre des ffnances de la Confederation. Tout au plus peut
on regretter qu'II alt suivl A la lettre las conseils d'ortho
doxie financfere qu'on lui prodlguait de toutes parts, car 
on peut crafndre, selon ce qua nous dit l'experlence, qua 
l'equllibre des flnances de la Confederation ne soft ephe
mere. On connait les appetlts qua peut susclter l'absence 
de deficits, lorsque le spectre des calsses vfdes n'fmpose 
plus de retenue. Je ne voudrais pas pefndre fe diabie sur 
la murailie, mals sans afffcher un pessfmlsme exagere, je 
m'interroge sur la sltuatfon des flnances federales dans 
moins de dlx ans. Plalse au clel que le Parlament ne soit 
pas a nouveau confronte alors aux m6mes problemes 
qu'aujourd'hui 1 
Ce ne sont peut-6tre pas la des choses a dlre, mafs il 
n'est pas fnterdit d'evoquer ce phenomene au moment ou, 
presse par le temps, sans avolr la possfblllte de consulter 
les cantons, le Conseil federal nous propose des solutlons, 
dont une partle consfste simplement en un deplacement 
des charges. Le Conseil federal fait comme celul qui, de
vant balayer les feullles mortes dans son jardfn en autom
ne, les pousse sfmplement sur le fonds du volsln. Et pour
tant, II faut blen que chacun fasse des sacrlflces sl, dans 
la recherche de solutlons ralsonnables, on veut ramener le 
deffcit a des proportlons supportables, ä defaut de trouver 
l'equilibre. A cet egard, las cantons sont pr6ts ä faire leur 
part. lls ne peuvent se soustrafre a leurs responsabflltes, 
mafs ils dofvent s'attendre A d'autres sacrlfices encore sur 
l'autel de la nouvelle repartitlon des tilches actuellement a 
l'etude, qul va se tradulre, on l'a dejä. dft, par une aug
mentatfon de leurs charges, tant II est vral que cette ope
ration, lssue de la motlon de notre collegue Binder, alors 
qu'fl etalt consefller national, rlsque d'6tre denaturee et de 
se resumer a une simple repartitlon des charges. C'est 
pourquoi notre commfsslon a ete bien fnspiree d'envfsager 
d'assortir la declsion sur la suppresslon de la part des 
cantons aux beneffces de la Regie federale des afcools et 
de leur part au produit des drofts de tlmbre d'une !Imita
tion dans le temps, afln qu'on y vofe plus clair lorsque la 
premiere phase de la nouvelle repartftlon des tilches en
trera en vfgueur. 
II faut s'attendre aussi A ce que les cantons doivent pas
ser A la cafsse dans l'appllcation de la conception globale 
des transports, qu'on veut d'ailleurs antlcfper par la prise 
en charge d'une partfe des deflclts des chemins de fer. 
On comprendra des lors qua fes deputes de la Chambre 
des cantons solent vigilants sur le sort qu'on va reserver 
en definitive a ces demiers. Du molns peut-on s'attendre 
dans cette encelnte a semblable attftude de la part de 
ceux que nos manuels d'lnstructlon cfvique consfderent 
comme les representants responsables des cantons. Si
non, sur qul pourront compter les cantons confederes? 
C'est enfin dans cet ordre d'ldees que Je soutlendral la 
propositlon de notre collegue Genoud, quf correspond aux 
exigences de la simple justlce et qul traduft la vofonte de 
respecter la plus elementafre equite. Les cantons et les 
reglons economfquement faibles ont dejä trop souffert de 
l'appllcatlon des mesures llnealres en d'autres circons
tances pour qu'on ne repete pas l'expärience. En effet, un 
simple calcul nous demontre ä l'evldence qu'une reduc
tion de 10 pour cent d'une subventlon de 50 pour cent 
pour un canton economiquement fafble represente le 5 
pour cent, alors que la reduction proportionnelle d'une 
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subventlon de 20 pour cent pour un canton economique
ment fort representeralt 2 pour cent de moins. Je fe dls a 
l'endroit de notre collague Stuckl, quf nous falsait part de 
ses scrupules a l'egard de la propositfon presentee taut a 
f'heure par M. Genoud. Cette proposltlon se sltue dans la 
ligne de fa solidarlte confederale et eile trouve sa justifi
cation dans le prfnclpe, fort Justement exprime dans fe 
preambule du projet de la nouvelle constltutlon federale. 
SI, comme on peut fe prevofr, ce proJet va Illre consfde
rablement remanle, II en restera, Je l'espilre du molns, fe 
preambule, dans fequel nous llsons cecl: «Sachant que la 
force d'une communaute se mesure au blen-6tre du plus 
falble de ses membres ... " C'est dans cet esprit et avec 
cette reserve que Je voteral l'entree en matlere. 

Mlvllle: Das Sparpaket stellt ein Bündel von Notmassnah
men dar. In diesem Sinne verdient es als Ganzes unsere 
Unterstützung, weil es aus einer finanziellen Lage der Eid
genossenschaft heraus geboren Ist, die Ja zurzeit nun 
nicht anders als prekär bezeichnet werden kann. in die
sem Sinne teile Ich auch nicht die Empörung unseres ge
schätzten Kollegen Meier über das Vorgehen des Bundes 
in dieser Sache. Notmassnahmen haben es nun einmal in 
sich, dass sie mit einiger zeitlicher Dringlichkeit an die 
Beteiligten herangetragen werden. 
Erlauben Sie mir wenige Bemerkungen zunächst allge
meinpolitischer Art und dann als Kantonsvertreter, als Ver
treter eines sogenannt flnanzstarken und damit besonders 
geplagten Kantons; aber darüber sprechen wir dann im 
Zusammenhang mit dem Antrag Genoud. 
Die allgemeinen politischen Bemerkungen: Man sagt im
mer und immer wieder, das Volk habe mit seinen Entschei
dungen zu den Finanzpaketen gezeigt, dass es sparen will. 
Ich behaupte: Das ist nur die eine Seite der Angelegen
heit. Die andere Seite ist, dass das Volk mit seinen Ent
scheiden gezeigt hat, dass es mit der vorgeschlagenen 
Opfersymmetrie nicht einverstanden war. In diesem Zu
sammenhang auch eine Bemerkung zu den Ausführungen 
unseres Kollegen Heftl: Er hat gesagt, die wirtschaftliche 
Rezession habe die Reserven reduziert, die Reserven in 
der Privatwirtschaft und beim Staat. 
Ich möchte ihm antworten: In der Konjunktur haben wir 
zuwenig getan, um solche Reserven zu bilden. Wir waren 
meiner Auffassung nach damals zu zaghaft, insbesondere 
In der Abschöpfung der grossen Gewinne, die sich in Je
ner Zeit in der Privatwirtschaft gebildet haben. Wir waren 
zu zaghaft in bezug auf die Bildung von staatlichen Reser
ven für die Aufgaben, die heute gelöst werden müssten 
und denen wir nun mit Sparmassnahmen begegnen. 
Als Kantonsvertreter: Mir tut es leid, es tut mir einfach 
leid, dass nun die Einsparungen des Bundes zulasten der 
Kantone im Sinne einer Blitzaktion erfolgen müssen an
statt im Sinne einer gründlichen Ueberprüfung der gesam
ten Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Im 
Grunde müssten doch die Kantone jene von Kanton zu 
Kanton unterschiedlichen Aufgaben, die sie selbst In eige
ner Verantwortung lösen können, auch selbst finanzieren. 
Besonders schlimm finde Ich die Regelungen betreffend 
die von Bund und Kantonen gemeinsam an die Hand ge
nommenen Aufgaben - Ich denke jetzt zum Beispiel an die 
Ergänzungsleistungen zur AHV -, die darauf hinauslaufen, 
dass der Bund einem Kanton wie dem meinigen 30 Prozent 
gibt, in der Durchführung aber 100 Prozent reglementiert. 
Aufgabenteilung müsste helssen: weniger Geld für die Kan
tone, dafür mehr Aufgaben, selbständige Lösung dieser 
Aufgaben und Selbstverantwortung der Kantone. 
Jetzt müssen wir eine Vorausübung durchführen, die ein
fach nur sagt: weniger Geld für die Kantone, sonst nichts; 
eine Vorausübung, weiche die Hauptübung, auf die wir 
gewartet haben, belastet, ja sogar in einem gewissen Sin
ne blockiert. Um es mit anderen Worten zu sagen: Die 
staatspolitischen Aspekte des Verhältnisses Bund/Kantone 
treten nun zwangsläufig hinter die finanzpolitischen zu
rück. 
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Nicht Jeder Bundesbeitrag an die Kantone ist eine Subven
tion. Es sind darunter auch eigentliche Entschädigungen 
für den Vollzug von Bundesgesetzen In den Kantonen. 
Was mir leid tut - ohne Irgend Jemandem einen Vorwurf zu 
machen, das hat sich nun so ergeben -, Ist: Das Sparpa
ket trägt nicht zur Durchführung der Aufgabenentflechtung 
bei. Es stellt hierzu nicht einmal einen ersten Schritt dar. 
Es vorlegt einfach 360 MIiiionen Defizit vom Bund auf die 
Kantone. Dabei produzieren diese Kantone Ihren Budgets 
zufolge in diesem Jahr auch ein Gesamtdefizit von über 1 
Milliarde. Ich habe Verständnis dafür, dass die kantonalen 
Finanzdirektoren den Wegfall des Anteils am Ertrag der 
Stempelabgaben und am Reinertrag des Alkoholmonopols 
nicht als Dauermassnahme, sondern nur befristet in Kauf 
nehmen wollen. Aus dem heraus, was ich vorhin gesagt 
habe, habe Ich dafür mindestens Verständnis. Die Schul
den der Kantone betragen zurzeit 23,5 MIiliarden, Jene das 
Bundes «nur» 16,4 Milliarden. 
Man kann das Sparpaket nicht einfach unumwunden als 
Sanierung bezeichnen, weil es sich schlussendlich um 
einen Defizittransfer handelt. Den Kantonen droht übrigens 
wiederum eine schlechtere Finanzlage. Es Ist auch dieses 
Jahr mit sinkenden Erträgen In der Wirtschaft und In der 
Folge mit Einbussen bei den Steuern zu rechnen. Viele 
Kantone müssen für Ihre Schuldenlast mehr als jene 6 
Prozent Einnahmenanteil, die beim Bunde gelten, aufwen
den. Ich ersuche Sie in diesem Zusammenhang, das Heft 
«Die Volkswirtschaft» vom Januar 1980 zu studieren, wo 
über die Voranschläge von Bund, Kantonen und Gemein
den für das Jahr 1980 interessante Angaben geliefert und 
Betrachtungen angestellt werden. 
Ich möchte sagen, dass das Ausmass all dessen, was den 
Kantonen nun hier zugemutet wird - Mindereinnahmen, 
Wegfall von Anteilen an Bundeseinnahmen, lineare Kür
zung bei Bundessubventionen, auch Kürzungen von Sub
ventionen, die an Institutionen verschiedenster Art gehen -, 
geht weit. in meinem Kanton beziffert sich der Betrag auf 
über 20 Millionen; das ist fast die Hälfte des Budgetdefizi
tes, mit dem wir dieses Jahr zu rechnen haben. Mit der voll
ständigen und dauernden Streichung der Kantonsanteile 
an den Stempelabgaben und am Reinertrag des Alkohol
monopols wird das Mass wahrscheinlich etwas überzogen. 
Ich verstehe die Finanzkommission, welche diese beiden 
schwerwiegenden Massnahmen, die ja wirklich im Zusam
menhang mit einer neuen Aufgabenteilung hätten gesehen 
werden müssen, nur bis zum Inkrafttreten dieser Aufga
benneuverteilung bestehen lassen will. 

Gedient: Wir sind uns einig darin, dass mit dem Scheitern 
der Sanferungsmassnahmen In den Volksabstimmungen 
Ausgabensenkungen unvermeidlich geworden sind, weli 
Defizite In Milliardenhöhe nun einmal aus den in der Bot
schaft und hier Im Rate heute überzeugend dargelegten 
Gründen nicht tragbar sind. 
Es Ist auch selbstverständlich, dass Jeder der Betroffenen 
daran seinen Anteil zu leisten haben wird, auch wenn die 
Pillen bitter sind. Indessen - so scheint mir - sollte uns 
das In dieser Stunde so aktuell gewordene Spargebot si
cher nicht zu einer Eisenbart-Kur In einem Bereiche verlei
ten, der vielmehr für die zu ergreifenden Massnahmen ein 
feines und ausgeprägtes Sensorium erheischt. 
Bis anhin war es das anerkennenswerte Bestreben, solche 
Massnahmen unter bestmöglicher Berücksichtigung und 
Gewichtung der konkreten Verhältnisse zu erlassen, und 
so Ist vor allem Im Sektor der Uebertragungen an Dritte 
über alle Jahre hinweg sozusagen ein massgeschneldertes 
System des nationalen Ausgleichs entstanden. Ich bedau
re es daher mit Ratskollege Meier, dass man allein schon 
In Anbetracht dieser Tatsache nicht Zeit fand zur Orientie
rung, Abklärung und Rücksprache mit den Kantonen. 
Unter solchen Umständen hätten wir eigentlich auch 
erwartet, dass man - selbst unter dem erwähnten Sach
zwang - nicht den seit Jahren bewährten und durch 
die schweizerischen Verhältnisse gewachsenen Grundsatz 
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einer differenzierten Betrachtungsweise den gleichmache
rischen Massstab der linearen Kürzung schaffen würde, 
ein Vorgehen, das zwangsläufig nicht nur zu Härten, son
dern zu Ungerechtigkeiten führen muss. Lassen Sie mich 
das mit einem einzigen Beispiel belegen, und verzeihen 
Sie mir, wenn Ich dabei ausgerechnet den Kanton Grau
bünden zitiere. Dieser Kanton hat zum Beispiel seine Lehr
mittel der unteren Prfmarschulstufe In sieben verschiede
nen Sprachen herauszugeben und soll nun in die gleiche 
lineare Kürzung des Bundesbeitrages für das Prlmarschul
wesen verfallen wie ein ausschllessllch deutschsprachiger 
Kanton. Quantitativ zu verkraften, werden Sie mir sagen; 
aber Sie werden mir auch zubilligen, dass solche Auswir
kungen nun doch In höchstem Masse unerfreulich sind. 
Und der gleichen linearen Guillotine sollen die Beiträge 
an jene sprachlich-kulturellen Minderheiten der italienisch
sprechenden Talschaften und an die Llgla Romontscha, der 
elnzlgaf!lgen Trägerin und Förderin des romanischen Kultur
gutes, unterworfen werden. Wir erinnern aber auch an 
die Sprachenvielfalt, die Kulturlandschaft In der ganzen 
Schweiz, deren Erhaltung und Förderung - unter Einbezug 
selbstverständlich auch des Kulturschaffens - nicht nur 
keine Abstriche, sondern im Gegenteil ganz entschiede
nem Einsatz vermehrter Mittel rufen. 
Wo bleibt, so fragen wir weiter, die Folgerung aus den mit 
so viel Bundesaufwand finanzierten, auf die Stärkung re
gionaler Strukturen ausgerichteten Entwicklungskonzep
ten, wenn auch die Beiträge für die In abgelegene Tal
schaften und Regionen führenden Strassen, deren Aus
bauzustand schon vor 20 Jahren nicht mehr genügte, in 
die gleiche voraussetzungslose Kürzung einbezogen wer
den, wenn die mit erheblichen Privatbahnlasten benachtei
ligten Kantone weitere Kürzungen in Kauf zu nehmen ha
ben, während anderseits der Beitrag an da$ SBB-Defizit 
voll und ungekürzt gewährt wird, obgleich es zu einem 
ganz wesentlichen Tell zur Abdeckung gemeinwirtschaftli
cher und sozialpolitischer Dienstleistungen dient. 
Ich werde dies bei der Begründung meines Antrags dann 
noch etwas näher darlegen. 

Das Projekt der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan
tonen wurde ursprünglich mit der Zusage an die Kantone 
In Angriff genommen, dass ihnen gesamthaft aus der Neu
verteilung keine wesentlichen neuen Finanzlasten erwach
sen würden. Inzwischen haben wir längstens zur Kenntnis 
genommen, dass eine antellmässige Lastenüberwälzung 
unvermeidbar geworden ist. Was wir jedoch verlangen 
müssen, ist im Rahmen des Möglichen und des vom Bun
desrat vorgelegten Konzeptes eine differenzierte Betrach
tung und Ausgabensteuerung, und In dieser konkreten Er
wartung haben wir uns für Eintreten auf die Vorlage ent
schieden. 
Der Bundesrat attestiert In der Botschaft, dass die lineare 
Kürzung aller Subventionen und Darlehen Im Einzelfall zu 
Härten führen kann und dass es nicht möglich sein wird, 
alle Massnahmen und Rubriken dieser Sachgruppen zu 
kürzen. Deshalb soll der Bundesrat Ausnahmen dekretie
ren können. Wir werden In der Detailberatung unseren 
Antrag auf Erhöhung der für solche Ausnahmen verfüg
baren Reserven begründen, damit eben den Belangen der 
Berglandwirtschaft - wir haben gehört, wie und In welchem 
Ausmass diese von der Kürzung betroffen wurde -, der 
Privatbahnen, aber auch der verschiedenen sozialen und 
kulturellen Anliegen differenziert Rechnung getragen wer
den kann. Ich möchte auch bereits hier festhalten, dass es 
sich bei der linearen Herabsetzung eben um eine ausge
sprochene Uebergangslösung handelt und dass wir eine 
zeitliche Ausdehnung über den 31. Dezember 1983 hinaus 
nicht befürworten können. 
Das fundamentale Anliegen erster Priorität muss die Re
form der Neuverteilung der Aufgaben bleiben, ein Vorha
ben, das auch ohne den Ballast der Sparmassnahmen für 
alle Beteiligten noch einige anspruchsvolle Hausaufgaben 
mit sich bringen wird. Mit der zeitlichen Begrenzung ver
ringern wir die Gefahr der Präjudizierung der Aufgabentel-
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lung durch Einsparungstatbestände. Wir erhalten uns die 
erforderliche Gestaltungs- und Handlungsfreiheit in dieser 
aussergewöhnlich wichtigen Angelegenheit. 

M. Donz6: En effet, le dernler compte d'Etat 6quilibr6 re
monte a 1970. Depuis lors, la Confederatlon a accumule 
des excedents de d6penses conslderables qul attelgnent 
aujourd'hul, si l'on considere encore les exercices 79 et 
80, quelque 10 mllllards de francs. La dette de la Confede
ratlon a double en l'espace de ces clnq dernieres annees 
et, II convlent de constater en premler lieu qu'il sera ne
cessalre de consacrer chaque annee un mllliard de francs 
a l'amortissement de cette dette. 
Une teile situatlon n'est pas satlsfaisante surtout parce 
qu'elle limite la marge de manoouvre de l'Etat. Elle est 
dangereuse car eile mobillse des recettes de l'Etat, tou
jours plus lmportantes, pour flnancer les interets. C'est 
autant de recettes qul ne peuvent etre affect6es a l'ac
compllssement des täches essentielles pour notre avenir, 
dans les domaines de l'energle, des transports, de la pre
voyance soclale et des relatlons lntematlonales. Des dlffl
cultes flnancieres permanentes affectent la capacite de la 
Confederatlon a remplir ses täches fondamentales et a 
faire face aux nouvelles, lmprevlsibles. 
Monsieur le Conselller federal Rltschard, nous partageons 
votre avis quand vous afflrmez que personne n'a lnteret a 
l'affalblissement de la sltuatlon flnanclere de la Confede
ratlon car c'est aussl a elle que nous devons notre pros
perlte et notre securlte. C'est alnsl qua le groupe socla
liste - on l'a deja dit - partage l'objectlf du Conseil fede
ral, a savoir l'assalnlssement a moyen terme des flnances 
federales. Cependant, en meme temps, nous inslstons sur 
cette dernlere necessite en preconlsant non seulement la 
voie des economles mais aussl celle de nouvelles re
cettes. Au cours de la campagne precedant las electlons 
federales, lors du debat sur le budget 80 de la Confedera
tion, nous avons eu l'occasion de faire connaitre notre 
polnt de vue en matlere d'assalnlssement des flnances 
federales; nous malntenons donc aujourd'hul ce polnt de 
vue en reafflrmant avec toute la fermete requlse qu'a no
tre avis, une solutlon au deflclt des finances federales ne 
sauralt äfre trouvee par le seul moyen des economles. 
Notre Etat a besoln de nouvelles recettes, cela est evi
dent. La perceptlon de ces nouvelles recettes est possible 
techniquement et polltiquement. Nos proposltlons a cet 
effet sont connues, nous ne voulons pas les rappeler au
jourd'hui. En l'occurrence, nous regrettons vlvement que le 
Conseil federal alt cru bon de devolr commencer l'exerclce 
d'assainissement uhiquement par le bials de nouvelles 
economles. Encore une fols, mElme sl les motions du Partl 
democrate-chretlen et du Parti radical-democratique qui 
demandaient de nouvelles economies ont ete acceptees 
par !'Assemblee federales, l'on ne peut proceder a l'assai
nissement des finances federales en se bornant a moderer 
ies depenses. 
Cela ne signlfle pas que nous nous opposons a priori a ce 
que l'on reduise les depenses. Bien au contralrel Mals 
nous voudrions nous reserver le droit de donner notre avls 
de cas en cas. 
En ce qui concerne le message qul est a !'ordre du jour 
de notre conseil, a l'appul des mesures destlnees a re
dulre les depenses de la Confederatlon, nous sommes 
d'accord d'entrer en matiere. Cependant nous devons dlre 
qua nous demanderons le renvol au Conseil federal de 
l'arrElte qul vise a reduire de fai;:on linealre certalnes pres
tatlons de la Confederatlon en 1981 et en 1982. Nous al
lons malntenant essayer d'analyser le traln d'economies 
du Conseil federal. Salon nous, II comporte quatre volets 
blen dlstlncts: le premler prevoit la suppresslon de la 
quote-part des cantons au produit des droits de timbre et 
au benefice net de la Regie des alcools. Comme nous 
J'avons deja declare, nous sommes d'accord avec les pro
positio_ns du Conseil federal. Mals s'il peut paraitre logi
que que ie produit de ces laxes revienne en entier a la 
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Confederation, je voudrals cependant rappeler que blen 
des cantons l'avaient engage dans des täches sociales ou 
de prevention dans le domaine de la sante. II fallalt nean
moins que cela soit dit car ces täches nous apparaissent 
aujourd'hui comme prioritaires. 
Le deuxieme volet du projet comprend une serle de modi
fications des leis sur un plan general. Nous pouvons nous 
demander si ces dernieres trouvent leur place dans un 
message sur les economies car II apparait que ces modifi
cations ne feront que transferer des charges ou aussi - et 
nous le regrettons - que retarder des executions. 
II est cependant regrettabie de constater que le Conseil 
federal propose de prolonger les deiais d'execution de la 
loi sur la protection des eaux. Par cette mesure, le Conseil 
federal penalise les cantons qul ont pris dans ce domalne 
les mesures de protection opportunes et souvent au prix 
de iourds sacrlfices pour la collectivite et en meme temps 
il accorde un sursis aux cantons ies molns prevoyants. Je 
me permets donc de douter de l'opportunlte de cette mo
dification et c'est pour mol l'occasion de rappeler tout 
l'interet que je porte encore - comme vous tous - a. une 
protection efficace des eaux. 
Le troisieme volet a trait a. la propositlon de supprimer la 
subvention en faveur de l'abaissement dµ prix du paln. II 
convient de rappeier qu'en 1978, cette subventlon avait 
deja subi une reductlon. En votation populaire, falsant 
suite a un referendum du Partl socialiste, le peuple sulsse 
avait accepte la reduction proposee, mais de peu. II s'etalt 
trouve 800 ooo cltoyens pour s'opposer. a cette reduction, 
contre pres d'un mlllion qui l'avalt acceptee. II auralt peut
etre faliu dlre que ies 100 mlllions d'economles ainsl reali
s6es seraient utillses a une täche precise, cela aussi en 
fonction du resultat de ce vote. En ce qui nous concerne, 
il ne s'aglt pas teilement lcl du prix du pain que d'une 
question de princlpe. Je suls en effet un peu gäne par le 
fait que le Conseil f6deral modlfle un prlncipe - celui de 
i'affectation de subventlons destinees a faire balsser le 
prlx des blens de consommation de premlere necesslte -
par le biais de la suppression d'une subvention - celle en 
faveur du pain. 
II ne faudralt pas que dans notre pays cela devienne une 
habitude de changer de princlpe en modifiant ies modall
tes d'application des lois. C'est a cette tendance que je 
m'oppose et c'est pourquol nous nous abstlendrons lors 
du vote sur cet objet. 
Le quatrieme et dernier volet comprend une reduction 
lineaire des subventions fed6raies de 10 pour cent pen
dant deux ans. Je dois dire icl notre opposltion a toute 
dlminutlon des depenses dans le secteur social. Nous 
avons egalement afflrme que nous sommes präts a dlscu
ter de cas en cas, mals comme cette proposition est deja 
falte, nous n'en avons pas la posslbilite. En effet, dans son 
message, le Conseil federai ne donne pas la liste detaiilee 
des postes du budget touches par cette mesure. Or, pour 
notre part, II est certaln que toute proposition de reduire 
une fois de plus les subventions aux caisses-maladie ren
contrera Ja farouche opposltion des soclalistes. Nous 
comptons aussi, pour nous y appuyer, sur le concordat des 
caisses-maladle. 
Depuis 1975, les subventions aux caisses-maladle ont ete 
redultes d'environ 180 mlllions. En 19TT, alles etaient «ge
lbes» au nlveau de 880 mlllions par an. Une reductlon de 
10 pour cent, 88 millions, signlfleralt une augmentatlon 
moyenne de pres de 3 pour cent des cotisatlons aux 
caisses-maiadle. Or celles-cl se sont deja fortement ele
vees, surtout si l'on tient compte de ce que, presque par
tout, ies cantons partlcipent a cette aide et specialement 
par des subventions en faveur de l'assurance-maladie des 
personnes ägees. 
Par aiileurs, ii convient de se rappeier que, depuls 1975, 
date du premier «paquet» d'economles, pres d'un mllliard 
de francs avait etc economise dans le secteur soclal. De 
nouvelles economies sont donc inopportunes. En tout 
cas, alles ne resoudralent pas le probleme fondamentai 
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qul se pose au plan de l'organisatlon mElme de l'assu
rance-maladle. 
D'un autre c0te, ie message ne nous donne aucune lndi
catlon sur las consequences qu'entrainent ces reductions 
de subventions pour las flnances de chaque canton. Lors 
de la conference de presse, M. Rltschard nous avalt 
rassures en dlsant: «Nous menagerons, avec une reserve 
de 200 milllons, las cantons a falble capacite financlere, 
las paysans de montagne ainsi que d'autres beneficialres 
de subventlons qul ont deja d0 lalsser des plumes lors de 
la reallsatlon de precedents programmes d'economies.» 
C'est tres blen, mals je me demande slncerement sl cela 
sufflt. Car ce qul nous est propose, c'est la remlse au 
Conseil federal d'un cheque en blanc qul consiste a dl
minuer de fai;:on linealre las subventlons. Est-ce qua, 
vralment, las fondements jurldlques de notre Etat le per
mettent? En tout, cela cree une lnsecurlte Juridique. 
Pour ces ralsons, nous vous proposons de renvoyer cet 
objet au Conseil federal. Je ne crols pas qua ce renvol 
mettralt en cause l'assalnissement des flnances puis
qu'll est llmite dans le temps et qua, dans ce mEime 
temps, II est propose d'etudier de nouvelles recettes, et la 
slgnificatlon financlilre, qul serait une augmentatlon de 
l'ordre de 36 mlllions de la charge de la dette, blen s0r, 
est lmportante, mais Je crols qu'll vaut la peine de refl&
chlr encore sur ce polnt et d'attendre las nouvelles re
cettes proposees. 
Sur un plan plus general, nous regrettons aussl qua rien 
n'alt ete dlt nl sur l'harmonlsatlon fiscale, ni sur ia lutte 
contre la fraude fiscale et pourtant, II faudra blen y re
venir sl nous voulons trouver des mesures equlllbrees 
pour assalnlr las flnances federales. 
De fai;:on generale, Je conclus en attirant l'attention - et 
cette attention a deja ete mouit fois attiree sur ce 
polnt - sur le fait qua, par ce programme d'economies, ia 
Confederatlon se decharge encore davantage de son far
deau sur les epauies des cantons, lesqueis souvent ä. 
leur tour feront appel aux communes et, flnalement, le 
citoyen-contrlbuable passera a la caisse ou alors II subira 
une diminutlon des prestatlons de !'Etat. Des lors, pour 
une bonne part, ne parlons pas d'economies. Appelons 
las choses par ieur nom et parlons de fransferts. 
C'est vrai, ia sltuation est dlfflclle, mais Je voudrais mal
gre tout dire entre nous, comme on dit dans ie peupie: 
n'en rajoutons pasl Ne poussons pas nos iamentations a 
un tel polnt qua l'on pulsse crolre qua notre pays, par 
allleurs sl prospere - regardons ies derniers resultats des 
grandes banques - solt au bord de la banqueroute. De la 
determination, certes, des efforts en vue d'une normallsa
tlon .de nos flnances, mals pas de panlque et, pour nous, 
en priorite; malntien de notre Etat soclal. 

Affolter: Wenn man gegen Schluss dieser ausgedehnten 
Debatte eine Würdigung vornehmen wollte, dann könnte 
man sagen: Der Bundesrat kann mit dem bisherigen Ver
lauf zufrieden sein: sehr positive Aufnahme in der Kom
mission und freundliche Zustimmung mit einigen Vorbe
halten hier Im Ratsplenum; teilweise wähnte man sich 
allerdings bereits In der Detaliberatung. ich bin aber 
nicht ganz sicher, ob das nicht eine trügerische Ruhe Ist. 
Ich meine nicht Ruhe vor dem Sturm, sondern eine gewis
se trügerische Ruhe; denn an einigen anderen Orten -
wir wissen das genau - hat das Paket bedeutend weniger 
Applaus hervorgerufen. Sparen tut immer jemandem weh, 
besonders wenn sparen nicht aus freien Stücken erfolgt, 
sondern aus einem kategorischen Imperativ heraus. Ich 
bin froh - Ich sage das hier ganz bewusst und habe heute 
auch nichts Gegenteiliges gehört -, dass der Bundesrat 
diesen Imperativ verstanden hat. Er hat gehandelt, er hat 
relativ rasch gehandelt, mit allen Vor- und Nachteilen 
eines offensichtlich pragmatischen Vorgehens. Er hat In 
diesem Fall mit vollem Recht auf ein langfädlges Ver
nehmlassungsverfahren verzichtet, das aus Wein ganz 
sicher Wasser gemacht hätte, hat aber auch auf perfektio
nistische Vorschläge verzichtet und In meinen Augen 
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eine bemerkenswerte Führungsrolle übernommen. Die 
Kürzungen, die hier zur Diskussion stehen, mögen sche
matisch sein, die Abstriche mögen grobrastig erscheinen, 
aber der Bundesrat setzt den Hebel rlchtigerwelse dort 
an, wo er angesetzt gehört, nämlich zur Hauptsache bei 
den aufgeblähten Transferausgaben. 
Der Bundesrat legt mit dieser pragmatischen Sparübung 
dem Parlament - ich möchte sagen - einen rohgeschiif
fenen Block vor. Die eidgenössischen Räte werden an 
diesem Block schleifen und melssein können, und in der 
heutigen Debatte waren die ersten Schleifversuche bereits 
erkennbar. Aber alle Steinhauer, die sich hier und Im 
Nationalrat an die Arbeit machen und ihre Melssel 
schärfen, werden auf der Hut sein müssen - Ich sage 
das ganz bewusst -, aus diesem Block nicht ganze Brok
ken herausbrechen zu wollen. Die Wände könnten zu 
dünn werden, und das Werk könnte zusammenstürzen. Es 
sind In den letzten Tagen, zum Teil auch heute, Anträge 
auf mein Pult geflattert, die doch schon sehr groben 
Maissein gleichkommen und die die grosse Gefahr in 
sich bergen, dass das Sparpaket, kaum geschnürt, auch 
schon wieder auseinanderfällt. 
Ich sagte vorhin: das Sparen tut irgend jemandem immer 
weh; es war damit zu rechnen, dass die Betroffenen sich 
regen und. auch wehren. MI.eh haben hier vor allem die 
Reaktionen der Kantone beschäftigt und bewegt, und 
einzig dazu möchte Ich noch etwas sagen. 
Wir alle sind Standesvertreter und als solche ganz beson
ders mit dem Wohl und Weh unserer Kantone verbunden, 
nicht nur die Mitglieder der Kantonsreglerungen In diesem 
Rate. Auch ich habe einen Brief unserer Ka:ntonsregle
rung in Händen, der die Mehrbelastung unseres Kantons 
durch Einnahmenausfälle und Mehrausgaben sehr dra
stisch zum Ausdruck bringt. Aber objektiverweise - und 
das ist für mich massgebllch - muss erkannt und zuge
geben werden, und einsichtige kantonale Finanzdirektoren 
tun dies auch, dass die den Kantonen zugemuteten 
Abstriche und Kürzungen von Insgesamt zirka 400 Mil
Honen Franken vertretbar erscheinen. Zufälligerweise, das 
wurde heute noch nicht erwähnt, sind in den letzten Ta
gen In verschiedenen Kantonen die Abschlüsse der 
Staatsrechnungen 1979 bekannt geworden, die zum Teil 
eine geradezu eklatante Verbesserung gegenüber den 
Budgets erkennen lassen. Im Kanton Zürich sind es 94 
Millionen Verbesserung, im Kanton Bern 59 Millionen, Im 
Aargau 38 Millionen, im Thurgau 23 Millionen Verbesserung 
gegenüber dem Budget, und dies erst noch mit einem Ein
nahmenüberschuss von etwa 15 Millionen Franken, ebenso 
im Kanton St. Gallen mit 18 Millionen Verbesserung gegen
über dem Voranschlag. Wenn man diesen erheblichen Ver
besserungen im Finanzhaushalt der Kantone gegenüber 
den Voranschlägen das stark erhöhte Defizit des Bundes 
für 1979 entgegenstellt, kann doch im Ernst wirklich nicht 
behauptet werden, das vorliegende Sparpaket sei über
laden beziehungsweise die Belastbarkeit der Kantone 
sei überschritten. Ich lasse auch nicht gelten, wenn der 
Bundesschuld von rund 18 Milliarden Franken die mit 
24 Milliarden Franken angegebenen Gesamtschulden der 
Kantone gegenübergestellt werden. Eine solche Summen
rechnung, wie sie angestellt worden ist, trägt dem föde
ralistischen Aufbau unseres Staates in keiner Welse 
Rechnung und führt zu unannehmbaren Schlüssen. 
Ich möchte nicht länger werden, ich möchte nur noch 
einen Gedanken zum Ausdruck bringen, der sich aus die
ser Debatte heraus ebenfalls entwickelt hat. Es scheint 
mir, es sei immer wieder ganz klar zum Ausdruck ge
kommen, dass die Sparmassnahmen 1980, wie sie hier 
vorgelegt werden, in keiner Welse losgelöst vom grossen 
Problem der Aufgabenentflechtung zwischen Bund und 
Kantonen betrachtet werden dürfen. Die Botschaft des 
Bundesrates spricht wohl davon, dass keine Vorschläge 
aufgenommen worden seien, die bereits in diesem Zu
sammenhang diskutiert werden. Die Diskussionen zeigen 
aber doch sehr deutlich die zusammenhänge zumindest 
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einzelner Teile des Sparpaketes mit dem grossen und 
weittragenden Komplex der Aufgabenteilung und -ent
flechtung. Der Antrag Reymond zum Beispiel betreffend 
Stempelabgaben und Alkoholzehntel spricht es aus, und 
auch die Frage der zeitlichen Befristung bei den Subven
tionskürzungen stellt diese zusammenhänge ganz un
missverständlich heraus. Auch wenn man der Aufgaben
teilung keine gute Prognose stellen will - und das wird 
zum Tell heute gemacht -, wenn man in gewissen Kreisen 
sogar schon von einem totgeborenen Kind spricht, so 
geht mit diesem Sparpaket hier bereits die Vorrunde der 
grossen Entflechtungs- und Aufgabenteilungsübung über 
die Bühne. Ich persönlich hoffe sehr, dass dabei nicht 
allzu viele Federn fliegen, und dass sich die Kontrahen
ten - ich möchte sagen: hie Bund, dort Kantone - auch in 
der Hauptrunde, die folgen wird, noch in die Augen und 
wechselseitig auch In die Kassen sehen dürfen. Alles an
dere wäre jammerschade und wäre eine Auswirkung 
dieses Sparpaketes, die wir niemals wünschen. Ich stim
me ein in den Chor derjenigen, die beidseits zur Ver
nunft und zur Mässigung mahnen. Aufgabenteilung bleibt 
stets ein staatspolitischer Dauerbrenner. Es wäre aber 
schlimm, wenn es ein ausschllesslich finanzpolitischer 
Dauerbrenner bliebe. 

KnDsel: Sie haben, Herr Bundesrat Rltschard, mit Ihrer 
kürzlichen Mitteilung an die Herren Finanzdirektoren -
ich bin keiner, deswegen darf Ich es sagen -, dass die 
Türen für Verhandlungen nicht nur offel'!, sondern weit 
offen stehen, die Situation, wie ich es beurteile, für viele 
oder doch für einige Kantone wesentlich erleichtert. 
Darf ich bei den Ausführungen von Herrn Kollega Affolter 
noch etwas welterfahren. Ich glaube, es Ist gute Art und 
auch unsere Pflicht, wenn die Standpunkte gegenseitig 
dargestellt werden. Wir dürfen es unter keinen Umstän
den bei der heutigen Situation in bezug auf die Finanz
lage des Bundes bewenden lassen. Wir sind auch mitver
antwortlich in bezug auf die zukünftige Finanzordnung 
dieses Bundes. Ob wir nun Vertreter einer kantonalen 
Regierung sind oder nicht - ich glaube, das spielt keine 
Rolle. Aber die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft, 
unserer Wirtschaft, unseres Lebens überhaupt kann ja 
nur spielen, wenn die Haushalte des Bundes, der Kantone 
und nicht zuletzt auch der Gemeinden - denn dort spielt 
sich all das ab, was wir hier im Raume beschilessen, von 
der Baugrube bis zum Sozialbereich -, wenn diese drei 
Haushalte in bezug auf das Finanzgebahren Im Gleichge
wicht stehen und aufeinander abgestimmt sind. Ich glau
be, um diese Tatsache kommen wir in der Beurteilung 
des Gesamtbereiches tatsächlich nicht herum. Ich glaube, 
es hat sich bei den Kantonen, wie Ich es erleben konnte, 
in den letzten Wochen eine gewisse Wandlung vollzo
gen. ich sehe sie vielleicht doch nicht ganz so wie Herr 
Kollege Affolter als Stille vor dem Sturm, nein, man hat 
doch etwas Zeit gewonnen, die gegebenen Verhältnisse 
nicht nur aus der subjektiven Perspektive zu betrachten. 
Das Schreiben, das der Bundesrat den Kantonsregierungen 
Mitte Januar zukommen liess, zeigt ja zwei solcher 
Schwerpunkte auf. Es steht dort auf Seite 2: «Anderer
seits legt der Bundesrat grösstes Gewicht darauf, dass 
durch die finanzpolitisch heute unerlässlichen Massnah
men das staatspolitische Anliegen einer Neuverteilung der 
Aufgaben zwischen Bund und den Kantonen nach Mög
lichkeit nicht beeinträchtigt und namentlich nicht präju
diziert wird. Deshalb haben wir uns entschlossen, Im 
Sparpaket 1980 keine materiellen Umverteilungen vorzu
sehen, sondern uns auf eine zehnprozentige lineare Kür
zung von Bundesleistungen an Dritte für die Jahre 1981 
und 1982 zu beschränken.» 
Es scheint mir notwendig zu sein, dass auch wir uns In 
den Kantonen In bezug auf das Sparen noch etwas mehr 
besinnen müssen. Das gebe Ich ohne weiteres zu. Aber 
das Anliegen geht dahin, den Schwerpunkt einer zukünfti
gen konsoli'dlerten und konstanten Ordnung, die grös-
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seren Linien nicht vergessen. Es ist in mehreren Voten 
darauf hingewiesen worden, dass die heute zur Debatte 
stehende provisorische Massnahme In die zukünftigen 
definitiven Lösungen wie die Aufgabenteilung Bund und 
Kantone und die neue Finanzordnung des Bundes in 
bezug auf die Warenumsatzsteuer und die Wehrsteuer, 
den öffentlichen Verkehr, Gesamtverkehrskonzeption und 
Gesamtenergiekonzeption elnfllessen muss. Die Auswir
kungen der Sparmassnahmen müssen vom Bund zu den 
Kantonen und Gemeinden, die nun alle diese Mass
nahmen durchführen müssen, In einer Gesamtschau be
urteilt, betrachtet und auch erwogen werden. Demzu
folge bin Ich persönlich der festen Ueberzeugung, dass 
diese Massnahmen nicht einen definitiven Charakter be
kommen dürfen. Ich denke hier an den Alkoholertrag, 
ich denke auch hier an den Stempelertrag. Und dann, 
glaube ich, sind wir doch In der Lage, die anfallenden 
Probleme In gemeinsamen Gesprächen und Verhandlun
gen zu lösen. Wir müssen sie lösen. ich bin überzeugt 
davon, dass, wenn wir nur wollen, wir auch tatsächlich in 
der Lage sind, diese anstehenden, grossen Probleme, 
die auf uns zukommen, zu lösen. 
Noch ein kurzes letztes Anliegen. Auch bei diesen Auf
gabenteilungen handelt es sich nicht nur um finanzpoli
tische Probleme, sondern um technische Fragen, um struk
turelle Probleme, die eingehend erörtert werden müssen, 
um all das zu vereinfachen, was die Chance bietet, im Ver
kehr mit der Oeffentiichkeit tatsächlich vereinfacht werden 
zu können. 
In diesem Sinne .bin Ich für Eintreten. Ich glaube, dass es 
nicht zu einer Zerreissprobe kommt, sondern Im Sinne 
einer Bewährungsprobe zur Sternstunde wird. 

PIiier: Erlauben Sie mir, dass Ich zum Eintreten auch 
noch kurz das Wort ergreife, obwohl dies schon recht 
ausgiebig getan wurde. Das vorliegende Sparpaket kann 
sicher nicht als der Weisheit letzter Schluss bezeichnet 
werden, doch muss dem Bundesrat zugestanden werden, 
dass er, als eine Art Notlösung, sich einiges hat einfallen 
lassen. 
Das Ganze hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Es 
wird nicht eigentlich gespart, man kann dies vermutlich 
auch In diesem Umfange gar nicht, sondern es wird auf 
die Kantone respektive die Gemeinde überwälzt. Hier 
wird letztlich der Steuerzahler gleichwohl wieder zur 
Kasse gebeten. Das Defizit des Bundes wird somit ein
fach verteilt. Ich bin natürlich bereit, dies als Notlösung 
zu akzeptieren, erwarte aber, dass die einzelnen Glieder 
unseres Bundesstaates dies entsprechend ihrer Finanz
kraft mittragen. Aus diesem Grunde bedaure Ich, dass 
bei der Herabsetzung der Bundesleistungen der Finanz
kraft der Kantone nicht. oder zuwenig Rechnung getragen 
wird. Auch wenn es sich zum Teil um eine Uebergangs
lösung handelt, darf nicht übersehen werden, dass für 
einige Kantone sehr schwierige Zeiten kommen werden. 
Darf Ich Sie zum Beispiel erinnern, dass im Kanton Frei- · 
burg bei den niederen Einkommen etwa zwei bis drei Mal 
soviel Steuern bezahlt werden wie zum Beispiel im 
Kanton Zürich, und dass der Kanton Freiburg nicht mit 
einem so schönen Ueberschuss abschllessen kann? Dies 
nur als Klammerbemerkung. Es wäre deshalb wünschens
wert, wenn der Bundesrat sich noch etwas ausführ
licher darüber äussern würde, wie er das Entgegenkom
rnen den finanzschwachen Kantonen gegenüber sieht, 
wie dies In der Botschaft angedeutet worden ist 
Nun noch ein kurzes Wort zum Sparen: Ich glaube, das 
Schweizervolk versteht unter «Sparen» schon etwas an
deres. Es ist wohl verständlich, dass manche Bürgerin und 
mancher Bürger die Bundeskasse mit der Haushaltskasse 
vergleichen. Wenn auch Wirtschaftswissenschafter dies 
nicht gerne sehen, so glaube Ich, dass es trotz allem 
nicht der schlechteste Vergleich Ist, den man anstellen 
kann. Es ist dann auch begreiflich, dass diese Bürgerin 
und dieser Bürger kein Verständnis für Luxusausgaben 
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aufbringen, wenn man sich selber nur das Notwendigste 
leisten kann. Solange der Bürger das Gefühl hat, es könne 
noch gespart werden, solange wird er auch nein sagen 
zu neuen Einnahmen. Ein Nein zu neuen Einnahmen auf 
selten der Bundeskasse betrachte ich aber als Augen
wischerei, wenn Massnahmen seitens des Bundes, wie 
das vorliegende Paket, die Steuern bei einigen Kantonen 
und Gemeinden in die Höhe treiben werden. Der direkte 
Bereich des Bundes, Ich möchte fast sagen, das Schau
fenster des Bundes, bietet sicher noch einige Möglich
keiten. Es sind dies nicht Milliardenbeträge, sie wirken 
aber auf die Volksmeinung sehr stark. Darf ich nur einige 
Beispiele nennen: Luxus im Nationalstrassenbau, Luxus 
beim Bau von öffentlichen Gebäuden - das stellt man 
Immer wieder fest -, und Luxus in der Armee, auch 
das muss mal gesagt sein; ich sehe beispielsweise nicht 
eln, was der Mercedes der hohen Offiziere mit der 
Kampfkraft, von der Herr Hefti im Eintreten gesprochen 
hat, zu tun hat. Es sind nicht Riesenbeträge - ich betone 
das -, aber es wirkt auf die Volksmeinung. Hier kann eini
ges getan werden. Ich glaube, wenn dem Rechnung getra
gen wird, wird das Volk für nötige Mehreinnahmen Ver
ständnis aufbringen. 

Präsident: Es liegt kein Wortbegehren mehr vor. Darf ich 
deshalb die Diskussion schiiessen. Es haben sich 17 Red
ner an dieser grossen Eintretensdebatte beteiligt, und im 
Blick auf die Beratung der einzelnen Vorlagen würde ich 
sagen, wenn Zelt Geld ist, dann müssen wir zusehen, dass 
wir nicht über unsere Verhältnisse leben. (Heiterkeit) Mir 
kommt auch die alte· Staatskasse im Turm-Museum in 
Schwyz in den Sinn, wenn ich an diese Diskussion zu
rückdenke. Auf der alten eisenbeschlagenen Staatstruhe 
aus dem 16. Jahrhundert heisst es: Non profunt consilla 
sl desunt necessarla, was auf deutsch heisst: «Es 
nützen keine Ratschläge, wenn des notwendige Geld 
fehlt.» Mit dieser Ueberleitung darf ich nun das Wort 
Herrn Bundesrat Ritscherd erteilen. 

Bundesrat Rltschard: Ich möchte nicht jetzt mein Pulver, 
das ich für die Detailberatung habe, verschiessen. Was 
ich zur Verlängerung oder zur Befristung gewisser An
träge zur Brotverbilligung und zu andern zu sagen habe, 
werde Ich in der Detailberatung sagen. Ich wende mich 
vorerst an das juristische Gewissen der Nation, an den 
Ständerat, an sein juristisches Gewissen. 
Es gibt einen Artikel 2 Absatz 2 des Finanzhaushaltes: 
«Die Bundesversammlung,· der Bundesrat und die Verwal
tung trachten darnach, den Fehlbetrag der Bilanz des 
Bundes abzutragen und die Ausgaben und die Einnahmen 
auf die Dauer im Gleichgewicht zu halten.» So steht es 
im Gesetz; ein klarer und eindeutiger Auftrag, in erster 
Linie an Jene, die diesen Auftrag erteilt haben. Darin 
kommt aber nicht nur der Wille des Gesetzgebers zum 
Ausdruck. Was hier gesagt wird, das ist auch das, was der 
Schweizer im allgemeinen in Geldsachen· denkt. Herr Bürgt 
hat mit Recht gesagt, dass diese ständigen Defizite dem 
Volk missfallen. Man spürt dieses Missfallen an den 
Nein-Stimmen bei den Finanzvorlagen. Herr Miville mag 
da eine andere Meinung haben, dass nicht diese Defizite 
das Volk immer wieder zu einem Nein bewegen. Ich per
sönlich glaube, dass das eine wesentliche Rolle spielt. Ich 
bin jedenfalls mehr davon überzeugt, als dass ich glaube, 
der Kanton Basel sei kein flnanzstarker Kanton. Er ist nicht 
nur ein sogenannter; er ist ein wirklich finanzstarker Kan
ton. Das kann man nicht wegdiskutieren. 
Auf dieses Nein zu weiteren Finanzvorlagen, auf dieses 
Nein haben wir bei der Beratung dieser Vorlage unsere 
Blicke zu richten. Wir werden neue Einnahmen auch 
nötig haben. Aber ich bin davori überzeugt, dass wir sie 
erst dann bekommen, wenn wir den Weg zum Rechnungs
ausgleich, wie wir es mit unserem Finanzplan tun, glaub
würdig aufgezeigt haben, wenn wir diesen Weg auch be
gehen und darnach streben, möglichst weit auf diesem 
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Weg voranzukommen. Dabei ist ein wichtiger Fixpunkt 
das Jahr 1982. Ende 1982 läuft die geltende Finanzord
nung - auf der vieles lastet, was der Bund ausgeben 
muss - aus. Wir müssen sie verlängern. Ich möchte dem 
Bundesrat - und ich nehme an, es würde jedem aufrech
ten Demokraten so ergehen - nicht mehr angehören, 
wenn das Volk eine Verlängerung, eine notwendige Ver
längerung dieser Finanzordnung verweigern sollte. Dann 
hätte die Referendumsdemokratie abgedankt. Dann müss
ten wir mit dringlichen Bundesbeschlüssen das korrigie
ren, was uns das Volk zweimal sehr deutlich verweigert 
hat, und damit Verfassungsänderungen durchsetzen, von 
denen das Volk nichts wissen wollte. Das wäre eine Ab
dankung der Demokratie, und ich würde glauben, dass 
Sie allen Grund haben, alles zu tun, um eine solche Si
tuation zu verhindern. Sie würde nachwirken; darauf 
können wir uns verlassen. 

Ich sehe darüber hinaus andere Gefahren, wenn wir mit 
dem In-Ordnung-Bringen dieser Finanzen zuwarten. lang
sam gewöhnt man sich an Defizite, das welss jeder. Wir 
haben sie schon über zehn Jahre, und wir haben uns 
an diesen Zustand gewöhnt. Er wirkt wie eine Droge. Das 
kann man noch bekämpfen. Aber das andere Thema, das 
uns auch beschäftigen muss - ich habe es verschiedent
lich gesagt -, besteht doch darin, dass nun diese Finanz
politik seit mehr als zehn Jahren zum Hauptthema der 
eidgenössischen Politik überhaupt geworden ist. Ueber 
zehn Jahrel Das ist nicht gut. Die Finanzpolitik ist nicht 
der Zweck eines Staates. Es ist nicht seine Hauptaufga
be, eine Kasse zu führen. Zweck dieses Staates ist, die 
Wohlfahrt der Bürger zu mehren - so steht es in der 
Verfassung. Die Finanzpolitik ist nicht der Zweck, sie ist 
ein Mittel der Politik. Wir müssen die finanziellen Proble
me so rasch als möglich lösen, damit wir wieder die ei
gentlichen, die wirklichen, die wichtigen politischen 
Zukunftsfragen unseres Landes anpacken können. 
In der Finanzpolitik, das haben Sie in dieser Debatte 
auch wieder erlebt, ist in diesem Land fast alles gesagt 
worden, was zu sagen Ist. Es waren in den letzten zehn 
Jahren in der Finanzpolitik auch alle politischen Mittel 
im Einsatz. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dieses 
Schlachtfeld zu verlassen. Wir sollten unsere Kräfte für 
den Dienst am Bürger einsetzen können. Denken Sie an 
die grossen Aufgaben dieses Landes, wie Umweltschutz, 
Energie, Verkehr, an die aussenpolltischen und sozialen 
Fragen, wie an die Zukunftsfragen dieses Landes über
haupt. Mit dem Rechnungsausgleich allein ist es ja wirk
lich nicht getan. 
Die Ausgangslage werde ich nicht wiederholen, Sie ken
nen sie. Herr Donze hat sie erwähnt. Wir haben in den 
letzten fünf Jahren unsere Bundesschuld mehr als verdop
pelt, also über 10 Milliarden neue Schulden gemacht. Und 
wir sind daran, weitere Milliarden zu machen. 1,8 Milliarden 
fehlen uns in der Rechnung des letzten Jahres. Die Verzin
sung dieser Schuld kostet uns bei einem Prozentsatz von 
4,5 Prozent jährlich über 80 MIiiionen Franken, und wenn 
Sie den Zinseszins dazu rechnen, haben wir in 13 Jahren 
doppelt soviel bezahlt wie die Schuld ausmacht. So 
können wir wirklich nicht weiterfahren. 
Herr Präsident Hefti hat Vergleiche angestellt zwischen 
uns und Deutschland, einem Land, das weiss Gott allerlei 
Probleme zu lösen hatte nach dem zweiten Weltkrieg. 
Es steht heute mit der Pro-Kopf-Verschuldung, trotz 
höheren Zinssätzen, mit der Zinsbelastung wesentlich 
besser da als die Schweizerische Eidgenossenschaft. 
Ich habe auch gelesen - nachdem ich auf Neujahr das 
Finanzdepartement zu übernehmen hatte, musste ich · 
mich wieder etwas In diese Theorien einarbeiten -, 
dass über diese Staatsverschuldung sehr viel Wissen
schaftliches geschrieben wird und dass dabei in der Re
gel diese öffentliche Verschuldung mehr oder weniger 
verharmlost wird. Ich kann solchen Theorien nichts ab
gewinnen, weil sie mit dem Empfinden, das man - we
nigstens hierzulande - Geld gegenüber hat, überhaupt 
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nicht übereinstimmen. Sicher ist, dass Schuldenmachen 
für den Staat der bequemere Weg ist, als dem Volk Steuer
erhöhungen mundgerecht zu machen. Das ist auch viel 
bequeiner als zu sparen oder Ausgaben herabzusetzen. 
Aber dieser bequeme Weg des Schuldenmachens hat 
eben auch seine andere Seite: Schulden müssen verzinst 
werden, und mit der Milliarde, die wir bald für die Verzin
sung unserer Schulden ausgeben müssen, könnte man 
wirklich Klügeres tun - auch In unserem lande. 
Dazu kommt noch etwas anderes: Jetzt haben wir stei
gende Zinssätze. Wir müssen, wenn wir mit diesen Defi
ziten weitermachen, jährlich zwei-, drei- oder viermal auf 
den Kapitalmarkt gehen. Wir werden mit diesen hohen 
Anforderungen die Zinssätze weiter antreiben und dabei 
mithelfen, die Inflationsspirale zu drehen. Wen diese 
Inflation trifft und schädigt, das Ist hier ebenfalls gesagt 
worden. Ich lasse den Vergleich nicht zu, Herr Mlville, 
wenn Sie mir sagen, die Kantone brauchten mehr als 
6 Prozent für die Verzinsung der Schulden, sie benötigten 
deshalb die Anteile aus unseren Einnahmen. In den 
Kantonen - Ich habe das vorgestern schon im National
rat gesagt - stehen den grossen Schulden, die sie In den 
letzten 20 Jahren gemacht haben, Aktiven gegenüber, zum 
Teil ertragabwerfende Aktiven. Wenn der Kanton eine 
Kläranlage baut, ist er weiss Gott klug genug, von jenen, 
die das Wasser verbrauchen und verschmutzen, eine Ab
gabe zu erheben, damit er diese Kläranlage wenigstens 
teilweise amortisieren kann. Bel einer ganzen Reihe an
derer Aufgaben wird er es auch tun. Die Kantone haben 
Aktiven geschaffen, der Bund nicht. Selbst die Natlonal
strassen, die man schlimmstenfalls noch als Aktiven 
ansprechen könnte, gehören heute den Kantonen; der 
Bund hat sie nur bezahlt. Er hat die roten Zahlen, und die 
Kantone haben die Aktiven. 
Ich will nicht das Schuldenmachen schlechthin als etwas 
Schlechtes abtun. Es ist vertretbar, sich für grosse und 
einmalige Aufgaben zu verschulden, wie das die Kantone 
tun mussten, vor allem für Aufgaben, von denen auch 
noch kommende Generationen profitieren. Auch in ausser
ordentliche Zeiten, wie Krisen, Krieg usw., Ist das Schul
denmachen gerechtfertigt. Aber jetzt haben wir normale 
Zeiten, sow~it es das überhaupt noch gibt. Der Bund 
muss trotzdem laufend neue Schulden machen. 
Ich unterstreiche, was hier gesagt worden ist: Der Weg, 
den wir zu gehen haben, Ist uns klar und eindeutig vor
gezeichnet durch Volksabstimmungen - man muss das 
gar nicht In Erinnerung rufen -: durch Motionen - sehr 
eindeutige Motionen -, Ich will sie jetzt auch nicht zitie
ren. Ich war einlgermassen gefasst, und vielleicht komme 
ich dann noch damit; Ich habe alles aufschreiben lassen, 
was gesagt worden ist, als man diese Motionen begrün
dete. Ich werde allenfalls einige Herren zitieren, wenn 
wir über die Verlängerung und anderes diskutieren. 
Jedenfalls hat man uns Im Dezember unter Hinweis 
auf die Volksabstimmungen sehr eindeutige Aufträge er
teilt. Ein klarer Auftrag lautete: Zuerst muss gespart wer
den, und gespart werden muss Insbesondere auch im 
Transferbereich und damit bei den Subventionen. Das ist 
klar und eindeutig In Motionen verlangt worden, und der 
Bundesrat hat sich daran gehalten. 
Herr Kündig hat zu Recht die Frage gestellt (sie Ist 
zwar in der Botschaft beantwortet), was denn der Bun
desrat selber gespart habe. Herr Baiser hat uns freund
licherweise den Verdacht angehängt, wir hätten nur 
Schattenboxen geübt und gesagt, wir hätten mit dieser 
ganzen Vorlage nur im «jardin du voisin» nach Füchsen ge
sucht. Ich möchte sagen - Herr Piller, auch Ihnen -: Der 
Bundesrat hat gespart. Ich bereue nachträglich, dass wir 
es auf diese Art getan haben, ohne im Finanzplan oder 
in diesem Sparpaket eingehender darzulegen, was wir 
alles eingespart, in ermüdenden, in langen Sitzungen 
einander abgerungen haben. Aber wir hatten Angst, wenn 
wir das Ihnen überlassen hätten, wäre einiges, was wir 
kürzten, nicht gespart worden. Da hätte es dann den 
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Kampf aller gegen alle gegeben. Ich hätte das sehen 
wollen! 
In langen Sitzungen mussten wir die Planungszahlen 
wie gesagt einander abringen. Was ein Bundesrat mehr 
wollte, bekam der andere weniger. Wir haben gekürzt: 
im bundeseigenen Bereich über 400 MIiiionen allein bei 
Auslagenersatz, HIifskräften, EDV-Maschinen, Papier, 
Drucksachen und MIiitärinvestitionen; das Ist noch nicht 
ganz alles. Wir haben beim Verkehr rund 100 Millionen 
gespart, in der Landwirtschaft - Sie haben recht, Herr 
Gerber, die Landwirtschaft Ist immer wieder zum Hand
kuss gekommen - 110, 103 und 128 MIiiionen; Forst und 
Gewässerschutz: 40 bis 50 Millionen; bei Zivilschutz
bauten, im Wohnungsbau, bei Strafanstalten, überall, wo es 
einlgermassen möglich war, haben wir gespart. Das EMD 
hatte Pläne für die zeitgerechte Realisierung der Rü
stungsprogramme. Wir mussten diese 8,7 MIiliarden, die 
uns als Optimum eingegeben wurden, auf 7,5 MIiiiarden 
Franken reduzieren. Das führt zu einer Beeinträchtigung, 
zu einer zeitlichen Verschiebung dieses Rüstungspro-
grammes. Aber es kann realisiert werden. · 

Ich habe mich schon am Montag gegen die Behauptung 
gewendet, wir würden die Sanierung zur Hauptsache 
über neue Einnahmen oder neue Steuern suchen. Da mag 
optisch so erscheinen, aber effektiv Ist es nicht so. Die 
Schwerverkehrsabgabe kann man nicht als Steuer be
zeichnen. Sie Ist eine längst fällige Abgabe zum Aus
gleich einer Rechnung, die schon lange offen war. Nie
mand wird das, was die Post dem Bund gibt, als Steuer 
bezeichnen. Auch das, was aus der Aufgabenteilung re
sultiert, ist keine neue Steuereinnahme. Man kann also 
ruhig sagen, dass von diesen Paketen, die Sie zu bera
ten haben, das Hauptgewicht auf Sparmassnahmen und 
auf der Ausschöpfung von Reserven lag, die ohnehin 
früher oder später hätten ausgeschöpft werden müssen. 
Die Kürzung der Subventionen ist ein schwieriges Pro
blem. Wir wollen deshalb auch einzelne Gebiete ausneh
men und haben natürlich auch darüber diskutiert, ob das 
Parlament eine entsprechende Freiliste beraten soll. Wir 
hatten aber etwas Angst davor. Das hätte vermutlich zu 
einem Kampf aller gegen alle geführt. Es steht indessen -
Herr Genoud - schon in der Botschaft, dass für die Berg
landwirtschaft Lösungen gefunden werden. Ich verweise 
auf Seite 48. Den Herren Guntern und Donze kann Ich zu
dem sagen, dass auch für die Krankenkassen nach Lö
sungen gesucht wird und dass wir solche auch finden 
werden. Es ist jedoch besser, Herr Donze, wenn Sie dem 
Bundesrat einen Blankocheck ausstellen; denn der Bun
desrat hat die politischen Zeichen, die er In bezug auf 
die Ausnahmefälle zu beachten hat, sehr wohl erkannt. 

Den flnanzschwachen Kantonen werden wir bestimmt 
helfen können. Die drei Kürzungsgruppen Alkoholertrag, 
Stempelabgaben und Subventionen machen für die Kan
tone 1,7 Prozent Ihrer heutigen Einnahmen aus. Es soll 
mir niemand in diesem Saale sagen, dass es für die 
Kantone nicht möglich sei, 1,7 Prozent Ihrer Einnahmen 
Irgendwie zu kompensieren, sei es, Indem man spart und 
Aufgaben auf die Gemeinden überträgt oder aber anderes 
tut, ähnlich wie es jetzt der Bund auch tun muss. Die 
flnanzschwachen Kantone, für deren Probleme wir Ver
ständnis haben, verlieren durch die erwähnten drei 
Gruppen gesamthaft 51 Millionen Franken. Mit dem 
Härtekontingent von 200 MIiiionen Franken werden wir 
also sicher dazu · beitragen können, dass die finanz
schwachen Kantone nicht zu hart belastet werden. Dass 
sie mit der linearen Subventionskürzung ungerecht be
handelt werden, welss man. 10 Prozent einer Subvention 
von 60 Prozent macht 6 Prozent aus, und 10 Prozent einer 
Subvention von 30 Prozent, wie sie ein .finanzstarker 
Kanton erhält, eben nur 3 Prozent. Das muss man aus
gleichen, und das wird im Blick auf die Gesamtsumme 
von 51 Millionen Franken auch möglich sein. Ich möchte 
aber sofort beifügen, dass es damit in bezug auf die 
Subventionon nicht sein Bewenden haben kann. Die zehn• 
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prozontlgo Subventlonnkürzung - daB 11toht nuch Im 
Finanzplan und Im Borlcht ·- kann nur elno Uul)IJr1J11ngs
lösung sein. In den zwei Jahren, In denen diese Subven
tionskürzung durchgeführt wird, wird hoffentlich das Sub
ventionsgesetz, das Im Entwurf vorliegt, durch die Räte 
behandelt und dann auch In Kraft gesetzt werden kön
nen. Nachher werden wir den Subventionswald zu durch
forsten haben, und hoffentlich werden wir diese Durch
forstung noch In eines der Aufgabenpakete einbringen 
können. Wir haben heute insgesamt 40 Subventionsge
setze, die allein für die Kantone Gültigkeit haben, das 
helsst, den Kantonen zwar Subventionen versprechen, 
sie aber gleichzeitig auch auf 40 verschiedenen Gebieten 
In ihrer Handlungsfähigkeit einengen. 

Vor allem diese 40 Subventionsgesetze haben den Zen
tralismus bewirkt, vor dem wir heute stehen. Diese Sub
ventionsgesetze nehmen den Kantonen die Möglichkeit 
zur Selbstbestimmung. Denn der Bund kann nur Gesetze 
für alle machen. Er kann nicht ein Gesetz schaffen für 
den Kanton Appenzell, eines für den Kanton Basel und 
eines für den Kanton Genf. Daher kommt es auch, dass so 
viele Leute In diesem L.:ande unzufrieden herumlaufen. 
Jeder muss Konfektion tragen, niemand hat mehr einen 
Messanzug. Darum hat man gelegentlich auch den Ein
druck, es werde am Morgen Essig getrunken statt Kaffee. 
Die 40 Subventionsgesetze, an deren Gängelband die 
Kantone laufen, wenn sie das Geld haben müssen oder 
In vielen Fällen auch haben wollen, nehmen den Kan
tonen Ihre Selbständigkeit. Darüber hinaus verursacht 
natürlich eine solche Subventionspolitik noch einen ge
waltigen Verwaltungsaufwand, sowohl für den Bund wie 
für die Kantone. Das Ziel der Politik in unserer Referen
dumsdemokratle kann nur darin bestehen, dass wir viel 
weniger Subventionsgesetze haben, dafür mehr Rahmen
gesetze. Wir werden darüber bei der Viehpolizei disku
tieren. Rahmengesetze, welche nachher die Kantone, die 
den Bürger kennen und daher auch etwas Massarbeit zu 
leisten In der Lage sind, mit Ihren Bedürfnissen ausfül
len können. Auf diese Welse wird es möglich sein, den 
Föderalismus zu stärken. 

Auch Herr Mlvllle, habe Ich gehört, Ist damit grundsätz
lich einverstanden. Er macht jedoch das, was viele eidge
nössische Politiker tun. Er sagt «ja, aber», und das helsst 
meistens «nein». Bel dieser Subventionspolitik kann es In
dessen kein «ja, aber» geben. Wenn wir unserem Land die 
heutige Form . von Referendumsdemokratie, diese breite 
Mitbestimmung des Volkes erhalten wollen, müssen wir 
dafür sorgen, dass der Zentralstaat nicht allzu stark wird. 
Dort, wo er wirklich funktionieren soll, muss es Möglich
keiten geben, gewisse Dinge noch In den Kantonen sel
ber durchzuführen. Durch die Subventionsgesetze wurde 
der Föderalismus untergraben. Die Subventionsgesetze 
haben unseren Staat zudem so kompliziert gemacht, dass 
bald keiner mehr die Sache zu durchschauen vermag. 
Hier muss auch die Aufgabenteilung ansetzen. Der Bund 
schickte den Kantonen im Jahre 1978 Insgesamt 4,3 Mil
liarden Franken. Die Kantone ihrerseits schickten für 
AHV- und IV-Rückerstattungen 800 Mllllonen Franken nach 
Bern. Wenn wir die Steuern, welche die Kantone für den 
Bund einziehen, insbesondere die direkte Bundessteuer, 
hinzuzählen, kommt man auf 4,2 MIiiiarden Franken. 
Dieser Strom nach Bern und zurück macht aber nicht 
einfach In Bern rechtsumkehrt. Er macht hier keine 
Spitzkehre. Er bildet vielmehr einen See, und in diesem 
See tummeln sich ein paar tausend Verwaltungsbeamte, 
welche die Sache in Gang zu halten haben. Sie müssen 
kontrollieren, was die Kantone an Subventionen wollen, 
müssen die Beträge ausrechnen, Anweisungen machen, 
Briefe schreiben, Rekurse behandeln. Das gleiche ge
schieht auch In den Kantonen. Es Ist ein gewaltiger Ver
waltungsaufwand, der hier entsteht. Das Ganze Ist natür
lich nicht nur negativ, das welss Ich auch. Es entsteht 
ein Finanzausgleich. Die flnanzstarken Kantone schicken 
jedes Jahr 310 MIiiionen Franken mehr nach Bern als sie 
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arlrnltnn, dlo mlttoh,tarken 74 Mllllonon Frankon. Hlnoo
gon erhnlton die llnonzschwachen Kanlone 905 Franken 
pro Kopf mehr als sie abliefern. Dadurch Ist ein segens
reicher Finanzausgleich entstanden; aber dazu wären 
nicht 40 verschiedene Gesetze nötig, die die Funktions
fähigkeit und die Eigenständigkeit der Kantone derart 
einengen. Eine Vereinfachung ist da durchaus möglich. 
Ich glaube schon, dass die Kantone vor diesen Kürzun
gen Angst haben, aber man muss hier wirklich auch re
lativieren. Ich habe Ihnen die Zahl genannt: sie machen 
1,7 Prozent der Gesamtausgaben aus. Es ist jetzt viel 
von dieser Aufgabenteilung und dieser Entflechtung ge
sprochen worden. Wenn es aber kantonale Regierungs
räte gibt, die glauben, dass sie diese Aufgabenteilung 
nichts kostet, dass sie im Gegenteil davon noch profi
tieren könnten, dann befinden sie sich in einem bösen 
Irrtum, dann haben sie wirklich vergessen, dass jetzt 
zwei Drittel der Bundesausgaben in diesen Transferbe
reich gehen, und dass ein wesentlicher Tell des Ver
waltungsaufwandes des Bundes und auch der Kantone In 
diesem Transferbereich entsteht. Wenn wir eine wirksame 
Entflechtung durchführen wollen; wenn wir diesen Staat 
für den einzelnen Bürger wieder durchschaubar, über
blickbar machen wollen, dann müssen Entlastungen vor
wiegend in diesem Transferbereich vorgenommen wer
den, und das wird auf Kosten der Kantone gehen. Die 
Kantone müssten sich damit trösten - und das sollte 
mehr sein als ein Trost -, dass sie mit jedem Franken, 
den ihnen der Bund nicht mehr gibt, mehr Freiheit, 
Selbstbestimmungsrecht und Selbstgestaltungsrecht 
wieder zurückerhalten. 
Hans Meier, ich bitte dich, nie mehr zu sagen - und das 
gilt auch für die Herren Knüsel und Mlvllle -, der Bund 
habe da In einer Blitzaktion die Kantone überfahren. Das 
Ist nicht wahr, das stimmt nicht! Am 11. September 1979 
hatte mein Vorgänger, Herr Chevallaz, eine Besprechung 
mit dem Vorstand der Finanzdirektorenkonferenz. Das 
war am Anfang dieser ganzen Sparaktion. Herr Chevallaz 
hat den Kantonen die Lage dargelegt, er hat die Notwen
digkeit begründet, warum der Bund die Leistungen der 
Kantone abbauen muss. Der Vorstand der Finanzdirek
toren zeigte grosses Verständnis und erklärte sich bereit, 
über den Abbau dieser Kantonsanfeile, bei Stempel und 
Alkohol und eventuell sogar beim Militärpflichtersatz, zu 
sprechen. Erst später, am 26. November 1979, haben dann 
die Finanzdirektoren einen Brief geschrieben, In dem sie 
gewisse Vorbehalte anmeldeten. Also so über den Kopf 
hinweg ist nicht operiert worden! Ich sage das zur Ehre 
meines Vorgängers. 
Dass wir die zehnprozentige Subventionskürzung, die im 
Dezember von Ihnen, vom Parlament, verlangt worden 
ist, nicht mehr mit den Kantonen besprechen konnten, 
hing damit zusammen, dass wir erst am 21. Dezember die 
letzten Beschlüsse fassen konnten und dann die Feier
tage kamen. Es war zeitlich dann einfach nicht möglich, 
diese Besprechungen durchzuführen. Hinzu kam noch 
der Departementswechsel. Aber übergangen worden sind 
die Kantone nicht, und die Türen standen und stehen 
Immer weit offen für kantonale Finanzdirektoren. Um 
Gottes WIiien, da zittert ja der Bundesfinanzminister, 
wenn die Kantone kommen! (Heiterkeit) 
Ich bin froh, dass Herr Stände- und Regierungsrat Stuck! 
dies anerkannt hat, Im Gegensatz zu meinem Freund 
Karl! Mlville. Dieser zitiert nur die Budgets der Kantone. 
Aber man muss die Rechnungen ansehen, dann weiss 
man, wie das Geld steht! Ich habe vor mir eine Ueber
slcht über die Rechnungsabschlüsse von 13 Kantonen. 
Diese 13 Kantone hatten für 1979 Defizite von 481 Mil
lionen budgetiert, effektiv waren es dann aber 171 Mil
lionen Franken. Das ist ein Unterschied von über 300 Mil
lionen Franken, und dabei fehlen noch die Abschlüsse 
sehr flnanzstarker Kantone. Dazu führen ja viele der Kan
tone noch ausserordentliche Rechnungen, Investitions
rechnungen, die man selbstverständlich auch über Schul-
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den finanzieren kann. Den Kantonen geht es effektiv 
besser! In der Fraktion ist von einem Mitglied eines Kan
tons gesagt worden, dass man fast jeden Tag davon lese, 
wie Gemeinden ihre Steuern abbauen, und dass. der Bund 
seine Schulden aufstocke und eine Milliarde an Schul
denzinsen zahle. Ich habe schein wiederholt gesagt, damit 
könnte man weiss Gott etwas Besseres tun. 
Wenn die Finanzlage der Kantone heute im allgemeinen 
besser ist als jene des Bundes, so hat das zwei Gründe: 
Einmal hat diesen Kantonen der Bund in der Vergangen
heit wacker und willig geholfen. Zum zweiten sind die 
Aufgaben der Kantone weniger abstrakt als die des Bun
des. Man kann in der kleineren Gemeinschaft, in der 
Gemeinde und Im Kanton, besser sichtbar machen, was 
mit dem Geld geschieht. Es Ist sicher - ich habe das 
bereits Im Nationalrat gesagt - nicht der Weisheit letzter 
Schluss, den Bund auf dem Buckel der Kantone finan
ziell zu gesunden. Aber man muss dabei bedenken, dass 
dieser Geldstrom aus Bern eben zu lange und zu breit 
zu den Kantonen geflossen ist. Dieser Geldstrom versiegt 
nun mehr und mehr. Die Kantone können nicht daran in
teressiert sein, · a~ss der Bund finanziell immer schlech
ter dasteht. Die notwendige Neuverteilung der Aufgaben 
Ist nur dann= möglich und Ist nur dann sinnvoll, wenn 
nachher beide Partner, Bund und Kantone, wieder lebens
fähig sind. Ich will es noch einmal sagen: Bel dieser 
Neuverteilung geht es In keiner Weise um eine Sanie
rungsaktion. Wir sind - ich will das hier auch wiederho
len -, an geographischen Messstäben gemessen, ein 
kleines Land. Dass wir grösser wirken als wir sind, liegt 
daran, dass sich unsere Kleinheit aus vielen, aus reich
haltigen und aus verschiedenartigen kleinen Einheiten 
zusammensetzt. Aber diese kleinen Einheiten dürfen nicht 
weiter, wie das heute der Fall Ist, über Subventionsge
setze derart zentral gesteuert werden. Sie müssen wieder 
stärker ihre eigene Verantwortung empfinden. Sie müssen 
wieder vermehrt selber handeln und sich selbst verwal
ten können. Der Weg dazu führt kurzfristig nur über fi
nanzielle Opfer zugunsten des Bundes. Es Ist der Weg 
zurück; zurück, weil in der Vergangenheit eben dieser 
Weg In die falsche Richtung geführt hat. Die Kantone 
müssen sich sehr gut überlegen, dass sie gegenüber 
einem verarmten Bund bei den Verhandlungen über die 
Aufgabenteilung Immer den Kürzeren ziehen werden. 

Der Bund wird zu allem nein sagen müssen, weil ihm 
dann überhaupt nichts mehr zumutbar Ist. Ich bin über
zeugt, dass nur dann, wenn wir gemeinsam den Sanie
rungsplan durchziehen, Bund und Kantone wieder echte 
und gleichwertige Partner sein werden. Ich würde glau
ben, dass sich das dann letztlich sehr zum Nutzen der 
Kantone auswirken wird. Es geht hier nicht um die einen 
oder anderen Interessen, es geht hier um gemeinsame 
Interessen. In diesem Geiste sollten wir dieses Sparpaket 
anpacken. 

A 

Bundesbeschluss Ober die Aufhebung des Kantonsantelles 
am Reinertrag der Stempelabgaben 
Arr!te federal portant suppresslon de Ja «.uote-part des 
cantons au prodult net des drolts de tlmbre 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Reymond) 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, das 
Geschäft zusammen mit der Botschaft über die Neuver
teilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen vor
zulegen. 
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Minorlte 
(Reymond) 
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Renvol au Conseil federal avec mandat de soumettre 
l'objet avec Je message sur Ja nouvelle repartitlon des 
täches entre la Confederatlon et les cantons. 

Antrag der Kommission 
Ziffer I 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art 41 bis Abs. 1 Bst. a 
Der Satz «Vom Reinertrag der Stempelabgaben fällt ein 
Fünftel den Kantonen zu» wird gestrichen. 
Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung 

Art. 14 
Die Bestimmung von Artikel 41bls Absatz 1 Buchstabe a 
letzter Satz gilt für solange als aufgehoben und durch die 
nachgenannte Formulierung ersetzt, als die erste Stufe 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und den Kantonen 
noch nicht in Kraft getreten Ist: 

Titel und Ingress, Ziffer II 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Guntern 
Ziff. I Art. 14 
... noch nicht in Kraft getreten Ist, längstens bis zum 
31. Dezember 1985: ... 

Proposition de la commisslon 
Ch. I 
La constitutlon federale est modlflee comme II sult: 

Art. 41 bis 1 er a/. /et. a 
La phrase «Un clnquieme du produit net des droits de 
timbre est attribue aux cantons» est blffee. 
Dispositions transitoires de Ja constitution federale 

Art. 14 
Tant que Ja premlere etape de Ja repartition des täches 
entre la Confederatlon et les cantons n'est pas entree en 
vlgueur, l'effet de l'article 41b/s, 1er alinea, lettre a, der
niere phrase, est suspendu et Ja disposltion cl-apres est 
appllcabie: 

Titre et pr6ambule, chlff. II 
Adherer au projet du Conseil fed6ral 

Proposition Guntern 

Ch./ art.14 
... Ja disposltion cl-apres est appllcable jusqu'au 31 de
cembre 1985 au plus tard. 

Heftl, Berichterstatter: In diesem · Beschluss geht es 
darum, dass der Anteil der Kantone an der Stempel
abgabe aufgehoben wird, das heisst, dass dieselbe ganz 
dem Bunde zufällt. Eintreten auf diesen Beschluss war in 
der Kommission unbestritten. Wir haben nun zuerst einen 
Rückweisungsantrag von Herrn Reymond, der auch zuerst 
zu behandeln ist. Er geht dahin, dass dieser Beschluss 
erst den Räten vorgelegt werden soll, wenn die Aufgaben
teilung zwischen Bund und Kantonen den Räten vorge
legt wird, also dass hier gleichgezogen wird. 
Die Kommission folgte zunächst dem Bundesrat: Auf
hebung, und zwar definitiv. Sie Ist dann nachher auf die
sen Beschluss zurückgekommen, in gewissem Sinne 
einer Mittellösung zwischen diesem Rückweisungsantrag 
Reymond - der in Minderheit blieb, aber nun als Minder-
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heltsantrag wieder aufgenommen wird - und dem Antrag 
des Bundesrates. Der Antrag Aeymond hat den grossen 
Nachteil, dass dem Bund Mittel, die er unbedingt braucht, 
nicht zufllessen. 
Der Punkt Aufgabenteilung Bund/Kantone: Wir mussten 
feststellen, dass den Kantonen schon an sich dieser 
Beschluss A und dann auch der Beschluss C nicht be
sonders gefallen, dass sie es aber gerne gesehen hätten, 
wenn diese Aufgabenteilung Im Moment vorläge, da sie 
auf diese Einnahmen bei Stempeln und Alkohol verzich
ten müssen. Das hat dann die Kommission mit dem An
trag berücksichtigt, der Ihnen nachträglich noch ausge
teilt wird: Befristung der Aufhebung, bis die erste Phase 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen In 
Kraft getreten ist. Dabei - das möchte ich meinerseits 
feststellen - soll, wenn diese Aufgabenteilung einiger
massen befriedigend verläuft, der Beschluss A Ins ordentli
che Recht übergeführt werden. 
Der Beschluss dieser Befristung - sie wird vom Bundes
rat bekämpft - hat noch eine Ergänzung durch den An
trag von Kollege Guntem erfahren, wonach die Befristung 
In Jedem Falle auch eine zeitliche sein soll, wenn bis 
dahin die Aufgabenteilung nicht vorliegt. Herr Guntern 
sieht den 31. Dezember 1985 vor. 
Eine Befristung empfiehlt sich auch deswegen, weil Ja 
der Beschluss über die Herabsetzung der Bundesleistun
gen auch befristet Ist. Es wurde hier die gleiche Formu
lierung gewählt. Ich. nehme an, dass Herr Guntern dies 
dann auch beim andern Beschluss beantragen wird. 
Wir hätten also nach Abstimmung über den Rückwei
sungsantrag Reymond zunächst den Antrag der Kommis
sion zu bereinigen, sei er mit oder ohne den Zusatz von 
Herrn Guntern; er lag der Kommission nicht vor, aber 
ich sehe keinen Grund, diesem Zusatz entgegenzutreten. 
Nachher erfolgt dann die Hauptabstimmung: Antrag Kom
mission, Antrag Bundesrat, letzterer ohne Jegliche Be
fristung. 

Präsident: Wir haben zuerst zu jedem Bundesbeschluss 
Eintreten zu beschllessen. Sie haben Ja festgestellt, dass 
wir keinen Elntretensbeschluss gesamthaft fassen konn
ten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le consel/ declde sans opposltlon d'entrer en matiere 

Präsident: Wir kommen zum Rückweisungsantrag. Ich 
erteile das Wort Herrn Reymond. 

M. Reymond: Dans le debat d'entree en matiere j'ai deJfi 
donne ies arguments militant en faveur de ma proposlt/on. 
Je crols que ce qul n'est pas admlssible pour nous, c'est 
le cumul de deux mesures, t'l savoir les reductions des 
subventlons et ia suppression de recettes cantonalos. 
J'aimerais revenlr sur le fameux pourcentage de 1,7 pour 
Cent dont on nous dlt que ce sera une dlminution des 
recettes cantonales, et que c'est peu; mals c'est aussl 
peu pour la Confederatlon. Donc le probleme n'est pas 
lä, pulsque la Confederatlon a un budget qui represente 
l'addltlon des budgets cantonaux. 
Enfln, II me semble que les cantons, surtout ceux qul 
souffrlront de la reductlon des subventions, auraient 
inter~t ä ne pas supprlmer une recette dont 11s peuvent 
dlsposer llbrement. 
D'autre part, et ca sera mon dernier argument, j'almerais 
rappeler que le peuple et les cantons auront a se pro
noncer sur cet objet. 

M. Deb6taz: Je salsls volontlers l'offre de parole que 
vous nous faltes, Monsieur le Presldent. 
Dans son expose d'entree en matlere, M. le presldent 
de ia commisslon a centre ses reflexlons, ses conside
rations, sa volonte d'economle sur la Confederation. 
Les cantons, leur siluation doivent retenir notre attention, 
doivent retenlr notre volonte d'equilibre. N'oubllons pas -
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M. Dreyer le rappelait tout ä l'heure - que nous avons 
i'honneur de sleger dans la Chambre des cantons. II faut 
assalnlr les flnances do la Confederatlon, je partage 
aussl la volonte du Consell fed.:iral ä ce sujet; mals ce 
falsant, II ne faut pas affaiblir ia position des cantons 
et, par vole de consequence, ia posltion des communes. 
L'ensemble des projets dont nous discutons ne me parait 
pas compatible avec la volonte de reallser l'equllibro 
entre les trols coliectivltes helvetlques, sl Je puls dlre: 
Confederation, cantons, communes, cette volonte d'equl
llbre qui doit nous anlmer. Pour manifester cette voionte 
d'equilibre, le Conseil federal aurait d0 associer etroite
ment les cantons ä l'elaboratlon de ses projets. II aurait 
d0 - a tout le moins - prendre ieur avis dans ie cadre 
d'une procedure qui e0t ete veritablement une procedure 
de consultatlon. On ne les a pas assocles a cette elabo
ratlon, on ne les a pas consultes valablement. Le Conseil 
federai le reconnait d'allieurs dans son message. 
Nous sommes pourtant en presence d'une entreprlse qui 
est ä la fols fondamentale et difflcile et, je le repete ä 
dessein, fondamentale et difficlle et pour la Confedera
tion et pour les cantons. 
II est ecrlt dans le message que l'attltude des chefs des 
departements cantonaux des finances ne fut nullement 
negative. Les chefs des departements cantonaux des 
finances ont effectlvement admls, ä tltre de mesure 
transitoire, un transfert de charges de la Confederation 
aux cantons, mais un transfert ilmlte a un maxlmum de 
200 mlllions. Les proJets soumls ä nos dellberatlons vont 
tres au-delä de ce que l'on appelle «l'enveloppe de 200 
mlllions*. M. Reymond, tout a l'heure, l'a soullgne d'une 
fai;:on clalre; II a releve qua ies consequences seralent 
loln d'l!tre Insensibles pour les cantons. 
Nous sommes en train, sur ie plan vaudois, de preparer 
le budget pour l'annee 1981; or Je vous assure que c'est 
un exerclce rude. 
La Confederatlon et les cantons, les communes aussl -
je le preclse - sont confrontes ä des täches d'une partl
cullere lmportance. Nous admettons ies uns et les autres 
qu'une nouvelle repartition des tllches s'lmpose. II ne 
taut pas alourdir ce travall, de caractere prioritaire a 
mes yeux, en adoptant un paquet de mesures que les 
cantons ne peuvent pas accepter i,:itegralement. 
L'assalnlssement des flnances federales nous concerne 
tous. Cet assalnissement ne dolt pas condulre a ia' crea
tion de difflcultes graves pour las cantons et les com
munes. L'assainlssement des finances federales passera 
non seulement - il faut en avoir consclence - par des 
votes du Conseil des Etats et du Conseil national, mais 
egaiement par des votes du peuple et des cantons. Nous 
n'aboutlrons que sl nous nous presentons unis devant 
ces souverains que sont le peuple et les cantons. II 
laut donc trouver, creer un consensus general. 
Le peuplo veut des economies, c'est lncontestable, mals 
des economles qul en solent reellement. Pour realiser 
cette volonte populalre d'economie, la Confederation, 
dans son programme de 1980, transfere en quelque sorte 
une partle de son deficit sur les cantons. Elle leur sup
prime des recettes. C'est une fat;on, vous l'avouerez, pour 
le molns discutable «d'economlser„ et, a dessein, Je place 
economlser entre guillemets. 
M. Reymond llmlte sa propositlon de renvol aux proposi
tlons du Conseil federal concemant le droit de tlmbre et 
le beneflce net de la Regle des alcools. II admet les 
autres proposltlons du Conseil· federal qul ont aussl des 
consequences substantielles pour les cantons, substan
tielles dans l'expresslon negative du terme. La posltion 
de M. le conselller aux Etats Reymond est donc tres me
suree; alle est tout ä fait raisonnable. 
Notre commlssion et M. Guntern proposent de llmiter 
la dun~e de valldite des deux arrätes federaux en cause 
malntenant. Cela ne me parait pas suffisant. Cela n'em
pl!che pas des dlminutlons de recettes au detrlment 
des cantons pour les annees qul viennent, des 1981. Le 

'.l.l 



12. März 1980 

Conseil federal estime qua ia sltuation financibre de ia 
Confederation exlge des mesures qui s'appliqueront dbs 
l'annee 1981. L'evoiutlon des recettes et des depenses 
des cantons pose egalement des problbmes, et des pro
blbmes serieux, pour l'annee 1981 et pour les annees qui 
suivronL Autrement dlt, les proposltlons de limitation dans 
la dun~e, formul6es de la part de la Commlsslon des fl• 
nances et de la part de M. Guntern, ne sont pas de nature 
a remedler aux difflcultes que le programme d'economies 
fera sublr aux cantons dans les annees qui vlennent. 
M. Rltschard, fout ä l'heure, attirait notre attention sur 
les comptes respectlfs de la Confederation et des cantons 
pour l'annee 1980; or, Je le repllte, l'annee 1981 et les 
annees suivantes seront des 6cheances qul ne seront pas 
faciles pour piusieurs cantons. 
J'entends conclure, M. Reymond vous propose de ren
voyer les deux arrlltes relatlfs aux parts des cantons au 
beneflce net de ia Regie des alcools et du drolt de tlmbre 
jusqu'ä l'examen du message relatif a la nouveile repar
titlon des täches entre la Confederation et les cantons; 
si vot,rS reflechlssez objectivement ä cette proposition de 
renvol, vous devez admettre qu'eile est purement et sim
plement loglque. Je voterai la propositlon de M. Reymond. 

Heft!, Berichterstatter: Ihre Kommission hat mit 7 zu 2 
Stimmen Ablehnung dieses Rückweisungsantrages be
schlossen. Dasselbe Problem steilt sich dann bei der 
Vorlage C, beim Alkoholantell. Ich nehme an, dass der 
Entscheid, den wir jetzt fällen, dann auch beim Alkohol
anteil gilt. 
Beide Vorlagen bringen dem Bund zusätzliche Einnahmen 
von je 130 MIiiionen ein, zusammen 260 Millionen. Das Ist 
ein wesentlicher Bestandteil dieses ganzen Paketes. Aus 
diesen Ueberlegungen hat die Kommission gefunden, dass 
das Entgegenkommen an die Kantone, welches auch Im 
Hinblick auf die Bundesfinanzen verantwortet werden 
kann, der Antrag der Kommission bezüglich Befristung ist. 

Bundesrat Rltschard: Der Alkoholzehntel war schon im 
letzten Jahr Gegenstand von Besprechungen mit den 
Finanzdirektoren, und es herrschte dabei Im Grundsätz
lichen Ueberelnstimmung. In der Dezembersession 1979 
haben die Räte die Motion beschlossen. AusdrOckllch 
darin enthalten ist: Streichung der Anteile der Kantone 
am Gewinn der Alkoholverwaltung - unter Ausnahme des 
Alkoholzehntels, was wir machen - und der Anteile am 
Ertrag der Stempel!jteuer. Das war also immer eine unbe
strittene Kürzung, die man da in Aussicht nahm. Sie Ist 
auch logisch. Mit diesen beiden Abgaben nimmt der Bund 
den Kantonen kein Steuersubstrat weg. Man kann den 
Anteil der Kantone an direkten Bundessteuern begrün
den. Man kann sagen: Die direkte Besteuerung war histo
risch immer Sache der Kantone. Wenn der Bund da ein
bricht, dann sollen die Kantone etwas davon erhalten. 
Was erhalten sie? Einen Drittel. Es gibt auch andere sol
che Anteile, die . man vertreten kann. Aber hier gibt es 
keine innere Begründung dafOr, dass die Kantone an 
diesen Abgaben, die durch den Bund erhoben werden, 
partizipieren müssen. Irgendwo müssen wir anfangen. ich 
bitte Sie, die Rückweisung abzulehnen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Rückweisungsantrag Reymond 
Dagegen 

Zlff. 1 - Ch. 1 

5 Stimmen 
26 Stimmen 

Hehl, Berichterstatter: Zum Antrag der Kommissionsmehr
heit habe ich mich bereits vorhin in materieller Hinsicht 
geäussert. Nun möchte ich in formeller Hinsicht noch 
auf folgendes hinweisen: Bei der Lösung des Bundesrates 
können Sie einfach im Jetzigen Verfassungstext die be
treffenden Bestimmungen streichen. Bel der Lösung der 
Kommission mit einer Befristung gehören die Bestim
mungen, wie geändert wird und wie lange, In die Ueber
gangsbestlmmungen der Bundesverfassung. 
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Ich möchte nochmals beantragen, dass wir, wenn wir 
nachher zur Abstimmung kommen, zuerst eventuell den 
Antrag Guntern dem Kommissionsantrag gegenüberstel
len und dann nachher die Hauptabstimmung gegenüber 
dem Antrag des Bundesrates durchführen. 

Guntern: Der Antrag, den ich Ihnen hier unterbreite, ist 
lediglich eine Ergänzung zum Antrag der Kommission. Die 
Kommission will den Zeitpunkt auf die erste Stufe der 
Aufgabenteilung festsetzen. ich begrüsse eine solche Be
grenzung, nur scheint mir diese Begrenzung zu wenig prä
zise zu sein, denn erstens wissen wir noch nicht genau, 
was die erste Stufe der Aufgabenteilung genau darstellt 
und zweitens Ist es auch nicht ein klar begrenzter Zeit
punkt. Er hängt ab von verschiedenen Umständen, er kann 
eintreten, wobei man nicht . weiss, wann. Aber er kann 
auch nicht eintreten. Es scheint mir, dass die Kantone 
ein berechtigtes Interesse an diesbezüglicher Klar
heit haben, dass dieser Schwebezustand irgendwo maxi
mal begrenzt ist und die Aufhebung bis zu einem ganz 
bestimmten Zeitpunkt geiten soll. Es scheint mir auch ge
setztechnisch - oder hier In diesem Fall verfassungstech
nlsch -, dass diese Zeitangabe zu unbestimmt ist, dass das 
keine gute Gesetztechnik darstellt. Wenn ich als Notar 
einen solchen Vertrag abschliessen würde, würde ich 
Schwierigkeiten bekommen mit meinen Klienten. Ich 
schlage ihnen daher eine genaue zeitliche Begrenzung auf 
fünf Jahre vor. Der festgesetzte Rahmen von fünf Jahren 
scheint mir eine angemessene Frist zu sein, um die erste 
Entflechtung durchführen zu können. 

M. Aubert: J'aimerals m'exprimer sur ia dur6e des me
sures qui nous sont propos6es. Trois solutions peuvent 
lltre retenues. La premillre, c'est une mesure qui ne serait 
pas llmitee dans ie temps; la deuxibme, c'est une mesure 
qui serait limitee par un terme certain; la troisibme, c'est 
une mesure qul serait limitee par un terme incertain. 
La premi6re soiutlon, «keine Befristung», c'est celle que 
ie Conseil federal nous propose pour la suppresslon des 
parts des cantons au produit des droits de timbre et de 
l'impOt sur l'alcool. 
La deuxibme solutlon, «bestimmter Zeitpunkt», c'est celie 
que ie Conseil federal nous propose pour la reduction des 
subventlons: 1983, et celle qua M. Guntern, ä titre alterna
tif, nous propose pour ia suppression des parts des can
tons: 1985. 
Mals une troisI6me soiution a fait son apparition dans le 
debat politique, depuis queique temps, c'est !'«unbestimm
ter Zeitpunkt», c'est-ä-dire le terme incertain de l'entree 
en vigueur de ia premillre etape de la nouvelle repartition 
des täches entre ia Conf6deratlon et les cantons. 
Ce lien juridlque, que la commisslon veut 6tabilr entre le 
programme d'economies 1980 et la nouvelle r6partition 
des täches, est un llen difficllement acceptabie. Qu'II y alt 
un lien politlque, j'en conviens tout ä fait. On en discute 
depuis longtemps et beaucoup de mes coll6gues, ca ma
tin, ont parie et du programme d'economies et de la nou
velle rllpartition des t4ches. C'est d'ailleurs ce lien politl• 
que qul a permis ä M. Raymond de vous proposer de ren
voyer tout ce qui concerne las parts ä la discussion sur la 
r6partltion des täches. Mals, si le llen politique existe, Je 
pense qu'II ne serait pas souhaitable de ie doubler d'un 
lien Juridique de la mani6re que fait ia maJorite de la com
mission. Et, pour le demontrer, j'almerais alleguer trois 
arguments. D'abord, II n'y a pas de correlation obJective 
exacte entre ie programme d'economies et ia repartltlon 
des t4ches. Ensuite, II n'y a pas de corr6iation subjectlve. 
Enfin, las termes utilises sont tellement imprecis qu'ils ne 
conviennent pas A une reglementatlon · aussl lmportante 
que oelle dont nous traitona maintenant. 
Je pense d'abord qu'II n'y a pas de correlatlon vralment 
objective. Dans ie programme d'economles 1980, on traite 
de certalna obJets: dans la rllpartltlon des t4ohes, on tralte 
d'autres objets; II n'y a pas de congruence exaote entre 
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les uns et les autres. C'est ainsi que, sl nous suivons la 
majorite de Ja commission, nous aurons le genre d'argu
mentation suivant, qul peut l!tre pertlnent du polnt de vue 
polltique, mals qul, du polnt de vue Jurldlque, n'est pas du 
tout convalncant. Nous, Confederatlon, nous retenons la 
part de l'lmp0t sur l'alcool Jusqu'ä ce que les cantons pren
nent une part du deficit des chemlns de fer federaux, par 
exemple. Ou blen: nous retenons une part des subventions 
ä l'agriculture Jusqu'ä ce que les cantons supportent une 
charge plus lourde en matlere de gymnastique. Vous pou
vez dire que polltlquement c'est correct; jurldiquement je 
trouve que c'est assez choquant 
Mais, ce qul me paratt plus grave, c'est qu'II n'y a pas de 
correlation subjective. En ce qul concerne le programme 
d'economtes 1980, qui sublra le poids de ces economies? 
D'une part, ce sont les cantons; d'autre part, les tiers be
neficialres des subventions. Ce sont les cantons pour les 
parts, les particullers et les cantons pour les subventions. 
Voilä quels sont les destlnatalres du programme d'econo
mies 1980. Mals qul decldera de Ja nouvelle repartltion des 
täches entre la Confederation et las cantons? Ce ne sont 
pas les cantons, contralrement ä ce qu'on dit parfols. 
C'est vrai que l'accord des cantons sera politiquement 
tres important. Mals le programme de nouvelle repartltlon 
des täches entre Ja Confederation et les cantons consiste
ra en propositions qul ne sont pas encore formulees au
Jourd'hui. Quand alles seront formulees, II s'agira de pro
positions de revision de la constitution, de revlsion de Jois 
federales et d'arretes federaux. C'est !'Assemblee federale 
qul decide, en premler lleu, de revlser la constitution, de 
revlser las Jois et las arretes, ce ne sont pas les cantons. 
Autrement dlt, sl nous sulvons la majorlte de la commis
slon, nous avons cette situation partlcullere ou nous dl
sons: nous retenons les parts et las subventions destlnees 
aux cantons jusqu'ä ce que non pas eux, las cantons, 
mais nous ayons pris les declslons necessalres ä la nou
velle repartition des täches. Vous pouvez dlre que, poli
tiquement, las cantons ont du poids. Mals, Jurldlquement, 
c'est l'Assemblee federale qul decldera la nouvelle repar
titlon des täches. Nous avons trop argumente, ce matin, 
comme si nous etions en presence d'une relation contrac
tuelle «Bundesrat/Regierungsräte». Mals ce n'~st pas le 
cas. Nous sommes dans un rapport oiJ nous nous referons 
ä ce qua nous ferons nous-mllmes, et je crois que cela 
n'est pas logique. 

Enfln, mon dernler argument tlent a l'lmpreclsion regretta
ble des formules cholsles par la majorite de la commls
sion. Je me permettral de prendre son texte en allemand: 
«solange als aufgehoben, als die erste Stufe der Aufgaben
teilung zwischen Bund und Kantonen noch nicht In Kraft 
getreten Ist». Tout d'abord, du polnt de vue redactlonnel, 
ce qu'est l'entree en vlgueur d'une etape, Je ne l'al pas 
encore compris et personne lcl ne pourralt l'expllquer. 
Mals ce n'est pas Ja redactlon qui m'lnteresse. C'est le 
fond. On ne salt pas ce que c'est que l'entree en vlgueur 
des mesures constitutives de la repartitlon des täches. Le 
rapport du mois de julllet 1979, qul est envoye malntenant 
en consultatlon, est compose de 20 a 25 propositions. Je 
suppose que ces proposltlons seront ensulte transfor
mees en textes Jurldlques. Alors Je me demande s'II faut 
que tous les textes Juridlques qul tradulront la premibre 
etape de la nouvelle repartitlon des täches alent ete ac
ceptes sans modificatlon par !'Assemblee federaie, puis 
eventuellement par le corps electoral, le peupie et les 
cantons. Ou blen pouvez-vous vous contenter, sur 25 
textes, de 20 ou de 15 ou est-ce que 12 vous sufflsent? Et, 
si 12 vous suffisent, dans quelle mesure accepterez-vous 
des amendements? Je ne Je sais pas. La formule n'est pas 
clalre. 
Or j'estlme que, lorsqu'II s'aglt de faire un article consti
tutionnel, comme pour les parts, ou une loi ou un arrllte, 
comme pour les subventlons, et de surcroit l'enjeu est de 
600 ä 700 mlllions de francs -, v.ous ne pouvez pas vous 
contenter d'une formule aussl vague. II n'y a des lors que 
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deux posslbilites: ou bien pas de limite de temps; ou bien 
une limite de temps avec un terme certain, ou tout au 
molns definlssable. 
C'est pourquol ma conclusion est tres simple. En ce qui 
concerne les revlslons constltutlonnelles, j'approuverai la 
proposltion de M. Guntern, parce qua nous avons au 
molns la date du 31 decembre 1985. Pour l'arrete sur les 
subventions, je m'en tiendrai ä Ja proposition du Con!leil 
federal, qul prevolt le terme du 31 decembre 1983. Voilä 
ce qul sera clair. 

Egli: Darf ich In diesem verfassungsrechtlichen Exkurs 
Herrn Professor Aubert ein Wort entgegenhalten. Der Arti
kel, den die Kommission zur Aufnahme In die Uebergangs
bestlmmungen der Verfassung beantragt, wäre keine sin
guläre Erscheinung. Ich darf Sie an Artikel 12 der Ueber
gangsbestlmmungen der Verfassung erinnern. Als das 
Schächtverbot abgeschafft wurde, hat man in die Verfas
sung eine Uebergangsbestlmmung mit Befristung aufge
nommen, wonach das Schächtverbot noch in Kraft bleibe, 
bis die Ausführungsbestimmungen zum Tierschutzartikel 
der Verfassung in Kraft treten. Wir haben also hier bereits 
ein Präjudiz für die Termlnle'rung einer Verfassungsbestim
mung ohne bestimmte Frist. Ich sehe nicht ein, weshalb 
wir nicht auch In gleicher Welse in diesem Falle verfahren 
können. 

M. Aubert: Monsieur le Presldent, vous me permettrez de 
repondre lmmedlatemenf ä M. Egli. Je fais quand mllme 
une difference entre l'entree en vigueur de la lol sur la 
protectlon des animaux - on savalt qu'il y en auralt une, 
eile etalt prevue par l'artlcle 25bis, on savait ce que ce 
serait - et l'entree en vlgueur du paquet encore informe 
qul dolt constituer la nouvelle repartltlon des täches. Le 
premler terme etait lndefinl, le deuxleme est lndeflnlssable. 
Ce n'est pas parell. 

Heftl, Berichterstatter: Ich möchte mich Herrn Kollega Egli 
anschllessen und ergänzend die Artikel 1 und 10 der 
Uebergangsbestlmmungen erwähnen. Im übrigen dürften 
die Ausführungen von Herrn Kollegs Aubert für den Antrag 
Guntern sprechen. Dieser dürfte praktisch die von Herrn 
Kollega Aubert angetönten Probleme lösen. 

Bundesrat Rltschard: Ich möchte Sie namens des Bundes
rates bitten, diese Verschlebungsanträge abzulehnen. Ich 
bin froh, dass Juristen das als nicht gerade ästhetisch 
empfinden. Ich finde, eine Verschiebung Ist auch politisch 
keine gute Sache. 
Es Ist sich jedermann einig - Ich welss, · es hat keinen 
Einfluss, dass Ich etwas sage, aber Ich will es wenigstens 
zu Protokoll geben -, dass diese Anteile der Kantone an 
Bundeseinnahmen gestrichen werden müssen. Der Bund 
braucht dieses Geld, er braucht es möglichst bald. Was er 
nicht bekommt, für das muss er Schulden machen, weil er 
keine Einnahmen hat. Dieses Geld wird nie mehr In dieser 
Form wieder an die Kantone zurückgehen. Es gehört dem 
Bund. Die Verschiebung erfolgt einzig und allein, um den 
Kantonen bei diesen Gesprächen mit dem Bund Ober die 
Aufgabenteilung eine Verhandlungsposltlon zu verschaf
fen. Die Verschiebung wird von der Hoffnung begleitet, 
dass die Kantone bei diesen Auseinandersetzungen mögli
cherweise auf anderes nicht werden verzichten müssen, 
dass man diese oder Jene Subvention nicht streicht oder 
etwas anderes nicht macht. Das Ist nichts anderes als 
Taktik, nicht einmal Strategie. Heute brauchen wir etwas 
mehr als Taktik, Volksabstimmungen Ober Verfassungsän
derungen zu rechtfertigen. Man muss nicht Jurist sein, um 
sich dafür nicht besonders erwärmen zu können. Ich kann 
das Jedenfalls nicht. Ich befürchte sehr, dass jene, wie 
Herr Bürgl mir gestern gesagt hat, die glauben, man müs
se doch die Kantone, konkret die Finanzdirektoren, jetzt 
etwas beschwichtigen, Ihnen etwas Zelt lassen und einen 
kleinen Sieg einräumen, sich nicht überlegen, dass einige 
Bürger, die vielleicht zahlreicher sind und deren Stimme 
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auch zählt, durch dieses Entgegenkommen verärgert sein 
werden und sich zu solchen Dingen nicht hergeben. Ich 
möchte Sie also bitten, diesen notwendigen Zug zu ma
chen. Es Ist der Zug, den Sie von uns mit einer Motion 
noch vor einem halben Jahr verlangt haben, ein Be
schluss, von dem Sie genau wissen, dass er richtig ist und 
durch andere Lösungen später nicht mehr korrigiert wer
den kann. 
Die von Herrn Guntern beantragte Verlängerung Ist ein 
besonders guter Zug! Die Kantone brauchen dann nur zur 
Aufgabenverteilung nein zu sagen bis über 1985 hinaus, 
und dann wird alles beim alten bleiben, und der Bund ist 
weiter gezwungen, in dieser Zeit Schulden zu machen. So 
wird das gehen. Da kann ich nicht mitmachen. Ich bin 
froh, dass ich da in Gesellschaft des einstimmigen Bun
desrates bin. 

Dllller: Ich glaube, es Ist eine Präzisierung notwendig. 
Wenn Ich Herrn Bundesrat Ritschard richtig verstanden 
habe, hat er Jeweils das Wort «Verschiebung» gebraucht, 
es handle sich um eine Verschiebung, die beantragt wer
de. Es ist aber eine Befristung. Es stimmt, dass die Kantone 
mit dieser Befristung In der Diskussion einen Trumpf in 
der Hand haben. Die Streichung der Kantonsanteile wird 
jedoch In Kraft treten. Es stellt sich nachher nur die Fra
ge, wie lange die Streichung dauert. Zuzugeben ist, dass 
die Kantone dadurch einen Trumpf - wenn man so sagen 
will - in der Hand haben. Aber ich glaube, wir dürfen ih
nen diesen Trumpf geben. Es Ist nicht nur Taktik, sondern 
es ist ein ehrliches Sich-Wehren für die gegenseitigen 
Interessen. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre prellminalre 
Für den Antrag Guntern 
Für den Antrag der Kommission 

Definitiv - Deflnltlvement 
Für den Antrag Guntern 
Für den Antrag des Bundesrates 

29 Stimmen 
9 Stimmen 

26 Stimmen 
11 Stimmen 

Titel und Ingress, Ziffer II - Titre et preambule, eh. II 

Angenommen - Adopte 

Antrag der Kommission 
Ziff. I 
Das Bundesgesetz vom 27. Juni 19732 über die Stempelab
gaben (StG) wird wie folgt geändert: 

Art. 53a 

Artikel 2 und Artikel 50 Absatz 2 gelten für solange als 
aufgehoben, als die erste Stufe der Aufgabenteilung zwi
schen Bund und den Kantonen noch nicht in Kraft getre
ten Ist. 

Titel und Ingress, Z/ff. II 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commlsslon 
Ch. I 
La lol federaie du 27 Juln 19732 sur les droits de tlmbre 
(LT) est modifiee comme II sult: 

Art. 53a 

L'effet des artlcles 2 et 50, 2e allnea, est suspendu tant 
que Ja premlere etape de la repartitlon des täches entre la 
Confederatlon et les cantons n'est pas entree en vigueur. 

Tltre et preambule, eh. II 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heftl, Berichterstatter: Die Vorlage B Ist eine reine Konse
quenz aus der Vorlage A. Sie passt die Gesetzgebung dem 
veränderten Verfassungstext an, wobei nun die Anpassun
gen entsprechend unserem vorhergehenden Beschluss 
auch befristet erfolgen. Im übrigen hat sich in der Kommis
sion diesbezüglich keine Diskussion ergeben; Eintreten 
und Zustimmung waren unbestritten. 

Präsident: Ich möchte Herrn Reymond anfragen, ob wir 
nun seine Anträge mit der ersten Abstimmung als erledigt 
betrachten können. 

M. Reymond: Je crois qua c'est la Jogique meme. II est 
evident que cette proposltlon-ia etait llee a la proposition 
contenue dans l'arrete. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil declde sans opposltlon d'entrer en mat/ere 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für die Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

32 Stimmen Ziffer 1 - Chiffre 1 
2 Stimmen Abstimmung - Vota 

B 

Bundesgesetz Ober die Stempelabgaben 

Lol sur les drolts de tlmbre 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Reymond) 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, das Ge
schäft zusammen mit der Botschaft über die Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen vorzulegen. 

Proposition de la commission 
Ma/orite 
Entrer en matiere 

Mlnorite 
(Reymond) 
Renvol au Conseil federal avec mandat de soumettre l'ob
jet avec le message sur la nouvelie repartltion des täches 
entre la Confederatlon et las cantons. 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

20 Stimmen 
9 Stimmen 

Titel und Ingress, Zlff .. II - Tltre et preambule, eh. II 

Angenommen - Adoptt, 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

30 Stimmen 
2 Stimmen 
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C 

Bundesbeschluss Ober die Neuverteilung des Reinertrages 
der Eldgen&lslschen Alkoholverwaltung aus der fiskali
schen Belastung der gebrannten Wasser 

Arr6te f6d6ral ßxant la nouvelle repartltlon du b6neflce net 
de la R6gle des alcools provenant de l'lmposltlon des 
bol88ons dlstlll6es 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Reymond) 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, das Ge
schäft zusammen mit der Botschaft Ober die Neu:verteiiung 
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen vorzulegen. 

Proposition de la commission 
Ma}orlt(J 

Entrer en matlere 

Minorlt(J 

(Reymond) 
Renvoi au Conseil federai avec mandat de soumettre i'ob
Jet avec ie message sur la nouvelie repartltion des täches 
entre la Confederatlon et les'cantons. 

Antrag der Kommission 
Titel und Ingress, Z/ff. II 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ziff. / 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 32bis Abs. 9 
Vom Reinertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung ... 
Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung 

Art. 14 
Die Bestimmungen von Artikel 32bis Absatz 9 geiten für 
solange als aufgehoben und durch die nachgenannten 
Formulierungen ersetzt, als die erste Stufe der Aufgaben
teliung zwischen Bund und den Kantonen noch nicht in 
Kraft getreten Ist: 

Antrag Guntern 
Art. 14 
... noch nicht in Kraft getreten Ist, längstens bis zum 
31. Dezember 1985: 

Proposition de Ja commisslon 
Titre et pr6embule, eh. II 
Adherer au projet du Conseil federal 

Ch./ 
La c,mstltution federale est modifille comme II suit: 

Art. 32b/s al. 9 

Les cantons touchent 5 pour cent du bllnllflce net... 
Dispositions transitoires de ia constitution fllderale 

Art. 14 
Tant qua la premlere etape de ia rllpartitlon des täches 
entre la Confederatlon et les cantons n'est pas entree en 
vigueur, l'effet de l'article 32bls, 9e alinlla, est suspendu et 
les dispositions ci-apres sont appllcables. 

Proposition Guntern 
Art. 14 

... les dispositions ci-apres sont applicables Jusqu'au 31 de
cembre 1985 au plus tard. 

Hettl, Berichterstatter: Bis jetzt war der Alkohol gewisser• 
massen eine gemeinsame Sache von Bund und Kantonen, 
durchgeführt durch die Eidgenössische Alkoholverwaltung, 
die wegen dieser Situation eine getrennte Stellung gegen
über der sonstigen Bundesverwaltung hatte, was nun aller
dings bei Annahme dieses Beschlusses nicht mehr ge
rechtfertigt wäre. Von der fiskalischen Belastung des Alko
hols ging die Hälfte an die Kantone, wobei Jedoch die 
Kantone von. dieser Hälfte zehn Prozent (oder vom gesamten 
fünf Prozent) für die Bekämpfung des Alkoholismus 
verwenden mussten. Nach der neuen Vorlage verbleiben 
den Kantonen lediglich noch insgesamt fünf Prozent von 
der fiskalischen Belastung des Alkoholes und diese haben 
sie wie bisher für die Bekämpfung des Alkoholismus zu 
verwenden. Bei der Befristung stellt sich das gleiche Pro
blem wie vorhin bei der Stempelabgabe. Die Kommission 
beantragt die gleiche Befristung, dieser Antrag wird er
gänzt durch den Antrag Guntern. Der Bundesrat beantragt 
zu beschliessen wie auf der Fahne aufgeführt, also ohne 
Befristung. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

Le conseil declde sans opposltion d'entrer en matlere 

Präsident: Der Antrag Reymond fällt dahin. 
Wir haben den Antrag der Kommission vorliegen, modifi
ziert durch den Antrag Guntern, sowie den Antrag des 
Bundesrates. 

Zlff. 1 - Ch. 1 
Abstimmung - Vote 
Für den modifizierten Antrag der Kommission 
Für den Antrag ~es Bundesrates 

22 Stimmen 
10 Stimmen 

Titel und Ingress, Zlff. II - THre et preambule, eh. II 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

D 

Alkoholgesetz - Lol sur l'alcool 

Antrag der Kommission 
Mohrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Reymond) 

32 Stimmen 
2 Stimmen 

Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, das Ge
schäft zusammen mit der Botschaft über die Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen vorzulegen. 

Proposition de la commission 

Ma}orite 
Entrer en matiere 

Mlnorlte 
(Reymond) 
Renvoi au Conseil federal avec mandat de soumettre l'ob-
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jet avec Je message sur Ja nouvelle repartitlon des täches 
entre Ja Confederation et les cantons. 

Antrag der Kommission 
Titel und Ingress, Zlff. II 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Z/ff. /, Art. 77a 
Die Bestimmungen von Artikel 44 Absatz 1 und 2 sowie 
Artikel 45 gelten für solange als aufgehoben und durch die 
nachgenannten Formulierungen ersetzt, als die erste Stufe 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und den Kantonen 
noch nicht In Kraft getreten ist. 
Für den Rest von Ziffer I: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Proposition de la commission 
Tltre et preambule, eh. II 
Adherer au projet du Conseil federal 

Ch. /, Art. 77a 
Tant que Ja premiere etape de Ja repartltlon des täches 
entre Ja Confederation et les cantons n'est pas entree en 
vigueur, l'effet des artlcles 44, 1er et 2e allneas, et 45 est 
suspendu et les disposltlons cl-apres sont applicables. 
Pour le reste du chlffre /: Adherer au projet du Conseil 
federal 

Heftl, Berichterstatter: Diese Aenderung Ist wieder eine 
Konsequenz aus dem vorgehenden Beschluss und muss 
jetzt Im Sinne des Kommissionsantrages und des Antrages 
Guntern vorgenommen werden. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conse/1 declde sans oppositlon d'entrer en matiere 

Zlff. 1 - Ch. 1 
Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

23 Stimmen 
6 Stimmen 

THel und Ingress, Zlff. II - THre et preambula, eh. II 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

E 

28 Stimmen 
2 Stimmen 

Bundesbeschluss ilber die Revision dar Brotgetreide
ordnung des Landes 
Arrite ·f6deral portant revtslon du reglme du ble dans le 
pays 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la comm/ssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heftl, Berichterstatter: Es handelt sich hier ebenfalls - wie 
bei den Vorlagen A und C - um eine Verfassungsände
rung. In der Kommission war das Eintreten unbestritten, 
und sie hat dieser Aenderung mit grosser Mehrheit zuge
stimmt. Sie bedeutet, dass die Verbilligung, die der Bund 
auf dem Brot bis Jetzt zugunsten der Konsumenten ent
richtet hat, In Zukunft dahlnfällt. Die Situation Ist die, dass 
der Bund das Inländische Getreide, das im allgemeinen 
über dem Weltmarktpreis steht, übernehmen muss. Er tat 
dies bis jetzt zum Weltmarktpreis plus Zollzuschlag, wobei 
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die Differenz zulasten des Bundes ging. Neu soll sie 
zulasten der Konsumenten gehen. Der Bund gibt nun das 
inländische Getreide den Müllern zu den von Ihnen bezahl
ten Kosten ab. Die Müller müssen es so übernehmen und 
können eine Mischrechnung rrlit den Importen machen, die 
zirka 30 Prozent des Inländischen Gesamtverbrauches 
ausmachen. 

Gewisse Bedenken gegen diese Vorlage ergaben sich von 
seiten derjenigen, die Produkte aus Getreide herstellen, 
wie vor allem feine Backwaren. Sie müssen nun den 
Grundstoff Getreide teurer erwerben, d. h. das Mehl wird 
wegen des höheren Getreidepreises teurer, und sie be
fürchten, dass damit die Importe aus dem Ausland, das 
von bllllgeren Rohstoffen ausgeht, stärker werden, was 
sich vor allem in den Grenzgebieten bemerkbar machen 
könnte. Unsere Handelsabteilung Ist aber daran, hier eine 
Lösung zu finden, um - In Verhandlungen mit dem GATT -
einen Weg zu finden, um derartige Verzerrungen zu ver
melden. Die übrigen Bedenken, die von der Müllerei allen
falls er.hoben werden, lassen sich auf Stufe Gesetzgebung 
und Verordnung regeln. Sie werden also durch diesen 
Verfassungstext nicht irgendwie negativ zulasten der 
Müllerei präjudiziert. 

Ihre Kommission beantragt Eintreten und Zustimmung ge
mäss dem Vorschlag auf der Fahne. 

Frau Ueberherr: Um es gleich vorweg zu sagen, damit Herr 
Bundesrat Ritschard- sein Pulver Im Trockenen halten 
kann: Ich werde keinen Antrag stellen, auf diese Spar-
massnahme nicht einzutreten. Aber sl~ erlauben mir doch, 
hierzu einige persönliche Gedanken zu äussern. Dazu 
muss ich allerdings etwas weiter ausholen. 

Ganz kurz und generell zum Sparprogramm, zu dem sich 
sehr viele Kollegen heute morgen schon geäussert haben. 
Es wurde immer wieder gesagt, dass Sparen darin beste
hen sollte, die Kosten zu senken und diese nicht einfach 
weiterzugeben. In diesem Fall wird aber einfach ein neuer 
Kostenträger gesucht. Dieser Kostenträger Ist der Konsu
ment Um eine Massnahme gerade In diesem Bereich rich
tig würdigen zu können, darf man sie nicht losgelöst von 
weiteren Massnahmen betrachten. Es wäre richtig, wenn 
man diese Sparmassnahmen zusammen mit den Konse
quenzen der Entflechtung der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen und den vorgesehenen Massnahmen im Ein
nahmensektor der Bundesfinanzen werten könnte. Ich den
ke hier vor allem an die bereits anvisierte und In Aussicht 
gestellte Anhebung der WUST. Ich nehme allerdings an, 
dass Herr Heftl in seinem Eintrittsreferat nicht nur diese 
Anhebung Ins Visier fasste, sondern hoffentlich auch noch 
an die Schwerverkehrssteuer und an die Bankensteuer 
gedacht hat. Was In allen diesen drei Bereichen vorgese
hen ist, wird auch den einzelnen Bürger neu belasten, sei 
es nun durch höhere direkte oder Indirekte Steuern, sei es 
durch höhere Tarife oder durch die Minderung oder das 
Einfrieren von Leistungen der Oeffentlichkelt. Um ein kon
kretes Beispiel zu nennen: Ich denke beim letzteren zum 
Beispiel an die Zusatzleistungen zur AHV. 

Ich glaube - das haben wir heute morgen auch gehört -, 
jedermann in diesem Saal ist für ein vernünftiges Sparen. 
Ich bin mit Herrn Bundesrat Rltschard einverstanden, dass 
auch der Bürger von uns Sparen erwartet. Der Bürger hat 
immer wieder sein Veto eingelegt bei neuen Massnahmen 
im Sanierungsbereich der Bundesfinanzen; er hat ans 
Sparen gedacht, hat aber auch ans Erschllessen neuer 
Steuerquellen gedacht. Man kann sich nun fragen, was 
wird der Bund, der Konsument, der Bürger zu einer derar
tigen Massnahme denken. Der Bürger wird eine Massnah
me bejahen, wenn sie gerecht aufgebaut ist. Wenn aber 
dann die gleichen Bürger merken, dass durch die höheren 
Belastungen des Brotes oder durch höhere Krankenkassen
prämien die Familien ungleichmässig belastet werden, das 
helsst, auf die individuelle wirtschaftliche Kraft keine 
Rücksicht genommen wird, dann dürfte dle Begeisterung 
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für derartige Massnahmen nach meinem Dafürhalten ver
fliegen. 
Und nun Im engeren Rahinen zum vorliegenden Bundesbe
schluss betreffend die Revision der Brotgetreideordnung 
unseres Landes. Es sind dabei zwei Gesichtspunkte Ins 
Auge zu fassen: ein sozialpolitischer und ein konsumen
tenpolltlscher. 
Zuerst einmal zur sozialpolitischen Seite. Das Brot Ist Im
mer noch das Grundnahrungsmittel Nummer eins, auch 
wenn der Konsum In den letzten Jahren stark zurückge
gangen ist. Dies Ist eine Erscheinung, die emährungsphy
slologlsch sogar zu begrüssen Ist. Wenn das Brot nicht 
übermässig und In der richtigen Form genossen wird, ge
hört es nach· wie vor zu den gesunden Nahrungsmitteln. 
Durch den Wegfall der Brotsubvention wird alles Brot teu
rer. Die Botschaft spricht von einer Mehrbelastung von 
Fr. 15.60 pro Kopf der Bevölkerung, die sich aus der 
Brotverteuerung ergeben wird. Ich bin der Meinung, dass 
bei allen Durchschnittswerten Vorsicht am Platze Ist. Grös
sere Familien und Alleinstehende dürften durch die Brot
preiserhöhung überdurchschnittlich belastet werden. Wenn 
diese beiden Gruppen, Famlllen mit vielen Kindern und Al
leinstehende, vor allem die Betagten, der unteren Einkom
mensschicht angehören, so wird die prozentuale Mehrbe
lastung noch grösser sein. 
Analog zur Warenumsatzsteuer, wo die Konsumenten klei
ner Einkommen relativ stärker zur Kasse gebeten werden, 
müssen auch durch die Aufhebung der Verbilligung des 
Brotpreises die sozial schwachen Einwohner stärkere Be
lastungen auf sich nehmen. 
Zur konsumentenpol[tlschen Seite. Der Brotpreis wird In 
Zukunft durch die Verwaltung festgesetzt. Ich habe In die
sem Zusammenhang einige Bitten an den Bundesrat, dass 
bei der Festsetzung des Brotpreises der Charakter des 
Brots als Volksnahrungsmittel nicht aus dem Auge verlo
ren wird, dass keine Aufrundung bei den Preisen zum 
vomeherefn gebilligt werde, nämlich dort, wo es sich um 
kleine Broteinheiten handelt oder dort, wo das Brot als 
Einzelkomponente von Mahlzeiten zu betrachten Ist. 
Ich trete auf diese Vorlage ein - ich stelle keinen Ableh
nungsantrag, Ich wollte aber meine Bedenken anmelden, 
es geht hier um den Abbau einer Verbilligung, die nicht 
ohne Folgen sein wird beim Volk. Das Volk wird diese bit
tere Pille schlucken, wie Herr Baiser das Im Elntretensre
ferat gesagt hat. Ich möchte aber bitten, dass wir diesen 
Fischzug auf die Kleinen dort abschwächen sollten, wo es 
dann um die Beiträge an die Krankenkassen geht und 
dass wir dort nicht das gleiche machen wie hier beim 
Brot: dass wir die Kleinen 0bermässlg belasten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conse// dacide sans opposltlon d'entrer an matiere 

Titel und Ingress, Zlff. 1, II 
Tttre et preambule, eh. 1, II 

Angenommen - Adopta 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

F 

27 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Gewäsaerschutzgesetz - Lol sur la protectlon des eaux 

Antrag der Kommission 

Titel und Ingress, Zlff. II, III 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Z/ff. I 
Art. 17 Abs. 1 letzter Satz 
... In abgelegenen Gebieten oder solchen mit geringer 
Bevölkerungsdichte sind die Abwässer, ... 
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Für den Rest von Ziffer /: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Proposition de la commlssion 
Tifre et preambule, eh. II, III 

Adherer au projet du Conseil federal 

Ch. I 

Art. 17 a/. 1 derniere phrase 
... Dans les regions retlrees ou dans celles ayant une fal
ble densite de population et sl les dangers ... 
Pour le raste du chlffre /: Adherer au projet du Conseil 
federal 

Heft!, Berichterstatter: Beim Gewässerschutz werden die 
Subventionssätze um 5 Prozent - also von 50 auf 45 Pro
zent und von 40 auf 35 Prozent je nach den betreffenden 
Kategorien - gesenkt. Und die Beiträge werden künftig nicht 
mehr nach der Finanzkraft des Empfängers, sondern nach 
der Finanzkraft der Kantone, denen die Empfänger ange
hören, verteilt. Andererseits möchte man - und hier ergibt 
sich ein gewisser Ausgleich - von einem ilbertrlebenen 
Perfektionismus, der bis jetzt aufgrund des bestehenden 
Gesetzes betrieben wurde, abgehen und abgelegenen Ge
bieten oder, wie die Kommission In Ueberelnstlmmung mit 
dem Bundesrat beschlossen hat, Gebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte, erlauben, dass von zentralen Anlagen 
abgesehen werden kann, sofern - und das Ist letzten En
des das Massgebende - die tatsächliche Gefährdung der 
ober- und unterirdischen Gewässer solches erlaubt. Das 
dürfte gewisse Einsparungen Im Gewässerschutz ergeben. 
Andererseits haben wir eine Frist von zehn Jahren Ins
gesamt für die Durchführung des Gewässerschutzes. Diese 
wird nur um fünf Jahre verlängert, womit sich die Verwirkli
chung des Gewässerschutzes entsprechend hinauszieht. 
Wichtig Ist, dass die wirklich grossen Verschmutzungs
quellen erfasst werden, und das ist heute weitgehend der 
Fall; was noch bleibt, sind zur Hauptsache Fälle von gerin
gerer Dringlichkeit. Ihre Kommission beantragt Eintreten 
auf dieses Gesetz und Zustimmung mit der auf der Fahne 
stehenden Ergänzung. 

Frau Bührer: Es sind zwei Gründe, die mich veranlassen, 
zum Abschnitt Gewässerschutz etwas zu sagen. 

1. Die Wichtigkeit des Gewässerschutzes: Es ist zwar so, 
dass man kaum jemanden antrifft, der die Wünschbarkelt 
des Gewässerschutzes ernsthaft verneinen würde; die Not
wendigkeit, ja Dringlichkeit, wird aber sehr unterschiedlich 
eingestuft. Das haben wir auch anlässlich der Behandlung 
der Motion von Madame Bauer gesehen. Eine sachgerech
te Einschätzung - übrigens aller Umweltschutzprobleme -
leidet vermutlich am verbreiteten Mangel an Phantasie. 
Die Folgen der Sünden, zum Beispiel auf dem Gebiete des 
Gewässerschutzes, sind nicht unmittelbar erkennbar. Er
stens läuft das Wasser abwärts, und das ist, soweit es sich 
um verschmutztes Wasser handelt, ein sehr gnädiges Na
turgesetz. zweitens sind ökologische Veränderungen rela
tiv langsame Prozesse. Wenn die Schäden manifest wer
den, ist meist ein Vielfaches an Kosten und Aufwand erfor
derlich, um sie zu beheben. So Ist es beispielsweise ein 
wesentlicher Unterschied, ob ein See infolge von Sauer
stoffmangel und Ueberdüngung bereits gekippt Ist oder 
nicht. Auf dem Gebiete des Gewässerschutzes zu sparen, 
ist gefährlich. Vieles liegt hier am wachsenden Schaden. 

2. Die verharmlosende Darstellung der Massnahmen, durch 
den Bundesrat in seiner Botschaft: Es kann nicht richtig 
sein, so zu tun, als ob diese Sparübung völlig harmlos 
w,äre. Ich meine, die Folgen dürften und müssten mit aller 
Deutlichkeit gezeigt werden. Schllessllch sparen wir ja 
nicht zum Ver.gnügen. Auch wenn die Folgen der Spar
massnahmen auf dem Gebiete des Gewässerschutzes als 
kleineres Uebel betrachtet werden: Uebel bleibt Uebel. 
Heute werden, so sagt die Botschaft, 60 Prozent der Ab-
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wässer durch Roinigungsanlegen behandelt. Es müsste 
eber gesagt werden, dass noch längst nicht alle Anlagen 
einen genügenden Ausbau besitzen. Es wird weiter auf die 
regionalen Unterschiede hingewiesen. Des heisst im Klar
text, dass der Gewässerschutz an manchen Orten noch 
eigentlich im Argen liegt. Zwar tröstet die Botschaft auf 
Seite 33: «Aus der Sicht des Gewässerschutzes Ist eine 
Erstreckung mit keinen schwerwiegenden Nachteilen ver
bunden, sofern die wichtigsten, noch bestehenden Verun
reinlgungsquellen in erster Priorität saniert werden.» Aber 
wie, so frage ich, kann der Bundesrat, können die Räte 
Einfluss · auf die Prlorltätensetzung nehmen? Angesichts 
:hr Tatsache, dass der Gewässerschutz Sache der Kanto
ne Ist, bleibt dies ein frommer Wunsch. Ich meine, die ver
harmlosende Darstellung h der Botschaft sei der Sache 
nicht angemessen. Die Fristerstreckung um 50 Prozent der 
ursprünglich gesetzten Frist bedeutet eine wesentliche 
Verzögerung wichtiger und dringender Messnahmen. Das 
ist der Preis, den wir für die 15 bis 35 Millionen Franken, 
die wir Jährlich einsparen wollen, bezahlen müssen. 

Bundesrat Rltachard: Ich kenn nur wiederholen, wes in 
der Botschaft steht. Sie ist von den Verantwortlichen für 
unseren Gewässerschutz geschrieben worden. Wir haben 
keine Veranlassung, daran zu zweifeln, dass diese Frlster
streckung - es Ist übrigens nicht die erste - nicht mit 
schwerwiegenden Nachteilen verbunden Ist. Natürlich Ist 
das eine Sache - wie Sie es richtig sagen - mit den Prio
ritäten. Hier muss natürlich in erster Linie in den betref
fenden Kantonen dafür gesorgt werden, dass dort, wo die
se Kläranlagen noch nicht oder nicht genügend In Angriff 
genommen wurden, deren Erstellung vorangetrieben wird. 
Es Ist dann $sehe des Bundes, dafür zu sorgen, dass die
ser Beschluss auf das Setzen notwendiger Prioritäten kei
nen Einfluss haben wird. 

Hefll, Berichterstatter: Mit der Priorität ist ein wichtiger 
Punkt angezogen worden. Anlässlich des Erlasses des 
Gewässerschutzgesetzes wurde versucht, eine solche 
Prioritätsordnung zu etablieren; man hat dies dann aber 
abgelehnt, vor allem aufgrund des Druckes von Kreisen, 
die meinten, man könne und müsse sofort alles beginnen, 
mit dem Effekt - was man voraussehen konnte -, dass die 
betreffenden Büros sofort überlastet waren und dann nicht 
immer das Vorhaben zuerst zum Zuge gekommen Ist, das 
eine Priorität verdient hätte. Seither haben sich diese Din
ge eingespielt, und es gab Kantone, die dafür sorgten, 
dass ganz systematisch gemäss Verschmutzungsgrad vor
gegangen wurde und noch wird. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
La conseil declde sans opposition d'en.trer en matiere 

Detailberatung - Dlscusslon par artic/es 

Zlff. 1 - Ch, 1 

Präsident: Der Bundesrat schllesst sich hier dem Abände
rungsantrag der Kommission an. 

Angenommen - Adopte 

Titel und Ingress, Zlff. II und III 
Tltre et preambule, clt. II et III 

G 

Tierseuchengesetz (TSG) - Lol sur Jes 6plzootles (LFE) 

Antrag der Kommission 

Titel und Ingress, Zlff. II, III 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ziff. I 

Art. 1 Abs. 3 letzter Satz 

... der Bundesrat im Einvernehmen mit den Kantonen die 
zur Bekämpfung ... 

Art. 10a (neu) 

Der Bundesrat bestimmt im Einvernehmen mit den Kanto
nen Zahl und Art ... 

Art. 59a 

Abs.1 
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement verord
net anstelle säumiger Kantone diejenigen Massnehmen, 
die nach ßundesrecht zur Seuchenbekämpfung notwendig 
sind. 

Abs. 2 
Bel Dringlichkeit verfügt im Einzelfall das Bundesamt für 
Veterlnärwesen anstelle kantonaler Vollzugsorgane provi
sorisch die notwendigen Massnahmen und setzt dieselben 
In Kraft. 
Für den Rest von Ziffer /: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Anträge Gerber 

Art. 38 

Abs. 1 

Der Bund kann den Kantonen an die Ausgaben, die ihnen 
aus den Vorschriften der Artikel 31 und 32 erwachsen, 
Beiträge leisten, sofern 
a. eine Seuche ein katastrophales Ausmass angenommen 
hat, und 
b. es für den betroffenen Kanton unzumutbar ist, die Ko
sten der Seuchenbekämpfung allein zu tragen. 

Abs. 2 
Der Bundesrat bestimmt die Höhe der Beiträge. 

Abs. 3-5 

Streichen 

Proposition de la commlsslon 
Titre et preambute, eh. II, III 

Adherer au projet du Conseil federal 

Ch./ 
Art. 1 a/. 3 dernlere phrase 
. .. Le Conseil federal, en accord avec les cantons, arr6tera 
ensuite ... 

Art. 10a 
Le Conseil federal, en accord avec les centons, declde du 
nombre ... 

Art. 59a 

Al. 1 

Angenommen - Adoptlfl 

Gesamtabstimmung - Vota sur /'ensemble 

Für Annat,me des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

28 Stimmen Le Departement federal de l'economie publique prescrit 

14-S 

1 Stimme ies mesures necessaires selon ie drolt federal A la lutte 
contre les eplzooties, lorsque les centons negllgent de le 
,aire. 

A/. 2 
S'il y a urgence, !'Office veterinalre err6te provlsoirement, 
de cas en cas, les mesures requises en lieu et place des 

2.8 
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organes d'executlon des cantons et les falt entrer en for
ce. 
Pour Je raste du chlffre l: Adherer au projet du Conseil 
federal 

Propos/tions Gerber 
Art. 38 

Al. 1 

La Confederatlon peut allouer des subventlons aux can
tons pour les depenses que leur occaslonne l'appllca
tion des artlcles 31 et 32, dans la mesure ou: 

a. Une eplzootie a prls des proportlons catastrophiques et 
b. On ne peut ralsonnablement pas exlger des cantons 
attelnts qu'lls supportent seuls les frais de la lutte contre 
cette eplzootle. 

Al. 2 

Le Conseil federal determlne le montant des subventlons. 

Al. 3 a 5 

Blffer 

Heftl, Berichterstatter: Die Bekämpfung der Tierseuchen 
Ist Sache des Bundes, wird aber weitgehend unter Mitwir
kung des Eidgenössischen Veterlnäramtes durch die Kan
tone durchgeführt. Bis jetzt hat der Bund Subventionen 
entrichtet, um diese Massnahmen der Kantone auch finan
ziell zu unterstützen. Man Ist nun zur Auffassung gekom
men, dass auf diese Subventionen verzichtet werden kann 
da die Kantone, schon in Ihrem eigenen Interesse'. 
diese Massnahmen von sich aus richtig erfüllen. Es beste
hen allerdings gewisse Bedenken, ob alle Kantone gleich 
sorgfältig vorgehen werden und sich in gleich guter Welse 
ausrüsten. Dem ist aber im Gesetz Rechnung getragen 
worden dadurch, dass der Bundesrat Im Einvernehmen 
mit den Kantonen, wie Ihre Kommission ergänzt ,hat, die 
Massnahmen bestimmt, die von den Kantonen getroffen 
werden müssen. Wenn die Kantone säumig sind, denn 
kann - sofern es sich um allgemeine oder spezielle Mass
nahmen handelt - das Departement diese anordnen; Im 
Falle von speziellen Massnahmen, die ja dringlich sein 
können, kann vorerst das Veterlnäramt allein die Anord
nungen treffen und In Kraft setzen. In dieser Welse Ist 
gemäss Ergänzungsantrag der Kommission Artikel 59a 
noch ergänzt worden. 
Die Kommission findet, dass die Bedenken, es werde nun 
vom Bund aus nicht mehr für eine wirksame Seuchenbe
kämpfung gesorgt, nicht zutreffen; die Kontakte mit dem • 
Veterinäramt ergaben, dass man sich dort des nötigen 
Einsatzes durchaus bewusst Ist. 
Die Kommission beantragt Eintreten. Man wird das 
vorliegende Gesetz artlkelwelse behandeln müssen. Sie 
haben die Aenderungen auf der Fahne bei Artikel 1 und 
Artikel 10 vor sich liegen. Dazu kommt noch ein Antrag 
von Herrn Kollegs Gerber bei Artikel 38 und schliessllch 
noch ein Antrag der Kommission bei Artikel 59a. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil declde sans opposltlon cfentrer en matlere 

Detailberatung - Dlsoussfon par artioles 

Titel und Ingress - Tllre et pr6ambule 

Angenommen - Adopte 

Ziffer 1 - Chiffre 1 
Art. 1 Abs. 3 - Art. 1 al. 3 

Heftl, Berichterstatter: Der Bundesrat erklärt sich mit die
ser Aenderung einverstanden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 10a 

Präsident: Sie stimmen der Abänderung gemäss Antrag 
der Kommission, dem auch der Bundesrat zustimmt, zu. 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 

Präsident: Wir kommen zum Antrag von Herrn Gerber. Ich 
erteile Herrn Gerber das Wort zur Begründung seines An
trages. 

Gerber: Das Tierseuchengesetz soll In all denjenigen Arti
keln abgeändert werden, welche den Bund zu Beitragslei
stungen verpflichten. Damit die Kantone aber auch nach 
dem Wegfall der Bundesbeiträge in Ihren Bemühungen zur 
Abwehr und Bekämpfung von Tierseuchen nicht nachlas
sen1 wird dem Bundesrat in einem neuen Artikel 10a die 
Kompetenz zum Erlass von Vorschriften über die Voraus
setzungen personeller Art und über die Infrastruktur, wel
che die Kantone zu schaffen haben, eingeräumt. - Femer 
soll der vorgeschlagene neue Artikel 59a den Bundesbe
hörden das Recht geben, anstelle kantonaler Organe In 
den Vollzug einzugreifen, sofern notwendige Massnahmen 
unterbleiben. 
Mit der Neuaufnahme der beiden Artikel machen wir teil
weise des Gegenteil von dem, was die Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen vorsieht. Hier erhält der 
Bund vermehrte Kompetenzen, aber er zahlt nicht mehr. 
Von der Sache her gesehen, muss erwähnt werden, dass 
trotz dieser beiden neuen Artikel die Elnheltllchkelt der 
Massnahmen In der Tierseuchenbekämpfung In Frage ge
stellt wird. Durch den Verzicht auf Bundeszuschüsse wer
den die Kantone ungleich betroffen. Besonders hart trifft 
es die stark landwirtschaftlich orientierten Kantone. Die 
Durchsetzbarkeit von seuchenpollzeillchen Massnahmen 
wird In Frage gestellt Die starke Abhängigkeit von den Kan
tonsfinanzen führt zu verschiedener Bekämpfungsintensi
tät. Seuchen werden sehr oft importiert und führen zu 
grossen Schäden. Wir erinnern uns an das Beispiel der 
Maul- und Klauenseucheepldemle an der Gotthardachse In 
den sechzl,ger Jahren. 
Um vor allem für den Fall von katastrophalen Seuchenzü
gen Kantone und Viehbesitzer nicht ganz Ihrem Schicksal 
zu überlassen, möchte Ich Ihnen einen neuen Artikel 38 
vorschlagen und die Möglichkeit einräumen, dass Bundes
leistungen offenblelben, Insofern dies in einer derartigen 
Situation als angezeigt erachtet wird. Ich bitte Sie, mal, 
nem Antrag zuzustimmen. 

Heft(, Berichterstatter: Der Antrag lag in der Kommission 
vor; er steht aber, wie gewisse andere Kommissionsanträ
ge, nicht mehr auf der Fahne, weil er erst In einer zweiten 
Sitzung erfolgte. Die ·Kommission hat den Antrag jedoch 
abgelehnt. Wenn wirklich eine Katastrophe entstehen wür
de, ist anzunehmen, dass dann für diesen Fall durch einen 
besonderen Vorstoss eine Lösung gefunden würde. 

ZumbDhl: Wenn Ich mich auch noch In die Redeschlacht 
~türze - es Ist wohl etwas Aussergewöhnllches, wenn man 
m diesem Rat von Redeschlacht spricht -, so möchte Ich 
nur den Antrag von Kollege Gerber unterstützen. Selbst
verständlich beschäftigt mich die Gesamtvorlage, das gan
ze Paket, in allen Punkten ebensosehr wie Sie. Aus der 
Schau eines kleinen Gebirgskantons mit grossen Aufgaben 
und beschränkten Mitteln gäbe es In diesem oder Jenem 
Punkt einiges zu bemerken. Wir wollen aber den Blick aufs 
Ganze nicht variieren und Sonderwünsche In den Hinter
grund stellen. 
Nach Robert Lembke heisst es, «die unbequemste Art der 
Fortbewegung ist das In-sich-Gehen». Ich habe mir diesen 
Spruch zu Herzen genommen; trotzdem unterstütze Ich 
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den Antrag Gerber. Warum? Erstens bleibt die Kürzung 
von rund 9 Millionen bestehen. Es wird - um mit Herrn 
Affolter zu sprechen - kein Stein aus dem Sockel heraus
gebrochen. zweitens: Man soll das Kind nicht mit dem 
Bade ausschütten, oder: Mit dem Antrag der Kommission 
begibt man sich nach meiner Auffassung tierseuchenpoll
zeilich etwas aufs Glatteis. Im grossen und ganzen bringt 
man ja dem Sparpaket in weiten Kreisen glücklicherweise 
etwelches Verständnis entgegen. Auch die Landwirtschaft 
anerkennt grundsätzlich die Notwendigkeit, den Ausgleich 
des Bundeshaushaltes durch zusätzliche Sparmassnah
men anzustreben, Aber die gleiche Landwirtschaft wird Im 
Moment von verschiedenen Selten bedrängt: Mllchkontln
:i"lntierung, Rückdimensionierung auf verschiedenen Ge
bieten der Produktion Im Zusammenhang mit der Ueber
produktion, Preisdruck usw. Sie wird auch die Auswirkun
gen des Sparpaketes ohne Zweifel zu spüren bekommen. 
Es steht eindeutig eine neue Belastungsprobe bevor, die 
angesichts des Einkommensrückstandes schwer zu ver
dauen sein wird. Allerdings kann man Im Moment die Aus
fälle aus der Bundeskasse, wie sie den einzelnen treffen 
werden, nicht voraussagen, man kann nur schätzen und 
vermuten. 
Zu den Seuchen: Seit Beginn der Schöpfung bedeuten 
Seuchenzüge eine Gelssel. Auch die modernen Errungen
schaften der Wissenschaft und Technik bieten keine Ge
währ dafür, dass Seuchen für alle Zeiten gebannt wären. 
Die Mobilität ,... der Massentourismus und anderes mehr -
birgt diesbezüglich neue Gefahren in sich. Es gibt Länder, 
vielleicht auch In der Nachbarschaft, die es punkto Seu
chenpolizei nicht so genau nehmen wie die Schweiz. Ich 
glaube, man darf doch einmal erwähnen, dass bei uns die 
Veterinärmedizin gute Arbeit leistet. Unter Seuchen verste
hen wir ja selbstverständlich nicht nur die Maul- und Klau
enseuche. Es gibt noch über 20 andere Seuchen, die glei
chermassen verheerend wirken können. Es muss auch er
wähnt werden, dass etliche Seuchen nicht nur das Tier, 
sondern auch den Menschen gefährden, denken Sie an 
die Tuberkulose, an die Tollwut und anderes mehr. Tier
seuchenbekämpfung bedeutet also auch Volksgesundheit, 
denn sie stehen in enger Verbindung zueinander. Mit 
Brennesseltee und Bibernelle lässt sich heute nichts mehr 
erreichen, es braucht andere Mittel wie auch ein rasches 
Ein.greifen und ein systematisches Vorgehen. Aber all dies 
kostet viel Geld. Die Bekämpfung den Kantonen zu über
lassen, stellt grosse Fragezeichen. Die Seuchen haben Ja 
keinen Respekt vor Kantonsgrenzen oder vor dem Födera
lismus. Sie werden so oder so meistens zu einem nationa
len Anliegen und müssen deshalb gemeinsam vom Bund 
und von den Kantonen bekämpft werden. Nach unserer 
Auffassung müssen doch auch die Mittel gemeinsam auf
gebracht werden. Man sagt ja, das wird dann schon so 
kommen und wird so sein: Warum kann man es dann 
nicht gerade festhalten? Nur so Ist man ganz sicher. 
Ein respektabler Anteil am Vermögen der Landwirtschaft 
Ist Im Viehbestand Investiert. Für viele Bauern bedeutet die 
Viehhabe geradezu das einzige Vermögen, und der Verlust 
durch Seuchen könnte völlig untragbare Folgen mit sich 
bringen. Müssten dann die Kantone allein helfen und ein
springen? So etwas ist Ja kaum denkbar, das glaube Ich 
auch, einmal des möglichen Schadenausmasses wegen, 
und zum andern sind Seuchen Ja eben meistens Importwa
re, und ein Rückgriff auf Verursacher Ist kaum Je möglich. 
Also, wie eingangs erwähnt, handelt es sich ohne Zweifel 
um ein nationales Anliegen. 
Wenn Sie dem Antrag Gerber zur Annahme verhelfen, so 
mildern Sie wenigstens eine Sorge unserer Landwirtschaft, 
ohne dass der Bund dabei mehrbelastet wird. Wir wollen 
hoffen, dass er In diesem Punkt überhaupt nie belastet 
wird. Damit wäre allen geholfen. Wenn es Im Antrag 
helsst: «Der Bund kann den Kantonen helfen, wenn eine 
Seuche ein katastrophales Ausmass angenommen hat", so 
ist es bestimmt nicht die Meinung, dass das katastro
phale Ausmass sich auf einen einzelnen Fall beziehen 
kann. Das wird sich auf ein Gebiet beziehen, auf einen 
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Kanton oder eine Talschaft usw., aber sicher nicht auf 
einen einzelnen Fall. Ich glaube, das Ist unmissverständ
lich. 
Es geht also - ich möchte sagen - um eine Garantie, wenn 
Sie diesen Antrag annehmen oder - wenn Sie wollen - um 
eine Lebensversicherung für das Vieh. Das sind meine 
Gründe, warum ich den Antrag Gerber unterstütze. 

Bundesrat Rltschard: Die Sache wird ja nie grosse finan
zielle Bedeutung erhalten. Sie ist Ja nur für katastrophale 
Ausmesse vorgesehen, und man darf davon ausgehen, 
dass die Veterinärmedizin in der Seuchenbekämpfung pro
phylaktisch und anderweitig erfolgreich eingreifen kann. 
Aber es ist eine etwas grundsätzliche Frage. Wir anerken
nen Jetzt Im allgemeinen doch, dass die Tierseuchenbe
kämpfung eine Aufgabe der Kantone ist. Das Ist ein Ge· 
biet, auf dem sie noch leglferieren können. Es ist auch 
richtig, dass es 'Ihr Gebiet wird und auch bleibt, dass sie 
da eigenständig handeln können und der Bund nur Rah
menvorschriften aufstellt, soweit eben solche notwendig 
sind. 
Mich bedrückt es einfach etwas, dass im Falle einer Kata
strophe ein angrenzender Kanton nur helfen soll und 
muss, wenn er vom Bund bezahlt wird. Ich würde doch 
glauben, dass die Solidarität - und das Ist auch so - unter 
den Landesteilen derart Ist; dass - wie bei einem Brand -
die Nachbarn, d. h. die Kantone, auch bei einer Seuche 
sofort die nötigen Massnahmen treffen und sie auch ak
zeptieren, soweit sie vom Eidgenössischen Veterlnäramt 
angeordnet werden, und dass sie dafür auch die entspre
chenden Kosten tragen, ohne dass man den Bund zur Kas
se bittet. Um diese grundsätzliche Frage geht es also. 
Wahrscheinlich hat die ganze Subventloniererel, von der 
wir heute etwas wegkommen sollten, damit angefangen, 
dass einzelne erklärt haben, ohne Geld machen wir nichts, 
auch wenn wir einsehen, dass es Im allgemeinen Interesse 
liegt. Einer solchen Einstellung muss man etwas entgegen
treten, und ich glaube auch, dass hier Im eigentlichen 
Ernstfall die Solidarität spielen würde, wobei Ich auch 
meine, dass, wenn Katastrophen eingetreten sind, es Im
mer noch Bestimmungen gegeben hat, die dem Bund er-' 
mögllcht haben, zu helfen. Aber dazu war kein Gesetz not
wendig; es war die eidgenössische Solidarität, die spielte. 
Also nicht um den Betrag, sondern um Grundsätze geht es 
hier. Mir schien, man hätte sie auch hier hochhalten kön
nen. 
Was Herr Zumbühl jetzt gesagt hat, stimmt selbstverständ
lich, aber man sollte es eben von der anderen Seite her 
betrachten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Gerber 
Dagegen 

Art. 39, 40, 43, 45 

Angenommen - Adopte 

Art. 59a (neu) 

17 Stimmen 
13 Stimmen 

Heftl, Berichterstatter: Diesen Antrag der Kommission ha
ben Sie auf dem ausgeteilten Blatt. Die Kommission 
schlägt Ihn einstimmig vor; der Bundesrat Ist ebenfalls 
damit einverstanden. 

Angenommen - Adoptd 

Zlff. II und III - Ch. II et III 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemb/e 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

30 Stimmen 
1 Stimme 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

30 
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Bundesgesetz Ober lnvestltlonshllfe fOr Berggebiete 
Lol sur l'alde en matl6re d'lnvestlnements 
dans les reglons de montagne 

Titel und Ingress, Zlff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule, eh. 1, II 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil ledere! 

Heftl, Berichterstatter; Diese Vorlage gab in der Kommis
sion gegenüber den Ausführungen in der Botschaft zu 
keinen Bemerkungen Anlass. 
Die Kommission beantragt einstimmig Eintreten und Zu
stimmung. 
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Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
La conse/1 declde sans opposltlon d'entrer an matiere 

Gesamtberatung - Traitement global du pro;et 

Tttel und Ingress, Zlff. 1 und II 
Tttre et präambule, eh. 1 et II 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur rensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

Bundesgesetz Ober den Strassenverkehr 
Lol sur la clrculatlon routl6re 

Titel und Ingress, Zlff. 1-111 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule, eh. 1 li III 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil fltdltral 

34 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Heftl, Berichterstatter: Auch diese Vorlage gab in der 
Kommission gegenüber den Ausführungen In der Botschaft 
zu keinen Bemerkungen Anlass. 
Die Kommission beantragt einstimmig Eintreten und Zu
stimmung. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil declde sans opposition d'entrer en matiere 

Gesamtberatung - Traltement global du pro/et 

Titel und li1i:,rese, Zlff. 1-111 
Tltre et pr6ambule, ch. l li 111 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

K 

38 Stimmen 
(Einstimmigkeit} 

Bundesgesetz Ober die Neuverteilung von Bussenerträgen 
Lol reglant la nouvelle repartltlon du prodult des amendes 

Titel und Ingress, Zlff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1 et II 
Proposition de la commlssion 
Mherer au projet du Conseil fltdltral 

Heftl, Berichterstatter: Hier ergab sich in der Kommission 
lediglich eine Bemerkung zu einem Punkt der Vorlage, wo 
aber das bestehende Gesetz nicht geändert wird. Das Ist 
die In Artikel 103 erwähnte Wohlfahrtskasse. Sie Ist etwas 
Slnguläres, was wir nur beim Zoll haben. Da jedoch die 
Aufhebung oder Aenderungen zu anderen Begehren oder 
Wünschen Ursache geben wilrden, fand man es am be
sten, hier nach dem Grundsatz quleta non movere zu han
deln. 
Im übrigen beantragt die Kommission einstimmig Eintreten 
und Zustimmung. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le consel/ declde sans Opposition d'entrer en matlere 
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Gesamtberatung - Traltement global 

Titel und Ingress, Zlff. 1 und II 
Tltre et prea.mbule, eh. 1 et II 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemb/e 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

L 
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37 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Bundesbeschluss Ober die Herabsetzung von Bundes
leistungen In den Jahren 1981 und 1982 
Arr6te federal redulsant certalnes prestatlons de la 
Confederatlon en 1981 et 1982 

Antrag Lieberherr 

Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, die so
zialen sowie kulturellen Bereiche von der HerabsE;1tzung 
der Bundesleistungen auszuschllessen. 

Proposition Ueberherr 
Renvol au Conseil f6dltral avec mandat d'exclure les do
maines sciclaux et culturels des mesures destlnltes A redu
ire les dltpenses. 

Heftl, Berichterstatter: Eintreten auf diese Vorlage war In 
der Kommission unbestritten. Sofern auch der Rat diesem 
Antrag zustimmt, werden wir zuerst den Rückweisungsan
trag von Frau Kollegin Lleberherr zu behandeln haben. 
Ich möchte daher beantragen, dass, nachdem der Rat Ein
treten beschlossen hat, der Rückweisungsantrag zur Be
handlung kommt und der Antragstellerin das Wort dazu 
gegeben wird. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conse/1 declde sans opposltlon d'entrer en matiere 

Frau Ueberherr: Am 5. Dezember 1979, anlässlich der De
batte zum Budget 1980, hat unser Kollege Im Nationalrat 
Hans Schmid als Sprecher der SP-Fraktlon erklärt: «Auch 
wir erachten ein Bundesbudgejdeflzlt In der Höhe von 
mehr als einer MIiiiarde Franken als unerfreulich. Es ist 
vor allem deshalb unerfreulich, weil derzeit keine Arbeits
beschaffungsprogramme m'3hr nötig sind und die konjunk
turpolitische Situation Im Gegenteil dafür sprechen würde, 
dass man Defizitverminderungen durchführen würde.» 
Ich füge diesen Ausführungen, wie bereits gestern er
wähnt, hinzu: Das bedeutet, dass eine der wichtigsten Auf
gaben der Jetzt begonnenen Amtsdauer darin besteht, 
durch Verfassungs- und Gesetzesänderungen dafür zu sor
gen, dass wir zu einem ausgeglichenen Bundeshaushalt 
gelangen. Unseres Erachtens Ist diese Aufgabe sowohl 
von der Ausgaben- wie von der Einnahmenseite anzuge
hen. Wenn wir das mlttelfrlstlge Ziel des Bundesrates tei
len, müssen wir folgerlohtlg darauf bestehen, dass die 
Bundesfinanzen nicht allein ilber Ausgabenkürzungen, 
sondern auch über neue Einnahmen In Ordnung gebracht 
werden. 
Was nun den Bundesbeschluss, der Jetzt zur Diskussion 
steht, im besonderen angeht, der gewisse Leistungen des 
Bundes für die Jahre 1981 und 1982 vermindert, schlagen . 
wir die Rückweisung dieser Vorlage an den Bundesrat vor. 
Wir verbinden die Rilckwelsung mit dem Auftrag, einen 
neuen Vorschlag zu unterbreiten, der den Sozialbereich 
und die Leistungen filr kulturelle Belange von Kürzungen 
ausnimmt. Ich möchte diesen Antrag kurz begrilnden. 
Zunächst ist der Sparvorschlag des Bundesrates zu sche
matisch ausgefallen und gibt der Landesregierung einen 
Blankocheck In die Hände. Wir sind zwar bereit, Sparvor
schläge zu diskutieren - das haben wir gestern bereits 
bewiesen -, aber wir können uns mit schlecht geschnilrten 
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Paketen nicht einverstanden erklären. Wir wollen deshalb 
über Jeden Fall des Sparens einzeln diskutieren und von 
Fall zu Fall entscheiden. Umgekehrt dürfen dabei die Mili
tärausgaben und die Landwirtschaftssubventionen nicht 
tabu sein. Lineare Kürzungen können wir nicht gutheissen. 
Sie können nur ungerecht und antisozial sein. Wir wollen 
wissen, welche Ausgaben gekürzt werden sollen; wir wol
len wissen, wie sich die Ausgabenkürzungen auswirken; 
wir wollen auch wissen, welche Kantone in welchem Aus
mass von den Ausgabenkürzungen betroffen sind. 
Der zweite Grund für unseren Rückweisungsantrag liegt 
darin, dass automatisch Subventionen an die soziale Kran
kenversicherung berührt werden, aber auch die Beiträge 
beispielsweise an die Pro Helvetia, an die Krebsbekämp
fung, an die Berufsbildung und den Zivilschutz betroffen 
sind. So werden in glelcher Weise Reiche und Benachtei
ligte, Arbeitnehmer wie jene, die von ihren Vermögenser
trägen leben können, von diesen Massnahmen ohne Unter
schied berührt. Immer wieder hat der Bundesrat in der 
Vergangenheit versprochen, dass er bei neuen Sparvor
schlägen den Sozlalberelch ausnehmen würde. Ich habe 
diese Zusicherung in diesem Rate schon einige Male ge
hört. Heute schlägt der gleiche Bundesrat vor, die Kran
kenkassensubventionen um 80 Millionen Franken zu kür
zen. Diese Art von Sparübungen können wir nicht anneh
men und unterstützen. Wir lehnen Ausgabenkürzungen Im 
Sozialbereich strikte ab, weil bereits In den bisherigen 
sogenannten Sparübungen Im Sozialbereich Ausgaben In 
der Grössenordnung von einer Milliarde Franken gestri
chen worden sind. Wir sind der Meinung, es sei höchste 
Zeit, endlich einmal auch auf anderen Gebieten nach Aus
gabenkürzungen zu suchen. 
Schllesslich ist diese Blankovollmacht für die Exekutive 
eines Rechtsstaates unwürdig. Diese lineare Kürzungspoli
tik nimmt nicht nur keine Rücksicht auf die Grundlagen 
unseres Rechtsstaates; sie schafft dazu auch noch 
Rechtsunsicherheit. Sicher: Die Massnahmen sind zeitlich 
befristet, indessen nicht begrenzt in ihrem Anwendungsbe
reich, und deshalb müssen wir diese Vorbehalte anbrin
gen. 
Aus allen diesen Gründen beantragt Ihnen die sozialdemo
kratische Gruppe des Ständerates die Rückweisung dieser 
Vorlage an den Bundesrat. Wir bitten Sie, diesen Vor
schlag zu unterstützen. Eine solche Rückweisung stellt 
übrigens die angestrebte und gewünschte Uebung für die 
Sanierung der Bundesfinanzen keineswegs In Frage. Viel
mehr erlaubt sie der Landesregierung, ihre Sparabsicht 
offenzulegen und die Versicherung bezüglich des Sozial
bereiches und auch der kulturellen Belange abzugeben. 

Präsident: Wir diskutieren zunächst diesen Rückweisungs
antrag. 

Heftl, Berichterstatter: Der vorliegende Beschluss bildet 
einen sehr wichtigen Bestandteil, einen der Hauptpfeiler 
des ganzen Sparpaketes. Wenn man ihn zurückstellen will, 
läuft es darauf hinaus, dass man das Ganze nicht will; 
denn ich könnte mir kaum vorstellen, dass die übrigen 
Vorlagen noch Zustimmung finden, wenn diese weggefal
len Ist. So sollte die Antragatellerln auch besser offen sa
gen, dass man eben das ganze Paket nicht will. Dass man 
das nicht wagt, zeigt, dass man bei diesem Vorstoss 
doch nicht ein so gutes Gewissen hat. 
Zur schematischen Kürzung auf der einen und dem Blan
kocheck auf der andern Seite: Ich halte das für wider
sprüchlich; denn dieser sogenannte Blankocheck soll ge
rade dazu dienen, die Härten, die in schematischen Kür
zungen liegen können, zu mildern. Bereits Im Jahre 1974 
oder 1975 hatte Kollege Heimann eine lineare Kürzung 
vorgeschlagen, auch verbunden mit einer Härteklausel. 
Damals sagte man sich, das sei zu schematisch, das wolle 
man nicht, man wolle auf jenem Wege vorgehen, wie ihn 
Frau Lleberherr nun vorgeschlagen hat. Was haben wir 
aber damit erreicht? Nichts. Wir sind nicht zum Ziele ge
kommen; wir stehen nicht nur am gleichen Ort wie vor fünf 
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Jahren, die Situation hat sich noch verschlechtert. Darum 
müssen wir heute die Konsequenzen ziehen und uns im 
Vorschlag von Bundesrat und Kommission finden. 
Es ist von unwürdigen Verhältnissen gesprochen worden. 
Ich glaube aber, wenn man schon den Begriff «unwürdig» 
verwenden will, müsste man sich doch fragen, ob nicht 
eher das unwürdig ist, dass wir so lange brauchten, um 
den nun nötigen Schritt zu tun, um unsere Finanzsituation 
wieder In den Griff zu bekommen und damit auch unser 
Staatswesen gesund und stark zu erhalten, gerade für die 
Aufgaben, die auch Frau Lleberherr am Herzen liegen. Aus 
diesen Ueberlegungen beantrage ich Ihnen (der Antrag 
lag der Kommission nicht vor, aber ich darf sicher Im Ein
verständnis mit der grossen Mehrheit der Kommission 
sprechen), den Rückweisungsantrag abzulehnen. 

Bundesrat Rltsc.hard: Sie haben zwar gestern mit diesem 
Beschluss auch mein Vertrauen erschüttert, dass wir die 
Bundesfinanzen noch sanieren können. Ich möchte Sie 
aber trotzdem bitten, den Antrag von Frau Lleberherr ab
zulehnen. Ganz abgesehen davon, dass Sie uns in der 
Herbst- oder Wintersession ausdrücklich und verbindlich 
beauftragt haben, die Subventionen In die Strelchungsak
tion einzubeziehen, möchte Ich Sie daran erinnern, dass 
es den Vorschlag, den nun Frau Lieberherr unterbreitet, 
Prüfung von Fall zu Fall, schon einmal gegeben hat. (Ich 
weiss nicht, wie viele der anwesenden Herren dabei wa
ren). Er wurde sogar von einer wissenschaftlichen Kom
mission unterbreitet, die unter dem Namen «Stocker-Be
richt» in die Geschichte eingegangen ist. 
Wenn ich mich richtig erinnere, sah Jener Bericht eine 
Kürzung um etwa 300 Millionen Franken Subventionen vor. 
Geblieben ist davon ausser etwas kaltem Wasser nichts. 
Schllessiich sind noch etwa 20 Millionen gekürzt worden. 
Das zeigt eben: wenn man das ganze Spektrum an Sub
ventionen zur Diskussion stellen wollte, würde es wahr
scheinlich, weil alle Irgendwie betroffen sind, zu einem 
Kampf aller gegen alle führen, so dass man nicht zum Ziel 
käme. 
Frau Lleberherr, Sie haben - wenn ich Sie richtig verstan
den habe - die Auffassung geäussert, die landwirtschaftli
chen Subventionen würden nicht gekürzt. Diese sind na
türlich in diese Kürzung einbezogen und bedeuten effektiv 
für die Landwirtschaft einen Lohnabbau von 2 Prozent 
alles In allem. Wir haben nur 200 Milllonen Franken Reser
ve für Härtefälle, und Ich habe Im Nationalrat erklärt - ich 
kann es auch hier sagen -, wer im besonderen unter diese 
Klausel fallen wird: es sind die Bergbauern. Wir prüfen 
gegenwärtig vor allem auch die Frage, ob wir die Kranken
kassen nicht herausnehmen müssen, aus Gründen, die Sie 
dargelegt haben. Dazu sind allerdings Gespräche erforder
lich mit dem Konkordat; denn einzelne Krankenkassen wä
ren wegen Ihrer grossen Reserven zum Tragen Imstande. 
Die Krankenkassen werden aber mit ziemlicher Wahr
scheinlichkeit unter diesen Härtefällen figurieren neben 
den andern, die wir bereits erwähnt haben. Wer alles unter 
diese Kürzung fällt, können Sie im statistischen Tell der 
Staatsrechnung genau nachlesen. Es Ist keine Katze im 
Sack. In der Staatsrechnung haben Sie die Tabelle (zwei 
oder drei Selten) der Bundesbeiträge. Aus dieser Tabelle 
ersehen Sie alle diejenigen, die betroffen sind. Im weitem 
bitte ich zu bedenken, dass es sich um eine Uebergangs
lösung handelt. Wir wissen, dass es eine summarische 
Methode ist. Deshalb soll sie auch nur für zwei Jahre gel
ten. Nach Verabschiedung des Subventionsgesetzes, das 
wir Ihnen hoffentlich noch dieses Jahr unterbreiten kön
nen - Im Departement ist es fertig -, werden wir das Sub
ventlonsproblem als Ganzes in Ihrem Sinne differenziert 
überprüfen können. Aber Ich hätte schon etwas Angst vor 
Ihrem Antrag, weil wahrscheinlich schon etwas Streit dar
über entstehen würde, was soziale und was kulturelle Bei
träge sind. Man kann den Begriff «sozial» sehr weit fassen, 
man kann auch den Begriff «kulturell» sehr weit fassen. 
Ganz sicher würden wir nach Ihrem Antrag, wenn wir dies 
akzeptieren müssten, niemals diese 360 Millionen errei-
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chen können. Sie müssten diese Summe ganz erheblich 
herabsetzen. 
Schliesslich bitte ich noch zu bedenken, was Herr Vize
präsident Heftl gesagt hat. Ich glaube nicht, dass ein 
Sparpaket, das die Subventionen nicht In Irgendeiner Wei
se miteinbezieht, vor dem Volk eine Chance hat. Das Ist 
noch die harmloseste Art, die Subventionen zu kürzen. 
Wenn wir das endgültig machen müssen, wird es noch 
ganz anders zugehen, sonst ·werden unsere Bundesfinan
zen nie in Ordnung kommen. 

Frau Ueberherr: Herrn Bundesrat Rltschard möchte ich 
sagen: Es ist richtig, dass auch dieser Rat eine Motion 
uberwiesen hatte betreffend lineare Kürzungen; aber wir 
Sozialdemokraten haben diesen Antrag nicht unterstützt. 
Deshalb habe ich ein sehr gutes Gewissen, Herr Hefti, 
heute einen derartigen Antrag zu stellen. Ich habe sogar 
ein sehr differenziertes Gewissen, um Ihnen, Herr Heftl, 
diesbezüglich auch eine Antwort zu geben, weil Sie vom 
Gewissen gesprochen haben. Herr Heftl hat von meinem 
Gewissen gesprochen. Zu meinem Gewissen möchte ich 
selber dann doch auch noch jeweils etwas sagen. 
Herr Rltschard, mein Antrag beinhaltet ja nicht, dass man 
keine Subventionskürzungen macht; aber ich möchte eine 
sehr ausgewogene und eine von Fall zu Fall zu beschlies
sende Kürzung. Es sind sowohl die Sozialausgaben als 
auch die kulturellen Ausgaben auszunehmen. Ich weiss, wie 
wenig der Bund eigentlich für kulturelle Belange tut. Ich 
möchte unserem neuen Finanzminister doch auf den Weg 
mitgeben, hier jeweils ein offenes Ohr und auch eine offe
ne Hand zu haben. Der Bund hat eine leere Hand? Wir 
dürften ruhig in Sachen Kulturförderung etwas mehr tun. 
Sie h_aben gesagt: Es ist schwierig abzustecken, was Kul
tur, was soziales ist. Gestern haben Sie das Grundprinzip 
unserer Verfassung erwähnt, die Mehrung der Wohlfahrt 
der Bürger. Wenn Ich meinen sozialen Auftrag In der Stadt 
Zürich umreissen muss, gehe ich auch von diesem konsti
tutionellen Auftrag aus und übertrage Ihn auf den Auftrag, 
den unsere städtische Verfassung abgeleitet hat Wir sind 
nicht gegen Kürzung der Subventionen, aber wir möchten 
doch gerne wissen, wo gekürzt wird. Immerhin, Herr Bun
desrat Rltschard, haben Sie sich eine Manövriermasse 
ausbedungen bei der Aufteilung der Kürzungen. Sie sag
ten, dass wir nachsehen könnten, wo gekürzt wird, aber 
ich weiss noch nicht ganz genau, wo dann nicht gekürzt 
wird. Ich möchte doch gerne wissen, wo nicht ge
kürzt wird, weil wir gewisse soziale Belange haben, 
die wir eben auch nicht kürzen möchten. Wir werden bei 
der Krankenkasse sicher auch noch dazu sprechen. 
Auch gegenüber Herrn Heftl möchte Ich wiederholen: Wir 
sind nicht Im Prinzip gegen Kürzung, aber wir finden, dass 
das soziale ausgenommen werden sollte. Ich habe bereits 
vorhin erwähnt: In diesem Rat wurde schon einige Male 
von den zuständigen Vertretern des Bundesrates dekla
riert: im Sozialbereich soll nicht gekürzt werden. Es wur
den mir diesbezüglich auch schon Zusicherungen ge
macht. Damals war allerdings noch nicht Herr Bundesrat 
Ritschard dabei. Ich habe gestern übrigens gesagt: Unwür
dig eines Rechtsstaates Ist es, wenn man der Exekutive 
plein pouvolr - Blankovollmacht - gibt, wie sie die Kürzun
gen anwenden soll. Ich welss, Herr Bundesrat Rltschard 
es wü.rde ein Catch-as-catch-can geben, einen Kampf alle; 
gegen alle usw., wenn man jede einzelne Subvention viel
leicht aushandeln würde, jede einzelne Kürzung. Aber nur 
schon mit dem Hinweis, dass das Soziale und Kulturelle 
ausgenommen werden sollten, hätten wir eine klare Vor
stellung, was an Kürzung erwünscht und was nicht er
wünscht Ist. Ich möchte Sie trotzdem bitten, meinem An
trag zuzustimmen. 

Präsident: Wir sollten heute morgen vor dem Rat die Ge
wissenserforschung doch nicht allzu weit treiben. 

Heftl, Berichterstatter: Ich möchte nur bemerken, dass ich 
mich nicht bemühe, ein differenziertes, sondern ein klares 
Gewissen zu haben. 
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Abstimmung - Vota 
Für den Rückweisungsantrag Lleberherr 
Dagegen 

Detailberatung - Discussion par articlos 

Titel und Ingress 

Antrag der Kommission 

Titel 

13 mars 1980 

26 Stimmen 
9 Stimmen 

Bundesbeschluss über die Herabsetzung von Bundeslei
stungen 

Ingress 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule 

Proposition de la commisslon 

Titre 
Am~te federal reduisant certaines prestatlons de la Confe
deration 

Preambule 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heftl, Berichterstatter: .Bereits beim Titel stellt sich die 
Frage der Dauer dieser Vorlage. Der Bundesrat wollte sie 
auf die Jahre 1981 und 1982 begrenzen. Ihre Kommission 
hat dann analog den beiden Verfassungsbestimmungen 
die Dauer für so lange beantragt, bis die erste Phase 
der Aufgabenteilung . Bund/Kantone In Kraft tritt. In 
diesem Sinne müsste - und das Ist unterlassen worden -
gemäss Antrag der Kommission die dritte Linie im Titel «in 
den Jahren 1981 und 1982» gestrichen werden, ohne dass 
hier ein Ersatz nötig wäre. 
Die Frage der Dauer bildet auch hier Gegenstand ver
schiedener Meinungen. Sie wird materiell behandelt Im 
Gesetz in Artikel 6. Ich möchte daher beantragen, dass wir 
diese ganze Diskussion verschieben auf die· Behandlung 
von Artikel 6. Jetzt geht im übrigen die Vorlage davon aus,"· 
dass die Beschränkung nicht auf die Jahre 1981 und 1982 
begrenzt ist, sondern weitergeht bis zur ersten Phase der 
Aufgabenteilung. Ich glaube, wir wollen in der weiteren 
Behandlung In den einzelnen Artikeln nicht auf diesen 
Punkt zu sprechen kommen, sondern eben erst In Arti
kel 6. Je nachdem, wie der Entscheid lautet, werden wir 
nachher den Rest und den Titel der Vorlage anpassen. 

Präsident: Sind Sie so einverstanden? - Es ist der Fall. 

Art.1 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Dieser ... 

Abs.2 
Dieser Beschluss gilt nicht für Bundesleistungen, mit de
nen vor dem 1. Januar 1981 eingegangene Verpflichtungen 
erfüllt werden. 

Art.1 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 
Le ... 

AJ.2 
Le present arräte ne s'appllque pas aux prestations affe
rentes aux engagements anterleurs au 1er janvier 1981. 

Heftl, Berichterstatter: Die Aenderung, die sich durch den 
Absatz 2 der Kommission ergibt, ist lediglich redaktionel
ler Art. Der Bundesrat hatte diese Bestimmung von Absatz 
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2 bei Artikel 4 eingefügt. Der Kommission fand In Artikel 1 
den geeigneten Platz. Der materielle Zweck der Bestim
mung ist unbestritten. Er besteht darin, dass eingegange
ne feste Verpflichtungen nicht mehr gekürzt werden kön
nen, sondern nur dort, wo noch kein verpflichtender Ent
scheid besteht. 

Schönenberger: Der Wortlaut von Artikel 1 Absatz 2 gibt 
mir Veranlassung zur Frage, wie der Bundesrat den Begriff 
der vor dem 1. Januar 1981 eingegangenen Verpflichtun
gen auszulegen gedenkt. 

Sicher gehe Ich richtig in der Annahme, dass hier nicht 
einfach formaljuristisch auf die definitive schriftliche Zu
sicherung abgestellt wird, sondern dass auch die während 
Vorverhandlungen abgegebenen Versprechungen und Zu
sicherungen berücksichtigt werden, mit andern Worten: 
dass auch In diesem Bereich der Grundsatz von Treu und 
Glauben hochgehalten wird. Ich möchte anhand eines Bei
spieles zeigen, um was es mir geht. 

Im Mellorationswesen erfolgt vor der formellen Zusiche
rung der Bundessubventionen die Grundsatzabstimmung 
der Landwirte, dann folgen die Abstimmungen über die 
Gemeindesubventionen in der Gemeinde wie über die 
Kantonssubventlonen Im Kanton. Alle diese Aeusserungen 
des Volkswillens basieren selbstverständlich auf den Er
klärungen der zuständigen Amtsstellen des Bundes über 
die Höhe der zu erwartenden Bundessubvention, die vor 
allen diesen Abstimmungen ausgehandelt wird. Sowohl 
der Direktbeteiligte wie auch die kantonalen Stimmbürger 
gehen also bei ihrem Entscheid davon aus, dass eine Bun
dessubvention In bestimmter Höhe ausbezahlt wird und 
stimmen im Vertrauen auf solche Zusicherungen der Vor
lage zu. 

Wenn nun einige Jahre später der Bund die früheren, 
wenn auch noch nicht definitiv zugesicherten, wohl aber 
zugesagten oder versprochenen Subventionen kürzen wür
de mit der Erklärung, eine formelle Zusicherung liege 
nicht vor, müsste meines Erachtens der Rechtsstaat Scha
den leiden. Ich habe hier nur ein Beispiel herausgegriffen; 
es gäbe sicher ein Dutzend andere. Aber eines Ist klar: 
Der Grundsatz von Treu und Glauben muss über einer 
formellen Zusicherung stehen. Wenn der Bürger sich vor 
einer Volksabstimmung auf eine Aousserung des Bundes 
betreffend Subventionshöhe verlässt, muss der verspro
chene Satz später auch ausbezahlt werden. Jede andere 
Auslegung müsste das Vertrauen des Bürgers zum Staat 
untergraben. Ich verweise In diesem Zusammenhang auch 
auf Seite 49 der Botschaft, wo der Bundesrat sehr schön 
ausführt: «Ein wesentliches Merkmal des Konzepts besteht 
ferner darin, dass die Kürzung von bestehenden, vom 
Bund früher eingegangenen Verpflichtungen ausgeschlos
sen Ist.» Was hier schön auf dem Papier steht, muss 
auch In der Praxis Anwendung finden. Mit überspitztem 
Formalismus kommen wir hier nicht weit. Eine die Volks
abstimmung in einem Kanton beeinflussende Erklärung 
einer Amtsstelle kann meines Erachtens daher nur als 
eingegangene Verpflichtung des Bundes ausgelegt wer
den. 

Sollten Sie allerdings diese Auffassung nicht teilen, Herr 
Bundesrat, dann frage Ich Sie an, ob Ihres Erachtens in 
einem solchen Fall nicht Artikel 3 (der Härtefall) Anwen
dung )Inden müsste. Immerhin glaube ich nicht, dass wir 
es uns leisten können, Zusicherungen Im beschriebenen 
Umfang nachträglich einfach wieder zurückzunehmen. Ich 
verweise auch noch auf das Gewässerschutzgesetz, das 
wir ebenfalls abgeändert haben. Dort ist ausdrücklich fest
gelegt, dass diese Zusicherungen nur geiten, wenn sie 
formell vorgenommen worden sind, auch wenn mit dem 
Werk bereits begonnen worden ist. Nur stellt sich in die
sem Bereich, den Ich anvisiert habe, die Frage etwas an
ders, weil es hier nämlich letztlich auf eine weit höhere 
Restkostenbelastung der beteiligten Landwirte hinausläuft. 

15-S 

Hefti, Berichterstatter: Es verhält sich bei den Subventio
nen so, dass ja auch das Werk erst begonnen werden 
kann, wenn die definitive Zusage vorliegt. Man mag mit 
einer besonderen Bewilligung schon vor der definitiven 
Zusage beginnen, tut das dann aber auf eigenes Risiko. 
Wenn aufgrund dieser Umstände die Verhältnisse anders 
werden, als man bei einer Volksabstimmung sagte, so 
muss eben gegebenenfalls - und das liegt durchaus im 
Ermessen der Kantone - ein Nachtragskredlt eingeholt 
werden. Auf der anderen Seite ist natürlich der Weg über 
Artikel 3, die Härtefälle, nicht ausgeschlossen. Aber da 
kann man zum vorneherein nichts Definitives sagen; es 
muss geprüft werden, ob ein Härtefall vorliegt oder nicht. 

Bundesrat Rltschard: Sie sollen nicht Im unklaren darüber 
gelassen werden, dass natürlich in jenen Fällen, da eine 
Melioration etappenweise ausgeführt wird, die Bundessub
vention jeweils für die einzelne Etappe zugesichert wird; 
dann fällt jene Etappe, für die die Subvention noch nicht 
zugesichert ist, unter diesen Beschluss. Das gilt es ganz 
klar zu sehen. Es ist kaum möglich, dass wir In diesen 200 
Millionen, die für Härtefälle zur Verfügung stehen, auch 
noch alle jene Projekte unterbringen, die in Aussicht ge
nommen worden sind im Vertrauen darauf, dass das Ge
setz immer weiter gelten werde, für die aber noch keine 
Subvention zugesichert wurde. Wenn wir alle diese Fälle 
auch noch berücksichtigen sollten, würde der Fonds bei 
weitem nicht ausreichen. 
Wenn also eine Subvention des Bundes für die betreffende 
Etappe noch nicht zugesichert Ist, wird gekürzt; dann 
muss die Unternehmung - die Genossenschaft oder wer 
immer das ist - ihre Arbeiten so erstrecken, dass sie eben 
mit der um 10 Prozent gekürzten Subvention auskommt; es 
sei denn, der Kanton kompensiere das, was der Bund 
nicht bezahlt. 

Angenommen - Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Die Herabsetzung beträgt zehn Prozent. 

Abs.2 
Sie wird berechnet auf den Leistungen, die 
- nach dem 1980 anwendbaren oder später in Kraft treten
den Recht und 
- nach der 1980 geltenden Praxis 
erbracht würden. 

Abs.3 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 

(Genoud) 
Für direkte Leistungen an die Kantone beträgt der nach 
der Finanzkraft abgestufte Kürzungssatz 5 bis 15 Prozent. 

Art.2 

Proposition de la commlsslon 

A/.1 

La reductlon sera de dix pour cent. 

Al. 2 

Elle portera sur les prestations allouees 
- selon le droit applicable en 1980 ou entrant en vigueur 
ulterieurement et 
- d'apres la pratique en vigueur en 1980. 

A/.3 

Ma/orite 

Adherer au projet du Conseil federal 
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Mlnorite 
(Genoud) 
Elle sera etalee de clnq ä quinze pour cent suivant la ca
pacite financlere des cantons pour las prestatlons qul leur 
sont allouees dlrectement. 

Abs. 1 und 2 -, Al. 1 et 2 

Heftl, Berichterstatter: Die Absätze 1 und 2 gehören zu
sammen. Sie sind redaktioneller Art, d. h. sie dienen der 
Präzisierung. Wenn man sagt, es sei ein Mindestbetrag 
einzusparen, dann muss man wissen, von wo aus diese 
Einsparung zu erfolgen hat, also welches der Ausgangs
punkt Ist. 
Es gibt Subventionsrahmen, die nicht exakt durch Geset
ze, sondern durch die Praxis bestimmt werden. Damit 
dann nicht die gewünschte Einsparung durch die Praxis 
wieder umgangen wird, ist in Absatz 2 präzisiert worden, 
dass auch die heute geltende Praxis massgebend bleibe. 
Die einstimmige Kommission empfiehlt Ihnen mit dem 
Bundesrat Zustimmung zu Absatz 1 und 2. 

Angenommen - Adopte 

Abs.3-Af.3 

M. Genoud, porte-parole de Ja minorlte: J'ai enreglstre hier 
avec soulagement, et mAme avec satlsfaction, la declara
tio.n de M. ie chef du Departement federal des finances 
affirmant qu'il n'etalt pas equltable de traiter les cantons ä 
faibie capacite financiere au mAme tltre qua les cantons 
mieux lotis. Le terme qu'a employe M. Ritschard etait celui 
de «ungerecht» et je crois qu'il Importe de s'arrAter quel
ques instants ä cet aspect du probleme. Je voudrais 
aussi slgnaler, Je le souligne, comblen ce traitement 
linealre comporteralt de dlfflcultes et de rigueurs exces
slves pour !es cantons qul ont deja des dlfficultes finan
cleres extrAmement serieuses. 

SI, dans ma proposltlon, je ne m'en suls pas pris aux pres
tatlons allouees aux tiers, c'est que j'ai d0 admettre qu'il 
n'y avait pas de crlteres objectifs pour faire un tri entre 
ses beneficiaires et cecl etait mAme absolument irrealisa
ble, compte tenu du peu de temps mis a dlsposition pour 
appliquer ces mesures. Volla pourquol je souscrls a ce 
taux llneaire de 10 pour cent pour toutes !es prestations 
en faveur de tlers. 
J'accepte, tres volontiers, Je cheque en blanc qul est fait 
dans ce domalne au Conseil federal, sachant que ce sera 
pour Jul une täche delicate, dlfflcile et certalnement assez 
fastldieuse que de faire un tri ä travers toutes les deman
des qul seront presentees, afln de les traiter selon les crl
teres de la justice et de l'equlte. S'II fallait encore s'en 
persuader, je crols qua ce qul a ete dlt tout a !'heure au 
sujet de Ja demande de renvol illustre blen Ja dlfflculte 
devant laquelle se trouvera place Je Conseil federal. Cecl 
me semble Atre une ralson supplementaire pour ne pas 
faire deboucher, en plus, sur Ja table de ce dernler, toutes 
les demandes - et alles seralent, avec Ja proposition de Ja 
majorlte, extrAmement nombreuses - qul viendralent des 
cantons. II y auralt d'abord, d'une fac,on assez generale ou 
systematlque, les propositions venant des plus falbles 
d'entre eux; il y aurait aussi beaucoup de demandes de Ja 
part de ceux qul sont parml les moyens, flnancierement, et 
peut-ätre mAme, pour certalns objets, l'appetlt serait-11 al
gulse chez ceux qui ont pourtant las finances las plus 
confortabies. lnutile de Je redire - on en a deja perle - ce 
seralt un nombre impresslonnant de requAtes et mllme de 
pelerlnages aupres du Conseil federal qui auraient lieu. Je 
crols qu'il est interessant, a ce seul titre deja, de tenter de 
llmlter ce surcroit de travall, ce surcroit de täches et de 
charges, surtout compte tenu de Ja dlfflculte qu'll y a de 
les regler Je plus correctement posslble. 
SI tout a !'heure, en parlant des prestatlons en faveur de 
tlers, j'ai fait reinarquer qu'il fallait blen donner ce cheque 
en blanc et faire confiance a notre gouvernement, c'est 
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parce qu'il n'y avait pas de crlteres objectifs qui permet
talent de faire un tri des dlstinctlons obligatolres et neces
!lalres dans cette categorle de beneflclalres. Par contre, 
pour las cantons, nous disposons de criteres extrAmement 
eprouves et cette capaclte financiere des receptlonnaires 
de subventlons est flxee dans d'autres documents; eile 
l'est par la Confederation selon un systeme qul a ete con
siderablement ameliore. Je ne vols donc pas la ralson de 
nous en remettre aux dlsposltlons generales de l'article 3, 
de faire apprecier tous las cas au Conseil federal, alors 
qua nous avons cette posslbllite de nous an remettre au 
classement des cantons, selon Jeur capaclte flnanclere. 
Je tiens a preciser, pour ce qui regarde l'applicatlon, qua 
ma proposltlon ne vlse pas un sysfeme qul comporteralt 
lul-mAme des lnegalltes de traltement,, qul est l'anclen 
systeme pratique, a savolr celul des pallers, et qua l'on ne 
devralt justement pas dedulre de ma proposltlon que las 
cantons financierement falbles connaitralent une reduc
tion de 5 pour cent, les moyens de 10 pour cent et las 
forts de 15 pour cent. Ma proposltlon veut correspondre ä 
la nouvelle classificatlon et aussl a ia fac;;on de l'utlliser, ä 
savoir celle d'un etalement completement progresslf de 5 
a 15 pour cent, compte tenu de la situatlon flnanciere de 
chaque canton, enlevant par la tout ce que les sauts dans 
les pallers peuvent comporter de manquements a l'equlte 
dans la repartitlon. Je crois que cette proposition est ex
trAmement importante et II est necessaire qu'elle solt en
reglstree avec eierte. 
J'en vlens maintenant a i'argument essential qui a ete de
veloppe par M. Kündlg. Lars du debat d'entree en matiere, 
je m'etals reserve de ne Jul repondre que maintenant. II 
est absoiument inexact - et cela ne correspond en aucun 
cas a la verite - qu'a travers ma propositlon on tendrait a 
renforcer la perequatlon flnanclere et qu'on creerait un 
nouveau secteur de perequation. J'al bien prls note des 
autres domaines ou cette perequatlon s'exerce. Je suis 
encore touche de la generoslte des rlches, mais peut-Atre, 
dols-je faire remarquer ä M. Kündlg, qu'a force d'evoquer 
la generoslte alle rlsque un peu de perdre son merite. 
Ma proposltion, bien au contralre, ne vise pas a elargir la 
perequatlon, mals eile demande qua cette perequatlon 
financlere, qua cette generosite des plus forts ä l'intention 
des plus falbles, qua cette solldarite ne solt pas diminuee, 
ne soit pas reduite a travers un taux llneaire de 10 pour 
cent. Je m'expllque: Vous le savez comme moi, dans 
beaucoup de domaines Jas subventlons sont fixees selon 
un taux differential, qul correspond a la capaclte du can
ton qul en est le beneficlalre. Las cantons falbles ont, par 
vole de consequence, des taux plus eleves, les cantons 
moyens un peu moins forts et las taux las plus falbles sont 
ceux des cantons riches. SI nous appllquons un taux 11-
neaire de 10 pour cent a tout Je monde, il est absolument, 
arithmetlquement prouve qua ce sont las cantons falbles 
qul, dans cet exerclce, devralent Eitre penallses plus forte
ment, les moyens un peu molns et les rlches beaucoup 
moins. Prenez des taux qui s'etalent - et M. Je conseiller 
federal en a parle - entre 60 pour cent pour las pauvres et 
30 pour cent pour les plus forts, le 10 pour cent. de cha
cun de ces taux vous montre qu'on va prlver de 6 pour 
cent an vaieur absolue de la substance de la subvention 
acquise aujourd'hui las cantons faibles et de 3 pour cent 
les cantons forts. 
Je vous demande sl vous voulez, a travers cet exerclce, 
accabler ceux qui peuvent le molns resister a l'operation. 
Or, je le soullgne encore, contrairement a ce ce qui a ete 
affirme, mon systeme ne va pas dans Je sens d'un ren
forcement de la perequatlon, II vlse slmplement, au con
traire, a ne pas redulre l'effort qul est falt en faveur des 
membres les plus faibles de notre communaute suisse. Je 
crols donc que je peux affirmer, en concluslon, qua cette 
solutlon s'lmpose si nous ne voulons pas faire un recul 
dans Ja solidarite que nous avons pratlquee dans nos ins
titutions a travers Je subventionnement differential. J'es
pere alnsi, qu'au nom de cette solldarlte a malntenir 
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seulement, vous pourrez appuyer ma proposition deman
dant un etalement de taux, selon la capaclte financiere de 
ceux qul les reQolvent. 

Mlvllle: Ich darf Ihnen namens einer Mehrheit - wie mir 
scheint - der sozialdemokratischen Ständeräte die Ableh
nung des Antrages Genoud beantragen. Wie ich das be
gründe, Ist vielleicht nicht mehr die Meinung aller sozial
demokratischen Ständeräte. 
Wir haben In dieser Debatte von den notleidenden Kran
kenkassen gesprochen und von den notleidenden Berg
bauern. Ich darf vielleicht in diesem Zusammenhang ein
mal von finanzstarken Kantonen reden. (Zwischenruf 
Weber: Von den notleidenden finanzstarken Kantonen!) 
Das haben Sie gesagt, Herr Weber, Ich danke Ihnen dafür! 
Der Finanzausgleich zwischen den Kantonen, der nun von 
Herrn Genoud in einem weiteren Masse und auf eine wei
tere Art verstärkt werden soll, ist an sich voll und ganz in 
Ordnung. Das möchte ich betonen. Er entspricht auch 
einer alten Tradition der Eidgenossenschaft. Sogar schon 
zur Tagsatzungszeit haben ungefähr die gleichen Kantone, 
die heute als finanzstark gelten, für die Tagsatzung grösse
re Beiträge eingebracht als die anderen. Aber heute muss 
es doch erlaubt sein, bei dieser Einteilung «finanzstark, 
mlttelstark - um nicht zu sagen halbstark -, flnanz
schwach» auch einige Fragezeichen anzubringen. Ich zum 
Beispiel werde den Verdacht nicht los - und ich habe da
für Im laufe meiner politischen Erfahrungen auch schon 
einiges Material zusammentragen können -, dass minde
stens ein Tell dieser Kantone - unter anderem - finanz
schwach deshalb sind, weil sie ihr Steuersubstrat nicht in 
der richtigen und gerechten Weise, und zwar eben auch 
nach oben hin, ausschöpfen. 
Nun. sind aber für diese finanzschwachen Kantone in die
ser Sparübung ohnehin 200 Millionen reserviert. Im Rah
men dieser 200 Millionen soll ohnehin auf sie Rücksicht 
genommen werden. 
Wir behandeln in dieser Sitzung noch den Finanzausgleich 
auf der Seite der Wehrsteuer, der gefunden werden soll; 
eine Neufassung des Finanzausgleichs, der wir - jeden
falls von unserer Fraktion aus - zustimmen. Ich meine, 
man kann auf diesem Weg nicht einfach immer und gren
zenlos weitergehen. Wenn Ich hier über meinen Kanton 
(Basel-Stadt) sprechen darf: Wir haben einen Anteil von 
3,4 Prozent der schweizerischen Bevölkerung. Wir zah
len pro Kopf der Bevölkerung so ungefähr am meisten (mit 
zwei weiteren Kantonen zusammen) Steuern nach Bern. 
Und wir erhielten 1977 mit 93 Millionen Franken Subventio
nen 2,9 Prozent dieses Subventionskuchens. 
Herr Bundesrat Ritschard hat mir gestern in bezug auf den 
Ausdruck «finanzstark» und dann besonders mit Bezug auf 
die Aktiven, die In diesen Kantonen ja zur Verfügung stün
den, eine magistrale Belehrung erteilt, maglstral Im Sinne 
von Magistrat und von Magister. Finanzstark, wenn man 
die Dinge von der Nähe besieht, sind diese Kantone wohl 
bezüglich ihres Volkseinkommens und ihrer Steuereinnah
men, sie sind es aber nicht mehr, wenn man die ganz be
sonderen Ausgaben, die In diesen Kantonen anfallen, mit 
in Betracht zieht. In meinem Kanton Basel-Stadt also sind 
das insbesondere die Universität, die Spitzenmedizin, alles 
Aufgaben im Landesinteresse oder wenigstens im regiona
len Interesse, Flughafen usw. Das tragen im Kanton Basel
Stadt 205 000 Einwohner. Vor zehn Jahren waren wir 
230 000, jetzt sind es noch 205 000. Weggezogen ist zum 
Tell die Wirtschaft - ja, in den Kanton Basel-Land, Kollege 
Baiser, wenn Sie sich da schon empören -, weggezogen 
ist die Wirtschaft mit ihrem Steuersubstrat, weggezogen 
sind die beruflich Aktiven; es sind die fiskalisch interes
santen Jahrgänge ins Grüne weggezogen. Geblieben sind 
selbstverständlich die Rentner. So sieht das sozioökono
mlsch aus In diesem finanzstarken Kanton. 
Die flnanzstarken Kantone liefern aber auch proportional 
am meisten Beiträge an die grossen schweizerischen So
zialwerke ab, AHV, IV. Sie haben nicht von ungefähr und 
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nicht zu ihrem Vergnügen die grössten Defizite aller Kan
tone und die grösste Verschuldung. Was da. an Aktivem zu 
betrachton sei, das frage Ich mich ernsthaft; etwa die Uni
versität, an der wir Ober 20 Prozent der schweizerischen 
Medizinstudenten ausbilden? Das ist die teuerste Ausbil
dung, die es Im universitären Bereich gibt. Ueber 20 Pro
zent der schweizerischen Medizinstudenten bedeuten Aus
gaben, unter denen - ich brauche nun diesen weitgehen
den Ausdruck - die 205 000 Einwohner des Kantons Basel
Stadt finanziell nahezu zusammenbrechen. 
Die statistischen Einkommensberechnungen sind ja nicht 
einfach Wohlstandsindikatoren; denn sie berücksichtigen 
diverse regionale Unterschiede nicht. So gehen beispiels
weise in diese Berechnungskosten die höhere Bodenrente 
in städtischen Verhältnissen und damit die höheren Miet
kosten ein und erhöhen die Volkseinkommenszahlen, ohne 
dass sie mit einem höheren Wohlstand irgend etwas zu tun 
hätten. 
Die Massnahmen, die uns Herr Genoud vorschlägt, brin
gen, nach Berechnungen, die mir ein Walllser übermittelt 
hat, dem Kanton Wallis, bezogen auf die Bilanz, also auf 
Budget und Rechnung dieses Kantons, sehr wenig, nämlich 
2 bis 3 Millionen auf - wenn Ich recht orientiert bin - Ober 
800 Millionen. Man kann eine gewisse Kumulation nicht zu 
weit treiben, eine gewisse Kumulation von Massnahmen. 
Das Sparpaket zulasten der Kantone und vor allem zula
sten der finanzstarken Kantone, die differenzierte Ausge
staltung dieses Bundesbeschlusses, indem man 200 Millio
nen zur Hilfe an Finanzsehwache reserviert, die Kürzung 
der Bundeshilfe für die Hochschulen, die ja auch zur Dis
kussion steht, die neue Regelung zulasten der Finanzstar
ken beim Finanzausgleich, d. h. bei der Wehrsteuer, die 
wir noch zu behandeln haben, und jetzt auch noch dieser 
Antrag Genoud: das alles zusammen würde meiner Mei
nung nach weniger mit der von Herrn Genoud beschwore
nen Solidarität, die bereits in hohem Masse erbracht wird, 
sondern mit Ungerechtigkeit zu tun haben. Ich muss die 
Ablehnung dieses Antrage empfehlen. 

Piller: Dem Minderheitsantrag unseres Kollegen Genoud 
werde ich zustimmen, ntcht weil es mir Freude macht, fi
nanzstarken Kantone in die Tasche zu greifen; das, Kolle
ge Miville, das möchte ich Dir sagen, das bereitet mir si
cher keine Freude. Ich betrachte es aber als den einzigen 
gangbaren Weg, um für die finanzschwachen Kantone die
ses Sparpaket überhaupt tragbar zu machen. Es wurden 
gestern und heute mehrmals die Prozentrechnungen ge
macht, dass eben 10 Prozent von 60 Prozent mehr ergeben 
als 10 Prozent von 30 Prozent. Ich habe auch schon ge
stern in der Eintretensdebatte gesagt, dass .diese 10pro
zentlge Kürzung von selten des Bundes bei einigen finanz
schwachen Kantonen zwangsläufig zu Steuererhöhungen 
führen müsse. Und es trifft letzten Endes ausgerechnet 
gerade diese Bürgerinnen und Bürger, die schon heute in 
unserem Bundesstaat die höchsten Steuern bezahlen, die 
einen Zusatzrappen eben ertragen müssen. Herr Bundes
rat Ritschard hat gestern von den sehr guten Abschlüssen 
der Jahre 1979 einiger Kantone gesprochen. Ich glaube 
nicht, dass die finanzschwachen Kantone hier besonders 
aufzuführen sind, es sind nicht die, die auf besonders gute 
Abschlüsse blicken können. 
Ich frage, ob es richtig ist, in der Zeit, wo man von 
Steuerharmonisierung spricht, ausgerechnet diesen Kanto
nen, die bereits die höchsten Steuerlasten haben - beson
ders bei den tiefen Einkommen -, praktisch den Zwang auf
zuerlegen, Ihre Steuern zu erhöhen. Ich kann für den Kanton 
Freiburg sprechen - es spricht eben jeder Standesvertreter 
in erster Linie für seinen Kanton. Für den Kanton Freiburg 
wird diese Sparmassnahme vermutlich zu Mehrsteuern füh
ren, zwangsläufig. 
Nun, wenn Herr Mivllie sagt, dass das Steuersubstrat nicht 
überall ausgeschöpft wird, dann mag das vielleicht stim
men. Aber es sind nicht die Bürgerinnen und Bürger mit 
kleinen Einkommen, die schon jetzt am meisten zahlen, 
die dafür verantwortlich gemacht werden können. Es wä-
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ren wiederum diese Bürgerinnen und Bürger, die diese 
Zusatzrappen eben bezahlen müssten. 
Es ist ja eine Uebergangslösung. Aus diesem Grunde wür
de ich meinen, dass mit etwas Solidarität diese Ueber
gangslösung doch getragen werden sollte, wie dies Herr 
Genoud vorschlägt, In dem Sinne, dass alle, entsprechend 
ihrer Kraft, hier mittragen und dass man vielleicht In zwei, 
drei Jahren dann doch eine bessere Verteilung erreicht. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne doch dem Antrag des Kolle
gen Genoud zuzustimmen. 

Bürgi: Ich möchte mich nicht in das Fraktionsgespräch 
einmischen, das soeben zwischen den Herren Mlville und 
Pirler stattfand, sondern einfach einige Argumente zuhan
den des Mehrheitsantrages der Kommission belbrigen. 
Wir Hessen uns in der Finanzkommission eingehend über 
den Subventionsmechanismus orientieren, der sich durch 
den geplanten Abbau ergibt. Es werden zunächst Im Ein
zelfall die Subventionen festgelegt, wie sie sich aus der 
jetzigen Gesetzgebung ergeben, d. h. dass die Finanzkraft 
hier voll berücksichtigt wird. Dann werden vom ermittelten 
100prozentigen Betrag die 10 Prozent abgezogen, die als 
allgemeine Kürzung vorgesehen sind. Das heisst also, 
dass auf den verbleibenden 90 Prozent der Finanzaus
gleich voll spielt. Das scheint mir eine ganz wichtige Fest
stellung zu sein. 
Einige Ueberlegungen zur Staffel von 5 bis 15 Prozent, wie 
sie Herr Genoud vorschlägt: Wenn Sie vom Mittelwert 10 
Prozent ausgehen, gibt das Ausschläge von 50 Prozent 
nach unten und von 50 Prozent nach oben. Das ist etwas 
ganz Einzigartiges mit Bezug auf den Finanzausgleich und 
steht völlig einsam in der finanzpolitischen Landschaft un
seres Landes. Das war ja wahrscheinlich auch der Grund 
- das ist das dritte Argument, das ich anführen möchte -, 
dass die Finanzdirektoren in Ihrer überwiegenden Mehr
heit dem System ihre Zustimmung gegeben haben, wie es 
der Bundesrat vorschlägt. 
Schllessllch müssen wir auch noch eine parlamentarische 
Ueberlegung anstellen: Wir sind nur ein Rat, die Vorlage 
kommt bald In den zweiten Rat. Ich bin gewiss und darf 
das als mehrjähriges Mitglied dieses andern Rates hier 
doch anführen, dass eine Staffel, wie sie uns Herr Genoud 
vorschlägt, Im Nationalrat nicht die geringste Chance hat. 
Wenn wir sie hier beschllessen würden, entsteht mit Si
cherheit eine Differenz. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, dieser Tatsache Rechnung 
zu tragen und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Muhelm: Man soll in dieser Kammer nicht auf jedes Votum 
antworten, aber ich glaube, auf das, was Herr Miville sag
te, sollte man mit einigen Worten replizieren. 
Ich möchte dabei keineswegs behaupten, dass Kollege 
Mlville nicht auch Richtiges sagte, aber er hat die Sache 
sehr einseitig betrachtet. Unser Land darf nicht zu einer 
eidgenössischen Buchhaltung mit Konten und Kostenstel
len reduziert werden. Die Zusammenarbeit und das Zu
sammenleben eines Volkes sowie das Zusammenwirken 
der Kantone ist ein Nehmen und Geben. Ich gebe zu, dass 
es in diesem lande reichere Kantone gibt mit grossen 
Sorgen, die auch viel Geld kosten (Ich denke beispielswei
se an die Universitäten); es gibt aber auch andere Kanto
ne, die mit wenig Einwohnern ebenfalls grosse nationale 
Aufgaben erfüllen. Ich will sie nicht aufzählen. Aber es Ist 
eine Tatsache: Die Kraftwerke In den Bergkantonen liefern 
Strom mit einem sehr kleinen Entschädigungsbetrag, der 
in den Kantonen liegen blelbt. Dafilr hat die eidgenössi
sche Gesetzgebung sehr gut gesorgt. Aber denken wir 
auch an die Tatsache, wie viele ausgewiesene und gut aus
g·eblldete kaufmännische und handwerkliche Berufsleute in 
die grossen Zentren gehen, dort arbeiten und an der 
Schaffung des Sozialproduktes mitwirken. Ich will nicht 
vom negativen «brain drain» der Intellektuellen sprechen; 
dieser ist zu manifest. 
Trotzdem stellt sich hier die Frage: Wie sollen wir im kon
kreten Fall sachlich und vielleicht mit Verständnis die jetzt 
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zum Entscheid stehende Frage beantworten? Ich meine 
eines: Einigkeit herrscht darüber, dass die lineare Kürzung 
von 10 Prozent die eher schwächeren Bezüger stärker 
trifft. Die Frage ist auch dem Bundesrat geläufig gewesen. 
Er hat deshalb den Artikel 3 geschaffen. 
Für mich stellt sich das Problem so: Ist Artikel 3 so konzi
piert, dass er politisch, rechtlich und administrativ tragbar 
ist? Ich glaube, vom Rechtltchen her hat sich der Bundes
rat mit Artikel 3 In eine Lage hlneinmenövriert, die Ich 
nicht bewältigen möchte. Wie soll es möglich sein, dass 
Sie viele Dutzende von Subventionen unter einer Härte
klausel rechtsglelch behandeln wollen? Des ist meines 
Erachtens schlechterdings unmöglich. Es werden einige 
Dutzend Amtsstellen diese Härteklausel anzuwenden ha
ben. ich kenn nicht einsehen, wie wir schlussendlich das 
erfüllt sehen sollen, wes wir uns hier als Erwartung vor
nehmen. 
Die Lösung des Bundesrates Ist meines Erachtens euch 
administrativ nicht gut. Wir wollen eine einfachere Admi
nistration. Die Folge dieser Härteklausel wird aber sein, 
dass viele Beamte sich mit Abklärungen und Abwägungen, 
mit Rückfragen und Untersuchungen zu befassen haben. 
Gestern haben wir ein brillantes Votum des Herrn Finanz
ministers gehört, was Ziel einer modernen Subventions
praxis sein soll. Heute machen wir das Gegenteil. Unsere 
Beamten im Bund werden sich damit herumschlagen, .und 
in den Kantonen wird dasselbe der Fall sein. 
Schllessllch meine Ich - und das Ist für mich (Ich habe 
das anderswo auch schon geschrieben) der entscheiden
de Punkt -: Wir schaffen eine Situation, die die Kantone 
und andere Subventionsempfänger zu Wallfahrten nach 
Bern veranlassen. Jeder will doch von diesem Härtekontin
gent von 200 Millionen etwas bekommen. Dabei bleibt 
nach Abzug gewisser Zahlungen wie an die SBB usw. 
nur noch ein Teilbetrag. Ich bin dagegen, dass wir einen 
Staat kreieren, In dem die sogenannte Gerechtigkeit da
durch geschaffen und hergestellt wird, dass man Beamten 
einen derart grossen freien Raum gibt, d. h. abzuwägen: 
Was ist Härte? Dieser Begriff aHärte» wird bei der Vielfalt 
der Fälle nicht rechtsglelch anwendbar sein. Das Ergeb
nis: Es werden wohl Jene am besten davonkommen, die 
die grössten «pressure groups» mobilisieren können. Das 
ist nach meiner Konzeption des Staates nicht von Gutem. 
Den Antrag meines Kollegen Genoud werde Ich daher un
terstützen. Er ist auch nicht der beste, aber wesentlich 
besser als der des Bundesrates. 

M. Dreyer: Je ne repeterai pas ce que vlennent de dlre M. 
Muhelm et, euparavent, M. Genoud. Je voudrals simple
ment faire part lcl d'une reflexlon a l'endrolt de ceux qui 
seralent tentes de suivre l'argumentetlon de M. Mlvllle. 
Pour combattre le proposttlon Genoud, M. Mlvllle lnvoque 
la dlsposltlon de l'article 3 qul prevoit des exceptlons lais
sant la competence eu Conseil f6deral de corrlger les rl
gueurs excessives. SI l'on devalt sulvre ce ralsonnement, 
on r6dulralt consid6rablement la marge de mancsuvre du 
Conseil federal en integrant les prlnclpes de le p6requa
tlon dans l'article 3, afln de corrlger las cas de rlgueur 
lorsque les cantons sont directement lnteress6s. Cette 
marge de mancauvre, estlmee a 200 mllllons, seralt je l'es
pere utlllsee pour les secteurs sociaux qul preoccupent 
legitlmement les amis de M. Mlvllle, tout comme nous 
d'allleurs. Je voudrels las mettre en garde contre les con
s6quences du relsonnement de M. Mlvllle qul rlsque de se 
retourner contre ceux qui esperent blen que ces 200 mll
llons servlraient a att6nuer las rlgueurs, notamment dans 
l'assurance-meladte. 

Heft!, Berichterstatter: Der Antrag Genoud lag bereits In 
der Kommission vor, wo er mit 7 zu 2 Stimmen abgelehnt 
wurde. Wir dürfen feststellen, dass der gegenwärtige Fi
nanzausgleich weit geht. Wir heben da einmal den Finanz
ausgleich über die Wehrsteuer, der noch verbessert wird 
mit der kommenden Vorlage über die Neugestaltung die
ses Finanzausgleichs. Es gibt einzelne Kantone, die erklä-
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ren, sie hätten mehr erwartet. Eine solche Enttäuschung 
grOndet sich aber mindestens teilweise auf der Verbesse
rung der wirtschaftlichen Lage Jener Kantone und sagt 
nichts aus gegen die an sich ganz wesentllche Verbesse
rung des Finanzausgleiches durch die neue Vorlage. Fer
ner haben wir den Finanzausgleich In den Subventionsan
sätzen; er geht Im Durchschnitt bis gegen das Dappelte. 
Nun zu den Ungerechtigkeiten, die Kollege Genoud antön
te. Sie sind keineswegs so generell, wie er das sagte. Dort 
aber, wo er recht hat, öffnet sich der Ausweg über Artikel 
3. Dieser bringt die bessere Lösung; denn wir müssen uns 
auch daran erinnern, dass In den finanzschwachen Kanto
nen selber wieder grosse Unterschiede bestehen zwischen 
flnanzstarken und flnanzschwachen Gemeinwesen. 
Zur Steuererhöhung, die Kollege PIiier angezogen hat: Im 
allgemeinen sind heute doch eher Steuersenkungen ak
tuell. Das wOrde einfach dazu führen, dass man gegebe
nenfalls davon absehen müsste oder nicht so weit wie 
vorgesehen gehen könnte. 
Ich konnte immer wieder folgendes feststellen: Die finanz
starken Kantone zeigen grosse Aufgeschlossenheit gegen
über den finanzschwachen und erbringen entsprechende 
Leistungen. Nun möchte Ich mich an uns flnanzmlttelstarke 
und die flnanzschwachen Kantone wenden: Ueberspannen 
wir den Bogen nicht. Erwecken wir nicht bei den flnanz
starken Kantonen den Eindruck, wir wollten Ihr Verständ
nis allzu sehr ausnützen. Das könnte einmal zu unliebsa
men Rückschlägen führen In bezug auf die Haltung der 
flnanzstarken Kantone, und dem sollten wir heute mit 
einem klugen Sinn für das, was es noch erträgt, vorbeu
gen. 

Bundesrat Rltschard: Ich habe Ihnen gestern schon ge
sagt, dass alle diese Kürzungen - zwei sollen ja jetzt weg
fallen - für die finanzschwachen Kantone 51 Milllonen 
Franken ausgemacht hätten. Wir haben im Bericht zu die
sem Sparpaket ausdrücklich geschrieben, dass wir mit 
den 200 MIiiionen Franken für Härtefälle eben diese 
Auswirkungen in den flnanzschwachen Kantonen mildern 
wollen. Weil für Jene Kantone höhere Subventionssätze 
gelten, werden sie von einem prozentualen Abzug stärker 
betroffen als die finanzstarken Kantone. Etwa In der Grös
senordnung von 25 Mllllonen Franken werden die flnanz
schwachen Kantone hier begOnstlgt sein. Sie werden da
mit von der 10prozentlgen Kürzung weniger belastet. 
Selbstverständlich kann man das tun, was Herr Genoud 
vorschlägt. Wir haben die Berechnung angestellt; das lles
se sich aufgrund der Flnanzausglelchsbestimmungen ohne 
weiteres abstufen. Aber ich glaube - gerade aus den 
Gründen, die Herr Heft! zuletzt erwähnt hat -, dass es bes
ser Ist, bei diesen 10 Prozent zu bleiben. 
Ich muss etwas korrigieren, was Herr Muhelm hier darleg
te. Ich habe schon seinen Artikel In seinem Leibblatt gele
sen und war sehr erstaunt Ober die Auslegung, die er da 
gibt. So geht es nicht, Franz Muhelm. Man .wird da nicht 
einzelne Subventlonsbezüger als Härtefall bezeichnen kön
nen, sondern ganze Kategorien. Wir haben dargelegt, dass 
In diesen 200 Millionen des Fonds zunächst einmal Platz 
haben muss, was schon zugesichert Ist. Das macht annä
hernd 50 MIiiionen Franken aus, die der Bund als Subven
tion schon schriftlich zugesichert hat. Gemäss einem frü
heren Bundesgerichtsentscheid darf da nicht mehr gekürzt 
werden. Ferner kommt zum Zug die Berglandwirtschaft, 
die ausgenommen werden soll, dann die flnanzschwachen 
Kantone (Ich habe von diesen 25 Millionen gesprochen). 
Schllessllch wurde von den Krankenkassen und den Hoch
schulen, aber auch von anderen Dingen gesprochen. Für all 
das werden die· 200 MIiiionen Franken nicht ausreichen. 
Wir werden Kriterien suchen müssen, nach denen wir vor
gehen können. Aber niemals wird hier der einzelne Sub
ventlonsbezüger angeschaut und kann dann nach Bern 
pilgern. Das ist völlig undenkbar. Vielmehr werden hier 
Kategorien als Härtefall gesamthaft ausgenommen, alles 
andere wird betroffen. Eine andere Auslegung Ist da nicht 
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möglich. Franz Muhelm muss das Im «Vaterland» konigie
ren. wenn er mit uns ehrlich sein will 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Genoud 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 3 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 

14 Stimmen 
24 Stimmen 

Der. . . Folge der linearen Kürzung jährlich mindestens 
360 Millionen Franken erreichen. 

Abs.2 

Minderheit 
(Baiser) 
Ausgenommen von der Herabsetzung der Bundesleistun
gen gemäss Artikel 2 sind die Bundesbeiträge an die 
Krankenkassen. 

Antrag Gadtent 
Abs. 1 

Der Bundesrat ... mindestens 300 MIilionen Franken errei
chen. 

Art. 3 

Proposition de la commisslon 

Al. 1 
Le ... 360 mlllions de francs par annee. 

Al. 2 

Mlnorlte 
(Belser) 

Les subventions federales aux caisses-maladle ne sont 
pas comprises dans la reduction des prestations de la 
Confederation prevue a l'article 2. 

Proposition Gadient 
Al. 1 
Le ... 300 millions de francs par annee. 

Heftl, Berichterstatter: In der Botschaft, d. h. Im Legislatur
flnanzplan, hat der Bundesrat die Promesse abgegeben, 
dass die Entwicklungshilfe keiner Kürzung unterliege. Von 
dieser Promesse ist der Bundesrat von der Kommission 
mit 5 zu O Stimmen bei 2 Enthaltungen entbunden worden. 
Bei Absatz 1 liegt ein Antrag Gadient vor, und bei Ab
satz 2 ein Antrag Baiser. Ich beantrage, zuerst das Wort 
Herrn Kollege Gadlent zur Begründung seines Antrages zu 
geben. 

Abs.1-Al.1 

Gadlent: Ich beantrage Ihnen, den Mindestbetrag· für die 
gesamthaft n1;1ch diesem Erlass vorgesehenen Einsparun
gen von 360 Millionen Franken um 60 Mllllonen Franken 
auf 300 MIiiionen zu reduzieren. Es geht darum, eine noch 
einlgermassen wirksame Möglichkeit zur Erfassung der 
ausgesprochenen Härtefälle im Sinne von Artikel 3 zu 
schaffen. Bekanntlich hat sich der Bundesrat dafür lediglich 
eine Manövrlermasse von 200 MIiiionen reserviert. Es wird 
sofort ersichtlich, dass mit dieser Reserve eine solche 
Zielsetzung nicht verwirklicht werden kann. Sie muss er
höht werden, wenn es gelingen soll, die nicht zu bestrei
tenden Härten der linearen Herabsetzung zu mildern und 
wenigstens In diesem noch verbleibenden sehr begrenzten 
Rahmen differenzierte, vor allem auch Widersprüche ver
meldende Kürzungen vorzunehmen. Eine grobe Berech
nung zeigt, dass von den zur Verfügung stehenden 200 
Millionen Franken allein zirka drei Viertel beansprucht wür
den mit dem Defizitausgleich an die SBB von zirka 80 Mil
lionen, mit den dringend nötigen Beiträgen an die Bergland-
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wlrtschaft und mit den Entlastungen zugunsten der finanz
schwachen Kantone. Berücksichtigt man des weiteren die 
Tatsache, dass die Krankenkassen und ihre Versicherten 
niemals in der Lage sein werden, einen jährlichen Ausfall 
von 88 Millionen Franken, der durch den zehnprozentigen 
linearen Abbau entstehen würde, zu verkraften, dass auch 
hier eine rigorose Korrektur erfolgen muss, wird unver
kennbar, dass mit dem vorgesehenen Pufferbetrag dem 
Bundesrat nicht einmal eine minimale Flexibilität verbleibt. 
Er verliert damit die Möglichkeit, gestaltend einzugreifen 
und der starren Regelung wenigstens dort noch die Spitze 
zu brechen, wo sie sich besonders drastisch und unge
recht auswirkt. Wird Jedoch die wünschbare Manövrier
masse entsprechend unserem Antrag um zirka 60 Millio
nen Franken erhöht, wird man einen angemessenen Teil 
dieser Mittel in kulturellen und sozialen Belangen, ergän
zend auch für die Berglandwirtschaft, einsetzen können. 
Wir haben gestern von der Höhe des entsprechenden Aus
falles vernommen und wissen, dass hier eine ergänzende 
Unterstützung dringend nötig ist. 
Vor allem aber werden wir damit in der Lage sein, auch 
die Privatbahnen genau gleich wie die SBB aus dieser 
Reserve für den durch die lineare Kürzung entstehenden 
Ausfall zu entschädigen. Der Fehlbetrag bei den SBB 
muss Ja auch In zwei Teile zerlegt werden - ich habe das 
in der Eintretensdebatte angedeutet -: in ein echtes Defizit, 
das durch überhöhten Aufwand für die erbrachten Dienst
leistungen entsteht und bei entsprechender Ertragssteige
rung vermieden werden kann. Dann gibt es aber auch Ver
kehrsdienstleistungen mit gemeinwirtschaftlichem und so
zialpolitischem Charakter, die nicht erwirtschaftet werden 
können. In deren Genuss gelangen In erster Linie die 
SBB-Kantone und ihre Bewohner. Ein wesentlicher Tell 
des erwähnten Betrages von 80 Millionen Franken, den wir 
aus der Manövriermasse heraus zwingend zu finanzieren 
haben, dient solchem Zweck. Aber auch die angestrebte 
Erhöhung des Dotationskapltals muss unter diesem Ge
sichtspunkt betrachtet werden. Es erscheint daher ohne 
Zweifel nicht gerechtfertigt, dass man den Privatbahnen 
im gleichen Atemzug in rechtsungieicher Behandlung die 
Beiträge in den zentralen Bereichen der Tarifannäherung, 
der Abgeltung und des Defizitausgleichs, reduziert. Wir 
haben zum Beispiel In Graubünden 21 Kilometer Bundes
bahnlinie und über 400 Kilometer Privatbahnen. 

Gesamthaft könnte der Bund in den erwähnten Sektoren 
mit der beabsichtigten linearen Kürzung eine Einsparung 
von 18,4 Millionen Franken erzielen, bei der Tarifannähe
rung rund 8 Millionen Franken, 6,6 Millionen bei den Defi
zitbeiträgen und 3,8 Millionen bei den Abgeltungsbeträgen. 
Mit der beantragten zusätzlichen Reserve wird dies nicht 
zwingend nötig; aiiermlndestens hätte man eben die Mög
lichkeit, den hier unverkennbar auftretenden Härten die 
Spitze zu brechen. Mindestens dürften die Beiträge für die 
Tarifannäherung und Jene an die Defizite in diese Katego
rie der Härtefälle fallen. Der Ausfall bei der Tarifannähe
rung und Abgeltung wird sich ja wiederum voll in die Defi
zite hinein auswirken, und den Beitrag an die so entste
henden Defizite würde dann der Bund wiederum linear zu 
kürzen haben, · eine doppelte Belastung, die nicht in Kauf 
genommen werden kann. Die Montreux-Oberiand-Bahn zum 
Beispiel: sie bekommt für den Tarifausgleich 3 Millionen 
Franken vom Bund, für die Abgeltung 776 000 Franken und 
an die Defizitbeiträge 2,8 MIilionen Franken. Für eine rela
tiv kleine Bahn hat ein Ausfall von 658 000 Franken (10 
Prozent), der entstehen würde, ganz klare Auswirkungen 
in die Defizitposition hinein. Oder die Furka-Oberaip-Bahn 
mit einem Defizitbeitrag von 8,1 Millionen, mit 3,6 Millionen 
für die Tarifannäherung und rund 1,15 Millionen Franken 
für die Abgeltung verliert durch die Kürzung zirka 1,3 MIi
iionen Franken. Von der Rhätischen Bahn nicht zu spre
chen, die unter diesen Titeln insgesamt 4 Millionen Fran
ken Einbusse erleiden würde. 
Eine erhöhte Flexibilität durch die zusätzlich zu schaffen
de Manövriermasse erscheint aber auch um so dringlicher, 
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als uns die Auswirkungen der linearen, Kürzung keines
wegs ausreichend bekannt geworden sind. Es war nicht 
möglich, die von Herrn Genoud gestern geforderte Kon
kretisierung vorzunehmen. Es war nicht möglich, dieses 
Buch der sieben Siegel, das Herr Guntern gestern er
wähnt hat, zu entblättern. Wir haben unter den gegebenen 
Voraussetzungen Verständnis dafür. Mit der Gutheissung 
unseres Antrages - um die gestern gefallenen Formulie
rungen zu verwenden - werden wir das Sparpaket ander
seits nicht zerreden; es wird kein Block herausgebrochen, 
System und Konzept bleiben erhalten, werden nicht tan
giert. Wir haben auch Vertrauen in den Bundesrat, dass er 
es verstehen wird, trotz der von Herrn Muheim heute auf
gezeigten Schwierigkeiten, in diesen verschiedenen Belan
gen den Weg zu finden, aber wir müssen ihm einfach hier 
die erforderlichen Mittel In die Hand geben. Wir tun es, 
wenn man die Manövrlermasse Im dargelegten Sinne et
was erhöht. ich ersuche Sie daher, meinem Antrag auch 
aus diesem Grunde zu entsprechen. 

Heftl, Berichterstatter: In der Kommission Ist der Betrag 
dieser 360 Millionen ebenfalls diskutiert worden, aber im 
umgekehrten Sinne, ob nicht eine Erhöhung stattfinden 
sollte. Man hat das abgelehnt aus der Ueberlegung heraus 
- wie ich bereits in den einleitenden Worten sagte -, dass 
allzu plötzliche und brüske Massnahmen auch wieder ihre 
Nachteile bringen können. Ich kann diesbezüglich auf die 
Ausführungen von Herrn Kollege Gadlent verweisen. Aber 
diese 360 Millionen bilden nun das Minimum. 
Was die Verkehrsprobleme betrifft, so dürften sich diese 
einer Lösung entgegenführen lassen mit den neuen Ver
kehrskonzeptionen, deren Behandlung uns bevorsteht. Sie 
sollen nicht vorweggenommen werden. Wenn ich mich an 
das gestrige Votum erinnere bezüglich der Lebensmittel, 
so glaube ich doch, dass da vielleicht die richtigen Pro
portionen etwas verlorengegangen sind. 

Weber: ich sehe den Antrag Gadlent im Zusammenhang 
mit dem Antrag Baiser. Auf der einen Seite hat sich der 
Bundesrat eine Manövrlermasse von 200 Millionen Franken 
ausbedungen: auf der anderen Seite steht der Katalog der 
Härtefälle, die zur Berücksichtigung angemeldet worden 
sind. 
Ich frage nun konkre.t den Bundesrat an: Glaubt er, mit 
200 Millionen Franken auszukommen, um die wirklichen 
Härtefälle zu vermelden? Herr Bundesrat Rltschard hat 
gestern mit Recht gesagt, dass wir das Volk nicht enttäu
schen dürften und dass es Erwartungen setzt in diese 
Messnahmen, die nun eingeleitet werden. Aber wir dürfen 
auch die Betroffenen, die eventuell mit den Härtefällen 
noch leben müssen, nicht enttäuschen. Es darf nicht eine 
Alibiübung sein. ich frage deshalb den Bundesrat: Glaubt 
er, mit diesen 200 Millionen Franken auszukommen? Wären 
nicht eben diese zusätzlichen 60 Millionen Franken noch 
nötig? ich denke da speziell an die Krankenversicherung 
und andere Probleme, die berücksichtigt werden müssen. 
Es dürfen nicht leere Versprechungen bleiben. 
Sollten diese 200 Millionen Franken doch etwas knapp 
sein, dann sähe ich mich veranlasst, dem Antrag Gadient 
zuzustimmen. 

Bundesrat Rltschard: Ich kann Ihnen den Katalog der Här
tefälle nicht bekanntgeben. Ich kenne Ihn im einzelnen 
noch nicht; wir müssen ihn Im Bundesrat sehr gründlich 
überprüfen. 
Selbstverständlich ist es so: Je grösser die Manövriermasse 
Ist, desto leichter wird es sein, Härtefälle zu berücksichti
gen. Aber jede Reduktion führt natürlich auch zu weniger 
Einnahmen. Wenn wir nun noch, wie das Herr Gadlent aus 
verständlichen Gründen wünscht, die Privatbahnen aus
nehmen müssen, dann werden möglicherweise nicht ein
mal diese 60 Millionen mehr ausreichen. Das wird dann 
ausserordentlich schwierig. Ich bin also nicht in der Lage, 
Ihnen den Katalog bekanntzugeben. Ich weiss nicht, was 
wir in der Entwicklungshilfe machen, was wir mit den 
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Hochschulen machen; eventuell werden wir hier nur Bei
träge an die finanzschwachen Kantone ausrichten. Ich 
kann Ihnen also diesen Katalog nicht bekanntgeben. Es 
wird sicher eine schwierige Uebung sein, die erleichtert 
wird, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat. Wir beraten 
hier ein Sparpaket! 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Gadlent 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 2-AI. 2 

13 Stimmen 
15 Stimmen 

Belser, Sprecher der Minderheit: Ausnahmen sieht man 
nicht gerne; soviel habe ich gemerkt. Man sollte aber zu
mindest dort Ausnahmen prüfen, wo man durch frühere Be
schlüsse Sonderfälle, Ja Ausnahmen geschaffen hat. Das ist 
bei den Beiträgen an die Krankenkassen nun wirklich der 
Fall. 19TT wurden diese Beiträge an die soziale Kranken
versicherung auf dem Stand von 1976 festgeschrieben; oh
ne Aenderung der übertragenen Verpflichtungen führte 
diese Festschreibung der Beiträge natürlich zu höheren 
Prämien. Gegen die Kostensteigerung im Gesundheitswe
sen konnte noch kein Heilmittel gefunden werden. Sie 
liegt ja ordentlich über der allgemeinen Teuerung. 
Wenn man heute die Beiträge an die soziale Krankenversi
cherung nicht ausklammert, schafft man gerade mit den 
Krankenkassen eine Ausnahme gegenüber andern, die von 
der linearen Kürzung betroffen werden. Die Ausgangsba-: 
träge für die Beitragsleistungen steigen mit der Teuerung 
ja munter weiter an. Dann wird erst dieser Endbeitrag des 
Bundes, der meistens auf einem prozentualen Satz beruht, 
gekürzt. Für die Krankenkassen bleiben sie auf dem Stand 
1976. Die realen Zuwendungen sinken also während der 
Dauer des Beschlusses für die Krankenkassen kumulativ. 
Durch die Festschreibung der Beiträge leistet doch die 
Krankenversicherung schon seit Jahren ihren Beitrag an 
die Sanierung der Bundesfinanzen. Sie wird das auch in 
Zukunft tun. Jetzt ist die Teilrevision des KUVG fällig. ich 
bin froh, dass gestern In der Eintretensdebatte Herr Gun
tern auch eine ähnliche Auffassung vertreten hat. 
Ich ersuche Sie um Zustimmung zu meinem Antrag. 

Heft!, Berichterstatter: Die Kommission hat den Antrag 
Baiser mit 7 zu 1 Stimmen abgelehnt, und zwar aus der 
Ueberlegung, dass man hier Im Gesetz keine Ausnahmen 
schaffen solle, dass man das dem Bundesrat überlassen 
solle, der sicher auch die Ueberiegungen, die nun Herr 
Kollega Baiser angestellt hat, mit in Erwägung zieht. Wenn 
wir hier an einem Ort mit gesetzlichen Ausnahmen begin
nen, dann können wir die Flut nicht mehr aufhalten; wir 
erhalten Löcher, so dass nachher das Fass leer sein wird. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen daher, den Antrag Baiser 
abzulehnen und beim Antrag des Bundesrates zu bleiben. 

Frau Lleberherr: Die Krankenversicherung ist offensicht
lich das Stiefkind unserer schweizerischen Sozialpolitik. 
Bei allen andern Sozialversicherungen ist die Finanzierung 
gesichert. Nur bei den Krankenkassen nicht, und ausge
rechnet da sollen noch Abstriche bei den Bundesbeiträ
gen gemacht werden. Dabei spielen diese Bundesbeiträge 
in der Krankenversicherung eine für' das funktionieren des 
Systems ausschlaggebende Rolle. Nur dank diesen geziel
ten öffentlichen Leistungen ist es möglich, dass praktisch 
das ganze Volk die Risiken der Krankheit In freiwilliger 
Solidarität trägt. Wenn Sie die bereits jährlich um über 150 
Millionen Franken gekürzten Bundesbeiträge an die Kran
kenkassen nochmals um jährlich 88 Millionen kürzen, 
überspannen Sie den Bogen dieser freiwilligen Solidarität. 
Ausserdem - und dies ist besonders wichtig - sind die 
Krankenkassenprämien auf einer Höhe angelangt, dass sie 
bereits heute für viele Betagte und manche junge Familie 
eine ganz ausserordentliche Belastung darstellen. Und 
diese Krankenkassenprämien steigen nicht etwa nur Im 
gleichen Ausmass wie die AHV-Rente oder das Familien-
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einkommen an, sondern viel stärker. Aus diesem Grunde 
ist es In höchstem Masse unsozial, die Bundesbeiträge 
nochmals zu kürzen. Im übrigen möchte ich doch auch 
noch darauf hinweisen, dass wieder einmal die Frauen In 
der Krankenversicherung von der beabslchtlgten Kürzung 
am meisten betroffen würden. Statt Ihnen endlich die glei
chen Prämien wie den Männern zuzugestehen, wie das In 
der sozialen Krankenversicherung in ganz Europa sonst 
ausnahmslos der Fall ist, kürzt man bei ihnen den ausglei
chenden Bundesbeitrag in Franken und Rappen am stärk
sten. Vom Abbau um 88 Millionen Franken entfallen nicht 
weniger als 60 Millionen Franken auf den Ausgleich der 
Frauenprämien und 8 MIiiionen auf die Reduktion der Kin
derprämien. Diesen Affront sollten Sie sich gegenüber den 
Frauen und den Familien nicht leisten. 
Ich bitte Sie daher dringend, dem Antrag Baiser zuzustim
men. 

Guntern: Ich habe meinen Standpunkt In bezug auf die 
Krankenkassen bereits gestern dargelegt. Ich möchte mich 
nicht wiederholen. Ich danke Herrn Bundesrat Ritschard 
für die Zusicherung, dass eine spezielle Lösung gesucht 
wird, und Ich glaube, dass Herr Bundesrat Rltschard diese 
Lösung auch finden wird. 
Wir haben eine spezielle Situation In dem Sinne, dass 
schon vor einigen Jahren plafoniert worden Ist und dass 
der Betrag auf 880 Mllllonen Franken begrenzt Ist. Ich ha• 
be Ihnen gestern gesagt, dass somit die Krankenkassen 
schon zur Kasse gebeten worden seien und dass es nicht 
ganz richtig sei, dass die Krankenkassen nun nochmals 
zur Kasse gebeten werden. Wenn wir den Beitrag des 
Bundes auseinandernehmen, so stellen wir fest, wie Frau 
Lieberherr dargelegt hat, dass rund 600 Millionen Franken 
von diesen 880 zugunsten der Frauen geleistet werden. 
Das Ist auch richtig, denn Frauen tragen ein grösseres 
Risiko als die Männer. Dies ist auch verständlich, weil sie 
ja schilessllch die Kinder gebären müssen. Nun schreibt 
der Bund vor, dass die Prämie Im Vergleich zu jener der 
Männer nicht mehr als 10 Prozent höher liegen darf, und 
ich glaube, dass in diesem Punkte keine Kürzungen getä
tigt werden dürfen. In bezug auf die Kinder sind es 80 MIi
iionen Franken, die von selten des Bundes geleistet wer
den. Auch hier bin ich gegen eine Kürzung, weil es mir 
richtig scheint, dass zugunsten von kinderreichen Familien 
eine zusätzliche Leistung von selten des Bundes erbracht 
wird. Selbstverständlich darf diese Kürzung nicht zulasten 
der Bergbevölkerung und der Invaliden gehen. Aber es 
gibt Posten, die meiner Ansicht nach überprüft werden 
können. Der Bund leistet beispielsweise 10 Millionen Fran
ken für Tbc-Kranke. Wir wissen, dass die Tbc-Krankheit 
zurückgegangen Ist, so dass hier wahrscheinlich eine Kür
zung nicht sehr stark Ins Gewicht fallen würde. Der Bund 
leistet auch für verschiedene andere Sozialauflagen Bel
träge an die Krankenkassen - zum Beispiel Entwöhnungs
kuren usw. Da kann noch etwas gemacht werden. Ich 
habe aber Vertrauen In den Bundesrat. Es ist nicht not
wendig, dass wir einen speziellen Artikel aufnehmen, der 
die Krankenkassen ausnimmt, sondern ich glaube, dass 
der Bundesrat dies Im Rahmen seiner Kompetenz tun 
kann. Ich bin daher der Auffassung, dass wir nicht unbe
dingt dem Antrag Belser zustimmen müssen, um den Kran
kenkassen helfen zu können. 

Andermatt: Erlauben Sie mir noch zwei Ergänzungen zu 
den Ausführungen von Herrn Kollega Baiser. Herr Kollega 
Baiser hat ausführlich darüber berichtet, was die Kranken
kassen alles zu bezahlen haben und welch ein Unglück für 
die Krankenkassen entstehen würde, wenn nun diese 88 
Millionen Franken gestrichen würden. 
Ich erlaube mir, Ihnen einfach noch einige Zahlen zur Ent
wicklung der Reserven der Krankenkassen zu nennen. En
de 1976 betrugen die Reserven der Krankenkassen 1,296 
MIiiiarden Franken. Auf Ende 19TT - als bereits die soge
nannten Kürzungen oder festgeschriebenen Subventionen 
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sich auswirkten - haben die Krankenkassen die Reserven 
um rund 200 MIiiionen weiter äufnen können. Ich habe 
erfahren, dass per Ende 1978 - wiederum gesamthaft ge• 
sehen - ein sehr guter Abschluss gemacht werden konnte; 
mit andern Worten können wir annehmen, dass Ende 1978 
mindestens 1,8 Milliarden Franken Reserven vorhanden 
waren, Ende 1979 dürfte die 2-Mllliarden-Grenze erreicht 
sein. Die Zahlen sind nicht erhältlich, aber die Entwick
lung scheint so zu verlaufen. Nun muss Ich schon sagen: 
Wenn der Bund derart unter Finanzknappheit leidet und 
wir den Krankenkassen die Subventionen Immer wieder 
auszahlen, so dass noch grosse Reserven geäufnet wer
den können, dann darf man nicht - wie das Frau Lieber
harr gesagt hat - sagen, die Krankenkassen würden wie 
Stiefkinder, ja sogar asozial behandelt. Ich bin durchaus 
der Auffassung, dass diese 88 MIiiionen durch die Kran
kenkassen verkraftet werden könnten, und zwar ohne dass 
auch nur ein Rappen an Prämienerhöhungen nötig wäre. 
Ich bitte Sie, den Antrag Baiser abzulehnen. 

KnQsel: Ich glaube, man muss die Vorgeschichte der so
zialen Krankenversicherung zur Kenntnis nehmen, die zum 
heutigen Zustand einer Plafonlerung der Bundesbeiträge 
auf 880 MIiiionen Franken geführt hat. Auf Kosten der 
Krankenkassen sind bereits 600 Millionen Franken gespart 
worden. Ich habe grosses Verständnis für eine mittlere 
Famllle, beispielsweise mit vier Kindern, die heute - wenn 
sie gegen die Folgen von Krankheit genügend versichert 
sein wlli - mit Aufwendungen rechnen muss, die bis über 
3000 Franken Im Jahr ausmachen. Für ein mittleres Ein
kommen ist das zweifellos - zusammen mit der Unfallversi
cherung - kein Pappenstiel. 
Die Krankenversicherungen haben im übrigen von selten 
des Bundes Auflagen erhalten - nebst einer Beltragsplafo
nierung auf 880 Millionen -, die recht ansehnlich sind. Ich 
möchte daran erinnern, dass bei den Krankenkassen Prl· 
vatassekuranzen weitgehend unterbunden wurden. 
Ein anderes Problem kommt dazu. Herr Kollege Baiser 
schlägt vor, die Krankenkassen sollten von den Kürzungen 
generell ausgenommen werden. Ich bin hier viellelcht et
was befangen. Nachdem Herr Bundesrat Rltschard aber 
gestern beim Eintreten die Zusicherung gemacht hat, er 
sei auf dem Wege, mit den Krankenkassen eine Lösung zu 
finden, die von beiden Selten akzeptiert werden könne, 
glaube ich, sollten wir die erforderliche Verständigung 
dem Bundesrat überlassen. 
Herr Bundesrat Ritschard - unser Finanzminister - kennt 
ja die Solothurner Szene von früher her, als er noch Fi
nanzminister des Kantons Solothurn war. Ich glaube, es 
sollte möglich sein, einen Weg zu finden, der beide Seiten 
zu befriedigen vermag. Ich befürchte, dass andernfalls 
auch auf anderen Gebieten Spezialanliegen angemeldet 
werden, die man durchzusetzen versuchen wird, die aber 
dem Ganzen nicht zu dienen vermögen. Das Problem der 
Krankenkassen llegt schwer in der Luft. Wir müssen es 
lösen. Aber Ich bin überzeugt - nach den Zusicherungen 
von Herrn Bundesrat Rltschard -, dass hier ein akzepta
bler Weg gefunden werden kann. Ich bitte sehr darum. 

Frau Ueberherr: Diese Frage der Krankenkassen ist für 
uns ausserordentlich wichtig. Ich habe schon einige Male 
erwähnt: Es ist uns in Aussicht gestellt worden, dass am 
Sozialen nicht gespart werde. Die Krankenkassen bilden 
einen Schwerpunkt unseres sozialen Systems. Ich wende 
mich gegen das, was Herr Andermatt gesagt hat: Die Kran
kenkassen könnten diese Beträge ohne grosse Mühe ver
kraften. Das kommt sehr auf die einzelne Krankenkasse 
an. Es gibt solche, die gut stehen, aber auch andere, die 
schlechter stehen. Wie wollen Sie das den Leuten erklä
ren? Zum Beispiel den Frauen oder Familien, die nun zu
fällig in einer Krankenkasse sind, die eben gerade nicht 
gut steht und darum ihre Prämien stark wird erhöhen müs
sen? Herr Knüsel hat darauf hingewiesen, wie gross diese 
Belastung ist. Wenn eine Familie 3000 Franken pro Jahr 
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für diese Aufwendungen aufbringen muss, ist das für ein 
unteres Budget ein ausserordentllch hoher Posten. 
Ich darf Ihnen sagen: Wenn hier nicht Klarheit geschaffen 
wird, werden diese Leute sehr verunsichert. Auch die 
Fraktion der Sozialdemokraten vertraut natürlich voll auf 
die Aeusserungen von Herrn Bundesrat Ritschard. Aber er 
entscheidet ja nicht allein; er ist Mitglied einer Kollegial
behörde. Wir haben eine ganze Reihe von Ratsmitgliedern 
hier, die auch Mitglied einer Kolleglalbehörde sind, und 
diese wissen: Wir können nie ·eine Versicherung abgeben, 
ohne dass wir einen Entscheid durch die Kollegialbehörde 
erwirkt haben. Und wenn Herr Bundesrat Ritschard, der 
ein soziales Herz hat - nicht nur ein sozialdemokratisches 
- sagt, er werde versuchen, das unterzubringen, so glaube 
ich ihm dies; aber ich bin nicht sicher, ob er das beim 
Bundesrat durchbringt. 
Ich bitte Sie also, hier eine klare Situation zu schaffen. Ich 
bin überzeugt, dass unser Volk, das für Sparen ist und für 
gesunde Finanzen einsteht, die entsprechenden Opfer 
bringen wird. Ich erinnere Sie daran: Wir haben gestern 
über die Brotverbllligung gesprochen, wobei ich erklärte, 
ich würde keinen Antrag stellen, die Verbilligung sei nicht 
aufzuheben. Wir würden In diesen sauren Apfel beissen, 
obwohl das eine starke Belastung gerade der einkom
mensschwachen Familien und Alleinstehenden sein wird. 
Heute könnten wir einen Ausgleich schaffen, indem unser 
Rat beschliesst, In der wichtigen Frage der Krankenversi
cherung klare Verhältnisse zu schaffen. Wir stärken damit 
die Stellung des Herrn Bundesrats Ritschard, indem er 
dem Bundesrat gegenüber erklären kann: Dieser Rat 
wünscht eine Entlastung gerade der Frauen und der Fami
lien. 

Herr Guntem hat vom kleineren Risiko der Frauen gespro
chen. (Er hat natürlich nur die Krankenversicherung ge
meint; sonst sind wir selbstverständlich kein Risiko.) Ge
stern hatte er erklärt, warum die Frauen grössere Kosten 
verursachen. Das möchte ich hier auch einmal klargestellt 
haben, warum die Frauen grössere Kosten verursachen. 
Es ist nicht etwa so, dass das nur wegen der Mutterschaft 
ist, obwohl die Mutterschaft ja glücklicherweise keine 
Krankheit ist, aber eben die Krankenversicherung belastet. 
Es gibt aber eine ganze Reihe von Krankheitskosten bei 
den Männern, die nicht über die Rechnung der Kranken
kassen laufen. Es gibt die Abgeltung der Krankenleistun
gen über die SUVA und die Militärversicherung. Man hat 
noch nie eine klare Auflistung der Krankenkosten sowohl 
bei den Männern als bei den Frauen gemacht. Die Kom
mission für Frauenfragen hat vor einem Jahr einmal bean
tragt, diese Liste zu erstellen, damit uns Frauen nicht im
mer wieder vorgeworfen werden kann, wir seien ein grös
serer Kostenfaktor in der Krankenversicherung. 

Ich wiederhole: Die Krankenversicherung bildet einen 
Schwerpunkt in unserem sozialen System. Kranksein be
deutet die grösste Belastung für einen Menschen. Helfen 
Sie mit, dass er diese Krankheit leichter tragen kann, in
dem er nicht allzuviel für die Krankenversicherung auf
wenden muss. 

Belser: Die MIiiiardenbeträge von Herrn Andermatt dürfen 
nicht ganz unpräzlsiert im Raum stehen bleiben. Es 
stimmt, die Krankenkassen haben einen Sicherheitsfonds. 
Dieser Sicherheitsfonds ist ihnen durch eine bundesrätll
che Verordnung vorgeschrieben. Je nach dem versicher
ten Bestand hat er 15 bis 20 Prozent der Jahresausgaben 
zu betragen. Die Erfahrungen haben die Krankenkassen 
gelehrt, dass er ungefähr 30 Prozent betragen soll. Die 
Summen, die Sie genannt haben, entsprächen entweder 29 
oder 33 Prozent der Jahresausgaben. Man kann hier also 
nicht von einer Anhäufung von Vermögen, die unange
bracht wäre, sprechen. Man muss auch klar sagen, dass 
diese Vermögen ausschllesslich den Versicherten zugute 
kommen. Das muss man hier berücksichtigen. Deshalb er
achte ich ouch das nicht als Argument gegen meinen An• 
trag. 
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Bundesrat Rltschard: Es Ist richtig, wie Herr Andermatt 
gesagt hat, dass es Krankenkassen gibt, die grössere als 
die vorgeschriebenen Reserven haben, aber es Ist eine 
Minderheit von Kassen; es sind vor allem jene, die eine 
besonders günstige Zusammensetzung haben. 
Wir haben im Bundesrat - Frau Lleberherr, also die Kol
leglalbehörde - uns bei der Beratung dieser Vorlage 
darüber Rechenschaft gegeben, dass die Krankenkassen 
bereits einmal - oder sogar zweimal - und für dauernd 
gekürzt worden sind. Ich glaube, Herr Baiser hat gestern 
die Zahlen genannt, die sie verloren haben. Es geht gegen 
die 600 oder 700 Millionen Franken. Aus diesem Grunde 
glauben wir, dass für die soziale Krankenversicherung 
eine differenzierte Lösung gesucht werden muss. 
Das Departement des Innern, das hier zuständig Ist, wird 
mit den Organen der Schweizerischen Krankenkassen 
über diese Sache verhandeln, weil wir - wie das Herr 
Guntern angetönt hat - diese Kürzung möglicherweise 
nicht einfach generell vornehmen können. Anderseits wird 
kaum alles als Härtefall anerkannt werden können, weil da 
differenzierte Möglichkeiten durchaus denkbar sind. Hier 
ist sich der Bundesrat - und nicht etwa nur Ich - durch
aus einig. Ich habe das noch vor dieser Beratung - nach 
den Beratungen In den Kommissionen - beim Bundesrat 
zur Sprache gebracht. Wenn Ich hier etwas in Aussicht 
gestellt habe, dürfen Sie annehmen, dass Ich das nicht 
aus dem hohlen Bauch tue. - Aber wir haben doch etwas 
Bedenken - sie sind genannt worden von Herrn Präsident 
Hefti -, dass wir in diesem Erlass anfangen, die Ausnah
men aufzuzählen. Wenn wir das bei den Krankenkassen 
tun, dann müssen wir es mit dem gleichen Recht auch mit 
der Berglandwirtschaft tun. Dann sind aber auch die fi
nanzschwachen Kantone aufzuführen, was sofort zu Weite
rungen führen müsste, die kaum mehr aufzuhalten wären. 
Deshalb muss Ich Sie bitten, den Antrag Belser abzuleh
nen. Ich glaube, dass er vielleicht nicht im generellen 
Sinn, sondern im Sinne von Herrn Guntern, zu seinem 
Recht kommen wird. 

Abstimmung - Vote 
9 Stimmen 

121 

Abs. 2 

Streichen 

Art. 4 
Proposition de la commission 

Al.1 

Sparprogramm 1980 

Seront reduits tous les paiements a effectuer pour les an
nees posterieures a 1980 ainsl que les engagements pre
vus pour ces annees-la. 

Al.2 

Biffer 

Heft!, Berichterstatter: Bel Absatz 1 geht es um die Frage 
der Dauer des Erlasses; diese behandeln wir bei Absatz 6. 
Absatz 2 finden Sie heute - wie bereits gesagt - als Ab
satz 2 von Artikel 1. 

Angenommen - Adopte 

Art 5 
Antrag der Kommission 

... erfordert, können während der Geltungsdauer dieses 
Beschlusses fällige Zahlungen höchstens ... 

Art. 5 

Proposition de la commlsslon 

... , les paiements echus pendant la duree d'application du 
present arräte, pourront Eitre differes ... 

Heftl, Berichterstatter: Diese Aenderung stünde auch wie
der Im Zusammenhang mit der Dauer In Artikel 6. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 

Antrag der Kommission 
Für den Antrag der Minderheit 
Dagegen 26 Stimmen Abs. 1 

Art. 3a 

Antrag der Kommission 
Der Bundesrat kann für bestimmte Bereiche oder In gewis
sen Fällen von den sonst für die Ausführung der beltrags
berechtigten Vorhaben geltenden Vorschriften Ausnahmen 
bewilligen. 

Art. 3a 

Proposition de Ja commlssion 
Le Conseil federal peut autoriser des exceptions aux pres
criptlons en vlgueur concernant l'executlon des projets 
beneflciant de subventlons, en faveur de domaines partl
culiers ou dans certalns cas. 

Heftl, Berichterstatter: Mit Subventionen sind vielfach Auf
lagen verbunden, zum Beispiel bezüglich Grösse von Ge
bäuden, Breite, Steigung und Radien von Strassen. Schon 
verschiedentlich wurden In konkreten Fällen diese Aufla
gen· als zu perfektionistisch betrachtet. Artikel 3a gibt die 
Möglichkeit, dem Abhilfe zu schaffen, wobei aber der Ent
scheid beim Bundesrat liegt 
Kommission und Bundesrat beantragen · Annahme dieses 
Artikels. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 

Antrag der Kommission 

Abs.1 
Herabgesetzt werden alle für die Jahre nach 1980 zu leis
tenden Zahlungen ... 

16-S 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 

Er tritt am 1. Januar 1980 In Kraft und gilt bis zum Inkraft
treten der ersten Stufe der Aufgabentellung zwischen 
Bund und Kantonen. 

Antrag Lleberherr 
Abs. 2 

Nach Entwurf des Bundesrates 

Antrag Guntern 
(Text der Kommission) 

Abs. 2 
... zwischen Bund und Kantonen, längstens bis zum 
31. Dezember 1985. 

Art. 6 
Proposition de la commlssion 

Al. 1 

Adherer au projet du Consell federal 

Al. 2 

II entre en vlgueur le 1er janvler 1981 et a effet jusqu'a 
l'entree en vigueur de la premlere etape de Ja repartltlon 
des täches entre la Confederatlon et les cantons. 

Proposition Ueberherr 

Al. 2 

Selon Je projet du Conseil federal 
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Proposition Guntern 
(texte de la commlss!on) 

Al. 2 

... entre la Confederatlon et las cantons, au plus tard Jus
qu'au 31 decembre 1985. 

Heftl, Berichterstatter: Bei Artikel 6 geht es um die Dauer 
dieses Beschlusses. Dass er befristet sei, war von Anfang 
an unbestritten. Der Bundesrat möchte Ihn auf die Jahre 
1981 und 1982 beschränken. 
Die Kommission schlägt vor, In Analogie zu den Verfas
sungsbestimmungen über Stempel und Alkohol die Befri
stung In Zusammenhang zu bringen mit dem Inkrafttreten 
der ersten Etappe der Aufgabenteilung Bund/Kantone, und 
dementsprechend finden Sie den Antrag der Kommission 
auf der Fahne. 
Es liegt ein Antrag von Frau Kollege Lleberherr vor, zu
rückzugehen zur Version Bundesrat Wir haben wiederum 
den Antrag von Herrn Kollega Guntern, ein Datum festzu
setzen, und zwar den 31. Dezember 1985. Ich nehme an, 
dass aufgrund der Abstimmungen bei der ersten und drit
ten Vorlage wir auch diesem zustimmen würden. 

Abs. 1 -Al. 1 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2 -Al. 2 

Frau Ueberherr: Entschuldgien Sie, dass Ich schon wieder 
das Wort ergreifen muss, aber nachdem Ich einen Antrag 
gestellt habe, muss Ich Ihn selbstverständlich begründen. 
Im fraglichen Artikel schlägt der Bundesrat in Absatz 2 
vor, die Gültigkeit des Beschlusses bis 31. Dezember 1983 

• zu begrenzen. Dieser Zeltpunkt wurde nicht etwa zufällig 
gewählt Er entspricht nämlich genau dem Datum, an dem 
für das Inkrafttreten der ersten Massnahmen die neue Auf
gabentellung zwischen Bund und Kantonen ins Auge ge
fasst würde. Mit diesen Massnahmen soll der Bund 200 
Millionen Franken einsparen können, Anders gesagt: 1983 
löst die neue Aufgabentellung den Jetzt beratenen Bundes
beschluss über die Herabsetzung von Bundesleistungen 
ab. 
So gesehen, sind die Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 2 
die logische Folgerung von Artikel 4 Absatz 1 und von Ar
tikel 5. Der Vorschlag der Mehrheit der ständerätllchen 
Finanzkommission setzt keine Frist, sondern unterstellt, 
dass die Sparmassnahmen In Kraft blefben, bis die erste 
Etappe der neuen Aufgabenteilung zum Tragen kommt. 
Dieser Vorschlag Ist viel zu unpräzis, als dass man Ihn 
unterstützen könnte. Ausserdem enthält dieser Antrag der 
Kommissionsmehrheit Formulierungen wie «erste Etappe», 
die schwer zu definieren sind und aus Juristischer Sicht 
schon gar nicht In einen Gesetzestext gehören. 
Wer wird den Inhalt der ersten Etappe umreissen? Wie 
kann man sie definieren? Diese Fragen können nicht be
antwortet werden. Indem wir eine Frist in den Text aufneh
men, haben wir eine Garantie, dass der Bundesrat alles 
tun wird, um auf den vorgeschriebenen Zeitpunkt die er
sten Massnahmen Im Bllck auf eine neue Aufgabenteilung 
in Kraft zu setzen. eine Begrenzung hiesse, das Risiko 
auf sich nehmen, dass die Massnahmen für eine von uns 
allen gewünschte bessere Aufteilung der Ausgaben von 
Bund und Kanton auf den Sankt Nimmerleinstag verscho
ben werden. 
Wie ich bei meinem Rückweisungsantrag zur vorllegenden 
Vorlage bereits ausführte, Ist die Blankovollmacht an den 
Bundesrat von der rechtllchen Seite aus gesehen etwas 
Problematisches. Wenn Sie diesem schon zugestimmt ha
ben, ist es um so problematischer, wenn man dann keinen 
Zeitpunkt setzt 
In diesem Sinne ersuche ich Sie, meinen Vorschlag zu 
unterstützen und dem Antrag des Bundesrates zuzustim
men bzw. den Antrag der Mehrheit unserer Finanzkommis
sion abzulehnen. 
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M. Reymond: Avant-h!er matin, j'a! voulu deposer a notre 
secretar!at une propos!tion exactement semb!able a celle 
de Mme Lleberherr et rejoignant !es prem!6res proposl
tlons du Conseil federal. On m'a precise qu'll etalt inutlle 
de formuler, par 6crlt, une deux!ilme demande de ce gen
re et qu'II suff!salt de la soutenlr au plenum; Je m'y resous 
volontiere, conscient que J'ai alnsl permis ä la Confedera
tion de faire quelques econom!es. 
L'arrllte federa! v!sant a redulre, llneairement. de 10 pour 
cent, la majorite des subventions et autres prestatlons de 
la Confederat!on, a cec! de partlculier que le Parlament 
transmet au Conseil federal des competences tres gran
des ayant un caractere exceptlonnel. Nous nous trouvons 
ic! a la limite de la constltut!onnal!te, puisque c'est !e gou
vernement qui se vo!t investi des pouvoirs de declder sou
veralnement lesquels des postes du budget devront ätre 
dlm!nues. 
'oe -tels pouvoirs, me semble-t-11, doivent ätre tres se
rieusement limites dans le temps et non pas, en tout cas, 
ätre de longue dur~. Force nous est de constater que la 
duree de l'arräte proposee par Ja majorlte de la Comm!s
sion des flnances ou par M. Gad!ent, a savolr Jusqu'a' l'en
tree en vigueur de la prem!ere etape de la repart!t!on des 
tAches et au plus tard Jusqu'a f!n 1985, n'est pas appro
prlee; eile est trop longue. Mettant dans les malns du seul 
Conseil federal Ja poss!billte de redulre les subventions de 
10 pour cent pendant c!nq ans, l'arräte a pour conse
quence que le Parlament ae dessalslt, pour pr6s de 2 mil
liards de francs, de ses pouvoirs const!tut!onnels. La situa
t!on est lcl, II taut le relever, differente de celie d'hler, 
pulsque le peuple et les cantons n'auront pas a se pro
noncer obligatolrement sur l'arräte relatlf ä la reductlon 
des subventions. 
Nous nous trouvons donc confrontes a la quest!on de sa
volr qu! dolt garder en ma!n, et surtout pour combien de 
temps, !'Instrument de la reduct!on des subventlons. SI 
nous avons accepte que le Conseil f6deral cholslsse lui
mäme les postes qul seront soumls a reductlon, i! me 
semble que nous ne devons le faire que pour une duree 
ralsonnable de deux ans seulement, qultte a ce que le 
Conseil federa! tederal revienne a la charge avec un nou
vel arrllte du mäme genre, en 1983. 
Je term!ne en rappelant que cette propositlon d'un am~te 
limite ä deux ans etalt celle du Conseil federal, dont Je 
pense qu'on peut admettre que, conscient des pouvoirs 
except!onnels qu'il demandalt et que nous sommes präts ä 
consentlr, II admettalt lui-mllme qu'une l!mitat!on des me
sures a deux annees eta!t la seuie acceptable. C'est dans 
cet espr!t que J'appuie la proposit!on du Conseil federal, 
eile-mllme soutenue par Mme Lieberherr. 

Bilrgl: Gestatten Sie mir, einige Erwägungen zum Antrag 
der Kommissionsmehrheit anz1,1bringen? 
Der Antrag entspricht letztlich einer realistischen Beurtei
lung der künftigen Finanzentwicklung der Eidgenossen
schaft. Die bundesrätlichen Zahlenschätzungen gehen von 
zwei wesentlichen Elementen aus: 1. dass wir die Neuver
teilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen Innert 
nützlicher Frist unter Dach bringen, und 2. dass wir ein 
ganzes Paket von zusätzlichen Einnahmen um die Klippen 
der Volksabstimmung bringen. Beides sind anspruchsvolle 
Vorhaben. Sie wissen, was alles auf dem Spiele steht In 
den Verhandlungen zwischen Bund und Kantonen. Da ist 
es durchaus möglich - und dies ohne Entwicklung 
schlechten Willens; Ich möchte diese Variante ausdrück
llch wegbedlngon -, dass längere Verhandlungen notwen
dig sind, als man viellelcht Im Augenblick hofft. 
Aehnliche Ueberlegungen sind anzustellen mit Bezug auf 
die zusätzlichen Einnahmen, nämlich die Unterstellung der 
Energie unter die Warenumsatzsteuer, die Erhebung einer 
Schwerverkehrsabgabe und eine kräftige Erhöhung der 
gegenwärtigen Warenumsatzsteuer. Ich bin persönlich 
überzeugt, dass wir, wenn der Antrag Lieberherr durch
kommt, Ende 1982 vor der Notwendigkeit stehen, den Sub
ventionsabbau weiterzuführen. Um uns das zu ersparen, 
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möchten wir den Subventionsabbau nach 1982 weiterfüh
ren können. 
ich kann mich den Erwägungen anschliessen, die auf eine 
zeitliche Präzisierung der Dauer dieser Massnahmen drin
gen. In diesem Sinne wäre es richtig, dass wir auch hier 
dem Antrag Guntern zustimmen würden. 

Heltl, Berichterstatter: Ich möchte noch darauf hinweisen: 
Die hier vorgeschlagene Befristung entspricht derjenigen 
beim Bundesverfassungsartikel über Stempelsteuern und 
Alkoholertrag. Alle diese drei Befristungen stehen In 
einem Zusammenhang. Wir sollten daher hier gleich ent
scheiden wie bei der ersten und dritten Vorlage, d. h. Im 
Sinne des Kommissionsantrages. 

Bundesrat Rltschard: Ich war nicht glücklich über den 
Antrag der Kommission und bin es auch nicht ganz mit 
Frau Lle~erherr, wenn ihr Antrag angenommen wird. 

Ich muss eigentlich nachträglich sagen, dass der Bundes
rat vermutlich heute etwas anderes beschllessen würde. 
Die Subventionen - Ich habe es gestern darzulegen ver
sucht - stehen In sehr engem Zusammenhang mit der zu-

. künftigen Gestaltung. der Eidgenossenschaft In dem Sinne, 
dass eben über diese Subventionsgesetze die Selbstbe
stimmung der Kantone stark eingeschränkt Ist. Wir müssen 
es deshalb als eine wirklich dringliche und eine der wich
tigsten Aufgaben ansehen, diese 40 Subventionsgesetze zu 
durchforsten, zu reduzieren. Das muss nicht heissen, dass 
die Kantone deswegen weniger Geld bekommen sollen. 
Man kann das über den Finanzausgleich besser verteilen. 
Aber wir müssen hier mit diesen Subventionen andere 
Lösungen suchen. Unsere Konzeption war die, dass wir 
Ihnen noch dieses Jahr ein Subventionsgesetz vorlegen, 
das Kriterien aufstellt: Wann und In welchen Fällen sollen 
Subventionen ausgerichtet werden? Wann sollen es Start
hilfen sein? Wann sollen sie wieder wegfallen? Ueber alle 
diese Dinge werden Sie zu reden haben. Wenn dieses Ge
setz einmal rechtskräftig wird, kommt dann der Moment, 
das ganze Subventionswesen im Sinne, wie ich es jetzt 
ausgeführt habe, zu überprüfen. 

So wäre es eigentlich viel natürlicher, diese 10prozentlge 
Kürzung, wenn Sie sie wirklich verlängern wollen, so zu 
verlängern, dass man sagen würde: « ... bis aufgrund 
eines Subventionsgesetzes eine Neuregelung des Subven
tionswesens durchgeführt worden Ist.» Das wäre konse
quent. Dann würde man den ganzen Komplex «Subventio
nen» wirklich lösen. Im ersten Paket für die Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen sind verhält
nlsmässlg wenig Subventionen drin. Die Kantone haben 
natürlich durch Ihre gestrigen Beschlüsse das Interesse 
an dieser Neuverteilung wenigstens zum Teil, oder vor al
lem an der Dringlichkeit dieser Sache verloren, so dass 
ich also eher darauf tendieren möchte, hier einen Kontext 
mit dem Subventionsgesetz herzustellen und nicht mit der 
Neuverteilung der Aufgaben Bund/Kantone. Das wäre an 
sich richtiger und würde der Sache dienen. Jedenfalls 
werde ich also einen solchen Antrag dem Bundesrat noch 
vorlegen und Ihn in der nationalrätlichen Kommission zu 
vertreten suchen. 

Präsident: Wir schreiten zur Bereinigung. Ich schlage Ih
nen folgendes vorgehen vor: Zuerst bereinigen wir in Ab
satz 2 den Zusatzantrag von Herrn Guntern - es Ist ja ein 
Zusatzantrag zum Antrag der Kommission -, Indem wir in 
eventueller Abstimmung darüber befinden, ob Sie dem Zu
satzantrag Guntern «längstens bis 31. Dezember 1985» zu
stimmen wollen oder nicht. Das Resultat wird dann dem 
Antrag Lleberherr und Bundesrat gegenübergestellt. 

Abstimmung - Vota 
Eventuell - A titre prelimlnalre 
Für den Antrag der Kommission 
(mit Ergänzung durch den Antrag Guntern) 
Dagegen 

27 Stimmen 
1 Stimme 

Definitiv - Deflnltlvement 
Für den Antrag Guntern/Kommlssion 
Für den Antrag Lieberherr 

21 Stimmen 
13 Stimmen 

Heftl, Berichterstatter: Damit sind nun die Formulierungen 
bezüglich Befristung, die wir zurückgestellt hatten, so an
zunehmen wie sie In den Kommissionsanträgen stehen. 
Das entspricht dem eben gefassten Beschluss. Sodann 
sind im Titel die Worte «In den Jahren 1981 und 1982» zu 
streichen. 

Präsident: Ich stelle fest, dass Sie dieser Ansicht zustim
men. 

Gesamtabstimmung - Vota sur /'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

M 

23 Stimmen 
2 Stimmen 

Bundesbeschluss Ober die Inländische Zuckerwirtschaft 
Arr6te federal sur 1'6conomle sucrlllre lndlg6ne 

Titel und Ingress, Zlff. 1, Ziff. II Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Zlff. II Abs. 2 

Er tritt am 1. Januar 1981 In Kraft und gilt bis zum Inkraft
treten der ersten Stufe der Aufgabentellung zwischen 
Bund und Kantonen. 

Tltre et preambule, eh. 1, eh. II al. 1 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Ch. II al. 2 
II entre en vigueur le 1er janvler 1981 et a effet Jusqu'ä 
l'entree en vigueur de la premlbre etape de la repartltion 
des täches entre la Confederatlon et les cantons. 

Heftl, Berichterstatter: Der Bund übernimmt die Kosten 
der teureren lnlandzuckerproduktion. Teils Qberwälzt er 
diese Kosten auf die Konsumenten, teils verbleiben sie 
ihm selber. Der Anteil des Bundes soll nun auch zulasten 
der Konsumenten um zehn Prozent reduziert werden, ent
sprechend dem vorgehenden Beschluss, was derzeit, falls 
nicht ausserordentliche Verhältnisse eintreten, insgesamt 
2,5 MIiiionen Franken ausmacht. Je mehr übrigens der 
Zuckerweltmarktprels steigt - und das ist derzeit der Fall 
-, desto geringer wird der Anteil, welchen der Konsument 
an die Kosten des teureren lnlandzuckers zu bezahlen hat. 
Die Kommission beantragt Eintreten und Zustimmung. Die 
Aenderung unter Ziffer II Absatz 2 entspricht der Anpas
sung an den vorgehenden Erlass, was sachlich gegeben 
ist. Der Bundesbeschluss soll nun aber längstens bis zum 
31. Dezember 1985 befristet sein. 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 25 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

Präsident: Der Kommissionspräsident beantragt, auch eine 
Gesamtabstimmung über die gesamte Vorlage, wie sie nun 
aus den Beratungen hervorgegangen ist, durchzuführen. 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme der Vorlage 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

21 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Botsch;.ft, Beschluss- und Gesetzentwürfe vom 24. Januar 1980 
(BBI 1,477) 
Message, projets d'arr~tes et de lols du 24 janvler 1980 
(FF 1,477) 

BesohlOase des Stinderates vom 12. und 13. März 1980 
D~clslons du Conseil des Etats des 12 et 13 mars 1980 

Al/gemeine Aussprache - Dlscussion generale 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Carobblo) 
Nichteintreten 

Proposition de /a commlsslon 
Ma)orlte 
Entrer en matlere 

Minorit& 
(Carobblo) 
Ne pas entrer en matlere 

Präsident: Die Sitzung ist eröffnet. Unsere heutige Arbeit 
ist den Sparmessnahmen 1980 gewidmet, wie Sie es aus 
der Tagesordnung ersehen. Ich beabsichtige, dieses viel
schichtige Geschäft wie folgt zu behandeln: Zuerst eine 
allgemeine Aussprache über das Gesamtpaket, wobei die 
Fraktionssprecher und die Antragsteller 15 Minuten Rede
zeit haben. Ich schlage Ihnen vor, die Redezeit in der all
gemeinen Aussprache pro Einzelvotant auf fünf Minuten zu 
reduzieren. Darauf stimmen wir ab Ober das Eintreten auf 
das Gesamtpaket, Antrag Carobblo. Nachher werden wir 
die Elnzelvorlagen der Reihe nach behandeln, wie wir sie 
in der Fahne haben. Wir befinden über allfällige Nichtein
tretensanträge (wobei nur bei jenen Vorlagen eine Eintre
tensdebatte stattfinden wird, wo ein Nlchtelntretensantrag 
vorliegt) und werden die Detailberatung der einzelnen Vor
lagen vornehmen. - Aus ihrem Stlllschwelgen schllesse 
Ich auf Zustimmung zu diesem Vorgehen. 

Kaufmann, Berichterstatter: Ein Blick In die Vergangenheit 
lohnt sich auch bei diesem Geschäft. Schon 1850 kritisier
ten die Geschäftsprüfungskommissionen den hohen Perso
nalbestand des Bundes von damals 489 Personen bei Ge
samtausgaben von 5 MIiiionen Franken. Seit Beginn dieses 
Jahrhunderts wurden vom Parlament regeimässig die 
Ueberprüfung und Kürzung der Subventionen verlangt. 
1933 beschloss das Parlament eine zwanzigprozentlge li
neare Kürzung der Subventionen. 1936 erhöhte es diese 
lineare Kürzung auf 40 Prozent. Gleichzeitig wurden Härte-

fälle und Milderungen vorgesehen. Statt der linearen Kür
zung versuchte man es in den vierziger und fünfziger Jah
ren mit der Setzung von Prioritäten. Gleichwohl verdrei
fachten sich die Bundessubventionen von 1950 bis 1965, 
was Bundesrat und Parlament veranlasste, die Bundessub
ventionen erneut und generell zu überprüfen. 
Die Expertengruppen Stocker (1966) und Keller (1971) ha• 
ben sich mit dem Aufgabenwachstum auseinandergesetzt 
und Sparvorschläge unterbreitet. Nicht uninteressant sind 
auch die Gründe für das massive Ausgabenwachstum. Die 
Expertenkommissionen weisen u. a. auf die zunehmende 
Bevölkerungsdichte, auf die technische und wissenschaft
liche Entwicklung und den steigenden Wohlstand der Be
völkerung mit einem wachsenden Bildungsbedürfnis hin. 
Sie weisen auch auf einen gewissen Hang zur Bequem
lichkeit bei den Gliedstaaten, also bei den Kantonen hin, 
die sich nicht ungern finanzieren Hessen. Sie machen 
auch auf einen Wandel in der Gesinnung des einzelnen 
zum Staat aufmerksam; statt der Eigenverantwortung wird 
immer mehr die Sicherung durch den Staat verlangt. 
immer wiederkehrende Sparversuche und Sparmassnah
men haben Ihre Berechtigung selbst dann, wenn keine 
Defizite vorliegen. Die öffentliche Hand steht nicht im 
Wettbewerb mit Konkurrenzunternehmen. Die Ausgaben 
stehen nicht unter dem Druck der Rentabilität. Oer Bund 
Ist zudem in der Situation eines Grossunternehmens, des
sen Ausgaben und deren Notwendigkeit Immer nur mühse
lig sichtbar gemacht werden können. Neben den ordentli
chen Kontrollen, zum Beispiel durch die Finanzdelegation, 
sind daher durchaus Spezialanstrengungen nötig, um ein 
gefährliches Ansteigen der Bundesausgaben und damit 
häufig auch unnötige Ausgaben zu verhindern. Solche 
Sonderanstrengungen sind auch ein Appell an die Verwal
tung, aber auch an uns Parlamentarier. Der Bund ist kein 
Selbstbedienungsladen ohne Kasse. Die Notenpresse ist 
ein verbotener Ausweg. Viele Sparprobleme, mit denen wir 
uns heute beschäftigen, sind also nicht neu. Neu sind aber 
zusätzliche bedrohliche Aspekte, mit denen wir sonst 
höchstens in den Kriegsjahren konfrontiert sind und nicht 
in normalen, ja, man darf sagen, in guten Zeiten. 
Die Jährlichen Defizite des Finanzhaushalts, und was 
ebenso zählt, die Defizite der Gesamtrechnung und die 
Aussenverschuidung, haben ein ausserordentilches Aus
mass erreicht und das alles Innert wenigen Jahren. Nach 
Ueberschussjahren begannen die Finanzdefizite mit dem 
Jahre 1971 und haben In zehn Jahren, auf Ende 1980 
aufaddiert, eine Höhe von zirka 10 Milliarden erreicht. Das 
hat dazu geführt, dass sich das Parlament seit sechs Jah
ren, als die Defizite besonders stark anwuchsen, vorrangig 
mit der Finanzpolitik, welche nicht das Ziel aller Ziele sein 
kann, zu beschäftigen hat; und es hat auch dazu geführt, 
dass wesentllche Gesellschaftsprobleme und Fragen des 
Rechtsstaates verdrängt wurden. 
Die bedenkliche Finanzsituation Ist auf eine lapidare Ursa
che zurückzuführen. Die Ausgaben haben sich seit 1970 
stärker vermehrt als die Einnahmen. 
Ausgaben 1970 7,7 MIiiiarden 
Ausgaben 1980 (Budget) 17,3 MIiiiarden 
Einnahmen 1970 7,9 Milliarden 
Einnahmen 1980 (Budget) 16,0 MIiiiarden 
Auch das Verhältnis der Ausgaben zum Bruttosozialpro
dukt hat sich laufend verschlechtert. Noch viel schwerer 
als die heutigen Defizite fällt meines Erachtens die Tatsa
che Ins Gewicht, dass die achtziger Jahre ohne Sparmass
nahmen noch trostloser zu werden drohen als die siebzi
ger Jahre. Es drohen hier Defizite von 2, 3 und mehr MIi
iiarden Franken pro Jahr, und selbst bei Annahme des 
Sparpaketes gibt es immer noch nichts zu lachen. Der 
Finanzplan des Bundes vom Januar 1980, dem wir ja Im 
März dieses Jahres noch zugestimmt haben, hat bereits 
starke Schlagseite bekommen. Die prognostizierten zusätz
lichen Einnahmen sind mindestens teilweise fraglich, und 
zudem lastet auf uns allen die Befürchtung, dass neue und 
zusätzliche Ausgaben auf uns zukommen, ohne dass die 
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alten Ausgaben gekürzt werden können. Ich denke an die 
mögllche Erhöhung der Rüstungsausgaben, der Entwick
lungshilfe, der Agrarkosten, der Kulturausgaben. Wenn ich 
hier von Befürchtungen rede, dann will Ich keine Wertung 
über die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit dieser 
Ausgaben vornehmen, sondern lediglich die Sorge und die 
Angst eines Sparpräsidenten zum Ausdruck bringen. 
Mehr noch als die rein finanziellen Aspekte fallen pollti
sche, ja man kann sagen, staatspolltlsche Gründe für den 
Sparwillen unserer Kommission ins Gewicht. Die In den 
Jahren 1977 und 1979 verworfenen Mehrwertsteuer-Vorla
gen führten zu einer Art Vertrauenskrise. In den meisten 
WE:'stlichen Ländern hätte die Regierung zurücktreten müs
sen. Zu denken· gibt vor allem die Tatsache, dass das 
zweite Mehrwertsteuerpaket 1979 wesentlich stärker ver
worfen wurde als die Mehrwertsteuervorlage 1977, obwohl 
der Mehrwertsteuersatz 1979 erhebllch reduziert wurde, 
nämllch von 10 auf 7 bis 8 Prozent. Zu diesem verschlech
terten Resultat trugen nicht nur die negative Parole der 
Sozialdemokraten bei, sondern ebenso die Abstimmungs
resultate In den ländlichen und flnanzschwachen Gebieten 
und Kantonen. Man kann nun diese Ablehnung durch das 
Volk herunterspielen un<l auf ein Immer virulentes ansehn
•llches Neinstlmmenkontlngent und auf egoistische Interes
senpolitik verweisen. Man kann auch darauf verweisen, 
dass heute ein Staat abgelehnt wird, der uns den Wohl
stand gebracht hat und damit lästig und überflüssig er
scheint. Aber es lohnt sich auch hier, einen Bllck zu tun In 
die Vergangenheit. Volk und Stände haben in den siebziger 
Jahren - wenn auch nicht mit grosser Begeisterung, was 
man ja nicht erwarten darf - neuen und zusätzllchen 
Steuern zugestimmt. 1971 akzeptierte der Souverän eine 
10prozentlge Steuererhöhungsmögllchkeit bei WUST und 
WEST, die 1973 ausgenützt wurde. 1974 verwarf der Souve
rän zwar eine Erhöhung der Warenumsatzsteuer von 4 bzw. 
8 Prozent auf 6 und 9 Prozent, akzeptierte aber ein Jahr 
später die Erhöhung der Warenumsatzsteuer auf 5,6 und 
8,4 Prozent. Gleichzeitig hat das Volk einen zusätzlichen 
Zollzuschlag auf den Treibstoff von 10 Rappen genehmigt, 
was jährlich mehrere 100 Millionen Franken - vorläufig 
allerdings noch zweckgebunden - eingebracht hat. Nach 
den beiden verworfenen Mehrwertsteuervorlagen dürfte 
klar sein, dass im Volk vor allem eine namhafte Sparaktion 
erwartet wird, bevor es zu neuen Steuern ja sagt. Es ist 
denkbar geworden, dass der Souverän ohne effiziente 
Sparmassnahmen nicht einmal gewillt sein könnte, die En
de 1982 ablaufende Finanzordnung, d. h. unsere Wehrsteu
er und unsere Warenumsatzsteuer, zu verlängern. Was das 
für Bundesrat und Parlament, die wir ja alle für die be
denkllchen Finanzen verantwortlich gemacht werden, be
deuten, muss ich Ihnen nicht näher darlegen. 
Die Bedeutung des Sparpaketes geht daher weit über das 
Flnanzlelle und weit über Millionen- und Milliardenbeträge 
hinaus. Darum war man sich offenbar in unserer Kommis
sion auch fast einstimmig darüber einig, mit gewissen Di
vergenzen und einem verschiedenen Engagement, dass 
gespart werden müsse. Sie kennen auch die sachlichen 
Gründe, die die Eindämmung der Defizite verlangen. Es ist 
wiederholt auf den grossen Zinsendienst, der nahezu eine 
MIiiiarde pro Jahr ausmacht und langfristig gesehen auf 
eine Inflationsgefahr hingewiesen worden. 
Hinzuzufügen wäre, dass eine Gefahr des progressiv und 
sich selbst anheizenden Defizites besteht und dass In 
unserem Volk und im Parlament eine Defizitmentalität 
entsteht. Für Leute, die für diese Argumentation nicht zu
gänglich sind, möchte Ich auf Artlsel 42bis der Bundesver
fassung verweisen. Dieser Artikel wurde 1958 von Volk und 
Ständen genehmigt. Er sagt es deutlich: «Der Fehlbetrag 
der BIianz des Bundes Ist abzutragen.• Und Artikel 2 des 
Finanzhaushaltsgesetzes sagt es vielleicht noch konkreter; 
er verlangt einen sparsamen Haushalt und einen langfri
stig gesehen ausgeglichenen Bundeshaushalt. Herr Bun
desrat Ritschard hat es schon gesagt: das Sparpaket ist 
kein grosser Wurf. Sparmassnahmen mit Opfern und Ein-

schränkungen werden das nie sein. Es gibt im Sparpaket 
auch noch gewisse holperige Lösungen und Schwierigkei
ten bei der Umsetzung der 10prozentige Kürzung in die 
Praxis und ebenso Schwierigkeiten bei der Ablösung der 
linearen Kürzung durch andere Sparmassnahmen. Aber 
der Bundesrat verdient Anerkennung dafür, dass er mit 
den vorgeschlagenen Sparmassnahmen rasch und ent
schlossen gehandelt hat. Das wiegt im vorliegenden Fall 
wahrscheinlich mehr als eine subtlle und perfekte Sparak
tion, wahrscheinlich auch mehr als eine umfassende Kon
sultation der Kantone. 
Der Ständerat und unsere Kommission haben die Spar
massnahmen zügig behandelt. Es Ist zu hoffen, dass die 
Sparmessnahmen in unserem Rat nicht allzu sehr zerre
det, vor allem nicht verwässert werden. Auch für die Voten 
zu unserem Geschäft kann man durchaus auch auf den 
Spargedanken hinweisen. Aus unserer Debatte sollte beim 
Volk nicht der Eindruck entstehen, das Parlament streite 
sich um Kleinigkeiten und mache einen handlungsunfähi
gen Eindruck. Wer mit Anträgen grosse Abstriche am 
Sparpaket machen wlll, der Ist gebeten, die Abstimmungs
resultate 1977 und 1979 In seiner Gemeinde, seiner Region 
und seinem Kanton nachzulesen, gegebenenfalls sich die 
damalige Parteiparole In Erinnerung zu rufen. 
Wichtig Ist, dass die Entscheide rasch fallen, da sie be
reits 1981 rechtswirksam werden sollen. Noch in diesem 
Jahr soll über die drei Verfassungsbestimmungen (Stem
pelabgaben, Alkoholanteil, Brotgetreideordnung) und über 
allfälllge Referenden abgestimmt werden. 
Rasch gehandelt werden soll aber auch deshalb, weil wir 
sehr glimpflich aus der Rezesslonsphase herausgekommen 
sind. Wir haben heute praktisch keine Arbeitslosen, dafür 
offene Stellen. Seit Sommer 1979 haben sich das konjunk
turelle Klima und die Ertragslage der schweizerischen 
Wirtschaft zunehmend verbessert. Der Export wächst be
schleunigt. Wann sollen wir die Defizite abbauen, wenn 
nicht jetzt? 
Mit diesen Ausführungen soll nicht der Eindruck aufkom
men, die Kommission befürworte ein blindes Sparen. Es 
gibt schwache Minderheiten, die von den Spannassnah
men nicht betroffen werden dürfen. Das Sparen hat insbe
sondere dort eine Grenze, wo eine Mehrheit, der es gut 
geht, der schwachen Minderheit befiehlt, es müsse jetzt 
gespart werden. Ich glaube aber feststellen zu dürfen, 
dass durch das vorliegende Sparpaket die schwachen 
Glieder unserer Gesellschaft nicht betroffen werden. 
Der Bundesrat hat diese zehn Sparmessnahmen in zwölf 
Beschlüssen oder Gesetzesrevisionen vorgeschlagen. Die 
nationalrätliche Kommission schlägt Ihnen eine elfte Spar
massnahme oder eine dreizehnte Gesetzesrevision vor, 
nämllch die Streichung der Subventionen für private Bau
ten im Zivilschutz: Dieser Antrag ihrer Kommission ist aus 
der Besorgnis heraus zu verstehen, dass wir Im Zweifel 
eher mehr sparen wollen als weniger. Er Ist auch aus der 
Ueberlegung heraus zu verstehen, dass diese Sparmass
nahme dem entspricht, was man Im allgemelnen beim 
Souverän unter Sparen versteht. Es sind echte Subven
tionskürzungen und keine Weitergabe der Ausgaben an 
die Kantone. Sie erfüllen vor allem auch durch die Liqui
dierung dieser Subvention eine wesentliche Aufgabe, In
dem sie einen sehr hohen Adminlstrativaufwand vermei
den, Administratlvaufwand Im Zusammenhang mit der dop
pelten und dreifachen Ueberprüfung der Projekte und aller 
Abrechnungen. 
Abschliessend Ist klarzustellen, dass es sich bei den elf 
Massnahmen oder dreizehn Beschlüssen und Gesetzesre
visionen rechtlich nicht um ein Sparpaket, sondern um 13 
verschiedene Beschlüsse handelt, die rechtlich voneinan
der unabhängig sind. Es stellt eich damit zu Jeder einzel
nen Massnahme grundsätzllch die Frage des Eintretens. 
Für jede Massnahme Ist eine Gesamtabstimmung durchzu
führen. Das Ist eine rein Juristische Feststellung, keine 
politische «Aufforderung zum Tanz„ gegen die Haushall
sanierung. 

So 
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Auf dun Nlchtolntretem1antrag Carobblo wardo ich am 
Schluss der Eintretensdebatte eingehen. Zusammengefasst 
und abschliessend möchte Ich festhalten: Wenn Sie den 
Anträgen der Mehrheit Ihrer Kommission folgen, dann ver
bessern Sie die Finanzrechnung für 1982 um 670 MIiiionen, 
für 1963 und 1984 um Je 800 Millionen Franken. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen mit 22 zu 1 Stimme, auf 
die Sparmassnahmen einzutreten. 

M. Barchl, rapporteur: Votre commisslon a examlne minu
tieusement le programme d'economies 1980, au cours de 
quatre longues seances. L'entree en matlere sur le paquet 
de douze arrlltes et lots a ete combattue par M. Carobbio, 
qul reprend la propositlon devant le plenum ainsl qu'il 
ressort du depllant. L'entree en matlere a ete acceptee 
par 22 voix contre 1. 

La conception qui est a la base des mesures destlnees a 
reduire les depenses de la Confederatlon est blen connue; 
eile peut lltre conslderee desormais comme notolre. Le 
message du Conseil federal en fixe clalrement las buts, 
les criteres, la portee et le «timing» d'execution. Le Conseil 
federal s'est d'allleurs rallle en grande partle aux dlrec
tives flxees dans les trois motions presentees aux Cham
bres federales apres la dernlere votation populalre en ma
tiere flnanclere. Le score du vote negatif sur la TVA a mis 
fin, nous en sommes tous consclents, a l'espolr d'assainlr 
a moyen terme les finances federales et de compenser 
entre autres les pertes de recettes douanleres par une 
reforme structurelle de l'lmpöt sur la consommatlon. Sul
vant la mllme optlque, II parait prudent et sage de prepa
rer la prolongation du reglme flnancier qul arrlvera a 
echeance ä la fln de 1981, sans se livrer a de grandes 
fantalsles. Les mesures proposees ä present par le Con
sefl federal, que je definls comme des mesures urgentes 
mllme sl la vole d'urgence n'a pas ete choisie, permettent 
de restaurer a moyen terme l'equllibre des flnances fede
rales. 
II serait olseux de repeter les ralsons pour lesquelles il est 
indispensable d'equilibrer las comptes de la Confedera
tion. Par allleurs, nous partageons l'avls du Conseil fede
ral qu'II ne sauralt ätre question de retablir l'equllibre deja 
an 1981 car les deflclts sont tres lourds et la marge de ma
nc:euvre ä court terme est trop restrelnte. 
Le programme d'economies prevoit trols modlflcatlons 
constltutlonnelles et neuf revlsions au nlveau de la lol 
dont deux sont la consequence obligatolre des retouches 
de la constitutlon. Les reductlons de depenses qul en d~ 
coulent concernent le secteur des transferts, la seule 
masse qul puisse &tre comprlmee. 
Alnsl que l'lndique le tableau du programme d'assalnlsse
ment que vous trouvez a la page 8 du message, II paraTt 
que le Conseil federal aurait realise plus d'un mllliard 
d'epargne pour chacune des annees 1981·, 1982 et 1983 
dans son propre domalne, dans sa propre terre de chasse 
- on lit: «ä titre de reductions, economies et correctlons 
de recettes relevant de la competence de l'executlf». Mals 
alors, je dols vous dlre que plusleurs membres de votre 
commlssion ont l'lmpresslon - certalns sont mAme persua
des - qu'II s'agit non pas d'une veritable epargne, mals 
d'une fiction, de l'epargne supposee. En effet, rlen ne 
nous autorlse a dlre qua les requ&tes primitives - «primi
tives» dlt le message, en allemand «primitiv» slgnlfle
ralt quelque chose d'autre - du departement etalent vral
ment justlfiees. C'est un peu le cas de cette femme qui 
pretend avolr epargne parce qu'elle n'a pas achete une 
nouvelle fourrure de leopard, sulvant en cela les recom
mandatlons du WWF. 

Le Conseil federal a prevu des compressions durables a la 
charge des cantons: la suppression des quotes-parts au 
produit des droits de tlmbre et une nouvelle clef de re
partltlon du benefice net de ta Regle des alcools, nou
velle clef qul assure un surplus de recettes. Le beneflce 
en faveur de la Confederatlon sera de 270 millions en 
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1961. Le Conseil des Etats a modlfia Iss deux arrötes 
constltutlonnels. II s'est oppose a des suppresslons defini
tives. II s'est prononc6 pour une suspenslon temporalre 
Jusqu'a l'entree en vigueur de la premlere etape de la 
nouvelle repartitlon des täches entre la Confederatlon et 
les cantons et au plus tard jusqu'au 31 decembre 1985. 
En realite, la nouveiie repartltlon .des täches pourrait pe-
nallser dlrectement les cantons sl eile devalt s'a)ou
ter ä la suppresslon des quotes-parts cantonales aux 
droits de tlmbre et aux taxes sur las bolssons distlllees. 
Les cantons alors, si cela devalt s'additionner, pourralent 
emprunter le mot de ce celebre patient - dont j'al oublie le 
nom - qui s'ecria: «J'al ete tellement blen solgne que j'al 
ia certltude de mourir guerl.» L'idee de subordonner la 
duree de la suppresslon des quotes-parts cantonales a 
l'adoption de la premlere etape de la nouvelle repartltlon 
des täches aura un effet stlmulant pour une realisatlon 
rapide de cette «Aufgabenentflechtung» dont an parle avec 
inslstance et qui est souhaitee par plusieurs milleux polltl
ques. 
Votre commlssion a modifie la forme et non la substance 
de la declsion du Conseil des Etats, tenant campte entre 
autres des critlques, ayant tralt a la technique legislative, 
formulees par M. Jean-Fran9ols Aubert dans l'autre con
sell. En outre, nous avons fixe expressis verbis le prlnclpe 
que la suppresslon pourra, le cas echeant, Atre reprise a 
tltre deflnitlf par une declslon qui devralt lltre soumlse au 
vota du pauple et des cantons avant le 31 decembre 1985. 
Ce mandat lmperatlf de reexamlner la questlon, confle a 
!'Assemblee federale, ast une epee de Damocles ayant 
une valeur polltlque qul n'est pas negligeabie. Le gros de 
l'epargne prevue, ce sont las 360 mllllons correspondant ä 
une reduction llneaire de 10 pour cent des subventlons, 
contributlons et frais de la Confederation. 
Le Conseil federal a propose une reductlon pour deux 
ans. La Conseil des Etats lui a donne effet Jusqu'ä i'entree 
en vigueur de la premlere etape de la repartltlon des tä
ches entre la Confederation et les cantons, fixant toutefois 
une duree maximale jusqu'au 31 decembre 1985. 
II taut compter avec une annee de decalage entre la re-
duction des subventions et !es effets des subventions oc
troyees apres reduction. II n'a pas ete lndlque clalrement 
sl la duree maximale de la reduction - dans la declslon du 
Conseil des Etats - auralt d0 lltre de quatre ans ou de 
cinq. 
Votre commission a, avant taut, modlfle dans la forme la 
solutlon adoptee par le Conseil des Etats, solutlon lmprati
cable pour la ralson lnvoquee par M. Jean-Fran9ols Aubert 
a propos des arrätes sur le droit de tlmbre et les recettes 
de la Regte federale des alcools, a savolr qu'il en resulte
ralt une lmpreclslon legislative. 
Votre commlsslon a pose en prlnclpe que la suppresslon 
des reductlons llneaires peut ätre decldee par un arräte 
non soumls au referendum prls dans le cadre des travaux 
relatlfs a la premlere etape de la nouveile repartltlon des 
täches entre la Confederatlon et tes cantons, ou apres que 
le peuple et les cantons auront adopte le nouveau reglme 
des flnances .federales, cela au plus töt le 1er janvier 
1983. Une proposltlon presentee par M. de Chastonay et 
vlsant a fixer a des taux variant entre 5 et 15 pour cent la 
reduction des prestatlons allouees dlrectement aux can
tons en fonction de leur capaclte financiere, a ete rejetee. 
La reductlon linealre des subventions est certes une me
sure quelque peu schematlque pouvant, dans certalns cas, 
apparaltre d'une rlgueur excesslve. 11 ne faut cependant 
pas oubiier que le Conseil federal, en vertu de l'article 3 
de l'am~te L, dispose d'une masse de manc:euvre de 
200 milllons pour tenlr compte des cas de rigueur exces
slve. 
La reductlon linealre est une solutlon de caractere transl
toire destinee a aiieger sans retard et d'une manlere nota
ble le budget de la Confederation. Chaque propositlon 
visant a prevolr des exonerations, au niveau de la lol, 
dans des cas exceptionnels, ou a prevoir des reductions 



Programme d'economies 1980 492 N 4 Juin 1980 

differenciees aurait pour consequence de diminuer la 
masse de manmuvre dont dispose le Conseil federal pour 
tenir compte des cas de rigueur excessive, de provoquar 
ulterieurement des injustices, de susciter da nouveaux 
mecontentements et de remettre flnalement en cause le 
but et le fondement de cet exercice transltoire, qui devra 
ätre remplace la plus tot possible par une nouvelle repar
titlon des täches. II an est de m6me des proposltlons con
cernant les domaines social et culturel et les calssaa-ma
ladie. 
Nous sommas tous consclenta du falt qua la probleme de 
la reduction des subventions allouees aux caisses-maladle 
est un probleme tres delicat, non seulement pour des ral
sons substantielles, mais aussi en ralson de l'eventuallte 
du depöt d'une demande de referendum. M. Ritschard, 
chef du Departement federal des flnances, salslra sans 
doute l'occaslon de cette dlscusslon pour exposer ä notre 
consell les Intentions du Conseil federal quant ä la reduc
tion des subventions allouees aux caisses-maladie dans le 
cadre de l'appllcation de l'artlcle 3 de l'arräte L. 
La commission a decide, dans le cadre d'une votatlon de 
caractere consultatif et sans opposition, de conslderer le 
cas des caisses-maladie en regle generale, c'est-ä-dire ä 
l'exception de secteurs. specifiques comme par exemple 
l'assurance contre la tuberculose, comme un cas typique 
de rigueur excessive. Votre commission s'est d'autre part 
prononcee, an ma]orite, an faveur du prlncipe d'une 
nouvelle revision legislative, ä savoir de la modification de 
la loi sur les abrls du 4 octobre 1963, qui est l'objet du 
titre N du programme d'economies 1980. II s·aglt essen
tiellement de supprimer la particlpation de la Confedera
tion aux frais d'amenagement d'abrls dans les bätiments 
prlves. Ce falsant, la majorlte de votre commission a voulu 
instituer par anticipation une mesure preconlsee par le 
Dl!partement de Justice et police dans un rapport relatlf ä 
la premiere etape de la nouvelle repartition des täches 
entre la Confederation et las cantons. 
Dans mon rapport introductif, Je me suis borm~ ä faire etat 
des dl!cisions les plus importantes et das reflaxions fonda
mentales qul se sont degageas das travaux de votre com
mission. Je vous orlenterai sur d'autres questions et en 
particuller sur las proposltions presantees par la mlnorite 
de la commtssion lorsque nous aborderons la dlscussion 
des differants arretes et lois modifies. 
La Conseil das Etats a approuve ce «paquet» d'arretes et 
de lois par un vote final global. Votre commission est 
d'avis qu'un vote final global ne se justifie pas et qua cha
que lol et chaque am~te doivent etre l'objet d'un vote final 
separe. 
Jurldiquement parlant, chacun d'eux a une vie autonome. 
La falt de reunir les differents textas legaux en un sauf 
«paquet» afin de slmpllfier las debats ne crlle pas pour 
autant une unitll juridique. Laur connexite est de carac
tere politlque et alle rllpond au critere de l'opportunlte. 
Votre commlssion vous lnvite ä entrer en matiere sur tous 
les arr6tes et lois qul sont soumis ä votre approbatlon. 
L'enjeu de cetta dlscusslon est tres important car II ne 
s'agit pas seulement de prendre das mesures an vue de 
redresser ä moyen terme · la situatlon des flnances fllde
rales en falsant appel ä la solidarite des cantons et des 
diffl!rents milieux qul sont frapplls par las mesures desti
nlles ä comprlmer Jes dllpenses de la Confederation. II 
s'agit aussi d'apporter une contributlon essentielle ä la 
consolidation des structures de notre Etat fllderal pour lui 
conferer une crlldlbilite, pour lui permettre d'accomplir 
ses täches prloritaires sans courir le risque d'un endette
ment excesslf et d'une Inflation qui compromettraient l'eco
nomie du pays, pour remlldier ä l'instablllte et ä l'incerti
tude nees des deux rejets de la TVA par le peuple, dans 
l'attente de la reconduction du regime financier ft,dllral 
qui arrive ä ecMance ä la finde 1982. 

Las mesures qui forment ce paquet d'economies n'ont pas 
pu etre soumises ä la consultation das cantons en raison 
de l'urgence des mesures a prendre. Par contre, une pro-

clldure de consultation au sujet de ia repartition des tä
ches entre la Confedllration et las cantons est en cours. 
La nouyelle rllpartition rendra caduques en grande partie 
des mesures qui seront approuvees aujourd'hul. Ce fait 
est de nature a stimuler toutas celles et tous ceux d'entre 
nous qui ont devant las yeux princlpalement l'image de 
i'Etat central, de l'Etat federal, ainsi qua celles et ceux qui 
reprllsentent les interäts specifiques des cantons, ä eher
eher des solutions dllfinitlves qui solent ralsonnables, 
equltables, adt'lquates et emprelntes d"un nouvel espril 
federaliste up to dute, sans toutefois oublier qua n'lmport1:1 
quel exercice vlsant ä tranferer des täches de la Confllde
ration aux cantons ne doit pas avolr un but exclusivemenl 
financier, mais qu'll doit etre justifle par des exlgences 
institutionnelles afin d'assurer aux cantons une plus gran
de autonomle. Je vous recommande d'entrer an matlltre. 

Präsident: Das Wort hat Herr Carobblo. Er wird seinen 
Nichteintretensantrag zum Gesamtpaket begründen und 
zugleich für die PdA/PSA/POCH-Fraktion sprechen. 

M. Carobblo: Las mesures qui nous sont proposlles, on le 
aalt, constituent le premier volet des diverses mesures 
prl!vues pour assainir las finances fedllrales. Les autres, 
jusqu'icl annoncees, sont ia taxe sur les poids lourds, 
l'imposition des transactions bancaires et l'extension de 
l'ICHA ä l'llnergie. 
A premlere vue, on pourrait dlre qua nous sommes en 
presence d'un programme raisonnable et complet de me
sures vlsant ä assurer ä moyen terme l'equilibre des fi
nances flldllrales, c'est-a-dlre economies plus nouvelles 
recettes; mais la prudence s'impose. Ce qul, ä premi6re 
vue, paralt raisonnable, pourralt an pratlque se tradulre 
par une attainte aux prestations sociales de l'Etat et au 
pouvoir d'achat des salarllls et des retraites. En effet, 
nous constatons que, pour le moment, las seules proposi
tions claires et prllcises sont Jas mesures d'llconomies 
aux frais des cantons, des consommateurs, des assurlls 
aux caisses-maladle. Ce sont las quelque 700 mllllons du 
programme 80 dont nous sommes sa!sis. 

Quant aux nouvelles recettes, tout est encore ä voir et ä 
Jouer. Nous sommes dans une situation floue, sans aucune 
garantle, et meme devant la perspective de solutions dis
cutables et lourdes de consllquences pour les consomma
teurs et les salaries en particulier. Je me rllfere lcl ä l'in
tention d'etendre l'ICHA ä l'energle, c'est-a-clire au ma
zout, au gaz et ä l'electricitll. II s'agit lä bei et blen d'une 
proposition d'impöt indirect qui frappera avant tout les 
consommateurs, ceux a revenus moyens et faibles an par
ticuller. L'aspect antisocial d'une teile mesure, du moins 
sous la forme ou eile est envisagea ou annoncl!e, an de
hors de toute rllference il la conceptlon globale de l'ener
gie, est evident et eclatant, et ca d'autant plus sl l'on 
prend en considllration las augmentations de prlx que las 
consommateurs ont dejä d0 supporter et les spllculations 
reallsees• sur leur dos par les trusts petrollars et electri
ques. 
Quant a la propositlon d'impöt antlcipe sur les lnter6ts 
des avoirs bancaires, on connait - il suffit ä ce propos de 
llre las Joumaux et las prises de positlon des milieux 
«bourgeois» - on connaft l'opposltlon des mllleux concer
nlls. Je ne crois pas etre mauvais prophete, surtout an 
connalssant las rapports de forces dans ce Parlement, en 
predisant qu'apres le vote des mesures d'l!conomies, les 
chances d'acceptation d'une teile proposition ne sont pas 
grandes. 
Dans ces conditions, accepter aujourd'hui le programme 
d'economies 80 risque d'etre, de notre part et de la part 
de tous ceux qui defendent !'Etat social, un calcul assez 
dangereux, voire un marche de dupes. C'est du raste une 
crainte que nous ne sommes pas les seuls ä ressentlr, si 
je dols accorder foi ä ce qua dit le Journal du Parti radical 
tessinois, II Dovere, c'est-ä-cllre le Journal de l'un des 
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grands partls gouvernementaux et de notre rapporteur de 
langue franc;:aise, M. Barchi, dans son numero d'hler: 
«Ora, a prescindere dail'esame di merlto di tutte queste 
trovate, sarebbe a noi sembrata cosa ragionevole e asso
lutamente indispensablle per un giudizlo ponderato, la 
presentazione simultanes di tutte Je pretese 'economle' 
ehe sl vorrebbero attuare perche si sappla flnalmente 
quale sarä la loro portata complesslva e quali le conse
guenze sulle flnanze del cantoni e de!" slngoll cittadinl con
tribuenti.» 
Confrontes a une teile politlque d'assalnlssement des fi
nances federales, nous ne pouvons qu'avoir une attitude 
extremement crltlque et d'opposition. En effet, l'orientatlon 
generale d'une teile polltique - independamment des 
bonnes Intentions de notre minlstre des flnances qua nous 
ne voulons pas meconnaltre - ne lalsse aucun doute: !Imi
tation du röle soclal de !'Etat par de nouvelies mesures 
d'economies, !Imitation du pouvoir d'achat des salarles et 
des retraites. Pouvoir d'achat qui a dejä subl des diminu
lions. En effet, las salaires reels ont dlmlnue, en 1979, de 
1,5 pour cent. 
Nous aussl nous sommes pour l'assainissement ä moyen 
terme des finances federales, mais ce que nous n'approu
vons pas .- et Je l'al deja dlt en commission - c'est la fa
c;:on choisie pour resoudre le probleme, c'est-ä-dire le re
cours prioritaire a de nouvelles economies ou ä des pro
Jets de nouvel impöt indirect sur le seul dos, ou presque, 
des consommateurs. Pour justlfler cette fac;:on de proce
der, on rappelle le deficit de 1,7 milliard du budget 1979, 
las 17 mllliards de la dette publique, le servlce des interets 
passifs. II s'agit lä de faits indiscutables, mais ieur evaiua
tion ne peut pas faire abstractlon de quelques realltes 
qu'ii est opportun de rappeler lcl. Avant tout Je rapport 
entre Je deficit et la dette de la Confederation et la ri
chesse produite en Sutsse. J'ai dejä eu l'occasion de rap
peier que Je rapport actuel est bien meilleur qua celui qua 
l'on a connu dans le passe, par exemple en 1950. Ensuite, 
il faut au~si analyser ce deficit. En effet, une bonne partie 
de ce deficit, plus precisement 650 mlllions, est constituee 
par Je campte laitier; et pourtant aucune mesure dans ce 
domaine n'est envisagee, ni ä court terme ni a moyen ter
me. De meme, on parle tres peu - c'est ce qui ressort par 
exempie de la reponse du Conseil federal a une questlon 
ordinaire de M. Roy - des rapports entre les deficits et ies 
amortissements des investissements propres et ä travers 
les cantons et las communes. Et pourtant on ne peut pas 
exclure d'avance qu'une analyse plus detaillee pourrait 
conduire a des conclusions moins pessimistes en ce qui 
concerne le deficlt et la dette publique. En troisieme lleu, 
nous sommes obllges de rappeler une fois de plus las 
co0ts des programmes d'armement pour !es deux pro
chalnes annees: plus de 3 milliards. Ce n'est pas nous qui 
ie disons, mais le chef de l'etat-major, M. Senn, qul a preten
du que Ja situation financlere de la Confederatlon permet 
maintenant de tellei; depenses. Je vous demande des lors, 
Je le demande aux representants des partis bourgeois en 
particulier: ce qui est valable pour les depenses militaires 
n'est-il pas valable pour d'autres domaines? En quatrieme 
Heu, il y a la realite fiscale suisse, celle des lmp0ts directs 
en particulier. La fraude fiscale, les differences fiscales 
entre cantons, ies gros profits qui ne sont pas suffisam
ment imposes. A ce propos, il suffit de lire les donnees 
relatives aux disparites fiscales entre cantons pour les 
personnes morales par !'Office federal de la statistique, ou 
encore de rappeler les profits realises, par exemple par la 
Shell suisse ou par les grandes banques. 
Tout ceci indique a notre avis qu'il exlste en Suisse d'au
tres moyens d'assalnir les finances federales et expllque 
en tout cas notre opposition aux mesures proposees et a 
la polltique financiere du Conseil federal en general. 
Pour motiver plus en detail ma proposltion de non-entree 
en mattere, je dlral qu'en plus des raisons que je viens 
d'exposer, nous nous opposons aux diverses mesures pro
posees et reunies en trelze lois, pour les raisons speclfi-
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ques suivantes: tout d'abord - c'est le cas des modiflca
tions constltutionnelles et des diminutlons llneaires de 
10 pour cent - parce qua, plus que des mesures d'econo
mies, alles constituent des mesures d'esthetlque budg6-
taire se limitant a transferer a d'autres collectivites les 
problemes de la Confederation, et cela, en dehors de tout 
dlscours de politique generale entre regions fortes et fal
bles et avant tout discours sur la nouvelle repartltlon des 
charges entre cantons et Confederatlon. En deuxieme lleu, 
parce que ces mesures vlsent des domaines comme celui 
de la protectlon des eaux, de l'alde aux regions de monta
gne, qui devraient etre exclus de tout programme d'econo
mies, ou encore, comme c'est le cas dans la propositlon 
de la majorite de la commlssion concernant la lol sur les 
abris, parce qua ces mesures penalisent le cltoyen, tout 
en maintenant des obllgations imperatives. En trolsieme 
lleu, c'est le cas des reductions llneaires de 10 pour cent, 
en particulier pour las calsses-maladle, la recherche, la 
culture, ou blen le cas de la suppression des contrlbutlons 
federales pour le paln, parce que la, sont frappees des 
activltes et des prestatlons soclales qui ont dejä subl des 
reductions importantes ces dernleres annees. On preten
dra qua pour les cas de rlgueur, le Conseil federal dis
pose d'une reserve de 200 millions et qu'il entend l'utlliser 
en particuller pour les caisses-maladie. II s'aglt lä du clas
sique petit cadeau qul ne change que tres peu l'orlenta
tion generale des mesures proposees. Or c'est cette 
orientation que nous n'approuvons pas. 
Notre positlon, ainsi resumee, pourralt apparaitre comme 
la posltion traditionnellement negative de !'extreme gau
che. Pourtant les posltions critiques entendues en seance 
de commission etaient nombreuses et meme plus dures 
qua celles que je viens de vous exposer. Alnsl, Je me suis 
demande quelle etait la difference entre mes positlons et 
celles des representants sociallstes qul, eux, n'ont pas 
vote en seance de commisslon ma proposltion de non
entree en mattere, mals ont presente, comme moi, des 
proposltlons de non-entree en matlere ä propos de l'arrete 
sur le pain, de la ioi sur ia protection des eaux et surtout 
concernant las reductions lineaires de 10 pour cent. Je 
suis en effet de l'avls que cela revient a vider le pro
gramme d'economies de tout son contenu real. La seule 
difference est peut-etre que j'ai eu, comme notre groupe 
ici, la coherence d'aller Jusqu'au bout de mes critiques en 
proposant la non-entree en matlere sur l'ensemble des 
mesures. 
Ceia signlfie pour nous ie renvoi de toute ia matlere au 
Conseil federal, afin qu'II presente un ·projet global d'as
saintssement des finances federales qui matte l'accent sur 
de nouvelies recettes, par ie moyen d'une nouvelle poiiti
que flscaie et qu'il reexamine toutes les autres posslbilites 
d'economies dans les domaines jusqu'icl exclus ou pres
que, cela dans le sens de ia motlon que notre groupe a 
presentee lors de la derniere session. 
Je vous invite en consequence ä voter la non-entree an 
matiere tout en annonc;:ant notre vote contre le paquet 
d'economies·, tel qu'li nous est presente par le Conseil 
federal et tel qu'II est sortl des travaux de la commlsslon. 

M. Kohler Raoul: De 1974 a 1979, le peuple suisse, a trois 
reprises, a refuse les projets qui lul etaient soumis d'aug-' 
menter les recettes de la Confederation pour restaurer 
l'equilibre des finances federales, que ce sott sous ia for
me d'une majoration des taux d'un impöt devenu traditlon
nel, que ce sott sous la forme d'un nouvel lmp0t. Dans le 
mäme laps de temps, ce meme peuple a fait savoir nette
ment qu'il attendait de son gouvernement et de son parle
ment qu'ils mettent i'accent sur les economies et qu'ils 
serrent vigoureusement le frein aux depenses. 
II est donc dans la logique des choses, qua pour retabllr 
l'equilibre de ses finances, ie Conseil federal songe en 
premier lieu a reduire ou a comprlmer las depenses. Cela 
correspond a une volonte popuiaire clairement exprimee. 
L'effet psychoiogique qua i'on peut attendre de cette op6-
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ration ne doit pas lfüe sous-estime, tout particullärement 
au cours de cette sesslon de Juln 1980, qul nous donnera 
l'occaslon de nous pencher sur les comptes de la Confe
deratlon, lesquels se soldent, pour 1979, par un deflcit 
record de 1,8 milllard de francs et cela dans une perlode 
de pleln emplol. · 
Le programme d'economles 1980 qul nous est presente est 
un des prlnclpaux elements du programme general d'assai
nlssement des flnances federale11 que Ie Conseil federal 
nous a soumls au debut de cette leglslature. II dolt per
mettre d'amellorer la sltuatlon flnanclere de Ia Confedera
tlon, comme le presldent de la commlsslon l'a deJä releve, 
de 670 mllllons de francs en 1982, de 800 milllons de 
francs en 1983 et d'un montant equlvalent en 1984. Le 
Consell des Etats et Ia commlssion de notre consell y ont 
souscrit, pour l'essentlel, mals lls ont insiste partlculläre
ment sur la necesslte d'Integrer dans l'operatlon d'ame
lloratlon des flnances federales, Ia nouvelle repartltlon des 
täches entre la Confederatlon et Ies cantons. Les proposl
tlons de la commisslon ä ce sujet vlsent en partlculler lt 
contraindre Ia Confederatlon et Ies cantona ä proceder 
sans tarder au reexamen demande, mals en velllant toute
fols lt ce que cet exercice ne se llmite pas ä une simple 
operatlon financläre. C'est Ia raison pour Iaquelle une 
masse de manceuvre flnanclere, sufflsamment etoffee, dolt 
rester disponible pour que Ie probleme pulsse 6tre aborde 
dans Ies mellleures conditfons. Cette masse de manmuvre 
est constltuee en l'occurrence par les parts cantonales 
aux droits de timbre et aux beneflces de la Regle des al
cools, auxquelles s'ajoute la dlmlnution lineaire des sub
ventions. Notre groupe, dans sa majorlte, approuvera cette 
fat;on de faire. 
Le programme d'economies 1980 a ete blen accuellll dans 
son ensemble par la populatlon. C'est «un premler pas, 
a-t-on pll' llre, dans la bonne directlon... Un certain nom
bre de mesures proposees ont certes provoque des reac
tions defavorables. II fallait s'y attendre. Mais on ne fait 
pas d'omelette sans casser des ceufs. II nous paratt toute
fois lmportant de relever qua le succäs de l'operatlon de 
restauration de l'equilibre des finances federales depen
dra, pour une bonne part, du sort que reserveront nos 
conseils legislatifs au programme d'economies 1980. Les 
effets de ce programme se tradulront par une reductlon 
sensible des depenseS', comme on ra deJä dlt. Mals ca qui 
nous parait plus important, c'est que, par cet exerclce, ie 
peupie aura I'occasion de se rendre compte que ces eco
nomies condulsent ä une reduction sensible des prästa
tlons de la Confederatlon. En d'autres termes, ce n'est que 
lorsque Ie peupie se sera rendu compte qu'il doit se ser
rer la ceinture, qu'il dolt renoncer ä certalns avantages, 
qu'il doit peut-Gtre se prlver de quelque chose qu'II appre
clait beaucoup, ce n'est qu'e ce moment-lä, pensons-nous, 
qu'II sera dispose ä donner ä !'Etat les moyens supple
mentaires dont celui-cl a besoin. 
C'est blen pourquol nous ne sommes pas persuades que 
ce soit le dernler exerclce de moderatlon des depenses 
auquel nous devrons nous livrer. Lors de l'examen du bud
get pour l'annee 1981 dejä, il faudra preter une attention 
partlculiere aux rubriques qui recouvrent des depenses 
globales. Nous sommes heureux d'apprendre que le Con
seil federal a l'intention d'elaborer a cet effet des dlrec
tives vlsant d'une maniere generale ä fixer un plafond aux 
depenses. 
II Importe donc que le programme d'economles qui nous 
est propose ne solt nl affalbll, nl elague, ni tronque. Notre 
groupe y velilera en soutenant le projet de la majorlte de 
II~ commiHion, ä l'exception toutefols de l'arr6te federal 
r6dulsant de faQon lineaire les subventions de la Confede
ration dont la duree des effets, selon la maJorlte de notre 
groupe, devralt etre flxee ä quatre ans et non pas trols, 
comme le prevoit la commission, ou deux comme le pro
pose le Conseil federal. II approuvera la del6gation de 
competences au Conseil federal pour regler les cas de 
rlgueur excessive et II soutlendra aussl la suppression des 

subventlons aux constructions d'abris prives de Ia protec
tion civlle. 
Nous savons que nos debats sont suivis avec beaucoup 
d'inter6t, de curiosite mals aussi d'esprit critique par un 
tres grand nombre de nos concitoyens. II est des lors de 
träs grande importance que ceux-ci puissent se rendre 
compte et se convaincre qu'avec le Conseil federal, le 
Parlament est fermement declde, dans son effort de redres
sement des flnances de ia Confederatlon, a redulre le train 
de vie du m~nage federal et ä comprlmer Ies dllpenses 
m&me sl, t;a et lä, l'operatlon ne se fera pas sans douleur. 

La rupture de l'equlllbre des flnances de ia Confederation 
est un probleme auquel nous sommes confrontes depuls 
blentOt dix ans. Les solutlons que nous avons tente d'y 
apporter n'ont, Jusqu'ä present, pas eu beaucoup de suc
c-11s. Les effets negatlfs de ce desequlllbre des flnances, le 
fardeau de ia dette en quelque sorte s'alourdlssent tou
Jours plus. II est urgent, sans aucun doute, d'y apporter un 
ou piusleurs correcttts. Mals II taut 6tre blen consclent 
que toute solutlon devra trouver I'accord de la majorlte 
des electeurs. Urgence ne signifie toutefois pas preclpita~ 
tlon. Nous savons que pour redresser ies flnances de la 
Confederatlon, II faudra recourir a plusieurs votatlons po
pulaires successlves. II est däs lors Indispensable que ce 
processus, ä ia fois long et dellcat, pulsse se derouler 
dans le calme et dans la conflance. On a dejä, un peu par 
preclpltation, Je crois, bouscule ies cantons - qul se sont 
plalnts de ne pas avoir ete consultes - Iorsque le Conseil 
federal a mis la dernl.Jire main au programme d'econo
mles. II serait regrettable que las operatlons qul devront 
suivre, notamment les votations populaires qul devront se 
derouler cette annee encore, mals aussi l'examen de· la 
nouveile repartitlon des täches, s'engagent dans un climat 
de mefiance. · 
Le programme general d'assalnissement des finances fe
derales, tel que l'envlsage le Conseil federal, met l'accent 
sur Ies economies d'une part, mals aussl et surtout sur de 
nouvelles recettes flscales. Or les nouveaux lm
pOts qua le Conseil federal proposera d'introduire 
- je fals alluslon lci notamment ä l'extension de l'lmpOt sur 
le chlffre d'affaires ä l'energie et a la taxe sur Ies polds 
lourds - risquent blen de mettre en perll ä Ia fois Ia con
ceptlon globale de I'energle et la conception globale des 
transports parce qu'lls arrivent trop tot, parce qu'lls sont 
traites ä part et parce que le cadre dans lequel lis seront 
dlscutes risque blen de porter preJudlce aux solutions 
d'ensemble recherchees. 
On peut däs iors se demander sl ces nouveaux lmpOts 
pourront etre discutes dans un ciimat de confiance et sl, 
dans ces condltions, leurs chances de trouver un accueil 
populalre favorable sont reelles. La preclpltation - je le 
repäte - n'engendre pas la confiance. Et s'II taut peut-El,tre 
envisager des echecs lors des consuitations populaires 
sur ces nouveaux lmpOts sectoriels, II y a lleu de craindre 
blen davantage que pour la reconduction du reglme · des 
finances de Ia Confederation avant la fln de I'annee 1982, 
c'est-ä-dire pour la prorogatlon, avec peut-6tre de falbles 
amenagements, de l'impOt de defense nationale et de 
I'lmpOt sur le chiffre d'affaires, II y a lleu de cralndre, dis
Je, que cette operatlon qul doit assurer Ia base de nos 
ressources fiscales pour longtemps ne s'engage et se de
roule devant le peuple dans un cllmat perturbe qul en 
compromette le succäs. Le rlsque d'echec de cette de
marche, la plus importante de toutes, doit etre redult ä un 
minlmum. Les chances de succes ne doivent pas etre 
compromlses par des operations secondalres preclpitees. 

C'est pourquol II nous parait souhaltable que le pro
gramme d'assalnissement des flnances federales, partlcu
lierement en ce qul concerne le calendrler des delais et 
des echeances, solt reexamlne et reconsidere. II y aurait 
iieu, a notre avls, apres avolr mls sous toit le programme 
d'economles 1980, de soumettre au peuple, d'abord et au 
plus vite, le nouveau reglme des flnances federales pour 
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que le gros de noa moyens flnanclers lndlapemiableill sott 
aasur6 - nous aongeons li une votatton populalre en 1981 
•· et de aoumettre au peuplc, entulte eeulernont, lea 
lmpOta aectorlels dont II n'eet. pas axagere dei dlrs qu'lls 
dolvent encore mOrlr. 
Tels sont las resultats, partiels encore, de l'examen 
de situa!lon auquel s'est llvre notre groupe lorsqu'II- a 
etudle le programme d'ecqnomles 1980 - qu'il est prät a 
adopter - et les prlorltes qu'II suggare de retenlr pour 
l'executlon du plan financler 1981 ä 1983. 

Cantlenl: Die CVP-Fraktlon Ist fQr Eintreten auf die Vorlage 
über das Sparprogramm 1980. In mehreren Sitzungen hat 
sie sich mit der Vorlage befasst und dabei alle Aspekte 
gewichtet und gew,ürdlgt. Es muss In diesem Zusammen
hang darauf hingewiesen werden, dass unsere Fraktion 
und unsere Partei sich voll für die Finanzordnungen 1977 
und 1979 el_ngesetzt hatten. Das Volk hat die ElnfQhrung 
der Mehrwertsteuer abgelehnt und deutlich zum Ausdruck 
gebracht, dass vorerst wirksame Sparmassnahmen ergrlf• 
fen werden sollen. Mit einer entsprechenden Motion vom 
20. September letzten Jahres hat die CVP-Fraktlon den 
Bundesrat ersucht, als Sofortmassnahme ein Programm 
zur Erzielung von jährlichen Einsparungen Im Betrage von 
1 Milliarde Franken auszuarbeiten und die dafür notwendi
gen Verfassungs~ bzw. Gesetzesänderungen vorzulegen. 
Die nun vorliegende Botschaft und die beantragten Spar
massnahmen tragen dieser Motion grundsätzlich Rech
nung. Es muss allerdings einschränkend gesagt werden, 
dass In unserem Motlonstext eine differenzierte Behand
lung der finanzstarken und der mlttelstarken Kantone be
antragt und angeregt wurde. Das in der Zwischenzeit be
kanntgewordene Rekorddefizit der Staatsrechnung 1979 
hat deutlich gemacht, dass das finanzpolitische Konzept 
der beiden abgelehnten Finanzvorlagen 19TT und 1979 
richtig war. Als Zielsetzung bl13lbt nach wie vor .de_r mlttel
frsitig zu erreichende Budget- und Rechnungsausgleich 
für den Bundeshaushalt. Ein bestimmtes Jahr als Aus
gleichsjahr kann nicht allein ausschlaggebend sein. Der 
Ausgleich Im Finanzplan - 1983 mit einem Fehlbetrag von 
rund 170 Millionen Franken fast erreicht - kann notfalls 
auch um ein oder zwei Jahre hinausgeschoben werden. 
Für die CVP-Fraktlon stellen sich In dieser Lage folgende 
Prioritäten: 
1. Sanierung der Bundesfinanzen durch das Sparpro
gramm 1980. 
2. Finanzordnung 1983 mit Volksabstimmung zu Beginn 
1982 und Eingabe an das Parlament Ende dieses Jahres. 
Eine Finanz- und Steuerpolitik auf der Grundlage von Not
recht muss unter allen Umständen vermieden werden. Mit 
der neuen Finanzordnung muss dem verfassungsmässlgen 
Auftrag zur Ausmerzung der kalten Progreeslon Rechnung 
getragen werden, und es soll eine famlllenfreundllche Aus
gestaltung sowie ein Anheben der Warenumsatzsteuer an
gestrebt werden. Die Mehreinnahmen müssen allerdings 
politisch und wlrtschaftllch vertretbar sein. 
3. Wir befürworten grundsätzllch die Steuerharmonisie
rung, um zu mehr Steuergerechtigkeit und zu einer grös
seren Ergiebigkeit des bestehenden Steuersystems zu 
kommen. 
Zur zeitlichen und sachlichen Abstufung: 
Angesichts der bereits vorliegenden zeitlichen und sachli
chen Schwierigkeiten sind diese drei Hauptziele vorrangig 
zu behandeln. Andere Vorlagen sind zeitlich und sachlich 
neu einzustufen. 
Zur Manövrlermasse: Wir befürworten grundsätzlich die 
Anträge des Bundesrates In bezug auf Berücksichtigung 
von ausgewiesenen Härtefällen. Hier denken wir Insbeson
dere an die Berglandwirtschaft, an den Sozialbereich, und 
namentilch an die Krankenkassen. Ein entsprechender An
trag unserer Delegation In der vorberatenden Kommission, 
es seien die Kilrzungen der Bundesbeiträge an die Kran
kenkassen auf 5 Prozent zu begrenzen, wurde zwar In Min-

derhelt versetzt. Die In der Folge vom Bundesrat geführten 
Gespräche mit dem Krankenkaaaenkonkordat haben ge• 
zeigt, daae die Krankenkassen einer solchen Löaung 
grunds!Uzllch zustimmen worden. Wir halten dieses Vorge
hen fOr richtig und ersuchen den Bundesrat, In diesem 
Sinne die Anliegen der Krankenkassen zu berilckslchtlgen. 
Zur Aufgabenteilung Bund und Kantone: Die AufgabfJntel
lung muss grundsätzlich staatspolitisch ausgerichtet blei
ben. So verlangte es auch die selnerzeltlge Motion Binder. 
Angesichts der angespannten Finanzlage des Bundes 
rechtfertigt eine verstärkte Kompetenz der Kantone auch 
eine massvolle Mehrbelastung derselben. Um aber den · 
regional und sozial unterschiedlichen· Anforderungen 
Rechnung zu tragen, muss verhindert werden, dass die 
Aufgabenteilung zu einer höheren Pro-Kopf-Belastung In 
den finanziell und wirtschaftlich schwächeren Regionen 
führt. Wir befürworten deshalb einen zusätzlichen Finanz
ausgleich, der Ober Jenen hinausgeht, wie er aus den Be
ratungen des Ständerates und der natlonalrätlichen Kom
mission zum revidierten Bundesgesetz hervorgegangen ist 
Die erste Stufe der Aufgabenteilung, für welche die Ver
nehmlassungsfrist Ende dieses Monats abläuft, ist zeitlich 
wie vorgesehen durchzuführen. 
Die neue Finanzordnung und die Aufgabentellung erfor
dern das rechtzeitige Gespräch mit den Kantonen. Nur im 
offenen Dialog mit den Kantonen lassen sich Lösungsmög
lichkeiten finden, die In unserer Referendumsdemokratle 
Aussicht auf Erfolg haben. Ein Oberstarztes und unkoordi
niertes Vorgehen mQsste Schiffbruch erleiden. In drei 
Jahrzehnten stetigen wirtschaftlichen Wachstumi, haben 
wir das echte Sparen etwas verlernt. Es wird uns für das 
angebrochene Jahrzehnt der 80er Jahre nur gelingen, die 
vielfältigen Probleme zu meistern, wenn auf allen Ebenen 
unserer staatlichen Institutionen massgehalten wird. Dabei 
gllt es, Im Gleichschritt mit den Sparmassnahmen auch 
zusätzliche Einnahmequellen zu erschllessen. Wir denken 
an eine StrassenbenOtzungsgebühr, an die Besteuerung 
von Treuhandgeschäften und an eine Energiesteuer. Eine 
abschilessende Beurteilung dieser Möglichkeiten Ist hinge
gen erst dann möglich, wenn die aufgrund der Motionen 
des Parlamentes auf Ende 1979 erwarteten Vorlagen (bzw. 
Zusatzberichte zu bestehenden Vorlagen) vorliegen. 
Namens der CVP-Fraktl_on beantrage ich Ihnen Eintreten 
auf das Sparprogramm 1980 und Zustimmung zu den An• 
trägen der Kommissionsmehrheit. 

Schmid-St. Gallen: Die sozialdemokratische Fraktion wird 
für Eintreten auf diese Vorlage stimmen. Wir betonen aber 
sogleich - und damit unterscheiden wir uns bereits vom 
Sprecher der FDP-Fraktion und vom Sprecher der CVP
Frektion -, dass die Sanierung der Bundesfinanzen sowohl 
von der Ausgaben- als auch von der Einnahmenseite her 
zu erfolgen hat. Das Ist unsere These seit dem Scherben
haufen mit der zweiten Mehrwertsteueivorlage Im Mal 
1979. Wir wissen uns In dieser Frage einig mit dem Bun
desrat, der diese Absicht Im Leglslaturflnanzplan zu Be
ginn dieses Jahres festgelegt und sie letzte Woche aus
drücklich bekräftigt hat. Ich werde auf diesen Aspekt noch 
zurOckkommen. 
Die Sanierung der Bundesfinanzen erfolgt auch konjunk
turpolltlsch zur richtigen Zelt; denn das Sanierungspro
gramm wird voraussichtlich ohne unwillkommene rezessi
ve· F.olgen fQr die schweizerische Wirtschaft bleiben - das 
Im Gegensatz zu früheren Sanierungsversuchen. 
Da Korrekturen auf der Ausgaben- und auf der Einnah
menseite unseres Erachtens miteinander unabdingbar zu
sammenhängen, Ist es sinnvoll, auch einiges über die Ein
nahmenseite zu sagen. Ein wesentlicher Grund für die 
unerfreuliche Situation der Bundesfinanzen ist der Zollab
bau. Die Botschaft des Bundesrates zur Staatsrechnung 
1979 spricht In dieser Hinsicht eine deutliche Sprache. Ich 
bedaure übrigens, dass bisher niemand, auch nicht die 
Kommissionssprecher, auf diesen Aspekt hingewiesen ha
ben. Die Zölle, einst die tragende Säule der Bundesflnan• 
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zen, verloren ständig an Bedeutung. 1960 stammten noch 
24 Prozent der gesamten Fiskaleinnahmen des Bundes aus 
den Einfuhrzöllen. Vor allem der integrationsbedingte Zoll
ausfall hat dann dazu geführt, dass die Defizite die be
kannte Grössenordnung erreichten. Diese Defizite der inte
grationsbedingten Zollausfälle wegen werden für 1979 auf 
Insgesamt etwa 2 Milliarden Franken geschätzt. Wir hätten 
also ohne sie 1979 einen Rechnungsüberschuss von rund 
300 Millionen Franken erzielt. 
Angesichts dieser Tatsache wird man sich wohl kaum das 
Schimpfwort «Steuerhochhalter» gefallen Jassen müssen, 
wenn man darauf hinweist, dass auch die Einnahmenseite 
einen Beitrag zur Sanierung der Bundesfinanzen zu leisten 
hat. Wir bedauern ausserordentlich, dass In einem Teil der 
Presse, aber auch durch die Sprecher der CVP- und der 
FDP-Fraktionen heute vormittag, die beabsichtigten Ein
nahmenerhöhungen schon in Frage gestellt werden, bevor 
die entsprechenden Vorlagen überhaupt bekannt sind. Ein 
Tell der Presse läuft ja dagegen geradezu Sturm. Mit 
Schlagworten wie «Steuerlawine» und ähnlichen lassen 
sich wohl einige kurzsichtige Wähler gewinnen, einen Bei
trag zur Sanierung der Bundesfinanzen aber leistet man 
damit nicht. 
Dass in den beiden grossen bürgerlichen Regierungspar
teien kürzlich die Absicht signalisiert wurde, man könnte 
sich mit den hier zur Diskussion stehenden Sparmassnah
men 1980 begnügen und bis 1983 ein weiteres Anwachsen 
der Staatsschuld in Kauf nehmen, ist uns unverständlich. 
Wir müssen ein solches Vorhaben zurückweisen, nicht zu
letzt weil es von einer Seite stammt, die in letzter Zelt mit 
Vorschlägen hervorgetreten ist, die - isoliert betrachtet -
zwar durchaus diskutabel sind, der beabsichtigten Sanie
rung der Bundesfinanzen aber direkt zuwiderlaufen. Wir 
denken an Vorschläge wie Erhöhungen der Rüstungsaus
gaben oder Steuersenkungen, etwa im Rahmen einer Neu
festsetzung der steuerbaren Mietwertes des eigenen Hau
ses oder der eigenen Wohnung. 
Als Ausweg aus der Krise wird dann gelegentlich der billi
ge Weg einer Wehranleihe empfohlen. Wir weisen derarti
ge Vorschläge entschieden zurück, und zwar aus folgen
den Gründen: erstens ist die Verschuldung des Bundes
haushaltes ohnehin schon zu hoch, und zweitens ist eine 
Verschuldung nur gerechtfertigt für langlebige Güter, also 
etwa für lnfrastrukturinvestitionen, von denen auch künfti
ge Generationen profitieren. Diese Voraussetzung ist bei 
Rüstungsgütern nicht gegeben. Rüstungsgüter veralten an
gesichts der gewaltigen technologischen Neuerungen auf 
dem Rüstungssektor bekanntlich sehr rasch. Zwar kann es 
Situationen geben, wo eine Wehranleihe gerechtfertigt ist, 
nämlich bei schwerer und unmittelbarer Bedrohung unse
res Landes von aussen, wie wir sie beispielsweise im zwei
ten Weltkrieg hatten. Eine solche Situation liegt aber heu
te glücklicherweise nicht vor. Wer eine Wehranleihe pro
pagiert, schädigt daher unseren Bundesflnanzhaushalt. 
Wer eine Wehranleihe propagiert, wird unglaubwürdig, 
wenn er In anderem Zusammenhang für Ausgabenkürzun
gen plädiert. 

Es ist zu bedenken, dass eine dauernde Sanierung der 
Bundesfinanzen nur möglich ist, wenn alle relevanten poli
tische Kräfte dieses Landes mithelfen. Es ist weiter zu 
bedenken; dass jede Regierungspartei ganz erhebliche 
Abstriche an Ihren Zielen machen muss, und zwar an Zie
len, die ihr als prloritär erscheinen. Diese Bereitschaft ist 
naturgemäss bei jeder einzelnen Partei nur vorhanden, 
wenn die Gewissheit besteht, dass die anderen Parteien 
die gleiche Opferbereitschaft zeigen. Ist das nicht der Fall, 
so entsteht ein Eroslonsprozess, der den Sanierungswillen 
.i:um Erlahmen bringt. 
In diesem lichte Ist auch unsere Haltung zum Sparpaket 
zu sehen. Wir sind nach wie vor bereit, Hand :zu bieten zu 
Ausgabenkürzungen und auch Abstriche an unseren eige
nen Zielen zu machen, sofern - das muss ich hier betonen 
- Gegenrecht gehalten wird. So sind wir einverstanden mit 
der Aufhebung der Kantonsantelle am Reinertrag der 

Stempelabgaben, wir sind einverstanden mit der Aufhe
bung der Kantonsanteile an den Relnelnnahmen der Alko
holverwaltung - mit Ausnahme des sogenannten Alkohol
zehntels -, wir sind auch einverstanden mit einigen kleine
ren Einsparungen, die in diesem Paket vorgesehen sind. 
Sie sehen jedoch aus der Fahne, dass es einzelne Vorla
gen gibt, mit denen wir nicht einverstanden sind. Dazu 
gehört die Revision der Brotgetreideordnung und dazu ge
hört die Herabsetzung von Bundesleistungen. Wir beab
sichtigten ursprünglich, diese Anträge nur in der Kommis
sion zu stellen. Erst .der massive Widerstand gegen andere 
Teile des Sanierungsprogramms, namentlich der Einnah
menseite, hat uns bewogen, unsere Position etwas deutli
cher zu markieren und die Anträge auch im Plenum zu 
vertreten. Bekanntlich untersteht die Revision der Brotge
treideordnung der obligatorischen Volksabstimmung. Ge
gen die Herabsetzung der Bundeslelstungen wird vermut
lich von anderer Seite das Referendum ergriffen. Es ist 
also auch hier mit einer Volksabstimmung zu rechnen. Die 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz und der Schwei
zerische Gewerkschaftsbund werden im gegebenen Zeit
punkt zu entscheiden haben, wie stark sie sich In diesen 
Volksabstimmungen engagieren wollen. 

Was die Brotgetreideordnung anbelangt, hat das knappe 
Abstimmungsergebnis über die Brotpreiserhöhung im Mai 
1978 gezeigt, dass es nicht allzu schwierig ist, eine solche 
Vorlage zu Fall zu bringen. Dasselbe gilt für die Herabset
zung von Bundeslelstungen. Es versteht sich von selbst, 
dass wir diese beiden Vorlagen In der Volksabstimmung 
dann engagiert bekämpfen müssen, wenn sich im gegebe
nen Zeitpunkt herausstellt, dass andere relevante politi
sche Kräfte die ihnen selbst nicht passenden Vorlagen 
torpedieren. Man wird von uns nich! erwarten können, 
dass wir ja sagen zur Kürzung der Beiträge an die 
Krankenkassen, zur Kürzung der· Beiträge an Flüchtlinge, 
zur Kürzung der Beiträge an die Krebsbekämpfung, zur 
Kürzung der Beiträge an die berufliche Ausbildung, an die 
Heimarbeitsbeschaffung usw., wenn das Ziel der Sanie
rung der Bundesfinanzen dann doch nicht erreicht und 
auch nicht angestrebt wird. Wir erwarten daher von 
den übrigen Regierungsparteien ein solidarisches Verhal
ten im Hinblick auf das Ziel der Sanierung der Bundesfi
nanzen. 
Ich fasse abschllessend unsere Stellungnahme wie folgt 
zusammen: 

1. Wir unterstützen die Bestrebungen des Bundesrates zur 
Sanierung der Bundesfinanzen auch von der Ausgabensei
te her. 
2. Wir verlangen zudem Sanierungsmassnahmen auf der 
Einnahmenseite. 
3. Eine weitere Zunahme der Verschuldung, etwa durch 
eine sogenannte Wehranleihe, lehnen wir ab. 
4. Wir erwarten von den bürgerlichen Regierungsparteien 
loyale und solldarlsche Sanierungsbeiträge, wie sie der 
Bundesrat Im Legislaturfinanzpian vorgezeichnet hat. 
5. Unsere Haltung zum vorliegenden Sparpaket wird jetzt 
und in späteren Volksabstimmungen von dieser Bereit
schaft der bürgerlichen Regierungsparteien und Fraktio
nen abhängen. 

Martlgnonl: Die SVP-Fraktlon hat - wie bereits im Stän• 
derat - einstimmig beschlossen, auf die Sparvorlagen und 
auf das Sparpaket einzutreten. Seit Beginn der 70er Jahre 
verzeichnet der Bund ständig zunehmende Defizite, Mllliar
dendefizlte mit den entsprechenden Vervielfachungen der 
Zinsverpflichtungen. Die Behauptung ist nicht übertrieben, 
dass wir unter hoher Alarmstufe stehen, weil die Erfüllung 
von ureigenen Verpflichtungen des Bundesstaates in Fra
ge gestellt werden könnte. Leider scheint der Sirenenton 
dieses Alarms noch lange nicht In alle Winkel unseres 
Landes gedrungen zu sein. Die Sparübung verfolgt des
halb einen doppelten Zweck: erstens soll der Bundesfl• 
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nanzhaushalt massgeblich verbessert werden, und zwei
tens ist durch Subventionskürzungen der Ton dieser 
Alarmsirene in möglichst alle Kreise des Volkes zu schlk
ken. 
Die Bausteine für die Sanierungsmassnahmen liegen zwar 
schon seit langen Jahren In Form von umfangreichen Dos
siers In Schubladen und Archiven herum. Ich denke vor 
allem an die allgemeine Ueberprüfung der Bundessubven
tionen, den Bericht der vom Bundesrat eingesetzten Ex
pertengruppe, die unter der Leitung von Prof. Stocker 
stand. Einige Kernsätze aus diesem Bericht seien doch 
hier in Erinnerung gerufen. «Es Ist einfacher», sagt der 
Bericht, «und leichter, den Sparbedürfnissen schon bei 
der Einführung von neuen Subventionen anstatt erst Im 
Zuge nachträglicher Ueberprüfungen Rechnung zu tra
gen». Ein zweiter Satz: «Der föderalistische Aufbau der 
Schweiz Ist im laufe der letzten Jahrzehnte durch ver
schiedene Erscheinungen unterhöhlt worden.» Ein dritter 
Satz: «Je mehr Entscheidungen auf Bundesebene getrof
fen werden, desto mehr verliert die Tätigkeit In den kanto
nalen und lokalen Behörden an Gewicht und an Anzie
hungskraft.» Das war vor 14 Jahren. Sie werden nun sa
gen, das seien ja Binsenwahrheiten, die hier erzählt wür
den. Aber eben, die beste Tarnung ist bekanntlich die 
Wahrheit, weil die niemand glaubt, wie es Max Frisch ge
sagt hat. 
Jedenfalls endete 1966 die Ueberprüfung der Bundessub
ventionen mit einem· allgemeinen Fiasko, denn die Exper
tengruppe beantragte bei damaligen Bundesausgaben von 
4,9 Milliarden Franken Einsparungen von zirka 140 Millio
nen Franken, von denen der Bundesrat noch 30 Millionen 
abknöpfte, worauf sie das Parlament auf eine unbedeuten
de Höhe reduzierte. Die Moral von der Geschichte liegt 
auf der Hand:· Die Struktur des Parlamentes mit seinen 
vielfältigen Strömungen und seinen politischen Interessen 
lässt es schwerlich zu, einen gezielten und gewichtigen 
Abbau von öffentlichen Leistungen durchzubringen. Das 
ist kein Vorwurf an das Parlament, sondern liegt In der 
Funktion als breitgefächertes Meinungsspektrum des Vol
kes begründet. Es ist deshalb richtig, wenn der Bundesrat 
mit einer linearen Subventionskürzung operiert und sich 
Im übrigen noch eine taktische Reserve für das Verbinden 
der schmerzlichsten Wunden vorbehält. 
Bereits im Vorfeld der Debatte sind verschiedene Ansprü
che zur Behandlung als ausserordentliche Härtefälle ange
meldet worden. Die SVP-Fraktion macht darauf aufmerk
sam, dass in diese Kategorie namentlich auch Subventio
nen gehören, die In direkter Weise elnkommenssichernd 
wirken: das betrifft insbesondere die Landwirtschaft, die 
ohnehin durch verschiedene Beitragskürzungen in beson
derem Masse berührt wird. 
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zur Frage der 
Krankenkassen. Die teilweise chargierten Presslonsversu
che hatten vielerorts einen kontraproduktiven Effekt und 
würden eher zur Ablehnung von Sonderbehandlungen füh
ren. Es liegen Indessen sachliche Gründe vor, um gezielte 
Korrekturen zur Vermeidung von Härtefällen vorzunehmen. 
Jedoch würde die SVP-Fraktlon generelle Ausnahmebe
stimmungen aus Konsequenzgründen verneinen. 
Die SVP-Fraktion legt im weiteren Wert auf die Aufgaben
teilung zwischen Bund und Kantonen. Denn zu einem we
sentlichen Tell sind die Budget- und die Rechnungsdefizi
te des Bundes dadurch entstanden, dass der Mechanis
mus der Verantwortlichkeiten nicht mehr richtig spielt. So
lange die Kompetenzen für die Beschlussfassung mit der 
Zuständigkeit für das Tragen der Kosten nicht überein
stimmen, wird es Immer Schwierigkeiten geben. Wenn uns 
die Aufgabenteilung misslingt, wird der Bund in kurzer 
Zelt wieder• In einer Finanzmisere stecken, auch wenn es 
uns kurzfristig gelingt, das Soll und Haben In unserer BI
ianz wieder Ins Gleichgewicht zu bringen. Wir dürfen eben 
nicht nur die Oberfläche ritzen, wie wir es jetzt tun, son
dern müssen die Strukturen, den Mechanismus ändern. 
Anderseits sind drei gewichtige Momente zu beachten: 

Erstens darf die Aufgabenteilung nicht als Schlagwort ver
wendet werden, um dringlichste Vorhaben, wie zum Bel
spiel eben die Sanierung der Bundesfinanzen, zu verzö
gern. 
zweitens: Um einen Kumulationseffekt, namentlich bei der 
Belastung der Kantone, zu vermeiden, welcher Widerstän
de auslösen könnte, Ist es zweckmässlg, die wichtigsten 
Beschlüsse im Sparprogramm mit der Aufgabenteilung zu 
koppeln. 
Drittens würden Parlament und Bundesrat unglaubwürdig, 
wenn sie mit der Diskussion über das Sparprogramm 
gleichzeitig wiederum eine Reihe von neuen Aufgaben an
hängig machen wollten. In der Bevölkerung, die mehrmals 
in Abstimmungen Ihrer Abneigung gegen höhere Steuerbe
lastungen und Ihrer Zustimmung zu Sparmassnahmen Aus
druck verliehen hat, würde eine derartige Doppelspurlgkelt 
kaum verstanden werden. Sie kennen ja die kleine Ge
schichte von der englischen Mutter, die ihrer Tochter beim 
Ausgehen zuruft: «Have fun and be a good glrll» Worauf 
die Tochter zurückruft: «Whlch of both, mother?» Man 
kann eben nicht beides haben, nämlich die harte Tugend 
des Sparens und das Vergnügen des Verschenkens. 
Die SVP-Fraktlon wird unter Vorbehalt von verschiedenen 
Retouchen Im Prinzip den Anträgen der Kommission zu
stimmen und damit· die Sparmassnahmen unterstützen. Sie• 
ist also - um an meinen Herrn Vorredner anzuknüpfen -
bereit, sich In die Opfersymmetrie einzufügen. 

M. Bonnard: Le groupe liberal entre en matlere. II votera 
le texte des differents arrlltes tel qu'il est issu des dellbe
rations de la commisslon. II vous proposera de ne pas 
entrer en matiere sur un point, a savoir l'arrfüe concernant 
Ies abris de la protectlon clvile. 
Le programme d'economies 80, vous le savez, est un ele
ment du plan d'assainissement des flnances federales. 
Nous croyons, avec le Conseil federal, que dans cette pe
rlode oll l'economle a retrouve un certaln dynamisme, II 
est verltablement temps que nous tentions de respecter 
les disposltlons de la constitutlon qui nous commandent 
d'amortlr le decouvert du bilan. Pour sulvre cette politl
que, II faut au moins qua nous äquillbrlons nos budgets 
annuels. Or nous n'y parvlendrons pas sans fermer quel
que peu las vannes qui commandent le !arge flux des de-
penses federales. · 
Le gouvernement ayant utillsä toutes ies competences 
dont il dlsposait pour reduire Ies proposltlons des offlces, 
II nous demande malntenant de faire un pas ä notre ni
veau. Son proJet est equllibre en ce sens qu'II a des effets 
concrets dlrectement. et lmmedlatement sensibles A trois 
niveaux: tout d'abord aupres des cantons, ensuite aupres 
de l'homme de la rue, du consommateur, du contrlbuable, 
enfin aupres des multiples organlsatlons publiques, semi
publiques ou prlvees qul vlvent en tout ou en partie de la 
manne federale. Ce systeme est juste sur le plan psycho
Ioglque. Le redressement des flnances federales n'est pas 
seulement l'affalre du Conseil federal ou du Parlament, 
c'est aussl l'affalre de tous las cantons et de tout le peu
ple sulsse. Chaque citoyen suisse, oll qu'II travallle et 
quelles que solent ses responsabilltes, dolt comprendre 
qua ies depenses de !'Etat f6deral ne sont pas queique 
chose d'abstralt mais qu'eiles ne sont en definitive que la 
somme des besoins de chaque lndivldu en matlere de se
curlle, en matlere economlque, en matiere sociale, en ma
uere culturelle, et j'en passe. C'est pourquoi le comporte
ment lndlvlduel de chaque Citoyen peut avolr une in
fluence dlrecte sur l'etat des flnances federales. Le mllme 
ralsonnement peut lltre tenu mutatls mutandis ä propos 
des cantons ou ä propos des organlsations qul vlvent plus 
ou molns de la manne federale. II est donc juste que chacune 
de ces organlsations, qua chaque canton mals aussi qua 
chaque cltoyen ressente directement l'effet de la situatlon 
actuelle des finances federales qui sont aussi leurs fl
nances. 
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II est bien evident que les cantons sont les plus touches, et 
de loln. Ce serait dangereux pour la structure federatlve 
du pays sl deux precautions n'avalent ete prlses: la limlta• 
tlon de la mesure dans le temps et la llalson etroite qul 
est etablie entre la mesure prlse et la nouvelle r6partitlon 
des täches entre cantons et Confed6ratlon, j'y reviendral. 
Le programme d'economles est acceptable aussl en ce 
sens qu'il ne porte pas d'attelnte dlgne d'Atre mentlonnee 
lt une täche qul rentreralt dans les tAches prlorltalres de 
la Conf6deratlon. II lalsse au Conseil federal, dans· le ca
dre de l'arrAte sur la reduction des subventlons, une mar
ge de manoouvre sufflsante pour evtter des mesures Inop
portunes. On peut peut-Atre dlscuter, et d'6mlnents Ju
rlstes de ce consell le feront certalnement, de la regularite 
Jurldlque de la delegatlon de competences accordee ainsl 
au gouvernement. Mals II faut le dlre, le Parlament serait 
lncapable de resoudre iul-mAme le probleme. 
Le programme d'economies, Je le repete, est un eiement 
du plan d'assalnlssement des flnances, un plan qul, dans 
!'Idee du Conseil f6deral, comporte de nouveaux imp6ts. 
Faut-11 subordonner l'approbatlon des economies a 
l'acceptation de ces imp6ts? Aujourd'hui nous ne le pen
sons pas. Bien s0r, nous ne retrouverons pas i'equl
llbre des flnances federales et nous ne parvlendrons 
pas a reduire d'une manlere suffisante le decouvert 
du bilan st les recettes de la Confederation ne crois
sent pas au moins un peu. II semble donc blen que 
certalnes mesures fiscales seront ineluctables, mais ori 
discerne dejlt, vous l'avez entendu ce matln mAme, les 
difflcultes serleuses et les controverses que declencheront 
l'lmp0t sur ie trafic lourd, l'lmpOt sur l'energle, l'imp0t sur 
las cllents des banques. L'etat des tinances federales 
nous interdlt d'attendre que ces obstacles soient surmon
tes pour faire des economies. Dans sa majorlt6, le peuple 
sulsse consldereralt que sa volonte n'est pas respect6e. 
Nous avons d'autant molns de raisons d'attendre que le 
redressement de l'economle devralt lt lul seul avolr un 
effet positlf sur les rentr6es fiscales de la Confederation. 
Les flnances cantonales, vous le savez, se sont dejlt ame
llor6es pulsque d'une manlere generale las comptes de 
1979 ont boucle beaucoup plus favorablement que les 
budgets cantonaux ne le laissaient entrevolr. En outre, les 
mellieurs r6suitats des entreprises se ferorit sentir au nl
veau de l'imp6t f6d6ral dlrect. L'61evatlon des taux d'lnte
rAt se repercutera sur les result'ats de l'lmp0t antlclpe. 
La reprlse de la consommatlon, tout partlcullerement dans 
le domaine de la constructlon, aura des consequences 
dlrectes sur l'imp0t sur le chlffre d'affalres. II. est blen evi
dent que tout cela ne constitue pas une certitude, mals ie 
molns qu'on pulsse dlre c'est que les perspectives ac
tuelles sont relativement favorables, en sorte que nous ne 
pouvons pas affirmer aujourd'hul que ces imp0ts, dont on 
seit -deja qu'ils seront controvers6s, seront Indispensables. 
Nous ne subordonnerons des lors pas notre acceptatlon 
des economles lt l'lntroductlon de tels lmpOts. 
En revanche, nous attachons une lmportance decisive lt la 
relatlon etrolte qua notre commlsslon a etablle entre le 
programme d'llconomles et la nouvelle repartition des tA
ches entre cantons et Confed6ratlon. Le systeme mls sur 
pied peut contrlbuer lt accelerer l'etude et la reallsation 
de cette nouvelle repartltlon. En effet, les cantons auront 
interAt a pousser lt ia nouvelle repartltion puisqu'lls pour
ront, sulvant le resultat des etudes, provoquer une decl
slon de !'Assemblee federale levant, avant le terme prevu, 
tout ou partie de la mesure de reductlon des subventlons. 
La Conf6deratlon aura de son c0t6 le m6me inter6t puls
que, suivant egalement le resultat des n6goclatlons, elle 
pourra obtenlr la suppression definitive des quotes-parts 
cantonales ll certains lmp6ts ou lt certalnes recettes fede
raies. 
Nous croyons ce systeme Judlcieux parce que nous 
sommes convaincus qua l'assalnlssement des flnances fe
derales passe, en partie au molns, par la redistrlbutlon 
des täches entre cantons et Confllderation. La d6t6riora-

tlon de ces finances nous contralnt lt examiner ce pro
bleme auquel notre groupe attache une lmportance politl
que prlmordlale, qul va bien au-dellt des questions flnan
cieres. II s'aglt pour nous, non point de retourner lt un 
passe que nous regarderions avec nostalgle, mals blen de 
mieux deflnlr las responsabllltes reclproques de la Confe
deratlon et des cantons dans une Suisse contemporalne et 
face aux problemes de l'avenir. A nos yeux la concen
tratlon des pouvoirs vers le haut est une failllte. L'Etat 
central, surcharge, est en traln de s'asphyxler. Les can
tons, de plus en plus condults par la Confederatlon, per
dent le sens de leurs responsabllltes. Le citoyen est de 
plus en plus 61olgn6 du pouvolr et, par consequent, indif
ferent lt des affalres qu'II ne comprend plus. C'est toute la 
vle politlque du pays qul est en cause. Une nouvelle re
partltlon des tAches, croyons-nous, devralt permettre de 
modifler cette situatlon et II faut salsir l'occaslon des diffl• 
cultes flnancleres de la Confederation pour la reallser. 
La llmltatlon des mesures dans le temps avec la possibili
te de prendre de nouvelles declslons lt l'explratlon du de
lai est, blen s0r, aussl un moyen efflcace d'acc61erer 
l'etude. de la nouvelle repartitlon. Nous y souscrivons donc 
et nous y sommes d'autant plus enclins que - il faut blen 
le dlre - sous certalns de leurs aspects - les mesures sont 
brutales, assez sensibles, notamment pour les cantons et, 
pourquol ne pas le dlre, passablement arbitralres. Mais de 
telles mesures sont acceptables dans une situatlon d'ur
gence comme des sortes de mesures provlslonnelles et, 
comme telles, alles ne dolvent durer qu'aussl longtemps 
qu'un reglme deflnltlf plus dlfferencle, plus nuance n'aura 
pas pu Atre mls sur pled. A cet egard, les delais prevus 
sont suffisants. 
Enfln, pour terminer, nous souhaltons, Monsieur le Con
seiller federal, obtenlr du gouvernement des assurances 
sur un polnt. 
Vous savez, Monsieur le Conseiller federal, la discussion 
que nous avons eue en commisslon au sujet de la loi sur 
les eplzooties oü le gouvernement supprlme les subven
tlons mais renforce son contr61e parce qu'II se mefie des 
cantons. Vous savez aussl l'hllarlte, mals Je crols aussl la 
coiere, qu'ont declenchees en Suisse le projet d'ordon
nance d'execution de la loi sur la _protection des anlmaux. 
Vous savez aussl - parce qua c'est vous qul nous l'avez 
dlt - que le gouvernement est d6clde lt decharger la Con
fed6ratlon et lt confler aux cantons des responsabilites 
plus etendues. Nous almerlons, Monsieur le Conselller fe
deral, avolr l'assurance que le Conseil federal fera tout ce 
qul est en son pouvolr pour que sa volont6 polltlque, celle 
que vous nous avez expllqulle, passe dans tous les offlces 
et que ceux-cl la mettent en aiuvre. 
Au moment oü la Confederation se decharge sur les can
tons du polds de plusleurs centalnes de mllllons, eile 
dolt leur faire davantage conflance. Elle dolt refuser de les 
aider, eile dolt refuser de las conselller, refuser de les 
contröler tous ies Jours dans uiie quantite de petlts de
talls. Elle dolt Atre moins ambitieuse dans l'accompiisse
ment des tAches quotidlennes, plus simple aussl dans ses 
extgences. C'est une questlon d'etat d'esprlt plus que de 
texte. II y a des offlces fed6raux qul l'ont compris mals II y 
en a d'autres qul ne l'ont pas comprls. Ces derniers, Mon
sieur le Consellier f6deral, nous vous demandons de les 
remettre dans le droit chemln. Nous aimerions que vous 
nous en donniez lcl i'assurance. 

Blei: Die grosse Finanzdebatte haben wir anlässlich der 
Behandlung der Regierungsrichtlinien und des Finanzpla
nes durchgeführt. Heute steht eine Konsequenz davon zur 
Debatte: die Sparübung. Es Ist eine erste, allerdings sehr 
bescheidene Tat, mehr nicht. Ich beschränke mich auf 
diese Konsequenz und lasse die grossen finanzpolitischen 
Ueberlegungen beiseite. 
Allerdings kann ich Ihnen eine Rückblende nicht ersparen. 
Das, was der Bundesrat als Vorlage unterbreitet hat, stand 
in diesem Parlament schon mehrmals zur Debatte. Das 
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gleiche haben wir 1974 Im National• und Ständerat bean
tragt. Ich konzentriere mich auf das, was Im Ständerat 
damals geschehen Ist. Der damalige Zürcher Ständerat 
Albln Helmann hat beantragt, die Subventionen um 10 Pro
zent zu kürzen. Das wären damals 300 Millionen Franken 
gewesen. Er hat deutlich gesagt: Subventionen kürzen ist 
eine Folge des Wollens und nicht des Könnens. Aber man 
wollte natürlich nicht. Der flnanzpolltlsche Sprecher der 
CVP - also Jener Partei, die dann plötzlich vor den Wahlen 
mir riesigen Subventionskürzungen und Ausgabenkürzun
gen gekommen Ist -, Herr Ständerat Muhelm, hat zu jenem 
Antrag gesagt: «Solche Vorschläge sind nach meiner 
Ueberzeugung für das breite Publikum gedacht, aber nicht 
für pflichtbewusste Parlamentarier.» Und Finanzminister 
Chevallaz hielt auch nicht zurück mit seinem Kommentar, 
er sagte: «Nous ne sommes pas dans une situation de 
catastrophe qul nous autorlseralt a provoquer de tels de
gäts, a admettre une teile atteinte a la continulte de l'Etat. 
Cette proposltlon est plus publlcitalre que realiste.» Also 
ein Anschlag auf die Kontinuität des Staates war die Sub
ventionskürzung. 

Wenn man das, was damals beantragt wurde, getan hätte, 
hätten wir dem Bund Ausgaben von gut 2 Milliarden Fran
ken erspart Heute handelt der gleiche Bundesrat plötzlich 
so · pflichtvergessen, dass er eine Attacke vorschlägt auf 
die Kontinuität der schweizerischen Eidgenossenschaft mit 
seiner zehnprozentigen Subventionskürzung. So ändern 
eben die Zeiten! Damit sehen wir auch, wie wir diese be
scheidenen Massnahmen zu beurteilen haben. Es ist heute 
ein grosses Geschrei überall. Schauen Sie nur einmal all 
die Anträge an, die eingereicht worden sind. Man könnte 
meinen, die Welt gehe unter. Gejammert wird auf Vorrat, 
aber geschehen wird nämlich auch dann nichts, wenn wir 
diese 10 Prozent Subventionen kürzen. Es Ist nämlich 
überall sehr viel mehr Speck drin, als man glaubt. 

Eine solche Kürzung, wie sie der Bundesrat beantragt, 
muss allerdings dauernd erfolgen, muss durchgezogen 
werden; sonst sind wir In wenigen Jahren wieder genau 
gleich weit, well ja die Subventionen die Tendenz haben, 
zu wuchern. Kollege Martlgnoni hat die Uebung aufgrund 
der Kommission Stocker geschildert. Damals war man bei 
nicht einmal ganz 1,2 Milliarden Bundesbeiträgen alles in 
allem, heute sind wir auf 5,6 MIiiiarden, dann heben wir 
noch bundesbeltragsähnliche weitere Ausgaben, Darlehen 
- Sie können sich selbst ausrechnen, wie unerhört weitrei
chend und drastisch diese bescheidene Kürzung um min
destens 360 Millionen Franken Ist. 

Einige Worte zur Streichung der Kantonsanteile: An sich 
Ist es natürlich falsch, die Kantonsantelle, die den Kanto
nen die Freiheit geben, über die Mittel zu verfügen, wie 
sie wollen, zu streichen. Bel den beiden Anträgen des 
Bundesrates Ist immerhin eine sachliche Rechtfertigung: 
Die Stempelabgabe ist eine bundesrechtliche Aufgabe, die 
Kantone leisten dort nichts. Bei der Alkoholverwaltung ist 
es ähnlich. Darum glaube Ich, dass auch In diesen beiden 
Bereichen eine Streichung der Kantonsantelle durchaus 
vertretbar Ist. Bel andern - vor allem auch bei der direkten 
Bundessteuer - würde Ich es allerdings nicht tun; dort 
sollte man eigentlich das Umgekehrte tun und eher aus
bauen, und dafür sollte man die Subventionen viel radika
ler zusammenstreichen, wen nämlich über die Subventio
nen Eingriffe in die kantonale Autonomie erfolgen (aber 
das wissen Sie alle). Aber da man das ja nie tun wird, 
sondern sich bis zuletzt für alle Subventionen wehren wird, 
bleibt es natürlich beim alten. Ich bin eher ein Pessimist, 
was die Aufgabenteilung betrifft. Da wird sehr viel weniger 
herauskommen, als man jetzt glaubt. Es sei denn, man sei 
bereit, strukturelle Aenderungen in Kauf zu nehmen. Aber 
das möchte ich zuerst noch erleben. Was wir heute disku
tieren, steht doch In einem ganz grossen Kontrast zu dem, 
was vor zwei Tagen in diesem Parlament erfolgt Ist. Dort 
haben wir die «Ernsthaftigkeit» unserer Sparanstrengun
gen erlebt. 
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Richtig und sachllch vertretbar ist auch, der Antrag des 
Bundesrates, die Brotgetreidesubventionen abzubauen. Ich 
nehme Immerhin mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der 
Bundesrat eingesehen hat, dass der Weg, den er das letz
te Mal gegangen Ist, verfassungswidrig war: darum schlägt 
er Ja da auch eine Verfassungsänderung vor. Wir haben 
damals die Massnahme bekämpft, weil wir sagten, es gehe 
nicht an, dass man mit Parlamentsbeschlüssen die Verfas• 
sung aufhebe. Allerdings geht man den komplizierten Weg, 
man behält einen hohen Zoll bei und verwendet dann die
se Mittel für die Verbllllgung - man hätte es einfacher ma
chen können mit einer Mischrechnung. Immerhin Ist auf 
meinen Antrag hin In der Kommission dafür gesorgt wor• 
den, dass der Wortlaut eindeutig Ist uhd dass die Einnah
men des Brotgetreldezolles wirklich auch für den genann
ten Zweck verwendet werden und nicht für andere Dinge. 

Es sind sehr viele Anträge eingereicht worden, um die 
Subventionskürzungen zu mildem bzw. um Ausnahmen zu 
machen. Von den rund 600 MIiiionen, die eigentlich unter 
eine 10prozentige Kürzung fallen würden, müssen minde
stens 360 Millionen gekürzt werden. Die Flexibilität Ist al
lerdings ungleich geringer, well Ja die vertraglichen Lei
stungen nicht kurzfristig gekürzt werden können, und weil 
dann noch spezielle Ausnahmen gemacht werden - also 
mit vielleicht 60 MIiiionen Manövrlennasse hat der Sun• 
desrat nicht sehr_ viel Möglichkeiten, um all diese Wün
sche, die hier vorgetragen worden sind, zu erfüllen. 
Das sind auch die Gründe, warum wir den Rückweisungs
antrag der Sozialdemokraten ablehnen. Wir :,varen au'ch 
gegen Verhandlungen mit einzelnen Subventionsempfän
gern. Wir sind der Auffassung, es sei Sache der Regierung, 
gewisse Gewichte zu setzen, aber wir können hier nicht zu 
stark schon wieder Vorschriften machen, sonst schaut 
überhaupt nichts mehr heraus. 
Wir dürfen also diese Subventionskürzungen nicht drama
tisieren. Die eidgenössische Welt wird weitergehen wie 
bisher, und wir werden weiterhin zusätzliche Ausgaben 
beschllessen, ohne dass wir die Einnahmen haben. Und 
dann jammert man Jeweils wieder bei Budget und Staats
rechnung, aber die Tagesordnung Ist Immer wieder ge
macht, und wir handeln weiter wie bisher. 

Die Subventionspolitik wird nur geändert, wenn folgende 
acht Grundsätze befolgt werden: 

1. Jede Subvention muss regelmässig überprüft werden, 
ob der ursprüngliche Zweck noch erfüllt wird, ob sie noch 
sinnvoll ist. 
2. Es muss regelmässlg geschaut werden, ob der Bund 
der richtige Subventionsträger ist. 
3. Ist die Subvention das richtige Mittel? 
4. Wir müssen uns jedesmal wieder Rechenschaft able
gen, ob mit dieser Subvention nicht eine Strukturkonser
vierung erfolgt (bei zahlreichen Subventionen ist das der 
Fall). Nützen wir die gegebene Lenkungsmöglichkelt wirk
lich aus? 
5. Die zeitliche Befristung Ist dringendes Gebot bei den 
Bundessubventionen. 
6. Die Beitragssätze sind so zu gestalten, dass auch der 
Beitragsempfänger noch eine Eigenleistung erbringen 

. muss. 
7. Die unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnisse sind 
genau zu berücksichtigen (und das Ist natürlich von Bern 
aus schwierig; genau das spricht auch dafür, dass man 
die Bundessubventionen praktisch abbaut). 
8. Es Ist ein angemessenes Verhältnis zwischen Kosten 
und Nutzen, zwischen Subvention und Aufwand zu errei
chen. 
Diese schönen Grundsätze stammen leider nicht von mir, 
sie stehen alle Im Bericht der Kommission Stocker, der 
1966 veröffentlicht worden Ist. Man hat nichts getan, man 
hat diese Grundsätze nicht befolgt. Schade, man hat sehr 
viel dadurch verpasst. 
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Wir setzen uns dafür ein, dass diese Kürzungsmassnah
men nicht nur drei Jahre, sondern mindestens vier Jahre 
gehen, sie sollten aus den genannten Gründen eher noch 
weitergehen. Warum sind wir so energisch für Sparmass
nahmen? Ich halte es hier mit Bundesrat Ritschard: ich 
bin für harte Sparmassnahmen - nicht gegen den Staat, 
sondern für diesen Staat. In diesen 13 Jahren, In denen 
ich nun im Parlament bin, diskutieren wir laufend Finanz
probleme, aber wir sind nicht mehr handlungsfähig, wir 
sind nicht in der Lage, gewisse wichtige Aufgaben anzuge
hen, weil wir Im traditionellen Aufgabenbereich überzogen 
haben. Ich möchte auch unserem Bund wieder eine gewis
se Handlungsfähigkeit zurückgeben, und darum müssen wir 
sparen. Das Schweizervolk wird nur dann wieder neuen 
Einnahmen zustimmen, wenn es sieht, dass es uns ernst 
ist mit dieser Politik. In diesem Sinne ist unsere Fraktion 
für Eintreten und Zustimmung zu diesen Massnahmen. Wir 
betrachten sie, wie Ich gesagt habe, als bescheidene Sa
nierungsvorschläge, die einen ersten Schritt darstellen 
können, aber nicht mehr. Ich würde vielleicht das ganze 
Paket mit folgendem altrussischen Sprichwort charakteri
sieren: «Der Mantel ist ganz neu, nur die Löcher sind alt.» 

Präsident: Damit haben sich alle Fraktionssprecher geäus
sert. Es folgen nun die Elnzelvotanten. Die Redezeit be
trägt jetzt nur noch fünf Minuten. 

Oester: Bel der Stellungnahme zum Sparpaket 1980 gehen 
wir von der EVP von drei Tatsachen aus: erstens davon, 
dass die Gesamtausgaben des Bundes 1970 bis 1979 um 
114 Prozent gestiegen sind und dass das Ausgabenwachs• 
tum seit 1980 - also In 19 Jahren - nicht weniger als 539 
Prozent beträgt. zweitens stellen wir fest, dass die Bun
desbeiträge - also die Subventionen •- Im Jahrfünft 1971 
bis 1976 .von 2,3 Milliarden auf 5,6 MIiiiarden oder um 138 
Prozent geradezu explosionsartig zugenommen haben. 
Das Dritte Ist der offensichtllche finanzpolitische Volkswil
le, der in verschiedenen Abstimmungen der vergangenen 
Jahre absolut unzweideutig zum Ausdruck gekommen ist. 
Aus diesen finanzwirtschaftlichen und staatspolitischen 
Tatsachen haben wir drei Folgerungen für die mittelfristige 
Finanzpolitik auf Bundesebene gezogen: 
1. Bei den Bemühungen um eine Sanierung des Bundes
haushaltes Ist das Schwergewicht nicht auf neue Steuern, 
sondern auf dauerhafte, strukturelle Verbesserungen im 
Ausgabenbereich zu legen, sonst nützen nämlich neue 
Steuern nichts. 
2. Die volks- und weltwirtschaftlichen Perspektiven zwin
gen uns Im staatlichen Bereich im allgemeinen und beim 
Bund Im besondern, Mass zu halten, weil die bekannten 
Energie-, Rohstoff-, Umwelt- und Bevölkerungsprobleme 
der Wirtschaft wesentlich engere Wachstumsgrenzen set• 
zen als In den etwa dreimal sieben fetten Jahre der Hoch
und Ueberkonjunktur. D. h., dass nach einer langen Phase 
ungestümer Expansion des Bundeshaushalts eine Phase 
der strukturellen Bereinigung, der Ausforstung, der Ratio· 
nallslerung folgen muss. 
3. Das bedeutet In erster Linie, dass der Hebel beim allzu 
stark Ins Kraut geschossenen Transferhaushalt anzusetzen 
ist. 
Die vorgeschlagene lineare Subventionskürzung als kurz
fristige Notmassnahme liegt allerdings in einem unüber
sehbaren Konflikt mit den mittelfristigen Zielsetzungen der 
Aufgabenneuverteilung, die wir aus staats• und finanzpoli• 
tlscher Sicht als äusserst bedeutungsvoll beurteilen. Die 
Holzhackermethode des linearen Abbaus von Bundeslel• 
stungen tut ja bekanntlich das nicht, was mittel- und län
gerfristig als unausweichlich erscheint, nämlich Prioritäten 
setzen. 
Ein Zielkonflikt besteht auch beim Abbau frei verfügbarer 
Kantonsanteile, wie er mit den Vorlagen A und B vorge
schlagen wird. Die Autonomie der Kantone wird dadurch 
tendenziell geschwächt, statt dass dor Gestaltungsspiel-

raum der Gliedstaaten vergrössert und die Selbstverant
wortlichkeit gestärkt werden. Ziel unseres finanzpoliti· 
sehen Bemühens muss es angesichts des fast unüberseh
bar gewordenen Subventionsdschungels sein, eine grosse 
Zahl von Bundessubventionen und Subventlönchen ganz 
zu streichen und damit den aufgeblähten Apparat beim 
Subventionsgeber wie beim -empfänger zu entlasten bzw. 
mit der Zeit redimensionieren zu können. Als Gegenstück 
dazu sind den Kantonen vermehrt nicht zweckgebundene 
Mittel, Globalbeiträge, zukommen zu lassen, namentlich im 
Rahmen eines eher noch zu verstärkenden Finanzaus
gleichs. 
Obwohl das Finanzpaket 1980 zu diesen mittelfristigen fl• 
nanzpolltischen Zielsetzungen In einem gewissen Wider
spruch steht, ist es angesichts der alarmierenden Defizite 
der Bundesrechnung ganz einfach unumgänglich, finanz
politisch unumgänglich. Gerade bei einer so wenig popu
lären Vorlage hat der Bundesrat die geschlossene Unter
stützung des Parlamentes nötig. Wir werden deshalb dem 
Massnahmenpaket, der akuten Not gehorchend, zustim• 
man. Denjenigen, die irgendwelche Subventionsempfänger 
vor dem Rotstift verschonen wollen, sei jetzt'schon gesagt, 
dass bei Jeder Sparübung eine gewisse Konsequenz not
wendig Ist, und dass das bisherige Präventivgejammer in 
der Presse nach dem Motto: Jammere ohne zu leiden, 
mich kaum zu erschüttern vermochte. Da haben Institutio
nen auf die soziale Tränendrüse gedrückt, die über dickste 
Reservepolster verfügen und den Subventionsabbau bei gu
tem Willen bestens zu verkraften vermögen. Für echte Här
tefälle belassen wir ja dem Bundesrat den notwendigen 
Spielraum, und er wird diesen auch In verantwortungsbe
wusster Weise zu nutzen wissen. Der Sozialstaat Schweiz 
Ist also mitnichten In Gefahr. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Eintreten auf die 
Vorlage und Zustimmung zu den Kürzungsanträgen. 

Jost: Das Erfordernis und die zeitliche Dringlichkeit zur 
Sanierung des Bundesfinanzhaushaltes sind sowohl durch 
die negativen Volksentscheide über die Finanzpakete -
eine kleine löbliche Ausnahme Ist der Kanton Graubünden 
- als auch durch die besorgniserregenden Rechnungsaus
fälle der verflossenen Jahre hinlänglich begründet und 
dokumentiert. Eine progressive staatliche Verschuldung 
führt nicht allein zu entsprechenden hohen sterilen Lasten, 
sondern sie ist auch aus volkswirtschaftlichen, sozialen 
und monetären Gründen nicht verantwortbar. Der Sparwil
le des Bundesrates und seine Absicht, die Bundesfinanzen 
ins Gleichgewicht zu bringen, verdienen deshalb Aner
kennung und auch Unterstützung. Die uns beantragten 
finanzpolitischen Massnahmen zur Erreichung dieser Ziel
setzung sind aber doch etwas problematisch, weil diese 
Feuerwehrübung In Teilbereichen dem bisher in unserem 
Lande hochgehaltenen und bewährten Grundsatz des na• 
tionalen Lastenausgleichs einerseits und der weltestmögli
chen Erhaltung der föderalistischen Strukturen anderseits 
nicht in wünschbarer Welse Rechnung trägt. 
Die Anträge werden gesamthaft als. Sparmassnahmen 1980 
bezeichnet. Es ist aber offensichtlich, dass nur etwa ein 
Drittel dieser Messnahmen als echtes Sparen bezeichnet 
werden kann, währenddem ungefähr zwei Drittel einem 
Defizittransfer zu Lasten der Kantone und letzttlch auch -
ich betone es - vieler Gemeinden gleichzusetzen ist. Das 
Ausmass dieses Transfers wird unter dem Hinweis auf die 
Finanzlage der Kantone und der Gemeinden als trag- und 
verantwortbar betrachtet. Rein finanziell gesehen mag dies 
zutreffen. Doch dürfen auch die staatspolitischen Konse
quenzen nicht unbeachtet bleiben. Der Reinertrag aus den 
Stempelabgaben und aus der fiskalischen Belastung der 
gebrannten Wasser beispielsweise bildete bisher in den 
kantonalen Finanzhaushalten einen Zuschuss, über den 
sie, mit Ausnahme des Zehntels, frei verfügen konnten. Die 
Vorenthaltung dieser Mittel schränkt demzufolge die finan
zielle Mobilität der Kantone ein. und sie bedeutet deshalb 
einen Abbau des Föderalismus. 
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Man wird mir entgegenhalten, dass es sich nur um eine 
temporäre und zudem um eine Im Rahmen der kantonalen 
Finanzhaushalte nicht sehr schwerwiegende Massnahme 
handle. Dieser Einwand aber vermag am erwähnten 
Grundsätzlichen nichts zu ändern. Die abrupte Streichung 
von Kantonsanteilen Ist zudem direkt aus dem Zusammen
hang der dringend notwendigen Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kimtonen herausgerissen. Sie wird die Lösung 
dieses Problemkreises jedenfalls nicht erleichtern. Ich be
daure es sehr, dass der Bundesrat die Gelegenheit nicht 
wahrgenommen hat, um wenigstens In einem ersten 
Schritt zu einer echten Aufgabenteilung zu gelangen, und 
dass es offenbar aus zeitlichen Gründen nicht zu einer 
gründlichen Rücksprache und Abklärung mit den Kanto
nen gereicht hat. 
Der vorgesehene lineare Abbau der Bundesleistungen ist 
der administrativ und finanzpolitisch wohl einfachste und 
rascheste Weg zur Entlastung des Bundesflnanzhaushal
tes. Dieser Weg Ist aber volkswirtschaftlich und sozial -
Insbesondere für die Entwicklungs- und Randregionen un
seres Landes - doch sehr fragwürdig und einem elnheltli
chen Masslelst für alle vergleichbar. Er berücksichtigt In 
keiner Welse den nach wie vor dringend notwendigen na
tionalen Ausgleich und ist dazu angetan, langjährige dies
bezügllche Bemühungen zu gefährden oder zeitlich zu ver
zögern. Wenn ein durch geographische, topographische 
und klimatische Gegebenheiten volkswirtschaftlich be
nachteillgter Gebirgskanton zu Recht das Doppelte an 
Bundesbeiträgen erhält (im Vergleich zu einem Mittelland
kanton), so bewirkt der vorgesehene lineare Abbau auch 
einen entsprechenden nomlnellen, in seinen Auswirkungen 
aber ungleich schwerer zu tragenden Ausfall; dies umso 
mehr, als die Einnahmenseite auch bei den Kantonen und 
Gemeinden keineswegs gesichert Ist. 
Ich bitte um Ihr wohlwollendes Verständnis, wenn Ich mir 
erlaube, meinen Heimatkanton Graubünden mit seinen 
sprachlichen und kulturellen Minderheiten, seinem hohen 
Nachholbedarf an volkswirtschaftlicher Erstarkung Im Rah
men der auch seitens des Bundes anerkannten Entwick
lungskonzepte und mit seinen hohen Strassen- und Bahnla
sten zu erwähnen. Angesichts dieser nur kurz gestreiften, 
aber besonders hohe und speziell finanzielle Opfer vor
aussetzenden Tatsachen werden Sie es mir nicht verübeln, 
wenn ich hier feststelle, dass das gewählte Mittel der li
nearen Kürzung der Bundesbeiträge in unseren Bergregio
nen sowohl bei den Kantonen und Gemeinden, als auch bei 
den Drlttbetroffenen echte Besorgnis ausgelöst hat. Ich 
möchte unsere Landesregierung sehr dringend bitten, ins
künftig von derart undifferenzierten finanzpolitischen Mass
nahmen abzusehen und dem bewährten Grundsatz des La
stenausgleiches wieder die ihm gebührende Aufmerksam
keit zu schenken. 
Wenn Ich mich trotz der erwähnten 'Bedenken und Nach
teile für Eintreten auf die Vorlage entschlossen habe, so 
liegt das in der Anerkennung zweier Tatsachen begründet: 
Einerseits bin ich mir der Notwendigkeit des raschen Han
delns zur Sanierung des Bundesfinanzhaushaltes durchaus 
bewusst; anderseits hat der Bundesrat In seiner Botschaft 
seinen guten WIiien zum Ausgleich unvermeidbarer, sy
stembedlngter Härten bekundet. Er hat hlefür den Betrag 
von 200 Millionen Franken vorgesehen. 
Ich beantrage Ihnen Eintreten auf die Vorlage. 

Keller: Das Sparpaket ist die Folge gescheiterter Finanz
vorlagen. Es stellt, besonders in seinem Kernstück - der 
linearen Subventionskürzung -, eine verhl!ltnlsmässig 
grobschlächtige Massnahme dar. Es ist ein kräftiger Füh
rungsakt des Bundesrates, ein Hieb mit dem Zweihänder 
auf einen gordischen Knoten. Man wird aber diesem Füh
rungswillen zugute halten müssen, dass man gegenwärtig 
kaum etwas ebenso Wirkungsvolles anzubieten hätte. 

Persönlich erscheinen mir vor allem die Subventionskür
zungen in den Bereichen Bildung, soziale Sicherheit und 
Kultur als hart, der sich dagegen regende Widerstand als 
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begreiflich. Zu bedenken ist aber, dass gemäss helveti
scher Praxis alle Subventionen das Resultat langen Fell
sehens sind und deswegen die Klarstellung von Ausnah
men durch das Parlament zu einem Kampf aller gegen alle 
führen muss. 
Man darf sicher Vertrauen haben, dass der Bundesrat mit 
dem immerhin beachtlichen Härtekontingent von 200 MIi
iionen Franken das Beste tun und vor allem die sozial 
Schwächeren in besonderer Weise begünstigen wird. In 
dieser Beziehung wäre doch zu erwarten, dass von Bun
desratsseite her noch deutlichere Erklärungen gegeben 
werden. 
Wenn aber dieses Sparpaket durchgeht, dann Ist der Bun
deshaushalt noch nicht saniert. Es bedarf zusätzlicher Ein
nahmen. Der Bundesrat hat auch diesen Weg vorgezeich
net. Es stellt sich aber die Frage, ob der WIiie, diese Ein
nahmen zu realisieren, auch vorhanden ist. Da und dort 
arbeitet man doch schon an so etwas wie einem nationa
len Mythos, der dahingeht, dass das Volk keine Einnahmen 
bewilligen werde. Diese Einstellung muss man nach mei• 
ner Meinung bekämpfen. Der Wille zum Sparen mu·ss er
gänzt werden durch die Bereitschaft, Im Volk überzeugend 
dahin zu wirken, dass der Bund zusätzliche Einnahmen 
braucht und auch bekommen soll. 

Dimm: Die wirtschaftliche Lage war in den letzten Jahren 
gekennzeichnet durch den erfolgreichen Kampf um die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und damit der Arbeits
plätze. Der Bundesrat ist seinerseits bestrebt, mittel- und 
langfristig den Bundeshaushalt Ins Lot zu bringen. Nach 
den bisherigen missglückten Bestrebungen - 20. Mal 1979 
- hat er einen Finanzplan 1981/83 und entsprechende Le
gislaturzlele festgelegt. Vorgängig hat er unter anderem 
die Motion der CVP angenommen, die eine abgestufte 
Kürzung und eine Befristung bis 1982 vorsah. 
Wir haben dieser Motion In der vorliegenden Form zuge
stimmt. Herr Blei: Das war keine Schaumschlägerei; es Ist 
uns ernst mit den Bundesfinanzen. Bereits 1983 müssen 
wir jedoch eine neue Finanzordnung unterbreiten; wenn 
wir eine solche nicht wieder aus dem Aermel schütteln 
wollen, dann müssen wir Jetzt gewissenhaft mit den Vorar
beiten beginnen. Heute besprechen wir einzelne spartech
nlsch sich auswirkende Verfassungs- und Gesetzesände
rungen und distanzieren uns bewusst von neuen Einnah
men, wie Schwerverkehrs-, Energie- oder Bankensteuer, 
erwähnen auch nicht wartende Massnahmen wie Auf
gabenteilung, Hochschulbeiträge, Stipendienverpfllchtun
gen, Subventionsgesetze, Leistungsauftrag der SBB, der 
die Kosten des regionalen Verkehrs auf die Kantone über
wälzen will; alles neue Aufgaben, die auf die Kantone 
übertragen werden sollen und die Schwächsten unter ih
nen nicht am wenigsten treffen. 
Wir nehmen bereits heute eine Art Aufgabenteilung vor, 
indem die Kantone auf den Anteil der Alkoholrechnung 
und der Stempelgebühren und so weiter verzichten sollen. 
Wir stellen hier bereits Welchen, die befürchten lassen, 
dass diese Massnahmen später ins ordentliche Recht 
übergeführt werden. 

Gegenwärtig läuft zwar die Vernehmlassung über das er
ste Entflechtungspaket, aber ich kann mich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass es der Verwaltung immer weniger 
ernst ist mit dieser Aufgabenteilung, dieser notwendigen 
Strukturänderung. Eine optimale Erledigung einer Aufgabe 
auf der entsprechenden Stufe ist das Ziel. Es ist mit neuen 
Finanzierungsmodalitäten In Kantonen und Gemeinden 
verbunden, enthält aber auch eine vielleicht nicht er
wünschte Kompetenzabtretung seitens der Verwaltung. 

Ueberwälzen ist volkswirtschaftlich nicht Sparen. Die Fi
nanzlage der Kantone insgesamt ist nicht viel besser als 
jene der Eidgenossenschaft Der Bund verzeichnet einen 
Verschuldungsgrad von 109 Prozent oder rund 16 MIiiiar
den, die Kantone einen solchen von 113 Prozent oder etwa 
22 Milliarden. Diese Umlagerung von Lasten Ist bei den 
kleinen, finanzschwachen Kantonen und Gemeinden zu 

t....l 
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stark spürbar. Zudem hat der Bundesrat diese Kürzungs
massnahmen fOr die Jahre 1981/82 vorgeschlagen; die 
ständerätliche Kommission erstreckte diese Frist auf 1985, 
eine Minderheit der natlonalrätllchen Kommission schlägt 
1984 vor. Ich möchte den Bundesrat anfragen, ob er nach 
wie vor hinter seiner ursprünglichen Befristung für die 
Herabsetzung der Bundesbeiträge bis 1982 steht Die Kan
tone sind Verpflichtungen eingegangen, und deshalb wird 
sich diese zehnprozentige lineare Kürzung für die finanz
schwachen Kantone enorm stark auswirken. Eine lineare 
Kürzung von 10 Prozent, bei 50 Prozent oder 30 Prozent 
Subvention, wirkt sich sehr unterschiedlich aus; machen 
Sie die Rechnung. Ist er zudem bereit, die erste Tranche 
der Aufgabenteilung, deren Vernehmlassung abläuft, auf 
1981 In die Tat umzusetzen? Gedenkt er zudem, rechtzei
tig die neue Finanzordnung für 1983 den Riten vorzule
gen? 
Wir haben heute ein Härtefallkontingent von zirka 200 MIi
iionen, das anscheinend fQr die Krankenkassen, die Bil
dung, die flnanzschwachen Kantone, die Berglandwirt
schaft, Privatbahnen usf. verwendet werden soll. Ich bin mir 
bewusst, dass gewisse Opfer erbracht werden m0ssen, aber 
gerade die Krankenkassen werden durch die kostenabhän
glgen Beiträge, die ausser Kraft gesetzt werden sollen und 
eine neue Sparaktion von 160 MIiiionen bedeuten, emeut 
zur Kasse gebeten. Ich ersuche deshalb den Bundesrat, 
beim Konkordat In dieser Richtung zu wirken, dass minde
stens der Bergzuschlag unverändert weiter verteilt wird. 
Ich schllesse mich Herm Jost teilweise an; was er fOr den 
Kanton Graubünden dargelegt hat, gilt auch filr unsere 
Region. Ich mache meine Zustimmung zum Paket abhängig 
von den klaren und unverbindlichen Zusicherungen, die 
uns der Bundesrat bez0gllch i;ler Krankenkassen, der fl
nanzschwachen Kantone und der Berglandwirtschaft In 
dieser Situation gibt. Es Ist kein Ge)ammer; es sind echte 
Anliegen. 

M. Junod: Le programme d'l!iconomles 1980 forme un tout 
politlquement et economlquement, mAme sl Juridlquement, 
on l'a dit et repete, chaque dlsposltlon proposee dolt Atre 
examinee separement. SI J'lnslste sur cet aspect, c'est 
pour deux raisons. Premlllrement, II convlent que nos ci
toyens aient la perceptlon d'une volont6 llnergique d'llco
nomle dans une perspectlve globale et qu'II s'agit de me
sures qu'II faut se garder d'lsoler les unes des autres. II 
faut dlre aussl que c'est un exerclce de pompiers, une 
«FeuerabwehrObung ... II faut le dlre d'une part parce que 
i'etat des flnances de ia Confederation l'exlge imperatlve
ment, mals II faut dlre aussl, pour justifler le caractere 
schematlque, llnealre, des mesures proposees, qll'une re
ductlon des dllpenses de la Confedllration, qu'II s'agisse 
de vllritables economies ou d'operatlons de transfert, ne 
se falt pas sans mal nl sans quelque inJustlce. Cependant, 
les effets de ces mesures sont supportables sl l'on a la 
certitude qua celles-cr sont llmltlles dans le temps. 
Vous me direz sans doute que la sltuatlon flnancibre de la 
Confllderation requlert d'autres medlcatlons A plus long 
terme. Sans doute, on ne sauralt nier l'llvldence. Mals, 
pour que cet objectlf soit attelnt, II faut prllvolr d'autres 
disposltlons, cela notamment dans la perspectlve du nou
veau regime flnancler que nous devrons empoigner ä 
brbve echllance. 
La deuxlllme ralson qul m'lnclte ä examiner le projet dans 
une perspectlve d'ensemble est l'obllgatlon que nous 
avons d'adopter ce programme d'economies sans pour 
autant porter prejudice ä des objectlfs polltlques et flnan
olers l moyen et long termes, notamment ä la nouvelle 
r4partltlon des täches entre les cantons et ia Confedera• 
tlon. Ce rappel me paratt d'autant plus necessaire que, 
lors des dlscussions preparatolres, cette Vision des choses 
ne paralssait pas faire l'unanimlte. J'al mllme entendu des 
propos reveiateurs quant au danger qua nous courons 
d'hypothequer les negoclatlons futures dans ce domalne. 
C'est alnsl que l'on pretend que les deputes au Conseil 

national sont lä pour defendre la Confedllration et eile 
seule, sans se preoccuper ni des cantons nl des com
munes, nl des lnstltutions. Or la Confederatlon n'est pas 
une constructlon abstraite dont l'exlstence et la Justlfica
tlon ne valent que pour sol, pour en faire une sorte d'lnsti
tutlon lsolee de la rllalite polltlque et economique du pays. 
C'est dans ce sens que nous croyons servlr la Confedera
tlon et ses int6rllts ä plus long terme, comme aussi ceux 
de la communautll nationale; en preservant, dans le cadre 
de cet exerclcie d'urgence, les soiutlons plus durables qul 
sont envlsaglles ä moyen terme. 
On a dlt qu'II s'aglt d'une «Feuerabwehrübung». C'est l'oc
caslon de rappeler que l'eau qul combat l'lncendie ne doit 
pas faire plus de dllgAts que le feu lul-mAme. 
Mals sl je suls venu ä cette trlbune, c'est preclsement 
pour plaider. en faveur de la nouvelle repartltlon des tA
ches entre la Confederatlon et les cantons. Je ne le fals 
pas tant en ma qualite de membre d'un gouvernement 
cantonal, d'ailieurs place ä un poste d'observatlon prlvlle
gill pour mesurer ä la fols la necesslte et la complexltll de 
l'operatlon, que comme depute et dllpute d'un groupe qui, 
dans sa trlls large majorite, considllre cet objectif comme 
une exlgence priorltalre. II convient donc de tout mettre 
en a,uvre pour sauvegarder, voire faciliter, la realisatlon 
de cet obJectif. La premlllre condltlon me parait 6tre de 
conslderer les cantons comme c!es interlocuteurs adultes .. 
Je n'al pas besoln de soullgner le röle que Jouent les can
tons dans un Etat federal tel que le nOtre. Bien qu'lls 
n'alent pas ete consultes, ceux-cl ont montrll qu'ils etalent 
prllts ä aller ä la rencontre de la Confedllratlon. lls enten
dent soutenlr le programme d'economles. Cette volonte 
d'assumer plelnement leurs responsabliltes s'afflrme 
egalement dans les travaux prllparatolres entreprls en vue 
de la nouvelle rllpartltion des tAches. 
La seconde condltion, qul est dans les malns de notre 
consell, conslste ä faire en sorte que les declslons que 
nous prendrons dans le cadre de ca programme d'econo
mies n'entravent pas les negociatlons en cours mals qu'au 
contraire, elies incltent les partenaires - Confedllration et 
cantons - ä concretiser leurs Intentions dans des delais 
ralsonnables. C'est ie sens du dlspositif mls en place dans 
ies arrlltes qul nous sont soumis et qul nous paraissent 
6tre une raison dlltermlnante d'entrer en matlere sur ces 
projets. Leur acceptation est aussl un eillment decislf con
dltionnant l'attltude que nous adopterons en votation fi
nale. 

Gelssbllhler: Als Vertreter der Landwirtschaft fiel mir die 
Ehre zu, In der Kommission an dieser Vorlage mitzuarbei
ten. Ich muss sagen, dass mich der recht plastische Ein
blick In die finanzielle Lage des Bundes ungeheuer beein
druckt hat. Kein Wunder also, wenn man angesichts dieser 
wirkllch beängstigenden Situation zur festen Ueberzeu
gung gelangt, dass es In diesem Stil des Geldverteilens 
nicht mehr weitergehen kann, dass nun dringend nach Mit
teln und Wegen gesucht werden muss, die zur Gesundung 
der Bundesfinanzen beitragen. 
Wir haben hier einen klaren und unmissverständlichen 
Auftrag · des Volkes zu erfüllen, einen Sparauftrag. Dabei 
muss allerdings anerkannt werden, dass ein Grossteil der 
Nein-Sager bei den Finanzvorlagen 1977 und 1979 völlig 
andere Vorstellungen hatte, als wir sie hier zu praktizieren 
gedenken. Da sollten wir uns keinen Illusionen hingeben. 
Viele dachten an den Perfektionismus beim Gewässer
schutz, belsplelswelse beim Zivilschutz, beim Ausbau un
seres Natlonalstrassennetzes. Ferner sind auch Immer 
wieder die öffentllchen Bauten von Bund und Kantonen fOr 
die Verwaltung Im Visier der Kritik und nicht zuletzt der 
zahienmässlge Bestand unserer Verwaltung, Inklusive die 
Besoldungsordnung und die Sozialleistungen. 
Wir werden sehr grosse Mühe haben, um mit dem jetzt 
geplanten Vorhaben einen Grossteil der Stimmbürger zu 
begeistern. Begeistern lässt man sich ohnehin nur von 
einer Massnahme, die den andern trifft. Das ist verständ-
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lieh und vor allem menschlich. Das vorliegende Sparpaket 
entspricht meines Erachtens bei weitem nicht den an der 
Basis vorherrschenden Sparvorstellungen. Es hat aber 
doch den bemerkenswerten Vorteil, dass es In Irgendeiner 
Form In seinen Wirkungen Jeden trifft. An diesem guten 
und notwendigen Prinzip sollte konsequenterweise festge
halten werden. Es sollte also vor allem bei den befristeten 
Vorlagen nichts Wesentltches aus der Verpackung heraus
gebrochen werden, um nicht das Ganze zu gefährden. 
In diesem Sinne hat sich gestern abend auch der landwlrt
schaftllche Klub der Bundesversammlung entschieden. In 
seinem Namen auch bin Ich hier beauftragt, Eintreten auf 
die ganze Vorlage zu beantragen. - Es muss aber festge
stellt werden, dass die Landwirtschaft doch Ober verschie
dene Elnzelvorlageri am meisten betroffen wird. Sie Ist 
tangiert einmal mit der Revision der Brotgetreideordnung, 
wenn auch nur Indirekt, dann aber vor allem mit der Aen
derung des Tierseuchengesetzes, die fQr den einzelnen 
Tierhalter sehr direkte Auswirkungen bringen könnte. Es 
wird rn der Elnielberatung noch In aller Deutlichkeit auf 
die Problematik hingewiesen werden. Dann aber wird 
sie schwer getroffen mit der Herabsetzung der Bundeslei
stungen um 10 Prozent, wobei gr08Se Bedenken ange
bracht werden mOssen in bezug auf die produktlonslen
kenden Bundesleistungen. Es sollte doch unter allen Um
ständen vermieden werden, dass unerwQnschte Produk
tionsverlagerungen beispielsweise vom Brotgetreidebau 
auf die Milchproduktion provoziert werden. 
Es Ist begrOssenswert, dass von Herrn Bundesrat Rltschard 
bereits die Zusicherung abgegeben worden Ist, dass 
das Berggebiet, die Berglandwirtschaft von den KQrzungen 
auszuschllessen sei. Nötig wäre hier allerdings dann doch 
noch eine Präzisierung durch den Bundesrat, was alles 
unter «Berglandwirtschaft» verstanden wird, welche Zonen 
beispielsweise des Viehwirtschaftskatasters ausgeklam
mert werden sollen. Es bleibt doch auch hier noch darauf 
hinzuweisen, dass sehr grosse Existenzprobleme, heute 
vor allem auch in den voralplnen HOgelgebleten, bestehen. 
Die ganze Uebung Ist befristet. Je kOrzer; desto besser, 
möchte Ich sagen. Es scheint mir ausserordentllch wichtig, 
dass zum Beispiel bei einer vierjährigen Befristung der 
Bundesrat bereit ist, vor allem bei den Beitragskürzungen 
für produktlonslenkende Massnahmen die Entwicklung ge
nau zu verfolgen und im Auge zu behalten, um Fehlleistun
gen auszumerzen. Der Bundesrat übernimmt da eine aus
sergewöhnllch grosse Verantwortung. Wir wünschen Ihm 
grosses Geschlck dazu. 
in diesem Sinne beantrage. Ich fünen .Eintreten auf die . 
Vorlage. 

Mucarln: Das ganze Bündel dieser Sparmassnahmen wird 
immer wieder begründet mit der dringenden Sanierung der 
Bundesfinanzen. Es ist ein Tell eines grossen Ueberwäl
zungsprojektes, das seit mehreren Jahren läuft und mit 
dessen Hilfe schllessllch Milliarden aus der Tasche der 
Bevölkerung gezogen werden sollen. Ein Ueberwälzungspro
Jekt einerseits mit indirekten Steuern, andererseits mit ei
nem Sozialausbaustopp - Ich erinnere Sie, dass zum Bel
spiel be! der AHV der verfassungsmässlge Auftrag Immer 
noch nicht erreicht ist-, oder dann sogar mit einem direkten 
Sozialabbau. Dieser Ueberwälzungsprozess lässt sich seit 
mehreren Jahren Schritt für Schritt verfolgen. 1975 kamen 
die Streichungen der Bundessubventionen an die AHV, 
dann kam das. Referendum von rechtsfrelsinnlger Seite 
gegen den auch nur minimalen Ausbau bei der 9. AHV• 
Revision; dann kam die Plafonlerung der Bundessubven
tionen an die Krankenkassen und nun die heutige Sparvor
lage, wo Ja besonders die zehnprozentige lineare KOrzung 
nicht akzeptiert werden kann. In derselben Zeit haben die 
gleichen Kreise, die diesen Ueberwälzungsprozess durch
drücken wollen, für den MIiitärbereich 14 Milliarden Fran
ken ausgegeben und Im Autobahnstrassenbau 6 Milliarden 
verbetoniert. Hier könnte tatsächlich gespart werden, ohne 
dass der soziale Lebensstandard der Bevölkerung herab-

gesetzt werden müsste, und es könnte wohl auch gespart 
werden bei den obersten Salärklassen, Ich erinnere Sie an 
die Teuerungsausgielchsdebatte. Aber hier wurde über
haupt nichts vorgenommen, und wenn heute der freisinni
ge Fraktionssprecher auf weitere kOnftige Spartnassnah• 
men hinweist, dann können wir wohl sagen: Auch dort wet
den die Rüstungsausgaben nicht bet~offen werden, wenn 
wir an die Motionen dieser Fraktion denken. 
Nicht nur versteckt sich hinter der zehnprozentigen linea
ren Kürzung ein unsozialer, antlkultureller und auch anti
humanitärer Prozess. 100 Millionen sollen glelchzeltlg 
noch bei der Brotverbilligung gespart werden, und das zu 
einer Zelt, wo Oberstkorpskommandant Senn am Fernse
hen völllg Oberzeugt von der Richtigkeit seiner Aussage 
sagen kann, der Bundeshaushalt sei noch nie so gut gewe
sen, wie er eben heute sei, damit mehr ROstungsausgaben 
durchgesetzt werden k6nnen. 
Wir lehnen das gesamte Sparpaket ab, mit Ausnahme der . 
Aenderung Im Strassenverkehrsgesetz, die Ja an sich nur 
von marginaler Bedeutung ist Die Massnahmen auf der 
Verfassungsebene, auch wenn sie zeitlich begrenzt sind, 
nehmen eine flnanzlelle Mehrbelastung der Kantone und 
damit der Kantonsbevölkerung vorweg, bevor auch nur die 
Lastenneuverteilung andiskutiert ist. Und hier wird es 
schllesslich um Hunderte von MIilionen Franken gehen. 
Bel den Vorlagen auf Gesetzesstufe haben wir Insbeson
dere die Gewässerschutzvorlage und die zehnprozentige 
lineare KOrzung zu beanstanden. Die Frlstenersfreckung 
Im Gewässerschutz führt dazu, dass gesetzlich festgelegte 
Fristen nun Im nachhinein gelindert werden. Man kann 
nicht - auch wenn tatsächlich Verzögerungen In der Pla
nung und Im Bau von Gewässerschutzanlagen aufgetreten 
sind - diese damit, quasi Im nachhinein, damit begründen, 
dass man da spare, sondern man müsste hier sogar ge
zielte Massnahmen ergreHen, damit diese gesetzlichen Fri
sten für die Planung und den Ausbau des Gewässerschut
zes eingehalten werden können. 
Zu den zehnprozentigen Kürzungen: Wir akzeptieren kei
nerlei Kürzungen bei den Krankenkassen. Wir sind im Ge
gensatz zum liberalen Fraktionssprecher der Meinung, 
dass die soziale Krankenversicherung eine prlorltäre Auf
gabe des Bundes Ist und dass hier, wenn man nicht das 
System gefll.hrden will, keinerlei Abstriche vorgenommen 
werden dürfen. Ich werde In der Detailberatung Gelegen• 
halt haben, dies näher zu begründen. 
Der Bundesrat hätte nun vier Monate Zelt gehabt, klar 
Stellung zu nehmen, was er mit den 200 Mllllonen Reser
ven machen will, ob er diese tatsächlich den Krankenkas
sen zukommen lassen will oder nicht. Der Bundesrat hat 
bis heute keine klare Stellung bezogen, und so ist es wohl 
nicht verwunderlich, dass diejenigen Ratsmitglieder, die In 
der Kommission einen entsprechenden Antrag gestellt ha
ben, leider in der Minderheit geblieben sind. 
Als abschilessende Bemerkung möchte Ich noch sagen, 
dass die unsoziale Grundlinie, wie sie im Sparpaket zum 
Ausdruck kommt, ihr Pendant auch in den Aeusserungen 
von Wirtschaftsexperten hat. Wenn man bei den Verhand
lungen Ober die Erneuerung der Gesamtarbeitsverträge 
seitens der Unternehmer ganz enorm zurückdrängt und 
seitens der drei Welsen, der drei Professoren, gar der 
Teuerungsausgielch nicht etwa der obersten Chefbeamten, 
sondern der gewöhnlichen Arbeiter in Frage gesteilt wird, 
wenn SBB-Tarife erhöht werden - stellvertretend für andere 
Taxen führe ich sie an -, und wenn immer wieder von den 
indirekten Steuern gesprochen wird, die erhöht werden 
sollen, dann Ist es klar, wohin die Bundesfinanzreform 
gehen soll. 

Rlsl-Schwyz: Es ist auch für mich klar, dass zur Sanierung 
des Bundeshaushaltes nebst Ausgabenplafonlerung das 
Sparen gehört. ich schilesse mich denn auch weitgehend 
den Sparvorschlägen des Bundesrates an. in zwei Punkten 
gestatten Sie mir Jedoch eine gewisse Kritik: 
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1. Das Verhältnis der linearen zehnprozentigen Kürzung 
zum bundesinternen Sparen. landläufig versteht man un
ter bundeslnternem Sparen wohl doch etwas anderes als 
das, was auf Teilgebieten vorgenommen wurde. So sollte 
sich bundeslnternes Sparen nicht einseitig auf einige Posi
tionen und kumulativ auf die zehnprozentige Kürzung aus
wirken, zumindest nicht in wichtigen Positionen. Ich stelle 
fest, dass auf verschiedenen Gebieten auf das Budget 
1980 hin Kürzungen von zehn Prozent und mehr vorgenom
men wurden und jetzt zusätzlich noch die lineare Kürzung 
von 10 Prozent dazu kommt. ich nenne hier nur als ein 
Beispiel die Strukturverbesserungsmassnahmen, die soge
nannten Mellorationskredite in der Landwirtschaft. Diese 
Kredite werden nun gegenüber 1979 insgesamt um 20 Pro
zent gekürzt, und dies nicht als einzige Ausnahme - ich 
könnte noch einige andere Beispiele anbringen. Die frühe
re Einsicht für die Notwendigkeit für Strukturverbesserun
gen steht bei einem geschätzten Nachholbedarf auf die
sem Gebiete von über 10 Milliarden - Sie haben richtig 
gehört, von über 10 Milliarden - in krassem Gegensatz zur 
heutigen Politik. Trotz positiver Einsicht in die Notwendig
keit des Sparens entbindet uns dies nicht von ausgewoge
nem und elnigermassen gerechtem Handeln. 
2. Das Vorziehen von Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen Im Zusammenhang mit den Sparmassnahmen. 
Soweit dieses Vorziehen der Aufgabenteilung mehr oder 
weniger alle betrifft, wie dies beim Abbau von Konsumver
bllligungsbeiträgen im Ernährungssektor der Fall ist, oder 
Wo es sich um zeitliche Erstreckung wie beim Gewässer
schutz und der Investitionshilfe für das Berggebiet han
delt, kann man dem zustimmen. Wenn es sich aber um ein 
willkürlich herausgezupftes Teilgebiet handelt, wie zum 
Beispiel die Tierseuchenbekämpfung, wo sich die finan
zielle Belastung derart ungleich auf die Kantone auswirkt 
und die Durchsetzung grosse Auswirkungen zeitigt, ist 
dies nicht zu verantworten. Es ist falsch zu glauben, dass 
Tierseuchenbekämpfung eine Bagatelle sei, und es Ist 
falsch zu glauben, dass die Aufwendungen für die Tierseu
chenbekämpfung zu den Bagatellsubventionen gehören. 
ich komme In der Detailberatung auf diesen Punkt zurück. 
Ich bin für Eintreten. 

M. Roy: Repondant a la question qua je lui ai posee, le 
Conseil federal vient de m'informer qu'il va entreprendre 
une nouvelle presentatlon de ses comptes, proche de 
ceiie recommandee par las experts financlers de la Confe
rence des directeurs cantonaux des finances. Je consi
dere cette annonce comme une donnee fondamentale 
dans le cadre du debat qul va s'ouvrir sur le programme 
d'economies de la Confederatlon car il convient de savoir 
quelle est l'importance veritable de l'assainissement que 
nous avons a operer. D'ores et deja, le Conseil federal 
constate que las divers comptes presenteront des resul
tats tres dlfferents; sans voulolr recaiculer avec precision 
ces changements, on peut certainement donner des or
dres de grandeur. 
Auparavant, ia questlon prlnclpale a trait aux contribu
tlons, aux investissements de tiers. La Confederation de
vralt, a mon avis, renoncer a la notion de contributlon a 
fonds perdus. Cette notion, tout juste · acceptable sur ie 
plan Juridique, ne l'est plus du tout sur le plan economi
que. Passar par pertes et profits la contribution de 2 mil
liards apportee chaque annee a l'enrichissement du patri
molne de notre pays, faire supporter aux cantons las con
sE!Jquences de cet amortissement masslf qul est sans rap
port avec la realitE!J E!Jconomique, c'est la une pratlque qul 
exlge, a mon avls, une revlslon fondamentale. Mäme sl l'on 
se conflne a un examen purement juridique du probleme, 
on dolt admettre qua la subvention pour un investissement 
qui servlra pendent vingt ans, par exemple, represente la 
somme de vingt droits annuels futurs a la subvention, que 
le versement que la Confederation effectue en une seule 
fois, au debut de ces vingt ans, constltue bei et bien une 
avance falte sur des droits futurs. Cotte avance est donc 
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une creance a mettre a l'actlf et a amortlr annee apres 
annee au fur et a mesure de, l'echeance des droits an
nuels pour s'eteindre apres vlngt ans. On voit ainsl que la 
capltallsation des contributlons de la Confederation a des 
investlssements de tiers seralt loin d'lltre une absurdite 
mais qu'elle correspondralt, au contraire, tant sur le plan 
comptable qua Jurldique, a une realite economique par
faitement etablle. Ce serait la une procedure beaucoup 
moins artificielle qua celle en vigueur actuellement qui 
condult l1 des deficlts car eile ne refiete pas la realite. 
Aucune des entreprlses de notre pays ne demeurerait 
competitlve sl eile devait lncorporer dans ses prix de 
revient l'amortissement immediat de ses lnvestissements 
comme le fait la Confederatlon. 
En definitive, je pense qua las finances de la Confedera
tion sont beaucoup plus seines qu'll n'y parait et qu'elle 
ne doll pas reporter sur les cantons, sur les tiers, l'en
dettement qui pourralt 1ltre l'endettement ralsonnable de 
toute entreprlse. 
Une concertation avec las cantons et las communes est 
absolument necessaire, non seulement pour une presenta
tion harmonlsee de leurs comptes mais aussi pour un ml
nlmum de coordlnation en matlere de politique d'amor
tlssement. Las experts de l'lnstltut des hautes etudes fi
nancleres de Saint-Gall ont d'ailleurs declare qua las bl
lans des coliectivit6S publiques de Suisse sont peu signifi
catlfs car las pratiques de ces collectivites publlques en 
matiere d'investlssements et d'amortissements sont fort 
diffE!lrentes. En princlpe, il serait logique que le Conseil 
federal termine la nouvelle presentatlon des comptes qu'il 
vient d'entreprendre comme II l'a annonce et qu·il revole 
ensuite l'importance que dolt avoir l'assalnlssement de nos 
finances federales. 
C'est pour cette raison qua je refuserai l'entree en ma~ 
tiere. Je ne veux pas 6vldemment que mon refus soit 
asslmlle a un refus d'assainir nos finances si cela est ne
cessaire. Les ralsons qua je vlens d'invoquer sont a cet 
egard explicites. SI mon avis ne devalt pas 1ltre suivl, je 
vous invlterais a faire preuve d'une tres grande moderatlon 
dans ia dlscusslon de detail qul va sulvre, s'agissant no
tamment des charges importantes qua l'on a prevu de 
transferer sur las cantons. 

Präsident: Herr Hubacher verzichtet auf das Wort. Ich 
danke ihm dafür. 

Rllegg: Wenn man die bisherige Debatte aufmerksam ver
folgt hat, steht man unter dem Eindruck, eher einem 
Schwarzpeterspiel beigewohnt zu haben als ernsthaften 
Sparbemühungen. Es wurden viele Partikularinteressen 
vertreten, ohne Blick auf das Ganze. 
Man kann gegen Jeclen Sparvorschlag ernsthafte Beden
ken vorbringen; aber diese helfen uns nicht, den primären 
Auftrag zu erfüllen, der uns vom Volk erteilt worden ist, 
nämlich zu sparen. Ob Herr Professor Schmid die Priori
tätsordnung, wie wir sie sehen, gerne hat oder nicht: sie 
Ist uns durch die Volksentscheide vorgezeichnet. Erste · 
Priorität muss sein, dieses Sparpaket unter Ausschaltung 
von Partlkularinteressen über die Runden zu bringen, um 
dem Volk, das uns zweimal Mehreinnahmen verweigert 
hat, zu zeigen, dass wir gewillt und fähig sind, das Ausga
benwachstum zu stoppen. 
zweite Priorität muss sein, die geltende Finanzordnung, 
die Ende 1982 ausläuft, mit den nötigen Korrekturen zu 
verlängern. Gelingt uns die Lösung dieser Aufgabe nicht, 
so führt der Weg zwangsläufig Ins Notrecht, was wir Ja alle 
vermelden möchten. 
Das Erschllessen neuer Steuerquellen Ist angesichts die
ser beiden Hauptaufgaben ein Nebenkriegsschauplatz; 
dies um so mehr, als wir gar nicht so sicher sind, ob uns 
das Volk überhaupt grünes Licht erteilen wird, diese Quel
len zu erschllessen. Im übrigen wissen wir alle zu gut, 
dass die anvisierten neuen Steuern die schwierigen Pro
bleme, vor denen wir stehen, wohl etwus mildern, ahor 

/ 
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nicht löaon könmm. Ich muln'J nli;o, d11m1 wir um. nun 
urnsthart bemühen sollten, dlo~1os Spurpakot z.u vernb
schiodon, dass uns aber der Bundesrat seine Vorstellun
gen über die Verlängerung der Finanzordnung sehr bald 
bekanntgeben sollte. Damit würden wir einen unnötigen 
Kampf vermeiden. 

Frau Uchtenhagen: Frühere Sparübungen - vom Parla
ment, aber auch verwaltungsintern durchgeführt -, der seit 
Jahren · praktizierte Personalstopp, aber auch die Ausga
benstruktur des Bundes lassen wenig Raum für echte 
Sparaktionen. Das zur Diskussion stehende Sparpaket -
das wissen wir - wird sich weitgehend im Transferbereich 
auswirken, das heisst die Lasten werden auf andere (Kan
tone, Konsumenten oder andere Subventionsempfänger) 
abgewälzt. Daraus resultieren für mich zwei Dinge. 

1. Die Kosten dieser Sparübungen werden weitgehend von 
den kleineren und mittleren Einkommensempfängern ge
tragen, zum Tell direkt, zum Teil indirekt über kantonale 

. und kommunale Steuererhöhungen, die ja in der Regel 
unten mehr belasten, oder aber durch entsprechende 
Sparübungen in den Kantonen und Gemeinden. 

2. Die Kürzung vieler kleiner Subventionen trifft Organisa
tionen und Vereine, die soziale, kulturelle oder bildungs
politische Aufgaben wahrnehmen, und zwar auf eine Art, 
wie das in der Schweiz üblich ist, nämlich im Milizsystem. 
Der Einsatz vieler Tausender von Bürgern in Vorständen, 
Ausschüssen, aber auch direkt in konkreter Arbeit ist 
grösser, als man häufig glaubt. Oft leisten diese Bürger -
ähnlich wie wir Politiker - nicht nur einen grossen Arbeits
einsatz, sondern sie engagieren sich auch noch finanziell. 
Doch hier gibt es natürlich Grenzen. Man bekommt den 
Verleider, wenn ständig Beitragskürzungen den durch die
sen privaten Einsatz entlasteten öffentlichen Körperschaf
ten die Arbeit erschweren und man praktisch nur noch für 
die Mittelbeschaffung tätig sein muss. Wir müssen aufpas
sen, dass hier nicht etwas kaputt gemacht wird, was wir 
alle befürworten: Goodwill, Einsatz für Tätigkeiten, die 
letztlich Im Dienste der Allgemeinheit stehen. 
Oeffentliche Ausgaben sollten nicht isoliert betrachtet 
werden, wie wir es uns hier angewöhnt haben. Sie sind 
eng verknüpft mit dem Stand der erreichten, aber auch mit 
der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung. Eine hochent
wickelte Wirtschaft setzt eine entsprechend breite Versor
gung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen voraus. 
lin lnfrastrukturbereich dürfte es nur wenige Möglichkeiten 
geben, staatliche Aktivitäten abzubauen, ohne dabei auch 
die Wirtschaft zu schädigen. Zu dieser Infrastruktur gehört 
für ein rohstoffarmes Land aber auch der Bildungs- sowie 
der Kulturbereich, die Forschung und anderes mehr. Zu 
diesen Rahmenbedingungen gehört nicht zuletzt der sozia
le und regionale Ausgleich, der Standard der erreichten 
sozialen Sicherheit. Eine Gefährdung dieses regionalen 
und sozialen Ausgleichs könnte zu einer sehr teuren Spar
übung werden. 
Aus dem Gesagten leite ich ab, was bereits unser Frak
tionssprecher darlegte: Diese Sparübungen müssen 
beschränkt zeitlich überblickbar sein, sie dienen der Sanie
rung des Bundesfinanzhaushaltes, sind aber nur ein Teil 
davon. Wenn heute nun offen - zum Teil aber auch ver
steckt - die vom Bundesrat vorgeschlagenen Mehreinnah
men abgelehnt oder vage zeitlich verschoben werden, 
dann muss man sich ganz klar sein, was das helsst: Wir 
Sozialdemokraten werden verschiedenen dieser Sparmass
nahmen nicht zustimmen, wenn auf der anderen Seite das, 
was der Bundesrat als Sanierungsmöglichkeiten vor
schlägt - die neuen Einnahmen -, abgelehnt werden sollte. 
Es stellt sich dann die Frage, die Hans Tschäni im «Tages
Anzeiger» sehr hart gestellt hat (ich empfehle Ihnen, die
sen Artikel zu lesen): Wohin führt bürgerliche «Staatsfer
ne», die seiner Ansicht riach sich immer mehr in Richtung 
einer untergründigen Staatsfeindschaft entwickelt? Dabei 
ist es natürlich ein bürgerlicher Staat, der da verteufelt 
wird. «Bürgerliche Politik» - sagte er am Schluss - «ist 

simpnl (J0Wordrm ... Ich hallo. e,; ,;cf nur uino Mindtirholt . 
der !iOgonannt Bürgorlichen, auf die das zutrifft; denn wir 
alle wissen: Simple Lösungen sind in diesem Bereich nicht 
möglich, sie sind schlicht und einfach keine Lösung. 

Auer: Es gibt drei Gründe für dieses Sparpaket. Der erste 
i!;t ein finanzpolitischer, den man nicht genug wiederholen 
kann: Der Anteil des Transferbereichs an den Gesamtaus
gaben des Bundes hat sich in den letzten Jahren von we
niger als der Hälfte auf zwei Drittel erhöht. Wir können im 
Eigenbedarf - verschiedene Redner haben das erwähnt -
kaum mehr etwas einsparen. Es verbleibt also nur der 
Transferbereich, hier in erster Linie der Ausgabenteil zu
gunsten der Kantone. 

Hier wurde gejammert über die schlechte Finanzlage der 
Kantone. Wenn Sie jedoch die Haushalte der Kantone und 
Gemeinden zusammenfassen, dann haben diese seit 1978 
gesamthaft keine Defizite mehr, sondern Ueberschüsse. 
Zahlreiche Kantone und Gemeinden haben - Im Gegen
satz zum Bund - ihre Steuern in den letzten Jahren ab
bauen können. Ich bin deshalb der Meinung, eine gewisse 
Verschiebung der Gewichte zulasten der Kantone und Ge
meinden sei notwendig, ich bin deshalb auch gegen die 
zeitliche Beschränkung des Wegfalls der Kantonsanteile. 

Das Zweite: eine politische Ueberlegung. Dieses Finanzpa
ket gibt reichlich Anlass zu Kritik. Sie können jeden dieser 
Punkte vom Standpunkt der Finanzwissenschaft aus 
«hochnehmen». Belspielsweise sind 10 Prozent Subven
tionsabbau grobschlächtig. Es wird nicht differenziert, ob 
eine Subvention nur wünschbar ist oder ob sie wirklich 
nötig ist, ob sie konjunkturpolitisch und sozial angebracht 
ist oder nicht. Die Kritik, die hier geübt worden ist an all 
diesen Punkten, war im einzelnen durchaus berechtigt. 
Aber es geht jetzt nicht um Einzelheiten, sondern es geht 
um das Ganze! Jeder von uns hat fünf Seelen in der Brust: 
die des Bundes, die des Kantons, die der Gemeinde, die 
seines Interessengebietes und fünftens noch seine eigene. 
Aber hier müssen wir nun die Kröte als Ganzes schlu·cken. 

Und das Dritte: Verschiedene Voten lassen sich zusam
menfassen, ungefähr nach der Methode des Briefkastenon
kels von Radio Eriwan: «Im Prinzip ja, aber ... ». Man sag
te an dieser Stelle ja zum Sparpaket, aber mit Einschrän
kungen: hier nicht und dort nicht, diese Subvention nicht 
und jene nicht... oder «weitgehend einverstanden». 
Wir sind hier als Nationalräte verantwortlich für die 
Bundesfinanzen. Und das ist doch die Hauptaufgabe, die
se Finanzen nun endlich zu sanieren! Denn diese Suppe, 
die wir hier auslöffeln müssen, die haben wir uns letztlich 
selbst eingebrockt. Es ist etwas bequem, wenn man- sagt, 
wir müssten es nur deshalb tun, weil das Volk nein zu 
Steuervorlagen gesagt habe. Vorher haben wir nämlich die 
Ausgaben beschlossen ... 

Ich bitte Sie also nun, sich primär als Nationalräte und 
Verantwortliche für die Bundesfinanzen zu sehen und die
sem Finanzpaket als Ganzem und im Interesse des Ganzen 
zuzustimmen. Damit erhöhen Sie auch die Glaubwürdig
keit, die wir nötig haben für die weiteren Schritte, die 
wir zur Sanierung der Bundesfinanzen unternehmen müs
sen. 

Graf: Die ungewöhnlich scharfe Diskreditierung einer all
fälligen Wehranleihe durch den Sprecher der SP, Kollege 
Hans Schmid, veranlasst mich, gerade jetzt beim Eintreten 
und nur ganz kurz folgendes festzuhalten: Das von mir vor 
zwei Jahren eingereichte und ohne irgendwelche Diskus
sion überwiesene Postulat für eine Wehranleihe schädigt 
meines Erachtens die Sanierung der Bundesfinanzen nun 
wirklich nicht. Denn bei einer solchen Anleihe wird ja 
nicht Bundesgeld, Steuergeld, sondern privates Geld auf
gebracht. Die Bemerkung von Kollege Schmid, wer für eine 
Wehranleihe sei, werde unglaubwürdig, geht entschieden 
zu weit. Ich konstatiere ganz einfach, und dieser Eindruck 
hat sich bei mir anlässlich der Panzerdebatte zu Beginn 
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dieser Session erhärtet, dass wir die Verwirklichung nur 
des Leitbildes 80 innert tunlicher Frist endgültig verpasst 
haben. Und wir haben angesichts der prekären Situation 
unserer Bundeskasse keinerlei Aussichten, das für die Ar
mee effektiv benötigte Geld und Material zu erhalten. Ist 
es da angesichts der brandgefährlichen weltpolitischen Si
tuation - die wir wahrscheinlich verschieden einstufen, 
Hans Schmid - wirklich so abwegig, sich das Geld für die 
adäquate Rüstung durch eine Wehranleihe zu beschaffen? 
Wohl kaum! 

Präsident: Damit ist die Rednerliste für die Einzelvotanten 
erschöpft. Ich erteile nun das Wort dem Kommissionsprä
sidenten, Herrn Kaufmann. 

Kaufmann, Berichterstatter: Die Sprecher der Kommission 
werden sich jetzt nur mit den Nlchteintretensanträgen Ca
robblo und Roy auseinandersetzen. Das in der Meinung, 
dass wir bei den einzelnen Beschlüssen dann ohnehin 
noch einmal zum Zuge kommen, und auch In der Meinung, 
hier Zeit zu sparen. 

Nlchtelntretensantrag Carobbio: Nehmen wir einmal. das 
Positive voraus. Herr Carobblo, übrigens auch Herr Roy, 
ist mit uns allen der Meinung: der Finanzhaushalt ist aus
zugleichen. Wir haben kurz- oder mittelfristig hier einen 
Ausgleich zu suchen. Herr Carobblo ist dann aber im Kon
zept anderer Meinung. Er will vor allem neue zusätzliche 
Steuern, und er will In anderen Bereichen sparen, als das 
die Kommissionsmehrheit vorschlägt, vor allem beim Mili
tär und zum Teil auch bei der Autobahn. Es gibt viele Ideen 
und viele Vorschläge für die Sanierung des Bundeshaus
haltes. Und wenn Herr Carobblo ganz andere Vorschläge 
für richtig hält - zum Teil kann man sicher darüber disku
tieren -. dann Ist er gebeten, die Mehrheit In diesem Par
lament und die Mehrheit im Volk für seine Sanierung zu 
begeistern. Sonst führt ein Nlchtelntretensentscheld In die 
alte Sackgasse und Finanzmisere. Mit vielen neuen Ideen 
- es sind Ja noch andere Ideen geäussert worden, nicht 
nur jene von Herrn Carobblo - realisieren wir kurz- und 
mittelfristig nichts. Wir verbessern den Finanzausgleich In 
den nächsten Jahren nicht Dann beginnt der Kampf aller 
gegen alle später wieder von neuem. Ich habe im Eintre
tensvotum darauf hingewiesen, dass wir aus staatspoliti
schen Gründen rasch zu einer effektiven Sparaktion kom-
men müssen. · 
Noch eine Bemerkung zu Herrn Carobblo. Er sagt, im so
zialen Bereich würden wir zu sehr sparen. Ich glaube, die
ser Vorwurf an die Kommission ist nicht berechtigt Darf 
ich Sie daran erinnern, dass für 1982 - und Ich spreche 
jetzt auch zu Frau Mascarln - der AHV-Beitrag des Bun
des wieder um 200 MIiiionen erhöht wird. Darf ich daran 
erinnern, dass wir in der leidigen Krankenkassenangele
genheit eine durchaus soziale Lösung gefunden haben, 
und ich darf Sie doch vielleicht auch daran erinnern, dass 
der Bund über das Härtekontingent bereit Ist, der Berg
landwirtschaft weitgehend entgegenzukommen. Auch hier 
geht es um eine soziale Frage, auch wenn Herr Carobbio 
und Frau Mascarln vlelielcht ihre Parteianhänger nicht aus 
diesen Gebieten rekrutieren. 
Ich bitte Sie, in Ueberelnstimmung mit der fast einstimmi
gen Kommission, den Nichteintretensantrag von Herrn Ca
robbio abzulehnen. 

M. Barchl, rapporteur: Je voudrais d'abord relever que soit 
les porte-parole des groupes, soit les deputes qui sont 
intervenus a titre personnel en general se sont prononces 
d'une maniere positive ä l'egard de ce programme d'eco
nomies 1980. Comme l'a dlt M. Auer, ce programme d'eco
nomies susclte des reactlons diverses. On l'approuve en 
prlncipe mais avec certalnes reserves, en particulier au 
sujet du fameux am~te L portant sur une reduction lineaire 
des subventions. 
D'aucuns considerent la reduction lineaire comme une 

mesure brutale, voire injuste de par sa nature m6me mais, 
Je Je repete, II s'agit d'une operation qui s'impose d'ur
gence si nous vouJons redresser les finances federales. 
II ne me paratt pas necessaire de m'etendre, dans le ca
dre de Ja discussion d'entree en matlllre, sur les diffe
rentes reserves qul ont ete emlses. Nous aurons l'occa
sion de nous exprlmer lorsque la proposltlon de renvoi 
presentee par M. Hubacher et les autres amendements 
proposes vlendront en discusslon. 
Plusleurs de nos collegues et en partlculier M. Schmid ont 
evoque l'eventualite du dep0t d'une demande de referen
dum. II est faux de brandlr contlnuellement le spectre du 
referendum. C'est certes une Institution democratlque ä 
laquelle nous ne pouvons pas renoncer car c'est un des 
plliers de notre democratle, mais il faut evlter de faire de 
cette Institution un Instrument de pression au niveau parle
mentaire. Las parlementaires devraient en princlpe pou
voir deliberer librement sur les projets du Conseil federaJ 
sans constamment craindre un referendum. II est blen 
entendu qu'il ne faut pas faire des fautes grosslllres con
tre la volonte populaire (le Conseil federal noll'S a d'ail
leurs propose diverses mesures correspondant Justement 
ä une volonte populalre qul s'est manlfestee dejä ä plu
sieurs reprlses). mais cela mis ä part, il ne faut pas se 
lalsser effrayer par le fant0me du referendum et sl cer
tains milieux politiques demandent que teile ou teile dls
position de ce programme soft soumlse au referendum 
facultatlf, il appartiendra au peuple da decider en dernier 
ressort, comme c'est son drolt. 
M: Carobblo s'oppose globalement a l'entree en matiere 
sur l'ensemble des arretes qul forment ce paquet, puisqu'II 
est oppose ä la conceptlon m6me qul est ä sa base. Nous 
ne pouvons pas entrer dans ses vues parce qua la com
presslon des depenses proposee par le Conseli federal est 
une mesure obligatolre qua le peuple a reclamee ä l'occa
sion de plusieurs votations populalres. Chercher ä redres
ser las tlnances federales par le moyen de nouvelies re
cettes comme l'a demande M. Carobblo, en particuller en 
commission, sans s'etre prealablement efforce de comprl
mer las depenses dans toute la mesure du posslble, serait 
lancer un defl au peuple et une teile polltique seralt d'au
tant plus dangereuse que nous serons appeles ä court 
terme ä approuver la prolongation du reglme financler 
actuel, quJ arrive a echeance ä fin 1982. D'ailleurs, las 
augmentatlons de recettes preconlsees par M. Carobblo 
sont lllusoires, les mesures qu'il propose pouvant provo
quer une reductlon de la substance flscale. 

D'autre part, II n'est pas vrai qua, comme l'a dit entre au
tres M. Carobblo, le programme d'economies 1980 portera 
atteinte avant tout aux cltoyens las plus defavorises et aux 
regions peripherlques du pays. L'ensemble de la popula
tlon est concerne par ces mesures. 
On a mis en opposition les lnterets de la Confederation, 
des cantons, des communes, des partlcullers. M. Auer a 
dit avec justesse qua nous avons au molns cinq «ämes» 
dans nos poitrlnes - mais II s'aglt en l'occurrence d'un 
acta de solidarite car tout le pays est concerne. Les can
tons conslderes comme financlerement forts auralent aus
si des motifs de se plalndre. En tant qua representant d'un 
canton ä capaclte economique moyenne, pour ne pas dire 
falble, Je dols reconnaitre que las reductlons subles par 
les cantons flnanclerement forts sont importantes, surtout 
si l'on tlent compte du faJt qu'ils accomplissent des täches 
qul ne sont poJnt accomplies per d'autres cantons, si ce 
n'est dans une mesure negllgeable. Le Conseil federal 
dispose d'allleurs d'une masse de manmuvre de 200 mil
lions pour tenlr compte des cas de rlgueur excessive qul 
ont ete souleves par M. CarobbJo et d'autres de nos colle
gues. 

Si notre conseil devait refuser d'entrer en matlere et sl le 
Conseil federal devalt modlfler ce programme d'economles 
dans le sens de la motlon dont a parle M. Carobbio en 
commission et aussl lci, II est certain qu'aucun consensus 
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ne pourrait se degager au sein de la population, sans 
mllme parler des Charnbres lederales. 
M. Roy appuie la proposltlon de M. Carobblo pour les rno
tifs invoques par ce dernier et pour d'autres rnotlfs en
core. En fait, il s'agit d'une propositlon de renvol parce 
que, s'II s'est oppose a l'entree en rnatiere, II a conclu 
finalernent au renvoi du projet au Conseil fMeral, mals 
comme il n'a pas depose sa propositlon par ecrlt, il Im
porte peu qu'elle soit traitee comme une propositlon de 
non-entree en matiere ou comme une propositlon de ren
vol. 
M. Roy a affirme que les finances de la Confederation sont 
beaucoup plus seines qu'il n'y parait. Je lui reponds que 
les deficits accumules au cours de ces dernieres annees 
sont irnportants. Les comptes de 1979 accusent un deficit 
important alors ml!me que le Conseil federal et les de
partements ont comprime leurs depenses au maximum et, 
si nous ne prenons pas des mesures pour les reduire au 
cours de ces prochaines annees, nous serons confrontes 
a des deficits qul atteindront 1,8 voire 2 milliards par an
nee. II ne s'agit pas du deficlt d'une seule annee, II s'aglt 
d'un endettement accumule et qul peut s'accumuler eter
neliement. Les consequences sont claires. II y a une llmite 
qu'on ne peut pas depasser. 
J'aimerais egalement repondre ä M. Graf qui a parle d'un 
ernprunt pour l'armement. II est vrai qua les emprunts se 
realisent gräce ä l'argent de tiers, mais finalement II faut 
payer une facture. Cette facture, ce sont les lnteräts que la 
Confederation doit acqultter et la restitution de l'emprunt. 
Le montant global des interäts de la dette publique doit 
se situer dans une limite tolerable. 

Pour toutes ces raisons, je m'oppose ä la proposition de 
M. Carobblo qui est contraire ä l'entree en matiere et je 
vous recommande de voter dans ce sens. 

Bundesrat Rltschard: Ich verstehe, wie Herr Auer, gut, dass 
ein Sparpaket, wie wir es jetzt zu beraten haben, auf einige 
Kritik stösst; ich will das auch nicht beklagen. Aber wir in 
diesem Saal sollten uns doch daran erinnern, dass es Ihre 
Motionen waren, die uns verpflichtet haben, diese notwen
dige Vorlage auszuarbeiten. Herr Cantieni hat daran erin
nert. 
Sie ist für niemanden erfreulich, aber noch viel weniger 
erfreulich ist die Finanzlage des Bundes, auf die verschie
dentlich hingewiesen worden ist. Sie kennen die Situation: 
Die Rechnung 1979 Ist ein deutliches Signal dafür, wie 
kritisch unsere Lage geworden ist 1,7 MIiliarden Defizit in 
einem einzigen Jahr, das Ist wlrklich hohe Alarmstufe, wie 
es Herr Martlgnonl gesagt hat. Nur der Umstand, dass sich 
diese gewaltige Summe eigentlich fast keiner vorstellen 
kann, hindert unser Volk daran, über nichts anderes mehr 
zu reden. Aber uns in diesem Saal müsste es schwer zu 
denken geben, dass wir bei derart guter Verfassung 
unserer Wirtschaft, bei Vollbeschäftigung, und auch sonst 
bei normalen Verhältnissen (kein Krieg und dergleichen), 
in dles~r Zeit beim Staat derart gewaltige Defizite überzie
hen. 
Mehr und mehr verlieren Sie, das Parlament, den ohnehin 
eng gewordenen Handlungsspielraum, wir verlieren die 
Möglichkeit und die Fähigkeit, in Krisenzeiten das tun zu 
können, was nötig wäre. An einer solchen Situation kann 
wirklich nur ein Interesse haben, wer diesem Staat 
feindlich gesinnt Ist oder der Ihn gerne in den Augen des 
Bürgers diskriminieren möchte. 
Frau Mascarin und einige Herren, auch Herr Carobblo, 
lehnen alles ab, alles wird abgelehnt, ohne auch nur eine 
einzige Alternative ausser den Militärausgaben, die wir 
bereits um 1,2 Milliarden gekürzt haben, anzubieten. Ich 
werde zu den Krankenkassen dann noch etwas sagen, 
wenn wir die entsprechende Vorlage beraten. 

Aber ich bitte Sie doch zu bedenken: Seit 1971 macht der 
Bund ununterbrochen Defizite, meistens in MIiiiardenhöhe. 
Gesamthaft - das ist gesagt worden -, zusammengenom-
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man in diesen zehn Jahren erreichen diese Fehlbeträge 
jetzt 10 MIiiiarden Franken. Unsere öffentlichen Schulden 
und Verwaltungsschulden - es ist das gleiche - sind in 
dieser Zelt von etwa 6 auf rund 17 Milllarden Franken an
gestiegen. Sie haben sich also nahezu verdreifacht. 1970 
kosteten den Bund die Zinsen für das fremde Geld noch 
rund eine Viertelmllllarde. Letztes Jahr kostete uns der 
Schuldenberg 815 Millionen. Defizite sind aber nicht nur 
Buchhaltungs- und Finanzprobleme, sie müssen nach Auf
lösung· vieler Reserven - was wir gemacht haben - heute 
mit barem Geld, mit fremdem Geld gedeckt werden, mit 
Geld, das nicht dem Bund gehört. Das Defizit der Rech
nung 1979 allein, nur diese 1,7 Milllarden, wird zusätzliche 
Zinskosten in der Grössenordnung von 80 bis 90 Millionen 
Franken, je nach Zinshöhe, pro Jahr verursachen. Der 
gesamte Zinsaufwand wird auf mehr als 900 Millionen 
Franken pro Jahr ansteigen. Wir geben für die Verzinsung 
der Schulden mehr aus als für die gesamte Invalidenversi
cherung. Wir geben für die Verzinsung der Schulden auch 
mehr aus als für die ganze Krankenversicherung. 
Man sollte sich das überlegen. Gewiss, der Bund nimmt 
auch Aktivzinsen ein, sie stammen aber zu einem erhebli
chen Teil - das wird immer wieder gesagt, aber Ich muss 
es hier korrigieren - von der SBB. Es ist das Geld, das ihr 
der Bund vorgestreckt, am Kapitalmarkt beschafft hat und 
gegeben hat. Aber seit 1974 sind die Bundesbahnen Ja 
nicht mehr in der Lage, diesen Zins zu erwirtschaften, so 
erhöhen diese Zinsen einfach die Defizite der SBB. Diese 
Aktivzinsen stellen also keine echte Einnahme mehr dar. 
Die Mehrbelastung des Bundes durch Zinsen hat nicht 
etwa andere Ausgaben verdrängt oder ist an deren Stelle 
getreten, diese Zinsen vergrössern einfach die Defizite. 
Wir müssen - das habe ich schon einmal gesagt - also 
neue Schulden machen, damit wir die alten noch verzin
sen können. 
Nun wird allerdings gelegentlich behauptet, Defizite und 
Schulden seien für öffentliche Haushalte nicht schlimm. 
Die drei Weisen schreiben in ihrem kürzlichen Gutachten, 
ohne sich allerdings für eine Schuldenwirtschaft zu enga
gieren oder dafür zu plädieren, es sei falsch, «die Zinsaus
gaben als üble Verschwendung zu bezeichnen». Man darf 
nicht vergessen», schreiben sie, «dass die Aufnahme von 
Geld" - und nun kommt das Wichtige - «solange dieses 
zur Finanzierung sinnvoller Investitionen dient, Ausgaben 
vorwegnehmen hilft, die das wirtschaftliche Wachstum sti
mulieren.» Investitionen kann man also mit Schulden fi
nanzieren, besonders wenn sie dann noch Ertrag abwer
fen. Aber Im Bundeshaushalt entfällt nur ein ganz kleiner 
Teil der Ausgaben auf Investitionen. 1979 waren es ganze 
340 Millionen, 169 Millionen für Verwaltungsbauten und· 
138 Mllllonen für Maschinen und Datenverarbeitungsanla
gen und ähnliches. Ich will gerne hoffen, dass alle diese 
Investitionen - wie die drei Welsen sie fordern - sinnvoll 
sind und dass sie das wirtschaftliche Wachstum stimulie
ren. 
Auch Im Transferbereich finden sich Investitionsbeiträge; 
ein schöner Teil davon entfällt aber auf die Nationalstras
sen, die Ja aus dem Benzin finanziert werden, so dass der 
Bund hier keine Schulden machen muss Der Bund muss 
sich - das ist das Entscheidende - zur Hauptsache nicht 
für ertragsabwerfende oder verwertbare Aktiven verschul
den; er muss es zum weitaus grössten Teil für laufende 
Ausgaben und solche, die In den Konsum gehen, tun. Frau 
Uchtenhagen sagte zu recht: Die Verschuldung des Staa
tes Ist nicht nur ein Haushaltproblem, sondern ein gesamt
wirtschaftliches, vor allem ein politisches Problem. Ich 
brauche da noch einen andern Vergleich neben dem, was 
Frau Uchtenhagen sagte: Im letzten Jahr hat die gesamte 
Privatwirtschaft sich am Kapitalmarkt um 1,9 Milliarden 
Franken neu verschuldet. Der Bund auf der andern Seite 
benötigte zur Deckung seines Defizites mit 1,7 Milliarden 
nahezu gleich viel. Auch wenn sich der Bund dieses Geld 
nicht allein am Kapitalmarkt verschaffte, tritt er doch zu 
den Investitionsbedürfnissen der übrigen hinzu, tritt in 
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Konkurrenz, und da wirkt er - je nach der Lage auf dem 
Kapitalmarkt - zinstreibend. 
Das andere Ist ein politisches Problem. Schuldenmachen 
durch die öffentliche Hand für den Konsum, wie wir das 
tun, erzeugt vor allem auch Illusionen. Wenn wir beim 
Bund mit den Schulden nicht Investitionen finanzieren, 
sondern fremdes Geld direkt ln den Konsum leiten, erzeu
gen wir damit die liluslon, der Staat könne sich mehr lei
sten und könne mehr verteilen, als er hat. 
Man fragt sich gelegentlich, warum der Bürger nicht stär
keren Widerstand leiste gegen die Verschuldung des Staa
tes. Vermutlich eben deshalb, weil damit eine Wohlstands
Illusion geschaffen wird. Diese llh.rsion hat vor allem die 
verhängnisvolle Wirkung, dass der Bürger nicht mehr mit 
den Kosten der staatlichen Leistungen, die er bean
sprucht, konfrontiert Ist. Dabei muss der Bürger aber doch 
wissen, dass Hochschulen, die Armee, die soziale Wohl
fahrt usw. Geld kosten. Er muss wissen, dass staatliche 
Subventionen nicht einfach an seltenen Bäumen wachsen. 
Nur wenn der Bürger das welss und es auch spürt, kann 
er als Stimmbürger In der Demokratie sachgerecht ent
scheiden, ob der Staat wirklich echte Bedürfnisse deckt 
und ob er - der Bürger - bereit Ist, für die Deckung dieser 
Bedürfnisse (die er als echt empfindet) mit seinem Geld 
aufzukommen. Wenn wir heute aber 10 Prozent dessen, 
was wir verbrauchen, durch Schulden decken, hindern wir 
den Bürger daran, sich ein richtiges Urteil Ober diese Frage 
zu bilden. So belasten wir zu einfach kommende Generatio
nen mit den Kosten eines Bedarfes, von dem unsere Kinder 
dann gar nichts mehr haben werden und den sie vielleicht 
auch gar nicht mehr als echten Bedarf empflnde.n werden. 
Aber unsere Kinder werden trotzdem diese Schuld~nlasten 
nicht abschütteln können; wir - ihre Väter - haben sie 
eben schon konsumiert. 

Begrüssung - 8/envenue 

Prlsldent: Herr Bundesrat Ritschard, entschuldigen Sie 
bitte die Unterbrechung. Auf der Diplomatentribüne ist so
eben der Vorsitzende der CDU der Bundesrepublik 
Deutschland, Dr. Helmut Kohl, eingetroffen. Ich freue 
mich, dass Herr Dr. Kohl auf seinem inoffiziellen Besuch in 
der Schweiz den Weg zu uns Ins Parlament gefunden hat. 
Ich begrüsse ihn freundlich und wünsche Ihm In unserem 
Lande einen guten und angenehmen Aufenthalt. (Beifall} 

Bundesrat Rltachard: Schulden machen durch den Staat 
ist leicht; Ich habe noch nie gelesen, dass ein Staat pleite 
gemacht habe. Aber Staaten machen Inflation. Sie machen 
dabei aus gutem Geld, das ihnen einmal vertrauensvoll 
übergeben worden Ist, schlechtes Geld. Geprellt werden 
die Sparer, vor allem die wirtschaftlich Schwachen. Der 
Staat entschuldet sich zuletzt auf dem Buckel der Sparer 
und Rentner, auf dem Buckel all jener, die nicht in Sach
werte ausweichen können, um sich vor der Inflation zu 
schOtzen. Die Inflation Ist die unsozialste Art, öffentliche 
Leistungen zu finanzieren. Unser Land gilt als reich; wir 
sind es auch. Es hat solche Auswege nicht nötig. Die 
Schweiz kann ohne Zweifel die Anforderungen der Zukunft 
bewältigen; sie kann auch die soziale Sicherheit Ihrer Bür
ger gewährleisten, aber sie soll es nicht mit Schulden tun 
mOssen. Das führt direkt in eine Sackgasse - Herr Carob
blo -, zu einem Abbau des Sozialstaates. 
Ich welss, dass auch der andere Weg - ohne Schulden -
in einer Demokratie ein steiniger Weg ist. Aber Ich glaube, 
wir mOssen diesen harten Weg Ober Sparen und über 
neue Einnahmen gehen, wenn wir uns und unser Volk 
nicht betrOgen wollen. Wir sollten uns die Folgen ständig 
vor Augen halten, die eintreten werden, wenn wir das 
nicht tun. Wie neue und neueste Beispiele auch aus an-
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dern Ländern zeigen, Ist es sehr leicht, Defizite anwach
sen zu lassen; aber es ist ausserordentlich schwierig, aus 
einer Defizit- und Schuldenwirtschaft, wie wir sie haben, 
wieder einmal herauszukommen. Wir müssen den Bundes
haushalt jetzt sanieren. Die Lage verbessert sich nicht, 
wenn wir warten; sie wird sich Im Gegenteil weiter ver
schlechtern. Mit Zuwarten gewinnen wir also nichts;· die 
Lösung der Probleme wird Immer schwieriger; daran än
dert auch eine Wehranleihe nichts - Herr Graf -, denn 
auch eine Wehranleihe muss verzinst werden. Das Pro
blem Ist - leider - nicht die Geldbeschaffung; es wäre gut, 
wenn wir unter etwas erschwerten Bedingungen Geld auf
nehmen müssten, aber wir bekommen natürlich genug. 

Wir haben mit den Regierungsrichtlinien und auch mit 
dem Finanzplan den Willen bekundet, den Bundesl)aushalt 
in den kommenden Jahren - wobei auch ich 1983 nicht als 
starren Fixpunkt aufgefasst wissen möchte - wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen. Die kürzlich in der Klausursit
zung vorgenommene Lagebeurteilung hat uns In der 
Ueberzeugung bestärkt, dass nur der aufgezeigte Weg aus 
den· Schwierigkeiten herausführen kann; dies obschon be
reits Grossbanken ihre Hände in die grossen ·Säcke stos
sen und angeblich keinen Beitrag an die Sanierung des 
Bundeshaushaltes leisten wollen. Für mich - Herr Rüegg -
sind 150 MIiiionen mehr oder weniger kein „Nebenkriegs
schauplatz»; nach meiner Meinung können diese Banken 
die Kundensteuer - die sie ja nicht selber tragen müssen 
- bezahlen. Wir werden darüber noch diskutieren. · 
Wie immer gehen natürlich die Meinungen Ober den richti
gen Weg auseinander. Jeder hat sein eigenes Rezept: Er 
verlangt zwar entschlossenes und zielgerichtetes Handeln, 
spricht von Opfern und Verzichten, meint dabei aber vor 
allem den anderen. Wir können die weiteren Schritte nicht 
Im Kaffeesatz ergründen; das welss ich auch. Der Weg, 
den wir zu gehen haben, ist uns durch Volksbeschlüsse -
beim zweitenmal ist auch dem Kanton GraubOnden der 
Schnauf ausgegangen, Herr Jost, Sie werden es wissen; 
sie haben zwar nur vom erstenmal gesprochen -, aber 
auch durch Motionen, die Sie hier erheblich erklärt haben, 
zu einem schönen Tell vorgezeichnet. Nachdem das Volk 
die beiden Mehrwertsteuervorlagen, auch jene mit dem 
reduzierten Satz, abgelehnt hat, steht fest, dass das Volk 
will, dass der Bund zunächst einmal weiterspart; erst 
nachher kann Ober neue Steuern - Herr Hans Schmid hat 
völlig recht - gesprochen werden, und diese Steuern sind 
eben nicht zu vermeiden; das ist völlig undenkbar; wir 
brauchen sie. 
Wer hier oder draussen Im Volk den Eindruck erweckt, wir 
könnten diesen Bundeshaushalt allein mit Sparpaketen fi
nanzieren, der Ist mit sich selber zu wenig ehrlich. Ich ha
be das GefOhl, dass er auch dem Volk etwas sagt, das 
sich nicht realisieren lässt. Die Forderung nach weiteren 
Sparmassnahmen, auch die Motionen der CVP, FDP und 
der SP-Fraktion (letztere wollte etwas Gegensteuer geben; 
sie wurde mit 87 zu 57 Stimmen abgelehnt) wurden akZep
tiert. Die Motionen der CVP- und FDP-Fraktionen hat auch 
der Ständerat gutgehelssen. Der Bundesrat hat also einen 
sehr detaillierten und vor allem einen verbindlichen Sofort
auftrag des Parlaments erfüllt, wenn er Ihnen diese Spar
vorlage unterbreitet hat. Man kann es uns sicher nicht 
zum Vorwurf machen - es ist auch nicht getan worden 
-, wenn wir nun mit entsprechenden Vorschlägen kommen. 
Wir mussten handeln. 
Wir sind entschlossen - die Herren der Finanzkommission 
wissen das -, die Ausgaben weiter zu drosseln, soweit das 
in der Möglichkeit einer Regierung liegen kann. Wir haben 
es bewiesen. Das Sparpaket Ist ein Tell davon. Wir haben 
schon bei der Aufstellung des Finanzplanes bis 1983 die 
von den Departementen vorgelegten und bereits in der 
Vorphase durch das Finanzdepartement gestutzten Zahlen 
durch Streichen vieler Positionen und Vorhaben in einer 
Reihe von mühsamen Sitzungen Insgesamt um eine Milliar
de Franken pro Jahr gekürzt. Diese KOrzungen betreffen 
viele Bereiche, Insbesondere auch die Landesverteidigung, 
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Frau Mascarln. In der Landesverteidigung sind für diese 
drei Jahre 1,2 Milliarden Franken weggenommen worden. 
Es gibt auch andere, sehr empfindliche Abstriche. Auch 
zivile Bereiche mussten natürlich daran glauben. 
Dann haben wir dieses Sparpaket ausgearbeitet, das uns 
weitere 650 bis 780 MIiiionen pro Jahr bringen soll, und 
schliesslich hat der Bundesrat bereits für das nächste 
Jahr sehr strenge Budgetrichtlinien aufgestellt und klare 
Akzente in der Richtung Sparen ge$etzt. Es muss eine 
Daueraufgabe des Bundesrates und auch der Verwaltung 
sein, ständig nach Sparmöglichkeiten zu suchen und sie 
zu verwirklichen. Der Bundesrat erwartet allerdings, dass 
er darin vom Parlament unterstützt wird. Es Ist unvermeid
lich - das Ist gesagt worden -, dass die Abbaumassnah
men viele oder fast alle irgendwie treffen. Aber es Ist nicht 
möglich, in diesem Umfange Bundesleistungen abzubauen, 
ohne dass es Jemanden trifft. Insbesondere schafft der 
Subventionsabbau Probleme. Es ist niemals möglich, hier 
360 Millionen Franken einzusparen, die niemand spürt. Der 
Bundesrat weiss auch, dass dies eine undifferenzierte 
Massnahme ist. Deshalb wollen wir Ihnen sobald als mög
lich gezielte Massnahmen vorschlagen, und Z'/1~r In der 
Richtung des Berichts Stocker, wie ihn Herr Martignoni 
herangezogen hat, und wie ihn auch Herr Blei zitiert hat. 
Wir haben die Absicht, mit einem Subventionsgesetz die 
Subventionen besser auf das Leistungsvermögen des Bun
des auszuricnten. Das will aber sicher nicht helssen, dass 
wir einen vorübergehenden Subventionsabbau um 10 Pro
zent für ungerecht halten. Eine solche Massnahme schafft 
vorerst einmal für alle die gleichen Schwierigkeiten; durch 
eine symmetrische Verteilung der Opfer werden mehr oder 
weniger alle herangezogen, um Ihren Tell an die Sanie
rung zu leisten. Das sollte die Massnahme auch politisch 
elnlgermassen tragbar machen. Ich danke Herrn National
rat Gelssb0hler sehr, der für den landwlrtschaftlichen Club 
mitteilen konnte, dass man mit dem Abbau grundsätzlich 
einverstanden sein kann. 
Gewiss, Herr Biel, Ich will das In keiner Welse kaschieren, 
hat der Bundesrat hier seine Meinung etwas geändert, der 
Not gehorchend, nicht dem elgeoon Triebe. Manchmal 
wird man eben nicht nur älter, sondern auch weicher, um 
nicht zu sagen klOger. Sie haben völlig recht: Man soll den 
Subventionsabbau nicht dramatisieren. 
·Dass der Bund, Herr Bonnard, den Kantonen helfen wird, 
wo er immer nur kann, möchte Ich verbindlich zusichern. 
Wir werden es machen. Vielleicht Oberlegen wir uns, ob 
wir dies in einem Bundesratsbeschluss festhalten wollen. 
Eine Konzentration, wie es Herr Roy gefordert hat, ist ganz 
sicher notwendig. 
Ich muss unterstreichen, um nach der Verabschiedung 
dieses Sparpaketes nicht die Illusion bestehen zu lassen, 
dass sich ohne Mehreinnahmen eine Sanierung dieses 
Bundes erreichen liesse. Nachdem der Bund In den ver
gangenen Jahren seine Ausgaben In mehreren Sparrunden 
doch beträchtlich herabgesetzt hat, sind weiteren Ausga
benreduktionen einfach Grenzen gesetzt. Wenn der Bund 
die Aufgaben, die Ihm durch Verfassung und. Gesetze 
übertragen worden sind, weiter erfüllen WIii, dann geht es 
nicht ohne neue Einnahmen, auch wenn es schwierig ist, 
sie zu beschaffen. Das weise Ich auch. Herr Oester hat 
davon gesprochen. Natürlich kann man sagen, dem Sanie
rungsplan fehle die Geschlossenheit. Wir würden uns In 
viele Einzelmassnahmen zersplittern. Kürzlich schrieb 
Dr . .Peter Rogge: «Zur Begründung der neuen Steuern wer
den kurzfristige, koalitlonspolitlsche Gründe geltend ge
macht. Sie erscheinen deshalb suspekt.» Um Gottes wil
len! «Subventionsabbau statt Steuerdickicht», hatte er ge
sagt. Das war der Untertitel. Von «fataler Steuermoral" 
wurde da gesprochen. 
Ich möchte Sie fragen, was man eigentlich unter einem 
grossen Wurf In der helvetischen Finanzpolitik versteht. 
Was ist da ein grosser Wurf? Wie Ist er zu machen? Wenn 
die Erfahrung In diesem lande eines gelehrt hat, so Ist es 
das, dass es bei uns keine Wunderlösungen gibt, und dass 
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sich spektakuläre Massnahmen hier auf diesem. ·Gebiet der 
Finanzen nie verwirklichen lassen. Gewiss lassen sich ge
schlossenere Lösungen ausdenken. Das' weise Ich auch. 
Wichtiger Ist Indessen, dass 'man riun vom Postulieren 
wegkommt und zu den Taten schreiten kann. Da gibt es 
kaum etwas anderes, als zu versuchen, das gesteckte Ziel 
in einzelnen Schritten und In einem mehr oder weniger 
heterogenen Bündel von Massnahmen · zu erreichen. Ich 
möchte hier nicht at.iselnandersetzen, wie Länder mit par
lamentarischen Demokratien in solchen Situ~tionen Ihre 
Heilkuren aufstellen, wen das Volk d_ort nicht gefragt wer
den muss für jede einzelne Massnahme. Man müsste 
eigentlich glauben, dort sollte alles viel leichter sein. Ich 
habe aber noch nie ·davon gelesen, dass beispielsweise 
unsere Nachbarst.aaten Ihre Finanzprobleme anders lösen 
als wir. Aµch ohne Volksabstimmungen können diese nicht 
einfach über die Köpfe des Volkes hinwegregleren. Irgend
ein Auge ruht immer auf den nächsten Wahlen. 
Es liegt offenbar Im W~sen e!nes demokra~l~cheri Staates 
- wie wir Ihn haben -, dai.s er gezwungen Ist, verschiedene 
Steuerquellen zusammenzukratzen, und zwar nicht mir um 
der Einnahmen willen. Manchmal haben solche· Steuern, 
Ich denke Jetzt an die Bankkunden.steuern, au~h die Auf
gabe, Lücken ZU füllen und d,er Steuergerechtigkeit ·- so
weit es das gibt - etwas näher zu. kommen. Sicher Ist, 
dass wir eine Mehrwertsteuer, die uns· wahrscheinlich für 
einige Zelt die Finanzprobleme' gelöst oder wenigstens die 
Gru_ndlage zu einer Lösung geboten hätte,' nicht mehr ver
langen können. Das Volk hat sie deutlich abgelehnt; und 
so bleibt es eben. Nicht nur zum Leidwesen. von. Herrn 
Dr. Rogge und andern Mitbürgern, deren ästhetisches 
Empfinden wir damit bei weiteren punktueilen Steuern 
verletzen - ·nicht aus koalitlonspolltlschen Gründen, son
dern sicher !leswegen, weil wir Geld brauchen und nicht 
alles auf bestehende Steuern aufpropfen wollen -, das hat 
mit Koalition nichts zu tun. Uebrigens waren es Ihre Mo
tionen, die von. uns verlangt.haben, dass wir die Bankkun
densteuern prüfen und Ihnen vorlegen sollten. Aber wir 
werden da bei der Beratung der entsprechenden Vorlagen 
noch genug darüber reden können. · 
Zum Schluss möchte ich unterstreichen: Wenn wir die· 
Bundesfinanzen wirklich sanieren wollen - ich hoffe, we-, 
nlgstens darüber besteht Einigkeit -, dann müssen wir 
jetzt handeln. Ich habe es schon gesagt. Die Lage isi heu
te bei einer praktisch vollbeschäftigten Wirtschaft für ein 
solches Vorhaben günstiger als noch · vor .einigen iJahren. 
Und sie Ist auch günstiger als später. Das schon .. deswe
gen, weil sich die Finanzlage In der jetzigen Situation 
ständig weiter verschlechtert. Wie wollen wir gegen Rück
schläge gewappnet sein, wenn wir schon Jetzt in dle11er 
verhältnismässlg guten und normalen Zeit nicht nur ·von 
der Hand in den Mund - das ginge noch.-, sondern Qber 
unsere Verhältnisse leben. Mir scheint, dass die . Wieder
herstellung des · Gleichgewichts . Im Bundeshaushalt · ein 
Opfer von allen - vom ganzen Volk - wert sein sollte. 
Wir vermelden damit eine Immer drückender' werdende 
Zinsbelastung - Immer mehr Steuern müssen ·wir· für die 
Verzinsungen aufwenden. Wir setzen den Bund mit einer 
Sanierung seiner Finanzen wieder In die Lage, iin Falle 
von wirtschaftlichen Rückschlägen nötige Impulse geben 
zu können, und wir gewinnen vor allein auch die Hand
lungsfähigkeit zur Lösung anderer, wichtigerer Zukunfts-. 
aufgaben unseres Landes. Ich hal;>e '.Immer gesagt, dass 
Finanzen nicht (/en Mittelpunkt eines Staates bilden; sie 
sind ein HIifsmittei für die Lösung von Aufgaben des Staa
tes. Das bedeutet Opfer bei den Sparmassnahmen, aber 
Ich würde glauben, dass das erträgliche, Opfer sind. 

Ganz einfach gesagt - und das versteht auch Jeder 
Schweizer, wie Ich glaube - geht es. eigentlich bei diesen 
Massnahmen nur darum, dass wir wie •. ein sorgsamer 
Hausvater und auc;:h wie ein verantworturigsbewusliter Un
ternehmer das wieder bar bezahlen, was uns diese Eidge
nossenschaft gibt, und dass wir uns . nicht weiter In der 
Illusion wiegen, mit neuen Schulden das Nötige getan zu 
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haben. Ich bitte Sie auch eindringlich, wie das durch die 
Kommissionsreferenten gemacht worden ist, doch bei Ih
ren Beratungen dieses ganzen Paketes das Ganze im 
Auge zu behalten und sich immer wieder an die Finanzlage 
des Bundes zu erinnern. Es ist nicht damit getan, 
schlechte Rechnungsabschlüsse, die Ja schon vor Jahren 
vorausgesagt wurden, zu beklagen. Es gibt keine Finanz
wunder. Statt auf Wunder zu hoffen, sollten wir handeln. 
Dass eine Heilung nicht ohne Schmerzen möglich ist, wird 
auch unser Volk verstehen, wenn wir ihm die Dinge offen 
darlegen und Ihm die Wahrheit sagen, statt In verführeri
scher Weise Versprechungen zu machen, die sich nicht 
werden erfüllen fassen. Die billigsten Phrasen erweisen 
sich oft als die teuersten. Und nur selten essen diejenigen 
die Kastanien, die sie aus dem Feuer holen müssen; man 
sollte vielleicht auch daran denken. 

Präsident: Damit ist die Eintretensdebatte für das Gesamt
paket geschlossen. Herr Carobblo steift den Antrag, es sei 
nicht auf das Gesamtpaket einzutreten. Kommission und 
Bundesrat beantragen, auf das Gesamtpaket einzutreten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Carobbfo 

Detailberatung - Dlscusslon par articles 

A 

154 Stimmen 
7 Stimmen 

Bundesbeschluss Ober _f;tle Aufhebung des Kantonsantells 
am Reinertrag der Stempelabgaben 
Arrite federal portant suppresslon de la quote-part des 
cantons au prodult net des drolts de tlmbre 

Eintreten wird ohne Gegen~ntrag beschlossen 
Le conse/1 decide sans opposltlon d'entrer en mat/ere 

Tltel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et pr4ambule 
Proposition de Ja commiss/on 
Adherer ä la d4clslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Ingress 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 14 
Abs.1 

Der Kantonsanteil am Reinertrag der Stempelabgaben 
(Art. 41bis Abs. 1 Bst. a letzter Satz) wird für die Jahre 
1981-1985 nicht ausgerichtet. 

Abs.2 

Die Bundesversammlung hat im Rahmen der Arbeiten über 
die erste Stufe der Neuverteflung der Aufgaben zwischen 
Bund und Kantonen die Frage einer Aufteilung des Rein
ertrages der Stempelabgaben erneut zu überprüfen; be
schfiesst sie die endgültige Aufhebung des Kantonsantel
les oder eine Neuaufteilung des Reinertrages, so Ist ihr 
Beschluss bis spätestens am 31. Dezember 1985 Volk und 
Ständen zur Abstimmung zu unterbreiten. 
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Minderheit 
(Schmid, Blei, Bratschi, Falber, Hubacher, Grobet, Jaeger, 
Müfler-Balsthaf, Müller-Bern, Riesen-Freiburg, Uchtenha
gen) 

Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 41bis Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Streichen(= Beibehalten des geltenden Textes) 

Minderheit 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Ch.l 
Proposition de la commlssion 

Ma/orite 
Preambule 
AdMrer ä fa decfslon du Conseil des Etats 

Art. 14 
Al.1 
La quote-part des cantons au prodult net des droits de 
tlmbre (art. 41bis, 1er af., let. a, derniere phrase) ne sera 
pas versee pour fes annees 1981 ä 1985. 

Al. 2 

Dans fe cadre des travaux relatifs ä la premlere etape de 
la redlstributlon des täches entre fa Confederation et fes 
cantons, f'Assemblee federale reexaminera fa question 
d'une repartition du prodult net· des drolts de timbre; si 
eile se prononce en faveur de fa suppresslon definitive de 
fa quote-part cantonale ou d'une nouvelfe repartition du 
prodult net, sa declslon sera soumise au vote du peupfe et 
des cantons avant le 31 decembre 1985. 

Minorite 
(Schmid, Bief, Bratschi, Falber, Hubacher, Grobet, Jaeger, 
Müller-Balsthaf, Müller-Berne, Riesen-Frlbourg, Uchtenha
gen) 
Salon le projet du Conseil federaf 

Art. 41 bis al. 1 /et. a 
Proposition de la commission 

Ma/orlte 
Biffer (= malntenir fe texte actuef) 

Minorlte 
Sefon fe projet du Conseil federal 

Kaufmann, Berichterstatter: Die Referenten werden zu 
dem unbestrittenen Tell dieses Beschlusses kurz Stellung 
beziehen, und zwar zur Information ihres Rates, aber auch 
zur Information des Ständerates. Unbestritten ist, dass der 
Kantonsantefl von einem Fünftel an den Stempelabgaben 
(Art. 41bis BV) grundsätzffch aufgehoben werden soll. Ich 
erinnere Sie daran, dass der Ertrag aus diesen Stempelab
gaben für das Jahr 1980 mit 680 Mllllonen budgetiert wird. 
Die Kantone besitzen einen verfassungsrechtlichen An
spruch auf einen FQnftef, das helsst auf etwa 135 Millionen 
Franken. Dieser Kantonsanteff ist gemäss Bundesrat, Stän
derat und unserer Kommission aufzuheben. 
Es gibt verschiedene Gründe, die fOr diese Aufhebung 
sprechen. Die Kantone haben dieser Aufhebung grund
sätzlich zugestimmt, wenn auch nur Im Rahmen der Aufga
benentflechtung. Es Ist auch unbestritten, dass die Erhe
bung der Stempelabgaben mit den Kantonen so gut wie 
nichts zu tun hat; sie erfolgt allein durch den Bund. 
In diesem Zusammenhang darf man daran erinnern, dass 
die Finanzlage der Kantone mindestens in dem Sinne sich 
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besser präsentiert, als die Kantone In der zweiten Hälfte 
der siebziger Jahre wesentlich bessere Rechnungen aus
wiesen als der Bund. Ferner Ist darauf hinzuweisen, dass 
in den Kantonen die Jahresrechnungen Jeweils viel besser 
ausfallen als die Budgets; auch dies Im Gegensatz zum 
Bund. · 
Schliesslich hat man bereits in den Jahren 1976 sowie 1978 
diese Kantonsantelle - allerdings nur geringfügig - gekürzt. 
Dagegen ist von den Kantonen keine Opposition gemacht 
worden. 
Ein zweites, und auch das Ist unbestritten: Die Kommis
sionsmehrheit, die ebenfalls eine Befristung will, schlägt 
Ihnen einen anderen Text vor, als er vom Ständerat verab
schiedet wurde; dies - zusammengefasst - . aus folgenden 
Gründen: Der Ständerat will, dass die Kantonsanteile auto
matisch wieder aufleben, wenn die erste Stufe der Auf
gabenteilung In Kraft getreten Ist Ihre Kommls~lon hat -
Mehrheit und Minderheit gemeinsam - dl~ Meinung vertre
ten, der Begriff der ersten Stufe sei unklar, so dass ein 
automatisches Wiederaufleben der Kantonsantelle, ver- : 
knüpft mit diesem unbestimmten Begriff, abzulehnen sei. 
Die Kommission geht (gestützt auf einen Antrag des Herrn 
Bonnard) einen anderen Weg. Sie verlangt, dass die Bun
desversammlung im Rahmen der Arbeiten über die erlite 
Stufe sich mit dieser Frage des Wiederauflebens der Kan
tonsanteile oder ihrer endgültigen Streichung noch einmal 
befasse, und zwar bis spätestens 31. Dezember 1986. Ich 
glaube sagen zu dürfen, dass die Kommissionsminderheit 
- falls sie in der Hauptabstimmung zwischen Mehrheit und 
Minderheit unterliegt - durchaus auch dieser Formulierung 
der Mehrheit zustimmen kann, liegt doch der Mehrheits
antrag zwischen Jenem der Minderheit und der stände
rätlichen Lösung. 
Abschllessend möchte Ich darauf hinweisen, dass mit dem 
Vorschlag der Mehrheit Artikel 41bls der Bundesverfas
sung nicht geändert werden muss. Die Mehrheit verweist 
die nötige Aenderung mit Recht In die Uebergangsord
nung; Artikel 14 wird geändert. Soviel zu den unbestritte
nen Teilen dieses Beschlusses. 
Zum Minderheitsantrag werden sich die Referenten äus
sern, nachdem Herr Schmid diesen Antrag begründet ha
ben wird. 

M. Barchl, rapporteur: Ainsl que Je l'ai dit dans mon Inter
vention d'entree en matlere, la majorite de votre commis
sion a modifie dans la forme le texte issu des dellbera
tlons du · Conseil des Etats. Ce consell avait prevu une 
reconduction automatique de la partlcipation des cantons 
au produit net des droits de llmbre, aussitöt que la pre
miere etap.e de la repartltion des täches entre la Confede
ration et les cantons serait entree en vlgueur. 
Reconduction automatique, mais II y avait une dlfflculte, a 
savoir qu'II est tres difficlle de deflnir la notlon de cette 
premiere etape de la nouvelle repartition des täches dont 
perle, un rapport du Departement de justlce et pollce. Ce 
n'est pas une notlon juridique. Pour cette ralson, la solu
tlon choisie par la Chambre haute ne seralt pas pratlca
ble, non pas seulement pour la questlon d'lmprecislon de 
nature legislative, mais parce qua, sl nous constatons qua 
cetto. notlon «premlere etape - nouvelle repartltlon des 
täches .. n'est pas claire, on ne peut pas lnserer un auto
matisme, II faudralt au molns qu'il y alt une autorite appe
lee ä verlfier sI la conditlon resolutlve est accomplie ou 
non. :or nous avons constate que le Conseil des Etats ne 
s'etalt pas non plus determine sur l'autorite qul auralt la 
competence de verifler, de constater sl la condition reso
lutiv~ etait accomplle. 
La solution trouvee per la maJorite de votre commission 
est.blen preferable a celle du Conseil des Etats, alle tlent 
Justement compte des crltiques de nature Juridique qul ont 
ete formulees dans l'encelnte de la Chambre haute. 
Par :nofre decision - et j'en arrlve au polnt substantiel -
nous poursuivons le meme but et grosso modo les m6mes 
effets vises par le Conseil des Etats. L'Assembiee federale 
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re9oit un mandat constitutionnel imperatif de reexaminer 
la question dans ie cadre de la premlere etape de. la nou
velle repartltion des taches entre la Confederation et las 
cantons. La llaison souhaitee par le Conseil des Etats est 
acquise pour nous aussL Si las travaux concernant cette 
repartltion des täches devaient trainer an longueur, les 
Chambres auraient l'obllgatlon de prolonger une suppres
sion totale ou partielle de la particlpatlon des cahtohs aux 
droits de timbre. La decision devrait eire soumlse au peu~ 
ple et aux cantons avant ie 31 decembre 1986. 
Volll)l mes· remarques concernant !es modificatloris qui ont 
ete dlscutees par notre commlsslon en regard d.u texte du 
Conseil des Etats. 

Schmid, Sprecher der Minderheit: Der Unterschied zwi
schen der Kommissionsmehrheit und der Minderheit - die 
Ich hier vertreten darf - besteht offenbar darin, dass die 
Kommissionsminderheit für eine dauernde Sanierung der 
Bundesfinanzen, die Kommissionsmehrheit dagegen bioss 
für eine befristete Sanierung eintritt.· 
Am Antrag der Kommissionsmehrheit fällt vorerst die kom
plizierte, umständliche Formulierung auf. Die Mehrheit will, 
wie die Herren Berichterstatter bereits sagten, die Kantons
anteiie am Reinertrag der Stempelabgaben nur bis 1986 
aufheben. Ob diese Kantonsanteile endgültig aufgehoben 
werden sollen, will sie erst Im Rahmen der Arbeiten über 
die erste Stufe der Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Bund und Kantonen entscheiden. Eine endgültige Aufhe
bung unterliegt nach Auffassung der Kommissionsmehrheit 
einer weiteren Abstimmung von Volk und Ständen. Die 
Stimmbürger werden also in der gleichen Frage innert 
wenigen Jahren zweimal bemüht, und zwar auch dann, 
wenn sie schon beim ersten Mal ihr grundsätzliches Einver
ständnis gegeben haben. 
Einen solchen Leerlauf lehnen wir ab. Die Bundesfinanz
ordnung krankt seit Jeher an ihrer Befristung. Was mit der 
sogenannten· Aufgabenteilung geschehen wird, wissen wir 
heute noch nicht. Die Aufgabentellungsvorlage steckt erst 
in der Vernehmlassung. Schon heute steht aber fest, dass 
sie ausserordentllch kontroverse Probleme enthält. 
Der Antrag der Mehrheit Ist inspiriert von den kantonalen 
Finanzdirektoren. Das Ist zwar eine ehrenwerte Gesell
schaft, sie hat auch ehrenwerte Motive; die Frage ist nur, 
ob diese Motive, die von ihrem Standpunkt aus vielleicht 
vertretbar sein mögen, auch für uns aL!SSchlaggebend sein 
sollen. Die Finanzdirektoren wollen sich eine möglichst 
günstige Ausgangslage für ihre Verhandlungen um die 
Aufgabenneuverteilung verschaffen. Das Ist die ganze 
Weisheit. 
Im Grunde genommen geht es hier um die Frage, ob man 
der Sanierung der Bundesfinanzen oder der AufgabennE!U• 
vertellung die Priorität einräumen will. Die Kominisslons
mlnderheit entscheidet sich für die Sanierung der Bundes
finanzen. Eine unbefristete Aufhebung des Karitonsantelles 
befürwortete übrigens ursprünglich auch die Mehrheit. Wir 
erinnern an die CVP-Motlon, die der. Nationalrat am 4. De
zember 1979 angenommen hat. Mit dieser Motion wurde 
die unbefristete Aufhebung ausdrücklich verlangt • .Wir stel• 
len fest, dass die Motionäre Inzwischen Angst vor Ihrem 
eigenen Mut erhalten haben, nicht gerade eine Empfeh
lung für eine Regierungspartei. Die sozialdemokratische 
Fraktion bekämpfte zwar Jene Motion, weil sie auch: ande
re Forderungen enthielt, die wir nicht unte~stützen _konn
ten. Wir haben aber ausdrücklich den Vorbehalt ange
bracht, dass wir mit der Aufhebung des Kantonsantells am 
Reinertrag der Stempelabgaben einverstanden sind. Diese 
Auffassur:ig teilen wir auch heute noch,· deshalb empfehlen 
wir Ihnen, _diesem Antrag, der in der. Kommission nür 
knapp unterlegen ist, zuzustimmen.· 
Noch eine letzte Bemerkung: Sollte unser Antrag ange
nommen werden, so behalten wir uns vor, entsprechende 
Anträge auch bei einigen anderen Vorlagen dieses Pake
tes zu stellen, vorab beim Bundesbeschluss über die Neu
verteilung der Reineinnahmen der Alkoholverwaltung. 
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Stucky: Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustim
men und die Anteile sowohl an der Stempelsteuer wie am 
Alkohol nur befristet dem Bund abzutreten. und zwar aus 
folgenden Gründen: 
1. Die Regelung führt dazu, so wie sie vorgesehen ist im 
Artikel 14, dass im Rahmen der Aufgabenteilung das Pro
blem nochmals gründlich überprüft werden kann. Es ent
steht damit eine Manövriermasse, die die staatspolitische 
Aufgabe, die Im Rahmen der Aufgabenteilung zu erfüllen 
Ist. erleichtern sollte. 
2. Wir bewirken mit der Befristung und mit der Verkoppe
lung mit der Aufgabenteilung, dass die Kantone interes
siert sein müssen, in der Aufgabenteilung vorwärts zu ma
chen, weil sie daran interessiert sind, möglichst rasch die 
Mittel aus den beiden Steuern wieder zurückzuerhalten, 
wenn möglich noch vor dem Jahr 1985. 
3. Wir müssen schliesslich den Ständen zugute halten -
und das vergisst Herr Koliega Schmid absichtlich -. dass 
die Kantone bei der Kürzung von zehn Prozent auch dran
kommen, also auch Opfer bringen zur Sanierung des Bun
deshaushaltes, dass wir dort übrigens auch eine Befri
stung haben. Die Befristung Ist somit kein Novum. Weiter 
Ist alleln Im ersten Paket der Aufgabenteilung eine Kür
zung von 250 bis 350 MIiiionen Franken zu Lasten der Kan
tone vorgesehen. Man sollte also die Steuerantelle noch
mals überprüfen, um nicht den Karren, den die Kantone 
auch zu ·.schleppen haben, zu überladen. Es geht wohl 
nicht an, finanzpolitische Feuerwehrübungen und zentrale 
staatspolitische Reformen, deren Gehalt noch nicht aus
diskutiert Ist, In einem Paket zu vereinen und als Gesamt
lösung zu verkaufen. Die Kantone sind bereit, Opfer zu 
bringen, auch die ehrenwerte Gesellschaft der FDK - ich 
danke Kollega Schmid für die Benennung, ich hätte aller
dings lieber gesehen, Sie hätten ein anderes Adjektiv ge
wählt, das etwas weniger in der Nähe der Mafia liegt. Die 
FDK Ist bereit, Opfer zu . bringen, und sie hat das dem 
Bundesrat schriftlich gegeben. Sie hat dort tatsächlich ge
sagt: Wir sind bereit, vorübergehend auf diese Anteile zu 
verzichten. Das ist nicht nichts; denn bis zum Jahre 1985, 
das heisst für fünf Jahre Aufgabe dieser Anteile, das 
helsst fünfmal 300 Millionen Franken zu opfern, heisst 
1,5 Milliarden Franken aufzugeben. Dabei müssen Sie nun 
einfach klar sehen: Die Verschufdung der Kantone ist grös
ser als die Schuld des Bundes. Die Kantone werden etwa 
am Ende dieses Jahres mit 23 Milliarden Franken in der 
Kreide stehen. Die Nettozinslast der Kantone zusammen 
Ist ebenfalls grösser als die des Bundes. Wir müssen ein
fach Verständnis aufbringen für die Situation in den Glied
staaten, die nur darum weniger Aufmerksamkeit findet In 
der Oeffentlichkeit, weil sie in der nationalen Presse keine 
Schlagzellen machen, sondern meistens unter «ferner lie
fen~ figuriert. 
Schllesslich zum vierten Punkt: Die Steueranteile haben 
auch noch einen Vorteil; sie sind freie Mittel, nicht gebun
den, sie stärken die freie Verfügbarkeit in den Kantonen 
und damit den echten Föderalismus. Sie sind somit sy
stemkonformer als Subventionen, wo ja der Bund notge
drungenermassen Bestimmungen und Auflagen erlassen 
muss. 
Aus diesen Gründen möchte Ich Sie bitten, dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Martlgnonl: Zunächst möchte ich festhalten, dass ich die
ses hohe Forum nicht etwa als Finanzdirektorenkonferenz 
empfinde. Es findet auch keine Verschwörung der Finanz
direktoren statt, die nun hier einige Katzen aus dem Sack 
lassen wollen. Der Zufall will es, dass ein kantonaler Fi
nanzdirektor eben jetzt auch Sprecher der Fraktion ist. Ich 
spreche also zunächst einmal für die SVP-Fraktlon. 
Die SVP-Fraktion unterstützt den Mehrheitsantrag der 
Kommission, das heisst eine Befristung und eino Koppe
lung. Die SVP-Fraktlon will damit zum Ausdruck bringen, 
dass die Beschlüsse über die Kantonsanteile keine echte 
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Sparmassnahme, sondern bloss eine Lastenverschiebung 
darstellen. Und diese Lastenverschiebung erfolgt von 
einem öffentlichen Gemeinwesen zum andern. Sie mus& 
deshalb in einen grösseren Zusammenhang gestellt wer
den und nicht etwa In den Zusammen~ang der kantonalen 
Rechnungsergebnisse, wie dies bei der Eintretensdebatte 
hier getan wurde. 
Diese Gesamtschau verlangt, dass das Parlament nicht 
einfach ex eventu urteilt, sondern ganz bestimmte Vorstel
lungen für die Zukunft entwickelt, damit eben \'.lie gemach
ten Fehler nicht wieder passieren. Unsere Erfahrungen, 
von denen Herr Bundesrat Ritschard gesprochen hat, soll~ 
ten uns nicht nur lehren, gleiche Fehler, wenn sie wieder
holt werden, als solche zu erkennen, sondern wir müssen 
sie zu vermelden trachten. Und das helsst, dass wir nicht 
einfach voraussetzungslos öffentliche Mittel von einer Kas
se In die andere umschaufeln, sondern das Umschaufeln 
muss mit einer Reparatur des «Baggers» verbunden wer
den. 
Von den Kantonen aus sind wir, wie es gesagt worden Ist, be
reit, bei der Entlastung des Bundes mitzuwirken. Wir ha
ben von den Kantonen unsererseits ein Interesse daran, 
dass der Bund Ober gesunde Finanzen verfügt. Die 
Kantone haben das auch mehrfach bezeugt Wir sind auch 
bereit, bei diesen voraussetzungslosen Kantonsantellen 
Verzicht zu leisten, obwohl gerade diese Anteile vom 
Standpunkt des Föderalismus und seiner Stärkung aus 
betrachtet bedeutend schlechtere Objekte für Streichkon
zerte darstellen als zweckgebundene Beiträge. Ich bitte Sie, 
zu beachten, dass mit dem unbeschränkten Griff auf die 
Kantonsanteile schlicht Rechnungskosmetik betrieben 
wird, ohne dass im Räderwerk der echten Transferausga
ben und der Kompetenzbereinigung etwas geschieht. Ein 
derartiger Blankoscheck liegt nicht Im Interesse des Gan
zen. Wir m0ssen diesen Blankoscheck terminieren und 
vinkulieren. Die SVP-Fraktion ersucht Sie deshalb, den 
Mehrheitsantrag der Kommission zu unterstützen. 

Präsident: In Anbetracht dessen, dass wir heute nachmit
tag um 16.00 Uhr· weltertagen werden, schlage ich Ihnen 
vor, hier die Sitzung zu unterbrechen. - Sie sind damit 
einverstanden. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr 
La seance est Jevee il 12 h 30 

1-2. 



4. Juni 1980 N 

Vierte Sitzung - Quatrieme seance 

Mittwoch, 4. Juni 1980, Nachmittag 
Mercredl 4 Juln 1980, apres-mldl 

16.00h 

Vorsitz - Prt1sidence: Herr Fischer-Weinte/den 

80.002 
Sparmassnahmen 1980 
Programme d'economles 1980 

Siehe Seite 489 hlervor - Volr page 489 cl-devant 

A 

Bundesbeschl1188 Ober die Aufhebung des Kantonsanteßes 
am Reinertrag der Stempelabgaben 
ArrAt6 f6d6ral portant auppreaalon de la quote-part des 
cantont1 au produR net des drolta de tlmbre 

Ziffer 1 - Chiffre 1 

Fortsetzung - Suite 

Anträge siehe Seite 510 .hlervor 
Proposltlons volr page 510 cl-devant 

Weber Leo: Zunächst ein Wort zu den hier gefallenen Be
merkungen über die CVP-Motlon. Wir begreifen, dass die
se Motion seinerzeit mit einigem Unmut entgegengenom
men worden ist, zum Teil sogar mit hämischen AusdrOk
ken wie «schwarze Magie», «Spiel ohne Grenzen» und 
ähnllchem. Heute können wir Immerhin feststellen, dass 
die Hauptmassnahmen, die wir gefordert haben - darunter 
auch das Plansoll von einer MIiiiarde Franken -, vom Bun
desrat In seinen Anträgen reallslert worden Ist. Wir haben 
deshalb - Herr Blei - nicht zum Fenster hinaus gespro
chen, sondern zum Fenster hinein (nämlich zum Fenster 
des Bundesratszimmers hinein, aber auch des Parlamen
tes). Ich hoffe, Ihnen beweisen zu können, dass wir auch 
heute zu der seinerzeit von uns lancierten Motion stehen. 
Es Ist richtig, dass unsere Motion die Abschaffung des 
Steuerantelles als Dauerniassnahme forderte. Trotzdem 
wird sich die CVP der Kommissionsmehrheit anschllessen, 
also für eine Befristung eintreten. Warum? Der Ständerat 
hat unseres Erachtens eine neue Philosophie In dieses 
Paket eingeführt. Er hat zwei Neuerungen beschlossen: 
zum einen, dass die beiden Hauptpfeiler zeltllch befristet 
werden, und zwar gleich lang, das helsst nicht auf zwei 
Jahre wie bei den vom Bundesrat vorgeschlagenen Spar
massnahmen, sondern beide auf fünf Jahre. Aus diesen 
beiden Hauptpfeilern werden also praktisch Zwillinge ge
macht. 
Zudem hat der Ständerat einen Konnex mit der Aufgaben
tellung. geschaffen. Mit Herm Schmid bin Ich einig, dass 
die Formulierung vielleicht etwas zu langfädlg geraten Ist; 
Im Prinzip aber kann man durchaus einen Konnex herstel-
1e·n zwischen der Aufgabentellung einerseits, die Ja bei 
den Kantonen auch elnlae Abstriche bringen soll, und dem 
Sparpaket andererseits. 
Der Ständerat hat dies nicht aus eigenem Antrieb getan, 
sondern auf Veranlassung der Kantonsreglerungen. Diese 
waren nämlich In einer gewissen Phase durch die nicht 
sehr glückliche Politik des Bundesrates verunsichert wor
den, der nicht nur Sparmassnahmen vorsah, sondern im 
gleichen Atemzug auch noch die Aufgabenteilung In die 
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Vernehmlassung schickte und zu allem Ueberfluss noch 
einen schönen Tell des SBB-Deflzites den Kantonen auf
bürden wollte. Es Ist begreiflich, dass die Kantonsregle
rungen hier nicht mitmachen wollten. Sie verlangten nach 
einer breiteren Diskussionsbasis Im Rahmen der zukQnftl
gen Aufgabenteilung. Nachdem man Ihnen das mehr oder 
weniger zugesichert hatte - Ich war selber an einer sol
chen Tagung dabei -, haben sie den Widerstand aufgege
ben. Damit Ist offensichtlich auch ein besseres Klima filr 
die Aufgabenteilung geschaffen worden. 
Wie soll nun die Lage beurteilt werden? Das Zurückkom
men auf eine starre Haltung des Bundesrates wOrde sich 
meines Erachtens als eine Verletzung von Treu und Glau
ben gegenOber dem, was wir vorher den Regierungen sag
ten, ausnehmen. Das stellt - Herr Schmid - keine Angst 
vor dem eigenen Mut dar; Angst vor dem eigenen Mut 
könnte man es zum Beispiel nennen, wenn eine Bundes
ratspartei es nicht wagt, eine Mehrwertsteuer, für die sie 
an sich eintreten müsste, vor dem eigenen Parteivolk zu 
vertreten. Was wir hier tun, ist das Einschwenken auf 
einen eidgenössischen Kompromiss. Kompromisse können 
Sie belächeln, wenn Sie wollen. Entscheidend Ist, dass sie 
uns vorwärts bringen. ·1ch glaube, das Ist hier der Fall. Wir 
brauchen das auch angesichts der Finanzlage unserer 
Eidgenossenschaft. Ich plädiere daher für den Mehrheits
antrag der Kommission. 

MOller-Balsthal: Ich habe den Antrag Schmid unterschrie
ben; zusammen mit zwei Mitgliedern des Landesringes 
befinde Ich mich mitten unter Sozialdemokraten. Aber Ich 
habe bei diesem Problem keine Hemmungen; Ich fühle 
mich bei diesem Sachproblem sehr wohl In dieser Gesell
schaft; Im übrigen habe Ich bereits In meiner Fraktion eine 
sehr starke Minderheit gesammelt; das Ergebnis zwischen 
Mehrheit und Minderheit war jedenfalls sehr knapp. Kurz 
gesagt: Ich unterstütze den Antrag Schmid. Das Ist keine 
parteipolitische Frage. Der Antrag Ist sachlich richtig. Es 
ist übrigens auch der Antrag des Bundesrates. 
Eigentlich gilt die gleiche Argumentation auch fOr den 
Alkoholzehntel. Ich beschränke mich hier ab~r auf diesen 
Anteil an der Stempelsteuer, weil Ich davon überzeugt bin, 
dass es Zelt ist, diese Einnahmen aus den Stempelabga
ben definitiv dem Bunde zuzufOhren. Warum? Es ist In der 
Botschaft begründet worden: Zum einen wirken die Kanto
ne bei der Erhebung nicht mehr mit, und die selnerzeitlgen 
Gründe für die geltende Ordnung, die auf 1918 zurückge
hen, sind längst dahlngefallen. 
Zur Befristung, die offenbar ein Kompromiss sein will: Ur
heber Ist hier der Ständerat, nicht der Bundesrat. Es ist 
ein Kompromiss, den man Im weiteren Ablauf mit der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen koppeln 
will. Diesem Ziel kann ich mich generell anschllessen. Ich 
bringe Verständnis dafür auf, dass die Stände Ihre Position 
filr die spätere Auseinandersetzung nicht schwächen wol
len. Meines Erachtens geht der Kompromiss nun aber 
doch zu weit. 
Was spricht noch für den Antrag Schmid? In den nächsten 
Jahren Ist - das wissen wir alle - die neue Finanzordnung 
fällig. Wir gehen von einem Provisorium Ins andere. War
um also nicht heute schon, bei dieser Gelegenheit - es Ist 
eine einzigartige Gelegenheit -, Im Ausmass von 130 Mil
lionen Franken etwas Definitives schaffen? Wir brauchen 
Ja, und das Ist für mich unbestritten, In einem gewissen 
Rahmen Mehreinnahmen. 
Wir haben ein Sparpaket zu behandeln, das ein Ganzes 
bildet. Also nochmals zurück zu dieser · Aufgabenteilung, 
wie sie beschrieben worden ist. Was bedeuten diese Befri
stungen? Wie gesagt, Herr Leo Weber hat von Zwillingen 
gesprochen, die den Bund und die Kantone binden. Einer
seits haben wir Einsparungen In Aussicht für den Bund, 
auf der andern Seite durch die Gültigkeit auf drei, vier 
oder fünf Jahre eine Möglichkeit für die Kantone, Im Zu
sammenhang mit der Aufgabenteilung darauf zurückzu
kommen. Es müsste aber den Kantonen, deren Staatsrech-
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nungen gar nicht so schlecht abschliessen und die dieses 
und nächstes Jahr von der guten Wirtschaftslage wie
derum profitieren werden, eigentlich ausreichen, beim 
Alkoholzehntel, bei der linearen Kürzung aller Sub
ventionen und Darlehen den Schuh zwischen der 
Türe zu halten, eben diese Zwillinge, wie sie Leo Weber 
genannt hat, aufrechtzuerhalten. Sie können so meines 
Erachtens ihre Verhandlungsposition noch längst aufrecht• 
erhalten und demnächst einmal, wenn die Aufgabenteilung 
zur Diskussion steht, den nötigen Druck aufsetzen. 

Ich sage es Ihnen ganz offen: Etwas stimmt ·mich schon 
nachdenklich. Wir behandeln hier Im Saale ein Sparpaket; 
wir befinden uns aber augenscheinlich auch einem ande
ren Paket oder einem Kartell gegenüber, dem Kartell der 
Finanzdirektoren, unterstützt durch die Regierungsräte 
und alt Regierungsräte, die Stadtpräsidenten und vlellelcht 
noch durch andere Exekutivmitglieder. Die Serie meiner 
Vorredner zeigt das auch: Martlgnonl, Stucky, beides Fi
nanzdirektoren, und Herr Leo Weber, der zu den Vetera
nen der Finanzdirektoren gehört. 

Herr Stucky hat gesagt, wir sollten den Karren nicht über
laden. Ich meinte, sie - die Finanzdirektoren - sollen den 
Karren nicht überladen und hier nachgeben. Deshalb bitte 
Ich Sie, den Antrag Schmid zu unterstützen. Wir haben hier 
die Bundesfinanzen zu sanieren, und wir sichern mit die• 
sem Beschluss dem Bund zusätzliche 130 Millionen Fran
ken pro Jahr ohne zeitliche Beschränkung. Diese sicheren 
Einnahmen hat der Bund bitter nötig. 

Auer: Ich bitte Sie ebenfalls, den Antrag von Herrn Hans 
Schmid zu unterstützen. Es Ist heute morgen von den 

· grossen Schulden der Kantone gesprochen worden. Es ist 
richtig: der Bund hat «nur» 17 Milliarden Schulden: bei 
den Kantonen waren es Ende 1977 23 Milliarden und bei 
den Gemeinden 26 Milliarden Franken. Jedoch: der Anteil 
des Bundes am Gesamttotal der öffentlichen Schulden hat 
sich von 1970 bis 1977 von 19 auf über 25 Prozent erhöht, 
oder anders gesagt: 1970 bis 1977 Ist die Schuldenlast des 
Bundes um 161 Prozent angestiegen (von 6,4 auf 16,6 Mil
liarden Franken), jene der Kantone und Gemeinden nur 
um 83 Prozent (von 27 auf 49,4 Milliarden Franken). Mit 
anderen Worten: Die Zunahme der Verschuldung ist beim 
Bund doppelt so gross wie bei den Kantonen und Gemein• 
den. 

Diese Zahlen sind nun aber nicht das Entscheidende. Was 
helsst eigentlich Schulden? Entscheidend ist doch, für 
was Schulden getätigt worden sind, beispielsweise für In
vestitionen. Herr Bundesrat Rltschard hat darauf hingewie
sen, dass diese beim Bund minim sind. Wir haben unsere 
Schulden vor allem für Konsumausgaben gemacht. Und 
die zweite Frage lautet: Was fllesst aus diesen Investitio
nen In die öffentlichen Kassen zurück? Hier nur einige 
wenige Zahlen: Von den Bundesschulden sind zwei Drittel 
Verwaltungsvermögen, also finanziell mehr oder weniger 
«totes» Vermögen; bei den Kantonen Ist aber nur ein An• 
teil von einem Viertel Verwaltungsvermögen, der Rest Ist 
Finanzvermögen. Diesem stehen Gegenwerte gegenüber, 
die messbar sind. Diese Anlagen verzinsen sich, oder sie 
können auf dem Markt realisiert werden. Sie sind beim 
Bund ziemlich klein. 
Das Finanzvermögen der Kantone Ist teilweise recht renta
bel angelegt, beispielsweise In den Dotationskapltallen der 
Kantonalbanken. Diese Schulden werden verzinst. Zudem 
bezahlen die Kantonalbanken über 50 Millionen Franken 
aus Ihren Reingewinnen an die Staatshaushalte. Demge
genüber llefert die Nationalbank nur 5,5 Millionen Franken 
an den B11nd ab. Beim Bund machen die Vermögenserträ
ge nicht einmal die Hälfte der Passivzinsen aus. In den 
Städten aber beispielsweise werden 90 Prozent der Pas
sivzlnsen durch Vermögenserträge aufgebracht. 

Entscheidend für die Beurteilung der Finanzlage sind nun 
aber nicht in erster Linie die Höhe der Schulden und de
ren Anlage, sondern die Steuerkraft und die Ausschöpfung 

dieser Steuerkraft. Darf Ich Sie daran erinnern, dass 1972 
bis 1977 die Steuereinnahmen des Bundes um 36 Prozent 
gestiegen sind, jene der Kantone und Gemeinden aber um 
65 Prozent. Das zeigt zweierlei: Trotz dem zweimaligen 
Nein des Volkes sind die Steuererträge des Bundes Innert 
fünf Jahren um ein gutes Drittel gestiegen, nicht nur weil 
sich das Bruttosozialprodukt nominell erhöht hat, sondern 
auch weil wir Steuererhöhungen beschlossen haben. Das 
zweite: Die Steuereinnahmen der Kantone und Gemeinden 
sind doppelt so stark angestiegen wie jene des Bundes, 
und dies trotz Steuerreduktionen In zehn Kantonen. 1977 
bis 1979 Ist die Einkommenssteuerbelastung In den Kanto
nen Bern, Luzern, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, 
Schaffhausen, den beiden Appenzell und Thurgau kleiner 
geworden. 

Es gibt eine gute Statistik: «Der öffentllche Finanzhaushalt· 
der Schweiz», leider nur bis 1977 nachgeführt. In jenem 
Jahr haben die Defizite aller Kantone und Gemeinden 
noch 12 Millionen Franken betragen; 1978 hingegen haben 
sie Im gesamten einen Ueberschuss von 285 Millionen 
Franken erzielt. Ich erinnere Sie daran: Das· Defizit des 
Bundes betrug letztes Jahr 1,7 Mllllarden In der Finanz
und in der Gesamtrechnung 2,3 Milliarden Franken ... 

Schliessllch sei an die gestiegenen Leistungen des Bun
des an die Kantone erinnert: Allein die Subventionen und 
die Anteile an Bundeseinnahmen haben sich von 1970 bis 
1979 von 1,5 auf 3,4 Mllllarden Franken erhöht, also mehr 
als verdoppelt. Ich wiederhole: Subventionen plus Anteile 
an Bundeseinnahmen gestiegen von 1,5 auf 3,4 Milllardenl 
In Anbetracht dieser Leistungen und der unterschiedlichen 
Lage der Gesamtflnanzhaushalte, Bund einerseits, Kantone 
und Gemeinden andererseits, glaube Ich, sei der bean• 
tragte Verzicht auf Befristung angebracht. Der Konnex zur 
Aufgabenneuverteilung besteht trotzdem - Herr Daniel 
Müller hat darauf hingewiesen -, und die dort vorgesehene 
Einsparung von 200 MIiiionen Franken Ist ohnehin zu ge
ring. Ich habe mich bei meinen Ueberlegungen nicht zu
letzt auch von der CVP-Motlon leiten lassen - man sagt Ja 
Immer, man soll auch etwas über den Zaun hinaussehen -, 
und es sind eigentlich auch die Ueberlegungen dieser 
Motion, die mich dazu führten, den Antrag Schmid zu un
terstützen. Aus den gleichen Gründen werde ich beim Be
schluss L, Artikel 3a, den Minderheitsantrag von Herrn Leo 
Weber unterstützen, so dass dann die Kirche parteipoli
tisch wieder Im Dorf steht. 

M. Bonnard: Las deux Interventions de nos excellents col
legues radlcaux Müller et Auer m'amenent a monter a 
cette tribune. Ces deux collegues placent le probleme qua 
nous examinons maintenant sur le terrain des finances, 
sur le terraln de la force flnanciere respective des cantons 
et de la Confederatlon. lls n'ont rien comprls a la ques
tlon. 
Le probleme se pose dans un autre cadre. II se pose dans 
le cadre de la repartition des täches entre cantons et 
Confederation. Si nous demandons aujourd'hui que le 
probleme des economies solt couple avec celul de la re
pariltlon des täches, c'est parce que nous voulons qua ce 
probleme de la repartltion des täches solt empolgne, etu
dle et regle et cela lndependamment de la sltuation flnan• 
ciere des cantons et de Ia Confederation. C'est une ques• 
tlon politique fondamentale et pas une simple questlon de 
finances. Nous voulons avolr un moyen de presslon sur les 
cantons et sur la Confederatlon, pour qua soit enfln entre• 
prlse cette täche, qul dolt permettre a Ia Confederation de 
1980 d'essayer de resoudre les problemes qu'elle aura 
dans l'avenlr, d'une maniere a la fols plus efficace et plus 
rationnelle. 
II faut donc rejeter ta proposltion Schmid. 

Kaufmann, Berichterstatter: Zur Klarstellung: Die Minder
heit stimmt dem Bundesrat zu. Die bundesrätliche Fassung 
finden Sie auf Seite 2 oben auf der Fahne. Ich räume gerne 
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ein, dass der Vorschlag der Minderheit die einfachere Lö
sung darstellt. Aber Ich glaube, in einem Föderatlvstaat 
und In einem Staat, In dem man auf die Minderheit und 
die verschiedensten Interessengruppen Immer wieder 
Rücksicht zu nehmen hat, ist die einfachste Lösung poli
tisch gesehen meistens eben nicht die beste. Es Ist rlch• 
tlg: Man nimmt hier Rücksicht auf die Finanzdirektoren 
und damit auf die Anliegen der Kantone. Dies scheint der 
Mehrheit billig zu sein, einmal schon deshalb, weil man 
die Kantone Im Vernehmlassungsverfahren doch etwas 
stiefmütterlich behandelt hat, und zum andern auch des
halb, weil es hier doch um ganz gewichtige Beträge geht, 
die man den Kantonen wegnehmen will. Und vor allem 
möchte Ich Sie, Herr Schmid, daran erinnern: Dieser Be
schluss untersteht der obligatorischen Abstimmung, und 
zwar von Volk und Ständen. Und ich glaube, In Rücksicht 
auch auf diese Abstimmung - es Ist in der Regel leicht, 
eine Nein-Mehrheit zustande zu bringen - Ist die differen
ziertere Lösung, wie sie die Mehrheit vorschlägt, die bes
sere. 
Sie haben dann auch einen zweiten Hinweis gemacht, 
warum die Fassung der Minderheit der der Mehrheit vor
zuziehen sei. Sie haben darauf hingewiesen, Artikel 14 sei 
nicht nur komplizierter, sondern der Mehrheitsantrag führe 
Ja auch zu einer zweiten Volksabstimmung Innert fünf Jah
ren; das laufe auf eine Strapazierung der Demokratie hin
aus. Ich teile diese Meinung nicht. Ich möchte Sie daran 
erinnern, Herr Schmid, um nur ein Beispiel zu nennen, 
dass das Schweizervolk 1971, 1974 und 1975 zur Warenum
satzsteuer an die Urne gerufen worden Ist, und man hat 
sich keineswegs darüber aufgehalten, dass man zum glei
chen Thema Innert vier Jahren dreimal abstimmen musste. 
Ich glaube, dass wir In dieser Frage - die, wie gesagt, auch 
von staatspolitischer Bedeutung Ist - durchaus auch auf 
die Einsicht des Stimmbürgers rechnen können, wenn wir 
ihn zweimal Innert fünf Jahren mit einer Verfassungsab
stimmung behelligen. Namens der Mehrheit der Kommis
sion beantrage Ich Ihnen aus den dargelegten Gründen 
die Ablehnung des Antrages der Minderheit. 

M. Barchi, rapporteur: M. Schmid propose de reprendre le 
texte du Conseil federal, cela signifle que la suppression 
des quotes-parts cantonales aux droits de timbre serait 
durable, definitive. Une teile suppression serait politique
ment Inopportune, voire dangereuse. 
J'aimerals icl m'adresser avant tout a M. Blei. M. Biel, 
dans son Intervention d'entree en matiere, a demande 
pourquol les cantons devralent avoir un droit quelconque 
a partlclper a ces drolts de timbre. M. Blei a dlt que les 
cantons ne faisalent rien. Mais, Monsieur Blei, vous ou
bliez une chose qui, pour moi, est essentielle: le fall que 
des droits de timbre sont perc,us par la Confederatlon 
restreint la souveralnete fiscale des cantons. Je sals qu'il 
y a des cantons qul n'ont pas de Jois sur las droits de tim
bre. Mals mon canton, par exemple, a encore aujourd'hui 
une lol sur les droits de timbre. II n'y a pas mal d'actes - je 
pense aux actes notarles concernant les fondations de 
socletes anonymes, les augmentatlons de capital de socie
tes anonymes portant sur 10, 20 millions, les contrats d'ap
port des socletes anonymes (lorsqu'une soclete anonyme 
achete un lmmeuble, c'est un contrat d'apport). Normale
ment, un achat d'lmmeuble est soumls, dans le canton du 
Tessin, au drolt de tlmbre cantonal. Tous ces actes con
cernant les societes anonymes sont exemptes, par la 
constltution federale, d'un eventual lmpöt, d'une eventuelle 
taxe cantonale. Alnsl, les cantons sont llmites par cette lol, 
par la constitution federale, dans leur souveralnete canto
nale. 
La suppression des quotes-parts aux droits de timbre at• 
teint senslblement les cantons. Globalement, il s'agit d'une 
dlminution de recettes d'envlron 140 millions par annee. 
Notre decision va Eitre prise, pourrions-nous suivre la pro
position de la minorite, sans qu'il y alt eu une consultation 
prealable des cantons? M. Leo Weber nous a dlt que la 
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Conference des dlrecteurs cantonaux des finances avalt 
eu des contacts, la declsion prlse par le Conseil des Etats 
fall etat de ces contacts, et sl Jamals nous devlons suivre 
la mlnorlte, nous leserlons s0rement la bonne fol des dl
recteurs cantonaux des flnances. 
A present, on parle d'un d61ai quant ä la consultatlon des 
cantons sur les propositions d'une nouvelle r6partltion des 
täches entre la Confederatlon et les cantons. Nouvelle 
repartitlon qui provoquera une augmentation des depen
ses a la charge des cantons, qul se repercutera sur les 
communes. II n'est pas difficlle des lors de s'lmaginer qua 
sl les cantons etaient mls devant un feit accompll deflnltlf 
en matlere· de drolts de timbre, ces mämes cantons ne 
montreralent qu'un tres faible enthouslasme quant ä la 
collaboration pour mettre sur pled une nouvelle repartltlon 
des täches. C'est ce qu'a dlt M. Bonnard lorsqu'il s'est 
adresse aux excellents collegues de mon groupe Auer et 
Müller en leur dlsant: «Vous n'avez rien compris.» Vous 
n'avez pas compris que las cantons, places devant ce fall 
accompli, diront: «Nous n'avons plus aucun lnterEit a col
laborer a la mise sur pled d'une nouveile repartltion des 
täches.» 
Le Conseil des Etats a adopte le princlpe que la suppres
sion des quotes-parts aux drolts de tlmbre devrait ätre 
remplacee par la premlere etape de la nouvelle repartition 
des täches. II a prevu une symetrle, adaptant ce prlncipe 
aussl a la suppresslon de la partlcipatlon aux recettes 
nettes de la Regle des alcools, et a la reductlon llnealre 
des subventlons. II n'y a pas de ralson valable de renon
cer a cette symetrie qui a une valeur politlque precieuse 
et qul a une action stlmulante sur las representants 
des interEits speclfiques des cantons dans nos conseils, 
leur permettant de trouver le plus vlte posslble des solu
tions ralsonnables dans le cadre d'une nouvelle repartitlon 
des täches. 
J'aimerais maintenant repondre a mon sympathique et ex
cellent collegue de groupe, M. Auer. M. Auer a rappele 
que l'endettement de la Confederatlon a double par rap
port a l'endettement des cantons au cours de ces der
nieres annees. On connait les fameuses hlstolres sur la 
statistique, l'hlstolre des trols poulets que chaque citoyen 
franc,ais pourralt manger chaque semaine. II ne faut pas 
conslderer de fac,on globale l'endettement des cantons. II 
y a des cantons qul sont molns endettes, II y en a d'autres 
qul le sont plus. Mals je m'adresse a M. Auer qui est eco
nomiste. Pour juger de l'etat de sante economlque ou fi
nanciere d'une natlon, d'une reglon ou d'un canton, il ne 
suffit pas de considerer les deficits, l'endettement, l'ex
ploitation de la substance fiscale. II y a encore les fameux 
deficit$ occultes. Qu'est-ce que les deflcits occultes? 
C'est le degre de developpement d'une reglon, d'un can
ton, par exemple en ce qui concerne l'equlpement publlc, 
les services publlcs. C'est alnsl que certalns cantons, 
comme ceux de la Suisse industrlalisee - celul de Zurlch 
pour en citer un - avaient deja dans les annees 50 a dis
posltion une masse de substance fiscale sufflsante pour 
commencer a reallser beaucoup d'ceuvres publlques, suffi
samment d'equlpements et de servlces publlcs. Au con
traire, d'autres cantons, comme le Valals, les Grisons, le 
Tessin, ont d0 attendre pour commencer ces travaux Jus
qu'aux annees 60. On constate la un decalage de dix ans qul 
slgnifle en fait le deslr legitime de ces cantons de pouvolr 
rattraper ce retard. II seralt donc tout a fait normal 
que ces cantons soient attelnts d'une fac,on plus sensible 
et ce, pour la raison que je vous al dlte, Monsieur Auer, ä 
avolr que pour decider de l'etat de sante economique et 
financlere d'une region, on ne doll pas seulement conslde
rer le deficlt du bllan, l'endettement, le degre d'explolta
tion de la masse de la substance fiscale, mals aussl le 
degre de developpement des servlces et des equlpements 
publics. 
En conclusion, je reconnais que bien des communes, par 
exemple, n'ont pas de problemes; alles ont deja bätl, II y a 
bon nombre d'annees, une pisclne, deux plscines, une 



Programme d'economies 1980 516 N 4 Juin 1980 

patlnolre, deux patinoires, une salle de congres, des 
ecoles luxueuses, la malson du eure, etc. Pensez-vous 
qu'elles dolvent encore en bätlr d'autres? Par contre, II y 
a encore blen des communes qui n'ont pu realiser ces 
c:euvres publlques. Vous me pardonnerez d'avolr ete un 
peu long car j'ai voulu vous expllquer qu'il est bien enten
du question de soiidarlte en faveur de la Confederation a 
laqueiie nous appartenons tous, mais qu'II convient aussi 
de respecter certaines differences qul, maiheureusement, 
existent entre las cantons. 

Bundesrat Rltschard: Der Antrag der Kommissionsmehr
heit ist ohne Zweifel besser als der Beschluss des Stände
rates. Der Antrag der Minderheit entspricht dem Antrag 
des Bundesrates, und er ist schon deshalb natürlich der 
allerbeste. 
Aber die Kantone - Sie wissen es - haben dieser un
begrenzten Regelung opponiert. Sie wollen - das ist 
auch gesagt worden - für die Aufgabenteilung einige 
Trümpfe In der Hand behalten; es handelt sich hier also 
um eine taktische Opposition. Ich habe diesen militäri
schen Begriff in der Politik zwar nicht so gern, weil er im
mer etwas nach Täuschung aussieht. ich sehe persönlich 
aber auch keine Möglichkeit, dass der Bund je einmal auf 
diese Anteile verzichten könnte. Aber - und das müssen 
wir beachten - sowohl der Beschluss über dieses Sparpa
ket wie auch vor allem dann dieser Problemkomplex Auf
gabenteilung sind natürlich partnerschaftliche Aufgaben, 
die Kantone und Bund gemeinsam lösen müssen. Das geht 
ohne ein partnerschaftliches Vorgehen nicht. Und gerade 
diese Partnerschaft für diese kommenden, ich will nicht 
sagen Auseinandersetzungen, sondern eher für dieses 
kommende Ringen um Lösungen, würde wahrscheinlich 
gestört, wenn man nun den einen Partner, die Kantone, 
durch einen Beschluss, den sie nicht so wollen - obschon 
sie wahrscheinlich Im Grundsatz auch damit einverstanden 
sind -, vergewaltigen würde. Das hat den Bundesrat ver
anlasst, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, vor allem 
Im Interesse der zukünftigen Gespräche, die zwischen 
Bund und Kantonen geführt werden müssen. 

Präsident: Bei Artikel 14 schlägt die Kommissionsmehrheit 
eine neue Formulierung vor. Die Kommissionsminderheit, 
vertreten durch Herrn Schmid, möchte auf den ursprüngli
chen Vorschlag des Bundesrates zurückgreifen. Damit ha
ben wir nun zugleich über den Artikel 41bis Absatz 1 
Buchstabe a zu entscheiden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 2 
Mehrheit 

Streichen 

Minderheit 
Nach Entwurf des Bundesrats 

Clt.11 
PrQposition de la cornmission 

Al.1 
Ma/orlte 
Biffer 

Minorite 
Salon le projet du Conseil federal 

76 Stimmen 
55 Stimmen 

Präsident: Hier wird beantragt, den zweiten Absatz zu 
streichen. Es Ist dies eine reine redaktloneiie Aenderung, 
weil die Frage des zeitlichen Geltungsbereiches durch die 
Annahme des Antrages der Mehrheit zu Ziffer I bereits in 
Artikel 14 Absatz 1 geregelt wird. Sie stimmen dieser Strei
chung zu. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

ß1 

Bundesgesetz Obet die Stempelabgaben (StG) 
Lol sur lea droita de tlmbre (LT) 

Antrag der Kommission 
Streichen (siehe Bundesbeschluss B2

) 

Proposition de la commlssion 
Biffer (voir arrät6 federal 82

) 

121 Stimmen 
7 Stimmen 

Präsident: Die Kommission beantragt einen Bundesbe
schluss statt einer Gesetzesänderung. Da kein anderer 
Antrag vorliegt, beraten wir aufgrund des von der Kommis
sion vorgeschlagenen Beschlussentwurfes auf Seite 4 der 
Fahne. - Sie sind damit einverstanden. 

e2 
Bundesbeachluu zum Bundesgesetz Ober Stempelabga
ben 
Arrtte f6deral relaHf ä la lol federale sur les drolta de tlm
bre 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le consell dfJclde sans Opposition d'entrer en matiere 

Titel und lngreu 
Antrag der Kommission 

Titel 
Bundesbeschluss zum Bundesgesetz über die Stempel
abgaben vom •.. 

Ingress 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft, nach Einsicht in eine Botschaft des Bundes
rates vom 24. Januar 1980, beschllesst: 

Tltre et preambule 
Proposition de la commission 

Titre 
Arr&te f6deral relatlf a la loi lederale sur les droits de Um
bra du ... 

Preambute 
L'Assernbl6e federale de la Confederation sulsse, vu le 
message du Conseil federal du 24 Janvler 1980, arr6te: 

Angonommon - Adoptl 

Art. 1 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Der Kantonsanteil am Reinertrag der Stempelabgaben 
(Art. 2 BG vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben) 
sowie an den Bussenerträgen (Art. 50 Abs. 2 BG über die 
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Stempelabgaben) wird für die Jahre 1981 bis 1985 nicht 
ausgerichtet. 

Abs. 2 

Die Frage einer Aufteilung des Reinertrages der Stempel
abgaben wird von der Bundesversammlung im Rahmen 
der Arbeiten über die erste Stufe der Neuverteilung der 
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen erneut überprüft 
(Art. 14 Abs. 2 Uebergangsbestimmungen BV). 

Art. 1 

Proposition de Ja commission 

Al. 1 
La quote-part des cantons au produit net des droits de 
timbre (art. 2 loi federale du 27 Juin 1973 sur les droits de 
tlmbre) et au produit des amendes per9ues (art. 50, 2e al., 
ioi federaie sur las droits de timbre) ne sera pas versee 
pour les annees 1981 a 1985. 

Al. 2 

La question d'une repartition du produit net des droits de 
tlmbre sera reexaminee par !'Assemblee fed6rale dans le 
cadre des travaux relatlfs a la premi6re etape de la redis
trlbution des tAches entre la Confederatlon et les cantons, 
(art. 14, 2e al. dlsposltlons transltolres de la constitution). 

Angenommen - Adopt6 

Art. 2 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Dieser Beschluss ist allgemelnverbindlich; er untersteht 
dem fakultativen Referendum. 

Abs. 2 

Er tritt am 1. Januar In Kraft. 

Art. 2 
Proposition de Ja commission 

Al.1 

Le present arr~te est soumis au referendum facultatlf. 

Al. 2 

II entre an vigueur le 1er Janvler 1981. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

FQr Annahme des Bundesgesetzes 
Dagegen 

C 

115 Stimmen 
7 Stimmen 

Bundesbeschluss über die Neuverteilung des Reinertrages 
der Eidgenössischen Alkoholverwaltung aus der fiskali
schen Belastung der gebrannten Wa888r 
ArrAte fed6ral flxant la nouvelle r6partltlon du b6n6flce net 
de la Regle des alcools provenant de l'lmposltlon des 
bolasona dlatlllees 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

Le conseil decide sans opposltion d'entrer en matiero 

Titel und lngr881 
Antrag dor Kommission 

Titel 

... Neuverteilung der Reineinnahmen der ... 

Ingress 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

617 

Tltre et pr6ambule 
Proposition de la commiss/on 

Titre 
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... repartition des recettes nettes de la ... 

Preambule 

Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Präsident: Hier bitte ich Sie, darauf zu achten, dass die 
Kommission des Nationalrates den Titel etwas abgeändert 
hat, Indem der «Reinertrag» In «Reineinnahmen» umge
wandelt worden Ist. - Sie sind damit einverstanden. 

Angenommen - Adopte 

ZHf. 1, Einleitungssatz, Art. 15, 32bls Abs. 9 

Antrag der Kommission 

Einleitungssatz 

Zustimmung zum Beschluss. des Ständerates 

Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung 

Art. 15 
Abs. 1 
Von den Reineinnahmen der Eidgenössischen Alkoholver
waltung aus der fiskalischen Belastung gebrannter Wasser 
der Geschäftsjahre 1980/81 bis 1984/85 wird, in Abwei
chung von Artikel 32bis Absatz 9, den Kantonen nur der 
für die Bekämpfung des Alkoholismus bestimmte Anteil 
ausgerichtet. Der Bund verwendet seinen gesamten Anteil 
an den Reineinnahmen fOr die Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung. 

Abs. 2 

Die Bundesversammlung hat im Rahmen der Arbeiten über 
die erste Stufe der Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Bund und Kantonen die Aufteilung der Relneinnahmen der 
Eidgenössischen Alkoholverwaltung erneut zu überprüfen; 
beschllesst sie eine Neuaufteilung, so ist Ihr Beschluss bis 
spätestens am 31. Dezember 1985 Volk und Ständen zur 
Abstimmung zu unterbreiten. 

Bundesverfassung Artikel 32bis Abs. 9 

Streichen ( = Beibehalten des geltenden Textes) 

Ch. 1 phrase lntroducttve, art. 15, 32bls al. 9 
Proposition de la commisslon 

Phrase introductlve 

Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Dispositions transitolres de la constltution federale 

Art. 15 
Al. 1 
En derogation a l'article 32bis, 9e alinea, les cantons ne 
toucheront, sur les recettes nettes que la Regie federale 
des alcools retirera de l'lmposition des bolssons distliiees 
au cours des exerclces .1980/1981 a 1984/1985, que la part 
destinee a la lutte contre l'alcoollsme. La Confederatlon 
affectera la totalite de sa part aux recettes nettes ä l'assu
rance-vieillesse, survivants et invalldlt6. 

Ai.2 
Dans le cadre des travaux relatifs ä la premlere etape de 
la redlstribution des täches entre la Confederation et las 
cantons, !'Assemblee federale reexamlnera la repartltion 
des recettes nettes de Ja Regie federale des alcools; si 
eile se prononce en faveur d'une nouvelle repartltlon, sa 
decislon sera soumlse au vote du peuple et des cantons 

avant le 31 decembre 1986. 
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Constitutlon tedera/e art. 32bis, al. 9 
Blffer ( = maintenlr le texte actuel) 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 

Streichen 

Ch. II 
Proposition de ta commlssion 

A/.1 

Adherer a la däcision du Conseil des Etats 

Al. 2 

Blffer 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur rensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

D' 
Alkoholgesetz - Lol sur l'alcool 

Antrag der Kommission 

Streichen (siehe Bundesbeschluss 02) 

Proposition de /a commlsslon 

Blffer (voir arritä federal D2) 

Angenommen - Mopte 

02 

Bundesbeschluss zum Alkoholgesetz 

108 Stimmen 
7 Stimmen 

Arrit6 f6d6ral relatff II ta lol f6d6rale sur l'alcool 

Prlsldent: Auch hier beantragt die Kommission einen Bun
desbeschluss anstelle eines Gesetzes. Wir legen unserer 
Beratung den Beschlussentwurf auf Seite 7 der Fahne zu
grunde. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

La consell declde sans opposltlon d'entrer an matli#re 

Titel und lngreas 
Antrag der Kommission 

Titel 

Bundesbeschluss zum Alkoholgesetz 

Ingress 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft, nach Einsicht in eine Botschaft des Bundes
rates vom 24. Januar 1980, beschliesst: 

Tltre et pr6ambule 
Proposition de Ja commlsslon 

Tftre 

Arrite federal relatlf il la lol federale sur l'alcool 

618 N 4 Juln 1980 

Preambu/e 
L'Assemblee federale de la Confederatlon suisse, vu le 
message du Conseil federal du 24 Janvler 1980, arrite: 

Angenommen - Adopte 

ArL1 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

In Abweichung von Artikel 44 Absatz 1 des Alkoholgeset
zes vom 21. Juni 1932 erhalten die Kantone von den Rein
einnahmen der Eidgenössischen Alkoholverwaltung aus 
der fiskalischen Belastung gebrannter Wasser der Ge
schäftsjahre 1980/81 bis 1984/85 nur 5 Prozent. 

Abs.2 
Der Bund verwendet seinen gesamten Anteil an den Rein
einnahmen für die Alters-, Hinterlassenen- und lnvallden
verslcherung (Art. 45 Abs. 1 Alkoholgesetz). 

Abs.3 
Die Kantone verwenden ihren Anteil ausschllessllch zur 
Bekämpfung des Alkoholismus und haben darüber Jährlich 
dem Bundesrat Bericht zu erstatten (Art. 45 Abs. 2 Alkohol
gesetz). Dieser bringt die Berichte der Bundesversamm
lung zur Kenntnis. 

Abs.4 
Die Aufteilung der Relnelnnahmen der Eidgenössischen 
Alkoholverwaltung wird von der Bundesversammlung Im 
Rahmen der Arbeiten über die erste Stufe der Neuvertei
lung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen erneut 
überprüft (Art. 15 Abs. 2 Uebergangsbestimmungen BV). 

ArL 1 
Proposition de la commlsslon 

Al. 1 

Les cantons ne toucheront, en derogatlon a l'article 44, 
1er alinea, de la lol federale du 21 Juin 1932 sur l'alcool, 
que clnq pour cent des recettes nettes que la R6gie f6de
rale des alcools retlrera de l'lmposltlon des bolssons dls
tillees au cours des exerclces 1980/1981 a 1984/1985. 

Al.2 

La Conf6d6ratlon affectera la totallt6 de sa part aux re
cettes nettes a l'assurahce-vlelllesse, survlvants et lnvalldl
tä (art. 45, 1er al., loi sur l'alcool). 

A/.3 
Les cantons consacreront leur part excluslvement _A la 
lutte contre l'alcoolisme et lls pr6senteront chaque annee 
un rapport au Conseil f6d6ral sur l'usage qu'lls en ont fait 
(art. 45, 2e al., loi sur l'alcool). Le Conseil federal portera 
ces rapports a la connalssance de !'Assemblee f6derale. 

Al.4 

La repartltion des recettes nettes de la Regle f6d6rale des 
alcools sera reexamln6e par l'Assembl6e fed6rale dans le 
cadre des travaux relatlfs a la premi~re 6tape de la redis
tributlon des täches entre la Confed6ratlon et les cantons 
(art. 15, 2e al., dlspositlons transltoires de la constitutlon). 

Angenommen - AdoptfJ 

ArL2 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Dieser Beschluss ist allgemeinverblndllch; er untersteht 
dem fakultativen Referendum. 

Abs.2 
Er tritt am 1. Januar 1981 in Kraft. 
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Art. 2 

Proposition de Ja commlssion 

Al.1 
Le present arrAte est soumls au referendum facultatif. 

AJ.2 
II entre en vlgueur ie 1er janvier 1981. 

M. Barchl, rapporteur: Je voudrals faire une remarque 
concernant le texte fram;:als a l'artlcle 2. On devralt adap
ter le texte franc;:ais au texte allemand et dire: «Le present 
arr&te, qui est de portee generaie, est soumis au referen
dum facultatif.» La mAme modificatlon vaut aussl pour 
i'arrAte B2, au mäme artlcle 2, que nous avons deja traite. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensembJe 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

E 

104 Stimmen 
8 Stimmen 

Bundesbeschluss Ober die Revision der Brotgetreideord
nung des Landes 
ArrAte federal portant revlslon du r6gkne du bl6 dans le 
pays 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 

Eintreten 

Minderheit 
(Riesen-Freiburg, Bratschi, Carobblo, Falber, Grobet, 
Hubacher, Müller-Bern, Schmid, Uchtenhagen) 
Nichteintreten 

Proposition de Ja commlssJon 

Ma/orJte 
Entrer en matlere 

MfnorJte 
(Rlesen-Frlbourg, Bratschi, Carobblo, Falber, Grobet, Hu
bacher, Müller-Berne, Schmid, Uchtenhagen) 
Ne pas entrer ·en mattere 

M. Rlesen-Frlbourg, porte-parole de la minorlte: Le pro
bleme que nous abordons maintenant a une triple nature: 
il est de polltlque flnanclere, de politique agrlcole et de 
polltique soclale. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que 
ce probleme n'a rlen a voir avec le cadre general fixe ä 
nos debats, c'est-ä-dlre avec des economles. II s'agit 
simplement d'un transfert de depenses. Comme ie recon
nait ie Conseil federal, les drolts de douane preleves sur 
les bles vlsent ä assurer une certaine perequatlon entre le 
prlx des bies lndlgl!mes qul est plus eleve, et le prlx des 
bies etrangers qui est mellieur marche. Ce princlpe, II est 
juste, II a falt ses preuves et c'est, Je pense, pour cela 
qu'on veut aujourd'hui le changer. 
Le message en franc;:ais, ä sa page 30, est amblgu quand II 
falt allusion ä la suppresslon de la subvention sur le paln. 
II faudrait s'entendre et savolr s'il s'aglt d'une subvention, 
selon la page 30 du message, ou d'une perequatlon 
comme le message le dement une page avant, c'est-ä-dlre 
ä la page 29. Mals pour notre part, il s'aglt nettement 
d'une perequation car cette operation ne co0tait rien ä la 
Confederation et ne lul co0tera rien par la suite non plus. 
Au contraire, les recettes provenant des droits de douane 
sur ies lmportations de ble permettaient ä l'Etat federal de 
flnancer une partle de sa polltique agricole. Cette pollti
que agrlcole, si complexe et si compllquee solt-elle, n'en 
forme pas moins un tout, et en donnant une nouvelle af
fectatlon aux produits des drolts de douane en questlon, 
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i'on change du mAme coup une des artlculatlons vitales 
de cette polltique agricoie, cette poiltique qui, dans ses 
objectifs actuellement valabies, est acceptee par le peupfe 
sulsse. Elle est acceptee mais, nous le savons, eile est 
critlquee aussi. Et nous ne devons pas l'oubller, c'est l'en
sembie du peUpie qui pale te malntlen d'une agrlculture 
competltlve mals aussl necessaire au pays, Je voudralis le 
souiigner. Cette polltique agrtcole est un des elements du 
rencherlssement de la vle en Sulsse, nous devons le re
connaitre. C'est pourquoi II est trop dangereux a notre 
sens de tlrer, d'une mantere exageree, sur la corde en 
falsant passer dans l'escarcelle de la Confederatlon un 
element de recettes qul etait destfne a la perequation du 
prlx des bles, donc fl la moderation du co0t de la vle. Et 
nous parions d'un paquet d'6conomies avec passablement 
d'hypocrisie, vous me le concederez, car ce paquet con
tlent beaucoup de choses mals tres peu d'economlesl II 
s'agit, en falt, d'un paquet de transferts de d6penses et 
d'approprlations de recettes. Je sals blen que l'orlentatlon 
de cet exerclce s'lmposalt d'elle-mame ä la Confederation 
qui n'avalt pas d'autre voie qul s'ouvrait devant eile pour 
ie moment. 
Ainsi, tout le monde y passe: ies cantons, les communes 
et les consommateurs; mals la ponctlon lt froid falte sur 
les consommateurs, par le blais d'une nouvelle affectation 
des droits de douane sur les blas Importes, touche lt quel
que chose de plus sensible et de plus fondamental. On 
remet en cause le principe lmportant qul est ceiui du sou
tien indispensable que nous nous devons de donner ä 
notre agrlculture. En l'occurrence, en acceptant les propo
sitions de modiflcatlon qul nous sont presentees, nous 
ferions supporter au consommateur 100 mlllions par annee 
qul etalent destlnes fl la perequatlon des bles lndlgenes 
avec les bles etrangers. Cent millions que la Confedera
tlon ne devalt pas payer et qul arrlvalent dans sa calsse 
par le simple Jeu des prelevements a ia frontlere, qul 
avaient une affectation blen 6tabiie. Et c'est cette affecta
tion que l'on changel 
Ainsi, on va encore permettre aU'X paysans sulsses de ven
dre leur productlon de bie a un Juste prix, mais ia diffe
rence sera dlrectement payee par les consommateurs. Je 
voudrals me garder de creer artiflciellement un grave con
fllt entre les agrlcufteurs et les consommateurs. II y a, 
sans ceux-cl, bien d'autres secteurs ou la sltuatlon est 
precalre, par exemple l'accumulation des stocks de tous 
genres: lait, beurre, viande, etc. C'est preclsement pour ne 
pas creuser davantage ces malentendus potentiels entre 
les consommateurs et les agrlcuiteurs que Je vous pro
pose, par consequent, de ne pas entrer en matlere sur cet 
arrAte afin de ne pas hypothequer plus qu'il ne faut ce 
paquet de fausses economies. Soyons reellstes et assu
rons a cet exerclce, que je considere neanmoins comme 
necessaire, des chances reelles d'Atre approuve en fln de 
compte. 
Pour termlner, je voudrals encore faire quelques remar
ques au sujet de l'echec que nous avons essuy6 a la suite 
du referendum que nous avions lanc6 lors de la derniere 
manipulation du prix du paln. II s'agissait alors d'une eco
nomle de 28 milllons. Aujourd'hui, c'est une somme de 100 
mlllions qul est en Jeu. Sans avolr depense un centlme 
pour la publiclte avant la votatton d'alors, nous avions tout 
de mAme ralli6 800 000 suffrages et fr0le la majorlte. 
Si, il y a deux ans, on pouvalt parler d'une votatlon symbo
lique, II n'en sera plus de mame ia prochalne fols car, II 
ne faut pas l'oubller, la question devra obiigatoirement 
atre soumise au peuple; II n'y aura plus besoin de lancer 
un referendum et le danger de voir cet arrAte refuse sera 
d'autant plus grand que nous devrons affronter le pheno
mene blen connu de l'additlon de toutes les varlet6s de 
mecontentements, donc pas seulement le mecontentement 
de ceux qui seront opposes a l'augmentation du prix du 
pain, mals aussl tous les autres. Pour evlter le rlsque d'un 
echec certaln, je vous lnvlte ä refuser d'approuver l'arrAte 
B et a ne pas entrer en matiere. 
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Augsburger: ich habe mich stets gegen unnötige und 
überholte Subventionen ausgesprochen. Schon gar, wenn 
sie nach dem Giesskannenprinzip ausgerichtet werden, dem 
einzelnen wenig nQtzen, die Bundeskasse aber stark bela
sten. Unsere Brotgetreideordnung, die den Abgabepreis 
des lnlandgetreldes an den Weltmarktpreis bindet - eine 
Ordnung, die sich In keinem anderen lande findet -, 
brachte mit zunehmender Produktion und zunehmendem 
Auseinanderklaffen der Preise von Inland- und Auslandge
trelde enorme Kosten für die Bundeskasse mit sich. Um 
den Schaden Im R1;1hmen zu halten, wurde Im August 1977 
der Brotgetreldezoll massiv heraufgesetzt, eine Uebung, 
die die Verfassungsmässlgkelt stark strapaziert hat. 

Mit der Motion, die Ich eingereicht habe - sie wurde später 
vom Ständerat in ein Postulat umgewandelt - machte Ich 
mich zum Fürsprecher einer Lösung, wie sie nun vorge
schlagen wird. Dabei ging Ich allerdings von der Voraus
setzung aus, dass der Zoll wieder auf ein vernünftiges 
Mass herabgesetzt wird. Obschon dies nun nicht der Fall 
Ist, mache Ich dem Bundesbeschluss keine Opposition. 
Dagegen muss ich einige Vorbehalte anbringen und Fra
gen stellen. 

1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass wir nach der Neu
ordnung In Sachen Getreide-, Mehl- und Brotpreise ohne 
Massnahmen an der Grenze grosse Gefahr taufen, mit Fer
tigteigen oder gar mit Brot überschwemmt zu werden, wo
durch unsere ganze Getreideordnung aus den Angeln ge
hoben würde? Aufgrund der GATT- und EFTA-Ueberein
kommen müssen Dekonsolldlerungsverhandiungen In die 
Wege geleitet und Kompensationsangebote gemacht wer
den. Wer garantiert uns, dass diese Verhandlungen zum 
Erfolg fOhren? Es wird angetönt, dass die Absicht bereits 
an landesinternen Schwierigkeiten scheitern könnte. 

2. · In der Botschaft wird ausgeführt, dass die Erträge des 
Brotgetreidezolls es erlauben werden, den Verkaufspreis 
von inlandgetreide um 10 Franken unter die eigentlichen 
Selbstkosten zu senken. · Ist sich der Bundesrat bewusst, 
dass diese Aussage nur gilt, wenn 30 Prozent Auslandge
trelde tatsächlich eingeführt werden können? Das Ist seit 
langem nicht mehr der Fall und wird wohl Je länger, je we
niger der Fall sein. Die Tüchtigkeit unserer Landwirte und 
die Züchtungserfolge einerseits, der sinkende Brotkonsum 
andererseits lassen uns Immer mehr zu einem Selbstver
sorgerstaat werden. Die Rechnung droht nicht aufzugehen. 

3. Die Botschaft spricht sich auch Ober die Bedeutung der 
Erhaltung einer dezentralisierten Kundenmüllerel aus. Ist 
man sich bewusst, , dass die Meinung vertreten wird, eioe 
auf fünf Franken herabgesetzte Mahiprämle rechtfertige 
den Aufwand, der für die Verwaltung damit verbunden Ist, 
nicht mehr? Wenn·aber die Selbstversorgungspflicht fällt, 
Ist das Schicksal der meisten Mühlen besiegelt Damit 
werden nicht nur Familienbetriebe ausgelöscht und wert
volle Verarbeitungsreserven für den Kriegsfall 2:erstört, 
auch die wegfallende Lehrllngsausblldung müsste zu un
haltbaren Situationen und unerwünschten Konzentrations
prozessen In der Milllerel ganz allgemein führen. Ist der 
Bundesrat bereit, In diesem Fall bindende und beruhigen
de Zusagen zu geben, damit aus dem «sollte» der Bot
schaft eine Verpflichtung wird? 

4. Die Vorlage spricht von Selbstkosten des Bundes und 
von Bundesausgaben, die abgewälzt werden müssten, und 
vertröstet bezüglich der Definition dieser Begriffe auf die 
kommende Gesetzgebung. Nachdem In der Botschaft recht 
merkwürdige Möglichkeiten aufgezeigt werden, was alles 
gegebenenfalls unter «Selbstkosten» subsumiert werden 
könnte, von den Personalkosten der Eidgenössischen Ge
treideverwaltung bis 2:u Direktzahlungen von Bewlrtschaf
tungsbelträgen an die Landwirtschaft möchte ich drin
gend um Zurückhaltung bitten, damit der Brotpreis nicht 
auf einsame Höhen klettert, die den bescheidenen Kon
sum eines wertvollen Nahrungsmittels noch weiter absin
ken lassen. 

Schwarz: Ich möchte Ihnen Im Namen der freisinnigen 
Fraktion empfehlen, diesen Nlchteintretensantrag der Min
derheit abzulehnen und auf den Bundesbeschluss einzu
treten. 
Dieser Bundesbeschluss muss in den Gesamtzusammen
hang hlnelngestelit werden; vor allem muss die Tatsache 
respektiert werden, dass ger~de auf dem Gebiete der Bun
dessubventionen in den letzten Jahren am meisten Qber
marcht worden ist. Während diese 1980 noch 660 Millionen 
betragen haben, sind es jetzt 5,6 MIiiiarden. Sie stellen 
also den Hauptharst des sogenannten Transferbereiches, 
der zurzeit zwei .Drittel der Bundesausgaben ausmacht, 
wo also der Bund über keine Manövriermasse verfügt. 
Wenn man sparen will, muss man eben In diesem Sektor 
sparen, vor allem dann, wenn es sich noch um ausgespro
chene Glesskannensubventionen handelt. 
Es wurde vorhin vori der Minderheit vor allem mit sozialen 
Argumenten argumentiert. Dazu Ist zu sagen - und Ich 
zitiere aus der· Botschaft -; dass erstens der Brotkonsum 
stark abgenommen hat. Während er 1929 noch 90 KIio pro 
Kopf betragen hat, sind es jetzt noch 30 KIio. Ferner ist 
der Anteil der Nahrungsmittel am Lebenskostenindex auf 
20 Prozent gesunken. 1939 bis 1966 waren es 40 Prozent, 
und davon beträgt der Brotantell 0,676. Prozent. Ei' Ist also 
eine vollkommene Bagatelle geworden. Die Belastung be
trägt demnach pro Kilo, wenn man diese Subventionen 
abbaut, noch 22 Rappen oder pro Jahr und Kopf 15 Fran
ken 60. Wenn Jemand diese 15 Franken 60 nicht mehr be
zahlen kann, dann muss man ihm auf andere Welse helfen. 
Man muss ihm gezielter und vor allem massiver helfen. Es 
hat keinen Sinn, mit dieser Geldvertellerei weiterzuma
chen, die Immerhin für den Bund 100 MIiiionen Franken 
ausmacht. 
Deshalb möchte Ich Ihnen im Namen der Fraktion empfeh
len, diesem Bundesbeschluss ebenfalls zuzustimmen. 

M. Dafflon: Je voudrals ajouter quelques arguments a 
ceux qu'a lnvoques tout a l'heure M. Riesen a l'appul de 
sa proposltlon de non-entr6e en matlere. 
Ce matln, le rapporteur de langue fram,aise de ia commis
sion s'est exclame: «D'lmportants deflclts se sont accumu
les ces dernleres annees; II faut malntenant payer la fac
turel» Certes, mais II ne taut pas faire payer toujours les 
mämes, ceux qul ont le moinsl M&me s'II ne s'aglt que 
d'une petlte somme, a en crolre ce que nous a dlt i'ora
teur qui m'a precede, cette nouvelie charge est insupporta
ble et lnJuste. 
La mesure propos~ est destlnee a redulre ie deficlt des 
comptes de la Confederatlon d'un montant de 100 mll
llons, qul seront mis a la charge des consommateurs de 
pain, ce qul est lnadmlsslble. On peut ies trouver ailieurs. 
Du reste, nous contestons le mode de calcui qul a ete 
choisi pour chiffrer l'lncldence de cette hausse sur les 
depenses des consommateurs. On a dlvlse 100 mllllons 
par 6,4 millions d'habitants, ce qui donne 15 fr. 60 par 
annee. 
Tout ä !'heure, un volsln m'a falt remarquer que tous les 
gens ne mangent pas la mAme quantite de pain: celui qui 
mange du cavlar l'etend sur une flne tranche de paln tan
dis que celul qul ne peut pas manger de caviar et dolt se 
contenter de soupe mange de gros morceaux de pain et 
c'est vral partlculierement dans les famllles nombreuses et 
pour les petltes gens. Malheureusement, dans notre pays, 
nombreuses sont les personnes dont l'allmentatlon se 
compose prlnclpalement de paln. Pour elles, II ne s'aglt 
pas d'un extra nl d'un compl4ment, mals c'est la base de 
leur nourrlture. Je pense aux famllles nombreuses, aux 
rentlers AVS, aux beneflciaires de rentes complementalres 
ou Al. 
Le Conseil fedllral souligne dans .son message que cette 
augmentation est supportable · pour toutea les couches de 
la populatlon. Comme sl toutes les cou.ches de la popula
tion dlsposalent des mAmes ressources financieresl Mon 
coiltgue Duboule me rappelalt tout a !'heure que Marle-
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Antolnette avalt dlt: ccS'lls n'ont pas de paln, qu'on leur 
Jette de la brlocheJ„ II est vral que, dans certalnes classes 
de notre populatlon, on mange de la brloche et qu'on ne 
aentlra par cona6quent pas la hauase du prlx du paln. 
Mals tr6ve de plalsanterlel Cette augmentatlon est grave 
parce qu'elle s'aJoute a toutes les autres et qu'elle est 
beaucoup plus sensible pour les personnes de condi.tlon 
modeste et les salarl6s que pour les autres. Elle est lnac
ceptable. C'est pourquol, au nom du groupe du Partl du 
travall, du Partl soclallste autonome et du POCH, Je vous 
demande de vous opposer a l'entree en matlere. 

Mme Jaggl: Plusleurs orateurs l'ont deja constate, il n'y 
a pas de mlracles en comptabllite, les factures sont la, il 
faut les regler et les economles reallsees per les uns re
presentent des depenses supplementalres pour les autres. 
Quand la Confed6ratlon entend redulre les charges qu'elie 
assumalt, elle las transfere sur las cantons, sur las con
sommateurs, sur ies assures. Une telle operatlon de trans
fert, en l'occurrence aux depens des acheteurs de paln, a 
deja ete effectuee il y a deux ans. A l'epoque - pas telle
ment lolntalne donc, on l'a rappele - II s'aglssalt d'une 
augmentatlon de 10 centlmes par kllo, que j'avals person
nellement trouvee acceptable. AuJourd'hul, la surcharge 
unltalre seralt de 22 centlmes, solt une economle de quel
que 100 mllllons d'e francs pour la calsse federale. 

Ce qul m'lnquete dans cette mesure, ca n'est pas telle
ment le doublement par rapport a 1978 - encore qu'une 
telle difference ne pulsse pas passer lnapercue - mals 
cette dlfference n'est pas seulement graduelle, alle est bei 
et blen categorlque. Je veux dlre qua la modlfication qul 
nous est proposee a une slgnlflcation plus profonde; eile 
marque une reorlentation a frold en matlere de flnance
ment de notre polltique agrlcole. La remuneratlon des pro
ducteurs, auxquels nous ne contestons pas le drolt au 
revenu parltaire, semble devolr eire de plus en plus assu
ree per les prlx et de molns en molns par las subventlons. 
Las consommateurs dolvent prendre ainsl le relals des 
contrlbuables. Et II faut voir que, sl la charge ainsi transfe
ree pese largement sur les memes personnes, eile ne se 
repartlt pas de la meme manlere. 
Les contrlbuables palent en fonctlon du montant de leurs 
revenus et las consommateurs du volume de leurs achats, 
c'est-a-dire, pour les produits de premlere necesslte, de la 
tallle de leur famllle. 
On fera remarquer qu'en moyenne - on vlent de le rappe
ler - le pain ne joue plus desormals un röle tellement im
portant dans les budgets des menages et que les depen
ses pour d'autres artlcles de boularigerle depassent celles 
faltes pour le paln, aliment symbole. Cela se peut, mals 
avec une teile argumentatlon, on ouvre toute grande la 
porte a la reorientatlon de cette politlque agrlcole men
tionnee tout l! l'heure. 
Aujourd'hul, II est questlon .d'une economie d'une centaine 
de milllons sur le pain; demaln, en envlsagera peut-ätre 
de faire payer aux consommateurs, au travers des prlx, 
d'autres subventlo·ns. l! l'ecoulement, tels per exemple les 
31 milllons sur le cotza, sous pr6texte que les consomma
teurs s'offrent en plus grandes quantltes d'autres hulles 
vegetales; ou blen les 65 milllons sur le sucre, sous pre
texte qua les consommateurs n'ont qu'a payer le sucre 
lndlgene et etranger aux prlx de revlent relativement ele
ves qui sont reallses en Sulsse; ou encore les 230 milllons 
sur le beurre, sous pretexte qua plus personne pratlque
ment ne se rend a la lalterle pour acheter du lall en vrac 
et du beurre en motte, mals que tout le monde prefere, 
parce que les gens du marketlng des prodults laltlers en 
ont d6clde alnsl, des prodults transformes l! grands frais 
dans les centrales laltleres. Ou encore les 350 milllons sur 
le fromage, sous pretexte que la production indigene, dont 
la mellleure part est d'allleurs reservee a l'exportation, 
trouve moins d'amateurs que certalnes speclalltes etran• 
gares a päte molle. 

J'arr6te lci cette 6numeration pour ne pas donner d'aussi 
mauvalses ldees aux responsables de la pollllque agrlcole 
sulsso. En falt, ces ld6es lls les ont deja eues, comme en 
temolgnent les declaratlons faltes par ~- Honegger, con• 
selller federal, notamment le 18 fevrier derni6r, devant la 
Societe bernoise d'utllite publlque. A cette occaslon, M. 
Honegger a declare ouvertement qu'«avec les salalres 
payes en Sulsse, II ne devralt pas Atre trop penible - ce 
sont ses propres termes - d'acheter les prodults allmen
taires a des prlx correspondant aux co0teuses conditions 
de production sulsse». 
Dans cette perspectlve, la suppresslon de toute subven
tion a l'approvlslonnement du pays en cereales panlfla
bles, et consequemment l'augmentation du prlx du paln, 
apparalt comme une sorte de premlere dans une dlrection 
economlquement dlscutable, · compte tenu des dlfflcultes 
crolssantes d'ecoulement des prodults agrlcoles, et soclale
ment inacceptable. L'objectlf a beau se refugler ·derrlere le 
beau slogan du «Juste prlx», II aboutlt ä. cr6er une verita
ble lnjustice soclale. C'est pourquoi Je vous demande 
d'appuyer la propositlon de non-entree en matiere presen
tee par la mlnorlt6 de la commlssion. 

Cantlenl: Die CVP-Fraktion bekämpft den Nlchtelntretens
antrag und ersucht Sie, der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. Es gibt drei entscheidende Gr0nde, die diesen 
Standpunkt rechtfertigen. 
Einmal hat der heute als Subvention an den Konsumenten 
ausgerichtete Beitrag des Bundes einen Umfang, auf den, 
wie es auch Kollege Schwarz ausgeführt hat, jeder ver
zichten kann. Die ·Grössenordnungen, wie sie der Bot
schaft entnommen werden können, zeigen es deutlich auf 
- Ich wiederhole: 15 Franken 60 pro Person und Jahr -, 
und wir sind der Meinung, dass dieser Verzicht des Kon
sumenten auf Bundesbeiträge unter diesem Titel In diesem 
Umfange absolut zumutbar Ist. 
Ein zweiter Punkt scheint uns entscheidend zu sein: das 
sind die· immerhin 100 Millionen Franken Einsparungen für 
den Bund. Das ist angesichts der Finanzlage bei Gott kein 
Pappenstiel, und auch unter diesem Aspekt scheint uns 
der Nlchtelntretensantrag von Kollege Riesen nicht be
gründet zu sein. 
Es gibt aber noch einen dritten Grund: Wir sehen in die
sem neuen Bundesbeschluss Insbesondere die Möglichkeit 
für den Bund, seine Stablllslerungsfunktlon für den Brot
preis wahrzunehmen. Aus der Formulierung des Verfas
sungsartikels («höchstens zum Selbstkostenpreis») geht 
doch klar hervor, dass die Voraussetzungen geschaffen 
werden sollen, dass der Bund auch In Zukunft die Mög
lichkeit hat, zur Stablllslerung des Brotpreises beizutra
gen. Der Brotpreis wird künftig grösseren Schwankungen 
ausgesetzt sein, Indem er beeinflusst sein wird vom Preis 
des inlandgetreldes, vom Preis des Importgetreides und 
nun neu auch vom Ausfall der lnlandernte bzw. dem Anteil 
Inland/Import. Ein Auf und Ab beim Brotpreis dient aber 
sicher nicht dem Konsumenten, im übrigen auch nicht den 
Müllern und den Bäckern. Wenn der Bund somit gewisse 
Ausglelchsfunktlonen zu übernehmen hat, sind ihm auch 
die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Aus diesen 
drei dargelegten Gründen beantrage ich Ihnen namens 
der CVP-Fraktlon, den Nlchtelntretensantrag abzulehnen. 

Mliller-Bern: Mein Vorredner veranlasst mich, doch auch 
noch ein paar Worte zugunsten der Minderheit zu sagen, 
vor allem auch deshalb, weil der Antrag der Minderheit 
vor allem von französischsprechenden Ratskolleglnnen 
und -koilegen vertreten wurde . und bekanntlich die 
Deutschschweizer oftmals sehr wenig aufpassen, wenn 
hier im Rat französisch gesprochen wird. Diese Frage ist 
nicht nur eine Frage der Französlschsprechenden, son
dern auch eine Frage der Deutschschweizer, das möchte 
ich unterstreichen. 
Ich wundere mich etwas über die Stellungnahme der CVP
Fraktlon, die den Schutz der Familie auf ihre Fahne ge-
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schrieben hat. Denn dieser Beschluss ist absolut famllien
feindlich. Wenn man hier mit Durchschnittswerten kommt 
von 15 Franken 60 pro Person, so muss man wissen, 
dass es die ärmeren Schichten sind und die grosi;;en 
Familien, die eben mehr Brot essen. Das häuft sich 
dann entsprechend und ergibt eine Belastung für 
Grossfamlllen In den unteren Einkommensschichten, die 
nicht vernachlässigt werden darf. Für den einzelnen sind 
100 MIiiionen zwar viel, aber für den Bundeshaushalt, der 
15, 16 Milliarden Im Jahr ausgibt, fallen 100 Millionen nicht 
derart Ins Gewicht wie diese Einsparung hier für die fl
nanzschwachen Familien mit einer grösseren Kinderschar. 
Deshalb möchte Ich Sie bitten, doch dem Antrag der Min
derheit zuzustimmen. 

Kaufmann, Berichterstatter: Es geht hier um einen wichti
gen Beschluss. Einmal ist für die Aenderung der heutigen 
Rechtslage eine Verfassungsänderung notwendig. Es fin
det eine obligatorische Volksabstimmung statt. Ich möchte 
Immerhin bereits hier Herrn Riesen folgendes sagen: Ich 
welss, dass 1977 eine ähnliche Vorlage nur relativ knapp 
angenommen wurde. Aber ich möchte Herrn Riesen darauf 
·hinweisen, dass diese Abstimmung Im Jahre 1977 stattfand, 
In einem Jahr, als der Bund noch sage und schreibe vier 
Milliarden weniger Finanzdefizite aufwies. Hier wirkt sich 
nun aus, dass sich die Finanzrechnungen und übrigens 
auch die Gesamtrechnungen in diesen drei letzten Jahren 
ganz enorm verschlechtert haben. Ich glaube, man hätte 
hier einige Argumente, um das dem Volk auch· plausibel 
zu machen, den Konsumenten auch, die die Mehrwertsteu
ern nicht akzeptieren wollten. Das Gesetz aufgrund der 
allfälligen Verfassungsänderung wird später beraten, die 
Ersparnis filr den Bundeshaushalt wird daher erst ab 
1. Januar 1982 wirksam werden können. 
Wichtig ist die Vorlage unter dem flnanzlellen Aspekt. Der 
Bund soll mit etwa 100 Millionen profitieren, und - wir müs
sen das ganz eindeutig sagen - zulasten der Konsumen
ten .. 
Wichtig Ist die Vorlage aber auch deshalb, weil die Verfas
sungsänderung keine Befristung enthält, im Gegensatz al
so zu den Verfassungsänderungen gemäss Beschluss A 
und C. ,. 
Ich darf auch darauf hinweisen, dass Ihr Rat die Motion 
Augsburger Im Jahre 1977 erheblich erklärt hat, und ich 
halte hier gerne fest, dass das, was der Bundesrat und die 
Kommissionsmehrheit heute vorschlug, praktisch Identisch 
Ist mit dem, was Herr Augsburger vor drei Jahren gefor
dert hat. 
Nun zu Herrn !;\lesen, das helsst zum sozialen Problem 
sowie der Famlllenpolltlk der CVP. Es Ist unbestritten, 
dass der Konsument wegen der Brotgetreideverteuerung 
pro Kopf der Bevölkerung und Jahr etwa 15 Franken 60 
zusätzlich zu tragen haben wird. Ich möchte die Herren 
Riesen und Müller-Bern aber darauf hinweisen, dass von 
diesen 15 Franken 60 pro Jahr und Kopf sich nur etwa die 
Hälfte auf den Konsum von Brot bezieht; die andere Hälfte 
wird in Form von Feingebäck genossen. Zusätzlich Ist zu 
berücksichtigen, dass von jener Hälfte, die als Brot Ver
wendung findet, leider etwa 10 bis 15 Prozent in den Ab
fallkorb wandern oder zur Tierfütterung verwendet werden. 
Es gibt darüber konkrete Untersuchungen. Wenn man das 
bedenkt, hat man Mühe, in dieser Einsparung filr den 
Bund ein wesentliches soziales Anliegen zu erblicken. 
Eine Antwort möchte ich noch Herrn Augsburger geben 
wegen der Kundenmühlen und der Mahlprämle. Wenn wir 
den Konsumenten hier vermehrt zur Kasse bitten, werden 
wir auctt <ten Selbstversorger entsprechend stärker bela
sten müsaen, d. h. den Landwirt, der Brotgetreide sät und 
erntet. Die Kundenmüller hängen nicht von diesen Mahl
prämien ab, sondern von der Selbstversorgung der Land
wirte, die wir nach wie vor wollen. Diese soll auch in dor 
kommenden Gesetzgebung nicht In Frage gestellt werden. 
Damit komme Ich zum Schluss: Angesichts der nun häufig 
aufgezeigten trostlosen Bundesfinanzsituation Ist dieses 

kleine Opfer nach Auffassung der Mehrheit für den Konsu
menten zumutbar. Deshalb ersuche ich Sie um Ablehnung 
des Antrages Riesen. 

M. Barchl, rapporteur: M. Riesen, au nom d'une minorite 
de la commlssion, s'oppose a l'entree en mattere sur la 
revision du regime du ble. 
De .quol s'agit-11? Gräce au mecanlsme prevu par l'artlcle 
23b/s de la constltutlon federale, adopt6 en 1929, le prlx 
du ble indigäne est ramene au nlveau des cours mon
diaux. 
En 1929, la productlon lndigene ne parvenalt A couvrir 
qu'un quert des besoins de ble alors que les lmportatlons 
fournlssalent les trols autres quarts. Aujourd'hul, la part 
du bis lndigene se monte A plus de 70 pour cent. En 1929, 
la consommatlon de paln, par personne, etalt de 90 kilos 
par an; eile est aujourd'hui de 30 kllos. Le pain ne .repre
sente plus A present que le 0,676 pour cent des depenses 
totales du manage, la pätisserle le 1,119 pour cent. 
La nouvelle reglementation proposee par le Conseil fede
ral produlra un benefice en faveur de Ja Confederation 
d'envlron 100 mllllons de francs par an. Cela signifle que 
le consommateur devra payer 15 fr. 60 en _plus chaque 
annee, comme l'a re,leve M. Schwarz. 
Vollä les dlmenslons du probläme. Les arguments de M. 
Riesen sont cousus de fit blanc, pour alnsl dlre. II pretend 
que la nouvelle reglementation modlfle la polltlque agrl
cole, puisque la Confedllratlon reallse un transfert de pre
levements douanlers et augmente la charge agricole assu
mee par le consommateur. Ce n'est pas vral du tout, car 
l'augmentatlon du prix du paln est tout a feit tolerable; 
eile n'entralnera pas de reductlon de la consommatlon du 
paln en Suisse, nl surtout une dlmlnutlon de la production 
du ble lndigäne. La polltlque agrtcole ne change pas du 
tout a cause de ce transfert. Apräs l'augmentatlon, le prix 
du paln sera toujours place au nlveau du prix courant que 
connalssent les pays qul nous entourent. En ltalle, par 
exemple, le paln co0te plus eher qu'en Suisse. 
M. Riesen pretend aussl que la revision constitutlonnelle 
seralt une attelnte a la politique sociale. J'al dejä esquisse 
les Justes dlmenslons qua l'on dolt donner au probläme. II 
faut tout de m!!me !!tre un peu reallste. J'al esqulssll ces 
dimenslons en vous cltant des chlffres comparatlfs. II n'est 
pas serieux de faire lci du probleme un drapeau, un sym
bole de Justlce sociale. La polltlque sociale, c'est quelque 
chose de bien plus lmportant, surtout sl l'on pense qu'A 
present le pain subventionne est aussl employe avanta• 
geusement comme fourrage dans l'lltevage anlmal. 
Pour toutes ces raisons, je vous prle d'adopter l'entr6e en 
mattere. 

Bundesrat Rltacharcl: Herr Nationalrat Röthlln hat mich 
darauf angesprochen, dass hier nur das Wort «Getreide• 
anstelle von «Brotgetreide• stehe. Ich kann bestätigen, 
dass hier überall, wo «Getreide» steht, selbstverständlich 
Brotgetreide gemeint ist. 
Die Fragen des Herrn Augsburger kann ich summarisch 
beantworten,. da er ja die Antwort wohl schon kennt. Wir 
wissen, dass an der Grenze Probleme entstehen können. 
Deshalb finden Ja auch bereits Verhandlungen mit dem 
GATT statt; es werden Regelungen gefunden werden. Das 
Problem, dass wir zuviel lnlandgetreide haben, welches 
weniger backfählg ist als das ausländische, bleibt beste
hen. Deshalb sollte die Relation von 70 zu 30 Prozent nicht 
verändert werden müssen Deshalb müssen wir auch im
mer wieder darauf hlntendleren, dass die Landwirtschaft 
eben mehr Futtergetreide, von dem wir Importieren müs• 
sen, produziert. An dieser Politik wird sich also nichts än
dern. 
Bel der Mahlprämie möchte Ich gerne bestätigen, dass wir 
aus vielerlei Gründen an einem dezentrallslerten M0llerei
gewerbe Interessiert sind und dieses aufrechterhalten 
wollen. Mit unseren Vorschlägen geht es uns elgentlloh 
nur um administrative Verelnfechungen. Der Brotpreis soll 

&2.. 
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an sich grundsätzlich - da sind wir gleicher Meinung - nur 
um diese aufzuhebende Verbilligung angehoben werden. 
Ich denke nicht, dass man da auch noch Flächenbeiträge 
und alles Mögliche dazu rechnen darf. Man wird das sehr 
genau zu überlegen haben. 
Der Bund verbilligt heute das Brot Jemand muss diesen 
Mehrpreis, der etwa 100 Millionen Franken ausmacht, be
zahlen. Heute ist das der Steuerzahler; das sind auch klei
ne Leute, die indirekt - mit anderen Steuern - diese Ver
billigung bezahlen helfen müssen. Die Juristischen Perso
nen bezahlen nur etwa einen Drittel aller Steuern. Neu will 
man nun diese 100 Millionen Franken auf die Konsumen
ten überwälzen, die dann für das Brot jenen Preis bezah
len würden, den es kostet. Man muss sich auch fragen -
Herr Dafflon -, ob es vernünftig sei, dem reichen Manne 
das Brot zu verbilligen. Sie haben mir vorhin erklärt, Sie 
seien ein grosser Brotesser. Sie haben doch welss Gott 
dafür keine Bundessubvention nötig; sicher können Sie 
das selber bezahlen, auch wenn Sie kein sehr reicher 
Mann sind. 
Ich respektiere alles, was über Brot und Brotkonsum ge
sagt wird. Ich welss, dass es ernst gemeint Ist. Brot hat in 
der Ernährung einen Symbolwert. Jeder hat eine fast et
was nostalgische Zuneigung zum Brot, obschon er heute 
wahrscheinlich viel weniger Brot Isst als früher, als es 
beinahe nur Wasser und Brot gab. Es gab ohne Zweifel 
eine Zeit, da Brot das Nahrungsmittel der Familie 
schlechthin war. Vielleicht gibt es Immer noch Famlllen, in 
denen das Brot eine sehr grosse Rolle spielt. Sie haben 
aber die Zahlen gelesen; sie sind auch dargelegt worden: 
Heute Ist das also nicht mehr so. Dass das Brot generell 
seinen Symbolwert in der Bevölkerung verloren hat, geht 
auch daraus hervor, dass es nicht mehr einfach Brot 
schlechthin ist. In unserem Lande werden heute 300 ver
schiedene Sorten Brot gebacken, Spezialbrote, zum Tell 
sehr teure und aufwendige Sorten. Sie werden auch ge
kauft. Aber alle diese Liebhabereien werden vom Bund 
mit diesen 100 Millionen Franken verbilligt. Dass alle diese 
Brote vom Bund mit 100 Millionen Franken verbilligt wer
den, hat wirklich keinen grossen Sinn. 
Ich vermag der Behauptung nicht zu folgen, dass hier eine 
ausserordentlich soziale .Massnahme abgebaut würde. Das 
stimmt bei weitem nicht mehr. Man könnte dafür viele Be
weise antreten. Denken Sie an das viele Brot, das nicht 
nur bei den Verkaufsstellen und in Betrieben, sondern 
auch In den Haushaltungen weggeworfen wird. Dem Brot 
kommt nicht mehr die Bedeutung zu, die es einmal hatte. 
Das sehen Sie auch am kleinen Anteil, den das Brot in 
den Haushaltsausgaben einnimmt, und dieser Anteil ist 
eher noch im Sinken begriffen. Ich glaube also wirklich 
nicht, dass wir mit diesem Beschluss eine so unsoziale 
Massnahme ins Auge fassen, wie das dargestellt worden 
ist, weshalb Ich Sie bitte, auf die Vorlage einzutreten. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Detailberatung - Discussion par artlc/es 

Tltel und Ingress 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

104 Stimmen 
35 Stimmen 

Zlff. 1 Einleitungssatz, Art. 23bls Abs. 2 letzter Satz und 
Abs. 4 
Antrag der Kommission 
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Einleitungssatz, Art. 23bis Abs. 2 letzter Satz 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 4 
Die Einnahmen aus dem Zoll auf Brotgetreide dienen zur 
Deckung der Bundesausgaben ... 

Ch. 1 phrase lntroductlve, art. 23bls al. 2 dernl6re phraae 
et al. 4 
Proposition de la commlsslon 

Phrase introductlve, art. 23bls a/. 2 dernlere phrase 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 

Al. 4 

Le produit des droits de douane sur le ble servira ä cou
vrlr ... 

Kaufmann, Berichterstatter: Wenn Sie die beiden Texte 
vergleichen, stellen Sie fest, dass die Kommissionsmehr
heit das Wort «vorab» gestrichen hat. Die Kommissions
mehrheit schlägt Ihnen also vor, die Einnahmen aus dem 
Zoll auf Brotgetreide, der mindestens vorläufig bestehen 
bleibt, sollen zur Deckung der Bundesausgaben für die 
Getreideversorgung des Landes dienen. Der Bund wird 
nach wie vor Geld brauchen für die Stabilisierung des 
Brotgetreidepreises. Das ist einleuchtend, wenn man 
welss, dass die Welthandelspreise für Brotgetreide ausser
ordentllchen Schwankungen unterworfen sind. Es wäre 
sinnlos, wenn wir den Brotgetreidepreis wöchentlich oder 
monatlich oder auch Jährlich verändern würden. Der Bund 
wird also nach wie vor die Aufgabe haben, beim Brotgetrei
de für einen Mischpreis zu sorgen und diesen zu stabili
sieren. Deshalb Ist die vorgeschlagene Formulierung be
rechtigt. Das Wort «vorab» Ist nicht nötig. Ich ersuche Sie, 
der Kommissionsmehrheit, der übrigens kein Gegenantrag 
gegenübersteht, zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II 
Proposition de Ja commlssion 

Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

F 

Gewlsserschutzgesetz 
Lol sur la protectlon des eaux 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

98 Stimmen 
10 Stimmen 

La consel/ declde sans opposftlon d;entrer en matlere 

Tltel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et pr6ambule 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Zlff. 1 Elnleltungaaatz, Art. 16 Abs. 1 erster Satz 

Antrag der Kommission 

Einleitungssatz 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 16 Abs. 1 erster Satz 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit I 
(Grobet, Bratschi, Müller-Bern, Schmid, Uchtenhagen) 
Abs.1 
• . . Innert zehn Jahren . . . oder aufgehoben werden. Auf 
begründetes Gesuch hin kann die zuständige Behörde die 
Frist auf längstens 15 Jahre erstrecken. 

Minderheit II 
(Carobblo) 
Streichen { = Beibehalten des geltenden Textes) 

Ch. 1 phrase lntroductlve, art. 18 al. 1 premltre phraae 
Proposition de la commlsslon 

Phrase lntroduotlve 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Art. 16 al. 1 premlere phrase 
Ma/orlt6 
Adh6rer ä la declslon du Conseil des Etats 

Mlnor/t{I I 
(Grobet, Br11,tschl, Müller-Beme, Schmid, Uchtenhagen) 
A/.1 
... delal de dlx ans ... de la presente lol. Ce delal peut 6tre 
prolonge Jusqu'ä qulnze ans au maxlmum, sur la base de 
requ~tes motlvees presentees ä l'autorite competente. 

MlnorltfJ II 
(Carobblo) 
Blffer ( = malntenlr le texte actuel) 

Präsident: Hier haben wir zwei Minderheitsanträge. Die 
Minderheit I wird vertreten durch Herrn Schmid, die Min
derheit II durch Herrn Carobblo. Ich erteile zuerst den 
Antragstellern das Wort zur Begründung Ihrer Minderheits
anträge. 

Schmid, Sprecher der Minderheit 1: In der Kommission, die 
vor zehn Jahren das Gewässe_rschutzgesetz beriet, gab es 
eine politische Grundsatzdiskussion über die Frage, ob 
.man den Gewässerschutz gemäss diesem Gesetz inner
halb vori zehn Jahren realisieren soll oder ob man dafür 
eine längere Zeitspanne einräumen will. Die Herren Kolle
gen Müller-Balsthal und Bratschi, Mitglieder Jener Kom
mission, haben uns bestlitlgt, dass es ein zentrales politi
sches Postulat war,. diese Aufgabe Innert zehn. Jahren 
durchzuführen und auf keinen Fall länger daran zu ma
chen. Das Ist auch der Grund, weshalb Herr Grobet, der 
ursprüngliche Antragsteller, Im Grundsatz an den zehn 
Jahren festhalten wlll. Herr Grobet hat uns Beispiele vom 
Genfersee genannt, wonach Im Bereich der Städte Lau
sanne und Genf, In· ·denen sehr viele Leute wohnen, die 
Realisierung des GewässersQhutzes offenbar besonders 
dringlich Ist. Wir haben In der Kommission aber auch ge
hOrt, d,ss sich beispielsweise Im Gebiet des Sempacher
sees ähnliche Probleme stellen. In der Kommission wurde 
von den Antragstellern der beiden Minderheiten gesagt, 
dass, wer nichts getan hat, belohnt würde, wenn wir die 
Frist auf 15 Jahre erstreckten. Weiter wurde betont, dass 
mit diesem Gesetzentwl,lrf nach der Fassung des Bundes
rates und der Kommissionsmehrheit Im Grunde genommen 
ausgerechnet dort gespart werden soll, wo es das Volk 

nicht will. Ich erinnere daran, dass es sehr viele repräsen
tative Meinungsumfragen gibt, die unter sich übereinstim
men, wonach der Umweltschutz - und dazu gehört auch 
der Gewässerschutz - eine der ersten Prioritäten In der 
Meinung der Mehrheit unseres Volkes genlesst. Es kommt 
dazu, dass diese Frlsterstreckung Ja gar nicht eigentliches 
Sparen bedeutet. Die Ausgaben werden bloss über eine 
etwas längere Zeitspanne erstreckt, aber die entsprechen~ 
den Gewlisserachutzmassnahmen müssen Ja so der so 
realisiert werden. Wenn wir noch daran denken, dass ge
rade Im Bausektor die Teuerung bedauerlicherweise wie
der mit Riesenschritten voranschreitet, so kann man sich 
sogar fragen, ob mit der Frlsterstreckung die Bauten nicht 
noch teurer kommen, als sie es Jetzt schon sind . 

Nun hat Herr Grobet einen Antrag gestellt, der sich weit
gehend mit dem deckt, den auch Herr Carobblo hier unter 
der Bezeichnung «Minderheit II» vertreten wird. Herr Ca
robblo hat In der Kommission sehr viele Kommissionsmit
glieder Oberzeugen können: Herr Leo Weber hat sich sehr 
deutlich zugunsten dieses Antrages Carobbio ausgespro
chen, und wir selbst haben Ihm ebenfalls zugestimmt. Es 
Ist Herrn Carobblo aber trotzdem nicht gelungen, eine 
Mehrheit zu finden. Deshalb legt Herr Grobet nun einen 
Vermittlungsantrag vor, mit dem er zwar grundsätzlich an 
der Frist von zehn Jahren festhalten will, mit dem. er aber 
dort, wo die Verwirklichung Innert dieser Frist objektiv 
nicht möglich Ist, eine Frlsterstreckung auf 15 Jahre ein
räumen will. 

Herr Stucky hat In der Kommission darauf aufmerksam 
gemacht, dass hier eine unerwünschte Bürokratlslerung 
Platz greife, wenn man auch noch Gesuche stellen müsse. 
Darauf wäre zü antworten,· dass der Bund Ja ohnehin die 
Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass die entsprechenden 
Massnahmen erstens fristgerecht getroffen werden, und 
wenn er die Massnahmen subventioniert, dann hat er Ja 
zweitens dafür zu sorgen, dass die Projekte ordnungsge
mäss und nach, dem vom Bund genehmigten Plan durchge
führt werden. Wenn er dann die Frlsterstreckung auch 
noch zu prüfen hat, bedeutet das nicht, dass auch nur ein 
einziger Beamter mehr angestellt werden müsste. Das Ar
gument von Herrn Stucky sticht hier somit nicht. 
Aus diesem Grunde empfehle loh Ihnen, dem Antrag der 
Minderheit 1, ursprünglich vertreten durch Herrn Grobet, 
zuzustimmen. 

M. Carobblo, porte-parole de la mlnorlte II: Dans mon In
tervention d'entree en matlere, j'avals dejä souligne le falt 
qua, a mon avis, des mesures d'economles dans le do
malne de la protection des eaux ne se justlflent pas. C'est 
en partant de cette consld6ratlon que j'avais presente, an 
commlsslon, une proposltlon vlsant ä malntenlr ·1e delal de 
dix ans pour la reallsatlon des travaux d'epuration des 
eaux, proposltlon qul avalt recuellll 19 volx contre 12. 
La proposition se Justlfialt et se Justlfle, en plus des 
conslderatlons qui ont dejä ete exposees dans cette salle 
par l'orateur qul m'a precede, M. Schmid, pour deux au
tres ralsons. 
Tout d'abord, parce qua le prolongement du delal prevu 
par la lol revlent a favoriser tous les cantons qul sont en 
retard dans la realisatlon de leur programme d'epuratlon 
des eaux. Or, comme le dlt le message du Conseil federal, 
II s'aglt en general des reglons ou II y a encore des pos
sibllltes effectlves de proteger par des mesures preven
tlves les eaux et l'envlronnement en general contre la pol
lutlon. C'est preclsement dans ces reglons-lä qu'il taut 
pousser la mlse au point des travaux de protectlon. En 
effet, lntrodulre un prolongement des delals ne peut que 
contrlbuer a ralentlr le programme de protection de l'envl
ronnement. C'est donc avant tout pour une question de 
princlpe qua mon groupe s'oppose a la proposltlon du 
gouvernement, d'autant plus que les avantages pour les 
finances federales ne sont pas sl grands. II s'aglt. comme 
vous le savez, d'une somme de quelque 35 milllons. 
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En deuxieme lleu, prolonger le delal de reallsation dans 
ce domalne veut dlre cr6er, en retardant certalns travaux, 
de nouvelles dlfflcult6s economlques dans les regions p6-
rlpherlques et de montagne qul, par contre, ont besoln 
d'un renforcement des programmes d'lnvestlssement de la 
part des collectlvltes. C'est vral, Je connals l'objectlon. II 
est pratlquement exclu que l'on pulsse malntenlr, en 1'6tat 
actuel des travaux, le d61al fixe de dlx ans. C'est l'objec
tlon de M. Grobet et de la mlnorlte soclallste qul pourtant, 
en commlssion, dans un premler temps, avalt vot6 ma pro
positlon, et qul a present6 la proposltlon de mlnorltll 1, qui 
admet dans des cas Justlfles des derogatlons au d61ai de 
dlx ans. Si je ne me suls flnalement pas rallle a la propo
sltion Grobet et de la mlnorlte 1, qul par certalns aspects 
recouvre la mlenne, c'est preclsement pour les ralsons de 
prlnclpe que Je vlens de rappeler. Je suls en effet d'avls 
que ce n'est pas dans le cadre du programme d'econo
,mles qu'II faut resoudre les problemes des retards de cer
talns cantons quant a leur programme d'6puratlon des 
eaux. A mon avis, dans le cadre de la lol, II s'aglt avant 
tout de forcer les cantons et les reglons en retard a se 
d6p~cher de rattraper, au mblns au nlveau de la mlse en 
chantler des travaux, le temps perdu. C'est encore dans 
ce cl'ldre qua le Conseil fl!ideral peut examtner las cas 
partlcullers et prendre les deolslons qul s'lmposent. 
D'autre part, Je crols qu'll n'y a ti ce propos, dans le cadre 
du programme d'economles, qua deux cholx possibles. Ou 
blen l'on admet le prlnclpe que l'on dolt faire des econo
mies dans ce domaine et alors II est preferable de suivre 
la proposltion du Conseil federal et de la majorit6 de la 
commlsslon, ou bien on refuse ce prlnclpe et alors il faut 
en rester au delal flx6 par la loi. Nous avons fait ce 
deuxläm!! choix et, tout en comprenant les motlvatlons de 
M. Schmid et des soclallstes, nous vous invltons a voter la 
proposltlon de la mlnorlte II. 

Basler: Die Minderheitsanträge I und II entspringen der 
Sorge vieler, die sich fragen, ob ausgerechnet beim Ge
wässerschutz gespart werden soll. Ich begründe nun, war
um die SVP diese Minderheitsanträge ablehnt und der 
bundesrätllchen Fassung zustimmen kann, auch wenn wir 
fOr den Gewässerschutz weiterhin voll einstehen. 
Wohl sind zurzeit erst zwei Drittel aller Einwohner der 
Schweiz an eine Kläranlage angeschlossen. Dennoch wur
den In der Schweiz bis heute 15 Milliarden Franken für 
kommunale Abwasserreinigung aufgewendet. Es werden 
nochmals 10 Milliarden Franken Investiert werden müs
sen, bis die Erfordernisse gemäss dem Gewässerschutzge
setz von 1971 erfüllt sind. Aber das bis 1981 zu verlangen, 
Ist so wirklichkeitsfremd, wie wenn wir Ins Gesetz schrei
ben wonten, die Bundesschulden müssten bis Ende 1982 
abgetragen sein. Der Fristverlängerung müssen wir daher 
zustimmen, sonst erfüllen Wir unsere Aufgabe als ernstzu
nehmende Gesetzgeber nicht. 
Wenn aber noch derart viel zu tun Ist, versteht man nicht 
ohne weiteres, warum der Bund ab 1983 jährllch bis zu 35 
Millionen Franken weniger Förderungsmittel bereitstellen 
kann, ohne dem Gewässerschutz zu schaden. Bezogen auf 
die für 1980 budgetierten 185 MIiiionen Franken, die Ja 
auch noch der linearen zehnprozentigen Kürzung unterlie
gen, würde das eine Einbusse von 25 Prozent bedeuten. 
Ich bin daher, auch Im Auftrag unserer Kommission, der 
Frage nachgegangen, ob nicht In Artikel 33 Absatz 3 der 
Mindestansatz von 15 Prozent für Bundesbeiträge zu sen
ken beziehungsweise aus dem Gesetz heraus In die Ver
ordnung zu verlagern sei, damit nicht entsprechend weni
ger Abwasserreinigungsanlagen zum Bau freigegeben wür
den; denn - und das Ist eine Erscheinung, die wir auf 
Schritt und Tritt erleben - wenn wohl der Bund die Ge
samtsumme seiner Beiträge kürzt, nicht aber die Subven
tionssätze, dann wirkt seine Kürzungsmassnahme fOr das 
gesamte Investitionsvolumen verzögernd. Nun zahlt hier 
aber der Bund noch jährlich zirka 30 MIilionen Franken 
Subventionen an Anlagen, die vor Inkrafttreten des Gewäs-
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serschutzgesetzes erstellt worden sind. In zwei bis drei 
Jahren Ist er mit dem Abzahlen dieser alten Hypothek zu 
Ende, so dass der Im Sparpaket 1980 vorgesehene Kür
zungsbetrag durch Wegfall dieser Rückzahlungen gemäss 
Artikel 44 In den Uebetgangsbestlmmungen des Gewässer
schutzgesetzes abgelöst wird. Aus diesem Grunde· können 
wir den Mindestansatz so belassen, wie er bisher festge-
setzt war. · 
Ein zweiter Grund, warum wir dieser Gesetzesänderung 
nach bundesrätllcher Fassung zustimmen wollen, liegt dar
in, dass der Grundsatzartikel 17 für die Abwassersanie
rung dahin erweitert wird, dass auch andere Systeme als 
nur die zentralen Abwasserreinigungsanlagen, die soge
nannten ARAs, zugelassen werden. In der Schweiz sind 
bis heute rund 800 ARAs gebaut worden. Diesem bisher!• 
gen Zwang zu zentralen Abwasserrelnlgungsanlagen haf• 
ten aber die Nachteile der Grosstechnologle an. Diese 
haben dazu geführt, dass schätzungsweise 20000 KIiome
ter Kanalisationen gebaut worden sind. Das darin abflles
sende Wasser fehlt den natürlichen Gerinnen. Je dezentra
ler daher die Reinigungen erfolgen, desto länger Ist eine 
zusätzliche Nachrelnlgung des Wassers In den Bachläufen 
möglich. Die Anlegen werden auch billiger, wenn die ab
wassertechnlsche Erschllessung abgelegener, dOnn besie
delter Gebiete nicht mehr von zentralen ARAs aus erfolgt. 
Daher gehört das Neuüberdenken eines. Konzeptes aus 
den frühen siebziger Jahren auch zu den sinnvollen Spar
massnahmen, denn diese Gesetze sind noch Im Machbar
keltsrausch entstanden. «Werfen wir genug Geld darauf, 
dann ist auch dieses Umweltproblem gel&t .. , war die Idee 
jener Zelt. Heute sollten Nutzen- zu Kostenktlterlen die 
bisherige Vorstellung des vollständigen Elnwohneran
schlusses ablösen oder ergänzen. Emlsslonsseltlg, also 
abgabeseltlg, sind die Kriterien vom Grad der S~hädllch
keit und abgegebenen Schadstoffmenge abhängig; lmmls
slonsseltlg, d h. aufnahmeseltlg, vom Verhältnis der 
Schmutzstoff-Fracht zur Wasserführung des Vorfluters. 
Nachdem Ich hier Gruhdsätzllches zum Gewässerschutz 
·sage, möchte Ich kurz auf die Neuverte!lung dieser Aufga• 
ben zwischen Bund und Kantonen hinweisen, denn sie 
stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung. Entspre
chend den Prinzipien des Umweltschutzgesetzes müssten 
doch auch hier längerfristig die Kosten nach dem Verur
sacherprinzip mittels Kausalabgaben gedeckt werden. Die
se müssten sich nach Art und Menge der In die Kanalisa
tion oder Ins Gewässer eingeleiteten Schmutzstoffe rich
ten. Kausalabgaben sind marktgerechter als starre Emis
sionsgrenzwerte. Aus solchen durch Gemeinden und Kan
tone zu erhebenden Anschluss• und Schwemmgebühren 
sind die öffentlichen· Gewässerschutzanlagen zu bauen und 
zu betreuen. "Längerfristig sollten die Bundesbeiträge sich 
auf Forschung und Entwicklung und die Gesamtüberwa
chung des Gewässerschutzes beschränken. 
zusammenfassend möchte Ich festhalten, dass mit diffe
renzierteren Methoden -und begrenzten Finanzmitteln wirk
samerer Gewässerschutz möglich Ist, als wenn er aus
schliesslich nach bisherigem Konzept weltergebaut und 
weiterflnanzlert wird. Die bundesrätllche Gesetzesände
rung ist dazu ein guter Anfang, dem wir zustimmen sollten. 

GQnter: Persönlich habe ich mit gewissen Teilen des Spar
paketes etwas Mühe; wenn ich an die über 50 Milliarden 
Aufwertungsgewlnne bei unserem Gold denke, gelOstet 
mich manchmal nach einer Schere, um das Sparpake.t 
etwas aufzuschneiden. 
Beim Punkt F aber, beim Gewässerschutz, bin ich mit 
Freude bei der Version des Bundesrates, und Ich spreche 
hier auch im Namen der Fraktion. Der Gewässerschutz 
llefert seit Jahrzehnten mit Regelmässlgkelt Riesenprojek
te, die ebenso regelmässlg Hunderte von Mllilonen Fran
ken von Bund und Kantonen verschlingen. Wir sind froh 
Ober das bisher beim Gewässerschutz Geleistete. Aber 
man. kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, · dass 
nun Je länger, Je mehr schweizerischer Superperfektlonls-

OC" 
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mus getrieben wird, der allmählich mehr der Sanierung 
von Tiefbaufirmen als dem Umweltschutz dient. Es trifft 
zudem häufig Kleinere härter als Grossverschmutzer. 
Wenn einsame Höfe, abgelegene Siedlungen und Klein
siedlungen mit kilometerlangen Leitungen an Abwasserrei
nigungsanlagen angeschlossen werden, wenn Fäkalien 
reichlich mit Trinkwasser verdünnt über weite Distanzen 
bergauf und bergab gepumpt werden, um mit Waschma
schinenabwässern und giftigen Industrieabflüssen ver
mischt zu werden, muss man sich schon fragen, ob dies 
noch Umweltschutz ist. In der ARA muss dann das Ganze 
mühsam mit viel Energieaufwand getrocknet, gereinigt und 
sterilisiert werden, und der anfallende Klärschlamm ent
hält zuletzt so viele Schwermetalle, dass man sich tragt, ob 
nicht Schäden entstehen, wenn er zur Düngung verwendet 
wird. 
Ich begrüsse die Denkpause, die sich daher jetzt ankün
digt, vor allem aus Umweltschutzgründen. Dass wir dabei 
noch sparen, ist für mich eine erfreuliche Nebenentwick
lung. Wenn man den Katalog der kommenden Ausstellung 
«Pro aqua, pro vita» in Basel durchblältert, fällt auf, dass 
sich offenbar Immer mehr günstige Methoden der dezen
tralen umweltfreundlichen und energlesparenden Fäkalien
beseitlgung anbieten. Es entsteht der Eindruck, dass neue, 
ungeahnte Wege der Problemlösung sich eröffnen. Die un
abhängige und evangelische Fraktion begrüsst deshalb die 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Aenderungen, gerade aus 
Umweltschutzgründen. Die Fraktion prüft zurzeit die Mög
lichkeit einer Motion, mit welcher diese neuen umwelt
freundlichen und kostengünstigen Technologien gefördert 
werden können, um die sich anbahnende Entwicklung zu 
beschleunigen. Aus Umweltschutzgründen werden wir da
her die vom Bundesrat vorgeschlagene Fassung von Arti
kel 16 und 17 unterstützen. 

Stucky: Wir rutschen von einer Finanzdebatte mehr und 
mehr In eine Gewässerschutzdebatte, worüber ich keines
wegs betrübt bin. Allerdings möchte Ich mich hier nicht 
mehr über die Gewässerschutzseite länger auslassen, das 
haben die Herren Basler und Günter jetzt gemacht. Ich 
schliesse mich Ihren Uebertegungen voll an. 
ich möchte mich lediglich darauf beschränken, zu den 
Anträge der beiden Minderheiten Stellung zu nehmen. 
Die Eidgenössische Gewässerschutzkommisslon, der ich 
früher angehörte, hat schon vor Jahren festgestellt, dass 
diese Zehnjahresfrist, die wir im Gesetz haben, ein gewis
ses Hindernis im gezielten Einsatz der vorhandenen Mittel 
darstellt. Der Grund liegt darin, dass Kantone und Ge
meinden gehalten sind, die grossen Verschmutzungsquel
len genauso zu behandeln wie die Verslckerungen. Das 
hat zum Tell zu merkwürdigen Sanierungen geführt. Ich 
gebe Ihnen ein Beispiel, das mir bekannt Ist: Man hat eine 
Alp für 2 Millionen Franken saniert. Auf dieser Alp sind 
während dreier Monate etwa 100 Kühe und drei Sennen. Da 
sehen Sie, wie unadäquat Mittel aufgewendet worden sind, 
währenddem wir Agglomerationen haben, wie die Stadt 
Basel, die lange Zelt überhaupt keine Abwasserreinigung 
hatten. 
Die Kantone waren einfach gezwungen, möglichst wo es 
gerade ging, zu sanieren, ohne Prioritäten zu schaffen. 
Jetzt· haben wir den Vorschlag, dass wir die Frist erwei
tern, dass wir das Konzep neu überlegen können, dass 
wir Prioritäten setzen dort, o die grossen verschmutzen
den Quellen sind, und das wir differenziertere Methoden 
einsetzen können. Der Gew sserschutz wird damit nur ver
stärkt. Deshalb schliesst si h auch die Fraktion der FDP 
dieser verlängerten Frist an. 
Ich möchte noch Herrn S hmld antworten, der gemeint 
hat, dass ja keine Mehrarb lt entstehe mit dem Vorschlag, 
dass die Kantone ein Gesu h stellen sollen, wenn sie mit 
der Zehnjahresfrist nicht a skommen, dass dann die Ge
suche quasi gleichzeitig be andelt werden können mit den 
übrigen Planunterlagen. De ist praktisch nicht so, da irrt 
sich Herr Schmid. Herr Sc mld, der Kanton oder die Ge-

meinde gibt die Planunterlagen erst dann ein, wenn sie so 
weit vorbereitet sind, dass der Bund eine Subvention spre
chen kann. Sie verlangen aber etwas anderes, sie verlan
gen nämlich ein Gesuch und eine Begründung, warum 
man etwas nicht machen kann; das sind zwei ganz ver
schiedene Sachen. Also würden die Kantone und die Ge
meinden in nächster Zeit ihre Zeit damit verbringen, sol
che Gesuche zu schreiben, statt dass sie sich an die Pla
nung des Gewässerschutzes einzelner Projekte machen 
können. Das ist doch ein Leerlauf. Ich habe Ihnen ja ge
sagt: Sowohl beim Kanton wie vor allem beim Bund kön
nen Sie eine neue «Sektion Leerlauf» eröffnen. Denn auch 
der Bund muss ja dann all diese Gesuche prüfen. Und den 
Bundesbehörden wird nichts anderes übrigbleiben, als 
alle Gesuche mehr oder minder so zu akzeptieren. Was 
kann der Bund anderes machen? Er ist Ja nicht der Voll
ziehende, sondern das sind die Gemeinden und die Kanto
ne. Es ist doch sinnlos, dass wir einen solchen Leerlauf 
aufziehen. Wir sollten vielmehr alle Kraft, auch personell, 
darauf verwenden, dass wir möglichst umgehend am rich
tigen Ort mit der richtigen Methode Gewässerschutz be
treiben. Deshalb bitte ich Sie, die beiden Minderheitsan
träge abzulehnen und dem Mehrheitsantrag zuzustimmen. 

Kaufmann, Berichterstatter: lcJ, befinde mich In der ange• 
nehmen Situation, dass die Kommissionsmehrheit durch 
die Einzelsprecher Basler, Günter und Stucky unterstützt 
worden ist und dass die wesentlichen Argumente hier be
reits genannt worden sind. Ich bin vor allem Herrn Günter 
dankbar, dass er auch auf den Artikel 17 Bezug nahm. 
Artikel 16 und 17 hängen zusammen. Die Erstreckung um 
diese fünf Jahre wird nicht zuletzt mit Rücksicht auf die 
neuen Entwicklungen und Entdeckungen gemacht, die uns 
umweltfreundlichere und dezentraUsiertere Reinigungsan
lagen bringen werden. 
Es findet jetzt eine grosse Schlacht statt über diesen Arti
kel 16. Aber ich habe die Auffassung, diese Schlacht ist 
eigentlich ein Hornberger Schiessen Um was streiten wir 
eigentlich? Bundesrat und Kommissionsmehrheit möchten 
die Frist für die Abwasserreinigung von 10 auf 15 Jahre 
erstrecken, d. h. die Abwasserreinigung sollte statt am 
1. Juli 1982 am 1. Juli 1987 beendigt sein. Hornberger 
Schiessen weshalb? Was passiert denn, wenn Sie irgend
einer Minderheit zustimmen? Nichts! Die Kantone, die Ge
meinden und die Korporationen erhalten nämlich die Sub
ventionen vom Bund dennoch, auch wenn sie die Abwasser
reinigung erst Im Jahre 1983, 1984 oder 1985 vornehmen. 
Ich glaube nicht, Herr Carobbio, dass das Tessin 
und seine Gemeinden auf die Bundessubventionen ver
zichten wollen, wenn die Anlagen am 1. Juli 1982 noch 
nicht erstellt sind. Höchstens kann es sich darum drehen, 
dass wir einen gewissen Drudk durch die Gesetzesbestim
mung auslösen. Aber der Druck über die Subventionen 
wäre wesentlich stärker. Und wenn man es hier nun ernst 
nimmt mit Herrn Schmid und Herrn Carobbio, dann müsste 
man eigentlich sagen: Wenn diese Abwasserreinigungen 
bis zum 1. Juli 1982 nicht erstellt sind, dann gibt es auch 
keine Subventionen mehr vom Bund, und das will, wie ge
sagt, niemand. Ich glaube, schon aus diesem Grunde kön
nen Sie der Mehrheit zustimmen. 
Zum anderen - das Ist die letzte Bemerkung -: Der Vor
schlag der Mehrheit ist auch ehrlicher. Wir wissen ganz 
genau, dass diese zwei Jahre, die wir noch zur Verfügung 
haben, in vielen Kantonen nicht eingehalten werden kön
nen, gerade auch was das Versickerungsproblem anbe
trifft. Nun scheint es mir korrekter zu sein, wenn wir diese 
Fristen, diese fünf Jahre, den tatsächlichen Gegebenhei
ten anpassen und nicht auf diesem Verfalldatum vom 
1. Juli 1982 beharren. Mit den Herren Basler, Günter und 
Stucky beantrage ich Ihnen namens der Kommissions
mehrheit Ablehnung beider Minderheitsanträge, 

M. Barchl, rapporteur: L'article 16 de ia loi sur la protec
tion des eaux prevoit un delai de dix ans pour l'executlon 
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des ouvrages. Les exigence legales quant a l'assainisse
ment de tous deversements cela peut ~tre constate - ne 
pourront pas ~tre satisfait s jusqu'en 1982, c'est-a-dire 
dans le deiai de dix ans. C cl est une realite, sl blen que 
l'on peut dire qua, dans cet optique de la protection des 
eaux, la prolongation du d lai, comme proposee par le 
Conseil federal, n'entralne aucun inconvenient serieux 
mais permet de faire des ec nomies non negligeables. 
M. Carobbio a surtout fond sa proposition sur l'argument 
que ce seront les reglons eripheriques - dont le Tessin 
par exemple - qui subiront un prejudlce du fait de cette 
proiongation du delal. En v rite, Monsieur Carobblo, Je ne 
le crois pas. Vous avez pre ise un detail tout ä fait Juste, 
c'est qu'il y a un decalage entre l'assainissement des re
gions peripheriques et celu des grandes agglomerations. 
Certes, ies travaux d'assaln ssenient des reglons periphe
riques sont moins avances, als ce decalage n'aura aucun 
effet quant ä une eventuell accumulation de ces m~mes 
travaux dans les deux pr chaines annees. Ainsi, je ne 
crois pas que le canton du .essin pourrait, dans ces deux 
annees, realiser tous ses tr vaux; normalement, lui aussi a 
besoin de disposer d'une eriode bien plus longue. C'est 
pourquoi la prolongation d delai ä quinze ans n'aura pas 
i'effet de retarder las progr mmes. Teiles sont les raisons 
qui m'amenent a vous reco mander de rejeter solt la pro
position de M. Carobbio, soi celle de M. Schmid. 
Je voudrais encore soulig er que le rythme des travaux 
dans las regions peripher! ues suivra son cours normal, 
selon las programmes qui nt ete prepares dans ces re
gions. Aucun prejudice ne e produira, c'est pour cela qua 
la majorlte est de l'avis qu' 1 faut adopter tel quel le texte 
du Conseil federal. 
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... Sie betragen mindes ens 13,5 Prozent, höchstens 
aber ... 

Art. 33 al. 3 

Proposition de /a commlssf n 
Adherer ä la decision du C nseil des Etats 

Proposition Columberg 
A/.3 
Las subventions seront e particulier calculees selon ia 

· capacite financiere des be eficiaires, la nature ... 
... Eiles ne seront pas inferi ures ä 13,5 pour cent et... 

Columberg: Ich habe zwei Anliegen. Das erste betrifft die 
lineare Kürzung. Gemäss Antrag des Bundesrates sollen 
alle Bundesbeiträge möglichst überall linear um 10 Pro
zent gekürzt werden. Die Beitragssätze im oberen Bereich 
sind wohl um 10 Prozent reduziert worden, nämlich von 
50 auf 45 Prozent, der Mindestansatz bleibt jedoch nach 
wie vor auf 15 Prozent. Dies widerspricht dem Grundsatz · 
der Solidarität und der Opfersymmetrie. Die finanzschwa
chen Gemeinwesen werden bestraft, während die finanz
starken unbehelligt bleiben. Prinzipiell sollte es gerade 
umgekehrt sein. Aus Gründen der Gleichbehandlung müs
sen demnach auch die Mindestansätze gekürzt werden. In 
diesem Sinne beantrage ich Ihnen, den in Artikel 33 Ab
satz 3 enthaltenen Mindestansatz von 15 Prozent auf 13,5 
Prozent herabzusetzen. 

" Und nun zum zweiten Anliegen: Der Bundesrat hat immer 
wieder erklärt, mit den Sparmassnahmen wolle man ledig
lich die Bundesausgaben herabsetzen. Es ist deshalb un
statthaft, in diesem Zusammenhang Systemänderungen 
möglichst unbemerkt durchsetzen zu wollen. «Unbemerkt„ 
sage ich deshalb, weil dieses Problem im Ständerat über
haupt nicht erörtert wurde, und meinen Erkundigungen 
nach auch ln der vorberatenden Kommission des National
rates nicht diskutiert worden ist. Bisher sind die Bundes
beiträge an die Gewässerschutzmassnahmen der Gemein
den und der Gemeindeverbände nach der Finanzkraft des 
Kantons und zusätzlich der Empfängergemeinden, und 
zwar aufgrund der Wehrsteuer-Kopfquote festgesetzt wor
den. Neu soll nur noch die Finanzkraft des Kantons gelten, 
und die nach einer gleitenden Skala. Mit der gleitenden 
Skala können wir uns durchaus einverstanden erklären. 
Hingegen darf auf die Berücksichtigung der Finanzkraft 
der Gemeinden nicht plötzlich verzichtet werden. Ich 
weiss, Sie werden einwenden, der Kanton könne dieses 
Problem intern regeln. Man kann diese Auffassung durch
aus vertreten; sie muss aber langfristig realisiert werden. 
Es ist nicht möglich, im Rahmen dieser Feuerwehrübung 
grundlegende Probleme der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen zu regeln. Derartige Flurbereinigun
gen müssen zuerst gründlich geprüft und mit dem Betrof
fenen erörtert werden. 
Die vorgesehene Systemänderung würde bewirken, dass 
plötzlich alle Gemeinden In einem finanzschwachen Kan
ton den Maximalansatz von 45 Prozent erhalten würden, 
unabhängig davon, ob sie finanzstark oder finanzschwach 
sind, ob sie das Geld brauchen oder nicht. Gerade umge
kehrt verhält es sich bei einem finanzstarken Kanton. Dort 
würden alle Gemeinden nur den minimalen Ansatz von 15 
oder 13,5 Prozent erhalten. Gerade vorher hat Herr Stucky 
von einer Differenzierung gesprochen, und wir sollten die
se bisher bestehende Differenzierung nach wie vor beibe
halten. 
Ein Beispiel kann vielleicht diesen unhaltbaren Zustand 
am besten beleuchten: Gutsituierte Bündner Gemeinden -
wie beispielsweise Arosa, Chur, Davos, St. Moritz - haben 
bisher einen Bundesbeitrag von 15 Prozent erhalten. Nach 
dem Vorschlag des Bundesrates würden sie - im Zuge der 
Sparmassnahmen - nun 36,5 Prozent, d. h. 21,5 Prozent 
mehr, erhalten. Andererseits werden Gemeinden, die bis
her 30 und 40 Prozent erhalten haben, in Zukunft nur noch 
15 oder 20 Prozent bekommen. Die Aenderung trifft also in 
erster Linie die finanzschwachen Gemeinden. Eine soforti
ge Aenderung der kantonalen Gesetze ist nicht möglich. 
Nachdem die grossen und finanzstarken Gemeinden ihre 
Abwässer weitgehend saniert haben, wird es auch poli
tisch schwierig sein, In allen Kantonen Volksabstimmun
gen durchzuführen, um diese grundlegende, neue Bei
tragsbemessung zu beschllessen. 
Zudem kann man sich fragen, ob es vernünftig sei, eine 
Systemänderung vorzunehmen, nachdem rund 80 Prozent 
der Bevölkerung einer Abwasserreinigungsanlage ange
schlossen sind. Von der beantragten Systemänderung wür
den die finanzstarken Gemeinden profitieren; hingegen 
würden die flnanzschwachen Gemeinden benachteiligt. 
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Das sind gerade jene, die as Problem noch nicht gelöst 
haben. Eine drastische Re uktion der Subvention würde 
damit die Weiterführung die er Messnahmen in Frage stei
len. ,Um eine derart negative Auswirkung und Ungerechtig
keit zu vermeiden, ersuche I h Sie, bei der heutigen Rege
lung zu bleiben und auf ein Systemänderung zu verzich
ten, mit Ausschluss der gleit nden Skala. 
Die Zustimmung zu diese Antrag sollte ihnen um so 
leichter fallen, als der Bun esrat selbst In der Botschaft 
ausgeführt hat, diese· Syste änderung bringe dem Bund 
keine Einsparung. Darum re hne Ich auch mit der Zustim
mung von Herrn Bundesrat ltschard. 
Ich fasse zusammen: Ich idersetze mich der linearen 
Kürzung nicht, auch nicht er Einführung der gleitenden 
Skala gemäss Finanzkraft er Kantone, sondern lediglich 
der Systemänderung, der usschaltung der Gemeinden, 
die bisher eine Komponent bei der Zumessung der Bun
desleistungen bildeten. 

Kaufmann, Berichterstatter: er Antrag Columberg lag der 
Kommission nicht vor. Es ls auch richtig, dass weder der 
Ständerat, noch die nation !rätliche Kommission sich mit 
diesem Problem beschäftigt haben. Zur Klarstellung möch
te ich festhalten, dass Herr Columberg Im Grunde genom
men zwei Anträge stellt: Zu rst will er die sogenannte Sy
stemänderung wegschaffen, zum andern reduziert er den 
Minimalsatz von 15 auf 13,5 Prozent Es wäre wahrschein
lich sinnvoll, über die bei an Anliegen, die im gleichen 
Antrag enthalten sind, getre nt abzustimmen. 
Zur ersten, wesentlichen Fr ge: Es Ist richtig, dass Im Zu
sammenhang mit diesem parpaket Artikel 33 Absatz 3 
des Gewässerschutzgesetze syst!:lmatlsch etwas geändert 
wurde, Indem statt auf dl Finanzkraft der Empfänger 
(nach altem Recht) auf die Finanzkraft der Kantone abge
stellt wird. Ich muss aber f lgendes beifügen: Einmal wur
de, gestützt auf die bisher! e Regelung und die bisherige 
Praxis, bei der Verteilung er Bundesbeiträge neben der 
Finanzkraft des Kantons I mer auch die Finanzkraft der 
Gemeinde und darüber hl aus natürlich auch Jene des 
Zweckverbandes, der sich I der Regel aus verschiedenen 
Gemeinden zusammensetzt , berücksichtigt. Sodann be
stehen In den meisten Kan onen Regelungen, wonach die 
Finanzkraft der Gemeinde el der Verteilung dieser Bun
desbeiträge vom kantonalen Recht her berücksichtigt wird. 
Die von Ihnen angeprange e Systemänderung hängt mit 
einer grundsätzlichen Ueb rlegung zusammen: Der Bund 
will grundsätzlich und kon uent seine Beziehungen mit 
den Kantonen aufrechterhal en und den Kantonen als sou
veräne Staaten über die R gelung Innerhalb Ihres Gebie
tes nicht dreinreden. Er Ob rlässt also die Regelung, wie 
ein Kanton die Bundesbett äge Im eigenen Gebiet vertei
len will, diesem Kanton. Die e Gründe haben dazu geführt, 
dass der Bundesrat diesen neuen Artikel 33 Absatz 3 vor
schlug. 
Pers6nllch habe ich elnigf Verständnis für den Antrag 
Columberg. Ich muss es I nen überlassen, ob Sie hier 
diesem grundsätzlichen An legen stattgeben wollen oder 
nicht. 
Sympathisch Ist mir der A rag des Herrn Columberg auf 
Jeden Fall im zweiten Teil Mir scheint einleuchtend zu 
sein, wenn wir den Maximal atz von 50 auf 45 Prozent sen
ken, dass dann auch der MI lmaisatz um 10 Prozent gekürzt 
wird, also auf 13,5 Prozent gesenkt wird. Ich kann Ihnen 
die Zustimmung zu diesem weiten Tell des Antrages nicht 
namens der Kommission eben; persönlich stimme Ich 
Ihm aber zu. 

M. Barchl, rapporteur: J'alm rals aussl dlre A l'adresse de 
notre presldent qu'II serait peut-ttre Judlcleux de voter, 
sur la proposition Columb rg, an deux fols parce que, 
flnalement, on nous propos deux choses, deux probiemes 
qul n'ont aucune connexlon l'un avec l'autre. Je peux ima
giner qu'II y aura certains collegues qui, par exemple, 
pourraient accepter la prop sltion de ramener le pourcen-

tage minimal a 13,5 pour cent, tandis qu'lls ne seront pas 
d'accord d'adherer a ia proposition concernant ia sup
pression du changement structurel ou de systeme de cai
cui qul a ete propose par le Conseil federal. 

J'aimerais tralter du deuxieme probleme avant tout. Le 
Conseil federai est passe d'une conceptlon a un nouveau 
systeme quant au calcul des subventlons. Jusqu'a malnte
nant, le caicul se falsalt slmplement selon la capacite fi
nanclere des beneficialres et, an l'espece, on tenalt 
compte de ia capaclte financlere des cantons et des com
munes. Quant aux communes, le crltere etait slmplement 
las recettes provenant de l'IDN par habitant. Le Conseil 
federal, d'allleurs d'entente avec la Conference des chefs 
des departements des flnances et suivant un vceu qui a 
ete exprlme plusleurs fois, le Conseil federal a vouiu pas
ser a un nouveau systeme, A un caicu1 seion ia capacite 
financiere des seuls cantons, c'est-a-dire abandonner ia 
capaclte des communes et notamment le critere des re
cettes de l'IDN par habltant an prevoyant, en outre, une 
echelle mobile. Pourquoi une echelie mobile? Pour eviter 
des passages abrupts pour les cantons qui pouvalent pas
ser d'une categorle a l'autre, par exemple de la categorle 
des cantons moyens a la categorie des cantons econo
miquement et flnanclerement forts. Alors, une premiere re
serve, voire une opposltlon, Je me refere a M. Columberg 
qui a dlt a la fln de son Intervention: «Je suls pour 
l'echelle mobile.» Mals ce n'est pas reaiiste d'etre pour 
l'echeile mobile et d'en rester A un crltere aui se refere a ia 
capacite flnanciere des communes, selon la propositlon 
de M. Columberg. En commlssion, nous n'avons pas traite 
cette proposltlon, mais Je me suis adresse a des fonctlon
nalres qul · m'ont dlt qua, si i'on en restait a la capaclte 
flnanclere des communes, II etait tout a falt Impossible 
d'appliquer une echelle mobile. 

Quais sont las autres arguments de M. Columberg? II 
nous dlt qua dans un exerclce pareil, un exercice flnan
cler, flscal, on ne devralt pas . faire une «Flurbereini
gung», nous ne devrions pas nous occuper de change
ment du systeme de caicul, etc. Je serais d'accord 
avec lui sl l'idee etalt sortle du Conseil federal d'un Jour a 
l'autre. Mals ca nouveau prlnctpe a ete propose par les 
chefs des departements des flnances. Monsieur Colum
berg, demaln nous tralterons un autre message, celul qui 
concerne la perequatlon flnanclere entre les cantons, la 
aussi on parlera d'echeile mobile. Pour faire quol? Pour 
ameilorer le systeme de perequation, parce qu'on est con
fronte malntenant, chaque fols qu'ii faut reallser une pere
quation avec les cantons, a des lnconvenlents, a des 
lnJustices. Alors, finalement, c'est une matler".l qul a ete 
dlgeree plusleurs fols, eile n'.est pas nouvelle. De mon 
cöte, Je n'ai aucune crainte qu'on pulsse voter un change
ment du systeme de caicul dans un arr&te de nature flnan
ciere. Je crols qua, finaiement, le systeme qul a 6t6 adop
te par le Conseil federal es.t ralsonnable et equitable, II va 
supprlmer, eltminer piusieurs lnconvenlents qu'on a cons
tates dans la pratlque. 

Encore un mot, Monsieur Columberg: il n'y a pas seulement 
des servlces communaux pour l'assainlssement des eaux, 
II y a aU'SSI des assoclations de communes, des syndicats 
lntercommunaux. J'entrevols ce nouveau systeme dans un 
sens que nous avons souhalte plusieurs fois, celul de la 
simpilficatlon. Pourquoi ia Confederatlon, dont nous dl
sons deja qu'eile a une bureaucratle excesslve, devrait
elle se mAler d'une perequatlon interoommunale et faire 
des calculs A l'interleur d'un canton ou de plusleurs com
munes? C'est ia force flnanolllre du oanton qul dolt Atre le 
bareme, qui dolt donner un crltllre. Tout ce qul est com
pensatlon, perequatlon entre ies communes, a l'interleur 
d'un canton, dolt rester une affaire du canton. C'est pour
quol (Je crols qua j'lnterprete aussl la volonte qui est res
sortle des dlscusslons de la commission) Je ne peux ac
cepter votre proposltlon quant au changement du systeme 
de calcui. · 
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Vous avez fait une deuxiem propositlon qui vlse ä redulre 
a!JBSI ie pourcentage minim i qul est prevu pour des sub
ventlolis pour l'assainlssem nt des eaux. Pour cette pro
posltlon, je peux avolr q elque sympathie, exactement 
comme l'a dlt M. Kaufmann avec qui Je n'al, du raste, pas 
dlscute a ce suJet. Ce son des idees qul nous sont ve
nues apres avoir ecout6 v tre Intervention qui d'allieurs 
etait interessante. Mals ll, naturellement, II · s'aglt d'une 
d6clslon polltlque. II est clalr que sl l'on r6dult ce taux 
minimal des subventlons pour l'assalnlssement des eaux, 
on frappera certalns cantons forts, comme BAle pour en 
clter un. C'est clalr, ce sont ies inter6ts cantonaux qui 
sont l'un contre l'autre. Les representants des cantons 
falbies auront de la sympathie pour votre deuxlllme propo
sitlon. 

Bundesrat Rltschard: Herr Columberg hat recht: Sein An
trag hat keine finanziellen Auswirkungen. Artikel 33 Ab
satz 3 Ist im Einvernehmen mit dem Departement des In
nern ins Sparpaket aufgenommen worden. Bis jetzt- das Ist 
bereits gesagt worden, Ich wiederhole es nur - wurden die 
Beiträge an den Gewässerschutz abgestuft nach der Fi
nanzkraft der Kantone und der Finanzkraft der Gemein
den, und zur Bestimmung der Finanzkraft der Gemeinden 
diente die Wehrsteuerkopfquote, die indessen mehr und 
mehr problematisch geworden ist. Einzelne Steuerzahler 
können diese Kopfquote in einer Region wesentlich beein
flussen, und mit der periodischen Erhöhung der Freigren
zen bei der Wehrsteuer hat diese Kopfquote ohnehin ihre 
Aussagekraft verloren. Das Ist das eine Argument. 

Das andere Argument, warum dieser Artikel aufgenommen 
wurde, beruht auf der Reklamation der Kantone, der Bund 
greife mit seinen Abstufungen In die kantonale Finanzho
heit ein. Deshalb hatten die Kantone interveniert und die 
Abschaffung des Kriteriums der Wehrsteuerkopfquote ge
fordert. Deshalb wurde diese Bestimmung aufgenommen. 
Es soll damit eine gerechtere Verteilung dieser Gelder 
erfolgen können. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 33 Absatz 3. Der Kommis
sionspräsident, Herr Kaufmann, hat den Wunsch geäus
sert, man möge Ober den Antrag Columberg In zwei Ab
stimmungen entscheiden. ich akzeptiere diesen Wunsch 
und lasse in einer ersten Abstimmung darüber befinden, 
ob das Wort «Kantone» durch «Empfänger" ersetzt werden 
soll. - Sie sind damit einverstanden. 

In einer zweiten Abstimmung worden wir dann den Mini
maiansatz für die Abwasseranlagen festlegen. 16 Prozent 
werden vom Bundesrat vorgeschlagen; 13,5 Prozent 
schlägt Herr Coiumberg vor. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag des Bundesrates 
FOr den Antrag Columberg 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag des Bundesrates 
FOr den Antrag Columberg 

Zlff. II und III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II et III 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer ä ia decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

54 Stimmen 
63 Stimmen 

25 Stimmen 
93 Stimmen 

116 Stimmen 
6 Stimmen 
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G 

Tierseuchengesetz (TSG) 

Lol sur les 6plzoolles (LFE) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Rlsl-Schwyz 

Nichteintreten 

Proposition de Ja commiss/on 
Entrer en matiere 

Proposition Rlsl-Schwyz 
Ne pas entrer en matiere 

Sparmassnahmen 1980 

Rlsl-Schwyz: Es ist nicht etwa Sturheit noch Unverständ
nis, dass ich hier einen Nichtelntretensantrag stelle, son
dern ich tue es aus echter Sorge um die Zukunft der Tier
seuchenbekämpfung. Bei dieser Gesetzesrevision geht es 
um die Grundsatzfrage, ob der Bund seine bisherige finan
zielle Mithilfe bei der Tierseuchenbekä.mpfung weiterfOh
ren soll oder nicht, und nicht zuletzt geht es um die Frage, 
ob wir den Beiträgen an die Tierseuchenbekämpfung den 
Charakter von Bagateilsubventionen zumessen wollen. Wir 
haben es hier also mit einem finanziellen Problem zu.tun. 
Aus meiner Sicht handelt es sich hier aber noch weit mehr 
um eine fachlich-seuchenpolizelllche Angelegenheit. Eine 
getrennte Beurteilung ist meines Erachtens nicht möglich, 
und so ergibt sich fOr den Fachmann ein Zwiespalt zwi
schen der grundsätzlichen Bejahung des Sparens und der 
Durchsetzbarkeit der seuchenpolizellichen Massnahmen. 
Es sind denn auch die tierärztilchen Kreise - die Kantons
tierärzte fast uni sono - besorgt um die Durchsetzbarkeit 
der Massnahmen, und die Mehrheit der kantonalen Volks
wlrtschaftsdlrektoren und Finanzchefs mehr und mehr be
unruhigt durch die finanziellen Auswlrkunqen Im Seuchen
fall. Ich stelle hier die Behauptung in den Raum, dass Im 
Seuchenfall die Kantone finanziell, nebst den anderen Auf
gaben, die sie zu bewältigen haben, nicht In der Lage wä
ren, diese Ausgaben selber zu verkraften. Wir leben ge
genwärtig In einer Seuchensituation der IBR-IPV, und Ich 
bin gespannt, was in ein bis zwei Jahren die hier anwe
senden Vertreter der .grossen Flachlandkantone zu den 
Kosten sagen werden, die Ihnen aus der relativ starken 
Verseuchung In ihrem Gebiete erwachsen werden. 
Es wird heute von 9 Millionen Franken gesprochen, einer 
Zahl, die aus einer Zeit stammt, als wir zum GIOck keine 
eigentlichen Seuchen zu bekämpfen hatten. Diese 9 MIiiio
nen entstanden überwiegend aufgrund von Prlventivmass
nahmen, zur Hauptsache von Schutzimpfungen. In einem 
Seuchenfall kann dieser Betrag erheblich Oberschritten 
werden. · 
Nun bin ich Ja nicht für ein Ausbrechen aus dem Sparpa
ket. Eine zehnprozentige Kürzung auch dieses Bereiches 
Ist für mich selbstverständilch. Ich gehe noch weiter: Ich 
bin grundsätzlich auch einverstanden mit der Uebertra
gung der Kosten der Präventlvmassnahmen, wenn Ich so 
sagen darf, Schutzimpfungen, Laborkosten usw., also des 
hier anvisierten Betrages von 89 MIiiionen Franken an die 
Kantone. Die Entschädigungen Jedoch fOr die Tiere, die 
ein Landwirt aufgrund von seuchenpolizeillchen Entschei
dungen schlachten muss, hat Jedoch auch der Bund als 
Schadendeckung mitzutragen, einmal weil diese Deckung 
Im Seuchenfall die Finanzkraft der meisten Kantone über
steigt, und andererseits weil diese Mithilfe Im Verfassungs
auftrag begründet ist. Nun werden Sie sagen, dies sei In 
der. ständerätllchen Fassung beinhaltet. Lesen Sie einmal 
den Artikel 38 der ständerätlichen Fassung, und Sie wer
den sehen, wie sehr er nach einem Gummiparagraphen aus
sieht! Müssen die Kantone Jeweils fast die Hosen herun
terlassen, damit der Bund sehen kann, wie tief sie Im 
Schlamm stehen? Dieser Artikel müsste klarer und eindeu
tiger aussehen. 
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An einer Kantonstierärztekonferenz wurde diese Gesetzes
änderung als Unsinn bezeichnet, nicht in erster Linie aus 
finanziellen Ueberfegungen heraus, sondern weil man 
beim totalen Rückzug der Bundesleistungen die Durch
setzbarkeit bezweifelt. Der Bundesrat selbst zweifelt ja in 
diesem Punkte, und er sah sich gezwungen, In Artikel 59a 
eine Ersatzvornahme einzubauen, die den Bundesbehör
den das Recht gibt, anstelle kantonaler Organe in den 
Vollzug der Kantone einzugreifen. Wir schaffen also -Not
recht im ordentlichen Recht. 
Die tierseuchenpolizeilfchen Massnahmen müssen rasch, 
gezielt, wirksam eingesetzt werden. Die Bekämpfung im 
Seuchenfall darf keine Kantonsgrenzen kennen, und dfe 
Wirksamkeit darf nicht durch allzu starke Rücksichtnahme 
auf die finanziellen Gegebenheiten einzelner Kantone ge
hemmt werden. Gerade letzteres spricht gegen die aiiefni
ge finanzielle Belastung der Kantone, weil aus diesem 
Grund ein rasches und koordiniertes Vorgehen In Frage 
gesteift wird. Leider haben wir schon heute bei der Be
kämpfung der IBR-IPV-Seuche einen Zustand, wie er künf
tig gang und gäbe sein wird. Unter dem Druck der 
schlechten Bundesfinanzen werden die tierseuchenpolizef
llchen Entscheide des Veterfnäramtes blockiert und die 
Entscheide weitgehend den Kantonen überlassen. Die Be
kämpfung der erwähnten Seuche wird In den einzelnen 
Kantonen derart verschieden angegangen, dass einem die 
Haare hin und wieder zu Berge stehen könnten. Kantone, 
die im Begriffe sind, die Seuche zu tilgen, stehen jenen 
gegenüber, die praktisch nichts machen. Beim heutigen 
regen Tier-, Waren- und Menschenverkehr Ist eine wieder
holte Reinfektion der sanierten Gebiete zu befürchten. Die 
Uneinheitlfchkeit im Vorgehen von Kanton zu Kanton führt 
zu Schäden in der ganzen Viehwirtschaft. In Zukunft wer
den wir es erleben müssen, dass von Kanton zu Kanton 
verschieden entschädigt wird, je nach Finanzlage des be
treffenden Kantons. 
In der überwiegenden Zahl der Fälle werden die Tierseu
chen vom Ausland eingeschleppt. Vermehrt wird sich hier 
die Frage der Verantwortllchkeit stellen. Eine Situation wie 
sie vor einigen Jahren als Folge von Transittransporten 
von Schweinen entstanden ist, wo entlang der Gotthard
route massiv Maul- und Klauenseuche ausbrach, werden 
die Anllegerkantone auch in Zukunft nicht geneigt sein, 
selber zu berappen. 
Die schweizerische Tierseuchenbekämpfung genlesst in
ternationale Anerkennung. Wir stehen in der Bekämpfung 
und Tilgung von Tierseuchen an der Spitze der Welt. Das 
gegenwärtige System der Verteilung der Schadendeckung 
auf verschiedene Schultern, ganz besonders auch unter 
dem Gesichtspunkt des Verursachers durch Import, hat 
sich bewährt. Unterstellen wir die Tierseuchenbeiträge der 
linearen Kürzung und regeln wir die Beitragsleistungen 
des Bundes in der Aufgabenteilung Bund/Kanton im Sinne 
meiner Ausführungen! Ich beantrage Nichteintreten, um so 
mehr als es hier um eine Dauerlösung geht, und die sollte 
meines Erachtens ausgewogen sein. 

M. Tochon: Le Conseil federal propose la suppresston des 
subventlons federales en faveur de ta lutte contre tes epl
zooties. L'economle est estimee a quelque 9 mlllions de 
francs par annee. Je dis blen «estlmee» car, ainsl que le 
Conseil federal le rappelle dans son message, ces depen
ses peuvent s'elever certaines annees jusqu'a 18 millions. 
C'est precisement en raison de ces fluctuatlons possibles 
que je raste convaincu que de telles economies sont en 
reallte des economies de bouts de chandelle. 
La futte contre les epfzootfes est et devrait rester une tä
che nationale, federale. Le Conseil federal ne s'y est d'ail
leurs pas trompe pufsque, devant la crainte d'une execu
tlon defalllante de la part des cantons, avec las risques 
qu'elle comporte, c'est-a-dire l'extension rapide et dange
reuse d'une epizootle, il a renforce la leglslation en la ma
tlere en y introduisant, a l'article 59a, un 2e alinea alnsi libel
le: «L'Office veterlnaire federal arröte, s'il y a lieu, las me
sures requises en lleu et place des organes d'execution 

defalllants des cantons.» Autrement dit, fe Conseil federal, 
tout en ayant l'alr de defendre le federallsme, ne fait qua 
renforcer son emprise sur les cantons et le comble, en las 
obllgeant a payer seuls las exlgences federales en matfere 
de lutte contre las eplzooties. 

Voyons malntenant la realite des fails, sur le terrain, sl je 
puls dlre. SI demaln, par exemple, une nouvelle epldemie 
de fievre aphteuse eclate dans notre pays chez les ongu
les, bovfns en particulier - je vous signale qu'un foyer 
d'lnfection s'est declare la semaine derniere dans l'Em
mental et qu'il a fallu ellminer 39 bovins et 25 porcs - le 
canton tau.ehe devra prendre des mesures exceptionnelles 
en vue de lutter contre son extension: abattage d'animaux, 
vaccinations massives, mlses sous sequestre, etc. Toutes 
ces mesures obligatoires, lmposees par la Confederation 
afin d'epargner si possible le raste du pays, qul devront 
ötre prises rapidement, auront des incidences financleres 
importantes pour les cantons et surtout pour le canton le 
premler touche. Est-11 juste que ce dernler dolve supporter 
seul les frais de cette lutte, frais qul peuvent attelndre des 
milliers, voire des centaines des milliers de francs, et cela 
pour preserver le territoire d'autres cantons voisins, volre 
de tout le pays? En definitive, qui paiera la facture? 
Quand on connait les difflcultes flnancieres auxquelles 
sont en butte certains cantons, non seulement la lutte 
contre l'epizootie rlsque de ne pas etre entreprlse se
rieusel)'lent, mais ne demandera-t-on pas aux proprietaires 
de betall d'assumer ces depenses. Etant donna las difficultes 
dans lesquelles se debattent actuellemen! ces derniers: 
contingentement laltier, surproduction de viande et j'en 
passe! De nouvelles charges leur seraient insupportables; 
d'autant plus qua, comme M. Risi vient de le relever, nous 
avons tout lleu de craindre dans un proche avenir l'exten
sion d'une nouvelle epizootie qui atteint deja certains agri
cufteurs depuis quelques annees, l'IBR-IBV. Le co0t des 
mesures preventives instituees en vue d'eviter son exten
sion et celuf de l'ellmination des Mtes atteintes pourraient 
augmenter dans des proportions considerables. 
Enfln, an plus du probleme financier se pose celul de fa 
coordination de la lutte contre les epizooties, qui est au 
fond la base d'une action sensee dans ce domaine. La 
coordination sera-t-elle reellement efficace si les cantons 
prennent des mesures en ordre disperse? J'en doute fort. 
Une teile economle n'en est en fin de compte pas une si 
l'on considere les risques que pourrait courir tout le chep
tel bovin, ovin, caprin et porcin de notre pays lors de l'ap
parition d'une grave epizootie. C'est pourquoi nous vous 
demandons de soutenir la proposition d'amendement de 
notre collegue Rlsl et de refuser l'entree en matiere. 
On nous retorquera que, sf l'on commence a s'opposer a 
la suppression de subventions meme relativement mo
destes, on declenche une reaction · en chaine et tout le 
paquet d'economies pourrait capoter. Je repondrai a cette 
objection que, sl le Conseil federal avait eu une Informa
tion objective, basee en particulier sur des donnees scien
tiflques, II n"aurait pas propose ce projet au~ Chambres 
car il va a l'encontre de toute action raisonnee et raison
nable dans le domalne de la lutte contre l'extension dan
gereuse des eplzooties quelles qu'elles solent. Preuve en 
est le falt que, möme sur le plan international, on s'efforce 
de coordonner les moyens mis en CBuvre sur le plan de fa 
lutte contre las epizootles. SI une grave epizootie devait 
se declarer·sur le terrltofre europeen, le Conseil federal se 
verrait dans l'obligation d'intervenir afin non seufement de 
proteger notre territoire national, mais encore de coordon
ner la futte avec d'autres pays. 
En conciusion, nous pensons que des economios sont 
souhaitables, mais encore faut-il las choisir de teile fai;:on 
qu'elles ne risquent pas de deboucher au contraire sur 
une augmentation des depenses. Par sa proposition de 
suppression des subventions federales en faveur de fa 
lutte contre les epizooties, le Conseil federal a choisi a 
mon avis une voie de facilite parce qu'il ne tient pas 
compte des consequences, parfois catastrophiques, que 
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cette d6clslon pourrait entratner. Encore une fois, je vous 
lnvite a vous opposer ä l'entr6e en matiere. 

M. Crevolsler: Je soutiens la proposltlon de non-entree en 
matlere presentee per notre collegue Risl, guide en cela 
par un princlpe lll mes yeux fondamental: Je m'oppose en 
effet lll ce que la Confed6ratlon se decharge sur d'autres 
de depenses qul decoulent d'un devoir de solidarite, en 
partlculler d'un devoir de solldarite intercantonale. D'autre 
part, la lutte contre les eplzooties n'lnteresse pas que les 
agriculteurs, contrairement ä ce que pensent certains. II 
s'agit d'une täche g6nerale qul releve de l'hygiene publl
que et qui concerne par consequent l'ensemble de la po
pulatlon. 
La suppression des subventions federales en faveur de la 
lutte contre les epizooties ne manqueralt pas de mettre 
serieusement en perl!, ou lll tout le molns de dlminuer 
gravement, i'efficacite du systeme actuei de lutte contre 
les eplzootles, qul a fait ses preuves. Compte tenu du fait 
qu'une coordlnation et une certalne surveillance de la 
Conf6deratlon se sont incontestablement revelees ätre de 
bonne politlque en cette matlere, on peut ralsonnablement 
cralndre que les mesures d'6conomies envlsagees ne ren
dent difficlle, volre Impossible, l'executlon par le pouvoir fe
deral de ces täches, attendu que les cantons, livres ä eux
mämes, en l'absence de la manne federale, ne se laisse
ralent plus dlcter sans autre des mesures de lutte en cas 
d'apparltlon d'6pizooties. Cet etat de feit ne manqueralt 
pas d'engendrer ä coup sOr des sltuations anarchlques 
quant aux moyens de lutte et d'entrainer des divergences 
lntercantonales, notamment lorsque l'epizootie s'6tend sur 
plusieurs cantons. D'un autre cOte, II est ä prevoir que les 
cantons auxquels incomberalt desormais seuls la prise en 
charge des frais de lutte contre les eplzooties devraient 
exlger des agricuiteurs des contributions qul seralent cer
tainement tres fortes, voire insupportables dans les can
tons economlquement falbles. L'agriculture etant dejä en 
proie dans ces cantons ä d'autres dlfflcultes graves du fait 
notamment du contlngentement laltler et des dlfficultes 
d'ecoulement du betail en zone de montagne, le moment 
paratt mal choisl pour lui faire supporter encore l'effet 
indlrect d'une reductlon, voire de la suppresslon des sub
ventlons federales en faveur de la lutte contre les eplzoo
ties. Comme l'a dit M. Tochon, II ne seralt par exemple 
pas normal de faire supporter l'ensemble des frais de la 
lutte ä un canton frontlere comme le Jura, Neuchätel ou le 
Tessin, en cas d'apparition d'une epizootie grave dont on 
pourrait prouver l'orlglne 6trangere. Le canton concerne 
devrait en effet prendre en charge la totallte des inconve
nients et des frais de ia iutte afln d'empächer la propaga
tlon de telies maladies sur le raste du terrltoire sulsse. 
Relevons enfin et en resume que si l'on peut comprendre 
le soucl des autorites federales d'equillbrer les finances 
de la Confederation, en redefinlssant ses täches et celles 
des cantons, on peut estimer qu'll est faux de porter en 
l'espece atteinte ä un systeme eprouve qul volt la Confe
deration et les cantons unir leurs efforts, notamment flnan
ciers, en vue de lutter de manlere efflcace et coordonnee 
contre les eplzootles. Abandonner ce soin aux seuls can
tons serait ä n'en pas douter un serleux pas en arriere 
qu'il convient ä tout prix d'evlter. 
Au vu de ce qul precede, il est necessaire de tout entre
prendre pour que ie systeme actuel de lutte contre les 
epizooties puisse ätre maintenu ä l'avenir dans l'interät 
de la sante des anlmaux domestiques, mals plus encore et 
surtout, pour la sante de l'homme. 

Frau Eppenberger-Nesslau: Ich bitte Sie, den Antrag Risi 
zu unterstützen, obwohl Ich als Ostschweizerin und damit 
ja bekanntlich pathologisch sparsam das Sparpaket nicht 
gern durchlöchert sehe. Ich möchte die Ausführungen der 
Tierärzte, mit Ausnahme von Herrn Crevoisier, als Frau, 
die dieser Berufsgruppe nahesteht, um einige fachliche 
Aspekte ergänzen. Sie zielen zwar vielleicht in eine etwas 
andere Richtung. 
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Es scheint mir ein sehr gefährliches Unternehmen, aus 
finanziellen Ueberlegungen die Verantwortung in der Seu
chenbekämpfung auf die Kantone abwälzen zu wollen. In 
der Tierseuchenbekämpfung führen nur grossräumlge, 
konsequente und nach einheitlichen Grundsätzen durch
geführte Massnahmen zum Erfolg. Ich erinnere daran, 
dass die für den Menschen gefährlichen Krankheiten wie 
Tuberkulose und Abortus Bang nur dank konsequenter 
Bekämpfung In der ganzen Schweiz getilgt werden konn
ten. 
Wie meine Vorredner bereits darauf hingewiesen haben, 
besteht die Gefahr, dass bei einer unterschiedlichen 
Handhabung der tlerseuchenpollzeillchen Vorschriften, be
sonders bedingt durch die unterschiedlichen finanziellen 
Möglichkeiten der Kantone, einzelne Kantone aus den 
grösseren Anstrengungen der anderen Nutzen ziehen oder 
aber andererseits durch deren geringere Aufwendungen 
geschädigt werden. Genau das geschieht heute bei der 
IBR-IPV, einer Krankheit allerdings, bei der man sich heu
te zu Recht fragt, ob sie unter die Tierseuchengesetzge
bung gestellt werden durfte. Auf Druck der Landwirtschaft 
und aufgrund parlamentarischer Vorstösse sind Bundesrat 
und Bundesamt für Veterlnärwesen genötigt worden, Vor
schriften zur Bekämpfung der IBR-IPV zu erlassen. Der 
Zeitpunkt, zu dem dies geschah, lless tatsächlich eine 
zuverlässige Beurteilung der bevorstehenden Situation 
nicht zu. Die Kosten der Bekämpfungsmassnahmen sollten 
längerfristig kleiner als die zu erwartenden Schäden sein. 
Ein konsequentes Bekämpfungskonzept käme aber auf 
Hunderte von Millionen Franken zu stehen; für den Kanton 
St. Gallen allein auf zirka 24 MIiiionen, für den Kanton Lu
zern auf 30 MIiiionen; nicht konsequente Messnahmen 
können letztlich noch teurer zu stehen kommen. 
Es wird vermutet, dass es vielleicht diese Aussichten sind, 
die den Bundesrat veranlasst haben, Im Rahmen des vor
liegenden Sparpaketes diese in Fachkreisen unverständli
che und etwas fahrlässige Aenderung des Tierseuchenge
setzes zu beantragen, um sich der Beitragspflicht gegen
über den Kantonen zu entziehen und· damit eine effiziente 
Tierseuchenbekämpfung in Frage zu stellen. Es zeigt sich 
heute, dass der Krankheit IBR-IPV nicht Jene Bedeutung 
zukommt, die es rechtfertigen würde, sie weiterhin auf der 
Liste der anzeigepflichtigen Seuchen zu behalten, weil ih
re wirtschaftlichen Nachteile gering sind. Ich frage des
halb den Bundesrat, ob er dann auch bereit ist, den Arti
kel 53 der Verordnung zum Tierseuchengesetz in diesem 
Sinne abzuändern. Mit dieser Konsequenz wäre dann der 
Antrag Risl keine Durchlöcherung des Sparens, sondern 
würde den Kantonen in den kommenden Jahren MIiiionen, 
Hunderte von Millionen Franken einsparen. 

Kaufmann, Berichterstatter: Der Kommission lag kein 
Nichtelntretensantrag vor. Ich möchte Ihnen aber persön
lich beantragen, auf die Vorlage einzutreten und dies aus 
folgenden Gründen: Sie haben jetzt vielleicht einen gewis
sen Vorgeschmack gekommen, wie die Aufgabenentflech
tung zwischen Bund und Kantonen zukünftig aussehen 
wird. Der Bund will mit der Aenderung des Tierseuchenge
setzes im Durchschnitt der Jahre 9 MIiiionen Franken auf 
die Kantone abwälzen, und zwar aus der Ueberlegung 
heraus, dass die Tierseuchen im Sinne des Subsidiaritäts
prinzips und Im Sinne der Souveränität der Kantone in der 
Regel von den Kantonen bekämpft werden sollen und dass 
die Kantone durchaus - Ich sage noch einmal: in der Re
gel - in der. Lage sind, diesen Tierkrankheiten und Seu
chen entgegenzutreten, ohne auf Bundesgelder angewie
sen zu sein. Es geht um eine grundsätzliche Angelegen
heit: Auf der einen Seite wird kantonale Souveränität ver
langt, und auf der andern Seite will man nicht - auch nicht 
in diesem relativ bescheidenen Rahmen - auf Bundesbei
träge verzichten, um dann Ober die Bundesbeiträge doch 
wieder die Souveränität zu verlieren. 
Ich bitte Sie auch, daran zu denken - man kann vielleicht 
Ober den Antrag Geissbühler zu Artikel 38 diskutieren, die 
Kommissionsmehrheit opponiert zwar diesem Antrag auch 
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-, dass man aber nicht darüber diskutieren kann, ob man 
eintreten will oder nicht: Wenn man nicht eintreten will, 
dann haben die Kantone nach wie vor das Recht, in lapi
daren Bagatellfragen den Bund zu Beitragsleistungen her
anzuziehen. Ich möchte Sie nur beispielsweise auf 
Artikel 32 Ziffer 4 verweisen. Wenn gesunde Tiere wegen 
eines vom zuständigen Organ der Tierseuchenpollzei an
geordneten Eingriffes umstehen oder geschlachtet werden 
müssen, dann hat der Bund nach dem bisherigen Gesetz 
Beiträge zu leisten. Oder wenn Sie Artikel 38 Absatz 3 des 
bisherigen Gesetzes berücksichtigen - ich zitiere diesen 
Absatz: «Im weiteren leistet er {der Bund) den Kantonen 
an die Ausgaben für die Teilnahme der amtlichen Tierärz
te an den Aus- und Vorbildungskursen sowie an die Ko-

, sten der lnstruktionskurse für Vieh- und Bieneninspekto
ren und ihre Stellvertreter Beiträge von 34 bis 45 Prozent. .. 
Das sind nur zwei Beispiele, die doch ganz klar zeigen, 
dass es sich hier um Bagatellsubventionen handelt, und 
ich verstehe daher nicht, wenn man auf die Revision des 
Tierschutzgesetzes überhaupt nicht eintreten will. 
Ich sage Ihnen noch etwas, das ich eigentlich zum Antrag 
Geissbühler hätte sagen wollen: Natürlich kann es Ka
tastrophenfälle geben, und es ist richtig, dass der Bundes
rat und die nationalrätliche Kommission auch in Katastro
phenfällen Im Tierseuchengesetz keine Bundesbeiträge 
mehr vorsehen. Der Bundesrat und die Kommissionsmehr
heit sind der Meinung, dass man auch in Katastrophenfäl
len von einer gesetzlichen Regelung Umgang nehmen 
kann, und zwar deshalb, weil in katastrophalen Situationen 
der Bund (er hat das im Jahre 1976 bei den Dürreschäden 
so gemacht) durchaus von Fall zu Fall einspringen bzw. 
Beiträge zusprechen kann. 

Ich beantrage Ihnen, den Nichteintretensantrag Risi 
abzulehnen. 

M. Barchl, rapporteur: Las Interventions de M. Crevolsler, 
de M. Risi et de Mme Eppenberger appellent s0rement 
une certaine sympathie. Elles ont ete caracterisees par 
des accents de solldarite intercantonale, d'unite nationale, 
dans la lutte contre las 6pizooties. 
Je me souvlens des paroles excellentes prononcees ce 
matin par mon aml Felix Auer. Lorsqu'on dlscute du prin
cipe, tout le monde est d'accord, mals des que l'on passe 
aux detalls, commencent les «mais", les reserves qul s'ex
pllcitent justement dans les detalls. Noüs devons constater 
des lors que le Conseil federa1; c'est bien vral, a edicte 
une loi pour la lutte contre les eplzooties en vertu de l'ar
ticle 69 de la constitution federale. Les frais de cette lutte 
sont supportes par les Interesses qul touchent cependant 
d'lmportantes subventlons cantonales; ä leur tour, ces de-
penses cantonales sont subventionnees par la Confedera
tlon. 
La suppression de cette aide financiere federale s'inscrit 
dans une optique, disons moderne, de la conception de la 
repartltion des täches entre la Confederation et les can
tons. M. Kaufmann, president de la commlssion, vous a 
aussi parle du prlncipe de la · subsldiarite. La Confedera
tlon devrait assumer des charges seulement lorsqu'on ne 
peut pas attendre des partlculiers o~ des cantons qu'lls 
les assument. Dans cette optlque, on devrait clalrement 
dire que cette alde f6d6rale n'est pas indispensable pour 
assurer l'execution des dispositlons regissant la lutte con
tre les eplzooties. C'est un cas de «Aufgabenentflech
tung•. On en perle, on en a deja parle depuis quelques 
mois de cette fame~se «Aufgabenentflechtung„ qui devrait 
porter aussl sur des slmpllflcatlons bureaucratiques. II 
faudra decharger la Confederatlon certes, mais il faudra 
aussl simpllfler certaines choses. M. Bonnard l'a dit en 
commlssion: Le Conseil federal devrait aussi simplifler 
certalnes täches de surveillance de la Confederatlon, don
ner une autonomle plus grande aux organes cantonaux. II 
s'agit lä d'un cas tres modeste et tres simple. 
Suivre Ja proposition de M. Risi, appuyee p_ar M. Crevoisier 
et par Mme Eppenberger, cela slgnifle que nous crai-
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gnons de faire preuve de courage en allegeant les charges 
de la Confederation la ou certaines täches, manifestement, 
peuvent ätre assumees par les particuliers et par les can
tons. 

Bundesrat Rltachard: Ich habe mich die ganze Zeit ge
fragt, ob Ich wirklich solchen Unsinn mache, wie das Herr 
Risi gesagt hat. Auch Frau Eppenberger bezichtigt uns der 
Fadenscheinigkeit, als ob wir da offenbar durch Hintertür
chen irgend etwas machen wollen. Ich möchte doch fest• 
halten: Wir hatten den eidgenössischen Veterinär bei uns 
in der Kommission. Wir sind auch Im Bundesrat entspre
chend orientiert worden. Es geht nicht um die Abschaf
fung der Tierseuchenbekämpfung, die muss selbstver
ständlich weiter funktionieren. Es geht darum, ob die Kan
tone in Zukunft das Notwendige, das in einem solchen Fall 
und in vielen andern Fällen zu tun ist, nur noch dann ma
chen, wenn der Bund das Geld gibt. Um diese Frage geht 
es. Es geht um die alte Frage: Ja, die Mutter ist selbst 
schuld, wenn Ich kalte Füsse habe, warum zieht sie mir 
die Finken nicht an. So kann man das nicht machen. Die 
Kantone können eben vieles auch selber tun, ohne dass 
sie sich in all diesen Fragen ans finanzielle Gängelband 
des Bundes hängen. Sie sehen das, wenn Sie die Bestim
mungen, die hier in der Fahne aufgeführt sind, durchlesen: 
der Bund wird nötigenfalls, wo das grenzüberschreitend 
ist, im Einvernehmen mit den Kantonen, auch weiterhin 
koordinieren, und er wird sogar anordnen, w~nn die Kan
tone nicht tun, was notwendig ist. 
Es geht hier wirklich nicht in erster Linie um die paar Mil
lionen; im Jahr sind es etwa 8 Millionen, was auch viel 
Geld ist. Aber wenn wir den Subventionswald des Bundes 
- es sind jetzt, glaube ich, über 40 Gesetze, die Subventio
nen versprechen oder Subventionen zur Verfügung stellen 
- im Zuge einer Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Bund und Kantonen wirksam durchforsten wollen und so 
den Kantonen wieder mehr Selbstgestaltungsmöglichkeit 
verschaffen, mehr Föderalismus haben wollen, und wenn 
wir damit auch die Bundesbürokratie, diesen grössten und 
grösser werdenden Zentralstaat, der langsam mit unserer 
direkten Demokratie in Konflikt kommt, abbauen wollen, 
dann Ist das ganz genau der Weg - was hier mit dem Tier
seuchengesetz vorgeschlagen wird -, wie er in Zukunft 
eingeschlagen werden muss. 
Es wird auch nachher, wenn man hoffentlich recht viele 
Subventionen abschaffen kann und den Kantonen wieder 
mehr Freiheit gibt, notwendig sein, dass der Bund durch 
Rahmengesetze gewisse Dinge ordnet und dafür sorgt, 
dass dort koordiniert ·wird, wo Kantone das nicht tun wol
len. Aber es sollte ohne Geld gehen. Die Kantone arbeiten 
heute auf vielen andern Gebieten auch zusammen, ohne 
dass der Bund etwas bezahlt. Denken Sie an die Schulen, 
an das Erziehungswesen. Sie sehen auch, was man jetzt; 
der Not gehorchend, mit den Hochschulen macht, und mög
licherweise muss man das noch stärker ausbauen. Das 
wollte man hier vorschlagen; was man Jetzt mit den Tier
seuchen macht, das scheint uns, ist durchaus möglich und 
auch durchführbar. Wir können dieses Land, das ein föde
ralistisches Land ist und auch sein soll und es noch mehr 
werden sollte, nicht erhalten, wenn wir überall, auch dort, 
wo es um relativ kleine Beträge geht, alles verbauen und 
alles dem Bund anhängen, damit die Kantone nichts tun 
müssen. Das will noch lange nicht heissen - das ist ja 
selbstverständlich -, dass der Bund im Falle von grossen 
Katastrophen nicht helfen kann. Wir haben auch Ueber
schwemmungen, wo der Bund nachher Geld gibt, Truppen 
schickt und welss Ich was macht, dann, wenn die Kantone 
unschuldig in Not kommen. Wir erwarten aber von Ihnen, 
dass sie das Nötige tun, damit solche Katastrophen nicht 
eintreten. Auch bei Lawinenunglücken war es immer so, 
dass der Bund half, wenn Katastrophen eintraten. Aber es 
ist Aufgabe der Kantone, das Nötige zu tun. Also abgese
hen von diesen 8 Millionen, die das im Jahr kostet - viel
leicht auch einmal mehr, einmal weniger -, würde ich 
doch die grundsätzliche Seite dieser Sache ansehen, mit 
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der wir uns im Zuge der Aufgabenteilung und Durchfor
stung dieser vielen Subventionsgesetze noch ziemlich 
stark werden auseinandersetzen müssen. Wenn wir dazu 
nicht fähig sind, weil es an Geld fehlt, müssen wir uns 
nicht verwundern, wenn dieser Zentralstaat, diese Bundes
verwaltung, immer wieder begrüsst werden muss und 
wenn sich der Bürger dieser Bundesverwaltung gegenüber 
immer ohnmächtiger vorkommt und dann auch immer we
niger an die Urne geht, weil er findet, im Bunde mache 
man doch alles, wie man es wolle. An diese grundsätzli
chen Seiten sollte man auch etwas denken. Es geht viel 
mehr darum als um die paar Millionen, die hier die Kanto
ne nicht mehr erhalten würden. 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Risi-Schwyz 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Proposition de la commisslon 

Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
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89 Stimmen 
22 Stimmen 

Zlff. 1 Einleitungssatz, Art. 1 Abs. 3 letzter Satz und 
Art.10a 
Antrag der Kommission 

Einleitungssatz 
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(Die Aenderungen in Art. 1 und 10a betreffen nur den fran
zösischen Wortlaut) 

Ch. 1 phrase lntroductive, art. 1 al. 3 dernlere phrase et 
art.10a 
Proposition de la commission 

Phrase introductive 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Art. 1 al. 3 dernlere phrase 
... Le Conseil federal, d'entente avec les cantons, arrElte
ra ... 

Art. 10a 

Le Conseil lederal, d'entente avec les cantons, decide ... 
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Gliederungstitel von Art. 31, Art. 33, Art. 37 
Antrag der Kommission 
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Art. 38 
Antrag der Kommission 

Nach Entwurf des Bundesrates 

Antrag Geissbühler 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Arl 38 
Proposition de Ja commission 
Salon le projet du Conseil foderal 
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Proposition Geissbühler 

Salon decision du Conseil des Etats 

GelssbOhler: Hier eine kleine Nuance, die den Bund vor
derhand nichts kosten wird: Die berechtigten Bedenken zu 
dieser Vorlage sind von Herrn Risi und dessen Mltvotanten 
deutlich dargelegt worden. In Anbetracht -der Tatsache, 
dass die Bekämpfung der Tierseuchen eine typisch natio
nale Aufgabe ist, möchte ich Ihnen beliebt machen, In 
Artikel 38 die ständerätllche Fassung aufzunehmen. Sie 
stellt meines Erachtens ein absolutes Minimum dessen 
dar, was wir als gesetzliche Komponente den stark ver
schärften Bundesvorschriften zuhanden der Kantone ent
gegenstellen können. In Buchstabe a mindestens ein ver
schwindend kleines Minimum, wenn man die Seuchen
ereignisse seit Generationen überschaut. Aber der Lauf der 
Zeiten ist noch nicht zu Ende; wir können rückblickend 
feststellen, dass immer wieder neue, ·bisher unbekannte 
Seuchen - ich erinnere beispielsweise an die lBR-lPV -
aufzuhalten sind. Daran müssen wir denken und uns ent
sprechend absichern. Die Frage der Interpretation des 
«katastrophalen Ausmasses» steht im Raum. Aber ich bin 
sicher, dass der Bundesrat mit HIife seiner Verwaltung auf 
dem Verordnungswege sicher eine vernünftige Formulie
rung finden wird. Ich könnte mir vorstellen, dass diese 
Katastrophe perfekt wäre, wenn beispielsweise mehrere 
Kantone in der Eindämmung eines Seuchenzuges finan
ziell überfordert wären. 

Wichtig erscheint mir vor allem die Formulierung In Lite
ra b, wo es heisst, dass der Bund Beiträge leisten kann, 
wenn es für einen Kanton «unzumutbar ist, die Kosten der 
Seuchenbekämpfung allein zu tragen». Machen wir uns 
doch nichts vor: wenn dieser Fall eintritt, dann lässt der 
betreffende Kanton ganz unwillkürlich In den notwendi
gen Massnahmen nach. Und das Ist gerade das, was unter 
allen Umständen vermieden werden sollte. Deshalb ist es 
meines Erachtens unerlässlich, dass gerade dieser Passus 
in das Gesetz aufgenommen wird; und zwar nicht nur aus 
sachlichen, sondern vor allem auch aus psychologischen 
und nicht zuletzt .auch als referendumspolitischen Erwä
gungen heraus. Ich möchte daher bitten, auch im Namen 
der SVP-Fraktion, dass Sie diesem Antrag zustimmen. 

Kllhne: Wie es üblich ist, stellt die Landwirtschaft auch zu 
diesem Punkt nur minimale Forderungen! Tierseuchen 
sind jedoch nicht ein Erzeugnis der schweizerischen 
Landwirtschaft oder der Landkantone. Tierseuchen werden 
meistens importiert, vor allem mit dem Warenaustausch, mit 
dem Tourismus, mit dem Transitverkehr. Das Risiko muss 
daher von der Allgemeinheit getragen werden. Es kommt 
dazu, dass der Bund auch in Zukunft für die tierpolizelll
chen Massnahmen an der Grenze zuständig ist. Es ist 
nicht anderes als recht und billig, dass er auch einen Tell 
des Risikos trägt, und zwar das Risiko in der akuten Pha
se, dann, wenn Seuchen effektiv ausbrechen. 

Wenn nur die Kantone zuständig sind für die Entschädi
gung In Seuchenfällen, so führt dies zu sehr unterschiedli
cher Handhabung. Je nach Finanzkraft des Kantons wer
den Sie Beitragsansätze zwischen 60 und 90 Prozent ha
ben. Und dass ein Beitragsansatz von 60 Prozent den 
Tierbesitzer sehr hart trifft, ihn finanziell ruinieren kann, 
liegt auf der Hand. Gleichzeitig ist es durchaus möglich, 
dass ein Berufskollege in einem Nachbarkanton, der finan
ziell st.ärker ist oder von der Seuche weniger betroffen ist, 
Im gleichen Moment 90 Prozent Entschädigung erhält. 
Dass solche Unterschiede ungerecht und unerfreulich 
sind, liegt auf der Hand. Wir wollen auch nicht erst dann, 
wenn der Notfall eingetreten ist, via Motion oder mit an
dern Vorstössen die Hilfe des Bundes herbeirufen, son
dern wir wollen die minimale Sicherung, wie sie im Antrag 
des Ständerates oder im Antrag Geissbühler jetzt enthal
ten ist, jetzt schon verankert haben. Ich bitte Sie daher, 
dem Antrag Geissbühier zuzustimmen. 

al. 
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Kaufmann, Berichterstatter: Ich ersuche Sie, den Antrag 
Gelssbühler abzulehnen. Ich habe schon In der Eintretens
debatte zu dieser Gesetzesänderung darauf hingewiesen, 
dass man über den Antrag Gelssbühler In guten Treuen 
verschiedener Meinung sein kann, nicht aber über den 
Nlchtelntretensantrag - und Sie haben den Nlchtelntre
tensantrag massiv verworfen. Ihre Kommission hat den 
Antrag GeissbOhler mit 16 zu 5 Stimmen abgelehnt. Der 
Ständerat hat seinen eigenen Beschluss, der Ja vom Bun
desratsbeschluss abweicht, nur mit einer knappen Mehr
heit von 17 zu 13 Stimmen getroffen. 
Die Gründe, die gegen den Antrag Gelssbühler sprechen, 
habe Ich im wesentlichen bereits bei der Behandlung des 
Nlchtelntretensantrages Rlsl dargetan. Ich möchte hier zu
sammenfassen und vielleicht noch einen neuen Aspekt 
hineinnehmen: Wiederum spielt die Frage der Aufgaben
teilung eine Rolle, die Tatsache - Herr Bundesrat Rit
schard hat dies soeben bestätigt -, dass natürlich von Fall 
zu Fall bei katastrophalen Tierseuchenzügen der Bund 
ohne Zweifel helfen wird. Aber wir möchten nicht Im Ge
setz die Kantone zum voraus animieren, bei jeder Seuche 
und bei jedem Seuchlein sich an den Bund zu wenden, um 
Beiträge hereinzubringen. Herr Gelssbühler hat das Pro
blem selber angedeutet. 
Es entstehen auch Abgrenzungsschwierigkeiten: Wann hat 
eine Seuche «ein katastrophales Ausmass» angenommen? 
Wann sind die Kosten für die betroffenen Kantone «unzu
mutbar»? Der Bund würde vermutlich bei jeder Seuche um 
Beiträge angegangen und unter Druck gesetzt. 
Diese Argumentation und die Zusicherung des Bundesra
tes, von Fall zu Fall durchaus den. Kantonen helfend beizu
stehen, haben die Kommissionsmehrheit veranlasst, Ihnen 
zu beantragen, dem Entwurf des Bundesrates zuzustim
men und Artikel 38 aufzuheben. 

M. Barchl, rapporteur: Les mGmes motlfs qul ont justlfle 
l'entree en matlere conseillent de reJeter aussl Ja proposi
tion de M. Gelssbühler. II ne dolt pas Gtre questlon de 
faire entrer par la fen6tre ce qu'on a Jete par la porte. 

Priisldent: Die Kommission beantragt Artikel 38 gemäss 
Entwurf des Bundesrates zu formulieren; Herr Gelssbühler 
schlägt vor, die Formulierung des Ständerates gutzuheis
sen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag GeissbOhler 

Art. 39, 40, 43 und 45 Abs. 1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 39, 40, 43 et 45 al. 1 

Proposition de Ja commisslon 
Adherer ä. la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 59a 

Antrag der Kommission 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art.59a 
Proposition de la commlsslon 
Salon le projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II und III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

66 Stimmen 
36 Stimmen 
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Ch. II et III 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer ä. la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung-- Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

H 
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98 Stimmen 
6 Stimmen 

Bundesgesetz Ober lnvestHlonshllfe fDr Berggebiete 

Lot sur l'alde en matlllre d'lnvestlssements dans les re
glona de montagne 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conse/1 declde sans opposition d'entrer en matlere 

Detailberatung - Discussion par artic/es 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer ä. la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1 Art. 14 Abs. 1 und 3 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. l art.14 al.1 et 3 

Proposition de /a commlssion 
Adherer ä. la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 Abs. 1 und 2 erster Satz 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Carobblo, Barchl, Cottl, Grobet) 
Streichen(= Beibehalten des geltenden Textes) 

Art. 29 al. 1 et 2 ,Premiere phrase 
Proposition de /a commission 

Ma/orlte 
Adherer ä. la decision du Conseil des Etats 

Mlnorlte 
(Carobbio, Barchi, Cotti, Grobet) 

Blffer ( = maintenir le texte actuel) 

M. Carobblo, porte-parole de la mlnorite: Veulllez m'excu
ser si je vous prie de m'ecouter encore une fols, mais Je 
suls oblige de motlver brievement la proposition de mino
rite concernant l'artlcle 29 de l'arr~te dont nous sommes 
saisls. 
Son but est clalr: malntenlr ä. huit ans le delai pour la 
constitution du fonds pour les lnvestlssements dans les 
reglons de montagne, delai que le gouvernement propose 
de porter ä neuf ans. Salon l'avis du Conseil federal et de 
la majorite de la commisslon, un tel prolongement du delai 
en questlon n'entrainera pas de graves consequences 
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pour le programme d'aide aux reglons de montagne. Le 
seul effet sera un ralentissement de ces programmes-la. 
Du reste, le message nous dit encore qua tous las credits 
deja octroyes n'ont mt'ime pas ete utilises. 

Je n'entends pas exagerer las consequences negatives de 
la mesure proposee mals je dols vous rappeler que c'est 
deja la deuxieme fols, depuls la mlse en vlgueur de la lol, 
que l'on prolonge ce delai. La premiere a ete en 1977, et 
cette fols-lä aussl, on l'a falt dans le cadre des mesures 
d'assalnlssement des flnances federales. Decldement, 
l'hlstolre se repete et on a toujours plus l'lmpresslon que 
ce sont les mt'imes domalnes qul sont vlses: alde aux re
gions de montagne, aux calsses-maladle, ä la recherche, ä 
la culture par exemple. Volla deja une raison de s'oppo
ser a la proposltion du gouvernement. 
A propos de l'objection selon laquelle, jusqu'lcl, on n'a 
mt'ime pas utilise tous les credits a dlsposltlon, II taut ob
server ce qul sult. Cela est peut-t'itre vral, neanmolns il 
faut s'attendre, dans les prochalnes annees, a une accele
ratlon de la realisatlon des projets concernant las reglons 
de montagne, du fait que les diverses reglons de monta
g-ne vont sortir de la phase de preparatlon et de mlse au 
point des projets. 
Dans cette optlque, le prolongement du delal va vral
semblement creer quelques difficultes nouvelles pour des 
regions comme celles de montagne qu'II faudralt alder 
avec plus d'ampleur. C'est ainsl, selon notre avls, que pro
poser de prolonger d'un an le delal pour la constltution du 
fonds pour les investissements des regions de montagne, 
revient a penallser les reglons perlpherlques plus falbles 
et cela sans apporter un veritable soulagement aux dlffl
cultes flnancieres de la Confederatlon. En effet, II s'aglt en 
tout de pres de 7 mllllons de francs. Mals un tel choix ne 
peut qu'entamer la credlbillte de la politique regionale de 
la Confederation. Pour toutes ces ralsons, je vous lnvlte a 
voter ma proposltlon. 

Kaufmann, Berichterstatter: Bel diesem Antrag Carobbio 
handelt es sich um eine ausgesprochene Bagatellangele
genheit: Spareffekt 100 000 bis 200 000 Franken pro Jahr. 
Bundesrat, Ständerat und nationalrätliche Kommission 
sind der Meinung, dass die Finanzierung des Investitions
fonds für das Berggebiet durchaus In neun Jahren ge
schehen kann, statt - wie es das Gesetz bisher vorsah -
In acht Jahren. 
Herr Barchl hat mir erklärt - er gehört auch zur Minder
heit -, er verzichte auf eine Stellungnahme. Ich glaube, 
von der Sache her gesehen sollten wir in diesen kleinen 
Bagatellfragen am Vorschlag des Bundesrates nicht her
umfllcken. Ob wir diesen Fonds in acht oder neun Jahren 
äufnen, ist von völlig untergeordneter Bedeutung. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

81 Stimmen 
9 Stimmen 
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Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 513 hiervor - Voir page 513 ci-devant 

Bundesgesetz Ober den Strassenverkehr 
Lol sur la clrculatlon routltre 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

Le consell decide sans opposltion d'entrer en matlere 

Detailberatung - Dlscussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1, II und III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1, II et III 
Proposition de Ja commlssion 
Adhl!lrer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adoptt, 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

K 

99 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Bundesgesetz Ober die Neuverteilung der Bussenerträge 
Lol reglant la nouvelle repartltlon du prodult des amendes 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

Le consell decide sans opposltion cfentrer en matlere 

86 Stimmen 
5 Stimmen Detailberatung - Dlscussion par artlc/es 

Schluss der Sitzung um 20 Uhr 
La seanca est levee a 20 heures 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

95 
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Tltre et preambule 
Proposition de /a commiss/on 

AdMrer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - AdopUJ 

Zlff. 1 Elnleltungaaatz, Abschnitt 1 Art. 103 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Graf 

Abs. 1 
... Gegenständen sind, verbleiben, nach Abzug der Ko
sten, dem Bund. (Rest des Artikels streichen) 

Ch. 1 phrase lntroducUve, chapltre 1 art. 103 
Proposition de ta commiss/on 

Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Proposition Grat 
Al. 1 

... confisques revlendront, aprbs deductlon des frais, a la 
Confederatlon. (Bitter le reste de l'article) 

Prlaldent: Dazu liegt ein Abänderungsantrag von Herrn 
Graf vor. Ich erteile Ihm das Wort zur B_egründung seines 
Antrages. 

Graf: Was will mein Antrag? Nach bisheriger· Regelung 
wurde der Bussenertrag zu Je einem Drittel zwischen 
Bund, Kantonen und der Wohlfahrtskasse des Zollperso
nals aufgeteilt Neu soll der Anteil der Kantone am Ertrag 
der Zollbussen gestrichen und ebenfalls dem Bund zuge
wiesen werden. Wörtlich helsst es dazu in der Botschaft: 
«Der Hauptgrund für die vorgeschlagene Aenderung ist 
die Notwendigkeit, jede noch so unbedeutende Möglich
keit, dem Bund zusätzliche Mittel zu verschaffen, auszu
nützen. Darüber hinaus gibt es aber auch grundsätzliche 
Ueberlegungen zu beachten. Bei den Zöllen wurden die 
Kantonsanteile bereits vor mehr als hundert Jahren durch 
die Verfassungsrevision von 1874 aufgehoben. Kantonsan
telle an Bussen stellen überdies eine Ausnahme vom 
Grundsatz dar, wonach die von den Verwaltungsbehörden 
des Bundes ausgesprochenen Bussen dem Bunde zufal
len.» Warum aber dann einen Drittel dieser Bussenerträge 
einem Wohlfahrtsfonds zuführen? Das Ist eine krause Lo-
glk. Oder soll Inskünftig auch fündig gewordenen Steuer
fahndern ein Drittel jener Mehrerträge ausgehändigt wer
den, die sie In Ausübung Ihres Berufes herausgewlrtschaf
tet haben? Im Volke hat man für solche Kässell, die In 
früheren Jahrzehnten allenfalls durchaus ihre Berechti
gung hatten, heute keinerlei ·Verständnis mehr. Ich bitte 
Sie deshalb, meinem Antrage zuzustimmen. 

Kaufmann, Berichterstatter: Zuerst eine redaktionelle Be
merkung, an der wir den Antrag Graf nicht aufhängen wol
len. Redaktionell geht die Formulierung nicht auf; minde
stens ist das Wort «sind» zu streichen. 
Was will Herr Graf? Herr Graf möchte den Anteil von 
einem Drittel an den Bussen, den eingezogenen Geschen
ken oder Zuwendungen und am Erlös aus eingezogenen 
Gegenständen nicht mehr In die Wohlfahrtskasse des Zoll
personals fllessen lassen. In der Sache bin ich mit Herrn 
Graf grundsätzlich einverstanden. Das Zollpersonal soll 
nicht von der Höhe des Bussenertrages profitieren. Eine 
solche Ueberlegung ist heute nicht mehr vertretbar, weil 
sie Indirekt dazu führt, dass das Zollpersonal für möglichst 
grosse und zahlreiche Bussen besorgt Ist. Das kann nicht 
Aufgabe eines Rechtsstaates sein. 
Nun hat aber die Kommission den Antrag Graf auf eine 
entsprechende Bemerkung von Herrn Junod hin diskutiert. 
Wir sind dann aus folgenden Gründen zur Auffassung ge
langt, es sei die bisherige Regelung beizubehalten: Solche 

536 N 5 juin 1980 

Wohlfahrtskassen bestehen auch noch in anderem Zusam• 
menhang, insbesondere bei der PTT. Vor allem aber ist 
diese Angelegenheit politisch sehr umstritten. Wir haben 
schon 1973 im Zusammenhang mit dem Verwaltungsstraf
recht stundenlange Diskussionen Ober diesen Drittel zu
gunsten der Wohlfahrtskassen geführt, und schon damals 
ist alles beim alten geblieben, weil sich die Personalver
treter, vor allem Herr Müller-Bern, auf den Standpunkt 
stellten, dieser Drittel beinhalte zum Tell auch eine Perso
nalentschädigung, und wenn man diese Regelung abschaf
fen wollte, müsste man diesen Drittel In die Saläre einbau
en oder zur Verbesserung der Pensionskassenleistungen 
verwenden. Dadurch entstünde natürlich kein Spareffekt, 
weshalb der Antrag Graf im Rahmen dieses Sparpakets 
verfehlt Ist. Er ist aber grundsätzlich richtig. Ich möchte 
deshalb Herrn Graf beliebt machen, mit einer Motion dafür 
zu sorgen, dass dieser Drittel verschwinden wird. 

Im übrigen zur Orientierung: Es handelt sich um einen 
Betrag von etwa 1,3 Millionen Franken im Jahr, der In die
se Wohlfahrtskasse fliesst. Aus den in der Kommission 
einlässlich diskutierten Gründen beantrage ich Ihnen die 
Ablehnung des Antrages Graf. 

M. Barchl, rapporteur: M. Graf nous propose de supprimer 
a l'artlcle 103 la part des amendes qui est conferee et 
attribuee a une caisse de prevoyance en faveur du per
sonnel des douanes. II a certainement raison; l'argument a 
ete aussl souleve au sein de notre commission, on n'a pas 
vote sur ce point, mais l'on a ete manifestement de l'avis 
que ce reglement correspond a une norme, a une pres
crlption typique teile qu'elle sevissait dans le royaume des 
Bourbons de Naples. Dans un Etat moderne, surtout dans 
un Etat de droit, de pareilles normes qui prevoient en fait 
une partlcipation des «pollciers» aux · amendes ne de
vraient plus exister. En seance de commlssion, on a ce
pendant ete d'avis qu'II serait faux de supprimer dans un 
paquet financler une norme qul n'est plus justifiee, mais 
entrafneralt aussl la suppression d'autres reglements con
cernant d'autres caisses de prevoyance chez !es PTT. De 
toute maniere, nous n'avons pas eu le temps en seance de 
commission de nous pencher d'une fac;:on approfondie sur 
tous les problemes qui pourralent ~tre souleves par la sim
ple suppression de ce reglement. 

Bundesrat Rltschard: Es ist zwar selbstverständlich, zu 
erwarten - und auch wichtig -, dass man dieses · Problem 
der Wohlfahrtskassen hier diskutiert. Jene für das Zollper
sonal - ich weiss nicht, ob Herr Graf das weiss - besteht 
jetzt seit Ober 50 Jahren; man könnte sagen, das sei ein 
alter Zopf. Man kann auch sagen, es ist ein wohlerworbe
nes Recht, es ist Jedenfalls eine Gewohnheit, die sich ein
gebürgert hat und die auch einigermassen ihren Sinn hat. 
Die Zöllner figurieren ja nicht in den Spitzenpositionen der 
Besoldungsskala der Eidgenossenschaft, das wissen Sie 
alle. Sie haben - Herr Barchl hat, es soeben gesagt - kei
ne Sondervergünstigungen, sie bekommen nicht ein Beam
tenbillet, sie haben kein Gratlstelefon. Dazu leisten sie 
Ihren Dienst sehr oft auf einsamen und zum Teil auch ge
fährlichen Posten. Der Oberzolldirektor hat mir geschrie
ben und mich gebeten, im Auftrag des Personals, mich 
doch dafür einzusetzen, dass diese Wohlfahrtskasse erhal
ten bleibe. Er hat wie folgt geschrieben: «Ich möch_te sehr 
bitten, daran zu denken, dass die Aufhebung dieser ausge
sprochen sozialen lnstitullon, die den Stolz Jedes Zöllners 
bildet, oder das Zuschütten Ihrer einst stetig fllessenden 
Einnahmenquelle unter dem Personal unweigerlich Folgen 
haben müssten. Es darf auf die gefahrvolle Aufgabe hinge
wiesen werden, die gerade das Grenzwachtkorps in dieser 
von Terroristen und Gangsteraktionen erschütterten Zelt 
zu leisten hat.• 
Das ist wichtig. Der Grenzwächter hat heute einen gefähr
licheren Beruf als zur Zeit der Schmuggler; die haben 
nicht oder nur selten geschossen. Das Zollpersonal wird 
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Jetzt sehr stark In der Fahndung eingesetzt. Vor allem die 
Terroristenszene - es gab schon Tote, wie Sie wissen -
hat diesen Beruf etwas verändert, ohne dass das In der 
Besoldungsskala Irgend einmal zum Ausdruck gekommen 
wäre. Ich würde glauben, man sollte den richtigen Hinweis 
von Herrn Graf prüfen, muss dann aber nach Kompensa
tionen suchen. Man muss das Irgendwie kompensieren, 
sonst entsteht hier' ein Unrecht, das möglicherweise doch 
auf dieses Grenzwachtkorps sehr negative Einflüsse haben 
könnte. Nun kann man aber diese Kompensation nicht Im 
Rahmen eines Sparpaketes verwirklichen. Das muss Im 
Rahmen einer Besoldungsrevlslon oder mit einer anderen 
Möglichkeit realisiert werden. 
Ich möchte Sie aus allen diesen Gründen bitten, daran zu 
denken, wo diese Zöllner stehen, was sie zu leisten haben, 
und bitte Sie daher, den Antrag Graf abzulehnen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag des Bundesrates 
Für den Antrag Graf 

Abschnitt 2 Art. 61 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Chapltre 2 art. 61 

Proposition de la commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Abschnitt 3 Art. 41 Abs. 2 letzter Satz 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Chapltre 2 art 41 al. 2 dernlere phrase 

Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Consell des Etats 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

75 Stimmen 
29 Stimmen 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur /'ensemb/e 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 117 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

L 

Bundesbeschluss Ober die Herabsetzung von Bundeslel
stungen In den Jahren 1981 und 1982 

Arrit6 f6d6ral redulsant certalnes prestatlons de la Confe
d6rallon en 1981 .et 1982 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Hubacher, Bratschi, Carobblo, Falber, Grobet, Müller
Bern, Riesen-Freiburg, Schmid, Uchtenhagen) 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, die so
zialen sowie kulturellen Bereiche von der Herabsetzung 
der Bundesleistungen auszuschllessen. 

Maforite 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Mlnorlte 
(Hubacher, Bratschi, Carobblo, Falber, Grobet, Müller-Ber
ne, Riesen-Fribourg, Schmid, Uchtenhagen} 
Renvoi au Conseil federal en le priant d'exclure les sub
ventlons allouees dans les domaines soclal et culturel du 
projet visant a reduire certalnes prestatlons de le Confe
deratlon. 

Präsident: Ich erteile Herrn Bundesrat Ritsohard das Wort 
zur Abgabe einer einleitenden Erkl-ärung des Bundesrates. 

Bundesrat Rltachard: Es ist vereinbart und auch ge
wünscht worden, dass der Bundesrat bekanntQibt, was er 
bis jetzt mit Bezug auf die Härtefälle, die in diesem Ab
schnitt des Sparpaketes eine wichtige Rolle spielen, schon 
zugesichert hat. 
Alles was unter Bundesleistungen, die Sie Jetzt hier bera
ten, fällt, - also die Bundesbeiträge, Beiträge an interna
tionale HIifswerke, an die Institutionen sowie die Darlehen 
und Warengeschäfte - macht im Durchschnitt der drei 
Jahre, für die die Herabsetzung vorgesehen Ist, 6,1 MIi
iiarden Franken. Davon muss all das abgezogen werden, 
wofür bereits Verpflichtungen eingegangen worden sind. 
Dazu gehört zum Beispiel das Defizit der Schweizerischen 
Bundesbahnen, das unter diesen Beiträgen figuriert. Wir 
können zwar kürzen, aber das Defizit bleibt trotzdem be
stehen. Es wäre sinnlos, sich hier etwas vorzumachen. 
Dann kommen die vielen Staatsverträge, die mit Sitzorga
nisationen und vielen anderen internationalen Organisatio
nen abgeschlossen sind. All das zusammen - also SBB
Defizit und die Verpflichtungen, die man bereits eingegan
gen ist, Subventionen, die man bereits schriftlich zugesi
chert hat und die nach Bundesgerichtsentscheid auch so 
Geltung haben - macht 1,2 Milliarden Franken, so dass 
also 4,9 Milliarden - d. h. 10 Prozent davon oder 490 Millio
nen - gekürzt werden können. Das Kürzungsziel, das in 
diesem Beschluss enthalten Ist, beträgt 360 Millionen. Für 
Härtefälle stehen uns so 130 Millionen Franken als Spiel
raum zur Verfügung. Der Bundesrat hat beschlossen, dass 
erstens alle Beiträge, die für die Berglandwirtschaft ein• 
kommensbildend sind - also die direkten Zahlungen an 
die Berglandwirtschaft -, nicht gekürzt werden sollen. Das 
sind 30 Millionen Franken. zweitens sollen die finanz
schwachen Kantone - weil sie eben durch die lineare Kür
zung der Subventionen extrem stark betroffen würden -
nur eine hälftige Kürzung erleiden, also nur um 5 Prozent 
gekürzt werden; das sind 11 Millionen. Drittens sollen 
ebenfalls die Beiträge an die Krankenkassen nur zur Häff. 
te gekürzt werden, weil man die Beiträge des Bundes an 
die Krankenkassen schon limitiert hat; also auch hier nur 
um 5 Prozent. Diese drei Posten sind beschlossen, und 
das wollen wir so durchhalten. Wir glauben, dass das ef
fektive Härtefälle sind, die als solche bezeichnet worden 
sind. Ich habe diese Härtefälle auch noch mit dem 
Antrag von Nationalrat Petitplerre konfrontiert. Sie könnten 
vor den Kriterien, die er aufgestellt hat, bestehen. 
Nachher bleibt uns noch von den 130 Millionen ein Rest 
von 24 Millionen. Wir diskutieren jetzt noch im Bundesrat -
wir müssen da noch einige zusätzliche Abklärungen 
durchführen -, was wir bei den Privatbahnen unternehmen 
wollen, weil dort eine gewisse Kumulation bei der Defizit
deckung und bei der Tarifannäherung eintritt. Wenn man 
beides kürzt, ergibt sich eine Kumulation. Dann gibt es 
auch ein Abkommen mit der RhB. Die Bündner behaupten, 
es sei ein Staatsvertrag, aber Roger Bonvln hat Ihn in den 
Knlckerbockern abgeschlossen. Wir sind hier also nicht 
ganz sicher, ob dies ein Staatsvertrag Ist. Die Sache muss 
aber geprüft werden. In den letzten Tagen haben wir sie 
zur Kenntnis nehmen müssen. 
Dann kommt das Problem der Hochschulen. Hier werden 
wir auch zu prüfen haben, ob bei den finanzschwachen 
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oder bei einzelnen Hochschulen etwas getan werden 
muss. Wir denken vor allem an die Stipendien. 
D.es weiteren kommt das ganze Paket der öffentlichen Ent
wicklungshilfe, das allerdings etwa 13 bis 35 Millionen 
Franken ausmachen würde. 
Für die 24 Millionen, die noch verbleiben, haben wir also 
schon Verwendung. Dabei werden auch Kriterien zu be
rücksichtigen sein, wie sie Herr Nationalrat Petitplerre vor
schlägt. Wir sollten das eigentlich eher als Löschwasser 
zur Verfügung halten können, weil tatsächlich im Verlaufe 
dieser drei Jahre - die Uebung, die wir hier durchführen, 
Ist ja eine summarische und deshalb harte - unter Um
ständen Verhältnisse auftreten, die es notwendig machen, 
dass der Bund irgendwie helfen können muss. Beschlüsse 
gefasst sind nur mit Bezug auf die Berglandwirtschaft, die 
finanzschwachen Kantone und die Krankenkassen. 

Eintreten wl;d ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil declde sans oppositlon d'entrer en matiere 

Präsident: Ich erteile Herrn Hubacher das Wort zur Be
gründung seines Rückweisungsantrages. 

Hubacher: Unsere Fraktion beantragt Ihnen Rückweisung 
der Vorlage an den Bundesrat mit dem Auftrag, die sozia
len sowie kulturellen Bereiche von der Herabsetzung der 
Bundesleistungen auszuschliessen. 
Wir haben in mehrstündigen Verhandlungen diese Spar
übung bis jetzt ziemlich einvernehmlich durchexerziert. 
Unsere Einwände gegen die globale lineare Kürzung der 
Bundesbeiträge, vorbehaltlich eines Härtefonds, richtet 
sich nicht gegen die eingeschlagene Sparpolitik des Bun
desrates, sondern richtet sich gegen Auswirkungen, die 
wir in dieser Beziehung für gefährlich und falsch halten. 
Man könnte oft meinen, wir seien eigentlich nicht das Par
lament eines der reichsten Länder der Welt, sondern wir 
seien eher ein Parlament eines eher armen Landes. Kürz
lich ging Ja die Meldung durch die Presse, wonach eine 
Delegation des Bundesrates bei den Vorbereitungen einer 
Zentenarfeier und einer Landesausstellung 1991 in der ln
nerschwelz - es sind dann Immerhin 700 Jahre seit der 
Gründung der Eidgenossenschaft - wegen der schlechten 
Finanzlage den kantonalen Vertretern der lnnerschweiz 
mitteilen musste, der Bund könne sich nur In einem ganz 
«beschränkten Rahmen» an dieser Landesausstellung be
teiligen, das helsst nur eine beschränkte Defizitgarantie 
übernehmen. 
Es gibt kaum einen anderen modernen Industriestaat mit 
dieser finanziellen und volkswirtschaftlichen Stärke und 
mit diesem Reichtum, der durch seine Regierung erklären 
Hesse, das 700jährlge Jubiläum sei für diesen Staat aus 
finanziellen Gründen nicht so feierlich zu begehen, wie 
das wohl angemessen wäre; der Bund habe kein Geld, 
und die Kantone sollten diese Feier durchführen. 
Etwa gleich tönt es hier bei der Vorlage Herabsetzung der 
Bundesleistung. Wir glauben, dass diese Art von Armut, 
die man da durch den Bund gegenüber der eigenen Be
völkerung, aber auch gegenüber der übrigen Weltöffent
lichkeit präsentiert, doch etwas zu «pauvre» Ist. Es ist ja 
nicht so, .dass dieses Land «aus dem letzten Loch pfeift», 
und man jetzt generell KQrzungen vornehmen muss, nur 
um dem Drang nach Sparen gerecht zu werden, ohne 
ROckslcht auf die Folgen. Wenn ich mich als Bürger beim 
Lesen dieser Meldung, unser Land sei nicht in der Lage, 
vom Bund aus ein 700jährlges Jubiläum dieses Staates 
wOrdlg zu finanzieren und z'u begehen, etwas geschämt 
habe, dann meine ich, dass auch diese Vorlage, die wir 
Jetzt behandeln, ähnliche Reaktionen auslöst. 
Es kommt ein zweites hinzu: Wir machen da viel politi
sche Akrobatik, und wir begeben uns auch In Widersprü
che .. Ich gebe offen zu, Ich habe Mühe - nicht aus Feind
lichkeit gegenüber der Landwirtschaft zum Beispiel - zu 
goutieren, dass wir für den Export von Schweizerkäse letz
tes Jahr 333 Millionen Franken ausgegeben haben, aus 

volkswirtschaftlich berechtigten und aus andern vernünfti
gen Gründen; aber 333 Millionen für die Verbilligung die
ses wertvollen Nahrungsmittels, das ja In den Exportlän
dern eher ein gehobeneres Konsumgut ist - kein Vollnah
rungsmittel im Sinne einer zwingenden Notwendigkeit; 
Schweizerkäse ist eine Delikatesse -, dafür haben wir 
333 Millionen ausgegeben. Und jetzt machen wir da eine 
Sparübung, mit der wir bei Subventionen für die Krebsbe
kämpfung, Subventionen für die Bekämpfung rheumati
scher Krankheiten, für die Bekämpfung der Tuberkulose, 
Beiträge an die Krankenkassen, an das Rote Kreuz usw. 
Streichungen vornehmen, eine Sparübung, mit der wir ge
mäss der detaillierten Liste, die wir in der Kommission 
bekommen haben, beispielsweise beim beruflichen BIi
dungswesen einfach 28 Millionen streichen sollen. Im Mo
ment, wo die Kantone das von uns beschlossene neue 
Berufsblldungsgesetz durchzuführen haben, mutet man ih
nen zu, dass die Mehrausgaben, die ihnen entstehen, dann 
noch zusätzlich gekürzt werden, weil wir linear - mit Aus
nahmen - alles kürzen wollen. Da geht unser Verständnis 
nicht so weit. Ich wiederhole: Bei allem Respekt und Ver
ständnis - auch vor allem volkswirtschaftlich - davor, dass 
man in einem Sektor über 300 Millionen ausgibt, Ist es 
schwer zu ertragen und politisch nicht zu vertreten, dass 
man dann dem eigenen Volk gegenüber derartige Strei
chungen zumuten soll. 
Und ein Drittes: Dieses Streichkonzert, das wir über uns 
ergehen lassen, wird ganz erheblich gestört; das gibt auch 
noch eine zusätzliche politische Disharmonie. Dieses 
Streichkonzert wird gestört durch rech.t forsche Militärmu
sik. Wenn man im gleichen Moment, In dem man bei 
durchaus bereits schon eher bescheidenen Ausgaben -
ich erwähne die Krebsbekämpfung u. a. - Kürzungen be
antragt, Ist es schon eine Provokation, vom EMD zu ver
nehmen, dass In den nächsten zehn Jahren der Rüstungs
bedarf ungefähr 30 bis 35 Milliarden Franken betrage (man 
geht hoch hinaus, um «wenigstens» 20 MIiiiarden zu be
kommen, wie man intern vernimmt) und dass ständig die 
Armeeausgaben erhöht werden sollen - im gleichen Mo
ment, in dem wir bei der Berufsbildung, bei Sozialausga
ben, bei kulturellen Ausgaben Kürzungen vornehmen sol
len! 
Das hat unsere Fraktion bewogen, den Bunderat zu bitten, 
sich dieses Kapitel L nochmals zu überlegen, bei allem 
Verständnis, dass es schwierig ist, bei so vielen Positionen 
gerecht zu sein. Aber diese rudimentäre, rigide Art von 
Pauschalisierung und linearer Kürzung ist nach unserer 
Meinung auf diesem Sektor nicht haltbar - auch dann 
nicht, wenn jetzt ein Kompromiss mit dem Konkordat der 
Schweizerischen Krankenkassen zustande gekommen sein 
soll, das heisst, wenn die Krankenkassen gute Miene zum 
bösen Spiel machen. Abgefunden haben sie sich nicht -
das wäre schon etwas übertrieben -, aber sie mussten zur 
Kenntnis nehmen, dass offenbar auch sie Kürzungen ak
zeptieren müssen; sie sind da nicht dem Charme unseres 
Finanzministers erlegen, sondern sie sind einfach von der 
Situation überfahren worden; sie mussten offensichtlich 
kapitulieren. 
Auch dieses Kapitel, Kürzung der Krankenkassensubven
tionen, Ist schwierig zu verstehen, weil diese Krankenkas
sen Aufgaben erfüllen, die wir als Gesetzgeber ihnen vor
schreiben, nämlich beispielsweise, dass die Frauenprämie 
nicht mehr als 10 Prozent teurer sein darf als die übrigen 
Prämien. Wir haben Vorschriften gemacht gegenüber 
Berggebieten, Vorschriften für Kinderprämien, Vorschriften 
im Bereich der Tuberkulose, der Invalidenversicherung 
usw. 
Die Krankenkassen haben bereits Kürzungen über sich 
ergehen lassen müssen. Die Beiträge des Bundes sind seit 
1976 eingefroren. Die Krankenkassen müssen Ende dieses 
Jahres ihre Prämien erhöhen, weil die Kostensteigerung 
im Gesundheitswesen weiter anhält, und gleichzeitig sol
len jetzt die Krankenkassen - nur weil man sich auf diese 
zehnprozentige lineare Kürzung eingeschossen hat - trotz-
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dem eine Kürzung der Bundesbeiträge, wenn auch jetzt In 
reduzierter Form, entgegennehmen. Das Ist eine Politik, 
die doch eigentlich widersprüchlich Ist. Entweder erfüllen 
die Krankenkassen Ihre Aufgabe, oder sie erfüllen sie 
nicht. Die gesetzliche Verpfllchtung und das finanzielle 
Bedürfnis sind offensichtlich vorhanden. 
Jedermann in diesem Saale weiss über die Kostenexplo
sion im Gesundheitswesen Bescheid. Deshalb Ist es eine 
Selbsttäuschung zu meinen, man könne mit einer Beitrags
kürzung Probleme lösen. Man kann sie nur verdrängen. 
Auch das ist ein Grund, warum wir Sie bitten, die Vorlage 
an den Bundesrat zurückzugeben. Auf diese Welse hat er 
Gelegenheit, sich das Ganze nochmals zu überlegen, mög
licherweise in der Richtung, dass man den Härtefonds, der 
an und für sich besteht, aber bereits ausgeschöpft ist, 
ausdehnt. Eine Politik, wie sie In diesem Kapitel vom Bun
desrat und von der Kommissionsmehrheit beantragt wird, 
können wir nicht als richtig erachten. 

Stucky: Namens der °FDP-Fraktlon bitte Ich Sie, die Vorla
ge nicht an den Bundesrat zurückzuweisen. Wir können 
das Herzstück der Vorlage nicht einfach herausbrechen 
beziehungsweise so beschränken, dass ganz wesentliche 
Teile nicht mehr vorhanden wären. Die Konsequenz eines 
solchen Tuns wäre eine saure Reaktion Im Volk, das wie
derholt seinen deutlichen Sparwillen kundgetan hat. Wenn 
wir die Finanzordnung durchbringen wollen, dann müssen 
wir jetzt im Parlament beweisen, dass wir auch das Unse
re dazu tun, auch wenn es uns schwerfällt, um den Bund 
auf elnigermassen gesunde Füsse zu stellen und eine 
Chance zu haben, mit der Finanzordnung durchzukommen. 

Natürlich Ist eine Vorlage wie die Vorlage L kein politi
sches Zuckerlecken. Aber man kann - das ist eine alte 
Binsenwahrheit - das Fell nicht waschen, ohne es nass zu 
machen. Immerhin sind mit der Erklärung von Bundesrat 
Ritschard gewisse Felder dieses Felles noch ausgespart 
worden. Und deshalb erklären wir uns auch von der Ant
wort befriedigt. 

Auch uns hat das Dilemma beschäftigt, In dem die Kran
kenkassen stecken. Einerseits macht man soziale Aufla
gen, kürzt aber die Subventionen. Wir hatten die Gelegen
heit, die Krankenkassenrechnungen noch etwas näher an
zusehen. Und da müssen wir uns schon sagen: die Kür
zung um 5 Prozent, die Ist noch zumutbar. Wir konnten 
feststellen, dass die Krankenkassen in den vergangenen 
drei Jahren je rund 200 Millionen Franken pro Jahr in 
Rückstellungen und Reserven anlegen konnten und Ende 
1979 über Reserven von rund 1,9 Milliarden Franken ver
fügten. Es ist also zumutbar, dass sie auf diese Reserven, 
jedenfalls teilweise, zurückgreifen. Wir möchten aber 
nicht, dass wir nun den Krankenkassen auch noch vor
schreiben, wo und wie sie sparen müssen. Wenn man sie 
schon um 5 Prozent beschränkt, dann soll man ihnen auch 
die Freiheit lassen und dankbar dafür sein, dass das Kon
kordat der Schweizerischen Krankenkassen zugestimmt 
hat, wenn auch murrend und grollend und brummend, 
dass der Bund diese Kürzung vornimmt. Auch bei den üb
rigen Ausnahmen sind wir befriedigt, hinsichtlich der eln
kommensbildenden Bestandteile bei den Bergbauern wie 
auch In bezug auf die Privatbahnen. 

Hingegen lehnen wir alle anderen Ausnahmen konsequen
terweise ab. Das Parlament gibt natürlich mit der Delega
tion an den Bundesrat ein gutes Stück Einfluss auf, ja es 
gibt sogar zu, dass es In einem gewissen Masse seiner 
Kompetenz verlustig geht, weil es eingestehen muss, nicht 
fähig zu sein, den Katalog, wo genau was gekürzt wird, 
selbst aufzustellen. Das ist eine betrübliche Tatsache; 
aber wir kommen wohl nicht weiter ausser mit dieser De
legation. 

Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, auf die Vorlage 
einzutreten und konsequent Ausnahmevorschläge abzuleh
nen. 

69-N 
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Martlgnonl: Die SVP-Fraktion betrachtet den vorliegenden 
Bundesbeschluss als zentralen Bestandteil des Sparpake• 
tes, denn hier sollen nun die Entscheide getroffen werden,· 
die ausstrahlen und die meisten Mitbürger unmittelbar be
rühren, entsprechend den vorausgegangenen Volksent
scheiden. 
zweifellos ist die Massnahme einer zehnprozentigen Kür
zung grob. In Artikel 6 wird mit der Befristung, aber auch 
mit den Hinweisen aul die Aufgabenteilung und die Neu
ordnung der Bundesfinanzen, der Charakter einer Notlö
sung unterstrichen. Die SVP-Fraktlon kann sich mit dieser 
Formulierung in Artikel 6 einverstanden erklären. Ueber 
die Frist selber sind die Meinungen In unserer Fraktion 
geteilt. Einig ist sich die Fraktion darin, dass die Frist von 
zwei Jahren, die der Bundesrat vorsah, zu kurz ist. Ein Teil 
möchte auf drei Jahre, ein Teil auf vier Jahre gehen, wo
bei, wie Sie dem Artikel 6 entnommen haben, die Möglich
keit besteht, nach zwei Jahren die Uebung abzubrechen. 
Es Hegt eine grosse Zahl von Abänderungsanträgen vor. 
Sie laufen, wie der Rückweisungsantrag Hubacher, mit we
nigen Ausnahmen darauf hinaus, Ober die Generalausnah
me des Bundesrates hinaus weitere Ausnahmebestimmun
gen zu schaffen. Wir slrid der Auffassung, dass dieses 
zweifellos nicht zur Preiskrönung vorgeschlagene Huhn 
nicht noch mehr gerupft werden sollte. Sonst würde es 
nicht nur seines Federkleides, sondern seiner Substanz 
beraubt. Die SVP-Fraktlon wendet sich bei allem Verständ
nis - es wurde hier sehr viel Verständnis gezeigt - für ge
wisse Einzelanliegen gegen eine Erhöhung des Härtekon
tingents wie auch gegen Sonderklauseln, die nur wieder 
weitere Begehren nach sich rufen müssen. 
Und wenn Herr Hubacher die Subventionskürzung mit den 
Millionen für den Käseexport In Beziehung setzte, so 
möchte Ich doch darauf hinweisen, dass es sich hier um 
elnkommenssichernde Massnahmen handelt. Ich glaube, 
wir sind uns hier alle darin einig, es kann genausowenig 
In Frage kommen, dass wir auch beim Bundespersonal 
etwa den Rotstift ansetzen dürfen. 
Obwohl unbestritten, verweist die SVP-Fraktion vor allem 
auf die Bedeutung des vom Ständerat eingeführten Arti
kels 3a. Dieser Artikel richtet sich gegen den Perfektionis
mus in der Ausführung von subventionierten Werken. 
Wenn heute in breiten Volkskreisen eine skeptische Ein
stellung gegenüber öffentlich subventionierten Werken 
herrscht, so nicht zuletzt wegen allzu perfektionistischer 
Vorschriften. Wir laden deshalb den Bundesrat ein, von 
dieser Bestimmung Gebrauch zu machen und, wenn im
mer möglich, auch einfache Lösungen zu fördern. Ich bitte 
Sie, den Mehrheitsanträgen der Kommission zu folgen und 
die Rückweisung abzulehnen. 

M. Jeanneret: Le groupe liberal m'a prle de vous dlre qu"il 
est contre Je renvol, qu'II s'opposera a tout amendement 
qui citeralt un falt precls et qu'II regarde seulement avec 
sympathie la proposltion de M. Petltpierre. Mais, Monsieur 
Je Conseiller federal, sl le groupe liberal est d'accord d'en
trer en matlere, c'est a conditlon que vous le rassuriez sur 
un polnt. Hier, M. Bonnard a prls position au cours du 
debat general et, dans le cadre de son Intervention, il a 
souligne un aspect du probleme qul est lie preclsement au 
texte legal que nous discutons et sur lequel je voudrals 
revenlr plus a fond: le lien entre les reductlons de subven
tions de 1 0 pour cent et la reduction de l'intervention ad
ministrative de la Confederatlon. 
Un pont a ete cree entre les mesures de repartition des 
täches entre les cantons et la Confederation. Ce que le 
Conseil national et le Conseil des Etats ont fait jusqu'icl 
permet de canallser et d'lnaugurer de bonnes habitudes, 
mals encore faut-11 ne pas retomber dans les mauvaises 
habltudes. II faut que ce 10 pour cent de reduction amene 
a une reelle slmplificatlon de l'administration a la fols fe
derale et cantonale et conduise donc a de vraies econo
mies. 
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Le theme que je voudrais soulever devant vous, Monsieur 
le Conseiller federal, au nom du groupe liberal, et qui con
dltionne notre accord, sinon sans reserve, a ce projet est 
celul de 10 pour cent de molns de subventlons mais de 10 
pour cent de moins d'interventions administratives, super
flues en general, et de la part de ia Confederation en par
tlculier. Ce n'est pas un probleme de texte de loi, ca n'est 
pas matlere a amendement ou a motion, c'est une ques
tlon d'esprit du Conseil federai et de l'administration. Du 
Conseil federal, nous avons toute assurance, vous-meme 
l'avez dit, Monsieur Ritschard, devant le Conseil national 
dans le debat sur las Grandes lignes gouvernementales. Le 
president de la Confederatlon l'a dit egalement: «Le Con
seli federal entend limlter las Interventions de la Confede
ration a l'indlspensable.» Dans le groupe de contacts des 
cantons - et j'espt\re que M. M0ller-Balsthal m'excusera de 
m'exprimer aussi, comme d'autres egaiement, en tant qua 
conseiller d'Etat - comme je posais la question a M. Fur
gler, ceiui-ci m'a reponda et Je clte le proces-verbal: «Je 
vous donne l'assurance formelle, Monsieur Jeanneret, que 
le Conseil federal veut trouver une solutlon qui augmente 
le rendement de l'admlnlstratlon en evltant toute ,pape
rasse inutile ... J'en vlens au deuxleme point. Nous avons 
las assurances du Conseil federal, mals avons-nous celles 
de l'admlnlstratlon? A-t-elle compris? 

Je voudrais, Monsieur le Conseiller federal, vous en don
ner un seui exemple en brandissant ce texte auquel M. 
Bonnard a fait alluslon hier, cette ordonnance sur la pro
tection des animaux dont II a dit qu'a la fois eile nous fai
salt sourire et qu'elle etait grave: en effet, un gouverne
ment tel qua celui auquel j'appartiens, extremement res
pectueux du Conseil federal, est en train de vous repon
dre dans la consultatlon ce qui suit: «La nouveile or
donnance ne tlent aucun campte des travaux actuellement 
en cours et des propositlons a l'etude pour une nouvelle 
repartitlon des tlches. Ce projet va nettement a l'encontre 
de ce qui est recherche puisqu'li reglemente dans las plus 
petlts detalls une matiere particuliere, ne laissant aux can
tons que le soin et les frais de l'application. ·De deux 
choses l'une, ou la Confederation reglemente de fai;:on 
detaillee et se charge elle-meme de l'application ou eile 
revlse fondamentalement la conception de cette ordon
nance et alle attribue alors aux cantons le maximum pos
sible de competences decislonnelles et d'execution.» Je 
sals qu'li est des gouvernements cantonaux qui n'entrent 
meme pas en matlere. En ce qui nous concerne, nous 
vous repondons sur ce point. 
Pourquol cette ordonnance donne-t-elle iieu au ridicule? 
Je voudrais vous clter le fameux article 18, Monsieur le 
Conselller federal, «les porcs doivent pouvoir se distraire 
longuement... Je repete: «Les porcs doivent pouvoir se 
dlstralre longuement", et je cite ie commentaire de l'arti
cle 18 de l'expose des motifs: «En cas d'insuffisance de 
dlstractlons appropriees, les porcs peuvent präsenter des 
troubles du comportement, morsures de la queue, de la 
peau et cannlbalisme.» 

C'est au moment ou ie probleme devient grave; alors que 
las membres du Conseil federal s'evertuent et las gou
vernements cantonaux avec eux, a tout mettre en oouvre 
pour que, dans le cadre du paquet financier et de la re
partition des täches, l'on cree de veritables economies en 
redulsant las täches de l'administration, il en est encore 
qul preparent des documents de ce genre-la, qui occupent 
temps, fonctionnalres, argent et papier. Nous souhaltons 
donc, Monsieur le Conseiller federal, qua vous nous don
nlez lci l'assurance solennelle et publique de vous resou
dre ä descendre jusqu'au plus profond de l'adminlstration 
federale - pulsque les cantons acceptent ces 10 pour 
cent - afin de montrer votre volonte de faire de vraies 
economles, en r6dulsant egalement de maniere decisive 
!'Intervention administrative superflue. Vous nous avez de
clare hier qua vous comptlez sur i'appui du Parlament 
dans la recherche constante de nouvelles economies. Je 
crqls qua vous pouvez compter sur son appui et sur celui 

des gouvernements cantonaux, si l'on renonce a de tels 
exercices a la fols ridlcules, superfius et graves. 

Cantlenl: Die CVP-Fraktion ist für Eintreten und lehnt den 
Rückweisungsantrag an den Bundesrat ab. 
Ich konnte bereits im Elntretensvotum gestern morgen 
ausführen, dass wir uns auch in der Kommission für die 
Belange und, ich möchte sagen, für die legitimen und aus
gewiesenen Bedürfnisse der Krankenkassen voll einge
setzt haben. So lag In der Kommission mein Antrag vor, es 
sei die Kürzung des Bundesbeitrages an die Krankenkas
sen auf 5 Prozent zu begrenzen. Dieser Antrag fand vor
erst in einer Eventualabstlmmung eine Mehrheit In der 
Kommission, wurde dann aber In der Gesamtabstimmung 
und In der Gegenüberstellung zum Antrag des Bundesra
tes In eine Minderheit versetzt. Ich konnte Ihnen auch ge
stern bekanntgeben, dass uns Herr Bundesrat Rltschard 
in der Kommission über seine Gespräche mit dem Kran
kenkassen-Konkordat nach der Kommi1Ssionssitzung orien
tierte, und das Ergebnis dieser Gespräche führte eigent
lich genau zu dem, was wir bereits postulierten, nämlich 
einer Reduktion der Beitragskürzung von 10 auf 5 Prozent, 
d. h., dass demnach die Krankenkassen statt 88 Millionen 
Franken 44 Millionen Franken weniger erhalten sollen. Wir 
finden, was sich hier nun im Gespräch und In kooperativer 
Zusammenarbeit aller Beteiligten eingependelt hat, ist 
eine massvolle, eine vernünftige Lösung, weshalb wir dem 
Rückweisungsantrag unsere Gefolgschaft nicht angedei
hen lassen können. Ich bitte Sie, mit der Kommissions
mehrheit für Eintreten zu stimmen. 

B0hler-Tschapplna: Bevor ich mich entschliessen kann, 
diesem Abschnitt - Herabsetzung von Bundesleistungen -
zuzustimmen, möchte ich von Herrn Bundesrat Ritschard 
noch einige Fragen beantwortet haben. Wir haben gehört, 
dass die direkt einkommensbildenden Massnahmen zugun
sten des Berggebietes von der zehnprozentigen Kürzung 
ausgenommen werden. Wie verhält es sich nun bei den 
sogenannten Strukturverbesserungsmassnahmen? Im vor
gesehenen Härtekontingent von 24 Millionen Franken ha
ben diese wohl kaum Platz. Sollte diese zehnprozentige 
Kürzung Im Bereich Strukturverbesserungsmassnahmen 
Tatsache werden, hat dies im Berggebiet unzumutbare Er
höhungen der Restkosten zur Folge. Anhand verschiede
ner Beispiele unseres Kantons, die In den letzten Jahren 
abgeschlossen wurden, könnte Ich Ihnen dies aufgrund ge
nauer Berechnungen mit Zahlen belegen. Um die Debatte 
nicht zu verlängern, nur soviel: Die Kürzungen bewirken 
eine Erhöhung der Restkosten, also Jener Kosten, die von 
den Subventionsempfängern selber zu tragen sind, von 
zwischen zirka 40 bis 97 Prozent. Es tritt also in einzelnen 
Fällen praktisch eine Verdoppelung der Kosten für den 
Empfänger ein, vorausgesetzt natürlich, dass keine Revi
sion der kantonalen Erlasse vorgenommen wird, was ja 
immerhin noch die Zustimmung des Volkes voraussetzt. 
Diese Beispiele zeigen deutlich, dass die durch die Spar
übung entstehende zusätzliche Belastung für den einzel
nen Empfänger mehr ausmacht als die Flächenbeiträge, 
die der Verbesserung des bergbäuerllchen Einkommens 
dienen sollen. Diese werden dadurch vollkommen wir
kungslos. Eine zehnprozentige Kürzung des den Kantonen 
zugeteilten Gesamtbetrages Im Melioratlonsberelch wäre 
meines Erachtens annehmbar. Dann könnte durch eine 
zeitliche Verlängerung die . Höhe der Restkosten für den 
einzelnen Empfänger unverändert beibehalten werden. Die 
Beitragssätze sollten zumindest für das Berggebiet unter 
keinen Umständen geändert werden. Die Einsparungen für 
den Bund wären mit dieser Lösung genau gleich gross. 
Zudem könnte dadurch die Reduktion der Zahl von Melio
rationen eine Arbeitsentlastung bei der Verwaltung und 
somit auch in diesem Bereich zusätzliche Einsparungen 
erzielt werden. 
Und nun meine konkrete Frage an Herrn Bundesrat Rlt
schard: Werden die Kürzungen am Gesamtkontingent der 
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Kantone vorgenommen oder am einzelnen Objekt bzw. an 
den Beitragssätzen? 

Frau Kopp: Ich bin gegen den Rückweisungsantrag und 
somit für die Behandlung der Vorlage, obwohl diese linea
re Kürzung ein sehr undlfferentlertes oder - wie Herr Bun
desrat Ritschard gestern: gesagt hat - ein sehr grob
schlächtiges Instrument Ist und zweifellos Härten nach 
sich ziehen wird. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns 
Beitragsempfänger kennt, die er sehr gerne von dieser 
Massnahme verschont gesehen hätte - Herr Hubacher hat 
bereits einige davon aufgezählt. Trotzdem bin Ich der Mei
nung, dass wir hier keine Ausnahmen beschllessen dürfen, 
weil jede Ausnahme einen Rattenschwanz von Forderun
gen nach sich ziehen würde und damit einer der wichtig
sten Punkte in diesem Sparprogramm durchlöchert würde. 

Konsequenterweise möchte ich Ihnen nun keine Ausnah
me beantragen, hingegen möchte Ich den Bundesrat aus
drücklich bitten - und· ich tue das nicht nur in meinem 
eigenen Namen, sondern Im Namen der Kommission für 
Wissenschaft und Forschung - auch den Nationalfonds für 
wissenschaftliche Forschung als Härtefall anzuerkenn.en 
und entsprechend zu behandeln. Ich muss sagen, dass Ich 
gestern viel optimistischer gewesen bin; wenn Ich heute 
nun sehe, wie viele Mittel zur Verfügung stehen und wie 
viele · vor diesem Härtefonds bereits Schlange stehen, bin 
ich etwas pessimistisch. 

Aber Ich möchte - auch dies Im Namen der Kommission -
wenigstens beantragen, dass der Bundesrat innerhalb sei
nes gesamten Forschungsbudgets eine Umlagerung vor
nimmt. Denn heute ist es ja so, dass von den gesamten 
Bundesausgaben für die Forschung 70 Prozent verwendet 
werden für die Ressortforschung, für die ETH und für in
ternationale Forschungsprogramme. Somit gehen die Kür
zungen einseitig zulasten der Grundlagenforschung. Ich 
muss Ihnen ja nicht sagen, von welcher Bedeutung die 
Grundlagenforschung ist, hingegen möchte Ich Sie darauf 
hinweisen, dass diese Kürzungen auch zur Folge haben, 
dass verschiedene Mitarbeiter- und Assistentenstellen 
nicht mehr besetzt werden· können; und das ist nicht nur 
für die Forschung, sondern auch für den Unterricht an 
unseren Hochschulen sehr nachteilig - und das gerade In 
einem Zeitpunkt, wo unsere Hochschulen vor dem gröss
ten Studentenberg stehen, den sie jemals zu bewältigen 
hatten. Aber nochmals: Ich beantrage keine Ausnahme, 
sondern Aufnahme des Nationalfonds unter die Kandida
ten für den Härtefonds oder allenfalls eine Umlagerung im 
gesamten Forschungsbudget des Bundes. 

Zblnden: Diese Rückweisungsdebatte gibt mir Anlass, drei 
Bemerkungen zu machen. Eine erste über die Beitragskür
zungen an finanzschwache Kantone: Nach dem Entwurf 
sollen die Bundesbeiträge linear und undifferenziert für 
aHe Bezüger um 10 Prozent gekürzt werden, ohne Rück
sicht auf die Finanzschwäche einiger Kantone. Das hat 
beispielsweise zur Folge, dass für ein 10-Milllonen-Projekt 
in einem finanzschwachen Kanton mit einem Subventions
satz von 60 Prozent die 10prozentlge Kürzung 600 000 
Franken Einbusse ausmacht, in einem finanzstarken Kan
ton mit einem Subventionssatz von 20 Prozent jedoch nur 
200 000 Franken. Der Antrag Genoud im Ständerat - über
nommen von Kollege de Chastonay in der natlonalrätll
chen Kommission - entspräche also einem Gebot der aus
gleichenden Gerechtigkeit. Eine Differenzierung, ohne Her
absetzung des Spareffektes, würde sich eher aufdrängen. 
Die Einsicht, dass ein solcher Antrag auch hler·lm Plenum 
keine Aussicht auf Erfolg hat, hat uns dazu bewogen, dar
auf zu verzichten. Die Zusicherung von Bundesrat Rit
schard, dass In diesem Bereich unter qem Aspekt der Här
tefälle ein Entgegenkommen gezeigt wird, hat uns In die
sem Vorgehen bestärkt. Ich glaube, auch Im Namen der 
flnanzschwachen Kantone dem Bundesrat für dieses Ver
ständnis doch danken zu dürfen. 
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Ein Zweites: Die Ertragskürzungen stellen für die Schwa
chen in unserem lande ein Sonderopfer dar. Wenn wir 
diese Kürzungen trotzdem annehmen, haben wir ein mora
lisches Recht, alle anderen Jeremiaden einzelner Beltrags
bezüger zurückzuweisen und entsprechende Abände
rungsanträge konsequent abzulehnen. Wenn wir eine Aus
nahme beschliessen, weil wir unser Gefühl sprechen las
sen wollen, dann öffnen wir die Schleusen, die Vorlage 
wird verwässert und vielleicht sogar ertränkt. 
Ein Drittes: Ein jeder von uns hätte ja gute und wohl beste 
Gründe für unsere Wähler zu Hausa eine passende Lanze 
zu brechen und Erleichterungen zu fordern: für Kranken
kassen, für Müller, für Viehhalter, für Hochschulprofesso
ren, fär Privatbahnbenützer, für die Förster usw. Damit 
könnten wir recht schön um die Gunst des Volkes buhlen. 
Dazu brauchen wir aber keinen besonderen Mut. (Und hier 
vielleicht eine Bemerkung in Klammern zu Walter Blei, der 
gestern die CVP angegriffen und beschuldlgt hat, mit Ihrer 
Sparmotion in Vorwahldemagogie gemacht zu haben. Die
ser Vorwurf erscheint mir billig und völlig danebengegrlf
f en; die CVP hatte damals vor den Wahlen den Mut zu 
einem Sparappell an den Bundesrat. Das braucht meines 
Erachtens In dieser Vorwahlsituation mehr Mut als zahllo
se Wahlversprechen.) 
Zum Schluss: Mut und Verantwortungsbewusstsein 
braucht es heute wieder, unseren Mitbürgern zu Hause 
offen zu sagen, dass wir konsequent sparen müssen, und 
dass es eben keine Ausnahmen im Bundesbeschluss ver
trägt. Für wirkliche Härtefälle hat der Bundesrat Ja die 
Notreserve, und wir danken ihm, wenn er diese Härtefälle 
erkannt hat und dafür auch Verständnis aufbringt. Ich be• 
antrage Ihnen daher, den Rückweisungsantrag abzuleh
nen, die Vorlage zu behandeln, ihr zuzustimmen und alle 
Abänderungsanträge abzulehnen. 

Kühne: Das Sparpaket verteilt die Lasten unterschiedlich. 
Nur ein Teil der Massnahmen trifft alle Schweizer, während 
andere verschiedene Einsparungen kumulativ zu spüren 
bekommen. Dummerweise sind dies meistens die wirt
schaftlich Schwächeren. 
Herr Bundesrat, Sie haben bei Ihren Ausführungen im 
Ständerat den Einkommensausfall unter diesem Titel für 
die Landwirtschaft auf 2 Prozent geschätzt. Nach Ihren 
heutigen Aeusserungan nehme Ich an, dass es sich nur 
um die Landwirtschaft Im Tatgebiet handelt. Ich möchte 
immerhin daran erinnern, dass es doch Leute gibt, die 
auch heute Teuerungsausglelch erhalten. Auch wenn ein 
Sparprogramm unter starkem zeitlichen Druck entsteht, so 
hat es den Kriterien von Gerechtigkeit und Einhaltung von 
Treu und Glauben zu genügen. Dies Ist ein staatspoliti
scher Aspekt erster Ordnung. Unter Gerechtigkeit verstehe 
Ich, dass die Kürzungen nach dem Nettoprinzip erfolgen, 
dass also zweckgebundene Einnahmen oder Produzenten
anteile nicht auch noch miteinbezogen werden. 
Und zu diesem Kapitel eine Bemerkung zu den 300 Millio
nen Kosten für den Käseexport. Auch hier haben wir 
zweckgebundene Einnahmen. Wir haben Produzentenan
telle. Es sind also nicht reine Bundesmittel. Es kommt 
noch dazu, dass diese Kosten nicht zuletzt deshalb so hoch 
sind, weil die schweizerische Landwirtschaft die höchsten 
Produktionskosten der Welt hat und sich diese Produk
tlonskm~ten nicht selber verschafft. Stichworte dazu in 
neuester Zelt: Erhöhung der Hypothekarzinse, Erhöhung 
der Kosten für Energie. 

Zur Einhaltung von Treu und Glauben Ist vor allem zu sa
gen, dass zugesicherte Massnahmen, die schon im Gange 
sind, auch wenn es sich um in Etappen unterteilte Mass
nahmen handelt, im vollen Umfang der ursprünglichen 
Zusicherungen durchgeführt werden können. Stichwort: 
Gesamtmelloratlonen in Etappen. Im Entscheidungspro
zess sind die zugesicherten Bundesbeiträge ein entschei
dender Bestandteil. Es kann sein, dass sich Meliorationen 
über sehr lange Zeltabschnitte erstrecken, und wenn sie in 
Etappen unterteilt werden, ändert dies nichts daran, dass 
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die ursprüngliche Zusicherung bis zum Schluss erhalten 
bleiben muss. Es ist sicher das viel kleinere Uebel, wenn 
die Zusicherungskontingente geschmälert werden; die 
Etappen ·können erstreckt werden, das Projekt muss ver
längert werden, aber die Verpflichtungen sind eingehalten, 
und für den Bund kommt es trotzdem zu einer Erstrek
kung und die jährlichen Tranchen werden kleiner. 
Noch ein weiterer Punkt: Im Finanzplan sind mittelfristig 
neue Einnahmequellen vorgesehen. Ich wehre mich dage
gen, dass diese Sparübung einfach verlängert wird, wenn 
es nicht gelingen würde, die neuen Einnahmequellen zu 
erschllessen. 
Ich habe einige Vorbehalte angebracht, aber ich bin trotz 
allem ein so guter Staatsbürger, dass ich gleichwohl für 
Eintreten bin. 

Renschler: Ich unterstütze den Rückweisungsantrag, hier 
vertreten durch Kollege Hubacher, und zwar aus folgen
den Gründen: Die pauschale Herabsetzung der Bundeslel
stungen ist eine grobschlächtige und deshalb unakzeptable 
finanzpolitische Massnahme - übrigens wird diese Grob
schlächtigkeit nicht besser, wenn sie von Bundesrat Willi 
Ritschard selbst zugegeben wird. Dieser Bundesbeschluss 
beinhaltet aber auch eine eminent staatspolitische Kompo
nente: Es geht hier nämlich tatsächlich um die Frage, wie 
unser Staat in Zukunft ausgestaltet sein soll. Ich habe die 
Auffassung, dass dieser Bundesbeschluss ganz genau auf 
die freisinnige Wahlparole «weniger Staat» zugeschneidert 
ist. Einer solchen Massnahme kann ich sicherlich nicht 
zustimmen. 
Ich möchte doch darauf hinweisen, dass in den letzten 
Monaten U'nd Wochen gerade von rechtsbürgerllchen Krei
sen eine Reihe von Aeusserungen In Zirkulation gesetzt 
wurden, die eindeutig darauf hinweisen, dass man unseren 
Staat aushungern will. Ich denke beispielsweise an den 
Vorschlag des waadtländlschen Centre patronale, unter
stützt vom Schweizerischen Gewerbeverband, das durch 
eine systematische Ablehnung aller Verfassungsartikel die 
Staatstätigkeit bremsen will. In dem bereits gestern von 
Frau Uchtenhagen zitierten Artikel von Hans Tschänl im 
«Tages-Anzeiger» wird diese staatsfeindliche Verhalten
weise beim Namen genannt. Herr Tschäni spricht von 
einer Drohung mit dem politischen Streik; es Ist eine Dro
hung, die - wie er sagt - ins Zentrum der gegenwärtigen 
Staatsschwäche zielt. Resigniert stellt Tschäni fest: «Die 
bürgerliche Politik Ist simpel geworden.» Dieser Politik 
kann ich keinen Vorschub leisten mit der Zustimmung zur 
Herabsetzung der Bundesleistungen. 
Herr Stucky, wenn Sie übrigens hier vorne feststellen, 
dass Jetzt gespart werden müsse, der Sparwille des Volkes 
sei mehrmals dokumentiert worden, erlauben Sie mir den 
Hinweis, dass dieser Sparwille noch nie im sozialpoliti
schen Bereich dokumentiert wurde. 
Ein weiterer Grund für die Rückweisung: Massgeblich von 
den Kürzungen betroffen wird gerade der soziale Bereich 
- also ein Abbau des Sozialstaates. Dies bedeutet doch, 
dass der Staat als Träger des sozialen Ausgleichs zugun
sten der wirtschaftlich und sozial Schwächeren unserer 
Gesellschaft an Glaubwürdigkeit verliert. Diese gleiche 
Tendenz, die es hier zu bekämpfen gilt, kommt noch in 
viel stärkerem Masse In den ersten Vorschlägen über die 
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
zum Ausdruck. 
Das eklatanteste Beispiel hier bei der Herabsetzung der 
Bundesleistungen wie dort bei der Umverteilung der Auf
gaben zwischen Bund und Kantonen ist die Krankenversi
cherung. Die bereits bisher zur Sanierung der Bundesfi
nanzen vorgenommen Kürzungen der Solidaritätsbeiträge 
an die Krankenkassen machen bis heute total 600 MIiiio
nen Franken aus. Das vom Parlament festgelegte finanziel
le Gleichgewicht der sozialen Krankenversicherungen Ist 
auf unhaltbare Welse gestört. Nur ein Beispiel, wie sich 
das auswirkt: Die Krankenpflegekosten der Frauen liegen 
60 Prozent höher als bei den Männern. Die Differenz in 
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Franken beträgt 980 Millionen; davon übernimmt der Bund 
600 Millionen Franken; es bleiben also 380 Millionen Fran
ken ungedeckt. Nach der Vorschrift von Artikel 6bis der 
KUVG, wonach die Prämien der Frauen nicht mehr als 10 
Prozent höher sein dürfen als diejenigen der Männer, 
muss daher die Männerprämie entsprechend aufgestockt 
werden; diese Aufstockung macht bei den Männerprämien 
bereits 180 MIiiionen Franken aus, die an die Lasten der 
Frauenkosten in der Krankenversicherung von den Män
nern als Solidaritätsbeitrag geleistet werden müssten. Nun 
soll dieses Ungleichgewicht durch weitere Kürzungen der 
Bundesbeiträge noch mehr gestört werden. Herr Stucky 
hat zwar gemeint, es sei kein Problem, die Krankenkassen 
hätten ja Reserven von über 1 Milliarde Franken; das ist 
richtig, nur ist darauf hinzuweisen, dass die Krankenkas
sen auch eine unausgeglichene Teuerung von zirka 10 
Prozent auffangen müssen. Wenn Sie die Gesamtkosten 
der Krankenversicherungen in Betracht ziehen - 5 Milllar
den Franken, 10 Prozent Teuerung - macht die Teuerung 
allein schon 500 Millionen Franken Mehrausgaben aus; in 
zwei Jahren wären die Reserven von über einer Milliarde 
praktisch nicht mehr vorhanden, würde nicht über die Prä
mien für eine weitere Aeufnung der Passiven gesorgt. 

Bei der Umverteilung der Aufgaben zwischen Bund und 
Kantonen findet dieses Spiel seine Fortsetzung. In einem 
Vorschlag wird den Kantonen die Hälfte der heutigen Bun
desbeiträge an die Krankenversicherung, also nach· heuti
ger Regelung 440 Millionen Franken, Oberbunden. Die den 
Kantonen zustehende und in diesem Vorschlag auch be
lassene Tarifautonomie wird dann zu ein.er zusätzlichen 
Verzerrung der Krankenkassenprämien führen. 

Ungeklärt Ist auch, was für Auswirkungen die Kürzung der 
Bundesbeiträge an die Krankenkassen auf die Teilrevision 
des KUVG haben wird: Wird beispielsweise bei der Revi
sion ausgegangen vom gegenwärtigen Betrag der Bundes
leistungen - also 880 Millionen Franken - oder vom tiefe
ren Betrag, der nun vorgeschlagen wird. also 840 MIiiionen 
Franken? 

Ist man sich auch bewusst, welche Folgen entstehen, 
wenn durch Kürzungen staatlicher Leistungen die Solidari
tätszuschläge bei einzelnen Versicherungsgruppen immer 
mehr anwachsen? Bei den Männern beträgt diese Bela
stung bereits 30 Prozent der Prämien. Es besteht doch die 
Gefahr, dass die guten Risiken von den sozialen Kranken
versicherungen zur Privatassekuranz abwandern. Die Aus
höhlung des Sozialstaates und die Herabsetzung der Bun
desleistungen wirken In diesem Sinne. 
Die Aushöhlung des Sozialstaates stellt letztlich den Staat 
überhaupt in Frage. Die einen, die ihn nicht brauchen, 
entziehen sich ihrer solidarischen Verpflichtung und die 
andern, die ihn brauchen, können nichts oder nur noch 
wenig von Ihm erwarten. Einer Politik, die diesen Weg be
schreitet und zugleich auch noch darauf ausgerichtet ist, 
den Wahlslogan der Freisinnigen Partei zu erfüllen, kann 
ich nicht zustimmen. Deshalb unterstütze Ich den Rück
weisungsantrag. 

M. Vlncent: Comme dlsait l'autre qul etalt a la fols un 
grand homme d'Etat et un grand homme de guerre: «II 
n'est pas besoln d'esperer pour entreprendre, ni de reus
sir pour perseverer.» Nos esperances sont llmitees mais 
toutefofs nous voudrions, a cette trlbune, soutenlr la pro
position de la minorite qul demande au Conseil federal 
d'exclure les subventions allouees dans les domaines so
cial et culturel du projet. Je ne reparle pas de la question 
des caisses-maladie, Je me joins a ceux qul en ont deja 
parle, notamment a celui qul vient de me preceder a cette 
trlbune; mais je voudrals inslster sur las depenses d'ordre 
culturel. 
La politlque que pratique le Consell federal, c'est la politi
que de la guillotine et une gulllotine lmpitoyable puisqu'on 
parle de reductions llnealres. En soi, ce mot de lineaire a 
deja quelque chose d'assez horrifique, parce que cela 

102. 



5.Juni 1980 N 543 Sparmassnahmen 1980 

slgnifie qua, indistlnctement et sans tenir campte de l"uti
lite de teile ou teile subventlon, on tranche, on coupe, on 
etete, on eclme taut ce qui depasse un chiffre fixe, ce qul 
revient a trancher la maln du coupable de vol ou a faire 
voler la rnte de la femme adultere. Vous serez etonnes de 
ces comparaisons, mals on se demande sl on voudrait, en 
quelque sorte, punlr le peuple suisse, le punlr de ce qu'il 
a vote deux fols contre la TVA. Et alors, comme on n'lma
gine pas de nouveaux impöts, ou bien qu'on Juge que ces 
lmpöts seralent impraticables, alors on coupe, on coupe 
taut ce qui depasse la norme. Enfln, on falt quelques ex
ceptions pour les paysans de montagne, pour les chemlns 
de fer prives - on vient de nous le dire - mais les assu
rances qu'on donne aux savants et aux chercheurs sont 
bien minces. Si on reprend ie plan financier de ia Confe
deration, on y fit quelque part, a la page 48: «Le malntien 
d'un niveau sclentiflque et technique eleve en Sulsse est 
une des conditions essentielles pour garantir un deve-
loppement harmonieux de .nombreux domaines de la so
ciete et notamment de l'economie. II presuppose une re
cherche fondamentale efficace et creatrice ainsi qu•une 
recherche appliquee systematique.» On pourralt dire qu'on 
paie en compliments. On compllmente les savants, on 
ccimplimente les chercheurs, on complimente les sclentifi
ques et apres on leur dit taut bonnement, toujours dans 
ce meme rapport sur le plan financier: «Les objectifs vises 
dans ce groupe de täches lmportantes devraient pouvoir 
etre realises - c'est au conditionnel - malgre la reduc
tion lineaire de 10 pour cent a laquelle il a fallu proceder 
en 1981 et 1982. Dans certalns secteurs, celle-cl constitue 
cependant une mesure severe.» Le Conseil federal lui
merne adrnet que c'est une rnesure severe. Alors on eher
ehe a rassurer ceux qu'on trappe, on leur dlt: «c;:a lra taut 
de meme; vous verrez, vous arriverez a vous en tirerl» 
Mais, il y a cette concluslon du Conseil federal qui, lui
merne, admet que c'est une mesure severe. 

Nous avons eu, 11 y a quelques Jours, l'avantage et le plai
slr de partlciper a un diner ou nous etlons convies par le 
Senat de l'Universite de Geneve. Ce Senat a publie, le 
29 rnai, une resolution dans laquelle il dit qua taute reduc
tion des subventions affectera directernent les montants 
consacres a la recherche fondamentale, qu'elle amenera 
necessairement a supprimer plusieurs centaines de postes 
de chercheurs, que la generation des plus jeunes cher
cheurs serait particulierement touchee, qua le depart pour 
l'etranger serait alnsl lmpose aux chercheurs de la nou
velle generation et qua, en matlere de recherche evldem
ment, !es programmes· doivent etre etablls a moyen et a 
long terme, et II est demande instamment au Conseil fede
re! et aux Ghembres de ne pas soumettre a la reductlon 
linealro certalnes des subventlons qul sont prevues. 

Nous avons rec;:u aussl de la Societe suisse de physlque 
un cri d'alarme. Le 3 juln, eile nous a adresse une lettre 
ou eile exprima son grand soucl, ou eile redoute une 
baisse sensible du nlveau de culture des Hautes Ecoles, 
ou eile pose la question: «Qul souffrlra ou qui souffrirait? 
Reponse: Taute l'economie nationale.» Finalement, la So
ciete suisse de physique conclut en disant que c'est «une 
questlon d'importance nationale sl l'on veut q1,1e notre 
pays garde son rang en matlere scientifique, en matiere 
d'lnstruction et d'education unlversltaires». 

Voila !es raisons pour lesquelles nous nous ralllons a la 
proposltlon de la premiere minorlte, en vous demandant 
de ne pas vous montrer impitoyables pour des subventions 
dont la recherche pure, la recherche deslnteressee ne 
peut pas se passer. Je crols que c'etait hier, M. Rltschard, 
conseiller federal, nous lnvitalt a aglr en bons peres de 
famllle, conscients de leurs responsabilites. Mals, precise
ment, si on est consclent de ses responsabilltes, II faut 
accepter la proposition de la premiere minorlte. Enfin, a 
diverses reprises dans ce debat, on a employe cette ex
pression commode, trop commode: «On ne fait pas d'ome
lettes sans casser des ceufs.» Mals notre reponse sera tres 

simple aussi: «II n'est peut-~tre pas necessalre de casser 
tous les ceufs !» 

Blderbost: Ich hatte mich gestern bereits eingetragen in 
die Rednerllste, um ein Plädoyer zu halten für die flnanz
schwachen Kantone. Dies In erster Linie, weil ich der Mei
nung bin, dass eben nicht nur In Sachbereichen gewisses 
Entgegenkommen vorhanden sein muss, sondern auch und 
speziell gegenüber den flnanzschwachen Kantonen, da ja 
dort eine Kürzung, so wie sie Jetzt an sich vorgesehen 
war, wirklich gegenläufig gegen unser System Ist. Nun 
habe Ich heute die Erklärung von Herrn Bundesrat Rlt
schard gehört, und da habe ich mich zuerst gefragt, ob 
Ich überhaupt noch an diese Tribüne kommen solle. Ich 
möchte die Debatte nicht verlängern, aber immerhin dem 
Bundesrat einen Dank aussprechen für das Verständnis, 
das er auch In dieser Beziehung an den Tag gelegt hat. 
Das heisst natürlich, dass wir alle dran müssen in der 
Sparaktion, aber man macht es auch lieber, wenn man 
sieht, dass den berechtigten Anliegen Rechnung getragen 
wird. Das scheint mir hier nun der Fall zu sein, was na
türlich nicht heisst, dass Ich vollständig wunschlos wäre. 
Es würde mich dann auch interessieren, die Antwort an 
Herrn Bühler zu den Strukturverbesserungen beispielswei
se zu vernehmen; sie scheinen mir aber durchaus im Ton 
und im Geist der heute vom Bundesrat verkündeten Mög
lichkeit zu liegen. Ebenso die Angelegenheit der Privat
bahnen. Hier wäre noch eine Möglichkeit, wo man auch In 
Bestätigung des Geistes, der heute, wie es scheint, hier 
weht, noch etwas machen könnten. Da scheint mir, dass 
doch noch etwas drin liegen sollte. Wenn Ich hier Dank 
ausspreche, so habe Ich allerdings nicht die Absegnung 
durch die finanzschwachen Kantone. Vielleicht könnten 
aber andere, die von Ihren Institutionen bereits wissen, 
dass sie mit einem Zwischenergebnis, wie es hier ange
deutet und offiziell angesagt wurde, einverstanden sind, 
ihre Scheingefechte auch einstellen, dann hätten wir alle 
einen guten Geist. 

M. Zlegler-Geneve: Rassurez-vous, je ne vlens pas a la 
tribune pour defendre man gagne-paln nl mes credlts de 
recherche, qul ont d'ailleurs ete refuses par le Fonds na
tional. Je suis paye par l'Unlversite et le Canton de Ge
neve. Si je prends Ja parole, c'est pour parler du mefait 
que nous nous appretons a commettre contre les unlversl
tes suisses, contre la recherche fondamentale en Sulsse. 
Cette reduction a susclte des protestations lnnombrables 
et Jean Vincent, dans son excellente plaldolrle de taut ä 
!'heure, en a clte quelques-unes. Je clteral encore la prlse 
de posltlon de l'ensemble des recteurs des universltes 
suisses - qui, dans leur majorlte, ne sont pas des gau
chistes - prise de positlon dans laquelle ils ont condamne 
d'une fac;:on claire et nette la reductlon lineaire de 10 pour 
cent des credits universitalres d'lnvestissement et de fonc
tionnement et des credits alloues au Fonds national de la 
recherche scientiflque. 
Je ferai deux serles de remarques. La premiere concerne 
le Fonds national de la recherche sclentiflque. 11 tombe 
sous le couperet federal par une sorte d'erreur Juridlque 
parce qu'il est evident que cet organisme, qui emarge au 
budget au titre des subventlons, en fait ne vit que par !es 
subventions qu'il rec;:olt de la Confederatlon et 11 devralt 
donc figurer dans le budget de fonctionnement de la Con
federation. Ce ne sont en falt pas de vraies subventlons, 
mais des credits qui sont votes tous las ans pour cet orga
nlsme. En prive, !es conseillers federaux l'admettant en 
general et certainement, un jour prochain, le Fonds natio
nal sera transfere du budget de subventlonnement au bud
get ordinaire du Departement de l'interieur. Or cette ano
malle jurldique subslste encore aujourd'hui et c'est pour
quoi on veut reduire les credlts alloues au Fonds national 
de 10 pour cent, ce qui aura pour consequence, selon un 
calcul effectue par les administrateurs du Fonds national, 
la mise au cflömage immediate de 350 a 400 chercheurs. 
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Vous me direz qu'il y a deja des mllliers de chömeurs en 
Suisse et qu'une augmentation de quatre cents n'est pas 
si grave. · 
Mais II y a plus grave. Si vous mettez ces chercheurs au 
chömage en repoussant ce matin Ja proposition de renvoi 
presentee par Je presldent du Parti socialiste suisse, pro
position excellente, vous supprlmez des postes de travall 
dans le secteur de la recherche fondamentale pour clnq 
ans au molns. Or tout affaiblissement de la recherche fon
damentale signlfle renforcement de la puissance des so
cletes multinationales (Des voix: Ah, ahl Rlres) de Ja chl
mle, de la metallurgle, de Ja grande flnance et du secteur 
tertiaire parce qu'il y a une lutte sourde - les deputes qui 
sont au service des grandes societes multinationales ou 
membres de leurs consells d'administration et qui rient 
maintenant le savent parfaltement - il y a une lutte sourde 
au sein du Fonds national entre ceux qul veuient une aug
mentation des credits alloues pour la recherche appli
quee, c'est-a-dlre las laboratoires de Bäle, de Zurlch et 
d'ailleurs, et ceux qul, comme nous, ies socialistes, veu
lent malntenir au moins un tout petit peu de recherche 
fondamentale desinteressee en Sulsse, mais nous sommes 
battus en permanence. D'aiileurs, le nouveau president du 
Fonds national, qui vient de la Societe Sandoz, dont il a 
ete toute sa via un employe, raste trils lie a cette entre
prlse et ceiui qui vient enfin de quitter son poste etait 
membre du conseil d'administration de Ciba-Geigy. Comme 
vous le voyez, Ja Situation est grave. (Rires) Nous per
drons ia Jutta a !'Interieur du Fonds sl, ca matln, yous 
reduisez de 10 pour cent las credits destines a Ja recher
che fondamentale - c'est de cela qu'ii s'agit - et vous af
falblissez encore une fois la recherche desinteressee, la 
seule scientifiquement qualifiee en Suisse, et c'est tres 
dangereux. 
Je vous prle donc d'accepter la proposition Hubacher et 
de ne pas entrer en matiere sur une proposition aussi 
scandaleuse que celle qui vise a reduire de 10 pour cent 
ies credits deja limltes destines a ia recherche scientifi
que. 
J'en viens a ia deuxieme serie de remarques. Elias con
cernent Jas universites. Vous savez qua ia bureaucratie 
federale s'est llvree a une operation cosmetlque avant 
l'arrivee de M. Rltschard au Departement des finances -
c'est pourquoi je la critique avec ia derniere energie - en 
modifiant Ja cle de repartition entre Jas subventions d'in
vestissement et las subventions de fonctlonnement. Le fait 
est la: on propose une reduction de 10 pour cent sur 915 
mllllons alors qua toutes las statistlques, en particulier 
celles dont M. Hürllmann, conseiiier federai, a fait etat lors 
des debats de ia Commission de la sclence et de la re
cherche, indlquent que la courbe demographlque en 
Sui$se est tres fortement montante. La courbe de la gane
ration preuniversitaire et unlversitalre atteindra son point 
culminant entre 1984 et 1985. La democratisation des 
etudes est une bonne chose, mais a quol sert-elle si, iors
que la democratisation de i'enseignement secondaire teile 
qu'elie est pratlquee a Geneve par exemple et celle des 
etudes au niveau unlversitalre entrent dans les faits, c'est
a-dire quand las Jeunes gens des generatlons fortes se 
presentent a ia porte de l'universite, on leur dit que les 
credlts sont coupas? Le numerus clausus se dessine deJa 
a l'horlzon, il sera decrete. Vous pouvez dire ce qua vous 
voulez, Monsieur ie Conseiiler federal, et vous dlrez cer
tainement ie contraire tout ä !'heure, Ja doctrine officielie 
niant le numerus clausus, mais II viendra. De toute 
fac;:on, il est absurde, quand Ja courbe demographique 
attelndra son polnt culminant, dans las annees 1980-1985, 
de fermer pratiquement la porte de l'universite a un grand 
nombre de candldats aux etudes. 
Certes, ce secteur n'est peut-Atre pas interessant pour un 
conselller national · parce qu'II n'est pas compose de gens 
qui disposent d'un iobby, qui constituent une force de 
pression polltique. Les etudiants ne votent pas dans ia 
commune ou ils font leurs etudes; lls iaissent ieurs pa-
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piers deposes dans ieur commune et las professeurs sont 
en general beaucoup trop «distingues» pour s'interE1sser ä 
la politique; donc, poiitiquement, vous n'avez rien a ga
gner a refuser la reduction lineaire des credits des
tines ä la recherche fondamentale et aux universites. 
Neanmoins, au nom de l'avenir de ce pays et de sa Jeu
nesse, de son inteliigence, de sa culture et de sa produc
lion sclentlfique et culturelle, je vous prie d"appuyer la 
proposltlon du presldent du Parti sociallste suisse et de 
renvoyer cet arrete au Conseil federal pour nouvel examen 
de la proposition visant a exempter de la reduction les 
credits destines aux unlversites et ä ia recherche fonda
mentale. Apres quol, nous pourrons discuter. 

Fischer-Bern: «La· situation est grave», hat uns soeben 
Herr Ziegier dargelegt, weil man den Universitäten - «ä la 
jeunesse, a ia cuiture, a l'intelligence» - 10 Prozent der 
Bundessubventionen während einiger Jahre wegnehmen 
will. Er hat auch Jene angesprochen «ceux qui rient», als 
er beim Nationalfonds seine Sprüche brachte über die 
Multinationalen, bei denen einzig die Korrektur durch 
staatlich finanzierte Forschung möglich wäre. Ich habe 
auch gelacht, stehe aber nicht Im Dienst der Multinationa
len, Herr Ziegier; das wäre vielleicht interessant, liegt aber 
nicht drin. • 

Ich möchte ihnen beantragen, alle diese Rückweisungs
und Minderheitsanträge, die zu diesem Gesetz gestellt wer
den, abzulehnen. Es kann nicht verantwortet werden, dass 
wir hier dem Bundesrat In dieser schwierigen Aufgabe 
(den relativ kleinen verbleibenden Rest zu verteilen) durch 
solche Vorschläge die Hände binden. Das Konzept, das 
uns der Bundesrat vorlegte, ist im Prinzip richtig, dass er 
nämlich einen gewissen Betrag an Einsparungen - nach 
polltlschen Gesichtspunkten, es ist eine politische Behör
de - zu verteilen hat. Dass wir Ihm aber dafür durch Voten 
oder Anträge Richtlinien geben könnten, ist völlig unmög
lich. ich bin sehr unglücklich darüber, dass da einzelnen 
Dingen wie Nationalfonds oder Forschung (durch Frau 
Kopp, unterstützt dann durch Herrn Ziegler) das Wort ge
redet wurde. Was soll der Bundesrat tun? Soll er sagen, 
Im Parlament sei erklärt worden, man müsse Rücksicht 
nehmen? Nach meiner Auffassung sollte der Bundesrat 
nicht Rücksicht nehmen auf einzelne Voten, die da gefal
len sind; sonst provozieren wir alle diejenigen, d·ie sich 
vor dieser Einsparung drücken wollen. 

Ich weiss nicht, wie es ihnen ergangen ist. Eines schönen 
Tages läutete bei mir abends um neun Uhr die Hausglok
ke; als ich nachschaute, fand Ich den Postboten, der mir 
einen Expressbrief einer wissenschaftlichen Gesellschaft 
überbrachte, die von Bundessubventionen lebt. Darin 
stand, man dürfe unter keinen Umständen hier 10 Prozent 
reduzieren. Fast täglich sind dann solche Briefe gekom
men. Wir müssen dafür sorgen, dass In unserem Land 
nicht diese Methode Platz greift, dass Jene bevorzugt wer
den, die sich in dieser Weise wehren, während andere, die 
das aiaeptieren, bei denen es aber vielleicht noch schwe
rer zu ertragen ist, dann zu kurz kommen. Ich appelliere 
also an Herrn Bundesrat Ritschard, nicht auf diese Pres
sionsversüchlein, die da von links und rechts unternom
men werden - es ist ja nicht nur die Linke, sondern auch 
die Rechte, die in dieser Weise operiert -, einzutreten, 
sondern sein Konzept nach möglichst gerechten Gesichts
punkten, nicht nach solchen Methoden durchzuführen. 
Ich möchte Ihnen doch noch einige Zahlen bekanntgeben 
im Zusammenhang mit den Krankenkassen, die zu meinen 
liebsten Freunden gehören. Von den 2,2 Millionen versicher
ten Männern erhält jeder pro Jahr 43 Franken 40 an seino 
Prämie; von den 2,449 Millionen Frauen erhält pro Jahr 
jede Je 232 Franken 30 als Beitrag an die Prämien, die 
Kinder erhalten 58 Franken 40. Das bedeutet, dass jeder 
unter Ihnen, der versichert ist, pro Jahr 43 bzw. 232 Fran
ken an seine Krankenkassenprämien bezieht. Das ist doch 
heiler Wahnsinn. Mit diesen geringfügigen Beträgen kön
nen Sie Sozialfälle nicht erledigen. Mit 40 Franken im Jahr 
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können Sie niemandem helfen. F0r alle nndoron Ist es völ• 
llger Stumpfsinn, dass der Bund Geldmittel durch Anleihen 
aufnimmt, um Leuten, die mit dem Auto In die Ferien fah
ren und weiss ich weichen Lebensstandard . haben, mit 
solchen Krankenkassensubventionen an die Hand zu gehen. 
Es ist ein altes Kapitel; es gibt Immer noch Leute, die das 
nicht begriffen haben. Am 6. Dezember 1976 haben wir 
hier schon einmal darüber gesprochen. Damals erklärte 
Herr Bundesrat Hürllmann, der Ihnen sicher sozial einiges 
bietet: «Es Ist zuzugeben, dass die Jetzige gesetzllche Re
gelung» - jene mit dem Glesskannenprinzip - «nicht be
friedigt. Wir sind Intensiv daran, eine Revision vorzuberei
ten, welche einen gezielteren, sozial gerechtfertigteren 
Einsatz» - hier schaue Ich meinen Freund Hubacher an, er 
soll sich das merken - «des Bundesbeitrages bringen soll. 
Mit allen Votanten, die das heutige System kritisieren, 
kann man grundsätzlich einverstanden sein.» Das war 
1976. Jetzt sind wir vier Jahre später, heute will 
man den Krankenkassen einen kleinen Beitrag an die Sa
nierung der Bundesfinanzen zumuten, und da wird ein 
fürchterliches Geschrei losgelassen. Ich möchte die von 
Herrn Bundesrat Ritschard dargestellte Lösung, wonach 
ein Arrangement gesucht wird, nicht ablehnen. Ich möchte 
Ihn aber doch ermuntern, diesen Herren einmal zu sagen: 
Das Ist einfach keine Methode, Reich und Arm, Jung und 
Alt, Mann und Frau Subventionen aus der Bundeskasse zu 
bezahlen, ohne sich darum zu kümmern, ob damit der so
ziale Zweck auch erreicht wird. 
Ich möchte Sie also bitten, die ganze Geschichte abzuleh
nen und den Bundesrat zu beauftragen, diese 360 Millio
nen so zu verteilen, dass die Leute nicht nach Kanada 
auswandern. Das wird ohnehin niemand tun. 

Kaufmann, Berichterstatter: Namens der Kommission 
möchte ich die Diskussion wieder auf das zurückführen, 
um was es eigentlich geht, nämlich um den Minderheitsan
trag 1, Antrag Hubacher. Herr Hubacher verlangt die Rück
weisung dieses Beschlusses L an den Bundesrat, mit dem 
Auftrag, die sozialen und kulturellen Bereiche von der 
Herabsetzung auszunehmen. Zu Ihrer Orientierung: Die 
Begriffe «sozial» und «kulturell» sind nicht ganz klar abzu• 
grenzen; Immerhin kann man sich auf den Standpunkt stel
len, dass unter den Beitragsleistungen 963 Millionen Fran
ken unter die sozialen Kosten fallen und 44 Millionen unter 
die kulturellen, also Insgesamt etwa 1 Milliarde, d. h. der 
lineare Spareffekt soll um 100 Millionen verkürzt werden. 
Ich beantrage Ihnen, diesen Rückweisungsantrag abzuleh
nen, vor allem aus folgenden Gründen: Was würden wir 
mit diesem Rückweisungsantrag gewinnen? Die Sache 
ginge zurück an den Bundesrat, worauf unser Rat nachher 
Im besten Fall auf den Minderheitsantrag I eingeht und 
eine Korrektur im Sinne des Vorschlages von Herrn Huba
cher vornimmt. Dieser beste Fall wäre frühestens Im Sep
tember möglich. Nachher käme die Differenzbereinigung 
mit dem Ständerat, und da müssen wir keine Propheten 
sein, um bereits heute zu sagen, was Im Ständerat mit die
sem Minderheitsantrag passiert. Wir sind zudem sicher
lich In der Lage zu beurteilen, dass bei einem solchen 
Vorgehen der Herabsetzungsbeschluss, das Kernstück der 
Sparmassnahmen, keinesfalls auf 1981 In Rechtskraft er
wachsen könnte. Das aber wäre politisch etwas vorn 
Schlechtesten, was wir tun könnten. Schon diese Ueberle
gung allein legt es uns nahe, Ihnen zu beantragen, den 
Rückweisungsantrag der Minderheit abzulehnen. 
Es kommen aber noch einige andere Gründe hinzu. Herr 
Hubacher will die sozialen und die kulturellen Bereiche im 
Umfang von rund 1 MIiiiarde Franken · von der Kürzung 
ausnehmen. Auch das wollten wir ganz bewusst nicht ma
chen. Wir wollten nicht einmal die Krankenkassen aus
drücklich von der Kürzung ausnehmen, denn sobald Sie 
eine Position oder zwei Positionen aus diesem Herabset
zungsbeschluss herausbrechen, kommen 5, 10 oder 20 
weitere Begehren, wie wir das heute morgen erlebt haben. 
Jetzt klagen die Leute wegen der Forschung, wegen der 
Hochschulen, wegen der Berufsschulen, wegen des Natlo-

nalfonds und wegen der Privatbahnen. Wenn wir hier 
überall nachgeben wollten, müssten wir uns allmählich 
überlegen, ob sich der ganze Beschluss überhaupt noch 
lohnt. Es sähe dann auf einmal fast so aus, dass wir statt 
zu sparen, schliessllch noch zusätzliche Mittel ausgeben 
müssten! Ich begreife den Rückweisungsantrag um so we
niger, als Herr Bundesrat Rltschard die Verteilung des Här
tekontingents konkret bis auf einen Betrag von 24 Mllllo
nen Franken klargestellt hat. Die 24 Millionen Franken 
bleiben für weitere Härtefälle reserviert. 
Herrn Hubacher möchte ich insbesondere auf folgendes 
hinweisen: Diese ganze Kürzung dauert drei, eventuell vier 
Jahre. Nachher werden wir sehen, wo sich unsere Bundes
finanzen befinden und wie die Entflechtung der Aufgaben 
zwischen Bund und Kantonen spielt. Dann können wir. die
se Probleme jedenfalls wieder behandeln. 
Im übrigen behalte ich mir vor, zu allen Anträgen, die 
schriftlich gestellt sind, nach der Bereinigung des Rück
weisungsantrages noch kurz Stellung zu nehmen. 

M. Barchl, rapporteur: Nous devons nous determlner sur 
la proposltion de M. Hubacher qul demande d'exclure de 
ces reductlons llnealres ie domalne social et le domalne 
culturel. 
II s'agit d'une proposltlon de renvoi, mals non pas d'une 
proposltlon de renvol classique; en effet, les arguments 
exposes par M. Hubacher et d'autres orateurs en faveur 
de cette excluslon plaident flnalement presque en faveur 
d'une non-entree en matiere. II est aussl difflclle de deflnlr 
exactement le domalne culturel et le domaine social. 
Qu'en est-ll, par exemple, des depenses pour la formatlon 
professlonnelle qui releve du Departement de l'economle 
publique? Font-alles partie du domalne culturel ou du 
domalne economique? Cecl pour vous dlre que, si le Con
seil federal devalt sulvre les arguments des orateurs qui ont 
soutenu la proposltlon de renvol, on en arrlveralt pratlque
ment ä devolr renoncer ä cette reductlon llnealre parce 
qu'elle n'aurait plus aucun sens. 
Je voudrals faire une autre remarque a M. Hubacher: II a 
clte une rencontre d'une delegation du Conseil federal 
avec les· representants de ce canton qul est en traln de 
preparer l'Exposltlon nationale pour le 700e anniversalre 
de la Confederatlon. «On n'est mäme pas en mesure, dit-11, 
dans cet Etat, d'organlser une grande fllte pour cet anni
versalre.» Je suls certaln que sl la delegatlon du Conseil 
federal avalt donne des assurances a ce canton, M. Huba
cher aurait dit: «Voilal la Confederatlon est d'accord de 
depenser de l'argent pour une grande fäte, pour cet anni
versalre, mals eile n'en a pas pour les depenses sociales ... 
Son argument peut ätre comprls comme cecl ou comme 
cela. 
Je feral une deuxleme remarque d'ordre general: Nous 
avons eu une grande dlscusslon; des mots durs et forts 
ont eM ernployes a propos de ce programme de reductlon 
llnealre. II a ete dlt que c'etait un programme scandaleux, 
horrifique, etc. II est clalr qu'une reductlon lineaire des 
depenses de 10 pour cent est, de par sa nature, quelque 
chose d'lnjuste. Monsieur Vlncent, c'est la guillotine, je 
suis d'accord avec vous, mais 11 faut une gulllotine parfols 
pour reviser quelque chose, pour abandonner des pro
grammes faux, pour regenerer les finances federales. II 
faut prendre des mesures courageuses. II s'agit la d'un 
cholx de fond. Exceptlonnellement, je suls parfaltement 
d'accord avec ce qul a ete dit par M. Otto Fischer. Son 
expose est d'une clarte politlque exceptlonnelle. Nous 
avons d'un cöte la posslblllte d'epargner, da reallser un 
programme d'epargne rapldement, par des , coupures li
neaires qui sont reallsables Justement parce qu'elles sont 
linealres. D'un autre cöte, on pourrait cholslr la vole a 
suivre dans chaque domaine, un cholx de priorites: II fau
dralt alors au moins trois, quatre ou cinq ans pour mettre 
sur pled une loi sur les subventlons, examiner a l'interleur 
de chaque domaine les cholx de prlorltes, mals alnsi on 
ne reussirait pas a realiser d'economles slnon dans un 
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delal de quatre ou cinq ans. C'est le choix qua nous 
sommes appeles a faire. 
Une derniere remarque: je suis d'avis qua le Conseil fede
ral a deja trop fait en donnant certaines assurances aux 
caisses-maladle, aux agriculteurs de montagne, aux can
tons financlerement falbles. Pourquol dls-Je qu'il est peut
ötre deja alle trop loin? C'est parce qu'aussitöt que nous 
falsons des exceptions, nous provoquons lnjustlces et me
contentements ulterleurs. Je suls de l'avis qua le pro
gramme peut ötre consldere comme injuste de par sa na
ture, mais c'est tout de möme un programme qul donne 
encore une !arge possibilite de manmuvre au Conseil fe
deral, qui aura a sa dlsposition 200 mlllions pour faire face 
aux cas de rigueur. Mais - permettez-mol ce jeu de mots -
je suis certain qu'il faudra prevolr ces cas de rigueur 
avec une grande rlgueur. Pour terminer, je vous recom• 
mande de rejeter la propositlon de renvoi de M. Hubacher. 

Bundesrat Rltschard: Sprüche werden Mitgliedern des 
Bundesrates nicht gerne abgekauft und werden meistens 
böse kommentiert. Ich habe aber heute morgen von einer 
Frau aus St. Gallen, Margrlt Huber helsst sie, eine Postkar
te bekommen, die sie mir im Hinblick auf die heutige De
batte geschr.leben hat. Es steht da zu lesen: «Der gute alte 
Bö, so aktuell wie eh und je», und dann kommt der be
rühmte Spruch von Bö, der in der Tat stimmt: «Tüend dr 
Bundesseekai schone, strichet alli Subventlone, grossi, 
mlttlerl und chlyni, alll, alli, nur nld mini.» (Heiterkeit) 
Ich kann leider dieser Frau nicht danken, da sie ihre Ad
resse nicht angegeben hat. 
Gestatten Sie mir, jetzt noch auf ein paar Fragen zu ant
worten, die Im Rahmen dieser Diskussion gestellt worden 
sind. 
Herr Bühler hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die 
wichtige Frage aufgeworfen, ob man am Satz oder am 
Kontingent kürzen müsse. Mir scheint, diese Frage sei 
prüfenswert. Ich werde deshalb die zuständigen Departe
ments auf dieses Votum hinweisen. Massgebend Ist Im 
übrigen immer die Zahl: 360 MIiiionen müssen wir sparen; 
wir wollen jedoch nicht unnötige Härten damit schaffen. 
Das gleiche gilt für die Anregung von Frau Kopp. Auch sie 
hat meines Wissens nicht eine Aufhebung der 10prozentl
gen Kürzung bei der Forschung verlangt, sondern ge
wünscht, dass man gewisse Verlagerungen vornehme, ge
wisse Prioritäten setze. Auch das halte Ich für durchaus 
sinnvoll. Ich glaube, auch das ist zu prüfen. 
Zu Herrn Kühne: Die Milchrechnung kostet uns rund 600 
Millionen Franken, wie ich bereits einmal bemerkt habe, 
und daran bezahlt die Landwirtschaft mit den Rückbehal
ten etwas mehr als 200 Millionen Franken. Es ist selbstver
ständlich, dass wir hier überall vom Nettoprinzip ausge
gangen sind. Wir können nicht auch die Zahlungen der 
Landwirtschaft der Kürzung unterwerfen. Das wäre nicht 
richtig. 
Herr Renschler hat bezüglich der Krankenversicherung 
eine Frage gesteilt. Wir sind von den heutigen 880 Millio
nen Franken ausgegangen, und wir haben diese um 5 Pro
zent gekürzt. 10 Prozent würden 88 und 5 Prozent 44 Mil
lionen Franken ausmachen. Das ist die Kürzung, die die 
Krankenkassen erleiden müssen. Die Krankenkassen ha
ben sich überlegt, wie man das unter die einzelnen Sub
ventionsgruppen verteilen könnte. Soviel ich weiss, sind 
sie dann zum Schluss gekommen, dass sie diese Kürzung 
generell weitergeben werden. 
Ich bin ausnahmsweise ganz einverstanden mit Otto Ff· 
scher: Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht all 
Jene, die sich wehren, aus welchen Gründen auch Immer, 
zuoberst auf die Warteliste setzen und sie als ganz be
sondere Härtefälle ansehen. Wir müssen schon eher an die 
verschämten Armen denken und genauer nachsehen, wo 
es wirklich um Härten geht. Deshalb Ist es auch wichtig, 
dass man uns eine Manövriermasse - sie beträgt jetzt 
noch 24 Millionen Franken - belässt, damit man dann im 
einzelnen Fall - das können die zuständigen Departemen
te am besten - das Richtige tun kann. 

Im übrigen kann ich nur wlederholen, was schon gesagt 
worden Ist: Man soll auch den Ausgangspunkt bedenken, 
der zu dieser ganzen Sparaktion führt. Sicher passen Straf
aktionen niemals In die Politik eines Landes hinein, das 
sich eine Demokratie nennt. Wir hatten In Form einer Mo
tion einen verbindlichen Auftrag des Parlamentes, diese 
Vorlage auszuarbeiten. Man muss Immer wieder daran 
erinnern: Das Volk hat sich mit seinem Nein wiederholt 
geweigert, dem Bund mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Das hat zur heutigen Situation der Bundeskasse geführt, 
zu einer untragbaren Situation, wie wir gestern gesagt 
haben. Jetzt müssen wir sparen, müssen kürzen. Wir müs
sen aber auch nach neuen Einnahmen Ausschau halten. 
Das tut weh; das Ist unbestritten. Aber vielleicht regt diese 
Aktion auch zum Denken an. Gerade diese Subventionskür
zung wird vlelleicht Jenen, die betroffen werden, die Frage 
vor Augen führen, ob es richtig sei, dem Bund bei seinen 
Vorlagen für neue Einnahmen Immer wieder nein zu sa
gen. Vielleicht wird man sich dabei doch bewusst werden, 
dass alles, was dieser Bund ausgibt, auch bezahlt werden 
muss. 
In diesem Sinne möchte ich Sie ebenfalls bitten, diesen 
Nlchteintretensantrag abzulehnen, weil eine andere Lö
sung kaum gefunden werden kann. 

Präsident: Damit kommen wir zur Abstimmung über den 
Rückweisungsantrag der Kommissionsminderheit, vertre
ten durch Herrn Hubacher. 

Abstimmung - Vote 
Für den Rückweisungsantrag 
Dagegen 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titel 
Mehrheit 

53 Stimmen 
118 Stimmen 

Bundesbeschluss über die Herabsetzung von Bundeslei
stungen In den Jahren 1981, 1982 und 1983 

Minderheit 
(Weber Leo, Basler, Blel, de Chastonay, Geissbühler, 
Huggenberger, Kohler Raoul, Loretan, Müller-Balsthal, 
Schwarz, Weber-Schwyz) 
... In den Jahren 1981, 1982, 1983 und 1984 

Tltre et pr6ambule 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Titre 
MaJorlte 
Arröte federal redulsant certaines prestations de la Confe• 
deration en 1981, 1982 et 1983 

Minorit{} 
(Weber Leo, Basler, Blei, de Chastonay, Gelssbühler, 
Huggenberger, Kohler Raoul, Loretan, Müller-Balsthal 
Schwarz, Weber-Schwyz) 
. .. de la Confederation en 1981, 1982, 1983 et 1984 

Kaufmann, Berichterstatter: Nur eine kleine Präzisierung 
und Orientierung für das Plenum: Die Minderheit Weber 
Leo schlägt Ihnen vor, die Herabsetzung von Bundeslei
stungen In den Jahren 1981, 1982, 1983 und 1984 vorzuneh
men. Die Mehrheit schlägt Ihnen die Reduktion für die 
Jahre 1981, 1982 und 1983 vor. Der Minderheitsantrag des 
Herrn Weber ist praktisch identisch mit dem Beschluss 
des Ständerates, auch wenn das textlich nicht so klar Ist, 
weil der Ständerat wahrscheinlich irrtümlich der Meinung 
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war, er habe die Herabsetzung für fünf Jahre boschlossen. 
Die Auszahlungen des Bundes •·· die Bundeslelstungen -

. erfolgen häufig erst In einem Kalenderjahr, nachdem der 
Anspruch des Empfängers fällig geworden oder entstan
den Ist. Beispiel: Wenn zum Beispiel fllr das Jahr 1983 der 
Bund für ein Defizit einen Beitrag zu leisten hat, erfolgt 
die Auszahlung im Jahre 1984. Wenn Sie der Kommis
sionsmehrheit folgen, Ist es notwendig, dass Sie zwar die 
Herabsetzung nur für die Jahre 1981, 1982 und 1983 vor
nehmen, dann aber Im Artikel 6 den Bundesbeschluss bis 
zum 31. Dezember 1984 in Kraft belassen. 
Die Minderheit Weber muss den Bundesbeschluss bis zum 
31. Dezember 1985 in Kraft belassen, um während vier Jah
ren die gewünschten Spareffekte zu erreichen. Darum 
kürzt der Ständerat die Bundesleistungen effektiv auch nur 
um vier Jahre. 

Weber Leo, Sprecher der Minderheit: Sie haben gestern 
beschlossen, die Aufhebung der Kantonsanteile auf fünf 
Jahre zu befristen. Was die Minderheit Ihnen beantragt, Ist 
praktisch die logische Folge des gestrigen Beschlusses. 
Sie haben gestern also bereits die Welchen in dieser Rich
tung gesteilt. Wir beantragen Ihnen, mit dem Ständerat 
gleichzuziehen und - wie Sie in Artikel 6 dieses Beschlus
ses sehen - die Kürzung der Bundessubventionen bis zum 
Jahre 1985 durchzuziehen. Wir wünschen damit eine ein
heitilche Dauer der beiden zeitlich beschränkten Massnah
men. Es besteht nicht der geringste Grund für eine Diffe
renzierung um ein Jahr, wie es die Kommissionsmehrheit 
vorschlägt, und es sind auch keine entsprechenden Grün
de In der Kommissionssitzung geltend gemacht worden. 
Dementsprechend ist auch der Entscheid in der Kommis
sion sehr knapp ausgefallen. 
Ich glaube, dass wir heute noch mehr Grund haben, diese 
Befristung auf das Jahr 1985 hinauszuschieben. Der Bun
desrat wollte bekanntlich die Subventionskürzung nur für 
zwei Jahre vornehmen. Nachher wollte er diese Kürzungen 
ablösen, einerseits durch Mehreinnahmen, andererseits 
durch die Entlastung des Bundes über die Aufgabentei
lung. Unsere Fraktion - und auch Leute aus Ihren Reihen 
- haben schon rechtzeitig Bedenken gegenüber diesem 
Fahrplan angemeldet. Heute Ist es jedermann klar, dass 
der vom Bundesrat vorgesehene Fahrplan nicht eingehal
ten werden kann. Praktisch sämtliche Massnahmen, die 
auf Mehreinnahmen zielen, sind schon im Vorfeld ange
fochten worden. Der einzige Pfeiler für die Entlastung des 
Bundes, der als sicher bezeichnet werden kann, sind die 
Sparmassnahmen, über die wir jetzt diskutieren. Deshalb 
ist eine Verlängerung bis 1985 dringend geboten. Es wäre 
meines Erachtens ein str.äflicher Leichtsinn, hier eine kür
zere Dauer zu beschliessen. Auch vom Volk würde eine 
solche relativ kurze Frist nicht verstanden. Wenn Sie die
sem Minderheitsantrag zustimmen, dauert der Beschluss 
bis In die nächste Legislaturperiode. Ob diese Sparmass
nahmen dann beibehalten werden sollen, kann der neuge
wählte Rat in Ruhe entscheiden. Es ist anzunehmen, dass 
die Sparmassnahmen bis dann eingependelt sind und ihre 
Fortsetzung finden für den Fall, dass nicht durch Mehrein
nahmen eine andere Lösung gefunden wird. Wir ersuchen 
Sie daher, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

M. Bonnard: La propositlon du Conseil fltderal: deux ans. 
Cette proposltlon lttalt justlfilte par le caractere partlcu
llerement brutal, massif et passablement arbitralre de la 
mesure de rltductlon linltalre de 10 pour ceht. 
La proposition de la mlnorlte: quatre ans. Cette proposi
tion est Justifilte par la prltoccupation essentielle de pro
eurer pendent quatre ans des ressources supplementalres 
a la Conf6dltratlon. La majorit6 vous propose une solutlon 
qul tlenne un compte ltquitable a la fois des prltoccupa
tions de la mlnoritlt et de celles du Conseil federal: trols 
ans, durlte relativement brave, justiflee par Ja brutalitlt des 
mesures mais trols ans tout de meme de recettes supple
mentalres. 
En outre, a l'appui de la propositlon de la majorite, 
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II taut se rappeler que Ja reductlon des subventlons 
est destln6e a &tre remplacee par l'effet qul resultera de la 
premlere etape de Ja redlstrlbution des täches entre can
tons et Confedltratlon. 
II est ralsonnable d'espltrer qua cette rltpartitlon des tä
ches entre cantons et Confltdltratlon, premlere lttape, 
pourra etre mise sous tolt dans un delai qul permette de 
fixer Ja durlte des rltductions des subventlons ä trols ans. 

Schmid: Herr Leo Weber veranlasst mich, hier noch einige 
Worte zu sagen. Ich bestreite seine Auffassung, dass der 
Minderheitsantrag die logische Fortsetzung unserer gestri
gen Beschlüsse ist. Ein innerer Zusammenhang dazu be
steht nicht. Zudem soll die Subventionskiirzungsvorlage 
eine Fortsetzung erfahren durch den Erlass eines Subven
tionsgesetzes, mit welchem die von den Votanten aller 
Fraktionen hier offen zugegebenen Schwächen der Sub
ventionskürzungsvorlage ausgemerzt werden sollen. Wenn 
wir diese Vorlage nun auf vier Jahre erstrecken, wie das 
Herr Leo Weber will, dann geben wir dem Bundesrat einen 
Freipass, den Erlass des Subventionsgesetzes noch weiter 
zu verzögern, obwohl ein solches Gesetz durch eine Mo
tion von Ständerat Franz Muheim vor Jahren bereits ver
langt worden ist. 
Ich möchte aber noch auf etwas .anderes aufmerksam ma
chen. In der Kommission hat der .Direktor der Finanzver
waltung, Herr Bleri, ein langjähriger, kompetenter und er- · 
fahrener Kenner der schweizerischen Finanzpolitik, darauf 
hingewiesen, dass bei einer analogen Subventlonskür
zungsObung in den fünfziger Jahren es gar nicht möglich 
war, diese mehr als zwei Jahre durchzuhalten, obwohl sie 
ebenfalls für längere Zelt beabsichtigt war, weil der Kreis 
der vereinigten Subventionsempfänger offenbar so stark 
war, dass sie - gesetzliche Vorschriften hin oder her - In 
der Lage waren, die entsprechende Subventionsvorlage 
vorzeitig ausser Kraft zu setzen. Es hat kaum einen Sinn, 
dass wir Subventionskürzungen beschliessen für vier Jah
re, wenn jeder aufgrund früherer Erfahrungen welss oder 
wissen könnte, dass sie nicht durchzuhalten sind. Herr 
Weber hat ferner gesagt, dass die Korrekturen auf der 
Einnahmenseite hochgradig fragwürdig sind, weshalb es 
notwendig sei, auf der Ausgabenseite etwas Zusätzliches 
zu tun. Wir haben Indessen gestern in der Eintretensde
batte sehr deutlich betont, dass von uns aus Korrekturen 
auf der Einnahmenseite mindestens so notwendig sind wie 
Korrekturen auf der Ausgabenseite. Wenn man diese Ver
längerung dazu missbrauchen will, Korrekturen auf der 
Einnahmenseite überhaupt beiseite zu lassen, dann kön
nen wir zu dieser Vorlage nicht Hand bieten und schon 
gar nicht zur Verlängerung. Wir haben uns in der Kommis
sion überlegt - und auch entsprechend votiert -, ob wir 
nicht dem Antrag des Bundesrates, der Ja nur auf zwei 
Jahre lautete, den Vorzug geben sollten. Nachdem es ge
lungen ist, einem Vermittlungsantrag, nämlich drei Jahre, 
zu einer Mehrheit zu verhelfen, haben wir uns diesem 
Mehrheitsantrag angeschlossen, obwohl wir wissen, dass 
die beste Lösung der Rückweisungsantrag Hubacher und 
die zweitbeste Lösung der Antrag des Bundesrates (Befri
stung auf zwei Jahre) gewesen wäre. Was die Mehrheit 
der Kommission vorschlägt, Ist nur die drittbeste Lösung. 
Wir sollten Im Sinne eines ausgewogenen Kompromisses 
diesem Mehrheitsantrag zustimmen. 
Ich bitte Sie deshalb auch im Namen meiner Fraktion, den 
Minderheitsantrag abzulehnen. 

Kaufmann, Berichterstatter: Zuerst kann Ich Ihnen be
kanntgeben, dass sich der Bundesrat der Mehrheit der 
Kommission anschliesst. Wir haben also keinen Antrag 
mehr, der nur für zwei Jahre kürzen will. 
ich kann Herrn Schmid vielleicht auch dahin beruhigen: 
Dieses Sparpaket enthebt uns Immer noch nicht aller Sor
gen zur Sanierung des Finanzhaushaltes, ganz im Gegen
teil. Es bleibt Immer noch Platz für gewisse Steuererhö
hungen, die nach meiner persönlichen Meinung notwendig 
sind. 
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Zu Herrn Weber: Er hat insofern recht, dass in der Kom
mission sein Antrag knapp, nämlich mit 13 zu 12 Stimmen, 
abgelehnt worden ist. Er hat aber nicht recht, wenn er die 
Auffassung vertritt, mit seinem Minderheitsantrag entspre
che er der Regelung, die wir bei den Beschlüssen A bis D 
- bei der Aufhebung der Kantonsanteile - getroffen haben. 
Ich möchte Herrn Weber darauf hinweisen, dass die Auf
hebung der Kantonsanteile grundsätzlich für fünf Jahre 
beschlossen ist, dass die Herabsetzung aber, selbst nach 
seinem Minderheitsantrag, auf vier Jahre beschränkt 
bleibt. Es gibt auch keinen sachlichen Zusammenhang, 
weshalb man die Aufhebung der Kantonsanteile und die 
Herabsetzung der Bundesleistungen zeitlich übereinstim
men lassen muss. 
Warum schlägt die Mehrheit hier die Herabsetzung für drei 
Jahre vor? Sie haben es heute morgen erlebt, wie nun 
praktisch alles unter das Härtekontingent subsumiert wer
den will, wie hier Forderungen gestellt werden. Ich habe 
auch daran zu erinnern, dass dieser Bundesbeschluss 
dem fakultativen Referendum untersteht. Sie wissen - und 
sonst sage Ich es Ihnen -, dass bei den Krankenkassen, 
meines Erachtens zu Unrecht, das Referendum vorbereitet 
wird. Wenn bei den Krankenkassen das Referendum vorbe
reitet wird, dann helsst das natürlich: Referendum gegen 
den ganzen Beschluss, nicht nur gegen die Kürzung bei 
den Krankenkassen. Aus politischen Gründen sollten wir 
uns für die Voll~sabstlmmung nicht noch zusätzliche Fein
de und zusätzliche Gegner schaffen. 
Aus diesen Gründen schlägt Ihnen die Mehrheit vor, die 
Herabsetzung der Bundesleistungen lediglich in den Jah
ren 1981, 1982 und 1983 vorzunehmen. Ich bin mit Herrn 
Weber wieder der gleichen Meinung, dass dann nachher, 
nach 1983, nicht nichts passieren darf, sondern dass diese 
Herabsetzungen aufzunehmen und wahrscheinlich In das 
Entflechtungsprogramm oder allenfalls in einen neuen Be
schluss Oberzuführen sind, wie wir ihn heute treffen. Einen 
solchen Beschluss können wir ohne weiteres Im Jahre 
1983 noch einmal beschliessen. . 
Ich ersuche Sie Im Auftrag der Kommissionsmehrheit, der 
Mehrheit zuzustimmen. 

M. Barchl, rapporteur: M. Weber a dit avant taut qua sa 
proposltion a ete reJetee en seance de commlsslon par 
une tres falble majorM. Certes, mals Je ferai remarquer 
qua l'on a vote une deuxieme fois et que la, l'opposltion 
s'est plus largement manlfestee contre sa proposition. M. 
Weber nous a declare qu'II s'aglssait ici d'un probleme 
d'unlte de duree: etant donne qua d'autres arretes ont 
un&1 duree de cinq ans, il pretend que cet arn~te-la devrait 
avolr Ja meme duree. 
J'affirme qu'il y a une difference fondamentale entre, par 
exemple, l'arrete qul prevolt la suppression des quotes
parts aux droits de tlmbre et cet arrete qul prevolt une 
reduction llneaire des subventlons et d'autres prestations 
federales. La suppression des drolts de timbre pourrait 
etre aussi definitive - Je Conseil federal l'a d'allleurs pro
pose. En effet, la, polnt n'est besoln de caiculs compli
ques, las cantons renoncent a cette quote-part et tout est 
termlne. Tandis qu'en ia matiere - Je crols qua M. Weber 
partagera man opinlon - une reductlon lineaire de 10 pour 
cent a titre deflnitif serait impossible, ce serait de la falle, 
de Ja schizophrenie. En effet qua signlfle cette reduclion? 
Que les departements dolvent fixer d'abord quel seralt ie 
montant d'une subvention selon l'equite, selon les exl
gences et les besoins veritables. La iegislatlon nous 
donne ici une lndication: ce sont les arretes, les lois en 
vlgueur et la pratlque utilisee qul font fol; apres avoir fixe 
IE! montan! Juste, on apere une reductlon de 10 pour cent. 
II est blen evident que, si l'on devait adopter une reduction 
linealre de 10 pour cent a titre deflnitif, on obllgerait l'ad
mlnistration a operer des calcuis qui se situeraient a la 
limlte de la folie. Je vous donne cet exemple pour vous 
demontrer que, de par sa nature, Ja reduction linäaire de 
10 pour cent ne peut s'operer seulemont qu~ pour une 
periode d'un an ou de deux, au maxlmum de trols ans: 

c'est une question de mesure. Personnellement, je suls 
d'avis que ia propositlon du Conseil federal - deux ans -
etait la plus judlcieuse car cette reductlon peut certaine
ment se pratiquer dans ce Japs de temps. 
Je doute par contre que l'on puisse pratlquer cette reduc
tion pendant trois ans car, alors, certalnes exigences, cer
tains besoins polltlques, certaines priorites peuvent chan
ger, dans certains domaines les departements devront 
augmenter de taute fac;:on les subventions pour la redulre 
ensuite: volle. l'operation schizophrene. 
L'argument de M. Weber est Je suivant: II nous a declare 
que le Conseil federal a propose cette reduction llneaire 
pour deux ans, en pensant notamment que cette reductlon 
lineaire, apres les deux ans, serait remplacee ou blen par 
une augmentatlon de recettes ou blen par une diminution 
de depanses decoulant de la nouvelle repartition des tä
ches. Malntenant, M. Weber vient nous dire que le Conseil 
federal et nous-memes sommes conscients de l'impossibi
lite de ce programme. Alors, au nom de cette simple Justifi
catlon, II nous declare qu'll faut adopter une duree de 
quatre ans. Je regrette mals Ja justlflcatlon n'est pas suffl
sante, II faut en rester a Ja nature de cette räductlon 11-
nealre qul se Justlfle seulement pour une perlode relatlve
ment brave, et en l'occurrence trois ans apparalssent 
comme une duree maximum. 

Präsident: Herr Bundesrat Ritschard verzichtet auf das 
Wort. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 1 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Rüttfmann 

Abs. 3 (neu) 

80 Stimmen 
56 Stimmen 

Er gilt ferner nicht für Marktausgleichskassen, die durch 
Grenzabgaben gespiesen werden. 

Art. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition Rüttlmann 

Al. 3 (nouveau) 
Le present arrete ne s'applique pas non plus aux caisses 
de compensation des prix alimentees par des taxes prele
vees a Ja frontlere. 

Rilttlmann: Es geht hier um den Geltungsbereich. Ich 
möchte versuchen, Ihnen darzutun, dass mein Antrag, der 
an sich eine.Ausnahme wäre, keine Ausnahme Ist, sondern 
eine Verhinderung eines Einbezuges einer .selbständigen 
Kasse. Konkret Ist es die Preisausgleichskasse Eier, um 
die es geht, die absolut selbständig Ist. Dass der Bundes
rat sie In die Kürzung einbeziehen will, schliessen wir dar
aus, dass schon Im Jahre 1980 bei der Budgetlerung der 
Kredit vom Bundesrat von 8,2 Millionen auf 7,5 MIiiionen 
gekürzt wurde. Was ist die Preisausgleichskasse Eier? 
Ganz kurz: Sie basiert auf der Eierordnung, ein Gesetz, das 
auf den 1. Mär2 1980 revidiert worden lsl Alimentiert wird 
die Kasse mit Abgaben der Importeure von Eiern. Es wer
den zirka 400 Millionen Eier Importiert. Die Abgabe Ist un
gefähr 2 Rappen, das macht also nach Adam Rieae zirka 8 
Millionen Franken. Diese 8 Millionen Franken werden dann 
wieder eingesetzt zur Sammlung der Landeier und zur 
Erleichterung der Uebernahmepfllcht dieser Landeier 
durch die Importeure. 
Kurz und einfach gesagt: Die billigen Importeier werden 
etwas belastet an der Grenze, und anderseits werden die 
Schweiz1:Jr Landeier damit verbilligt. Diese Ausgaben muss 
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der Bundesrat beschllessen, und zwar deshalf?, wen - mei
ner Ansicht nach fälschlicherweise - diese Preisaus
gleichskasse Eier In die Bundeskasse integriert Ist. Sie Ist 
an sich eine absolut selbständige Kasse. Der Bund hat ihr 
noch keinen Franken aus allgemeinen Mitteln zuschiessen 
müssen. Sie trägt auch die Verwaltungskosten selber, und 
der Bund profitiert sogar noch tresorerlemässig vom Be
stand dieser Ausgleichskasse, der ungefähr 3 Mllllonen 
beträgt. 
Ich bin der Meinung, dass der Bundesrat hier übers Ziel 
hlnausschiesst, wenn er diese selbständige Kasse einbe
zieht in diese Herabsetzungsmassnahmen. Das Ist nicht 
richtig, und Ich möchte Ihnen einfach mit meinem Antrag 
beliebt machen, dass wir expressis verbis diese Preisaus
gleichskassen oder Marktausgleichskassen ausnehmen. Es 
Ist sicher klug und legitim, dass man das so macht. Ich 
hoffe, es sei mir gelungen, Ihnen darzutun, dass es sich 
nicht um eine Ausnahme von dieser zehnprozentigen Kür
zung handelt. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Bundesrat Rltschard: Die Preisausglelchskasse Eier, um 
die es hier geht, Ist zu 100 Prozent zweckfinanziert. Sie 
figuriert aus diesem Grunde auf der Liste Jener gebunde
nen Ausgaben, an denen keine Kürzungen vorgenommen 
werden können. Ob Sie den Antrag annehmen oder nicht, 
ändert an der Sache nichts. Er ist überflüssig, weil hier 
tatsächlich die Kriterien zutreffen, von denen Herr Rütti
mann erwartet, dass man sie berücksichtigt. Diese Aus
gleichskassen werden nicht gekürzt, weil sie mit zweckge
bundenen Mitteln finanziert sind. 

Präsident: Der Bundesrat ist also bereit, den Antrag Rütti
mann anzunehmen. Wird der Antrag Rüttlmann aus der 
Mitte des Rates bekämpft? - Das ist nicht der Fall. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 

Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 2 

- nach dom am 31. Dezember 1980 anwendbaren oder ... 

Art. 2 

Proposition de la commission 

Al. 1 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Al. 2 

- selon le droil applicable le 31 decembre 1980 ou en
trant... 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 

Präsident: Hier möchte ich aufgeteilt nach Sachgebieten 
vorgehen. Ein rstes Sachgebiet betrifft die Härtefälle. Es 
sind dies die Anträge Jost und Petitplerre. zweites Sach
gebiet: die Krankenkassen (Minderheitsantrag Uchtenha
gen, Antrag Morf und Antrag Kommissionsmehrheit). Drit
tes Sachgebiet: Berufliches Bildungswesen; Antrag Bir
cher (Absatz 2bis). Viertes Sachgebiet: Antrag Bund!; Pri
vatbahnen und sprachlich-kulturelle Minderheiten. 

Art. 3 Abs. 1 und Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Jost 
Abs.1 
... mindestens 320 Millionen Franken erreichen. 

Antrag Petitpierre 
Abs. 1bis (neu) 

Um zu beurteilen, ob ein ausgesprochener Härtefall vor
liegt, prüft der Bundesrat vor allem 
- welche Bedeutung die Bundesleistung Im Verglelch zu 
den gesamten Mitteln des Beitragsempfängers hat; 
- wie schwer sich die Herabsetzung auf die Kontinuität 
der Tätigkeit des Beitragsempfängers auswirkt. 

Art. 3 al. 1 et al. 1bls 
Proposition de la commlssion 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Jost 

Al. 1 

... atteigne au moins 320 millions de francs ... 

Proposition Petltpierra 
Al. 1bls (nouveau) 

II tient notamment compte, pour apprecler la rigueur ex
cessive 

- de l'importance de la prestation par rapport a l'ensem
ble des ressources et l'organisme beneficiaire, et 
- de la gravite des effets d'une reductlon sur la contlnulte 
des activltes de ce dernler. 

Jost: Ich habe mir erlaubt, Ihnen den Antrag zu unterbrei
ten, es sei der Mindestbetrag für die gesamthaft im Spar
paket vorgesehenen Einsparungen von 360 Millionen Fran
ken um 40 Millionen Franken auf 320 MIiiionen zurückzu
setzen und verfolge damit das Ziel, das dem Bundesrat zur 
Verfügung stehende Härteausgleichskontingent von 200 
Millionen Franken auf 240 Millionen Franken zu erhöhen. 
Ich möchte ihn dadurch In die Lage versetzen, reale Här
ten und systembedingte Unwlängllchkelten und Insbeson
dere Ungerechtigkeiten, die sich Im erwähnten Ausmass 
zweifellos einstellen werden, auch tatsächlich und wirk
sam mildem zu können. Ich habe diesen Antragsinhalt, 
dem eine etwas weitergehende, nur knapp abgelehnte Par
allele im Ständerat vorausgegangen Ist, abslchtllch ge
wählt und übernommen, um damit das bundesrätllche Ge
samtkonzept nicht über den Haufen zu werfen und das 
stückweise Zerbröckeln der Vorlage zu verhindern. 
Die mir zur Verfügung stehenden Unterlagen haben mich 
zur Ueberzeugung geführt - daran ändern auch die heuti
gen Ausführungen von Herrn Bundesrat Rltschard nichts -, 
dass das bundesrätl!che Ausnahmenkontingent nicht dazu 
ausreichen wird, die heute erkennbaren Härten auszuglei
chen oder sie wenigstens in wünschbarer Welse zu mil
dern. Es steht fest - und wir haben es gehört -, dass der 
Bund bereits eingegangene Beitragsverpflichtungen weder 
kürzen noch aufheben kann. Gemäss bundesrätllcher Aus
sage werden die einkommensblldenden Beiträge an die 
Berglandwirtschaft nicht gekürzt, wofür Ich mich sehr be
danken möchte. Mitberücksichtigt wird sodann die Defi
zitübernahme der Bundesbahnen; ferner sollen die 
finanzschwachen Kantone angemessene Anerkennung fin
den. Allein diese Titel werden nach meinen Berechnungen 
mehr als drei Viertel des vorgesehenen Härtefonds bean
spruchen. 
Im Vordergrund der Diskussionen haben sodann die Kran
kenkassenbeiträge des Bundes gestanden. Es gibt neben 
finanziell erfreulich leistungsfähigen leider auch recht 
zahlreiche kleinere Kassen, die tatsächlich mit grossen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Es ist nach meiner 
Meinung richtig, dass sie nun tellweise Berücksichtigung 
finden werden. Nicht unberücksichtigt bleiben dürfen so
dann aber auch unsere hohen gemeinschaftlichen lnteres-
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sen - es wurde bereits erwähnt - an der bestmöglichen 
Erhaltung der Forschung innerhalb und ausserhalb unse
rer Hochschulen. Auch Ich erwähne hier speziell den Na
tionalfonds und mit Ihm zahlreiche gemeinnützige 
Institutionen. Ich gestatte mir - und ich möchte es beto
nen - als Beispiele zwei periphere, sehr wertvolle For
schungsstätten zu erwähnen: das Weltstrahlungszentrum 
In meiner Heimatgemeinde sowie das Schweizerische Me
dizinische Forschungsinstitut daselbst. Es gibt sehr viele 
solcher Institutionen. 

Wenn eingeleitete und offiziell gutgehelssene Forschungs
projekte nicht oder nur bedingt weitergeführt werden kön
nen, entstehen nicht allein Forschungsrückstände, son
dern es werden dadurch auch zahlreiche Arbeitsplätze, 
speziell junger Forscher, direkt In Frage gestellt. Dasselbe 
gllt für die Institutionen der sprachlichen und kulturellen 
Minderheiten, die von einer linearen Kürzung der Bundes
leistungen um so härter betroffen würden, als Ihnen der 
Teuerungsausgleich im Rahmen ihrer anerkannten Aufga
ben nicht oder nur teilweise gewährt werden sollte. 
Im Vergleich zu den Bundesbahnen müsste sodann den 
zahlreichen Privatbahnen In unserem lande ohne die be
antragte Erweiterung des Ausnahmekontingentes eine un
gleiche und eine ungerechte Behandlung In den für sie so 
bedeutsamen Bereichen der Tarifannäherung, der Abgel
tung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und des Defi
zltausglelches zugemutet werden. Auch die angestrebte 
Erhöhung des Dotatlonskapltals der SBB muss unter die
sem Gesichtswinkel sowie unter Jenem des Erneuerungs
bedarfes der Privatbahnen berücksichtigt werden. 
In unserem lande entfallen bekanntlich zirka 40 Prozent 
des gesamten Schienennetzes auf die Privatbahnen. Sie 
bilden gemeinsam mit den Bundesbahnen das nationale 
Netz; es besteht unbestrittenermassen eine gegenseitige 
Abhängigkeit. Die GVK trachtet richtlgerweise danach, den 
öffentlichen Verkehr lelstungs-, kosten- und prelsmässig 
zu verbessern und zu koordinieren. Auch aus dieser Sicht 
wäre es kaum trag- und verantwortbar, die Privatbahnen 
durch Beschneidung der Bundesleistungen In der Grössen
ordnung von annähernd 18,5 Millionen Franken zurückzuset
zen und gegenüber den Bundesbahnen· zu benachteiligen. 
Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die vermehrte 
Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Bun
desbahnen insbesondere deren Netzkantonen und ihrer 
Bevölkerung zugute kommt. In meinem weiträumigen Hei
matkanton Graubünden - Herr Präsident, ich erlaube mir 
noch einmal, Alt-Fry-Rätien zu erwähnen - bestehen aber 
nur zirka 20 Kilometer Bundesbahnlinien und über 400 
Kilometer Privatbahnlinien. Unser Kanton hat sich nicht 
unwesentlich am Defizit der Rhätischen Bahn zu beteili
gen. 
Seit 1972 besteht diesbezüglich eine seitens der Verkehrs
delegation des Bundesrates und der Kantonsregierung un
terzeichnete vertragliche Vereinbarung, die tatsächlich als 
ein Staatsvertrag mit Ausweichklausel - wie sie Herr Bun
desrat Rltschard richtig genannt hat - bezeichnet ist. In 
Uebereinstlmmung mit den Ausführungen auf der Seite 48 
der bundesrätllchen Botschaft dürfen wir In guten Treuen 
doch wohl der Meinung sein, dass diese Abmachungen 
auch künftig eingehalten werden und dass der Bundesrat 
die Privatbahnen Im Sinn und Geiste der GVK nicht be
nachteiligen wird. Er wird diesem Anliegen aber nur ent
sprechen können, wenn wir Ihm Im Rahmen eines etwas 
erweiterten Ausgleichskontingentes die Möglichkeit dazu 
eröffnen, und wenn wir Ihm das Vertrauen für eine flexible, 
wohldurchdachte und gerechte Ausgleichstätigkeit schen
ken. 

Wenn ich dieses letzte Anliegen noch rechnerisch zusam
menfassen darf, ergibt sich ein Betrag von zirka 63 MIilio
nen Franken, d. h. unter Berücksichtigung der Privatbah
nen noch eine Manövrlermasse von zirka 12 bis 15 Millio
nen Franken. Ich habe versucht, ein Gesamtpaket zu 
schnüren. das den jetzt zur Diskussion stehenden ver-

schledenen Anträgen wenigstens teilweise zu entsprechen 
vermag. 
Wenn man jemandem etwas wegnimmt, empfindet er es -
das Ist ganz natürlich - als eine Härte. Wir werden Indes
sen nicht darum herumkommen. Mir geht es darum, Unge
rechtigkeiten zu vermeiden. Das ist aber mit dem von 
Herrn Bundesrat Ritschard erwähnten Restkontingent von 
20 Millionen Franken völlig ausgeschlossen: um so mehr, 
als wir nun eine zeitliche Ausdehnung der Kürzungsmass
nahmen bis 1983 beschlossen haben. Der Bundesrat ist 
also auf eine etwas höhere Reserve angewiesen. Sonst 
werden wir es in den nächsten Jahren hier erleben, dass 
uns eine Flut von neuen finanziellen Begehren über• 
schwemmen wird. Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag 
zuzustimmen. 

M. PeUtplerre: Je dois d'abord attirer votre attention sur 
une faule de frappe qul affecte le texte franqais de ma 
proposltion, a la troisieme ligne: apres le mot «ressour
ces», il faut lire «de» et non «et», ce qul donne: «par rap
port a l'ensemble des ressources de l'organisme benefl-
cialre.» · 
Ma proposition ne vise pas ä creer une exception au prin
clpe de la reductlon llnealre des subventions, eile veut 
donner deux elements d'appreclatlon particulierement im
portants, ä mon avis, pour l'application de la clause de 
rlgueur. D'autres criteres ne sont evldemment pas exclus. 
La brutallte de la reductlon linealre des subventions · ne 
satlsfait pas toujours les exigences du bon sens. C'est 
lnevltable, je ne reviens pas lä-clessus, mais II Importe 
alors, en consequence et en contrepartie, qua l'appllca
tlon de la clause de rigueur, eile, solt aussl raisonnable et 
rationnelle que posslble. 
Voilä pourquol je propose ces deux crlteres. Le premier 
c'est de prendre en conslderation la part de la subventlon 
ou de la prestation dans l'ensemble des ressources du 
beneficialre. Par exemple: sl la prestation represente 20 
pour cent des ressources totales du beneficlaire, une re
duction lineaire de 10 pour cent revlent ä enlever seule
ment 2 pour cent de l'ensemble des ressources du benefi
cialre. Si la prestation represente au contraire 100 pour 
cent des ressources globales du beneficlaire, eh blenl ce 
dernier est trappe dans la proportion de 10 pour cent. 
Ceia peut iitre grave quand, notamment, le beneficlaire n'a 
pas de ressources de substitution - cela arrive - quand 
ses depenses ne sont pas compressibles ou le sont peu, 
ou quand le renvoi ä plus tard n'est pas possible sans 
dommage important. 
Le deuxieme eiement que Je propose d'introduire dans 
l'arriite, c'est la prise en conslderatlon de la contlnuite 
d'une täche. Certalnes prestatlons n'ont d'utilite qu'a un 
moment donne, leur renvol ä plus tard n'a pas de sens 
parce que ce qul n'a pas ete fait ne peut plus l'ätre va
lablement ensuite. Permettez-mol d'illustrer mon propos 
d'un exemple pratlque, celui de la recherche et du Fonds 
national. 
Pour le premier element, la subvention de la Confedera
tlon au Fonds national represente pratiquement l'lntegrall
te de ses ressources. Une reduction lineaire de 10 pour 
cent le frapperait dans la mäme proportion. 
Pour le deuxleme element, celul de la contlnuite, II va 
sans dire que les actlvites de recherche demandent du 
temps, doivent ätre planifiees ä moyen terme, requierent la 
continuite aussl au niveau des generations. Las cher
cheurs se succedent de generation en generatlon et sl 
une, deux, ou trols generations doivent renoncer ä des 
travaux ou qultter la Suisse, cela ne peut pas ätre rattrape 
plus tard. On prend ainsl le rlsque de ne pas profiter des 
travaux de plusieurs generations de chercheurs. Vous sa
vez que, pour le Fonds national, on a estime que 350 
postes pourraient illre supprlmes par l'effet de la reduc
tion lineaire. 
II y aurait bien d'autres exemples: je pense a !'Office suisse 
d'expansion commerclale, a !'Office national suisse du 
tourisme. 

l'lb 
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Cela dit, Je crols qu'il faut accepter cette proposition par
ce qu'elle ne cree pas d'exceptlons particulieres, je le 
repete, mais qu'elle veut donner au ConseH federal deux 
elements d'appreclatlon, que Je consldere comme essen
liels, pour qu'II exerce lul-mäme son appreclatlon sur la 
clause de rigueur dans le cadre de ce pouvolr tres !arge, 
mäme trop !arge a+il ete dit, qul lui est donne. L'appllca
tlon de ces deux crlteres devrait, a mon avls, contribuer a 
ce que nous evltlons de faire des economles qul nous 
co0teralent particullerement eher dans l'avenlr. 

Schnlder-Luzern: Mit allen Mitteln wird im Berggebiet seit 
Jahren um bessere Existenzbedingungen gekämpft. Trotz 
vielseitigem Entgegenkommen und Verständnis der Berg-. 
landwirtschaft gegenüber Ist der Parltätslohn fast aller 
Landwirte im Berggebiet unter dem Existenzminimum. Si
cher dürfte unsere ganze Bevölkerung daran Interessiert 
sein, dass die Bewirtschaftung aller Landwirtschaftsbetrie
be bis hinauf in alle Bergtäler auch in Zukunft gesichert 
Ist. Die Familien - aber auch jeder einzelne - aus Dörfern 
und Städten werden sich nur dann glücklich fühlen, wenn 
sie bei ihrer Erholung in den erwähnten Gebieten saubere 
und gepflegte Kulturen antreffen. Rechte Wohnverhältnisse 
sowie eine gute Erschliessung sind nach wie vor das be
ste Instrument, um die Bewirtschaftung sicherzustellen 
und der drohenden Abwanderung zu begegnen. 
Kürzungen, wie sie nun bei den Melioratlonen vorgesehen 
sind, sind für die ganze Landwirtschaft, vor allem aber für 
das Berggebiet, hart. Sie stören und verzögern unsere 
dringend notwendigen Bauvorhaben, welche man - im Ge
gensatz zu Kürzungen - hätte aufwerten und fördern sol
len. 
Wir Bergbauern möchten schliessllch nicht als Bettler ab
gestempelt werden, denn unsere Anliegen sind echt und 
verdienen Unterstützung. Trotzdem ist es uns bewusst, 
dass wir bei der heutigen Finanzlage des Bundes gewisse 
Kürzungen In Kauf nehmen müssen. Ich bitte aber den 
Bundesrat, von den vorgesehenen linearen Kürzungen 
auch bei Meliorationen für die Berglandwirtschaft abzuse
hen und hier Regelungen zu treffen, welche noch einiger
massen tragbar sind; denn mit linearen Kürzungen werden 
unsere dringend notwendigen Bauvorhaben gestoppt und 

· verzögert, so dass wir auch von Härtefällen sprechen müs-
sen. Herr Bundesrat Ritschard, ich danke Ihnen aber für 
die Auskunft, die Sie über die Handhabung von Artikel 3 
gegeben haben. Trotzdem habe ich Bedenken für unsere 
dringend notwendigen Meliorationen. 

Rothen: Der schweizerischen Wirtschaft geht es gegen
wärtig gut; wenn auch regionale und branchenmässige 
Unterschiede festzustellen sind, haben sich doch Bestel
iungseingang, Auftragsbestand und Auslastung der Pro
duktionskapazitäten fast überall deutlich verbessert. Die 
Exporte zogen kräftig an, verschledenenorts werden Eng
pässe spürbar. Der Fremdenverkehr weist sprunghaft ge
stiegene Frequenzen auf, und die Aussichten auf die Som
mersaison sind günstig. Der Arbeitsmarkt ist über weite 
Bereiche angespannt, ja ausgetrocknet. 
Das sind unübersehbare Zeichen einer vollbeschäftigten 
Wirtschaft, aus denen man schliessen könnte, Konjunktur
tief und die Notwendigkeit, sich den veränderten wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen, seien end
gültig überwunden. Begehen wir - und darum möchte ich 
Sie bitten - indes nicht den Fehler, konjunkturelle und 
strukturelle Aspekte zu vermischen. Strukturelle Verschie
bungen sind ihrer Natur nach langfristig, und der Struktur
wandel ist eine Dauererscheinung. Die Anstrengungen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der Dritten Welt lassen An
bieter heranwachsen, die in verschiedenen Bereichen die 
traditionellen Industrieländer konkurrenzieren. Zugleich er
öffnet aber dieser Entwicklungsprozess den Industriestaa
ten neue Absatz- und Wachstumsmöglichkeiten. Qualität 
und Quantität der internationalen Arbeitsteilung sind somit 
tiefgreifenden Aenderungen unterworfen. Bereits dieses 
Beispiel bedeutender Verschiebungen - der Katalog llesse 
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sich ohne Schwierigkeiten wesentlich erweitern - zeigt 
meines Erachtens indes deutlich: der strukturelle Anpas
sungsdruck ist nach wie vor äusserst virulent, und wir kön
nen uns dem strukturellen Wandel nicht entziehen. Ver
zicht auf Anpassung würde heissen: In alten Strukturen 
erstarren, eine weitere Entwicklung ausschliessen und die 
Vorteile eines hochentwickelten Landes aufgeben. 
Die gegenwärtig herrschende gute Konjunktur überlagert 
und verdeckt die tieferllegenden strukturellen Probleme, 
sie schenkt uns aber eine kleine Verschnaufpause, und es 
geht mir darum, diese Verschnaufpause zu nützen. Die 
angelaufenen Anstrengungen, um den Herausforderungen 
zu begegnen, dürfen nicht unterbrochen werden. Es Ist 
Sache der Unternehmungen, der Kantone, der Gemeinden, 
aber auch des Bundes, die Strukturprobleme zu lösen 
bzw: lösen zu helfen. Kurz, die kommenden Herausforde
rungen können die Konjunkturlage in gewissen Branchen 
und Regionen kurzfristig verändern und erneut zu grossen 
Schwierigkeiten führen. 
Nun meine Bitte, Herr Bundesrat: Möglichst frühzeitig soll
te der Bundesrat von der Ausnahmemöglichkeit gemäss 
Artikel 3 Gebrauch machen und die Herabsetzung der 
Bundesleistungen reduzieren, die der Schaffung gesunder 
Strukturen förderlich sind. Das, Herr Bundesrat, ist mein 
Anliegen. Das scheint mir um so mehr verantwortbar zu 
sein, als die Schaffung gesunder Wirtschaftsstrukturen 
zins- und zukunftsträchtig ist. Ich wäre dem Bundesrat für 
entsprechende Zusicherungen dankbar. 

M. Delamuraz: En soutenant l'amendement Petitpierre, j'al 
le sentiment de volar au secours de la vlctoire, M. le con
seiiler federal Rltschard ayant tenu des propos tres rassu
rants quant a i'attitude future du Conseil federal. La majo
rite du Parlament s'est prononcee tout a l'heure en faveur 
du prlncipe de Ia reductlon lineaire des depenses fede
rales et il nous seralt trop facile maintenant de vider ce 
principe de sa substance en nous empressant d'admettre 
d'ores et deja une serie d'exceptions toutes plus justiflees 
les unes que ies autres. Cependant, la politique est sotte 
lorsqu'elle cede au schema simpliste et a l'esprit de geo
metrie. II faut apprecier completement, au-dela de Ia let
tre, Ies consequences profondes de nos decislons, sans 
ceder a l'arbitraire. Nous devons bien constater que Ia 
diminution du soutien federal declencherait des effets tres 
differents selon ies beneficialres et les conditions de leur 
travail. Le franc federal dont nous priverlons teile activite 
pourrait signifier quelque chose de bien plus considerable 
que les dlx francs dont nous priverions teile autre activlte. 
II y a des institutions dont Ie sort, par nature, depend es
sentiellement de !'Etat. Nos nouvelles parcimonles Ies at
teindraient plus senslbiement que les institutions qui ont 
ie bonheur de beneflcler d'autres apports. Je me limlteral 
a deux exemples: !'Office suisse d'expansion commerciale, 
dont ie travali est capital pour la conqu~te de marches 
etrangers et notre maintien sur ces dernlers; alnsl encore, 
!'Office national suisse du tourisme, dont Ie presldent, no
tre collegue Cevey, a rappele souvent icl que l'Offjce tra
vaille a ia promotion d'un secteur economlque important 
puisqu'il est ie troisleme quant aux ressources de Ia 
Sui•sse. 
Eh blen, dans ces deux domaines, Ia solution facile qul 
consiste a reduire l'appul federal entrafnerait des conse
quences directes et surtout des consequences indirectes 
considerables quant a notre vitalite, quant au nombre des 
empiois, quant a notre competitivite economique. Ce sont 
ia deux institutions qui accomplissent vralment une mis
sion publlque. Or, Iorsque le mlnlstre des finances mani
pule ie robinet des subventions, II doit avolr dans ces cas
la Ia maln moins iourde qu'ailieurs. 
De surcroit, mes chers coilegues, il s'aglt de prendre en 
compte un mlnimum de continuite car II est Impossible de 
jouer, en un incoherent exercice, du frein et de l'accelera
teur sans provoquer des iesions prejudlciables a l'effi
cience des institutions dont ia vocation parapublique est 
evidente. 
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La proposition Petltpierre autorise celte modulatfon de 
!'Intervention federale et eile emp~che l'autorite d'agir a 
l'aveugiette. C'est pourquoi je vous demande de i'appuyer. 
A fa rfgueur, on pourrait imaginer que la proposition Bundi 
en faveur des chemins de fer prives et des minorites lin
gufstiques est comprise dans fa proposition Petitpi~me, 
mais ies choses qui vont sans dire allant mieux encore en 
ies ecrivant, je souscriral tout ä !'heure a la proposition 
Bund!. Pour !'Instant, II s'agit de la proposition Petitpierre 
et Je vous invlte ä la soutenir. 

Meier Werner: Ich möchte ein paar Bemerkungen machen 
zu den Anträgen Jost, P_etitpierre und Bund!. Ich habe für 
Rückweisung der Vorlage L gestimmt, weil ich der Mei
nung bin, es sollte wirklich eine sehr gründliche Ueberprü
fung dieser ganzen Materte vorgenommen werden. Das Ist 
nun abgelehnt worden. Ich stelle aber folgendes fest: In 
Artikel 3 spricht der Bundesrat lediglich von ausgespro
chenen Härtefällen, die berücksichtigt werden sollen. Die
se Formulierung genügt mir nicht. Natürlich sind Härtefälle 
eine ernstzunehmende Sache' und müssen optimal be
rücksichtigt werden. Mir geht es indessen um etwas Wei
teres, etwas sehr Grundsätzliches: Es muss vermieden 
werden, dass mit diesen Sparübungen Irreversible Ent
wicklungen eingeleitet werden, die sich jetzt und in Zu
kunft verhängnisvoll auswirken könnten. 

Ich verweise hier ganz besonders auf den Antrag Jost, der 
sich u. a. auch mit den Privatbahnen befasst, sowie den 
Antrag Petltpierre, der sagt: Um zu beurteilen, ob ein aus
gesprochener Härtefall vorliegt, sei u. a. zu prüfen, 
wie schwer sich die Herabsetzung auf die Kontinuität der 
Tätigkeit des Beitragsempfängers auswirkt. Herr Kollege 
Bund( schllessllch verlangt mit seinem Antrag, den Ich 
ebenfalls unterstütze, dass die Privatbahnen von den Kür
zungen ausgenommen werden. Ich stelle fest, dass prak
tisch sämtliche Privatbahnen mit finanziellen Schwierigkei
ten zu kämpfen haben, weil sie in einem harten Konkur
renzkampf mit dem immer mehr zunehmenden Strassen
verkehr stehen. Sie bekunden vor allem auch Mühe, ihre 
Anlagen up to date zu halten, also zu modernisieren, den 
heutigen Ansprüchen anzupassen. Es sind Im Gegenteil 
bereits weitgehend exzessive Spar- und Ratlonallsierungs
massnahmen getroffen worden und werden weiterhin ins 
Auge gefasst, Massnahmen, die jedenfalls nicht die Attrak
tivität des öffentlichen Verkehrs erhöhen werden. 

Mit der vorgesehenen linearen Kürzung der Bundesleistun
gen, von der auch die Privatbahnhilfe gemäss Eisenbahn
gesetz betroffen werden soll, würde nun eine nach mei
nem Dafürhalten nicht nur bedauerliche negative Entwick
lung eingeleitet, sondern - ich sage es offen - eine nach
gerade gefährliche Entwicklung. Ich bringe Ihnen ein für 
sich sprechendes Beispiel, an dem Sie auch sehen wer
den, dass IQh keineswegs übertreibe: Während vieler Jah
re hat die Verwaltung der Yverdon-Ste Croix-Bahn für die 
nötigen Bundesmittel gekämpft, um die Sicherheitseinrich
tungen auf ihrer Strecke auf einen modernen Stand zu 
bringen oder überhaupt Sicherheitseinrichtungen zu schaf
fen. Denn bis vor kurzem hatte diese Bahn weder Signale 
noch eine Blockeinrichtung zur Streckensicherung. Das 
Finanzierungsgesuch wurde Immer wieder über Jahre hin
weg vom Bund aus rein finanziellen Gründen abgelehnt. 
Was ist dann passiert? 1976 ereignete sich auf dieser 
Strecke ein schweres Eisenbahnunglück. Natürlich war 
ein Versehen eines Lockführers dabei im Spiel. Aber der 
eigentliche Grund war natürlich das völlige Fehlen dieser 
von mir bereits erwähnten Sicherheitsanlagen. Nun, das Un
glück hatte zur Folge: 7 Tote (nämlich 2 Lokomotivführer, 
5 Reisende), 54 Verletzte, wovon 3 total und dauernd ge
lähmt. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Das sind Opfer 
von Sparmassnahmen des Bundes! Das hätte vermieden 
werden können, wenn man rechtzeitig die nötigen Mittel 
zur Verfügung gestellt hätte, um diese Bahn sicher betrei
ben zu können. 

Jetzt läuft die Sache anders. Jetzt gibt das Bundesamt für 
Verkehr den Privatbahnen die Weisung, sie sollten - so
fern noch nicht vorhanden - diese Sicherungsanlagen ein
bauen. Wie reimt sich das mit dem Umstand, dass man in 
der gleichen Zeit diesen Bahnen die Bundesleistung um 
10 Prozent kürzen will? Das reimt sich nicht( Es müssen 
hier Ausnahmen getroffen werden. Ich glaube, es ist rich
tig, wenn Sie dem Antrag Jost zustimmen - er sieht eine 
differenzierte Lösung vor mit einer Erhöhung des finanziel
len Spielraumes zur Berücksichtigung solcher Anliegen 
der Privatbahnen und des übrigen öffentlichen Verkehrs. 
Auch dem Antrag Petitpierre ist zuzustimmen, wonach zu 
prüfen ist, wie schwer sich eine Kürzung der Bundeslei
stungen auf die Kontinuität der Tätigkeit des Beitragsemp
fängers auswirkt. Schliesslich, glaube ich, ist der Antrag 
Bundi der konsequenteste und richtig. Ich bitte Sie, auch 
diesen zu unterstützen, anstatt überhaupt auf eine· Kür
zung der Bundesleistungen an die Privatbahnen einzutre
ten. 

Kaufmann, Berichterstatter: Vorerst beantrage ich Ihnen, 
den Antrag Jost abzulehnen. Ich muss Ihnen zwar mittei
len, dass in der Kommission das Problem überhaupt nicht 
aufgeworfen wurde. Es ist richtig, dass im Ständerat ein 
Antrag von Herrn Gadient eingereicht wurde, der dann 
relativ knapp abgelehnt wurde - Herr Gadient wollte ledig
lich 300 statt 360 Millionen Franken sparen. Aber in unse
rer Kommission wurden bezeichnenderweise der Antrag 
Gadient, oder ein mittlerer Antrag, also ein Antrag Jost zum 
Beispiel, nicht aufgenommen. Man wollte bei den 360 Mil
lionen Franken bleiben, die der Bundesrat vorgeschlagen 
hatte. 

Und nun muss Ich Ihnen etwas anderes sagen: Es kom
men heute sehr viele Leute hier an das Pult und verlangen 
eine Reduktion der Sparmassnahmen. Ich hätte mir ge
wünscht, dass alle diese Leute sich bei den Abstim
mungskämpfen 77 und 79 ebenso für eine Sanierung der 
Bundesfinanzen engagiert hätten. Dann hätten wir nicht 
hier diese Probleme mit dem Härtekontingent und den 
Sparmassnahmenl Ich muss nun auch Herrn Jost In Erin
nerung rufen: Auch sein Kanton hat die Finanzvorlage 
1979 eindeutig verworfen, obwohl man das Problem mit 
den Rhätischen Bahnen ~um Beispiel durchaus kannte. 
Also keine Sanierung des Bundeshaushaltes über die 
Steuern. Und wenn man dann .sanieren will, dann verblei
ben nur die Sparmassnahmen. Ich möchte Sie auch darauf 
hinweisen, dass wir nun auch hier nicht übertreiben. Es ist 
gesagt worden, es gehe um irreversible Massnahmen, fast 
um einen Katastrophenfall, um ein Landesunglück. Ja, wir 
kürzen für drei Jahre, sammeln wahrscheinlich auch Er
fahrungen und können wahrscheinlich nachher die Spar.-. 
massnahmen anderweitig auffangen. Ich habe bereits auf 
die Entflechtung der Ausgaben zwischen Bund und Kanto
nen hingewiesen. 

Noch ein letztes Wort an Herrn Jost: Man kann auch hier 
übertreiben. Herr Bundesrat Ritschard hat Ihnen gesagt, 
dass das Berggebiet - und Ihr Kanton fällt Ja unter das 
Berggebiet - mit 30 Millionen Franken unter dem Härte
kontingent figuriert. Wenn ich richtig orientiert bin, dann 
macht der Bundesbeitrag an die Rhätischen Bahnen pro 
Jahr 5 Millionen Franken aus. Ich möchte Sie weiter dar
auf hinweisen, dass der neue Finanzausgleich (wir behan
deln Ihn ja vermutlich nicht mehr heute, aber dann am 
Montag) dem Kanton Graubünden 5 MIiiionen Franken 
mehr bringt. Und ich erinnere Sie daran, dass wir In vielen 
Subventionsgesetzen den flnanzschwachen Kantonen -
Graubünden ist mittlerweile ein finanzmittelstarker gewor
den -, auch bei den einzelnen Bundesgesetzen entgegen• 
kommen. Ich würde es nun aus politischen und psycholo
gischen Gründen ausserordentlich bedauern, wenn wir 
das Sparpaket des Bundesrates um 40 MIiiionen Franken 
kürzen würden. Ich beantrage Ihnen daher Zustimmung 
zur Kommission und Ablehnung des Antrages Jost. 

U2. 
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Damit gehe Ich über zum Antrag Petltplerre. Der Antrag 
Petitpierre Ist grundsätzlich positiv zu werten. Das Parla
ment ist offenbar im Begriff, dem Bundesrat relativ pau
schale Kompetenzen zu Obertragen; In der natlonalrätll
chen Kommission wurde auch die Frage aufgeworfen, ob 
eine solche pauschale Delegation überhaupt verfassungs
konform sei. Schon unter diesem Gesichtspunkt begrüsse 
Ich eine Konkretisierung in Artikel 3 Absatz 1bls. Ich neh
me auch an, dass der Antrag Petltplerre an diesen mini
malen Sparmessnahmen von 360 MIiiionen nicht rüttelt. 
Er ist dieser Meinung. 
Der Antrag Petitplerre könnte Im Grundsatz von Ihrem Rat 
übernommen werden. Indessen ist er redaktionell nicht 
zufriedenstellend. Vielleicht hängt das zum Teil mit der 
Uebersetzung vom Französischen Ins Deutsche zusammen. 
Auf jeden Fall aber kann der Bundesrat nicht die Situation 
des einzelnen Beitragsempfängers überprüfen. Nach der 
deutschen Formulierung muss man aber den Eindruck be
kommen, dass ·In jedem einzelnen Fall, ·also bei jedem 
Berglandwirt überprüft werden muss, ob er nun tatsächlich 
einen Härtefall darstellt. Oder Sie müssen bei den Kranken
kassen beginnen und sagen: Diese Kasse Ist sehr 
reich, die andere Ist nicht so reich. Das geht schon vom 
Admlnlstratlvaufwand her nicht, und das widerspricht auch 
dem Konzept, dass wir linear kürzen müssen, so grob
schlächtig und brutal das Ist. 
Ich muss den Entscheid Ihnen überlassen. Von mir aus 
könnte man diesem Antrag Petltpierre zustimmen, aller
dings mit der Einschränkung, dass der Ständerat diesen 
Antrag besser formullert. 

M. Barchl, rapporteur: Je commence par la proposltion de 
M. Petltplerre. Je suis de l'avls que, de toute fac;:on, nous 
devrons approuver, comme texte determlnant, le texte 
franc;:als parce que la traduction en allemand est comple
tement fausse. «Organlsme» a ete traduit par «Beitrags
empfänger». Je ne crois pas que les petlts paysans de 
montagne solent des «organlsmes», mals ils sont en revan
ce des «Beitragsempfänger». Ce mot a ete tradult d'une 
fac;:on completement fausse. En outre «notamment» a etll 
traduit par «vor allem»; «notamment» c'est «namentlich». 
En outre, dans la premlere phrase, II y a, dans le texte 
allemand, des mots qul ne sont pas contenus dans le texte 
franc;:afs. La dlfference entre le franc;:als et l'allemand, c'est 
que l'allemand donne !'Impression que cet article vise le 
cas particulier, la personne; il personnalise la subvention. 
Tandis que le texte franc;:als exprlme ce que veut M. Petit
pierre et ce qu'll a dlt dans sa Justlfication. Je tiens a le 
repeter pour les proces-verbaux: le probleme qui a ete 
souleve par M, Petitpierre concerne surtout les organis
mes, «die Anstalten», «die Stellen», etc., qul rec;:oivent des 
subventions. C'est connu; II y a des organlsmes qul, pour 
vivre, rec;:olvent tous leurs moyens de la ConMderatlon, qui 
rec;:olvent ies 100 pour cent de feurs moyens de la Confe
deration. (Je voudrais lci dlre a M. Kaufmann, qu'on ne 
pense pas aux paysans, aux moyens propres du paysan, nl 
a ceux des cafsses-maladle, mais aux moyens que las 
organismes concernes rec;:oivent de la Confederatlon). II y 
a d'autres organismes qui ne rec;:oivent que le 10 pour 
cent de leurs moyens de la Confederation. Les autres 90 
pour cent provlennent des cantons, des communes, des 
partlculiers, etc. Alors la pensee de M. Petitplerre est cei
le-ci: le 10 pour cent de 100 pour cent c'est tout de meme 
quelque chose de plus que le 10 pour cent du 10 pour 
cent. C'est la !'Idee qul est a la base de sa proposltion. Si 
nous suivons son Idee, qul me parait excellente, le Con
seil des Etats, M. Pfister, la commission de redaction trou
veront certainement une traductlon en allemand qul soit 
conforme a l'esprit du texte franc;:ais. Voila pour la premie
re remarque. 

La deuxieme remarque est la sulvante: il no faut de toute 
fac;:on pas prendre cet article comme paroie d'Evanglle. 
L'avantage de la proposition de M. Petitpierre est qu'elle 
nous donne, dans cette lol au moins, ce qui est deja beau-

coup, un critere general a l'adresse du Conseil federaf. 
Parce que, comme l'a releve M. Kaufmann, II est vraf que 
le Conseil fedoral rei,oit un cheque en blanc. La seule 
chose, c·est la notlon de cas de rigueur excesslve, des 
«Härtefälle»? On connait dans d'autres lois ou ordonnan
ces de la Con'federatlon, ces «Härtefälle». La lol Furgler 
connait, par exemple, les cas de rlgueur, dans un tout 
autre contexte. Alors, il est juste qua le leglslateur, qua 
nous ayons au moins, un critere general. Ce crltere gene
ral est exprime par l'article de M. Petitplerre, article qui 
me parait intelllgent et polltiquement valable. C'est pour 
cela que je vous recommande d'adopter le texte. avec la 
reserve d'une meiileure traduction. 
Deux mots sur la proposltion Jost. Je suis navre mais je 
dois m'opposer a cette proposltfon pour des raisons tres 
simples. SI nous l'acceptions, le montan! de l'epargne se
ralt trop faible par rapport au but vise par ce programme. 
En outre, la marge de manoouvre a disposition du Conseil 
federal deviendrait trop grande. On me dit que c'est tant 
mieuxl Je reponds: «non». La marge de manoouvre doit 
rester limitee parce qu'elie est a dlspositlon pour des cas 
de rfgueur qu'il faut determiner (cela n'est pas un Jeu de 
mots) avec rigueur. Alors, en acceptant la proposltion de 
M. Jost, on fausserait la conception qui est a la base de 
ce programme. Je vous recommande pour ces raisons de 
rejeter ia propositlon de M. Jost. 

Bundesrat Ritschard: Herr Jost will die Rhätische Bahn 
schonen, Herr Schnider-Luzern die Meliorationen, ' Herr 
Rothen die Strukturförderung, Herr Delamuraz die Zentrale 
für Handelsförderung, die Verkehrszentrale, Werner Meier 
alle Privatbahnen. Ich weiss nicht wo wir landen, wenn wir 
nun anfangen wollen, diese Einzelfälle alle in irgendei
ner Form zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist nicht 
möglich. Wir haben noch 24 Milllonen Franken, die möch
ten wir eigentlich als Manövriermasse behalten. Die Privat
bahnen sind da mit in Diskussion. Aber wir sollten diesen 
kleinen Rest nicht ganz beanspruchen. 
Ich hoffe sehr, Herr Jost habe seinen Antrag nicht in der 
Annahme gestellt, er werde angenommen, also dass wir da 
auf 320 Millionen reduzieren. Ich bitte Sie, die politische 
Situation zu überlegen, die entsteht, wenn wir mit dem 
Abbruch anfangen. 360 Millionen hat der Bundesrat bean
tragt, hat der Ständerat beschlossen; der Nationalrat geht 
aufgrund seines Katalogs von verschiedenen, an sich 
durchaus verständlichen Wünschen auf 320 Million~. Ich 
würde annehmen, dass - allein zwischen der heutigen 
Beratung und der Differenzbereinigung mit dem Ständerat 
- wir dann ein Dossier erhalten, das ungefähr das Zehnfa
che .an Wünschen an uns heranträgt, die jetzt bereits ge
macht worden sind. Also ich würde mich mit allen Mitteln 
dagegen wehren, dass man diesen Betrag von 360 MIiiio
nen Franken reduziert, nicht allein aus finanziellen, son
dern vorwiegend aus politischen Gründen. 
Ich möchte Sie bitten, es bei dem bewenden zu lassen, 
was wir hier vorgeschlagen haben. 

Der Antrag Petitpierre war mir an und für sich auch sym
pathisch, aber ich habe ihn dann genauer gelesen. Man 
sagt zwar, die Uebersetzung stimme nicht ganz; Ich kann 
das nicht so beurteilen. Aber im zweiten Absatz des Antra
ges - in der deutschen Fassung - von Herrn Petitpierre 
steht das Wort «Beitragsempfänger», « ••• wie schwer sich 
die Herabsetzung auf die Kontinuität der Tätigkeit des 
Beitragsempfängers auswirkt». Das geht eben doch in 
Richtung individueller Härtefall. Im französischen Text 
heisst es: « ... de l'importance de ia prestation par rapport 
a l'ensemble des ressources et l'organisme beneficiaire et 
de la gravite des effets d'une reductlon sur la contlnuite 
des activites de ce dernler». Das kann man so oder so 
auslegen. Also wenn es anders zu verstehen ist, dass wir 
da einfach Kriterien berücksichtigen soften, was etwa als 
Härtefall gelten kann, dann akzeptiere Ich das. Aber wenri 
das in Richtung individuelle Behandlung geht, dann kann 
ich das nicht akzeptieren. Ich nehme an, selbst die Land-
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Wirtschaft würde es als unrichtig empfinden, wenn man 
dem Landwirt Meier an eine Melioration mehr Subvention 
bezahlen oder nicht kürzen würde, währenddem der Hu
ber, der etwas besser situiert ist, eine gekürzte Subvention 
erhalten würde. So kann das nie verstanden werden und 
so könnten wir es auch nie akzeptieren. Ich vermute, dass 
Herr Petltplerre auch nicht an eine solche Möglichkeit 
denkt. Aber wir sind da gebissen. Das Finanzdepartement 
ist dann schon oft überfahren worden. In diesem Bundes
haus gibt es gar viele Juristen. Die haben nicht alle mit 
Geld zu tun und lassen dann Ihr Herz sprechen, und wir 
müssten ~ahlen. Deshalb sind wir da sehr vorsichtig. 

Präsident: Wir bereinigen nun Artikel 3 Absatz 1. Hier ste
hen sich zwei Anträge gegenüber: der Antrag der Kom
missionsmehrheit und des Bundesrates (360 MIiiionen 
Franken) und der Antrag von Herrn Jost (320 MIiiionen 
Franken). Wir stimmen darüber ab. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Jost 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 
Abstimmung - Vota 
· Für den Antrag Petltpierre 
Dagegen 

Art. 3 Abs. 2 (neu) 
Antrag der Kommfssfon 

Minderheit 

113 Stimmen 
37 Stimmen 

68 Stimmen 
67 Stimmen 

(Uchtenhagen, Bratschi, Carobblo, Falber, Grobet, Huba
cher, Müller-Bern, Riesen-Freiburg, Schmid) 
Ausgenommen von der Herabsetzung der Bundesleistungen 
nach Artikel 2 sind die Bundesbeiträge an die Kranken
kassen. 

Mehrheit 

Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Subsldlärantrag Mort 
(zum Minderheitsantrag) 

Abs. 2 (neu) 
Ausgenommen von Jeglicher Kürzung sind die Subventio
nen für die Krankenversicherung, die der Stützung der 
Frauen- und Männerprämien dienen. 

Art. 3 al. 2 {nouveau) 
Proposition de Ja comm/sslon 

Mlnorite 
(Uchtenhagen, Bratschi, Carobblo, Falber, Grobet, Huba
cher, Müller-Berne, Rlesen-Fribourg, Schmid) 
Les subventions federales aux caisses-maladles ne sont 
pas soumlses a la reduction des prestatlons de la Confe
deration prevue a l'artlcle 2. 

MaJorite 
Refuser la proposltlon de la minorlte 

Proposition subsldlalre Morl 
(en cas de rejet de ta propositlon de minorite) 

Al. 2 (nouveau) 
Les subventlons a l'assurance-maladie qui servent a 
abalsser les prlmes des assures des deux sexes ne seront 
en aucun cas redultes. 

Frau Uchtenhagen, Sprecherin der Minderheit: Ich bean
trage Ihnen Im Namen der Minderheit, die sozialen Kran
kenkassen von der Subventionskürzung auszunehmen. 

Die sozialen Krankenkassen haben durch die verschiede
nen Sparübungen und die Plafonlerung, die wir vorgenom
men haben, bis jetzt bereits 600 Mllltonen Franken an Sub
ventionen elngebüsst. Diese Kürzungen sind natürlich 
nicht ohne Folgen geblieben; Prämlenerhöhungen, aber 
auch eine schärfere Praxis bei den Kostenbeiträgen haben 
dazu geführt, dass vor allem flnanzschwächera Familien 
mit Kindern ziemlich getroffen wurden. 
Wie Sie wissen, macht der Bund den Krankenkassen Auf
lagen. Die Subventionen sind nichts anderes als die Ab· 
geltung für diese Auflagen. Weitaus der grösste Tell der 
Subventionen, nämlich 600 Millionen Franken, betrifft die 
Solidaritätsbeiträge für die Frauen. Um zu erreichen, dass 
die Frauenprämien nicht mehr als 10 Prozent höher sind, 
muss der Bund also bereits 600 Millionen Franken aufbrin
gen, obwohl das nur 60 Prozent der Frauen-Mehrkosten 
trägt. Hundert Millionen Franken betreffen die Männerprä
mien, aber auch sie sind letztlich eine Solidaritätsleistung 
gegenüber den Frauen, denn die Männerprämien dürfen 
durch Solidaritätsbeiträge nicht noch mehr belastet wer
den. Trotz diesem Beitrag von 100 Millionen sind 30 Pro
zent der Männerprämien eigentlich Solidaritätsbeiträge an 
andere Gruppierungen, Insbesondere eben an die Frauen, 
80 Millionen dienen zur Unterstützung der Kinderprämien, 
sind also aus famlllenpolitlschen Gründen wichtig. Auch 
alle anderen Beiträge dienen der Abgeltung bestimmter 
Auflagen, zum Beispiel bei den chronisch Kranken, Invali
den, oder für die Löschung von Versicherungsvorbehalten. 
Wir sind froh, dass man eine Art Einigung zwischen dem 
Konkordat und dem Bundesrat erreicht hat. Man muss 
aber auch klar sehen, dass die 5 Prozent, auf die man sich 
da geeinigt hat, eine Zustimmung In Anführungszeichen 
sind. Es handelt steh doch weitgehend um ein Diktat, vor 
allem sind nur die grossen, flnanzstarken Krankenkassen 
zum Zug gekommen. Das Konkordat hält Im übrigen nach 
wie vor an seinen Bedenken fest, die mit einem weiteren 
Abbau verbunden sind, denn diese Bedenken sind grund
sätzlicher Art, sie haben längerfristigen Charakter, und ge
nau das sind die Gründe, wieso auch wir an unserem Min• 
derheitsantrag festhalten. 

Es wird Immer wieder betont, dass die Subventionen an 
die Krankenkassen nach dem Giesskannenprlnzlp ausge• 
schüttet werden. Otto Fischer hat das wieder dargelegt in 
seiner populären Art, und populäre Sprüche haben Ja die 
Tendenz, dass sie die Wahrheit zudecken. In Wirklichkeit 
Ist es natürlich so, dass diese Subventionierung der vielzi
tierten Dlrektorengattln am System liegt. Niemand von uns 
findet das Krankenkassensystem, wie wir es heute haben, 
richtig, wir schon gar nicht. Systemänderungen - etwa 
eine sozialere Verteilung der Lasten - können aber nicht 
durch Subventionsaufstockungen oder -kürzungen erzielt 
werden. Da. müsste man endlich die gesetzlichen Regelun
gen verändern. Die Inhärenten Fehler des Systems sind eine 
ganz andere Frage, die kann man nicht vermischen mit der 
Frage, die jetzt zur Diskussion steht. Wir sind selbstver
ständlich für eine sozial gerechtere Ausgestaltung der Kran
kenkassen, vor allem auch für die Abdeckung der grossen 
Risiken. Doch das kann man nur mit grundlegenden Refor
men erreichen, Insbesondere auch mit einem anderen 
Finanzierungssystem. Wir hoffen natürlich sehr, dass, 
wenn dann diese grundlegende Reform kommt und eine 
sozialere Krankenkasse bringt, diese dann die volle Zu
stimmung von Otto Fischer findet. 
Es steht zu befürchten, dass die Subventionen, die viel
leicht jetzt noch knapp für die reichen Krankenkassen 
genügen, In Zukunft ungenügend sein werden. Schon Im 
zweiten und dritten Jahr werden die Engpässe zunehmen, 
denn die Teuerung geht selbstverständlich weiter - wir 
haben ja gerade erfahren, dass die Hypothekarzlnse er
neut ansteigen werden -, und damit kommen unsere Kran
kenkassen Immer mehr in Schwierigkeiten. Man wird die 
Frauenprämien erhöhen müssen. Wegen der Vorschrift, 
dass die Männerprämien nur 10 Prozent tiefer sein dürfen, 
müssen dann auch die Solidaritätsleistungen der Männer 
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erhöht werden. Damit steigt aber die Gefahr, dass die gu
ten Risiken, nämlich die gesunden, jungen Männer, ab
wandern in die Privatassekuranz, die keine solchen Aufla
gen kennt. Man kann heute noch argumentieren, dass eine 
solche Abwanderung noch nicht feststellbar Ist. In einem 
Bereich haben wir aber diese Abwanderung tendenziell 
bereits, nämlich in der Spitalzusatzversicherung. Spltalzu
satzversicherungen, die die grossen Risiken abdecken, 
werden immer mehr von allen, die es sich irgendwie !ei
sten können, bei der Privatassekuranz gemacht. Aber ge
nau diese Spitalzusatzversicherungen sind noch ein Ge
schäft, mit dessen Erträgen die sozialen Krankenkassen 
die Grundversicherungen «subventionieren». 
Wir müssen also auf jeden Fall verhindern, dass eines 
Tages eine massive Abwanderung kommt. Von welchem 
Punkt an die Prämien so hoch sind, dass es für die guten 
Risiken besser ist, in die Privatassekuranz zu gehen, das 
kann niemand sagen. In der Oekonomie wird dieses Pro
blem - es sind die berühmten breaking points, wo die Ent
wicklung plötzlich umschlägt - häufig diskutiert. Wenn die
se Abwanderung grosse Ausmasse annimmt, so ist die 
ganze Lösung des Problems der Krankenkassen im Eimer; 
Dann kriegen wir keine soziale Krankenkasse mehr hin. 
Denn wenn Sie nur mit den schlechten Risiken, mit den 
Frauen, mit den kinderreichen Familien, mit den Aeiteren, 
chronisch Kranken, invaliden, eine soziale Krankenkasse 
machen müssen, dann wird die Sache nicht mehr zu lösen 
sein. 

Es sind solche grundsätzliche Fragen - die Angst, dass 
wir nicht mehr genügend Zeit haben, um die nötige System
änderung durchzubringen -, die es uns als ganz wichti
ges Anliegen erscheinen lassen, dass man die Kranken
kassen ausnimmt. Ohne Solidarität kann es keine Kran
kenkassen für alle geben. Nur wenn wir alle bereit sind, 
auch wenn wir eben noch keine Risiken sind, mitzumachen, 
also letztlich mit einem Obligatorium, können wir diese 
Frage lösen. Ich möchte Sie aber auch daran erinnern, 
dass es nicht etwa nur die kleinen Einkommensempfänger 
sind, die auf diese Solidarität angewiesen sind. Bel be
stimmten Krankheiten sind heute die Pflegekosten so 
hoch, dass auch mittlere und höhere Einkommen, ja sogar 
sogenannt reiche Leute diese Kosten nicht mehr aufbrin
gen können. Auch sie sind dann auf die Solidarität ange
wiesen. Darauf beruht ja das ganze soziale Versicherungs
prinzip. Wenn wir ein Obligatorium haben wollen, eine 
soziale Finanzierung, wo eben die Reichen tatsächlich -
wie das Herr Fischer und wie das die freisinnigen offen
sichtlich möchten - nicht profitieren von unseren Sozial
versicherungen, dann müssen wir das System ändern, und 
da hoffen wir dann, wie gesagt, auf die Zustimmung aller. 
Es geht also letztlich um zwei Fragen: Es geht um die So
lidarität gegenüber den Frauen. Wir Frauen kosten mehr; 
wir kosten wesentlich mehr, etwa 60 Prozent. Die Haupt
gründe kennen Sie. Kinder bekommen bringt nicht nur 
Freuden, sondern es bringt eben auch Kosten mit sich. Im 
übrigen ist es auch so, dass Frauen sehr viel rascher ins 
Spital eingeliefert werden als Männer und Kinder. Die 
Wirklichkeit ist eben so, dass wir unsere Männer und un
sere Kinder pflegen, während umgekehrt, wenn eine Frau 
krank wird, sie nicht ohne weiteres damit rechnen kann, 
dass jetzt der Mann die ganze Pflege übernimmt. Er ist ja 
in der Regel berufstätig. 
Hinter der notwendigen Solidarität gegenüber den Frauen 
ist aber das grundsätzliche Problem, die grundsätzliche 
Frage, versteckt: Wie lange können wir eine Aufstockung 
von Individualprämien vornehmen, ohne dass diese plötz
lich viel höher sind als diejenigen der Privatassekuranz? 
Ich möchte zum Schluss doch noch darauf hinweisen, 
dass es sich vielleicht lohnen würde, den Krankenkassen 
44 Millionen mehr zur Verfügung zu stellen, um den gan
zen Beschluss nicht zu gefährden. Referendumspoiitisch 
sind natürlich die Frauen eine sehr grosse Kategorie. 
Wenn ein Referendum zustande kommt, dann muss man 
damit rechnen, dass die Krankenkassen mitziehen, und 
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dann werden auch die Frauen dafür gewonnen werden, 
denn sie werden die Kosten tragen, wenn es nicht gelingt, 
jetzt eine Lösung zu finden. 
Ich bitte Sie deshalb, sich das zu überlegen und hier die
se Ausnahme zu gestatten und damit vielleicht den Be
schluss L zu reiten. 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 

Frau Morf: ich bin erstaunt, dass ich jetzt zum Sprechen 
komme, denn es kann sich auf keinen Fall darum handeln, 
dass man den Antrag der Minderheit und meinen Antrag 
gegeneinander ausspielt. Ich finde: Ich müsste reden, 
nachdem über den Antrag Uchtenhagen abgestimmt wur
de (Antrag der Minderheit), denn mein Antrag, ein Even
tualantrag, ist ja nur eine Art Sicherheitsnetz. Ich möchte 
noch etwas herausholen, falls - was ich nicht hoffe - der 
Minderheitsantrag abgelehnt würde. Ich möchte dem 
Herrn Präsidenten beliebt machen, dass man zuerst dar
über, über den Antrag der Minderheit, und erst nachher 
über meinen Antrag abstimmt. 

Le presldent: Le president estlme qu'll est normal qua l'on 
Justifle las deux propositions pour avolr las deux avls 
avant qu'il y ait la discusslon generale et qua l'on se pro
nonce. 

Frau Morf: Mein Antrag ist ein Eventualantrag! Es wäre 
doch kontraproduktiv, wenn man meine Argumente jetzt 
zur Kenntnis nähme. 

Le presldent: Le president estime qu'ii est normal que l'on 
se sont inscrits aient i'occasion de se prononcer en ayant 
entendu le point de vue de Mme Morf. 
Est-ce que le Conseil est d'accord qua nous ne donnions 
la parole a Mme Morf qu'une fois qua sera liquidäe la pro
posltlon de Mme Uchtenhagen? Est-ce qu'li y a une autre 
proposition? 
Nous n'alions pas faire toute une procädure sur ces ques
tions. Le temps passe ... 

M. Bonnard: Je vous encourage a voter la proposition qul 
nous a ätä falte par le präsident. Le vote en faveur de 
i'une ou de l'autre proposition peut dependre du contenu 
de la justification de la proposition qui pourrait etre falte 
par Mme Morf. Pour pouvoir se faire une idäe d'ensemble, 
il faut avoir entendu las deux points de vue qui sont ceux 
de la proposition Uchtenhagen et de la proposition Morf. 

Le presldent: Je pense que nous allons voter tout de sulte 
sur ce probleme de procedure. Ou blen nous entendrons 
Mme Morf justifier sa proposition tout de suite ou bien 
nous l'entendrons apres. M. Bonnard propose que nous 
entendions tout de suite Mme Morf Justifler sa proposltion. 
II y a donc la propositlon du präsident et celie de M. Bon
nard que nous opposerons ä. celies et ceux qui estiment 
que Mme Morf doit se prononcer apres. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Bonnard 
Dagegen 

65 Stimmen 
37 Stimmen 

Frau Morf: Ich finde, da werde nicht ganz richtig vorge
gangen. Wenn Sie so abgestimmt haben, dann halt in Got
tes Namen! 
Ich möchte noch einmal feststellen, dass ich selbstver
ständlich für den Antrag der Minderheit bin, weil dies der 
Antrag ist, der doch ein bisschen weiter geht, auch wenn 
er nicht so weit geht wie die Motionen, die einmal Llselot
te Sprang und ich eingereicht haben. Aber ich finde es 
beschämend, dass Im reichsten Land der Welt Solidari
tätsbeiträge zur teilweisen Abgeltung von Auslagen an 
Krankenkassen unter Bruch eines Versprechens gekürzt 
werden sollen. Diese Beiträge wurden nämlich hier in die
sem Rat 1964 beschlossen, verbindlich zugesichert. Da-
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mals wurde hier beschlossen: Jawohl, wir zahlen das. 
Wenn wir das heute nt·cht zahlen wollen, dann Ist das ein 
Wortbruch gegenüber Frauen, gegenüber Kindern, gegen
Ober lnvalldenrentnern und gegenüber der Bergbevölke
rung. Mit solchen Wortbrüchen sollen wir nun unsere Bun
desfinanzen sanieren? Ich kann mir das nicht vorstellen. 
Soll denn das Wort unseres Parlamentes so wenig gelten? 
Schllessllch geht es um die praktische Solidarität Frauen, 
Kindern, lnvalldenrentnern und auch Tuberkulosepatienten 
und der Bergbevölkerung gegenüber, denen das Parla
ment damals diese Zuschüsse zugedacht hatte. 
Sind Ihnen diese Bevölkerungsgruppen nicht soviel wert 
wie zum Beispiel der von Helmut Hubacher zitierte 
Schweizer Käse? Warum sieht es dort so anders aus, 
wenn es darum geht, dass Schweizer Käse via Exportför
derung für Immerhin rund 200 bis 300 Millionen im Jahr Im 
Ausland verbilligt abgesetzt werden kann? Beim Käse Je
denfalls scheint das gegebene Wort und die Solidarität 
noch zu gelten. Das Hotel «Plaza» In New York kann sich 
darauf verlassen, dass es für seine ehrenwerten Gäste 
unseren ehrenwerten Schweizer Käse nach wie vor bllllger 
einkaufen kann, ganz unbeschadet des Loches, das auch 
diese Käseförderung In der Bundeskasse verursacht. Ich 
möchte gleich feststellen: leb habe um Gotteswillen nichts 
gegen die Präsenz von Schweizer Käse Im Ausland; Ich 
würde sogar sagen, es sei eine kullnarlsch-kulturelle Prä
senz. Aber Ich habe etwas gegen Wortbrüche, und Ich ha- · 
be etwas gegen die Unverhältnlsmässlgkelt bei Solidari
tätsgesten. Der grösste Tell der Solidaritätsbeiträge an die 
Krankenkassen, die man nun abbauen wlll, dient dem Aus
gleich der sogenannten «höheren Gesundheitskosten» der 
Frauen In der Krankenversicherung. Laut Statistiken seien 
sie um 980 MIiiionen Franken Jährlich höher als die Krank
heitskosten der Männer. Das wird uns dauernd unter die 
Nase gerieben. Wir haben es zur Kenntnis genommen. 
Und mancher hatte offenbar so seinen kleinen, aber unbe
rechtigten «Aha-Effekt», wenn er diese Zahlen hörte. Man 
muss nur nicht alles so heiss essen, wie es gekocht wird. 
Frau Uchtenhagen hat ja bereits einige Beispiele dafür 
gegeben, wie es wirklich aussieht, wenn man die Statistik 
genau 1>erüci<slchtlgen wollte. Man muss auf mindestens 
drei Arten differenzieren: 

1. Der Anteil der Frauen Ist höher, weil ein Tell der Krank
heitskosten der Männer in der Statistik gar nicht enthalten 
Ist; dieser wird zum Tell von der Militärversicherung und 
der SUVA getragen .. 

2. Der Frauenanteil Ist auch deshalb höher - das behaup
te nicht Ich, vielmehr wurden Untersuchungen darüber an
gestellt -. weil zahlreiche Gesundheitsstörungen bei Frau
en nicht zuletzt darauf zurilckzuführen sind, dass sehr 
viele von Ihnen - jedenfalls noch mehr Frauen als Männer 
- unter Bedingungen leben und arbeiten, die sie sich nicht 
selber ausgesucht haben, unter denen sie leiden und die 
sie krank machen. 
3. Vor allem sollte sich mlttlerwelle auch hier herumge
sprochen haben, d_ass wir Frauen die Kinder zur Welt brin
gen. Wir Nationalrätinnen haben das hier im Rat schon 
einige Male anzutönen versucht; loh erinnere an die Mo
tionen von Frau Sprang und mir, mit denen wir Prämien
glelohheit - etwas, das viel weiter ging und hier damals gar 
nicht so schlecht ankam - verlangten, wo wir also bereits 
einmal auf dieses Thema zu sprechen kamen. Es muss 
wiederholt werden: Viele Krankheiten von Frauen sind Im 
engeren und weiteren Sinne eben Folgeerscheinungen der 
Tatsache, dass wir die Kinder zur Welt bringen können. 
Diese Folgeerscheinungen zeigen sich dann natilrlich 
auch In den Rechnungen der Krankenkassen. Es bliebe 
eigentlich den Männern vorbehalten, darilber froh und so
lidarisch zu sein, dass die Natur sie - mehr oder weniger 
zufällig - vor diesen Folgeerscheinungen verschont hat. 
Ein kurzer Hinweis filr die Herren In Jener Partei, die einen 
gezielten Tell ihrer Wahlkampagne Jewellen unter dem 
Slogan führt: «Die Frauen sind uns lieb». Hier bietet sich 

ihnen endlich eine praktische Gelegenheit, diese Behaup
tung unter Beweis zu stellen, nämlich dass sie die Frauen 
so solidarisch lieben, dass sie sogar einen kleinen «Brem
ser» beim Abbau von Sozialleistungen In Kauf nehmen. 
Oder haben Sie nur Jene ganz kleine Gruppe von Frauen 
lieb, die es sich leisten kann? 
Am besten wäre es gewesen - wie gesagt -, wenn sie sei
nerzeit unsere Motionen unterstützt hätten. Am zweitbe
sten wäre es, wenn Sie jetzt den Minderheitsantrag der 
Kommission unterstützten; als letztes - als kleines Sicher
heitsnetz - ist dann mein Antrag fällig, der - wie Ich be
tont hebe - ein Eventualantrag ist. Wenn schon Kompro
misse gemacht werden sollen, dann möchte Ich, dass Jene 
Solidaritätsbeiträge des Bundes an die Krankenkassen, 
die zur Stützung der Frauenprämien verwendet werden, 
ebenso voll und ganz von jeder Kürzung verschont wer
den, wie die Bundesbeiträge zur Stiltzung der Männerprä
mien. Diese Männerprämien sollen ja mit Anteilen des so
zial- und famllienpolltlschen Ausgleichs nicht so überladen 
werden, dass die auf Gewinn arbeitende Privatassekuranz 
die für sie Interessanten Männer mit erheblich billigeren 
Prämien aus den allgemeinen Krankenkassen weglocken 
kann. 
Mein Antrag geht also dahin, zum allermindesten In Arti
kel 3 Absatz 2 zu sagen: Ausgenommen von Jeder Kürzung 
seien die Subventionen für die Krankenversicherung, die 
der Stützung der Frauen- und Männerprämien dienen. Ich 
muss allerdings sofort daran erinnern: Im Antrag der Min
derheit wäre Gewähr geboten, dass die Bundesbeiträge 
auch den lnvalidenrentnern, den Kindern, den Tuberkulo• 
sepatienten und der Bergbevölkerung ungekürzt weiter zu
gute kämen. Es versteht sich daher von selbst, dass Ich 
Sie noch einmal bitte, jenen Antrag zu unterstützen. Mei
ner ist nur ein Eventualantrag. 

Müller-Bern: Zunächst halte Ich fest: Wenn jemand ein 
eminentes Interesse an gesunden Bundesfinanzen hat, 
sind das die Arbeitnehmer, denn sie haben In erster Linie 
die Kosten eines funktionsunfähigen Staates zu tragen. Ich 
sehe deshalb die Notwendigkeit von Sparanstrengungen 
durchaus ein. Es Ist hier aber bereits gesagt worden: Mit 
Abbaumassnahmen allein können die Bundesfinanzen 
nicht saniert werden; zusätzliche Einnahmen sind notwen
dig, wenn man einen leistungsfähigen Staat erhalten will. 
Ob eine lineare zehnprozentige Kürzung der Subventionen 
der Weisheit letzter Schluss ist, ist allerdings zu bezwei
feln. Wenn man das 20seltlge Verzeichnis der Bundesbei
träge durchsieht, findet man sicher Subventionen, die oh
ne Not gestrichen oder um weit mehr als 10 Prozent ge
kürzt werden könnten. loh will aber mit niemandem hier 
ohne Not Streit bekommen und deshalb auch keine Einzel
positionen nennen, die man ganz abbauen könnte. 
Gestern Ist übrigens der Bericht Stocker zitiert worden. So 
ganz ohne Auswirkungen, wie es hier behauptet wurde, ist 
er nicht geblieben; beispielsweise Ist der Beitrag an den 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund aufgrund Jenes Be
richtes vollständig gestrichen worden. Der SGB hat erfreu
licherweise dennoch überlebt Das mag Ihnen zeigen, dass 
es Subventionen gibt, die man vollkommen streichen kann. 
Dass die vorgeschlagene Massnahme eine grobe ist, hat 
auch der Bundesrat In der Botschaft und gestern hier Im 
Rat zugegeben. Dem Gewerkschaftsbund geht es vor allem 
um die Kürzung der Beiträge an die Krankenversicherung. 
Ich habe es hier ähnlich wie Kollege Otto Fischer: Wenn 
das Wort «Krankenversicherung» ertönt, werde Ich auf
merksam; überhaupt bin Ich allergisch, wenn man hier die 
Sozialversicherung tangiert, denn sie hat in den bisher 
durchgeführten verschiedenen Sparilbungen schon vlel zur 
Sanierung der Bundesfinanzen beigetragen, die Sozialver
sicherung insgesamt nämlich Ober 1,3 MIiiiarden Franken. 
Denken Sie beispielsweise nur an die Arbeitslosenversi
cherung, wo die öffentliche Hand vollständig entlastet wur
de. Denken Sie aber auch an das, was wir bei der neunten 
AHV-Revislon beschlossen haben: die Beitragsleistungen 
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der öffentilchen Hand zugunsten der AHV und der IV wur
den von 25 Prozent auf 20 Prozent reduziert. 
Was nun die Beiträge zugunsten der Krankenkassen be
trifft - das wurde hier wiederholt gesagt - sind sie seit 
1975 eingefroren, was zu einer wesentlichen Einsparung 
für den Bund und zu einer wesentlichen Mehrbelastung für 
die Krankenkassen geführt hat. Ein erhebliches Opfer ha
ben damit die Krankenkassen bereits erbracht, und des
halb wehren wir uns dagegen, dass hier nochmals gekürzt 
wird. Ich anerkenne, dass der Bundesrat heute die ver
bindliche Erklärung abgegeben hat, er werde diese Kür
zung auf 5 Prozent beschränken und die Krankenkassen 
als Härtefall betrachten. Ich wende mich aber auch gegen 
diese fünfprozentige Kürzung, und zwar im Hinblick dar• 
auf, dass die Krankenkassen bereits wesentliche Vorlei
stungen erbracht haben. 

Herr Otto Fischer hat heute wieder den bekannten Spruch 
vom Glesskannenprinzlp, nach dem die Subventionen aus
geschüttet werden, gebracht. Das ist eine reine Milchmäd
chenrechnung. Es ist erwiesen - Ich wlll nicht wled~rho
len, was Frau Uchtenhagen gesagt hat -, dass die Sub'len
tionen des Bundes an die Krankenkassen gezielt für die 
Sozialhypotheken verwendet werden. Sie wissen, dass bei 
der Revision von 1964 den Krankenkassen Sozialhypothe
ken aufgebürdet wwden, wobei der Bund versprach, diese 
weitgehend mit Beiträgen zu finanzieren. Seit der Einfrie
rung der Krankenkassensubventionen geschieht dies In
dessen in immer ungenügenderem Masse. Dieses Jahr 
rechnet man mit einer Kostenteuerung von 10 Prozent. 
Diese zusätzliche Teuerung müssen die Krankenkassen 
allein übernehmen, weil eben die Beiträge des Bundes 
eingefroren sind. 

Präsident: Herr Müller, Ihre fünfmlnütlge Redezelt Ist ab
gelaufen. 

Müller-Bern: Ich benötige nur noch eine Minute, und bitte 
Sie, mir diese zusätzliche Redezeit zu bewilligen. (Zustim
mung) Ich unterstütze den Antrag der Minderheit (Uchten
hagen) und verweise auf eine Erklärung unseres Kollegen 
Lüchlnger, Präsident der Freisinnig-demokratischen Partei 
des Kantons Zürich, als Antwort auf einen Artikel von Hans 
Tschänl im «Tages-Anzeiger»: «Der Ruf nach weniger Staat 
gilt keineswegs unseren grossen Sozialwerken.» Wenn Sie 
as befolgen, meine Damen und Herren von er frelsinnl11en 
Fraktion, dann müssen Sie dem Antrag Uchtenhagen zu
stimmen. 

Frau Mascarln: Ich möchte Im Anschluss an die Spreche
rin der Kommissionsminderheit noch einige zusätzliche 
Ueberlegungen für den Minderheitsantrag anführen. 

Sie wissen: Die Bundessubventionen an die Krankenkas
sen sind seit 1975 Jahr für Jahr zusammengestrichen wor
den. Seit 1978 sind sie eingefroren auf dem Stand von 
1976, und das, obwohl die Kostensteigerung im Gesund
heitswesen beträchtlich Ist. Der Bund hat in den letzten 
vier Jahren 600 Millionen bei der Krankenversicherung ab
gebaut. Und nun kommt Herr Otto Fischer und spricht hier 
- wenn ich es richtig aufgeschrieben habe - von «hellem 
Wahnsinn» betreffend die restlichen Subventionen, die 
jetzt noch gekürzt werden sollen. Das Ist nicht heller 
Wahnsinn, sondern das Ist Ausdruck einer finanziellen So
lidarität, die bei der Krankenversicherung zu unserem 
Leidwesen sowieso nur gering spielt. Subventionen helsst 
Ja nichts anderes als Finanzierung aus Steuergeldern, die 
Immerhin bis zu einem gewissen Grad progressiv, der Ein
kommenshöhe angepasst sind; Prämien sind das über
haupt nicht. Prämien sind deshalb sehr unsozial. 

Wenn also weitere Subventionen abgebaut werden, dann 
helsst das einfach: ein massiver Prämlenanstleg wird wie
derum nötig sein. Sie wissen, dass in der Krankenkassen
szene bereits heute wieder über einen Prämlenanstleg dis
kutiert werden muss, obwohl Anfang 1979 bei dem letzten 

ganz massiven Anstieg die Hoffnung bestand, es würde für 
drei Jahre bei diesem Prämienanstleg bleiben. Das Ist also 
nicht der Fall. Die Prämien haben, besonders bei Kassen 
mit einer schlechten Morbiditätszusammensetzung, eine 
Grenze erreicht, die man dem betroffenen Versicherten 
nicht mehr zumuten kann. Hinzu kommt, dass, wenn Sie 
weiterhin Subventionsabbau bei der Krankenversicherung 
betreiben, die kommende Krankenversicherungsrevision 
eigentlich keinen· Zweck mehr hat. Jeder nur einlgermas
sen vernünftige Leistungsausbau - und sei er noch so ml
nim - ist von vornehereln blockiert. Jeder Ausbau Rich
tung Präventivmedizin, und das wäre Ja nicht nur aus ge
sundheitspolitischen Gründen zu begrüssen, sondern län
gerfristig auch aus finanzpolitischen Ueberlegungen, Ist 
nicht mehr möglich. Man muss sogar damit rechnen, dass 
präventivmedizlnlsche Leistungen, die von den Kassen bis 
jetzt frelwlllig übernommen wurden, nicht mehr bezahlt 
werden können. Das muss man doch ganz ernsthaft in 
Erwägung ziehen. Die soziale Krankenversicherung, wie· 
sie in der Schweiz gestaltet Ist, lebt zu einem wesentlichen 
Tell von den Einnahmen aus den Steuergeldern, sprich 
Subventionen, wenn auch die Versicherten den weitaus 
grössten Teil selber via Prämien zu zahlen haben. 
Sie haben gehört, dass die Bundessubventionen für die 
Sozialauflagen gebraucht werden, obwohl sie nicht einmal 
für das ausreichen, und von diesen Sozialauflagen zu 
einem guten Teil - bis zu 600 Millionen - ,für die Verbllli· 
gung der Frauenprämien. Wird hier zusammengestrichen, 
dann kann man sich ausdenken, dass wir am Schluss 
bankrotte Krankenkassen haben, die die Frauen zu versi
chern haben, die die lnval-iden und die Alten aufzunehmen 
haben, die die bereits Kranken ohne Vorbehalt oder mit 
beschränktem Vorbehalt aufzunehmen haben, und dane
ben haben wir eine blühende Privatversicherungsindustrie, 
die die guten Risiken versichert. Das Ist wohl eine Ent
wicklung, die man nicht verantworten kann, wenn man die 
soziale Krankenversicherung in der Schweiz erhalten wlll. 
Ich glaube, aus diesen Ueberlegungen heraus muss man 
sich gegen jegliche Kürzung bei der Krankenversicherung 
wenden. Unsere Fraktion macht das. Wir wenden uns auch 
gegen die fünfprozentige Kürzung; denn die Krankenversi
cherung ist heute ein Teil des Sozialabbauversuches, mor
gen ist es eine andere Sozialversicherung, eine andere 
soziale Errungenschaft. Es gilt hier, ganz energisch «Halt» 
zu sagen. Ich glaube auch, dass Kürzungen an der Kranken
versicherung vor dem Volk keinen Bestand haben werden. 

Eggll: loh weiss, wenn man die Krankenversicherung dis
kutiert, dann spielen die Emotionen, die In unserem Rat 
besonders Herr Otto Fischer immer wieder anzuheizen 
versteht und auch mit zum Tell falschen Aussagen Im Vol-
ke anstrebt. . 

Ich möchte einfach zu Beginn folgendes feststellen: Letz
tes Jahr haben die Kosten für die Krankenkassen Je nach 
Kanton zwischen 6 und 10 Prozent zugenommen. Der 
Bundesbeitrag für die einzelnen Krankenkassen Ist nicht 
mehr gestiegen, sondern die gesamte sechs- bis zehnpro
zentige Steigerung musste durch Mitgliederbeiträge finan
ziert werden. In Zukunft wird es noch schlimmer werden. 
Da müssen wir uns einmal fragen: Sind wir eigentlich 
noch das Parlament, das über die Gesetzeseinhaltung 
wacht? Ich verweise auf die Subventionen für die Invali
den. 1964 hat unser Parlament mit Recht beschlossen, 
dass die Invaliden bei der Krankenversicherung nicht aus
gesteuert werden dürfen. Daf0r erhalten die Krankenkas
sen eine Subvention von 75 Prozent an die Kosten, die 
durch die Krankenpflege für Invalide entstehen. Wie steht 
es heute? Im Jahre 1979 kommen durch die Plafonierung 
und die Kürzung der Bundesbeiträge, die wir hier in die
sem Rat beschlossen haben, die Subventionen für die In
validen genau noch auf 42 Prozent. Wenn wir einen Bun
desgerichtshof hätten, würde Ich den Bund einklagen, und 
garantiert müsste der Bund die 75 Prozent bezahlen, weil 
wir das Gesetz ja nie abgeändert haben. 
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Aehnlich ist die Situation bei den Frauen. Ich möchte 
nicht mehr darauf eintreten, aber dennoch feststellen: Das 
Parlament hat beschlossen, dass die Frauenprämien nur 
10 Prozent höher sein dürfen - und nicht mehr 20 Prozent 
wie früher -, und dass die Kosten, die daraus entstehen, 
der Bund bezahlt. Dies ist heute nicht mehr der Fall, son
dern für die Frauen bezahlen Männer und Kinder mit ihren 
Prämien mltl Heute morgen hat Herr Bundesrat Ritschard 
darauf hingewiesen, dass die Krankenkassen bereits durch 
die Kürzungen und Plafonierungen auf 500 bis 600 Milllo• 
nen Franken pro Jahr verzichten müssen, die dafür durch 
Prämien aufgebracht werden. Das bedeutet nichts ande
res, als dass jeder Versicherte in unserem Land 100 Fran
ken Prämien pro Jahr mehr bezahlt. Und nun soll mir einer 
sagen, es mache doch nichts aus, 100 Franken mehr oder 
weniger Prämien bei Einkommen von 30 000 Franken und 
zwei, drei Kindern In der Familie! Da wären es schon 500 
Franken mehr, die der Familienvater zu bezahlen hat. Und 
wenn wir nun noch zusätzlich kürzen, wird dieser Beitrag 
noch höher, und zwar kumuliert er sich noch, weil die 
Teuerung auf dem Krankensektor ja auch noch massiv 
ansteigt. Ich mag den Aerzten den Teuerungsausgleich 
wie jedem Bundesbeamten und jedem einzelnen von uns 
gönnen. Aber wir müssen uns darüber klar sein, dass die 
Teuerung stärker steigt. Und wenn wir heute von Arzttarif
erhöhungen von 8 Prozent hören, dann können Sie auch 
ausrechnen, was das für die Krankenversicherten aus
macht! Dazu kommt dann noch der Brotpreissubventlons
abbau, dann (das haben Sie gestern wahrscheinlich auch 
nicht sehr gerne gehört) die Hypothekarzinserhöhungen. 
Wir müssen also damit rechnen, dass nächstes Jahr ein 
Arbeitnehmer mit Jahreseinkommen von 30 000 bis 35 000 
Franken, im Monat, allein durch diese Teuerungen bedingt, 
zwischen 100 und 150 Franken mehr aufbringen muss. 
Aber haben wir nicht bei diesen Leuten eine Sozialpolitik 
zu betreiben, die auch den Namen «Sozialpolitik» ver
dient? 
Ich weiss, Herr Fischer hat sich auch noch gemeldet. Er 
wird dann wieder auf die grossen Vermögen der Kranken
kassen hinweisen. Herr Fischer, die Krankenkassen be
dauern selbst, dass sie solche Vermögen haben müssen. 
Das Gesetz schreibt nämlich vor, dass sie diese Vermögen 
anlegen. Die Krankenkassen müssen je nach Organisation 
und Rückbehalt, denn sie haben - öffentliche Kassen 20 
Prozent ihrer Jahresausgaben, privatorganisierte deren 30 
Prozent - Reserven anlegen. Wenn nun eine Kasse 10 Mil
lionen Franken Jahresausgaben zu verzeichnen hat, dann 
muss sie mindestens 2 bis 3 Millionen Franken Reserve 
anlegen, und wenn die Teuerung ansteigt, muss die glei
che Kasse entsprechend dem Anstieg ihrer Ausgaben die 
Reserven äufnen und damit das Vermögen erhöhen. Das 
hat das Parlament so beschlossen. ich kenne Kassen, bei 
denen es anders war, bei denen die Deckung zurückging, 
da kam das Bundesamt und sagte Ihnen: Bitte Beitragser
höhungen, Aeufnen der Reserven, sonst verlieren Sie die 
Anerkennung und damit die Subventionen. Diese Politik 
betreiben wir, und nun wollen wir ausgerechnet die Sub
ventionen kürzen! Wenn die Teuerung weiter steigt und 
wir die Subventionen kürzen, müssen die Krankenkassen 
die Beiträge entsprechend erhöhen, damit die Reserven 
erhalten bleiben, und entsprechend werden die Prämien 
stärker ansteigen. Darum bitte ich Sie, dem Minderheitsan
trag zuzustimmen. 

Landott: Nachdem Herr Bundesrat Ritschard uns heute mor
gen ausdrücklich erklärt hat, dass die Kürzung der Bun
dessubventionen an die Krankenkassen nur mit 5 Prozent 
vorgesehen sei, und weil ich gestern Gelegenheit hatte, 
mit einem Sekretär des Konkordates der Krankenkassen 
hier Im Hausa zu sprechen, welchem Gespräch ich ent
nommen habe, dass sich die Kassen mit diesem vorgehen 
und mit den Verhandlungen, die sie mit den verantwortli
chen Leuten vom Bund geführt haben, einverstanden er
klären können, verzichte Ich darauf, mein vorbereitetes 

Manuskript hier herunterzulesen. ich bitte Sie daher ein
fach, die Minderheitsanträge abzulehnen. 

Fischer-Bern: Es ist uns heute morgen von verschieden
ster Seite gesagt worden, dass die Bundessubventionen 
an die Krankenversicherungen vom Bund zusammengestri
chen worden sind. Dieses Wort hat Frau Mascarin wörtlich 
gebraucht. Ich will Ihnen jetzt sagen und Sie daran erin
nern, wie sich die Bundessubventionen an die Kranken
kassen in den letzten 20 Jahren bewegt haben. Im Jahre 
1960 - das ist nicht so lange her, das sind 20 Jahre, die 
wir überblicken können - hat der Bund 62 Millionen Fran
ken an die Krankenkassen bezahlt. 1970 waren es 347 Mil· 
lionen. Im Jahre 1975 658, im Jahre 1976 816 - die Subven
tion Ist automatisch mit den Kosten angestiegen -, Im Jah
re 1977 873 Millionen, dann 1978 877 und Im vergangenen 
Jahr 885 Miillonen. Von einem Zusammenstreichen kann 
also überhaupt keine Rede sein. Einzig seit dem Jahre 
1977 sind die Krankenkassensubventionen stabilisiert wor
den; und zwar sind sie aufgrund eines Bundesbeschlusses 
stabilisiert worden, gegen den die Sozialdemokraten das 
Ret"erendum ergriffen haben und der vom Volk angenom
men worden Ist. Nicht nur sind die Bundessubventionen 
nicht reduziert werden, es ist vielmehr eine starke Steige
rung entstanden, die in der Folge abgestoppt worden ist. 
Heute haben wir einen stabilisierten Stand von 880 Millio
nen Franken zu verzeichnen. Dass man deshalb 40 Millio
nen Franken, die Jetzt zur Diskussion stehen, abstreichen . 
kann, das liegt auf der Hand, und, Herr Eggli: soziale 
Krankenversicherung, ja. Aber dann müssen die Kranken
versicherungen einmal eine Anstrengung machen und die 
Tarife nach sozialen Gesichtspunkten variieren (Zwischen
ruf Eggli: Dürfen sie ja nicht!), und nicht einfach das Geld 
vom Bund kassieren und sich nicht darum bekümmern, 
wie die Tarife gestaltet werden. Das ist nicht sozial. Wir 
verlangen die soziale Krankenversicherung und nicht Siel 
(Heiterkeit) 

Kaufmann, Berichterstatter: Ich kann mich nach dem Vo
tum von Herrn Fischer kurz halten. ich möchte aber doch 
auf einige Punkte hinweisen. Zuerst frage ich mich, warum 
wir überhaupt über diesen Antrag nach der Verwerfung 
des Rückweisungsantrages Hubacher noch einmal disku
tieren - Herr Hubacher wollte ja Rückweisung aller sozia
len Positionen mit dem· Auftrage, diese nicht zu kürzen. 
Sie haben diesem Antrag mit 118 zu 53 Stimmen ziemlich 
eindeutig eine Abfuhr erteilt. Mit der Verwerfung beschlos
sen Sie, dass auf den sozialen Positionen ebenfalls eine 
Kürzung eintreten solle, und zwar eine zehnprozentige. 
Nun frage Ich mich unter diesem Gesichtspunkt, weshalb 
wir hier die Debatte noch einmal führen müssen. Ich frage 
mich aber noch aus einem anderen Grund, weshalb wir 
hier nun praktisch zum drlttenmai zum gleichen Problem 
Stellung nehmen müssen. Sie haben den Antrag Jost noch 
eindeutiger verworfen. Wenn Sie jetzt die Krankenkassen 
voll von der Herabsetzung herausnehmen, dann ist natür
lich klar, dass wir die 360 MIiiionen sicherlich nicht mehr 
zusammenbringen. Sie haben sich aber für diese 360 MIilio
nen Sparmassnalimen entschlossen. 
ich glaube nicht, dass wir nun In einer dritten Runde auf 
die ganze Angelegenheit noch einmal zurückkommen kön
nen. ich bin persönlich auch etwas enttäuscht, ich sage 
das offen: Wir haben in der Kommission durchaus auch 
aus sozialen Beweggründen versucht, eine vernünftige Mit
tellösung zu finden. Es gab nämlich in unserer Kommis
sion durchaus Leute - übrigens auch der gesamte Stände
rat -, die an der zehnprozentigen Integralen Kürzung der 
Krankenkassenleistungen festhalten wollten. Man hat dann 
diese Leute bewogen, wenigstens auf diese fünfprozentige 
Reduktion einzuschwenken, und Ich war nun tatsächlich 
der Meinung, damit hätten wir die Einigung In diesem Be
reich erreicht. Nun sehe ich, dass nicht nur ein Minder
heitsantrag gestellt worden ist, sondern dass dieser Her
absetzungsbeschluss als Kampfobjekt Nummer 1 bezeich-
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net wird. Dafür habe ich nun wirklich wenig Verständnis. 
Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass das Konkor
dat sicher nicht ohne Grund dieser Lösung zustimmt, auch 
wenn es vielleicht einige ärmere Krankenkassen gibt; aber 
das Konkordat, das alle Krankenkassen vertritt, stimmt 
dieser fünfprozentigen Reduktion zu. Wenn überhaupt eine 
Prämienerhöhung wegen dieser fünfprozentigen Kürzung 
nötig ist, dann beläuft sich diese Prämienerhöhung im 
Schnitt etwa auf 1,5 Prozent der heutigen Prämie. 
Hier möchte Ich den Krankenkassen schon auch noch 
etwas sagen: Natürlich haben wir plafoniert, aber in etwa 
ist das auch das Resultat der Volksabstimmung vom De
zember 1974. Damals haben die Räte aufgrund einer Initia
tive einen Gegenvorschlag ausgearbeitet und - höre und 
staune - dem Volk und den Ständen drei Lohnprozente für 
die Finanzierung der Krankenversicherung vorgeschlagen. 
Es waren damals die Krankenversicherungen, die diesen 
Vorschlag des Parlamentes ablehnten, zum Tell mit der 
Begründung, sie möchten sechs Lohnprozente, zum Teil 
wollte man überhaupt keine Lohnprozente, vor allem Im 
ostschweizerischen Bereich. Man wollte sich nicht dirigie
ren lassen, die Freiheit gegenüber dem Bund behalten und 
weil es diesen Kassen - mindestens grösstenteils - finan
ziell recht ging. Zur letzten Frage, nämlich zu derjenigen 
der Solidarität mit den Frauen: Die gesetzliche Vorschrift 
bleibt bestehen, und es ist lediglich auf das Argument von 
Frau Uchtenhagen allenfalls einzugehen, dass man be
fürchten kann, dass vor allem die jungen Männer in die 
Privatversicherung abwandern. Ich darf Ihnen aber sagen: 
trotz der Plafonierung hat diese Abwanderung nicht statt
gefunden. Ich möchte auch festhalten, dass die Privatver
sicherung auch für junge Männer zurzeit noch wesentlich 
teurer ist als die Kranl<enkasse. 
Ich ersuche Sie namens der Kommission, den Antrag Uch
tenhagen und den Antrag Morf abzulehnen. 

M. Barchl, rapporteur: II s'agit la d'une question de syste
matique, de coherence, de crediblllte de tout le paquet et 
notamment de cet arrete L. Les calsses-maladie ont deja 
eu, objectivement, un privllege. Elles ont eu la possibilite 
d'entamer des discusslons avec le Conseil federal. Nous 
savons que cet arrete prevoit un fonds pour les cas de 
rlgueur; ce fonds de 200 milllons est justement a disposi
tion pour aller a la rencontre des besoins comme ceux 
des caisses-maladie. Ce matin, M. Rlts~hard, conseiller fe
deral, a fait une declaration dans ie sens que la prise en 
consideration, du polnt de vue flnancier, des cas de ri
gueur en ce qui concerne les caisses-maladie ne portera 
que sur une reduction de 5 pour cent. SI nous devlons en
core prevoir expressement une exception dans cette loi, on 
donnerait encore un autre privilege plus quallfie qul repre
senterait une attelnte clalre a la systematique de cet arre
te. 
Ce sont pour ces raisons teliement simples que je vous 
recommande de rejeter la proposition de Mme Uchtenha
gen et celle subsidlalre de Mme Morf. 

Präsident: Herr Bundesrat Ritschard verzichtet auf eine 
Wortmeldung. Gestützt auf Artikel 77 unseres Geschäftsre
glementes haben 30 Ratsmitglieder über diese Sache eine 
namentliche Abstimmung verlangt, eine Abstimmung unter 
Namensaufruf. Wir führen diese nun durch. 

Namentliche Abstimmung - Vota par appel nominal 

Für den Antrag der Minderheit stimmen die folgenden 
Ratsmitglieder: 
Votant pour Ja proposition de Ja mlnorlte /es membres 
suivants: 
Affolter, Ammann-St. Gallen, Aubry, Bäumlin, Bircher, Brat
schi, Braunschweig, Bundi, Carobblo, Chopard, Chrlstinat, 
Crevoisler, Deneys, Eggenberg-Thun, Eggli, Euler, Falber, 
Fore!, Gerwig, Gloor, Grobet, Günter, Herczog, Hubacher, 
Jaggl, Keller, Lang, Leuenberger, Loetscher, Mascarin, 
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Mauch, Meier Werner, Meizoz, Moral, Morf, Muheim, Mül
ler-Bern, Nauer, Neukomm, Ott, Reimann, Renschler, Rob
biani, Rothen, Rubl, Schmid, Stich, Uchtenhagen, Vannay, 
Vincent, Weber-Arben, Zehnder, Ziegler-Genf, Ziegler-So
~fuurn ~ 

Dagegen ,stimmen - Votant contre: 
Akeret, Alder, Allenspach, Ammann-Bern, Aregger, Auer, 
Augsburger, Barchl, Barras, Basler, Biderbost, Biel, Blun
schy, Bonnard, Brelaz, Breml, Bühler-Tschappina, Bürer
Walenstadt, Butty, Cantienl, de Capitanl, Cavadlnl, Cevey, 
de Chastonay, Columberg, Cottl, Couchepln, Coutau, Dar
bellay, Delamuraz, Dupont, Eng, Eppenberger-Nesslau, Fi
scher-Bern, Fischer-Hägglingen, Flubacher, Frel-Romans
horn, Frey-Neuenburg, Friedrich, Füeg, Gamma, Gehler, 
Geissbühler, Graf, Harl, Hofmann, Hösll, Houmard, Hug
genberger, Humbel, Hunziker, lten, Jeanneret, Jost, Jung, 
Junod, Kaufmann, Kloter, Kohler Raoul, Koller Arnold, 
Kopp, Kühne, Kunz, Künzl, Landolt, Linder, Loretan, Lü
chlnger, Martignonl, Martin, Massy, Meier Fritz, Meier Josl, 
Meier Kaspar, Messmer, Muff, Müller-Aargau, Müller
Scharnachtal, Müller-Balsthal, Nebiker, Nef, Nussbaumar, 
Oester, Ogl, Pedrazzini, Petitplerre, Räz, Relchling, Rlbi, 
Risi-Schwyz, Roth, Rüegg, Rutlshauser, Rüttimann, Schal
cher, Schär, Scherer, Schnlder-Luzern, Schnyder-Bem, 
Schwarz, Segmüller, Soldini, Stucky, Thevoz, Vetsch, We
ber-Schwyz, Weber Leo, Widmer, Wilhelm, Wyss, Zbinden, 
Zwygart (112) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 

Keine - personne 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder: 
Sont absents: 

Bacciarini, Baechtold, Blocher, Dafflon, Dirren, Duboule, 
Dürr, Duvoisln, Eisenring, Feigenwinter, Früh, Ganz, Gau
tier, Girard, Jaeger, Jelmini, Merz, Müller-Luzern, Oehen, 
Oehler, Pin!. Reiniger, Riesen-Freiburg, Röthlin, Roy, 
Schärli, Schille, Spless, Sprang, Teuscher, Tochon, Wag
ner, Wellauer (33) 

Präsident Fischer-Weinte/den stimmt nicht 
M. Fischer-Weinte/den, presldent, ne vote pas 

Präsident: Sie haben den Antrag der Minderheit mit 112 zu 
54 Stimmen abgelehnt. Wir bereinigen nun den Eventual
antrag Morf. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Morf 
Dagegen 

46 Stimmen 
99 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäfts unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.55 Uhr 
La seance est levee ä 12 h 55 
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Bundesbeschluss Ober die Herabsetzung von Bundeslei
stungen In den Jahren 1981 und 1982 

Arritte federal redulsant certalnes prestatlons de la Confe
deratlon en 1981 et 1982 

Fortsetzung - Suite 

Art. 3 Abs. 2bls (neu) 
Antrag Bircher 
Die Bundesleistungen an das «Berufliche BIidungswesen» 
sind nur um 5 Prozent herabzusetzen. 

Art. 3 al. 2bls (nouveau) 
Proposition Blrcher 
Les prestations de ia Confederatlon pour ia formatlon pro
fessionnelle ne sont reduites que de 5 pour cent. 

Präsident: Wir sind am letzten Donnerstag beim Beschluss 
über die Herabsetzung von Bundesleistungen bei Artikel 3 
stehengeblieben. Zu diesem Artikel liegen noch zwei An
träge vor: ein Antrag Bircher und ein Antrag Bundi. Ich 
erteile Herrn Bircher das Wort zur Begründung seines 
Antrages. · 

Blrcher: Gestatten Sie, dass Ich zunächst eine Vorbemer
kung mache. Wir haben uns ja am letzten Donnerstag
abend dahingehend geeinigt, dass wir eine Manövrlermas
se von rund etwa 130 Millionen Franken bereitstellen, um 
Härtefällen begegnen zu können. Mein Antrag auf eine 
Reduktion der Bundesbeitragskürzung bei den Berufsschu
len von 10 auf 5 Prozent betrifft einzig diese Manövrler
masse, d. h. die Frage, wer damit begünstigt werden soll. 
Und ich kann In diesem Zusammenhang auch nicht unter
lassen, einen gewissen Vorwurf an den· Berichterstatter 
der Kommission zu machen, als er mit wenig Verständnis 
zusätzlichen Anträgen begegnete. Man muss Immerhin be
rücksichtigen, dass uns der Kommissionssprecher bis am 
Donnerstag, als Herr Bundesrat Ritschard uns elnigermas
sen die Auflistung des Härtekontingents bekanntgab, bis 
zu diesem Datum nicht bekannt geben konnte, wie diese 
Summe von 130 Millionen verteilt werden soll. Vor allem 
wir Mitglieder, die nicht in der Kommission vertreten wa
ren, hatten überhaupt keine Ahnung, welche Interessen
gruppen oder welche Anliegen noch mit diesem Härtekon
tingent begünstigt werden sollen. Das hat mich veran
lasst, beim Posten Berufsbildung einen Antrag einzurei
chen, den Sie hier beim Artikel 3 vor sich liegen haben. 
In der Berufsbildung können wir zusammenfassend Immer
hin feststellen, dass es sich um kein Partikular- oder 
Gruppeninteresse handelt. Vielleicht ist auch das gerade 
der Grund, weshalb sich bisher niemand diesem Posten 
speziell angenommen hat, und wir können weiter feststel
len, da&s bei diesem grossen Posten Berufsblldung, der mit 
10 Prozent gekürzt werden soll, mehr als die Hälfte unse
rer Jugendlichen nach ihrem obligatorischen Schulab• 
schluss betroffen werden würden. Wir haben auch die 
Feststellung machen können, dass die Berufsbildung in 
der Bundesverfassung verankert ist, dass sie auf ein eid
genössisches Berufsbildungsgesetz abgestützt ist, wo 
ebenfalls der Bund iegiferiert hat - und nicht etwa ein 
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Hoheitsbereich des Kantons oder der Gemeinden vorliegt 
- und dass trotzdem dieser grosse Posten unter diese Kür
zungsaktionen fallen soll. Und das ist meines Erachtens 
einer der Hauptgründe, weshalb wir hier eine Ausnahme 
statuieren sollten. Wenn Sie beispielsweise den Bereich 
Militär herausgreifen, der als eigentliche Bundesaufgabe 
gllt, dann wissen wir, dass dort die Bundesbeitragskürzung 
nicht möglich ist, weil eben dort der Bund zuständig ist. 
Der Unterschied zwischen dem Militär und der Berufsbll
dung ist also einzig derjenige, dass bei der Berufsblldung 
10 Prozent Kürzung möglich sein sollte, beim Militär nicht. 
Und hier, finde Ich, spielt die Optik und Verhäitnismässlg
kelt eindeutig nicht oder mindestens sehr schlecht. 
Ich muss auch auf das zurückkommen, was Kollege Huba
cher -bei seinem gesamten Minderheitsantrag bereits ge
sagt hat: dass im Berufsbildungsgesetz etliche Neuerun
gen versprochen worden sind, dass man gesagt hat, mit 
Inkraftsetzung des Berufsbildungsgesetzes solle der Bund 
initiativ tätig werden in mehreren Bereichen, in denen das 
Berufsbildungswesen bis heute stark hintennach gehinkt 
hat. Sie wissen alle: Im Gesamtvergleich zwischen Hoch
schulen, Mittelschulen und Berufsbildung ist in den letzten 
Jahren ein eindeutiges Hintennachhinken der Berufsbil
dung festzustellen gewesen. Nun, wo wir ab 1. Januar 1980 
einige wenige Neuerungen vorantreiben möchten, wo der 
Bund mit seinen Beiträgen diese Neuerungen auch eini
germassen absichern sollte, kommt man und streicht auch 
im Sektor Berufsbildung voll integral diese 10 Prozent. 
ich habe auch deshalb diesen Antrag auf die 5-Prozent
Reduktlon eingereicht, weil Ich bisher in der Aufzählung 
jener Posten, die in dieses Härtekontingent von 130 Millio
nen wandern sollten, die Berufsbildung schmerzlich ver
misst habe. Ich wäre sonst nicht soweit gegangen, son
dern hätte Sie einfach in einem allgemeinen Votum gebe
ten, auch bei der Berufsbildung das Härtekontingent spie
len zu lassen. Leider ist es von der Kommission und auch 
von Herrn Bundesrat Ritschard - vielleicht, weil sich bis
her niemand gewehrt hat - unterlassen worden, hier eine 
Ausnahme .zu machen. Ich habe die Zahlen des BIGA her
ausgeschrieben, die hier spielen werden: Wir haben im
merhin eine Totalbeitragsleistung des Bundes an das be
rufliche Bildungswesen von 280 Millionen Franken. Die 
Kürzung macht also volle 28 Millionen aus. Darin sind zum 
Beispiel auch die Beiträge des Bundes an die Berufsschul
bauten enthalten. Gerade hier hat Ihr Rat versprochen, 
dass bis 1986 der Turn- und Sportunterricht endlich ein
mal durchgeführt werden könne, dass die Bauten beendet 
sein sollen, damit der Unterricht auch durchgeführt wer
den könne. Wenn Sie hier - Ich lese wieder die Zahl her
aus - die versprochenen Bundesleistungen von rund 50 
Millionen um 5 Millionen kürzen, wird das in etlichen Ge
meinden oder bei Trägern dieser Berufsschulen wieder die 
bekannte Aufschubwirkung haben, und die Bauten wan
dern wieder um zwei, drei Jahre in die Zukunft hinaus, wie 
mir Träger dieser Berufsschulen versichert haben. 
Darf ich Sie auch bitten, daran zu denken, dass wir in die
ser Position absolut kein Partikularlnteresse berücksichti
gen wollen. Ich habe es am Anfang gesagt: Es ist verfas
sungsmässlg abgestützt. Wir haben ein eidgenössisches 
Gesetz, und wir haben sogar - als Ausnahme im Schulwe
sen - eidgenössisch verbindliche Normallehrpläne. Ich 
würde Ihr Kopfschütteln begreifen, wenn mein Anliegen 
eine Kleinigkeit wäre. Aber das ist es eindeutig nicht. Es 
sind derart massive Beiträge, dass ich zu meinem Antrag 
komme, die 10 · Prozent Kürzung - wie sie automatisch 
spielen würde, wenn wir diese Ausnahme nicht berück
sichtigen könnten - auf 5 Prozent zu reduzieren. 
Sie haben letzte Woche einige sinnvolle Anträge abge
lehnt. Ich hoffe, dass Sie nun über das Wochenende doch 
elnigermassen geläutert wurden und dieser Ausnahme zu
stimmen werden. Wenn trotz meiner Bedenken diese Aus
nahme nicht gemacht würde, möchte ich den Bundesrat 
bitten, dass er in dieses Härtekontingent - wo ja nach 
Aussagen von Bundesrat Ritschard noch eine Knautschzo-
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ne von 24 Millionen bosleht -- aus den erwähnten staats
und blldungspolltlschen Gründen unbedingt dleso Berufs
schulen hineinnimmt. Ich danke Ihnen für die Berücksich
tigung dieses Antrages. 

Kaufmann, Berichterstatter: Ich kann Ihnen nicht sagen, 
was die Kommission darüber beschlossen hat, weil dieser 
Antrag nicht vorlag. Persönlich möchte ich Ihnen aber 
beantragen, diesen Antrag abzulehnen. 
Wir dürfen hier, Herr Bircher, nicht dramatisieren. Dass 
kein Grund zur Dramatisierung vorhanden ist, ergibt sich 
schon aus der Tatsache, dass Ihre Frage weder im Stän
derat noch in unserer natlonalrätllchen Kommission über
haupt nur erwähnt wurde. Das zeigt doch - vielleicht et
was summarisch ausgedrückt -, dass diese Kürzung nicht 
den dramatischen Wert hat, den Sie ihr geben wollen. Ver
gessen Sie nicht, dass die Kürzung auf drei Jahre be
schränkt ist. Vergessen Sie auch die Zahlen nicht. Es ist 
richtig: Für die Berufsbildung geben wir nach Budget 1980 
280 Millionen aus. Sie wollen 5 Prozent statt 10 Prozent 
kilrzen, also 14 Millionen mehr ausgeben. Dabei haben Sie 
aber vergessen, dass ein Teil dieser 14 Miillonen über das 
Härtekontingent und über die finanzschwachen Kantone 
der Berufsbildung wieder zugute kommen kann, so dass 
vielleicht summa summarum die Berufsbildung für drei 
Jahre um etwa 10 MIiiionen gekilrzt wird, bei einem Jah
resaufwand von 280 Millionen. Nun können Sie doch nicht 
sagen, dass dies bei der heutigen Finanzlage des Bundes 
einfach nicht gehe. 
Ich möchte Sie auch darauf verweisen, dass wir bis jetzt -
selbst bei der Krankenkasse - Im Beschluss keine Aus
nahme gemacht haben. Es wäre meines Erachtens kaum 
zu verantworten, dass wir im beruflichen Bildungswesen 
im Beschluss sagen würden: Hier wird eine Ausnahme, die 
einzige Ausnahme, gemacht. 

M. Barchl, rapporteur: M. Bircher nous a dit qu'il ne eher
ehe pas, par sa proposition, a defendre aucun interet par
ticuller. Je veux blen Je. croire, mals c.e n'est pas en ces 
termes que Ja questlon se pose. Nous avons eu l'occaslon 
de repeter, a plusleurs reprises, la. semaine derniere, que 
chaque exoneratlon de la reductlon linealre des presta
tlons et subventlons de la Confederation que nous intro
duirions dans la lol mettrait en cause les fondements 
m~me de cette lol. J'attlre ensulte l'attentlon de M. Blrcher 
sur le falt que, Jusqu'lci, le Parlament a observe une atti
tude tres logique, d'une part en limltant a trols ans la du
ree de cet exercice de reduction, considerant qu'il s'aglt 
d'une mesure brutale, d'autre part en refusant d'autres 
proposltions d'exoneratlon, en partlculler celles qui con
cernaient les caisses-maladle et le domaine culturel. Ce 
falsant, le Parlament s'est montre tres logique, admettant 
que, si l'on commence a prevolr des exceptlons, on met en 
cause la systematlque de cette lol et son equilibre. 
Je rappelle a M. Bircher que le Conseil federal dlspose 
d'une masse de manceuvre de 200 millions, ce qui est un 
montant non negligeable, precisement pour tenir compte 
des cas de rigueur qui pourraient se präsenter. 
Pour toutes ces raisons, Je vous prie, au nom de la majori
te de la commisslon, de rejeter la propositlon de M. Bir
cher. 

Le presldent: Le representant du Conseil federal renonce 
a prendre la parole et se rallie au point de vue defendu 
par les representants de la majorite de la commission. La 
proposition de M. Bircher sera opposee a celle de la ma
jorite de la commlssion. Je vous prle de vous prononcer. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Bircher 

Art. 3 Abs. 3 (neu) 

Antrag Bundi 

82 Stimmen 
34 Stimmen 

Ausgenommen von der Herabsetzung der Bundesleistun
gen nach Artikel 2 sind die Bundesbeiträge an die Privat
bahnen und an die sprachlich-kulturellen Minderheiten. 

Art. 3 al. 3 (nouveau) 
Proposition Bund/ 
Les subventions federales aux chemins de fer priv~s et 
aux minorites linguisliques ne sont pas soumises a la re
duction des prestations de la Confederation prevue a i'ar
ticle 2. 

Bundl: Mein Antrag geht dahin, die Beiträge des Bundes an 
die Privatbahnen sowie an die sprachlich-kulturellen Min
derheiten von den Kilrzungsmassnahmen auszuklammern. 
Wenn bei der vorliegenden Sparübung die Beiträge an die 
Privatbahnen oder an die konzessionierten TransportuAter
nehmungen eine zehnprozentige Kürzung erfahren, müsste 
das bedeuten, dass bei den entsprechenden Unternehmun
gen In den Bereichen Tarifannäherung, Abgeltung für ge
meinwirtschaftliche Leistungen, Defizitdeckung und lnve
stitlonshllfe Abstriche zu erwarten wären. 
Nun hat sich insbesondere die Tarifannäherung äusserst 
günstig auf die Volkswirtschaften der peripheren Kantone 
ausgewirkt und zur Eigenwirtschaftlichkeit der Privatbah
nen beigetragen. Sie ist auch heute eine unerlässliche 
Hilfe an die Entwicklung zurückgebliebener Regionen und 
trägt dazu bei, die weitere Entvölkerung von Randgebieten 
zu verhindern. Es ist schon Im Verlaufe dieser Debatte 
gesagt worden, dass die Bundesbeiträge für die Tarifannä
herung nicht als eigentliche Subventionen betrachtet 
werden dürfen. Vielmehr haben sie den Charakter einer 
Entschädigung, einer angemessenen Lösung für eine In 
der Verfassung verankerte Aufgabe, nämlich die des Aus
gleichs unter den Landesgegenden. Ebenso verhält es 
sich mit den gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Diese 
stellen eine öffentlich-rechtliche Entschädigung für ver
lustbringende Leistungspflichten der Unternehmungen dar. 
Darauf wies bereits Kollege Rubl bei den Sparmassnah
men von 1975 hin. Von bundesrätlicher Seite wurde diese 
Auffassung nicht bestritten. Es ist darum auch falsch, 
wenn solche Abgeltungen des Bundes buchungsmässig in 
seiner Rechnung als Beiträge figurieren. Sie sind als öf
fentlich-rechtliche Entschädigung zu bezeichnen. Die kon
zessionierten Bahnen haben in der Regel die weniger 
dicht bevölkerten Gegenden mit geringem Verkehrsauf
kommen zu bedienen. In diesen sind erwiesenermassen 
die gemeinwirtschaftlichen Leistungen am grössten. Des
halb müssen diese Unternehmungen in bezug auf die Ab· 
geltung mindestens gleich, wenn nicht besser behandelt 
werden als die Schweizerischen Bundesbahnen.. Es wäre 
völlig unverständlich, in einem Zeitpunkt, da man gedenkt, 
die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen bei 
den SBB zu erhöhen - das ist ein Anliegen der Botschaft 
über den Leistungsauftrag -, diese gleichzeitig bei den 
konzessionierten Unternehmungen zu kürzen. 
Im übrigen Ist darauf hinzuweisen, dass der Bund vor Jah
ren in Einzelfällen Vereinbarungen getroffen und Zusiche
rungen abgegeben hat in bezug auf Investitionshilfe, Defi
zitdeckung und Tarifannäherung im Güterverkehr, die den 
Charakter von unbefristeten zweiseitigen Staatsverträgen 
besitzen. Im Sinne der Ausführungen in der Botschaft auf 
Seite 48, dass Ausnahmen insbesondere im vertraglich ge
bundenen Bereich gemacht werden müssen, darf die Bun
deshilfe an Privatbahnen nicht Gegenstand von Kürzungen 
sein. Obwohl sich das eigentlich von selbst verstehen soll
te, ist es sicherer, wenn die Sache in diesem Bundesbe
schluss verankert wird. Bei diesem Sanierungsprogramm 
würde es sich um einen Minderbetrag von zirka 18 Millio
nen handeln. 
Aehnlich verhält es sich nun bei den Bundesleistungen an 
die kulturellen und sprachlichen Minderheiten. Gegenüber 
den Organisationen der rätoromanischen Sprache und der 
Talschaften ltalienisch-Bilndens wurden letztmals mit 
einem Bundesbeschluss von 1974 und mit Wirkung ab 
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1. Januar 1975 auf zehn Jahre hinaus jährliche feste Bei
träge zugesichert. Diese Organisationen, die einen harten 
Kampf zur Wahrung ihrer sprachlichen und kulturellen 
Eigenart zu bestehen haben, können ihre Programme nicht 
weiterführen, wenn ihnen bei den bescheidenen Mitteln, 
die ihnen zufliessen, noch 10 Prozent gekürzt werden. 
Wohl würde diese Kürzung pro Jahr nur 64 000 Franken 
ausmachen. Sie bedeutete für den Bund wenig, für die 
betroffenen Sprachbereinigungen aber wiegt sie schwer. 
Es erübrigt sich, hier auf die Beiträge an den Kanton Tes
sin einzugehen. Diese bilden Gegenstand einer Neuord
nung, die im Rahmen einer Botschaft bei den eidgenössi
schen Räten zur Behandlung ansteht. Hier sind also keine 
Kürzungen, sondern namhafte Erhöhungen vorgesehen. 
Die finanzielle Situation bei der Ligia Romontscha und der 
Pro Griglone itallano Ist aber unzureichend. Sie Ist noch 
deshalb besonders hart, weil seit 1974 keine Anpassungen 
der Teuerung erfolgen konnten. Im Vergleich zu den in 
diesem Zeitraum stark angestiegenen Rohstoff- und Druck
kosten In der Verlagsbranche kann bei gleichgebliebenen 
Beiträgen auf dem Sektor Publikationen immer weniger 
unternommen werden. Aus diesen Gründen bitte ich Sie, 
meinem Antrag, der insgesamt nur eine Mindereinsparung 
von gut 18 Millionen Franken zur Folge hätte, zustimmen 
zu wollen. 

M. Gloor: Je voudrais, tres brievement, appuyer la proposi
tlon de M. Bundl. 
S'II est clalr qua las consequences flnancleres de sa pro
posltlon s'elevent a une somme de l'ordre de 18 mllllons, il 
faut tout d'abord volr le probleme de la defense des mlno
rites. On pourra peut-1füe m'accuser de melanger las pro
blemes mals je voudrals rompre une lance en faveur des 
mlnorites lingulstiques et, singulierement, en faveur de la 
Sulsse romande. La probleme des chemlns de fer prlves 
de la plalne du Rhöne est pose. La perte liee a la reduc
tion de la subventlon linealre de !'ordre de 10 pour cent 
augmente encore las problemes de ces compagnies de 
chemlns de far prlves qul ont feit, ces dernleres annees, il 
faut le dlre, des efforts lmportants de ratlonalisation. 
Je sals blen qua la tactique du grlgnotage est detestee 
dans cette salle mals comment faut-11 aborder las deci
slons que l'on nous soumet et comment faut-11 s'exprlmer 
pour arrlver a se faire comprendre? C'est exträmement 
dlfflcile. 
Pour räsumer, je voudrals dire que, sl l'on veut que notre 
pays surmonte au mleux fes difflcultes economlques ac
tuelles, II faut continuer ä alder las minorites linguistiques. 
II me semble que par le canal de la proposltlon de M. 
Bund!, on pourrait faire un gaste qui serait exträmement 
appreclä. 
Je demande ä M. Rltschard, conseiller federal, de bien 
voulolr reexamlner cette question. 

Meier Werner: Ich möchte den Antrag unseres Kollegen 
Bundi mit aller Bestimmtheit unterstützen; das habe Ich 
schon letzte Woche getan, als Ich mich zu den Anträgen 
Jost und Petltplerre äusserte. Der Antrag Petitpierre wurde 
knapp mit 67 zu 68 Stimmen angenommen. Damit hat unser 
Rat eigentlich bereits eine gewisse lnstradierung vorge
nommen, denn der Antrag Petitpierre verlangt etwas ganz 
Wesentliches: Bei der Ueberprüfung, ob ein Härtefall vor
liege, ist zu berücksichtigen, wie schwer sich die Herab
setzung einer Bundesleistung auf die Kontinuität In der 
Arbeit des Beitragsempfängers auswirkt. 
Das bedeutet also: Es ist zu überprüfen, was die Subven
tlonsk0rzung fOr die Privatbahnen bedeute. Kollege Bundi 
(letzte Woche auch Kollege Jost) hat sich dazu schon aus
gesprochen. Ich habe damals beigefOgt, dass Ich es nahe
zu als eine Katastrophe betrachte, wenn man einerseits 
Immer von der notwendigen Förderung des öffentlichen 
Verkehrs spricht, andererseits aber zu einer Senkung der 
Bundesbeiträge an die Privatbahnen schreitet. Ich habe 
ein Beispiel genannt: Eine welsche Privatbahn, bei der 
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mangels Finanzen praktisch keine Zugssicherungseinrich
tungen vorhanden waren; die Verwaltung hatte während 
Jahren immer wieder Gesuche gestellt, die aber abgelehnt 
wurden. Es kam dann zu einem schweren Zugsunglück mit 
verheerenden Folgen (sieben Tote und 54 Schwerverletz
te). Da werden also einfach irreversible Entwicklungen 
eingeleitet, wenn wir diesen Privatbahnen - die samt und 
sonders einen grossen Nachhol- und Erneuerungsbedarf 
haben - die Bundesleistungen kürzen. 

Ich wollte also lediglich das, was ich bereits letzte Woche 
ausgeführt hatte, noch einmal deutlich unterstreichen. Ich 
bitte Sie, den Antrag Bund! zu unterstützen; er ist der kon• 
sequenteste unter den drei Anträgen Jost, Petitpierre und 
Bund!, denn er wünscht den völligen Verzicht auf die Kür
zung dieser Bundesleistungen. Ich bitte Sie, dem zuzu
stimmen. 

Kaufmann, Berichterstatter: Der Antrag Bundi lag der 
Kommission ebenfalls nicht vor. Ich beantrage Ihnen per• 
sönllch, ihn abzulehnen. Im übrigen sollte der Antrag Bun
di eigentlich aufgeteilt werden in zwei Teile; Privatbahnen 
und sprachlich-kulturelle Minderheiten passen kaum in ein 
Gesamtpaket. Also müsste man auch - ich würde das be• 
grüssen •·· über die beiden Punkte getrennt abstimmen. 

Zu den Privatbahnen: Der Bund wendet gemäss Budget 
1981 270 Millionen Franken für Privatbahnen auf, und zwar 
Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen 40 Millionen, 
Tarifannäherung 78 Millionen, Defizite 79 Millionen und 
technische Investitionen 74 Millfonen. Vielleicht hat Herr 
Bundl diese Investitionen vergessen. Wenn Sie diese Bun
desleistungen nicht um 10 Prozent kürzen, haben Sie das 
Sparpaket um 27 MIilionen verringert gegenüber dem Vor
schlag des Bundesrates, vor allem kommen Sie unter die 
ominöse Grenze von 24 Millionen, die nach Bundesrat Rlt
schard für den äussersten Notfall noch vorhanden sind. 

Ich glaube, gerade bei diesen technischen Investitionen Ist 
durchaus noch einiges einzusparen; denn diese Investitio
nen haben sich In den letzten zwei Jahren immerhin von 
61 auf 74 Millionen Franken erhöht. Sonst aber, wenn die
se technischen Investitionen absolut notwendig sind -
Herr Meier -, damit kein Unglück passiert - das wollen wir 
auch nicht -, dann muss eben der Kanton helfen, wobei 
ich gleich beifüge: wir haben ja in diesem Härtekontingent 
noch 11 Millionen Franken extra für die finanzschwachen 
Kantone ausgespart. Die finanzschwachen Kantone kön
nen damit auch etwas für ihre notleidenden Privatbahnen 
reservieren. 
Alle diese Anträge sind ja an sich sympathisch; es wurde 
schon einmal gesagt: diese Ausgaben sind einmal nicht 
ohne Grund beschlossen worden. Hier aber haben wir nun 
den Auftrag zu sparen, und darum muss Ich Ihnen bean
tragen, den ersten Punkt Im Antrag Bund! (er ist der finan• 
zlell wesentliche) abzulehnen. 

Im zweiten Teil seines Antrages will Herr Bundl die Bun
desleistungen an die sprachlich-kulturellen Minderheiten 
von der Kürzung ausnehmen. Der Antrag Ist nicht ganz 
klar formuliert. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang 
daran erinnern, dass am Mittwoch oder Donnerstag letzter 
Woche der Ständerat einen Bundesbeitrag an die tessinl
sche Minderheit ganz massiv erhöht hat, nämlich von 
225 000 auf 1,5 MIiiionen Franken. Ursprünglich dachte Ich, 
der Antrag Bundi in bezug auf die sprachllch-kulturellen 
Minderheiten gelte gemäss dem Text auch für die Minder
heit des Tessins. Er erklärte mir aber auf meine Rückfra
ge, dass er damit lediglich die Minderheit im Kanton Grau
bünden meine. Diese Minderheit erhält zurzeit 640 000 
Franken. Wenn wir hier 10 Prozent nicht kürzen, sind das 
64 000 Franken. Von mir aus möchte ich Herrn Bundesrat 
Ritschard beliebt machen, diesen Betrag im Härtekontin
gent noch zu berücksichtgien. 
Formell aber beantrage ich Ihnen Ablehnung dieses Antra
ges; denn selbstverständlich können wir diesen Antrag 
nicht als Ausnahme in den Beschluss aufnehmen, nach-
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dem wir umfangreichere und vlellelcht gewichtigere abge
lehnt haben. 

M. Barchl, rapporteur: La proposltlon de M. Bundl concer
ne deux objets qul n'ont pas de rapport entre eux: les 
subventlons aux chemins de fer prives d'une part, et les 
subventlons aux mlnorites culturelles et llngulstiques 
d'autre part. II seralt peut-ätre Judlcleux de voter separe
ment sur les deux partles de cette propositlon. 
En ce qul concerne les chemlns de fer prives, il n'est pas 
utlle que je repete ce que j'al deja dit, a plusieurs repri
ses, a propos des differentes propositions qul ont ete de
posees, touchant des exceptions, des exonerations, etc. Si 
nous devlons sanctionner l'exception proposee par 
M. Bundl concernant les chemlns de fer prives, nous re
mettrlons en cause le fondement de cette loi. En outre, il 
faut remarquer que sl nous devlons accepter la proposl
tion Bundl, les consequences financieres ne seraient pas 
du tout negllgeables. Nous restrelndrions d'une fa9on im
portante la masse de manceuvre a disposltion du Conseil 
f6deral pour venlr a l'encontre des cas qul seraient vral
ment de rlgueur excesslve. Enfln, il faut noter que, sl les 
chemlns de fer prlves devalent avolr des dlfflcultes, ce 
serait aux cantons qu'lncomberalt le devoir d'alder ces 
chemlns de fer prives. 
En ce qul concerne Ja deuxieme partie de Ja proposltion 
de M. Bundl, celle qul a tralt aux subventlons de mlnorites 
culturelles et lingulstiques, M. Bundl a expllque qu'II ne 
vlsait que les subventions qul touchent les minorltes lln
gulstlques du canton des Grisons. II s'aglralt finalement 
d'eviter une reduction de 64 000 francs par an, ce qui n'est 
pas une somme importante. 
Comme rapporteur de la commission, je ne suis evidem
ment pas en mesure de vous recomma'nder d'adopter cet
te deuxieme partie de la proposltlon de M. Bundi. Mals je 
voudrals m'adresser a M. Rltschard, conseiller federal, en 
lul disant que ce montant de 64 000 francs concernant une 
täche qul est lmportante, pulsqu'il s'aglt de la defense des 
minorites lingulstiques dans le canton des Grisons, pour
ralt rentrer dans le contingent des cas de rigueur. 

Bundesrat Rltschard: Ich habe Ihnen am letzten Donners
tag gesagt, welche Gebiete wir bereits als Ausnahmen 
bezeichnet haben und welche Regelung sie dann auch 
beschlossen haben: die Krankenversicherung, die Berg
landwirtschaft und die finanzschwachen Kantone. Einige 
Gebiete sind noch pendent geblieben. Dazu gehören in 
der Tat die Privatbahnen. Wir wissen, dass sich hier aus 
der Kumulation von Defizitdeckung und Tarifannäherung 
wirkllche Härten ergeben können, und wir sind gegenwär
tig daran, das näher zu prüfen. Ich möchte Sie aber, wie 
die Herren Kommissionsreferenten, eindringlich bitten, 
diese Ausnahmen nicht Im Gesetz selber zu verankern. Sie 
haben wichtige Gebiete wie die Krankenversicherung und 
die Berglandwirtschaft nicht ins Gesetz aufgenommen und 
dafür die Kompetenz dem Bundesrat überlassen. Es wäre 
deshalb falsch, hier nun die Privatbahnen allein über 
einen Leisten zu schlagen und als Ausnahme Ins Gesetz 
aufzunehmen. Ich sichere Ihnen die Prüfung zu. Sie soll Im 
Rahmen des Härtekontingents geschehen. Jetzt von die
sem Grundsatz abzuweichen, könnte möglicherweise an
dere Härten bewirken. Ich bitte Sie somit, den Antrag Bun
di abzulehnen. 

Präsident: Wir bereinigen den Antrag Bundi. Der Kommis
sionspräsident hat Ihnen vorgeschlagen, diesen Antrag zu 
unterteilen. Er enthält zwei Elemente, die Beiträge an die 
Privatbahnen und die Beiträge an die sprachlich-kulturel
len Minderheiten. In einer ersten Abstimmung stimmen wir 
ab über die Beiträge an die Privatbahnen und in einer 
zweiten Abstimmung über die Beiträge an die sprachlich
kulturellen Minderheiten. Sie sind mit diesem Vorgehen 
einverstanden. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Bund! 
Dagegen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag Bundi 
Dagegen 

Art. 3a 
Antrag der Kommission 

Titel 

Erleichterungen 

Wortlaut 

... Vorschriften Erleichterungen bewilligen. 

Art. 3a 

Proposition da /a commlsslon 

Tltre 
Aliegements 

Texte 

48 Stimmen 
78 Stimmen 

58 Stimmen 
83 Stimmen 

Le Conseil federal peut autoriser des all6gements aux 
prescriptlons ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Mehrheit 

Herabgesetzt werden alle für 1981, 1982 und 1983 zu lei
stenden Zahlungen ... 

Minderheit 

(Weber Leo, Basler, Siel, de Chastonay, Geissbühler, Hug
genberger, Kohler Raoul, Loretan, Müller-Balsthal, 
Schwarz, Weber-Schwyz) 

Herabgesetzt werden alle für 1981, 1982, 1983 und 1984 zu 
leistenden Zahlungen ... 

Abs. 2 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 4 
Proposition de la commlsslon 

Al. 1 

Majorlte 
Seront reduits tous les paiements a effectuer pour 1981, 
1982 et 1983 ain_sl que ... 

Minorlte 
(Weber Leo, Basler, Blei, de Chastonay, Geissbühler, Hug
genberger, Kohler Raoul, Loretan, Müller-Balsthal, 
Schwarz, Weber-Schwyz) 
... pour 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que ... 

Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Präsident: Hier entfällt der Minderheitsantrag, vertreten 
durch Herrn Weber, weil wir diese Frage bereits beim Titel 
entschieden haben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag dar Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 2 

Mehrheit 

Er tritt am 1. Januar 1981 in Kraft und gilt bis zum 31. De
zember 1984. Die Bundesversammlung kann unter Aus
schluss des Referendums Im Rahmen der Arbeiten über 
die erste Stufe der Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Bund und Kantonen oder nach Annahme der Neuordnung 
der Bundesfinanzen durch Volk und Stände die Massnah
men dieses Beschlusses zu einem früheren Zeitpunkt, frü
hestens ab 1. Januar 1983, ganz oder teilweise aufheben. 

Minderheit 

(Weber Leo, Basler, Siel, d«:3 Chastonay, Geissbühler, Hug
genberger, Kohler Raoul, Loretan, Müller-Balsthal, 
Schwarz, Weber-Schwyz) 

... gilt bis zum 31. Dezember 1985. Die Bundesversamm
lung ... 

Art. 6 

Proposition de la commission 

Al. 1 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al. 2 

Maforite 

II entre en vigueur le 1er Janvier 1981 et a effet jusqu'au 
31 decembre 1984. L'Assemblee federale pourra par un ar
räte non soumis au referendum supprimer partiellement ou 
totaiement las mesures prevues par Je present arräte 
avant cette date, mais au plus tot Je 1er janvier 1983, dans 
ia cadre des travaux relalifs a Ja premiere etape de Ja 
repartition des täches entre Ja Confederation et les can
tons ou apres que le peuple et les cantons auront adopte 
le nouveau regime des finances federales. 

Mlnorlte 

(Weber Leo, Basler, Biel, de Chastonay, Geissbühler, Hug
genberger, Kohler Raoul, Loretan, Müller-Balsthal, 
Schwarz, Weber-Schwyz) 

... Jusqu'au 31 decembre 1985. L'Assemblee federale ... 

Präsident: Hier gilt die Fassung der Kommissionsmehrheit. 

Angenommen - Adopte 

Präsident: Wir kommen zur Gesamtabstimmung. Für die 
Gesamtabstimmung ist Abstimmung unter Namensaufruf 
verlangt worden. Die dafür notwendigen 30 Unterschriften 
sind bei mir deponiert worden. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für Annahme des Beschlussentwurfes stimmen die folgen
den Ratsmltglleder: 
Adoptent le pro/et d'arrßte: 

Akeret, Alder, Allenspach, Ammann-Bern, Aregger, Aubry, 
Auer, Augsburger, Bacclarlni, Barchi, Barras, Biderbost, 
Blei, Blunschy, Bonnard, Brelaz, Bremi, Bühler, Bürer, But
ty, Cantlenl, de Capltanl, Cavadinl, Cevey, de Chastonay, 
Columberg, Cottl, Couchepln, Coutau, Darbellay, Delamu
raz, Duboule, Eisenring, Eng, Eppenberger-Nesslau, Fi
scher-Bern, Fischer-Häggllngen, Flubacher, Frel-Romans-
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horn, Frey-Neuenburg, Früh, Füeg, Gautier, Geissbühler, 
Girard, Graf, Günter, Hari, Hofmann, Hösli, Houmard, Hug
genberger, Hunziker, lten, Jaeger, Jeanneret, Jost, Jung, 
Junod, Kaufmann, Keller, Kloter, Kohier Raoul, Koller Ar
nold, Kopp, Kühne, Kunz, Künzi, Landolt, Linder, Loretan, 
Lüchinger, Martignoni, Martin, Massy, Meier Fritz, Meier 
Josi, Meier Kaspar, Messmer, Muff, Müller-Luzern, Müller
Aargau, Müiler-Scharnachtal, Müller-Balsthal, Nebiker, 
Nussbaumer, Oehen, Oehier, Oester, Ogl, Pedrazzini, Petit
pierre, Räz, Reichling, Rlbi, Risi-Schwyz, Roth, Röthlin, Ru
tishauser, Rüttlmann, Schalcher, Schär, Schärli, Schorer, 
Schnyder-ßern, Schüle, Schwarz, Segmüller, Soldinl, 
Spiess, Sprang, Stucky, Thevoz, Tochon, Vetsch, Weber
Schwyz, Weber Leo, Weilauer, Widmer, Wilhelm, Wyss, 
Zbinden, Ziegler-Solothurn, Zwygart (124) 

Dagegen stimmen - Votent contre: 

Braunschweig, Carobbio, Christinat, Crevoisier, Dirren, Du
voisin, Grobet, Herczog, Leuenberger, Mascarin, Morf, 
Renschier, Riesen-Freiburg, Roy, Vincent, Zahnder (16) 

Der Stimme enthalten sich die folgenden Ratsmitglieder: 
S' abstiennent: 

Affolter, Bäumlin, Blrcher, Bundi, Chopard, Deneys, Eggen
berg-Thun, Felber, Ganz, Hubacher, Jelmini, Lang, Loet- · 
scher, Mauch, Meier Werner, Meizoz, Moral, Nauer, Neu
komm, Ott, Pini, Reimann, Robbiani, Rothen, Rubi, Schmid, 
Stich, Uchtenhagen, Vannay, Wagner, Weber-Arben (31) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmltglleder: 
Sont absents: 

Ammann-St. Gallen, Baechtold, Basler, Blocher, Bratschi, 
Dafflon, Dupont, Dürr, Eggli, Euler, Feigenwinter, Forel, 
Friedrich, Gamma, Gehler, Gerwig, Gloor, Humbel, Jaggi, 
Marz, Muheim, Müller-Bern, Nef, Reiniger, Rüegg, Schni
der-Luzern, Teuscher, Ziegler-Genf {28) 

Präsident Fischer-Weinte/den stimmt nicht 
M. Fischer-Weinte/den, presidi;mt, ne vote pas 

M 

Bundesbeschluss über die Inländische Zuckerwirtschaft 

Arräte federal sur l'economle sucrlere lndlgene 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen. 

La conseil declde sans opposition d'entrer en matiere. 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Er tritt am 1. Januar 1981 In Kraft und gilt bis zum 31. De
zember 1984. Die Bundesversammlung kann unter Aus
schluss des Referendums im Rahmen der Arbeiten über 
die erste Stufe der Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Bund und Kantonen oder nach Annahme der Neuordnung 
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der Bundesfinanzen durch Volk und Stände die Massnah
men dieses Beschlusses zu einem früheren Zeitpunkt, frü
hestens ab 1. Januar 1983, ganz oder teilweise aufheben. 

Minderheit 
(Weber Leo, Basler, Blei, de Chastonay, Gelssbühler, Hug
genberger, Kahler Raoul, Loretan, Müller-Balsthal, 
Schwarz, Weber-Schwyz) 
... gilt bis zum 31. Dezember 1985. Die Bundesversamm
lung ... 

Ch. II 
Proposition de Ja commlssion 

Al.1 
AdMrer a la declslon du Conseil des Etats 

Al.2 
Majodte 
II entre en vlgueur le 1er janvier 1981 et a effet Jusqu'au 
31 decembre 1984. L'Assemblee federale pourra par un ar
r€!te non soumis au referendum supprimer partiellement ou 
totalement les mesures prevues par le present arn~te 
avant cette date, mals au plus töt le 1er janvler 1983, dans 
le cadre des travaux relatifs a la premlere etape de la 
repartition des täches entre la Confederatlon et les can
tons ou apres que le peuple et les cantons auront adopte 
le nouveau regime des flnances federales. 

Minorlte 
(Weber Leo, Basler, Blei, de Chastonay, Geissbühler, Hug
genberger, Kahler Raoul, Loretan, Müller-Balsthal, 
Schwarz, Weber-Schwyz) 
... Jusqu'au 31 decembre 1985. L'Assemblee federale ... 

Präsident: Hier entfällt der Minderheitsantrag, da diese 
Grundsatzfrage bereits beim Bundesbeschluss über die 
Herabsetzung von Bundesleistungen entschieden worden 
Ist 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemb/e 
Für Annahme des Bundesbeschlusses 

N 

Schutzbautengesetz - Lol sur les abrls 

Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 

121 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

(Junod, Barchi, Bonnard, de Chastonay, Martignonl, Mül
ler-Bern) 
Nichteintreten 

Proposition de Ja ma/or/te 
Entrer en matiere 

Mlnorlte 
(Junod, Barchi, Bonnard,. de Chastonay, Martignoni, Mül
ier-Berne) 
Ne pas entrer en matlere 

Präsident: Hier stellt Herr Junod im Namen der Minderheit 
den Antrag, es sei nicht auf diese Vorlage einzutreten. 

M. Junod, porte-parole de la mlnorite: Au nom de la mino
rlte de la commission, je vous invite a ne pas entrer en 
matlere sur cette lettre N, qui concerne la loi sur las 
abrls. Mes arguments sont de deux ordres: le premler con-
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cerne l'aspect constitutlonnel du probleme. Cette modifi
cation de la loi, comme vous l'avez remarque, ne flgure 
pas dans le paquet presente par le Conseil federal. Par 
consequent, eile n'a pas non plus ete dlscutee par le Con
seil des Etats.\ C'est au cours des debats au sein de la 
commlsslon que la majorlte de celle-cl a declde, tout a 
coup, de modlfler cette loi en vue de faire des economies 
de !'ordre de quelques. milllons. Cette procMure est con
tralre a la lettre comme a l'esprit de l'article 22bis de la 
constltutlon federale. Celul-cl preclse que la protection 
civile, c'est-a-dlre le domalne dont releve la loi sur les 
abris, est de la competence de la Confederation. Mals 1r 
fait obligatlon de consulter las cantons lors de l'elabora
tion des lols d'execution. Le texte est d'une clarte teile 
qu'il n'y a aucun doute sur son Interpretation. Pourtant, on 
nous a lalsse entendre que, selon des avls de drolt et mE}
me selon le Tribunal federal, cette dlsposltlon s'appllque 
au seul Conseil federal, les Chambres, alles, seralent 11-
bres de ne pas satlsfaire ä cette obllgation. Cette manlere 
de volr les choses me parait pour le moins curleuse. Quand 
m€!me cela seralt, II me paralt slngulierement cavaller qua 
le Parlament non seulement veuille ignorer, mais encore 
entende vloler dellMrement une dlsposltlon qu'il a lul
m€!me voulue, et qul .a ete sanctionnee par le vote du 
peuple et des cantons an 1959. On ne peut ml1lme pas sou
tenir qu'il n'est pas besoln de consulter les cantons lors
que ceux-ci ne sont pas dlrectement toliches. Sans doute, 
selon ia verslon de la majorite de la commission, las can
tons ne sont pas touches financlerement. Toutefois, c'est 
la population dans son ensemble qul est concernee et las 
cantons doivent pouvolr representer la volonte de cette 
population. La disposition de l'article 22b/s ne falt d'all
leurs pas de distinctlon entre les modiflcations qui sont de 
nature flnanciere et les autres: c'est a juste tltre, car II 
s'agit - je le soullgne - d'une questlon de prlncipe. Au 
demeurant, cette volonte deliberee de passer par-dessus 
les regles institutlonnelles ne me paralt m/1Jme pas Justi
fiee par l'urgence. 
En effet, et j'en viens a mon deuxleme argument, cette 
modificatlon est comprlse dans la premlere partie des 
proposltions de nouvelle repartitlon des täches entre can
tons et Confederatlon. Sur la base de propositlons presen
tees par la commlssion Voyame, las cantons sont lnvites a 
se prononcer a ce sujet d'icl a la fin de ce mols de juin 
1980. Le Departement federal de Justlce et pollce entend 
presenter un message a l'lntentlon des Chambres pour la 
fin de cette annee 1980. Cette questlon sera donc examl
nee l'an prochaln dans nos conseils, il n'y a donc pas ur
gence a traiter cet objet aujourd'hui. Mals II y a encore 
une raison determlnante et plus importante de ne pas en
trer en matlere. 
Le programme d'economles a ete conc;u de teile maniere 
qu'II ne porte pas prejudice a l'operatlon dellcate de la 
nouvelle repartition des täches. C'est le Conseil federal 
qui le dlt lul-m&me. C'est aussl le soucl du Conseil natio
nal qui, a chaque fois Jusqu'ä. maintenant, a vote une dis
position preservant cet objectlf. Le debat sur ce sujet a 
notamment au lieu a propos de l'article 14 de la lettre A. Ce 
serait donc contraire a la systematique de nos declsions 
que d'accepter cette nouvelle lettre N, mals ce serait sur
tout porter un coup serieux aux negociatlons en cours 
entre las cantons et la Confederation. II Importe en definiti
ve qua les partenalres puissent, de bonne fol, poursuivre 
leurs dlscusslons avec les meilleures chances de succes. 
Je voudrais dlre encore deux mots sur le fond du proble
me, afin d'evlter tout malentendu. Je partage le polnt de 
vue selon lequel las subventlons en faveur des abris dans 
des bätiments prlves pourralent 6tre supprimaes. Dans ce 
sens, Je souscrls au postulat Lüchlnger qul propose une 
teile suppressio11, mals en prevoyant, lui au molns, une 
perlode transltolre. Je me bats aujourd'hul non sur le 
fand, mais pour des questlons de princlpe et pour essayer 
de faire respecter le fonctlonnement normal de nos lnstl
tutlons. C'est un langage qul est peut-lfüe mal rec;u par 
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quelques mombres de ce Parlament, mais il me parait 
d'autant plus necessaire qu'il soit tenu. II s'aglt de choisir 
entre une frenesie d'economles qul Justitia toutes les en
torses a nos regles constitutlonnelles, avec tous les rls
ques de precedents que cela comporte d'une part et une 
sereine appreclation de Ja situatlon dans Je cadre de dis
posltions que nous avons nous-mEimes voulues d'autre 
part. 
C'est pourquoi, et en conclusion, je vous lnvite tres ferme
ment, au nom de Ja mlnorite de la commission, a refuser 
d'entrer en mattere. 

Loretan: Ich ersuche Sie Im Namen der freisinnig-demo
kratischen Fraktion für Eintreten zu stimmen und der Mei
nung der Kommissionsmehrheit zum Beschluss N zuzu
stimmen. Wir lehnen damit auch den Ergänzungsantrag 
Huggenberger zum Artikel 6 des Schutzbautengesetzes ab. 
Mit der Entlassung des Bundes aus der Pflicht, den priva
ten Schutzraumbau zu subventionieren, will die Kommis
sionsmehrheit einen Schritt weiter gehen als der Bundes
rat, um dem Bürger zu demonstrieren, dass es dem Rat 
mit dem Sparen ernst Ist. Ich fühlte mich in der Kommis
sion, als die Frage der Entlassung des Bundes aus der 
Pflicht, den privaten Schutzraumbau zu subventionieren 
aufgeworfen wurde, in bezug auf die Kantone und Gemein
den angesprochen. Ich bin der Meinung, dass man fairer
weise auch die Kantone und damit die Gemeinden aus 
derselben Pflicht, den Schutzraumbau der Privaten zu un
terstützen, entlassen sollte. Dies um so mehr, als ja die 
Kantone und die Gemeinden diejenigen sind, die den gan
zen «Sparsegen» von oben zu verdauen haben werden. 
ich bitte Sie zu beachten, dass es eine Entlassung aus 
einer Pflicht ist; die Möglichkeit, den privaten Schutzraum
bau weiter zu subventionieren, nimmt man Ja den Kanto
nen damit nicht. Für einmal können also Im Rahmen des 
Sparprogramms 80 die Kantone sogar entlastet werden. 
Die Meinung der Kommissionsmehrheit entspricht dem Po
stulat Lüchlnger vom 17. März dieses Jahres. Der Bundes
rat hat sich bereit erklärt, es entgegenzunehmen; Herr Ju
nod hat bereits darauf hingewiesen. 
Zu den Auswirkungen auf die Subventionsempfänger, auf 
den Bürger, der bereits zweimal gewichtige Sparbefehle 
erteilt hat. Der Wille des Volkes Ist klar, es muss gespart 
werden. Ich bin deshalb überzeugt, dass der Bürger die 
Auswirkungen auf sich nehmen kann und auch willig ist, 
sie auf sich zu nehmen. Sie sind gering. Bei einer totalen 
Subvention von 50 Prozent (Bund, Kanton und Gemeinde 
zusammen) machen die Zivilschutzbauten-Subventionen 
zwischen 0,4 Prozent und 1,5 Prozent der totalen Bausum
me aus. Das ist zu verdauen. Dazu kommt, dass vor allem 
beim Bund, aber auch bei den Kantonen und den Gemein
den, durch das Wegfallen der Prüfung der Subventionsge
suche und Abrechnungen der administrative Aufwand we
sentlich reduziert werden kann. Unser Kommissionspräsi
dent Ist der Meinung, der Betrag könnte beim Bund bis 5 
Millionen Franken pro Jahr ausmachen. 
Man kann also einige Doppelspurlgkelten ausmerzen. Wir 
haben in der letzten Woche mit einem zustimmenden Be
schluss zum Zlvilschutzausbiidungszentrum Schwarzen
burg die Meinung vertreten, es gelte beim Zivilschutz ein 
Schwergewicht auf die Ausbildung zu verlegen. Ein Be
schluss, wie er heute von der Kommissionsmehrheit vorge
schlagen wird, würde auf dieser Linie liegen: Konzentra
tion des Bundes auf ein Gebiet im Bereich des Zivilschut
zes, wo «Not am Mann» Ist, auf die Ausbildung. Wer den 
Antrag der Kommissionsmehrheit vertritt, Ist also nicht ge
gen den Zivilschutz eingestellt. 
Es sind nun verschiedene Einwendungen und Bedenken 
vorgebracht worden. Es sind zwei Hauptgruppen solcher 
Bedenken. Zuni ersten: Der private Schutzraumbau könnte 
beeinträchtigt werden. Ich weise darauf hin, dass die 
Pflicht, einen Schutzraum zu bauen, bundesrechtlich vor
geschrieben ist Sie Ist von den Baupolizeibehörden in den 
Kantonen und Gemeinden durchzusetzen, genau so wie die 

Vorschriften für Tankanlagen für die Heizungen, die Park
platzerstellungspflicht, die Lärmschutzvorschrlften, Wärme
dämmungsvorschriften und so weiter. ich habe einen 
Kronzeugen dafür, dass man nicht annehmen muss, die 
«Freude», Schutzraumbauten zu erstellen, werde beein
trächtigt. Das ist Direktor Mumenthaler vom Bundesamt für 
Zivilschutz. Gemäss LNN vom 20. Mal 1980 sieht er das 
Ziel, «jedem Einwohner der Schweiz ein Schutzplatz», 
durch die Aufhebung der Subventionen auf allen drei Ebe
nen nicht als gefährdet an. Er sieht allerdings Probleme 
bei der Kontrolle In bezug auf die Befolgung der Bauver
pflichtung beim einzelnen Bauherrn. Ich frage Sie: Kön
nen wir Schweizer denn Gesetze nur noch dann befolgen, 
wenn wir mit Subventionen «geschmiert» werden? Ich 
glaube nicht! 
Ich komme zur zweiten Gruppe der Einwendungen: Das 
Anhören der Kantone - Artikel 22bis Absatz 2 der Bundes
verfassung; Herr Junod hat diesbezüglich bemerkenswerte 
und beachtenswerte Ausführungen gemacht. Ich halte da
zu einmal folgendes fest: Das Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement hatte In einer Stellungnahme zum Vor
schlag des Kollegen Huggenberger (Aufhebung der Bun
dessubventionen) keinen Anlass, auf eine Verfassungswid
rigkeit hinzuweisen. Sie besteht offensichtlich nach An
sicht von Herrn Bundesrat Furgler eben nicht. Zum zwei
ten: Das laufende Vernehmlassungsverfahren zur Aufga
benneuverteilung enthält genau den Punkt (Aufhebung der 
Subventionen des Bundes an den privaten Schutzraum
bau) auf Seite 31 der «ersten Vorschläge zur Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen» vom 31. Juli 
1979. Hier wird geschrieben: «Die Durchsetzung des priva
ten Schutzraumbaues Ist auch ohne Bundessubventionen 
sichergestellt. Aus diesen Ueberlegungen ist auf längere 
Sicht der gänzliche Verzicht auf die Subventionierung des 
privaten Schutzraumbaues anzustreben.» 
Zu diesem Punkt können sich die Kantone bis Ende dieses 
Monates vernehmen lassen, was sie wohl auch tun wer
den. Damit ist das Erfordernis von Artikel 22 BV Absatz 2 
wohl erfüllt. Was man vorziehen kann, das soll man vorzie
hen. lc;h glaube persönlich nicht an die grossen Würfe bei 
den Realisierungen. Die schweizerische Politik besteht 
eben aus kleinen Schritten. 
Wollte man bei den Anforderungen für die Anhörung wei
tergehen, würde sich das Parlament in Formalien verstrik
ken. Wollen wir das? Ich glaube nicht. 
Zum letzten, und Ich glaube, das Ist ein schwergewichti
ges Argument: Es gibt eine gutachtliche Stellungnahme 
der Justizabteilung von Ende Dezember 1977, publiziert in 
der «Verwaltungspraxis der Bundesbehörden» 1978, Nr. 68, 
wonach für das Parlament die Anhörungspflicht, wie sie im 
fraglichen SV-Artikel festgelegt ist, eben nicht gilt. Ich 
zitiere aus dieser Stellungnahme Seite 297: «Was somit im 
Vorverfahren» - sagt die Stellungnahme - «mit der Anhö
rung bezweckt wird, lässt sich im parlamentarischen Ver
fahren auf anderem Wege erreichen. Dies führt zur 
Schlussfolgerung, dass von Verfassungs wegen die Wie
derholung des Vernehmlassungsverfahrens nicht geboten 
ist, wenn die Vorlage Im Parlament In entscheidenden 
Punkten abgeändert wird.» Das muss für den vorliegenden 
Fall, wo das Parlament von sich aus, ohne Anstoss des 
Bundesrates, Recht schöpft, gleichermassen gelten. Das 
Parlament ist also frei, entgegen Bundesrat und Verwal
tung, die Anhörung in anderer Welse durchzuführen, durch 
die Publizität, die ohnehin sein ganzes Wirken umgibt. 
Es gibt genügend Gründe sachlicher Art, rechtlicher Art, 
die absolut für die Meinung der Kommissionsmehrheit 
sprechen. Ich möchte Sie deshalb ersuchen, der Kommis
sionsmehrheit zu folgen und Ihre Anträge zu Ihren Be
schlüssen zu erheben. 

Flubacher: ich habe zum Eintreten auf das Gesamtpaket 
aus zeitlichen Gründen nicht gesprochen. Ich möchte aber 
eine einzige Bemerkung anbringen. Die Art und Welse, wie 
wir hier Gesetze, die In jahrelanger Arbeit verabschiedet 
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wurden, abändern oder ausser Kraft setzen, bereitet mir 
ernsthafto Sorgen. Es tauchen da staatspolitische und 
atanlßror;hllld10 rrauon auf, dlo nicht Oboraehen werden 
dürfon. 

Zum Minderheitsantrag möchte Ich feststellen, dass ich 
enttäuscht wäre, wenn der Bund sich aus der Mitfinanzie
rung privater Schutzräume zurückziehen würde. Dies ist 
ein Problem der Aufgabenteilung und darf .nicht im Spar
paket mit einem Federstrich erledigt werden. Man spricht 
soviel von der Förderung des Privateigentums und macht 
in der Regel das Gegenteil davon. Der Bund Ist aus der 
Wohnbaufinanzierung weitgehend ausgestiegen, dies im 
Gegensatz zu allen uns umliegenden Ländern. Was er 
noch tut, ist die Fabrikation einer Papierlawine, die kaum 
mehr bewältigt werden kann. Die ständig stärkere Bela
stung des Wohnungseigentums beunruhigt mich und nicht 
nur mich, sondern denjenigen, der noch kein Haus hat. Ich 
habe eines. Ich habe die Subventionen dafür auch bezo
gen. Der Raubzug auf das Privateigentum wird immer in
tensiver. Die Gemeinden überwälzen fast alle Infrastruktur
ausgaben auf den Bauherrn, was eine totale Kehrtwen
dung bedeutet. Die Vorschriften betreffend Gewässer
schutz, Heimatschutz, Energieeinsparung, Baubewilligun
gen bringen dem kleinen Mann solche Mehrbelastungen, 
dass er kaum mehr bauen kann. Man spricht soviel von 
Solidarität und eliminiert heute Mehrkostenbeiträge, die an 
eine kleine Minderheit gehen würden. Wir alle haben bei 
nieQrigeren Baukosten gebaut, haben unsere Subventio
nen erhalten. Wir haben also offenbar das Recht, darüber 
zu entscheiden, dass diejenigen, die nach uns jetzt bei 
höheren Baukosten mit enormen Nebenbelastungen und 
höheren Zinsen, höheren Baukreditzinsen bauen müssen, 
dies tun. Wenn ein Arbeiter oder Angestellter sich noch 
ein Eigentum leisten will, darf man Ihm dies nicht verun
möglichen. Wir sind fast wöchentlich mit dem Problem 
konfrontiert, dringend Notwendiges aus Kostenvoranschlä
gen herauszustreichen, damit die Gesamtbelastung noch 
einigermassen erträglich bleibt. Man sagt, man könne 
dann den administrativen Aufwand verringern, wenn man 
die Bundessubventionen streiche. Das können Sie nicht. 
Es bleiben Immer noch die Gemeinden und die Kantone. 
Aber was man schon längst hätte tun sollen, sind Pau
schalsubventionen für ein Einfamilienhaus, für ein Mehrfa
milienhaus pro Person oder Familie. Das hätte man schon 
längst tun können. Man hätte schon längst darauf verzich
ten können, Abrechnungen für Kleinstbauten zu überprü
fen. Das wäre auch möglich, wenn wir die Bundessub
ventionen beibehalten. 
Denken Sie bei Ihrem Entscheid nicht an den Direktor 
oder an den Millionär, die sich eine VIiia bauen können, 
die selbstverständlich sehr gut auf dieses Prozent Subven
tion verzichten können. Denken Sie an die Tausende von 
kleinen Leuten, denen ein Eigenheim immer noch die Er
füllung aller Wünsche bedeutet. Ich bitte Sie, den Nicht
eintretensantrag zu unterstützen. 

Huggenberger: Die CVP-Fraktion beantragt Ihnen Eintre
ten auf diese Vorlage. Ich nehme Stellung zu den beiden 
Hauptargumenten, welche geltend gemacht wurden für ein 
Nichteintreten. Das eine ist, es sei notwendig, die Kantone 
anzuhören, bevor der Erlass eines Ausführungsgesetzes 
erfolge. Warum diese Bestimmung? Den Hauptgrund fin: 
den Sie Im gleichen Verfassungsabsatz, nämlich weil den 
Kantonen der Vollzug der Zivilschutzvorkehren zu übertra
gen Ist. Heute geht es aber nicht um den Erlass eines 
Ausführungsgesetzes, sondern lediglich um eine Aende
rung, welche die Kantone nicht belastet, ja deren Admini
stration höchstens entlastet. Wie Artikel 22bis Absatz 2 der 
Bundesverfassung auszulegen Ist, darüber - das hat be
reits Herr Loretan ausgeführt - besteht ein Entscheid der 
Justizabteilung von Ende 1977, basierend auf einem 
gleichlautenden Verfassungsartikel, der auszulegen war, 
nämlich Artikel 32 Absatz 2. Ich will nicht weiter darauf 
zurückkommen. Festgohaiten wurde hier auf jeden Fall, 
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dass das Parlament nicht zu einem solchen Anhörungsver
fahren verpflichtAt i$t. Im konkreten Fall g0ht 01> um eine 
wnlloro 1.:i6d11ktlon der Bundeslel!'.tungon ftn dnn privaten 
Schutzraumbau, nämlich den gänzlichen Verzicht. Bereits 
vor rund drei Jahren wurden die Beiträge von damals 25 
bis 35 Prozent neu auf 10 bis 20 Prozent gekürzt. 
Diese zweite Abbaurunde Ist somit nichts Neues. Sie wur
de nach dem Bekanntwerden der Vorschläge für eine 
neue Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen 
seit Monaten, nebst anderen Fragen, in der Oeffentlichkeit 
diskutiert. Es käme einer Beschränkung der parlamentari
schen Tätigkeit gleich, wollte man uns verwehren, dieses 
Geschäft hier zu behandeln. Im übrigen unterliegt auch 
diese Gesetzesänderung dem fakultativen Referendum·, 
womit automatisch ein Sicherheitsventil eingebaut Ist. Zum 
zweiten Einwand: die angebliche Vorwegnahme eines 
Teils der Aufgabenverteilung zwischen Kantonen und 
Bund. Wer die ersten Vorschläge zur Neuverteilung der 
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen vom Sommer 1979 
zur Hand genommen hat, dem fiel sofort auf (ich verweise 
auf die Selten 120/121), dass nebst dem Pius und Minus 
zwischen Bund und Kantonen eine einzige Grossposltion 
von über 20 Millionen vorhanden war, welche eben dieses 
Verhältnis Bund/Kantone nicht betrifft, nämlich das Ver
hältnis des Bundes zu den Dritten. Es geht um etwas mehr 
als 20 Millionen Beiträge an den zivilen Schutzraumbau, 
und diese 20 Millionen Beiträge will ja das Justiz- und Poli
zeidepartement ein Jahr nach Inkrafttreten des Sparpake
tes ohnehin streichen, also nicht mehr leisten. Ein halbes 
Jahr später erhielten wir dann die Vorlage über die Spar
massnahmen. 
Von diesen 20 Millionen Sparmöglichkeiten stand nichts 
darin. Warum eigentlich nicht? Wir müssen beweglich ge
nug sein, dies im Rat nachzuholen, und im Sinne der 
Sparmotionen, auch der Sparmotion der CVP, habe Ich 
diesen Antrag in der Kommission gestellt, welche ihm mit 
21 zu 4 Stimmen grundsätzlich zugestimmt hat. Um diese 
einfache Sparmassnahme ging es somit hier, welche die 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen nur ganz 
am Rande berührt. Für diesen Entscheid Ist kein Vernehm
lassungsverfahren der Verwaltung abzuwarten. 
Sie werden sich nun gefragt haben, warum ich zu den 
Anträgen der Mehrheit den Ergänzungsantrag gestellt ha
be, diesen Entscheid, die Beiträge nicht auszurichten, 
nicht auch auf Kantone und Gemeinden auszudehnen. Das 
geschah allein deshalb, oder musste geschehen, weil an 
der letzten Kommissionssitzung eben dieser Entscheid mit 
einem doch nicht· sehr komfortablen Mehr gefällt wurde 
und weil mit diesem Mehrheitsantrag, übrigens wie mit 
dem Minderheitsantrag Jaeger/Biel, man den Argumenten 
derjenigen etwas Nahrung gibt, die mit ihrem Nichteintre
tensantrag geltend machen, man dürfe die Aufgabenvertei
lung zwischen Bund und Kantonen nicht vorwegnehmen 
beziehungsweise man belaste mit dieser Massnahme den 
Zivilschutz und dessen Aufgabenerfüllung zu sehr. Mit die
ser Ausdehnung gefährdet man in einem gewissen Grad 
die ursprünglich gewollte einfache Einsparung allein für 
die Bundesfinanzen, und es kann ja eigentlich nicht unse
re Aufgabe sein, im Rahmen dieses Sparpaketes, quasi als 
Sofortmassnahme, hebst dem Sparen für den Bund auch 
noch für die Kantone und die Gemeinden zu sparen. Die
ser Subventionsbereich soll im Rahmen der Aufgabenver
teilung sukzessive abgebaut werden. Sie haben also nun 
drei Möglichkeiten zu entscheiden, entweder den Abbau 
der Bundesbeiträge nur für den zivilen Luftschutzbau zu 
beschliessen oder mit der Mehrheit auch noch die Beiträ
ge des Kantons und der Gemeinden an den zivilen Luft
schutzbau abzubauen, oder gemäss dem dritten Antrag, 
dem Antrag der Minderheit Blei, auch die Beiträge an den 
öffentlichen Schutzraumbau zu streichen. Der letztere An
trag würde die Kantone zusätzlich mit 6 MIiiionen belasten 
und hätte zum vorneherein überhaupt keine Möglichkeit, 
im Ständerat durchzukommen. Damit besteht auch kein 
Grund, wegen dieser künftigen Aufgabenteilung durch 
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Nichteintreten die möglichen Vorschläge nicht im Detail zu 
prüfen, mit denen bereits 1981 20 Milllonen Franken für 
den Bund gespart werden könnten, und, sollte die Auf
gabenteilung 1981 nicht unter Dach gebracht werden kön
nen, auch für 1982 und später. 

Weber-Schwyz: Ich möchte ebenfalls bitten, dem Mehr
heitsantrag der Kommission zuzustimmen. Mit diesem Be
schluss haben Sie die seltene Gelegenheit, in einem Zuge 
Bund, Kantone und Gemeinden zu entlasten. Mit andern 
Worten: Es ist dies ein Beschluss, der direkt durchschlägt 
und wirksam wird. Wenn in der Kommission und zu dieser 
Stelle von regierungsrätlichen Vertretern der Kantone auf 
die Problematik der Aufgabentellung aufmerksam gemacht 
wird, so muss man wohl sagen, dass hier eine gewisse 
Angst durchschimmert, die Platte der Aufgabenteilung 
könnte nicht mehr reichhaltig genug ausfallen. Mir scheint, 
wenn man als richtig erkannt hat - und der Bundesrat hat 
es in der Beantwortung des Postulates Lüchinger klar aus
gesagt -, diese Aufgabe abzutreten, dann ist es auch 
richtig, diese Vorlage vorzuziehen. Mit andern Worten: sie 
wird so einige Jahre früher wirksam. 
Es Ist mit diesem Beschluss auch keine Gefahr gegeben, 
dass die Frage der Gesamtverteidigungskonzeption etwa 
in Frage gestellt wird. Die Schutzraumbaupflicht bleibt 
weiterhin bestehen. Dieser Beschluss ist auch vertretbar, 
weil der Schutzraumbau eine Frage der Eigenverantwor
tung und vorab des Selbstschutzes ist. Es ist hier gesagt 
worden, dass die Wohnbauförderung oder die Eigentums
streuung ebenfalls gefährdet werden könnten. Ich glaube, 
dass das Gegenteil der Fall Ist: Mit diesem Beschluss wird 
vermutlich der Einzelschutzraum weniger ausgeführt wer
den, sondern die Baufälligkeit wird in Richtung vermehrter 
Sammelschutzräume gehen. Wenn wir auch dieses Ziel mit 
erreichen, dann scheint mir, dass der Beschluss eine wei
tere Bedeutung aufweist. Mit dieser Vorlage wird ein wei
teres Ziel erreicht, nämlich der Abbau der vielen Kontroll
aufgaben auf allen Stufen. Wenn Im Bericht 1979 der Fi
nanzdelegation der eidgenössischen Räte auf Seite 19 
ausgesagt wird, dass die Kontrollarbeiten eine Kürzung 
der Baurechnungen um 7,5 Millionen ergeben hätten, so 
zeigt das deutlich, dass teils unnötige Kontrollaufgaben 
mit diesem Beschluss ausgemerzt werden können. 
Mit der Zustimmung zur Kommissionsmehrheit beendigen 
Sie eine schlechte Gewohnheit, für unnötige Zwecke Sub
ventionen zu verteilen. 

Martlgnonl: Die SVP-Fraktion hat sich mehrheitllct-1 für Ein
treten auf die Ziffer N ausgesprochen, und ebenso für den 
Mehrheitsantrag. Sie erachtet den Willen auch der Kanto
ne als gegeben, im Bereiche der Zivilschutzbauten zusätz
liche Einsparungen im Bundeshaushalte zu erzielen. Per
sönlich muss Ich Ihnen gestehen, bin ich allerdings etwas 
anderer Meinung, und ich habe aus diesem Grunde den 
Minderheitsantrag auf Nichteintreten unterzeichnet, wobei 
Ich die Gewichte etwas anders legen möchte, als dies 
Herr Kollega Flubacher getan hat. Die Zielsetzung des neu 
in das Sparpaket aufgenommenen Beschlusses über die 
Schutzbauten Ist unbestritten. Wir tragen uns aber, ob das 
Vorgehen richtig sei. Es kommt nicht von ungefähr, dass 
es vor allem unsere welschen Kollegen sind, die den Fin
ger auf die empfindliche Stelle legen, unsere welschen 
Kollegen, die in Sachen Föderalismus besonderen Wert 
auf korrekte Formen legen. 
Wir kommen eben trotz aller Beteuerungen nicht um die 
entsprechende Bestimmung in der Bundesverfassung her• 
um, wo es - wie bereits zitiert - klar und deutlich über 
den Zivilschutz halsst: «Die Kantone sind vor Erlass der 
Aµsführungsgesetze anzuhören... Diese Bestimmung be
zieht sich eo Ipso auch auf die Aenderung der Ausfüh
rungsgesetze. Zwar sind Im Bereiche der Aufgabenteilung 
Vernehmlassungen bei den Kantonen mit Erfolg durchge
führt worden, d. h. in der Richtung der Zielsetzung des 
Mehrheitsantrages, aber eben nur im Gesamtzusammen-

hang der Aufgabenteilung und schon gar nicht im Zusam
menhang mit dem Sparpaket, wo ja bekanntlich keine Ver
nehmlassung durchgeführt worden ist. Auch das Justiz
und Polizeidepartement hat gegenüber dem Finanzdepar
tement zuhanden der Kommission seine Bedenken ange
meldet, Indem es geschrieben hat: «Wir erachten die Fol
gen der Streichung der Bundesbeiträge an die privaten 
Schutzräume, wie vorhergehend dargetan, als schwerwie
gend. Die psychologischen Auswirkungen einer solchen 
Massnahme erscheinen wesentlich weitergehend als die 
damit erzielten Einsparungen ... Dies gilt um so mehr, als 
das gleiche Resultat mit einer Verzögerung von höchstens 
einem Jahr und nicht einiger Jahre, wie gesagt worden Ist, 
auch über die vom Bundesrat konsequent geförderte Neu
regelung der Aufgabenteilung - dann allerdings ohne 
Nachteile - erreicht werden kann. 
Aus diesem Grunde unterstütze ich den Minderheitsantrag 
Junod, vor allem aber aus Gründen der Konsequenz. Wir 
dürfen nicht den leisesten Eindruck hier erwecken, als ob 
wir die Kantone als quantite negligeable betrachten, wenn 
gleichzeitig eine Grossübung im Gange ist, welche die 
Bedeutung dieser Kantone aufwertet. 

Fischer-Bern: Ich möchte Herrn Koilega Huggenberger 
gratu1ieren, dass er als neugebackener Nationalrat bereits 
eine derartige Perle in unserem Bundeshaushalt gefunden 
hat, eine Perle, die man ganz einfach herausnehmen muss. 
Ich muss Ihnen sagen, dass Ich etwas beschämt bin, diese 
gute Idee nicht selbst gehabt zu haben! Es ist dies ein 
klassischer Fall einer Subvention, die nach dem Giesskan
nenprinzip verteilt wird, niemandem etwas nützt, den 
Bund aber einen Haufen Geld kostet. Es werden jährlich 
etwa zwischen 30 000 und 40 000 Wohnungen gebaut. Die 
Gesamtsumme beträgt 20 Millionen, die mittlere Subven
tion wird also so zwischen 500 und 1000 Franken liegen. 
Sie werden mir doch nicht sagen wollen, dass dieser Sub
ventionsbetrag einen Sinn hat; jemand, der ein Haus baut, 
der muss mit ganz anderen Beträgen rechnen. Ob er da -
nach einer komplizierten Abrechnung, verbunden mit Pa
pierkrieg - auch noch einige hundert Franken erhält oder 
nicht, das ist doch völlig egal. Aber es bedeutet, dass der 
Bund 20 Millionen bezahlt, es bedeutet, dass Abrechnun
gen nicht nur durch den Bund kontrolliert werden müssen, 
sondern auch durch die Kantone; das ganze administrati
ve Verfahren kostet nämlich auch noch einige hunderttau
send Franken. 

Nun ist es aber bei uns so, dass, wenn einem irgend et
was nicht genehm ist, dann die höchsten Güter der Ver
fassung, des Föderalismus, der grundsätzlichen Entwick
lung, wie Aufgabenteilung usw. beschworen werden. Der 
Bund auferlegt den Kantonen überhaupt nichts, wenn die
se Gesetzesänderung nach dem Antrag der Mehrheit auf
genommen wird. Die Kantone werden nämlich entlastet, 
und um sie zu entlasten, um sie von einer Pflicht zu befrei
en, die ihnen früher auferlegt worden ist, brauchen wir 
nicht noch ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
Herr Junod, wenn der Kanton Waadt weiterhin seine Sub
ventionen auszahlen will, dann braucht er dazu überhaupt 
keine gesetzliche Vorschrift des Bundes; er kann das 
selbst erledigen. Es ist vom föderalistischen und vom ver
fassungsmässlgen Standpunkt aus also absolut in Ord
nung, dass der Bund die Kantone und die Gemeinden ent
lastet, und wenn ein Kanton oder eine Gemeinde trotzdem 
bezahlen wollen, dann sollen sie es tun. Aber es ist nicht 
zu verantworten, dass man bei einem Defizit von zwei Mil
liarden Franken In der Bundeskasse fOr Dingo Gold aus
gibt, die nichts nützen; es ist Geld, das aufgenommen und 
verzinst und später zurückbezahlt werden muss. 
Ich möchte also das Parlament bitten, hier einen Effort zu 
machen, um diese ausgezeichnete Idee zu realisieren. Ich 
muss Ihnen nämlich sagen, dass das Resultat unserer Be
mühungen gegenüber den bundesrätllchen Vorschlägen 
doch etwas zurückgefallen ist. Wir haben nämlich sowohl 
bei der Stempelsteuer wie beim Alkoholertrag die Befrl-
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stung eingeführt. Das berloutet, dass dor Sparwille nur In 
bl'lgro111t1,m MM!lt'l .turn A11ad1uok g,,komrnon Ist. Wir kön• 
non hlor mit d1o~on 20 Mlillon~n Frankt;in olno kleine, aber 
gerachtfortlgto und für Jedermann tragbare Kompensation 
bieten. Ich möchte Sie bitten, dem Mehrheitsantrag zuzu
stimmen. 

M. Bonnard: Je ne voudrals pas m'immiscer dans un debat 
de federalistes, mals je voudrais faire appel a votre sens 
de leglslateurs car c'est pour cela, en definitive, que nous 
sommes lci. 
Une lol n'est pas une affaire simple. La lol dolt prendre en 
conslderatlon tous les elements du probleme qu'elle eher
ehe a resoudre. Elle doit tenir compte de tous les inter6ts 
en presence. Or, ici, je ne puis pas dire, la main sur la 
conscience, qua tous ces elements ou tous ces inter6ts 
ont ete d0ment pris en conslderatlon. Les departements 
que cela concerne n'ont en premier Heu pu s'exprimer. 
Le Departement federal de justice et pollce a ete pris au 
depourvu par la proposltion deposee par notre coliegue et 
n'a pu se determlner que sur le siege et tres sommaire
ment. Le Departement mllitalre federal n'a mllme pas ete 
lnterroge. Nous ne savons pas quelies seront les consl!J
quences de la decision prise sur le plan de la dl!Jfense 
generale .. Vous tous, vous accordez de l'lmportance a en
tendre ce qua l'on appelle les milieux Interesses. Or 
l'Unlon sulsse pour la protectlon des civlis, qul foue dans 
ce pays un röle lmportant, n'a pas eu non plus l'oc.caslon 
de s'exprlmer. C'est pourquoi, en ce qul me concerne, je 
considere que je n'ai pas en main tous les elements du 
probleme pour me determiner. Je me refuse a legiferer 
dans de telles conditions et Je vous invite a voter la pro
positlon de la mlnorlte. 

Kaufmann, Berichterstatter: Hier hat die Kommission 
elgentllch eine Eigenleistung geboten. Herr Fischer hat 
das anerkannt. Man wollte mit diesen 20 bis 30 MIiiionen, 
die wir hier sparen können, dokumentieren, dass es uns 
bei einem Staatsfinanzdefizit von 1,8 Milliarden mit dem 
Sparen ernst. ist. Aber es geht noch um etwas anderes: 
Wir wollten auch zum Ausdruck bringen, dass das Parla
ment bei solch gewichtigen Vorlagen nicht nur bei der 
zeltllchen Dauer etwa ein Jahr anhängt oder einige Jahre 
streicht oder die Befristung einführt, sondern dass das 
Parlament fähig und willens Ist, eigene Gedanken in die 
Tat umzusetzen; denn wenn Sie jetzt hier diese Vorlage 
verfolgen, so wird Im grossen · und ganzen doch der bun
desrätllche Vorschlag - gegen den habe Ich nichts einzu
wenden - übernommen. Es scheint mir wertvoll zu sein, 
wenn das Parlament In der Lage ist, auch eigene Akzente 
zu setzen. Der Verzicht auf diese Bundesbeiträge ent
spricht gerade dem, was man eigentlich mit dem Sparpa
ket wollte. Man will nicht die Ausgaben einfach auf die 
Kantone verlagern, sondern man will den einzelnen tref
fen. Er soll es auch spüren, er darf es auch spüren. Ich 
glaube auch, dass der einzelne bei einer Volksabstimmung 
hier durchaus mitmacht. Es handelt sich um relativ kleine 
Beträge, Herr Flubacher. Bel diesen Beträgen sind sodann 
ausserordentllche grosse Admlnfstrativaufwendungen not
wendig. Gerade auch einen solchen Minimalkostenauf
wand wollten wir mit dem Vorschlag, den Ihnen jetzt die 
Kommissionsmehrheft unterbreitet, vermelden. 
Noch zwei Bemerkungen: Die Streichung der Subvention 
ist efgentllch überfällig. Sie ist unbestritten, und das einzig 
glaubhafte Gegenargument Ist jenes, man solle nun diese 
Beltragsellmlnlerung nicht vorziehen, man solle das erst 
mit der Neuverteilung der Aufgaben reaffsleren. Sie haben 
vielleicht in den letzten Tagen die Zeitung gelesen und 
beachtet, dass der Schweizerische Gewerkschaftsbund 
bereits heute erklärt, er stimme diesem Paket der Auf
gabenteilung nicht zu. Dann haben Sie vfellelcht in der Zei
tung auch gesehen, dass ein berühmt-berüchtigtes Mit
glied der Expertenkommission erklärte, er glaube nicht 
daran, dass diese Aufgabenteilung reaffsiert werden kön-

576 N 9 Juin 1980 

ne well der politische Widorntnnd zu gross sei. Auf was 
w~llen wir denn wnrton, bis wir die 20 bis 30 Mlillonen oin-
6P8ren könnon? 
Ein Letztes, die rechtliche Seite; sie Ist zum Tell bereits 
von Herrn Loretan und von Herrn Huggenberger behandelt 
worden; sie sind übrigens auch die beiden geistigen Väter 
dieses Antrages. Es besteht ein Gutachten der Justizabtei
lung; die Justizabteilung hat sich In unserem Zusammen
hang denn auch nicht darauf berufen, dass die Kantone 
angehört werden müssten, weil das Parlament von ei
ner solchen Anhörung dispensiert Ist. Ich kann Ih
nen das vielleicht noch zitieren, weil Herr Junod sich 
vor allem mit dieser Frage beschäftigt hat. Ich zitiere 
aus diesem Gutachten: «Deshalb ist zu prüfen, ob das 
Parlament überhaupt des Vernehmlassungsverfahrens zur 
Informationsbeschaffung und zur Offenlegung des Bera
tungsgegenstandes bedarf. Die Verhandlungen des Ple
nums des Parlamentes sind öffentlich. Die Transparenz 
stellt sich mithin durch die öffentliche Beratung ein.» Also 
Sie sehen, das Parlament könnte ohne weiteres und kann 
auch ohne Anhören der Kantone hier Beschluss fassen, 
wobei hinzukommt, dass die Kantone direkt und Indirekt 
schon im ersten Vernehmlassungsverfahren 1977 über die
se Fragen angehört worden sind. 
Namens der Kommissionsmehrheit beantrage Ich Ihnen 
Eintreten auf die Vorlage. 

M. Barchl, rapporteur: Je suis un peu mal place pour de
fendre la these de la majorfte de la commisslon pufsque 
j'appartiens a la minorite quf vous propose de ne pas en
trer en matiere. Je me borneral donc a resumer !es motifs 
pour lesquels la majorlte de la commissfon a juge bon de 
sufvre fa proposltlon de M. Huggenberger et d'entrer en 
matlere sur cette nouvelle modlficatlon de la lof sur les 
abrfs que vous trouvez sous la lettre N dans le depliant. 
La majorile de la commlssion a simplement ete de l'avfs 
que c'est la une questfon tellement simple qµe votre com
mission et le plenum n'ont qu•a suivre les recommanda
tions que l'on trouve deja dans fe rapport du Departement 
de Justlce et pollce concernant la premlere etape de la 
nouvelle repartition des täches entre la Confederatfon et 
les cantons. M. Junod, en plenum, et M. Bonnard deja en 
seance de commission, ont fait oppositfon a l'entree en 
matiere, en pretendant surtout que la majorite de la com
mission n'a pas sufvl la prescrfption de l'artlcle 22b/s de 
la constitution federale qui prevolt, pour chaque modiffca
tion concernant !es problemes de fa protection clvlle, la 
consultation obllgatofre de13 cantons. Comme vous l'a dft M. 
Kaufmann, president de la commisston, ·11 existe un avls du 
Departement de Justice et police selon lequel cette con
sultatlon n'est obllgatolre qua dans le cas de modifl
cations de loi qul relevant de l'fnltfatlve du Conseil federal, 
tandis que dans le cas ou le Parlament est le legislateur 
dlrect, cette consultatlon ne seralt pas obllgatoire. En ou
tre, la majorite de la commlssfon a estlme que le Parla
ment devrait justement entrer en matlere parce que, de 
toute fa9on, tes cantons sont a pefne concernes par cette 
modificatlon et qua ca sont les subventfons federales en 
particulier quf dlsparatssent sans que les cantons afent 
l'obligation d'assumer des charges ulterieures; en bref, II 
n'en resulte aucune charge pour las cantons. Enfln, comme 
l'a dft M. Kaufmann, an adoptant le texte qul vous a ete 
propose par la majorite de la commisslon, on reallsera 
aussl des slmpllffcatfons d'ordre admfnlstratlf. II s'agft la, 
en falt, de quelques millions disperses sous forme de mll
liers de subventlons dont les beneflclalres sont finalement 
des parttculiers, pour lesquels la suppressfon de l'alde 
federale ne changera pas grand-chose. 
Pour toutes ces raisons, je vous lnvite au nom de la majo
rfte de la commisslon a entrer an matlere. 

Bundesrat Rltschard: Es sind hier alle objektiven Gründe 
genannt worden, die für den Antrag der Kommissions
mehrheit sprechen. Ich will sie auch anerkennen. Vom 
finanziellen Standpunkt aus liegt natürlich der Vorschlag, 
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wie ihn die Kommission . Ihnen unterbreitet, durchaus in 
der Linie des Sparpaketes. Der Bundesrat hat allerdings 
Bedenken, und zwar genau aus den Gründen, wie sie von 
den verschiedenen Sprechern der Minderheit dargelegt 
worden sind. Selbstverständlich ist das Parlament die ge
setzgebende Behörde. Es hat das Recht - das wird In kei
ner Weise bestritten -, hier selber Gesetzgebung zu ma
chen. Aber man wird anerkennen müssen, dass es doch 
sehr stilwldrlg Ist, wenn im Schosse einer Kommission ein 
Beschluss geboren wird, der immerhin einige Auswirkun
gen auf die Kantone und auch auf die Bevölkerung hat. 
Das Justizdepartement, das Amt für Zivilschutz konnten 
weder mit den Betroffenen noch mit den Organisationen, 
die sich um den Zivilschutz kümmern, noch mit den Kanto
nen sprechen. Man konnte die Sache nicht diskutieren. 
Ich finde, das ist nicht ganz die Art, wie wir sonst Ge
setze machen. Es hätte eigentlich um so weniger Anlass 
bestanden, die Sache so rasch hier noch zu verwirklichen, 
als das Problem «Zivilschutz» - es lst gesagt worden - ja 
auf der Traktandenliste steht. Es steht Im Büchlein über 
die Neuverteilung der Aufgaben von Bund und Kantonen. 
Der Bundesrat findet, man hätte das Problem besser über 
dieses Paket gelöst, als es jetzt in diesem Sparpaket 
über die Knie zu brechen. 
Justizdepartement und Bundesrat schlagen Ihnen deshalb 
vor, auf den Beschluss nicht einzutreten und die bewährte 
Praxis der Gesetzgebung nicht aufzugeben. 

Präsident: Wir stimmen ab über den Nlchteintretensantrag 
von Herrn Junod. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Junod (Nichteintreten) 
Für den Antrag der Kommission (Eintreten) 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Ingress 
Antrag der Kommission 

Titel 
Schutzbautengesetz 

Ingress 

37 Stimmen 
102 Stimmen 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft beschliesst: 

Ziffer I Ingress 
Das Schutzbautengesetz vom 4. Oktober 1963 wird wie 
folgt geändert: 

Tltre et preambule, eh. 1 preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la ·decislon du Conseil des Etats 

Titre 
Lol sur !es abrls 

Preambu/e 
L'Assemblee federale de la Confederation suisse erröte: 

Ch. I preambule 
La lol sur !es abrls du 4 octobre 1963 est modlfiee comme 
II sult: 

Angenommen - Adopte 

Art. 5, 6, 7 

Art. 5 Abs.1 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Der Bund !eistet Beiträge an die Kosten der getroffenen 
Massnahmen, ausgenommen der Massnahmen gemäss Ar-

\
tikel 2 ln privaten Gebäuden. Er berücksichtigt die Finanz
kraft der Kantone und die Besonderheit der Berggebiete. 

Minderheit 
(Jaeger, Biel) 
... der Massnahmen gemäss Artikel 2. Er berücksich
tigt. .. 

Art. 6 Abs. 1 und 1 bis 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs.1 
Der Bund leistet an die Kosten der baulichen Massnahmen 
gemäss Artikel 2 in öffentlichen Gebäuden Beiträge von 10 
bis 20 Prozent; Kanton und Gemeinde leisten Beiträge von 
zusammen mindestens 30 bis 40 Prozent, so dass die Bel
träge zusammen mindestens 50 Prozent ausmachen. 

Minderheit 
(Jaeger, Siel) 

Abs.1 
Kanton und Gemeinde leisten an die Kosten der baulichen 
Massnahmen gemäss Artikel 2 In öffentllchen Gebäuden 
Beiträge von zusammen mindestens 30 bis 40 Prozent. 

Abst. 1bls 
Kanton und Gemeinde leisten an die Kosten der baulichen 
Massnahmen gemäss Artikel 2 Beiträge von zusammen 
mindestens 35 _Prozent. · 

Antrag Huggenberger 
(Ergänzungen zu den Anträgen der Mehrheit) 

Abs. tbls 
Kanton und Gemeinde leisten an die Kosten der baulichen 
Massnahmen gemäss Artikel 2 In privaten Gebäuden Bei
träge von zusammen 30 bis 40 Prozent. 

Art. 7 Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs.1 
Aufgehoben 

Abs.2 
Werden bauliche oder technische Schutzmassnahmen In 
bestehenden öffentlichen Gebäuden getroffen, ohne dass 
eine Baupflicht nach Artikel 2 besteht, so beträgt der Bel
trag des Bundes 35 bis 45 Prozent; ... 

Minderheit 
(Jaeger, Blel) 

Abs.1 
Werden bauliche oder technische Schutzmassnahmen In 
bestehenden öffentllchen Gebäuden getroffen, ohne dass 
eine Baupfllcht nach Artikel 2 besteht, so feisten Kanton 
und Gemeinde Beiträge von mindestens 35 bis 45 Prozent. 

Abs.2 
Werden bauliche oder technische Schutzmassnahmen In 
bestehenden privaten Gebäuden getroffen, ohne dass eine 
Baupflicht nach Artikel 2 besteht, so leisten Kanton und 
Gemeinde Beiträge von zusammen mindestens 40 Prozent. 

Antrag Huggenberger 
(Ergänzung zu den Anträgen der Mehrheit) 

Abs.4 
Werden bauliche oder technische Schutzmassnahmen In 
bestehenden privaten Gebäuden getroffen, ohne dass eine . 
Baupflicht nach Artikel 2 besteht, so feisten Kanton und 
Gemeinde Beiträge von zusammen 35 bis 46 Prozent. 
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Art. 5, 6, 7 

Art. 5 a/. 1 

Proposition de Ja commission 

Ma/orite 
La Confederation participe aux frais des amenagements, a 
l'exception de ceux qui sont reallses, en · vertu de l'artl
cle 2, dans des bätiments prlves. Elle tient compte a cet 
egard de la capacite financlere des cantons et de la situa
tion partlculiere des reglons de montagne. 

M/norite 

(Jaeger, Siel) 
... en vertu de l'article 2. Elle tient compte ... 

Al. 6 a/. 1 et 1bis 
Proposition de Ja commission 

Maforite 
Al. 1 

La Confederation participe a raison de 10 a 20 pour cent 
aux frais qui resultent des mesures de construction execu
tees, en vertu de l'article 2, dans des bätiments publics; le 
canton et la commune allouent de leur cöte une subven
tlon globale d'au moins 30 a 40 pour cent, de maniere que 
la subventlon totale atteigne au minimum 50 pour cent des 
frais. 

Minorite 
(Jaeger, Blei) 

A/.1 
Le canton et la commune participent a raison d'au moins 
30 ä 40 pour cent aux frais qul resultent des mesures de 
constructlon executees, en vertu de l'article 2, dans des 
bätiments publics. 

Al. 1bls 
Le canton et la commune allouent une subvention globale 
d'au molns 35 pour cent des frais qul resultent des me
sures de construction executees en vertu de l'article 2. 

Proposition Huggenberger 
(complements aux propositlons de la majorite). 

Al. tbis 
Le canton et la commune allouent une subvention globale 
de 30 a 40 pour cent des frais qui resultent des mesures 
de construction executees, en vertu de l'artlcle 2, dans 
des bätlments prives. 

Art. 7 a/. 1 et 2 
Proposition de la commission 

Antrag der Kommission 

Ma/orlte 

At.1 
Abroge 

Al. 2 
SI des constructions ou des dispositifs techniques sont 
realises dans des bätiments publics exlstants, sans qu'II y 
ait obligatlon d'amenager en vertu de l'article 2, la sub
vention federale sera de 35 a 45 pour cent; ... 

Mlnorite 
(Jaeger, Blei) 

A/.1 
Si des constructions ou des disposltifs techniques sont 
realises dans des bätiments publics existants, sans qu'II y 
ait obligation d'amenager en vertu de l'article 2, le canton 
et la commune allouent une subventlon globale d'au moins 
35 a 45 pour cent. 

Al.2 

Si des constructions ou des disposltifs technlques sont 
realises dans des bätiments prlves existants, sans qu'il y 
ait obllgatlon d'amenager en vertu de l'artlcle 2, le canton 
et la commune allouent une subvention globale d'au 
moins 40 pour cent. 

Proposition Huggenberger 

(complement aux proposltlons de la majorlte) 

A/.4 

Si des constructions ou des dispositlfs techniques sont 
realises dans des bätlments prlves exlstants, sans qu'il y 
alt obligatlon d'amenager en vertu de l'artlcle 2, le canton 
et la commune allouent une subventlon globale de 35 a 
45 pour cent. 

Kaufmann, Berichterstatter: Bei Artikel 5 haben wir jetzt 
drei Anträge. Herr Huggenberger schlägt Ihnen vor, die 
Bundesbeiträge an die privaten Schutzbauten zu strei
chen. Die Mehrheit, die ich hier vertrete, übernimmt die
sen Antrag von Herrn Huggenberger, fügt aber noch ein 
neues Element dazu, Indem die Mehrheit den Kantonen 
die Freiheit einräumen will, dass auch die Kantone die 
Beiträge streichen können und sie nicht mehr ausrichten 
müssen. 
Herr Jaeger will in Ergänzung zum Antrag von Herrn 
Huggenberger, auch Bundesbeiträge an private Schutz
bauten in öffentlichen Gebäuden, also Regierungsgebäu
den, Ratshäusern usw. streichen. Der Antrag Jaeger bringt 
eine zusätzliche Ersparnis von 5 Millionen. Ich hoffe, das 
sei einigermassen klargestellt worden. Bel Artikel 6 ist 
dann vermutlich eine weitere Differenzierung notwendig. 
Ich ersuche Sie, der Mehrheit der Kommission zuzustim
men. 

M. Barchl, rapporteur: Pour la comprehenslon des diffe
rentes propositions presentees par la majorlte de la com
mrss,on et par la mlnorite representee par M. Jaeger, je 
precise que ia loi sur les abris dlstlngue trois sortes 
d'abris: 

1. Ceux qui sont dans les bätiments prives; 
2. Les abris prives situes dans des bätlments publlcs; 
3. Les abrls publlcs, qu'il ne faut pas confondre avec las 
bätiments publics. 

Alors que la majorite de la commisslon propose la sup
pression des subventlons en faveur de i'amenagement 
d'abris prives, M. Jaeger voudrait qua solent supprlmees 
egalement les subventions en faveur des abrls sltues dans 
les bätiments publics. L'adoptlon de l'amendement de la 
majorite de la commlsslon se traduirait par une economie 
de 20 mllllons de francs environ tandls qua, si la proposl
tion de M. Jaeger etait adoptee, il en resulteralt une sco
nomie annuelle supplementalre de 5 mlllions de francs. 

Präsident: Wir haben folgende Situation: Neben dem An
trag der Kommissionsmehrheit liegt ein Antrag der Kom
missionsminderheit, vertreten durch Herrn Jaeger, vor. 
Dann haben wir noch einen Antrag von Herrn Huggenber
ger. Ich lasse nun diese beiden Anträge begründen. 

Jaeger, Sprecher der Minderheit: Wie bereits die Bericht
erstatter festhielten, muss man beim Antrag der Minderheit 
ganz klar feststellen, dass es etwa nicht darum geht, dass 
wir die Beiträge an die öffentlichen Gemeinschaftsräume 
streichen wollen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern 
es geht lediglich darum, nicht nur die Beiträge an die pri
vaten Schutzräume in privaten Gebäuden, sondern auch 
die Beiträge an die privaten Schutzräume In öffentlichen 
Gebäuden zu streichen, und zwar ganz einfach deshalb, 
weil uns scheint, dass es nicht richtig ist, wenn man nur 
den privaten Schutzräumen in den privaten Gebäuden, al-
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so bei privaten Bauherren, die Unterstützung entzieht. Wir 
glauben, dass der Bund generell entlastet werden muss, 
auch dort, wo es um die privaten Schutzräume der Verwal
tungsgebäude, Schulhäuser usw. geht. Denn bei der relativ 
guten Finanzlage der Kantone und der Gemeinden sollte 
es also durchaus möglich sein, den Bund von diesen 5 
Millionen zu entlasten und diese Last den Kantonen und 
den Gemeinden wieder zurückzugeben. 
Es handelt sich da also In keiner Weise, so wie das von 
Herrn Flubacher gesagt worden ist, um einen Raubzug 
weder auf die Finanzen der Kantone und der Gemeinden 
noch etwa auf die der Bauunternehmer - das müsste man 
vielleicht hier au·ch einmal sagen -, denn bei Herrn Fluba
cher hat wahrscheinlich vor allem diese Sorge durchge
klungen. Es steht Ja Im Bericht der Studienkommission für 
die Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kan
tonen, der schon mehrmals zitiert worden ist, dass die 
Durchsetzung des privaten Schutzraumbaues In privaten 
und in öffentlichen Gebäuden auch ohne Bundessubven
tionen sichergestellt werden kann. Das sollte also möglich 
sein. 
Mich hat deshalb die Stellungnahme des Justiz- und Poll
zeldepartementes überrascht, in der festgehalten wird, 
dass man auf diese Bundesbeiträge In öffentlichen und 
privaten Gebäuden bei der Aufgabenteilung verzichten 
will, aber das jetzt noch nicht vorziehen möchte, weil man 
hier die Gesamtheit der Vorschläge sehen müsse. Wenn 
wir so vorgehen, können wir nach meiner Auffassung noch 
lange warten. Es geht ganz einfach darum, dass man die 
privaten Bauherren und die kommunalen und die kantona
len Bauherren gleichstellt. Nach meiner Auffassung Ist es 
also nicht so, dass man mit diesem Antrag den Vorschlag 
der Kommissionsmehrheit gefährden würde, sondern im 
Gegenteil. Ich glaube, wenn dieser Antrag nicht durch
geht, dann gefährdet man diesen Vorschlag, weil dann 
sehr viele private Bauherren nicht begreifen können, dass 
der Bund keine Beiträge mehr zahlen soll an die privaten 
Bauherren, während er an die Kantone und an die Ge
meinden für Ihre Verwaltungsgebäude, Schulhäuser usw. 
trotzdem noch die Beiträge entrichtet, und bei diesen fünf 
Millionen, die da eingespart werden können, sind die ad
ministrativen Einsparungsmöglichkeiten, wie gesagt, nicht 
einmal mit eingerechnet, denn es Ist ganz klar, dass es 
hier Doppelspurigkeiten gibt, die man mit diesem Antrag 
ebenfalls ausschalten könnte. 
Ich möchte Sie daher bitten, nachdem die Kommission 
hier schöpferisch tätig gewesen ist - Herr Fischer hat ja 
bedauert, dass er nicht selber hier eine Perle gefunden 
hat, auch wenn es nur eine künstliche Perle Ist -, jetzt 
eine echte Perle daraus zu machen. Ich möchte Sie also 
bitten: Machen Sie keinen halben Schritt, sondern machen 
Sie einen ganzen Schritt, dann wird diese Vorlage auch 
politisch tragfähig sein. 

Präsident: Das Wort hat Herr Huggenberger zur Begrün
dung seines Antrages. 

Huggenberger: Nachdem die Mehrheit des Rates diese 
Sparmöglichkeit ergreifen und realisieren will, Ist ernsthaft 
zu bedenken, dass wir bei diesem Gesetz Erstrat sind und 
nach uns auch der Ständerat unter Zeitdruck zustimmen 
muss. Es gilt deshalb, realistisch zu bleiben. Im Ständerat 
geht nämlich nur eine einfache Lösung durch. Entweder 
geht die Lösung durch, und dann haben wir gespart, oder 
sie geht nicht durch, und dann haben wir nichts gespart. Es 
braucht also eine Lösung, welche nicht in die Aufgaben
entflechtung eingreift bzw. dieser vorgreift und schon gar 
nlctit die Lösung Jaeger/Blel, mit der die Kantone zusätz
lich mit 5 bis 6 Millionen belastet werden. Diese einfache 
Lösung · ist die Beschränkung auf die Sparmöglichkeit für 
den Bund allein, welche auch keine starke Belastung der 
privaten Bauherrschaft nach sich führt. Ich möchte doch 
noch einen Aspekt erwähnen. Bei einem gerechneten Bei
spiel aus der Praxis mit einem ?-Familien-Haus ist es so, 
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dass wenn wir die Bundesbeiträge streichen. (10 bis 20 
Prozent, Je nach Kanton) für den einzelnen Mieter bei 
einem mittleren Zusatz von 15 Prozent eine zusätzliche 
Belastung des Mietpreises im Jahr von 15 Franken ent
steht. Streicht man aber auch die Beiträge der Kantone 
und der Gemeinden, so erhöht sich diese Belastung auf 50 
Franken. Die ausgesprochene Hoffnung, Kantone und Ge
meinden könnten ja freiwillig weiterhin Ihre Beiträge lei
sten, ist eher eine Spekulation, fehlten doch die rechtli
chen Grundlagen dazu; diese müssten also erst noch ge
schaffen werden. Nach dem Vorschlag zur Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen ist vorerst 
lediglich der sofortige Verzicht auf die Bundesbeiträge 
vorgesehen. Denn es heisst wörtlich darin «Mindestens 
vorläufige Weiterführung der kantonalen Beiträge». Es Ist 
sicher richtig, stufenweise auch diese Kantons- und Ge
meindebeiträge abzubauen. Der Bundesrat will deshalb 
auch das Postulat Lüchlnger entgegennehmen, mit dem 
beantragt wird, auch diese Beiträge gesamthaft oder 
schrittweise abzubauen. Zurzeit besteht aber wieder vie
lerorts ein akuter Wohnungsmangel, weshalb dieser Abbau 
wohl mit Vorteil schrittweise geschieht. Je mehr wir nun 
diese Sofortmassnahme - sie wurde auch schon als Feu
erwehr-Uebung bezeichnet, warum nicht, wenn sie den 
Bund entlastet - mit Dingen belasten, die noch nicht reif 
sind - wir diskutieren ja auch lange hier Im Rat, der Stän
derat hat kaum so lange Zelt -, desto geringer werden 
eben die Chancen im Ständerat, mit diesem Fuder durch
zukommen. Aus diesem Grund habe ich die beiden Zusät
ze zum Mehrheitsantrag gesteilt, nämlich die Zusätze Arti
kel 6 Absatz 1 bis und Artikel 7 Absatz 4, womit die einfa
che Lösung sichergestellt wäre. Ich stehe also hinter der 
Formulierung des Mehrheitsantrages, mache aber zwei Zu
satzanträge, mit denen wir weniger weit gehen würden, 
nämlich dass die Kantone und die Gemeinden weiterhin 
verpflichtet bleiben. Mit dieser Lösung muss und kann der 
Zivilschutz, der in unserem Volk stark verankert ist, den 
bescheidenen Abbau lediglich der Bundessubventionen 
und nur bezüglich der privaten Schutzräume nicht als 
Brüskierung empfinden. 

LOchlnger: Ich möchte mich zum Antrag des Herrn Hug
genberger äussern. Es tut mir leid, dass Ich mich meinem 
sympathischen Zürcher Kollegen entgegenstellen und für 
die Mehrheit sprechen muss. 
Zuerst möchte Ich meinem Erstaunen Ausdruck geben, 
dass unsere welschen Föderalisten gegen diese Vorlage 
so geschlossen Opposition machen. Ich bin nämlich der 
Meinung, dass das eine föderalistische Vorlage ist, die im 
Interesse der Kantone liegt. Die Sparbeschlüsse, die wir 
gemeinsam verabschieden werden, führen ja zu einer er
heblichen finanziellen Belastung der Kantone. Die Neuord
nung der Aufgabenteilung wird zu einer weiteren Bela
stung der Kantone führen. Die Kantone werden nicht in 
der Lage sein, das alles allein zu verkraften. Sie werden 
einen Teil dieser Mehrbelastung an die Gemeinden und an 
die Privaten weitergeben müssen. Im Kanton Zürich Ist 
Jedenfalls bereits eine solche Vorlage In Vorbereitung. 
Nun Ist es Ja eigentlich so, dass wir mit dieser Vorlage die 
bundesrechtliche Verpflichtung der Kantone und Gemein
den zur Subventionierung der privaten Schutzbauten auf
heben. Wir geben damit den Kantonen die Möglichkeit, 
sich finanziell zu entlasten und diese heutige Belastung an 
die Privaten weiterzugeben. Gleichzeitig geben wir aber 
auf diesem Gebiete der Subventionierung den Kantonen 
eine grössere Freiheit zurück, und als Föderalist und 
Waadtländer würde Ich da In die Hände klatschen und 
mich darüber freuen. 
Herr Bonnard hat gesagt, man wisse nicht, wie die Behör
den darauf reagieren werden. Ich möchte Ihnen hierzu 
sagen, dass ich vor Einreichung meines Postulates mit 
dem Vorsteher des Zürcher kantonalen Amtes für Zivil
schutz Kontakt aufgenommen habe. Er hat meinem Vor
schlag begeistert beigestimmt, und er hat vor allem ge-
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sagt, dass man es nicht mit der Aufhebung der Bundessub- poserait des problemes a propos de la consultation des 
vention bewenden lassen solle, sondern dass man gleich- cantons. Soyons donc prudents et suivons la maJorite de 
zeitig unbedingt auch die kantonalen und die Gemeinde- la commlssion. 
subventionen aufheben solle und zwar aus zwei Grün913n: Deux mots encore au sujet de Ja proposition de mlnorlte 
Erstens einmal, weil erst dadurch eine Verelnfachung·--oer--representee par MM. Jaeger et Siel. On peut hesiter de
der Administrierung eintritt. Heute haben wir Ja die drelfa- vant cette propositlon car la Joglque voudrait que solent 
ehe Kontrolle durch Gemeinde, Kanton und Bund. Dieser egalement supprimees Jes subventlons allouees aux can-
Ratlonalisierungseffekt, der notwendig ist, tritt erst ein, tons et aux communes en faveur des abris prlves situes 
wenn wir auch die kantonalen und Gemeindesubventionen dans les bätiments publlcs et que les cantons et Jes com-
aufheben. munes solent places sur le mäme pled que las partlcu-
Dle zweite Ueberlegung des Vorstehers des zürcherischen llers. Cependant, comme l'a releve M. Kaufmann, on se 
Zivilschutzes war die, dass er sagte: Wenn Ich diese kan- trouve ici en presence d'un problilme polltlque et II est a 
tonalen Subventionen an die privaten Schutzbauten ein- cralndre que, sl la proposltlon Jaeger/Blel devalt ätre ac-
sparen kann, habe Ich etwas mehr Geld für die öffentll- ceptee, les cantons ne se sentent leses. C'est donc pour 
chen Schutzbauten, welche Priorität haben müssen. Er be- des raisons d'opportunite polltique que Je vous prle de re-
fürchtet, dass wegen der Finanzklemme, in der sich der jeter egalement Ja proposltlon Jaeger/Blel m(lme sl, dans 
Kanton Zürich jetzt schon befindet und die noch durch son principe, eile est loglque. 
diese Sparmassnahmen verstärkt werden wird, das Geld 
für die öffentlichen Schutzbauten fehlen wird. 

Aus all diesen Gründen - glaube ich - liegt es im Interes
se der Kantone, dass wir der Mehrheit zustimmen und den 
Antrag Huggenberger ablehnen. 

Kaufmann, Berichterstatter: Ich bin dankbar für das Votum 
von Kollege Lüchlnger. Die Kommissionsmehrheit hat aus 
ähnlichen Gründen sowohl den Antrag Huggenberger als 
auch den Minderheitsantrag Jaeger abgelehnt. Ich fasse 
kurz zusammen. 
Wenn der Bund keine Beiträge mehr leistet, dann Ist es 
nicht mehr als billig. und recht, wenn wir den Kantonen 
und den Gemeinden die Verpflichtung zu Beitragszahlun
gen auch abnehmen, also nicht sagen: Wir vom Bund aus 
zahlen nichts mehr; Gemeinde und Kantone, Ihr habt aber 
weiterzubezahlen I Das ist der Unterschied des Antrages 
der Mehrheit zum Antrag von Herrn Huggenberger. Diese 
Differenz zwischen den beiden Anträgen hat keine finan
ziellen Auswirkungen für den Bund. Bei beiden Anträgen 
spart der Bund etwa 20 MIiiionen pro Jahr und erhebli
chen administrativen Aufwand. 
Den Antrag Jaeger haben wir aus folgenden Gründen ab
gelehnt: An sich brächte er eine weitere Ersparnis von 5 
Millionen Franken plus wieder diesen Verwaltungsaufwand. 
Aber wir wollten in der Kommission den Karren nicht 
noch mehr überladen. Wir wollten ihn insbesondere nicht 
überladen in der Richtung, dass wir Jetzt Gemeinde und 
Kanton wieder treffen, indem man ihnen Subventionen ent
zieht, die sie bis heute bezogen hatten, für Schulhäuser, 
Ratshäuser usw. Es war mehr eine politische Ueberlegung 
als eine sachliche. Aber wir haben auch hier·daran zu den
ken, es ist gesagt worden, dass es sich hier um eine Geset
zesrevision handelt, gegen die ein Referendum ergriffen 
werden könnte, und aus diesen Gründen hat die Mehrheit 
den Antrag Jaeger abgelehnt. 
Ich ersuche Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Barchl, rapporteur: Je vous al dit que c'est sans grand 
enthouslasme que j'ai defendu Ja posltlon de la majorlte 
de Ja commlsslon, mais comme le consell a declde d'en
trer en matiere, il laut ätre loglque. 
M. Huggenberger, qul propose d'obliger les cantons et les 
communes a allouer des subventlons aux partlculiers, est 
un peu prls entre la peur de ne pas faire et la peur de 
faire. 
M. Lüchlnger a parfaltement raison lorsqu'il dit que nous 
avons prls une declsion de princlpe en decldant de sup
primer !es subventlons federales alouees pour les abris 
prives sans consulter les cantons, mals que c'est normal, 
la modiflcatlon de cette lol etant du ressort des Chambres 
federales. De plus, par cette declsion, nous ne mettons 
aucune depense supplementalre a Ja charge des cantons 
alors que Je texte propose per M. Huggenberger, lui, au
rait pour consequence, s'il devait Eitre accepte, d'imposer 
de nouvelles charges aux cantons et aux communes. Cela 

Präsident: Der Bundesrat verzlchiet auf das Wort. 
Wir haben folgende Situation: Es liegen vor der Antrag 
der Mehrheit, der Antrag der Minderheit und der Antrag 
Huggenberger. Ich gedenke wie folgt vorzugehen. In einer 
ersten Abstimmung stelle ich den Antrag der Kommis
sionsmehrheit bezüglich Artikel 5 Absatz 1 dem Antrag 
Jaeger, das helsst dem Antrag der Kommissionsminderheit 
gegenüber; denn Herr Jaeger möchte mit der Entlastung 
des Bundes an sich weitergehen als die Kommission. Herr 
Jaeger möchte den Bund von allen Beiträgen entlasten, 
mit Ausnahme der Beiträge für öffentliche Gemeinschafts
räume. 
In einer zweiten Abstimmung behandeln wir den Antrag 
Huggenberger. Die Kommissionsmehrheit beantragt, wie 
das die beiden Herren Referenten soeben erläutert haben, 
dass Inskünftig auch die Gemeinden und die Kantone nur 
noch freiwillig Beiträge an private Schutzräume leisten 
sollen. Herr Huggenberger opponiert, er möchte das bis
herige Obligatorium beibehalten, ebenso· Herr Jaeger. Zwi
schen dem Antrag Huggenberger und Jaeger besteht inso
fern eine Differenz: Herr Huggenberger beantragt einen 
Beitragsansatz von 30 bis 40 Prozent, Herr Jaeger spricht 
genau von 35 Prozent. Wir müssen also zuerst den Antrag 
Huggenberger dem Antrag Jaeger gegenüberstellen. Sind 
Sie mit diesem Vorgehen einverstanden? 

Art. 5 Abs. 1 - Art. 5 af. 1 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Jaeger 

Art. 6 und 7 - Art. 6 et 7 
Eventuell - A titre preffminaire 
Für den Antrag Jaeger 
Für den Antrag Huggenberger 

Definitiv - Definltivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Huggenberger 

Art.12 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Randtitel 
7. Mietzins 

Wortlaut 

100 Stimmen 
21 Stimmen 

11 Stimmen 
67 Stimmen 

104 Stimmen 
20 Stimmen 

Die Errichtung eines Schutzraumes in einem bestehenden 
Haus gilt im Umfange der Erstellungskosten, gegebenen
falls unter Abzug von· Kantons- und Gemeindebeiträgen, als 
Mehrleistung gegenüber den Mietern; jedoch sind den Mie
tern erwachsende Nachteile zu berücksichtigen. 
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Minderheit 
(Jaeger, Biel) 

N 

Streichen(= beibehalten des geltenden Textes) 

Art.12 
Proposition de la commisslon 

Maforlte 
Titre marginal 
7. Loyer 

Texte 
L'amenagement d'un abrl dans un bätlment existent est 
consldere Jusqu'ä concurrence des frais de constructlon, le 
cas echeant apres deduction des subventlons cantonales 
et communales, comme une plus-value pour les locatalres; 
on devra toutefols tenir compte des lnconvenients qui en 
resultent pour eux. 

Mlnorite 
(Jaeger, Blei) 
Bitter ( == malntenlr le texte actuel) 

Angenommen gemäss Mehrheit 
Adopte se/on la ma/oritfJ 

Art.13 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Randtitel 
8. Baubewilligungen 

Wortlaut 

Baubewilllgungen des kantonalen Rechts dürfen nur erteilt 
werden, wenn die Projekte den Mindestanforderungen Im 
Sinne des Artikels 8 und der Ausführungsvorschriften 
entsprechen und von den zuständigen Stellen genehmigt 
sind. 

Minderheit 
(Jaeger, Biel) 
Streichen(= beibehalten des geltenden Textes) 

Art. 13 
Proposition de /a commission 

Ma/orite 
Titre marginal 

8. Autorlsations de construire 

Texte 

Les autorisations de construlre du drolt cantonal ne peu
vent Atre accordees que si las projets repondent aux exi
gences minlmums flxees par les prescrlptlons d'executlon 
edlctees conformement ä l'artlcle 8 et s'ils sont approuves 
par las offlces competents. 

Minorlte 
(Jaeger, Siel) 
Bitter(= maintenir le texte actuel) 

Angenommen gemäss Mehrheit 
Adopte selon la ma/orlte 

Zlff. II und III 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II et III 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Bundesgesetzes 
Dagegen 

Abschreibung - Classement 

116 Stimmen 
21 Stimmen 

Prialdent: In seiner Botschaft Ober, Ma$8nahmen zur Ent
lastung des Bundeshaushaltes beantragt uns der Bundes
rat, mehrere parlamentarische Vorstösse abzuschreiben. 
Sie finden die Zusammenstellung dieser Vorstösse auf 
Seite 1 der Botschaft. Sind Sie mit der vom Bundesrat 
beantragten Abschreibung dieser Vorstösse einverstan
den? - Das scheint der Fall zu sein. Die dort aufgeführten 
Vorstösse sind damit abgeschrieben. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

IYt 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 12.6. 1980 
S§ance du 12.6. 1980 

Differenzen 
Divergences 
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Achte Sitzung - Hultleme seance 

Donnerstag, 12. Juni 1980, Vormittag 

Jeudl 12 )uln 1980, matln 

8.00h 

Vorsitz - Presldence: Herr Ulrich 

80.002 

Sparmassnahmen 1980 
Programme d'economles 1980 

Siehe Seite 109 hlervor - Voir page 109 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 4. Juni 1980 

Dliclslon du Conseil national du 4 Juin 1980 

Differenzen - Dlvergences 

A 

Bundesbeschluss über die Aufhebung des Kantonsantelles 
am Reinertrag der Stempelabgaben 

Arr8te federal portant suppresslon de la quote-part des 
cantons au prodult net des drolts de tlmbre 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Es lässt sich eingangs feststellen, 
dass der Nationalrat gegenüber den Beschlüssen des 
Ständerates keine umwälzenden Aenderungen beschlos
sen hat, so dass wir ohne weiteres der Reihe nach die 
einzelnen Beschlüsse behandeln können. 
Beim Beschluss A, Kantonsantell am Reinertrag der Stem
pelabgaben, hat der Nationalrat die Befristung etwas an
ders formuliert. Wir sagten, der Beschluss falle im Zusam
menhang mit der ersten Etappe der Abgabenteilung Bund/ 
Kantone dahin, spätestens aber am 31. Dezember 1985. 
Der Nationalrat hebt nun den Kantonsantell zunächst bis · 
und mit 1985 auf, lässt dann aber nachher die Möglichkeit 
einer vorzeitigen Aenderung zu, verlangt das sogar Im Zu
sammenhang mit der Aufgabenteilung Bund und Kantone. 
Wichtig Ist, dass - sofern Volk und Stände nicht vorher 
anderes beschliessen - spätestens Ende 1985, diese 
Uebergangsbestimmung dahinfällt und wieder der alte 
Verfassungszustand gilt. 
Kollege Aubert kritisierte anlässlich der letzten Beratung 
unsere ständerätllche Fassung und bezeichnete sie als 
nicht gerade elegant. Das traf zu, und wir haben In der 
Kommission gefunden, die nationairätllche Formulierung 
sei zum mindesten etwas eleganter. Wir beantragen, dem 
Nationalrat zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 
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92 

Bundesbeschluss zum Bundesgesetz über die Stempelab
gaben 

Arrete federal relaUf ä la lol federale sur les drolts de tim• 
bre 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, art. 1, 2 

Proposition de fa commfssfon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Das sind die Konsequenzen des 
Beschlusses A auf die Gesetzgebung. Der Ständerat hat 
das betreffende Gesetz direkt geändert. Der Nationalrat 
schlägt einen befristeten Bundesbeschluss vor, der für sei
ne Dauer das Gesetz ändert und nachher ohne weiteres 
dahinfällt. Auch hier beantragt Ihnen Ihre Kommission, bei 
dieser Aenderung gesetzestechnischer Art dem National
rat zuzustimmen. 

Angenommen - AdopM 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemb/e 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

C 

30 Stimmen 
1 Stimme 

Bundesbeschluss Ober die Neuvertellung des Reinertrages 
der Eidgenössischen Alkoholverwaltung aus der flskall• 
sehen Belastung der gebrannten Wasser 
Arrite federal flxant la nouvelle repartltlon du beneflce de 
la Regle des alcools provenant de l'lmposltlon des bols
sons dlstlllees 

Titel, Zlff. 1, II 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre, eh. 1, II 
Proposition de Ja commlss/on 
Adherer' a la declslon du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Hier hat der Nationalrat bezüglich 
Dauer gleich entschieden wie beim Beschluss A, und es 
ist konsequent, wenn wir auch hier dem Nationalrat folgen, 
wie Ihnen Ihre Kommission beantragt. 

Angenommen - AdopM 

02 

Bundesbeschluss zum Alkoholgesetz 
Arrite federal relaUf a la lol federale sur l'alcool 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, art. 1, 2 

Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Bezüglich Beschluss D2 ist dasselbe 
zu sagen wie bezüglich des Beschlusses B2

• Die Kommis
sion beantragt auch hier Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen • AdopM 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

E 

29 Stimmen 
2 Stimmen 

Bundesbeschluss über die Revision der Brotgetreldeord• 
nung des Landes 
Arrete federal portant revlsion du reglme du ble dans le 
pays 

Art. 23bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Hier hat sich eine einzige Differenz 
bei Ziffer I Artikel 23bis ergeben. Der Ständerat beschloss, 
dass die Zolleinnahmen auf dem Brotgetreide «vorab» zur 
Deckung der Bundesausgaben für die Getreideversorgung 
dienen sollen. Der Nationalrat hat das Wort «vorab» gestri
chen; dies weil für andere Zwecke keine Mittel übrig blel• 
ben und «vorab» deshalb nur Illusionen erwecken könnte. 
Die Kommission beantragt Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

F 

Gewässerschutzgesetz - Lol sur la protectlon des eaux 

Art. 33 Abs. 3 

Antrag der Kommission 
Die Beiträge sind namentlich nach der Finanzkraft der 
Kantone, nach der Art ... 
Für den Rest von Abs. 3: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art. 33 al. 3 

Proposition de Ja commlsslon 
Las subventions seront en particuiier calcuiees selon la 
capacite financiere des cantons, la nature ... 

Pour Je raste de l'al. 3: Adherer a la declsion du Conseil 
national 

Heftl, Berichterstatter: Hier haben wir bei Artikel 33 Ab
satz 3 zwei Differenzen, über die wir dann getrennt abstim
men müssen. Der Bundesrat hat für die Höhe der Subven
tion nicht wie bisher auf die Finanzkraft des Empfängers -
das kann Kanton, Gemeinde, Bezirk, Zweckverband sein -
abgestellt, sondern auf die Finanzkraft des Kantons. Das 
steht also im Gegensatz zur bisherigen Regelung, die auf die 
Finanzkraft des Empfängers abstellte. Der Nationalrat ist 
dann mit 68 zu 54 Stimmen auf die heutige Regelung zu
rückgegangen, dass man auf die Finanzkraft des Empfän
gers abstelle. ihre Kommission beantragt Ihnen im Einver
nehmen mit dem Bundesrat, am Beschluss des Ständera
tes, der der bundesrätlichen Vorlage entsprach, festzuhal
ten. In bezug auf die finanziellen Auswirkungen für den 
Bund dürfte kein grosser Unterschied zwischen den bei
den Lösungen bestehen, so dass von hier aus kein Argu
ment weder in der einen noch in der andern Richtung ge
wonnen werden kann. Im Nationalrat wurde der Beschluss 
vor allem damit begründet, dass man bei derartigen Vorla
gen, die doch mehr vorübergehenden Charakter haben, 
keine grundsätzlichen Aenderungen vornehmen sollte. Für 
die Lösung Bundesrat/Ständerat spricht, dass das Ziel ein
deutig dahin gehen muss, dass der Bund auf die Finanz
kraft des Kantons abstellt und dass ein interkantonaler 



12. Juni 1980 s 303 Sparmassnahmen 1980 

Finanzausgleich Sache des Kantons und nicht des Bundes 
ist. 

Die andere Aenderung: Bis jetzt waren die Sätze 50 bis 15 
Prozent. Nachdem das Maximum auf 45 Prozent herabge
setzt worden war, fand der Nationalrat, es sei logisch, 
beim Minimum dasselbe zu tun, d. h. dieses auch um 10 
Prozent zu kürzen und damit auf 13,5 Prozent zu gehen. 
zusammenfassend würde gemäss Antrag Ihrer Kommis
sion der Antrag des Bundesrates auf der Fahne in Kraft 
bleiben mit der einzigen Ausnahme, dass In der dritten 
Linie statt 15 Prozent 13,5 Prozent stehen würde, dies 
dann in Uebereinstimmung mit dem Nationalrat. Ich möch
te den Herrn Präsidenten bitten, zuerst die Diskussion 
über den ersten Punkt zu eröffnen: Abstellen auf Finanz
kraft des Empfängers gemäss Nationalrat, oder Abstellen 
auf Finanzkraft des Kantons gemäss Bundesrat und bishe
rigem ständerätlichem Beschluss. 

Präsident: Ich beantrage Ihnen, so vorzugehen, wie Herr 
Kommissionspräsident Hefti vorgeschlagen hat. Wir wer
den demnach zuerst die Diskussion durchführen über die 
Frage des Adressaten in bezug auf die Finanzkraft (Emp
fänger oder Kantone). Hier liegt ein Antrag von Herrn Ca
veity vor. 

Cavelty: Ich bitte Sie, der Fassung des Nationalrates zuzu
stimmen und die Gewässerschutzbeiträge wie bisher nach 
der Finanzkraft der Empfänger, also der Kantone, der Ge
meinden und Gemeindeverbände, zu gewähren. Wie Sie 
aus den Ausführungen von Herrn Hefti gehört haben, geht 
es hier um ein Problem, das mit den Sparmassnahmen an 
und für sich nichts zu tun hat, sondern mit dem Subventio
nierungssystem als solches. Bekanntlich ist die vorliegen
de Sparübung nicht dafür da, mehr oder weniger unbemerkt 
Systemänderungen durchzuführen. Dies aber möchte der 
Antrag der Kommission. Nach geltendem Recht werden 
die Bundesbeiträge an die Gewässerschutzmassnahmen 
der Gemeinden und der Gemeindeverbände nach der Fi
nanzkraft des Kantons und der· Empfänger aufgrund der 
Wehrsteuerquote festgelegt. Unsere Kommission möchte 
davon abweichen und nur noch die Finanzkraft der Kanto
ne berücksichtigen. Die bisherige Mitberücksichtigung der 
Finanzkraft der Gemeinden wurde eben fallengelassen. In 
unserem Rat geschah dies stillschweigend und wohl für 
die meisten von uns auch unbemerkt; mindestens war das 
für den Sprechenden so. 

Der Nationalrat wurde auf dieses Problem aufmerksam 
gemacht und stimmte mit deutlichem Mehr einem Antrag 
Coiumberg zu, der die Mitberücksichtigung der Finanzkraft 
der Gemeinden fordert. Unsere Kommission nimmt nun 
den ursprünglichen Antrag des Ständerates und des Bun
desrates auf. Sie möchte demnach die von mir kritisierte 
und bekämpfte Systemänderung mit diesem Beschluss ein
führen. Dies würde bewirken, dass plötzlich alle Gemein
den in einem finanzschwachen Kanton den Maximalansatz 
von 45 Prozent erhalten würden, unabhängig davon, ob sie 
selber finanzstark oder finanzschwach sind, ob sie das 
Geld brauchen oder nicht. Gerade umgekehrt würde 
sich bei einem finanzstarken Kanton verhalten. Dort wür· 
den alle Gemeinden nur den minimalen Ansatz von 15 
bzw. nach dem neuen Beschluss von 13,5 Prozent erhalten. 
Ein Beispiel kann diesen Zustand am besten beleuchten: 
Eine gut situierte Bündner Gemeinde wie St. Moritz hat 
bisher einen Bundesbeitrag von 15 Prozent erhalten. Nach 
dem Vorschlag unserer Kommission würde sie nun im Zu
ge der Sparmassnahmen 36,5 Prozent oder 21,5 Prozent 
mehr erhalten als bisher! Andererseits würden die Ge
meinden, die bisher 30 und 40 Prozent erhalten haben, in 
Zukunft nur noch 13,5 Prozent erhalten. Herr Hefti hat in 
der Begründung ausgeführt, es sei Sache der Kantone, 
intern für diesen Ausgleich zu sorgen. Man kann diese 
Auffassung schon vertreten, und ich möchte sie als solche 
auch nicht bekämpfen. Aber das ist ein langfristig durch• 
zuführendes Projekt. Es ist nicht möglich, im Rahmen der 

39-S 

Feuerwehrübung, die wir hier durchführen, grundlegende 
Probleme der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto
nen zu regeln. Derartige Flurbereinigungen müssen zuerst 
gründlich geprüft und auch mit den .Betroffenen selbst 
erörtert werden. Eine sofortige Aenderung der kantonalen 
Gesetze ist überdies nicht möglich. Nachdem die grossen 
und finanzstarken Gemeinden ihre Gewässer weitgehend 
saniert haben, wird es sehr schwierig sein, auch lähgerfri• 
stig in einer Volksabstimmung eine grundlegend neue Bei
tragszumessung durchzubringen. Zudem kann man sich 
fragen, ob es vernünftig ist, eine Systemänderung vorzu
nehmen, nachdem rund 80 Prozent der Bevölkerung einer 
Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind. 
Ein Letztes: Die von uns bekämpfte Systemänderung 
bringt zugegebenermassen - Herr Hefti hat es bestätigt -
keine Einsparungen -, im Gegenteil: sie erschwert wegen 
der Systemänderung die Uebersicht, weil Vergleiche mit 
dem bisherigen Recht und mit der bisherigen Praxis nicht 
möglich sind. Es ist sehr wohl möglich, dass gerade wegen 
dieser erschwerten Uebersicht der Spargedanke mit die
ser neuen Regelung überhaupt nicht zum Tragen kommt. 
Ich bitte Sie daher, der Fassung des Nationalrates zuzu
stimmen. 

Stuck!: ich meine, wir sollten der Kommission zustimmen, 
und zwar ganz einfach deshalb, weil sich die bisherige 
Regelung der Direktsubventionierung der Gemeinden aus 
namentlich zwei Gründen als problematisch erwiesen hat. 
Zum ersten ist zu sagen, dass mit der Direktsubventionie
rung der Gemeinden durch den Bund ein Eingriff in den 
innerkantonalen Finanzausgleich erfolgt ist, weil der Kan
ton seine eigene Subvention in einem bestimmten Verhält
nis zum Bundesbeitrag holten muss, und das hatte zur 
Folge, dass Gewäsaerschulzbauten in den finanzslarken 
Gemeinden unter Ausschöpfung des Bundesbeitrages we• 
sentlich mehr subventioniert werden mussten als dies im 
Grunde genommen das kantonale Recht vorgesehen hat. 
Zum zweiten: Die Direktsubventionierung der Gemeinden, 
die ja Anlagen auch gemeinsam betreiben, hat dann je
weils zu uferlosen, unverhältnismässigen und häufig sogar 
kostspieligen Verhandlungen mit dem Bund über die Auf
teilung auf die verschiedenen Gemeindebetreffnisse ge
führt. Mit der Subventionierung, wie sie nun unsere Kom
mission und auch der Bundesrat vorschlägt, entfallen im 
wesentlichen solche unfruchtbaren Auseinandersetzungen. 
Im übrigen haben wir es ja In den Kantonen In der Hand, 
innerkantonal dann diese Differenzen auszugleichen. Das 
liegt dann in der Kompetenz der Kantone. 

im übrigen möchte Ich feststellen, dass das Modell der 
Direktsubventionierung der Kantone, wie es Ihnen die 
Kommission und der Bundesrat vorschlägt, auch dem Mo
dell der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
entspricht. Es passt also in dieses erste Paket hinein. 

Aus all diesen Ueberlegungen meine ich, sollten wir unse
rer Kommission folgen. 

Bundesrat Rltachard: Es gibt hierzu nur ein einziges noch 
nicht genanntes Argument, ich glaube, Herr Hefti hat es 
angetönt: die Wehrsteuerkopfquote. Das ist nun wirklich 
eine sehr zufällige Zahl geworden. Je mehr Leute man 
durch die Hebung der Freigrenzen von der Wehrsteuer 
befreit hat, desto kleiner ist natürlich auch die Zahl der 
Steuerpflichtigen geworden; desto stärker kann sich ein 
grosser oder ein sehr grosser Steuerzahler auf die Kopf
quote einer Gemeinde auswirken. Das war auch der 
Grund, weshalb die Behörden des Gewässerschutzes und 
vor allem auch die kantonalen Finanzdirektionen diese 
Aenderung gewünscht haben; so konnten in verschiede
nen Gemeinden wegen einem einzelnen Steuerzahler 
(oder wegen zwei, drei) Verschiebungen eintreten, die sich 
eigentlich nicht rechtfertigen liessen. Vor allem sollte aber 
auch - Herr Ständerat Stucki hat das soeben gesagt - der 
Bund nicht in den kantonalen Finanzausgleich eingreifen. 
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Der Kanton soll das Geld nach seinen Grundsätzen vertei
len. 

Cavelty: Nur zu diesem Argument, dass ein Grosser diese 
Sache beeinflussen könne: Natürlich, ein grosser Steuer
zahler beeinflusst die Finanzkraft der Gemeinde. Aber ge
rade deshalb sollte eine Gemeinde, die von einem solchen 
profitiert, nicht auch noch vom Bund profitieren und mehr 
Subventionen bekommen. Das Ist gerade auch mit ein 
Grund unseres Antrages. 

Heftl, Berichterstatter: Wir müssen uns natürlich bewusst 
sein, welche Schwierigkeiten sich dann ergeben, wenn der 
von Herrn Cavelty erwähnte grosse Steuerzahler plötzlich 
wegzieht. 

Präsident: Wir haben zwei Anträge vorliegen: den Antrag 
der Kommission - Beibehaltung der Fassung des Bundes
rates und unseres früheren Beschlusses - und den Antrag 
von Herrn Cavelty - Zustimmung zum Nationalrat. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Cavelty 

15 Stimmen 
18 Stimmen 

Präsident: Wir kommen zur zweiten Differenz In diesem 
Artikel 33 Absatz 3 In bezug auf die Prozentzahl. Wird ein 
anderer Antrag gestellt? Das ist nicht der Fall. 

Angenommen - Adopte 

G 

Tierseuchengesetz - Lol aur lea eplzoollea 

Art 1, 10a, 38, 59a 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 1, 10a, 38, 59a 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 1 Abs. 3, 10a - Art. 1 al. 3, 10a 

Heft~ Berichterstatter: Die Aenderungen In Artikel 1 Ab
satz 3 und Artikel 10a betreffen nur den französischen Text 
und sind rein redaktloneller Art. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 

Hefll, Berichterstatter: Der Bundesrat hat Artikel 38 aufhe
ben wollen. Ihre Kommission ist in der ersten Beratung 
der Aufhebung gefolgt, allerdings hat dann das Plenum 
den Artikel 38, wie er auf der Fahne steht, angenommen. 
Der Nationalrat hat diesen nun wieder gestrichen, und Ihre 
Kommission beantragt Ihnen, dem Nationalrat zuzustim
men. Die Anwendung dieses Artikels dürfte Schwierigkei
ten bereiten, und wenn eine wirkliche Katastrophe entste
hen würde, wäre der Bund sicher auch wieder da. 
Es handelte sich um einen Mehrheitsbeschluss der Kom
mission. Im Nationalrat wurde die Streichung mit 66 zu 
36 Stimmen beschlossen. 

Gerber: Ich gehöre zur Minderheit In der Kommission und 
möchte folgendes ausführen: Seuchenzüge haben Ja Im 
allgemeinen überregionalen Charakter. Artikel 38 bietet 
den Bauern und den Kantonen Gewähr, dass In einem 
solchen Fall der Bund mithilft. Wenn der Bundesrat hier 
erklären könnte, dass der Bund In einem solchen Fall oh
nehin seine Hilfe anbieten würde, dann müsste man sich 
überlegen, ob es nicht besser wäre, der Lösung des Natio
nalrates zu folgen. 

Bundesrat Rltschard: Ich bitte Sie ebenfalls, dem Be
schluss des Nationalrates zuzustimmen, und zwar deshalb, 
weil es wahrscheinlich Immer schwierig wäre, zu beurtel• 
len, wann die Seuche ein katastrophales Auamass ange
nommen hat, wann die Lasten der Kantone unzumutbar 
geworden sind. Das würde Immer zu Diskussionen führen. 
Wir haben die Meinung und das soll auch vom Bundesrat 
aus verbindlich sein, dass selbstverständlich, wenn Seu
chenzüge grenzüberschreitend, aber auch lnnerkantonal 
zu einer Katastrophe fOr den betreffenden Kanton führen, 
wie das bei Ueberschwemmungen, Lawinenunglück und 
dergleichen vorkommt, der Bund dann einspringt und dass 
er hllft, und zwar freiwillig, gestützt auf die jetzige Praxis 
bei andern ähnlichen Fällen. Ich glaube, dass es viel wirk
samer Ist, das hier festzulegen als die Aufstellung dieser 
Vorschrift. Wann liegt eine Katastrophe vor, wann Ist et
was zumutbar? Das würde wahrscheinlich der Sache doch 
nicht gerecht werden. Was für den einen zumutbar Ist, Ist 
es für den andern möglicherweise viel weniger. Wir glau
ben also, dass hier eine flexible Handhabung der zu Recht 
geforderten Mithilfe des Bundes doch besser Ist. 

Präsident: Ein anderer Antrag Ist nicht gestellt, Sie haben 
zugestimmt. 

Angenommen - Adopte 

Art.59a 

Hefll, Berichterstatter: Bel Artikel 59a hatte der Ständerat 
einer Lösung zugestimmt, die die Kantone etwas weniger 
vergewaltigt, als es die Lösung des Bundesrates vorsah. 
Der Nationalrat hat nun aber der Lösung des Bundesrates 
ohne weitere Diskussion zugestimmt. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen mehrheitlich, hier eben
falls dem Nationalrat zu folgen, d. h. Artikel 59a In der ur
sprünglichen Fassung des Bundesrates anzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

L 

Bundesbeschluss Ober die Herabsetzung der Bundeslel• 
atungen In den Jahren 1981 und 1982 
Arrit6 federal redulsant certalnes prestatlons de la Confe
deratlon en 1981 et 1982 

Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre 
Proposition da la·.commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Hier haben wir zunächst die Aend~ 
rung im Titel. Der Nationalrat wlll die Jahre nennen, für 
die die Herabsetzung gilt. Ihre Kommission beantragt Zu
stimmung. Sollten wir allerdings später In der Beratung 
der einzelnen Artikel zu einer anderen Lösung als der Na
tionalrat gelangen, müssten wir auf den Titel zurückkom
men. 

, Angenommen - Adopte 

Art 1 Abs,3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 1 al. 3 
Proposition de la commlsslon 
Adherer il la decislon du Conseil national 
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Heftl, Berichterstatter: Hier hat der Nationalrat einen neu
en dritten Absatz beigefügt und gesagt, dass der Bundes
beschluss auch nicht für Marktausgleichskassen, die 
durch Grenzabgaben gespiesen werden, gelten. Es handelt 
sich hier um die Abgaben auf den Eiern, und ich glaube, 
ein analoger Fall besteht noch beim Wein. An sich handelt 
es sich hier beim nationairätllchen Antrag um einen 
Schönheitsfehler, denn was hier ausdrücklich gesagt wird, 
würde ohnehin gelten. Ihre Kommission hat aber dann der 
nationalrätllchen Fassung zugestimmt, obschon man auf 
diese Ergänzung verzichten könnte. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 Abs. 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2 al. 2 

Proposftlon de /a commission 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Die nächste Differenz Ist bei Arti
kel 2 Absatz 2. Der Nationalrat hat gefunden, 1980 sei et
was vage formuliert und hat präzisiert: «nach dem am 
31. Dezember 1980 anwendbaren ..... 
Ihre Kommission hat hier der natlonalrätilchen Fassung 
zugestimmt, aber immerhin zwei deutliche Erklärungen ge
macht Die Verwaltung soll die nationalrätliche Fassung 
keineswegs dazu benutzen, um 1980 die für das Sparpaket 
vorgesehenen Ziele gewissermassen noch unterlaufen zu 
wollen. Dasselbe soll natürlich auch für die zukünftigen 
Jahre, solange dieser Beschluss In Kraft Ist, gelten. Herr 
Bundesrat Rltschard hat uns in der Kommission versichert, 
dass wir diesbezüglich keine Bedenken haben müssen. Ob 
das gegenüber allen Abteilungen der Verwaltung so unbe
sehen gelten würde, wage Ich zu bezweifeln. Aber Jeden
falls Ist wichtig, dass uns der Bundesrat erklärt hat, dass 
er dafür wachen und einstehen wird, dass dieser Be
schluss, dieses Sparpaket nlch Irgendwie umgangen wer
den soll. 
In diesem Sinne beantragen wir Ihnen Zustimmung zum 
Nationalrat, da es sich hier nun aufgrund dieser Ausfüh
rungen um eine redaktionelle Aenderung handelt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 Abs. 2 

Antrag der Kommission 
Streichen 

Art.3 al.2 

Proposition de /a commlssion 
Biffer 

Heftl, Berichterstatter: Artikel 3 Absatz 2 ist Im Nationalrat 
neu mit 68 gegen 67 Stimmen eingeführt worden. Ihre 
Kommission beantragt Ihnen mit grosser Mehrheit, am Be
schlusse des Ständerates festzuhalten, und sie hat damit 
auch die volle Unterstützung des Bundesrates. 
Absatz 2 würde etwas in das Gesetz hineinbringen, die Im 
Einzelfall Anlass zu grossen Streitigkeiten und Juristischen 
Spitzfindigkeiten geben könnte. 
Wir haben seinerzeit konsequent alle Anträge, die im Ge
setze Ausnahmen statuieren wollten, abgelehnt. Nun soll
ten wir nicht gewissermassen auf anderem Weg durch die 
Einführung von Bedingungen, und zwar nicht einmal be
sonders klaren Bedingungen, im Effekt doch wieder dem 
Bundesrat in den Arm fallen. 
Ein weiterer Punkt: Besonders umstritten war Ja die Frage 
der Krankenkassen, ob diese ausdrücklich im Gesetz als 
Sonderfall zu erwähnen seien. Es hat sich dann mit den 
Krankenkassen ein Arrangement finden lassen, und man 
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blieb beim Verzicht auf eine Erwähnung im Gesetz. Durch 
diesen neuen Absatz 2 fühlen sich nun aber die Kranken• 
kassen verunsichert, ob dann dies nicht gegen sie gerich
tet wäre. Ich glaube, nachdem hier wie es scheint nament• 
lieh der Bundesrat mit den Krankenkassen fast zu einem 
Gewissen Stillhalteabkommen hat gelangen können, soll
ten wir das nun nicht durch diesen schon an sich sehr 
zweifelhaften Antrag wieder gefährden. 
Aus diesen Ueberiegungen beantrage ich ihn.an namens 
der Kommission Festhalten an unserem Beschluss und 
damit auch an den Anträgen des Bundesrates. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3a 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Helll, Berichterstatter: Beim Artikel 3a sprachen wir von 
«Ausnahmen», während der Nationalrat hier das Wort «Er
leichterungen» verwendet. Die nationalrätliche Formulie
rung scheint besser. Ihre Kommission beantragt Zustim
mung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Bei Artikel 4 geht es um die Befri
stung. Der Ständerat hatte hier die gleiche Befristung vor
gesehen wie in den Beschlüssen A und C. Der Nationalrat 
führte dann beim Beschluss L eine neue Formulierung ein, 
die nicht mehr mit den Beschlüssen A und C überein
stimmt. Die Herabsetzung soll nur für drei Jahre gelten, 
nämlich für die Jahre 1981, 1982 und 1983, wobei aller
dings zu bemerken ist, dass die Herabsetzung aufgrund 
des Verwaltungsmechanismus praktisch auch für das Jahr 
1984 gelten würde. Demzufolge ist die Terminierung in 
Artikel 6 mit der Fassung «31. Dezember 1984» von der 
Sache her gerechtfertigt und du·rchaus in Kongruenz mit 
Artikel 4. Im Nationalrat lag auch ein Minderheitsantrag 
vor, der dann allerdings mit 80 zu 56 Stimmen abgelehnt 
wurde, wonach der Beschluss L (Art. 4) auch noch für das 
Jahr 1984 gelten würde, so dass es in Artikel 6 statt «Ende 
1984» helssen müsste «Ende 1985». An sich könnten wir 
auch an unserer ursprünglichen Fassung festhalten. Ich 
glaube aber, dass sich dies Im Hinblick auf die unter A 
und C gefassten Beschlüsse nun nicht mehr rechtfertigt. 
Wenn man also etwas mehr Kongruenz zu den Vorlagen A 
und C schaffen würde, dann müssten wir uns der national
rätlichen Minderheit anschiiessen (Verlängerung des Be
schlusses um ein Jahr) und wären damit weitgehend prak
tisch in der gleichen Linie bezüglich Befristung wie bei 
den Beschlüssen A und B. Es käme also, wenn man nicht 
dem Nationalrat folgen will, eher der Antrag der national
rätlichen Minderheit In Frage als unser ursprQngllcher 
ständerätlicher Beschluss. Ihre Kommission hat aber mit 6 
zu 3 Stimmen beschlossen, hier dem Nationalrat zuzustim
men, was sich dann automatisch auch In Artikel 6 entspre
chend auswirken wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Proposition de la commission 
Adherer a Ja declsion du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Es ergibt sich ohne weiteres auch 
eine entsprechende Zustimmung bei Artikel 6, wobei Ich 
hier noch ergänzen möchte, dass die Bundesversammlung 
den Beschluss vorzeitig aufheben kann, gemäss National
rat, und zwar ohne dass dieser Beschluss dem Referen
dum unterstellt würde. Die Aufhebung kann auch nur teil
weise erfolgen 
Ihre Kommission beantragt, Artikel 6 ebenfalls gemäss Be
schluss des Nationalrates zu verabschieden. 

Angenommen - Adopte 

M 

Bundesbeschluss Ober die lnlllndlsche Zuckerwirtschaft 
Arröte federal sur l'economle sucrll)re Indlgl)ne . 

Zlff. II Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Hier besteht eine Differenz unter 
Ziffer II Absatz 2. Aufgrund unserer Beschlüsse bei der 
Vorlage L müssen wir hier dem Nationalrat zustimmen. 

Angenommen - Adopte 

N 

Schutzbautengesetz - Lol sur les abrls 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de /a commlssion 
Entrer en matlere 

Heft!, Berichterstatter: Die Vorlage N ist neu. Sie wurde 
vom Nationalrat beigefügt. Wir müssen uns daher hier zu
erst über das Eintreten äussern. Es wurde In der Kommis
sion - und sie war Im Eintreten detshalb nicht einstimmig -
darauf hingewiesen, dass gemäss Verfassung die Kantone 
zur Vernehmlassung zu einer solchen Vorlage hätten ein
geladen werden müssen. Dem wurde entgegengehalten, 
dass der Effekt dieser Gesetzesänderung, die der Natio
nalrat vorschlägt, Gegenstand des Vernehmlassungsver
fahrens für die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan
tonen sei, so dass dort die Kantone haben zum Wort kom
men können. Diese Begründung hat einen gewissen 
Schönheitsfehler, Indem diese Vernehmlassungsfrist erst 
an 30. Juni abläuft. Allerdings dürfte das In diesem Falle 
praktisch nicht von grosser Bedeutung sein, weil, wie sich 
zeigt, die Kantone grundsätzlich keine Opposition machen, 
sondern das Prinzip an sich für gerechtfertigt halten. Aber 
die Kommission möchte doch unterstreichen, dass dieses 
nicht ganz einwandfreie Vorgehen In Zukunft keine Schule 
machen darf. 
Der Inhalt der Vorlage: Wir haben heute drei Kategorien 
von Schutzbauten. Eine erste umfasst Schutzräume und 
Schutzanlagen, die der Allgemeinheit dienen. Eine zweite 
Kategorie: Schutzbauten, die öffentlichen Gebäuden die
nen, wie Schulen und Verwaltungsgebäuden. Zur dritten 
Kategorie schliessllch zählen die Schutzräume in Privat
häusern, die den betreffenden Privaten dienen. 
Nach der Vorlage des Nationalrates soll in den beiden 

ersten Fällen die Subventionierung bestehen bleiben; im 
dritten Fall wird sie aufgehoben. Das möchte ich auch im 
Hinblick auf die etwas unklare Formulierung in Artikel 5 
Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 sagen, wo von öffentlichen 
und privaten Gebäuden gesprochen wird. Massgebend ist 
also nicht, wer zivilrechtlich Boden- oder Gebäudeeigentü
mer ist, sondern welchen Kreisen die betreffenden Schutz
räume und Schutzbauten dienen. 
Die Einsparungen durch diesen Beschluss betragen rund 
20 Millionen Franken. Was aber noch schwerer Ins Ge
wicht fällt, ist, dass der Verwaltungsaufwand für diese 
Subvention gross war und hier auch viele Ermessensfra
gen Jeweils ins Spiel kamen, so dass auch die Entlastung 
des Verwaltungsapparates des Bundes mit in Berücksichti
gung gezogen werden muss, die ganz erheblich ist. Dies 
dürfen wir auch wieder im Hinblick auf den Personalstopp 
festhalten. 
Ihre Kommission beantragt also mehrheitlich, auf die Vor
lage eintreten und dem Elan des Nationalrates nicht in 
den Arm zu fallen. Der Nationalrat hat in der Gesamtab
stimmung der Vorlage mit 120 zu 16 Stimmen zugestimmt. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Dlscussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff. 1-111 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, eh. 1 a III 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 - Art. 5 al. 1, art. 6 al. 1 

Heftl, Berichterstatter: Zu Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 
Absatz 1 habe ich die Ausführungen bereits im einleiten
den Referat gemacht, so dass ich hier nichts zu wiederho
len brauche. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Abs. 1 und 2 - Art. 7 al. 1 et 2 

t-leftl, Berichterstatter: Artikel 7 Absatz 1 und 2 sind die 
Konsequenz der Beschlüsse unter Artikel 5 und 6. Es geht 
um die entsprechende Anpassung des Gesetzes. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 und 13 - Art. 12 et 13 

Heftl, Berichterstatter: Zu Artikel 12 und Artikel 13 Ist das
selbe zu sagen wie zu Artikel 7. 

Angenommen - Adopte 

Ziffer II - Chiffre II 

Heftl, Berichterstatter: Die Datierung mag ein gewisser 
Schönheitsfehler sein. Aber wie gesagt wurde, hat die Ver
waltung intern Weisung, dazu zu sehen, dass hier jetzt 
schon mit der Zusprechung von Subventionen Zurückhal
tung geübt wird. 

Angenommen - Adopte 

Ziffer III - Chiffre III 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemb/e 
Für ~nnahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

25 Stimmen 
3 Stimmen 

llfl. 



Nationalrat 
Conseil national 
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Beschluss des Ständerates vom 12. Juni 1980 

Declslon du Conseil des Etats du 12 juln 1980 

Differenzen-Dlvergences 

L 

Bundesbeschluss ilber die Herabsetzung von Bundeslel
stungen In den Jahren 1981, 1982 und 1983. 
Arrit6 federal redulsant certalnes prestatlons de la Confe• 
deratlon en 1981, 1982 et 1983 

Art. 3 Abs. 2 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 3 al. 2 

Proposition de /a commission 
AdMrer a Ja decision du Conseil des Etats 

Kaufmann, Berichterstatter: Vorerst möchte ich Herrn Bar
chi bei Ihnen entschuldigen - d(ln Sprecher in französi
scher Sprache -; er hat an einer Sitzung der FIimkommis
sion teilzunehmen. 
Was die Sparmassnahmen betrifft, hat der Ständerat auf 
der ganzen Linie den Beschlüssen unseres Rates zuge
stimmt mit einer e1nzigen Ausnahme: nicht akzeptiert hat 
er unseren Beschluss zu Artikel 3 Absatz 2 im Bundes
beschluss L. Hier beantragt Ihnen nun die einstimmige 
Kommission Zustimmung zum Ständerat. 
Noch zwei bis drei Ueberlegungen dazu. Unser Beschluss 
kam äusserst knapp - mit 67 zu 66 Stimmen - iustande. Er 
beruhte auf einem Antrag des Herrn Petitpierre. Schon 
angesichts unseres knappen Entscheides ist in der Diffe
renzbereinigung dem Ständerat zuzustimmen, insbeson
dere aber auch aus sachlichen Ueberlegungen. Die von 
Herrn Petltpierre vorgeschlagenen Kriterien sind zwar 
richtig, ich teile seine Ueberlegungen; aber die Kriterien -
sind nicht vollständig. Zudem Jassen diese Kriterien 
dem Bundesrat noch einen recht erheblichen Ermessens
spielraum. Darum dürfte es Ihnen wohl nicht schwerfallen, 
in diesem Punkt dem Ständerat zuzustimmen. 

Bundesrat Rltschard: Ich habe es Herrn Petltpierre bereits 
gesagt: ich kann keine Versprechungen abgeben. Es sind 
noch 24 freie Millionen zu verteilen, aber an einige hun
dert Subventionsempfänger. Es wird also ausserordentlich 
schwierig sein, hier genau das Richtige zu tun. 
Insbesondere halten wir das erste Kriterium im Antrag 
Petitpierre für unmöglich. Er verlangt, dass ein Härtefall 
schon dann besteht, wenn die . Einnahmen des Subventions
empfängers zum grossen Teil aus Subventionen beste
hen. In dieser generellen Form kann man das sicher nicht 
tun. Er hat an die Forschung gedacht; das ist etwas an
deres. Es kann dennoch Subventionsempfänger geben, die 
ganz vom Bund leben, denen man aber eine KOrzung um 
10 Prozent zumuten kann. 
Das zweite Kriterium ist richtig; wir werden es zu berilck
sichtigen haben. Hier wird gesagt, dass sich die Herabset
zun~ auf die Kontinuität der Tätigkeit eines Empfängers 
auswirken könne; das werden wir bei der Beurteilung von 
Härtefällen berücksichtigen müssen. 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 20.6. 1980 
Seance du 20.6. 1980 

Schlussabstimmung 
Vote final 
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Beschluss des Nationalrates vom 17. Juni 1980 
Decision du Conseil national du 17 Juin 1980 

A 

Bundesbeschluss Ober die Aufhebung des Kantonsantelles 
am Reinertrag der Stempelabgaben 
Arr6t6 federal portant suppresslon de la quote-part des 
cantons au prodult net des droHs de Umbra 

Schlussabstimmung - Vote final 

B 

Bundesbeschluss zum Bundesgesetz Ober eile Stempelab
gaben 
Arrite federal relatlf i la lol federale sur les drolts de tlm
bre 

Schlussabstimmung - Vota final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

C 

36 Stimmen 
5 Stimmen 

Bundesbeschlusa Ober die Neuverteilung des Reinertrages 
der Eidgenössischen Alkoholverwaltung aus der ftakall
schen Belastung der gebrannten Wasser 
ArrlH6 federal flxant la nouvelle r6partlllon du beneftce net 
de la Regle des alcools provenant de l'lmposltlon des 
bolasons dlsHllees 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

D 

Bundesbeschlusa zum Alkoholgesetz 

36 Stimmen 
5 Stimmen 

Arrite federal relatlf i la lol federale sur l'alcool 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

E 

34 Stimmen 
3 Stimmen 

Bundesbeschlusa Ober die Revision der Brotgetreideord
nung des Landes 
Arr6te federal portant revlslon du reglme du ble dans le 
pays 

Schlussabstimmung - Vota final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

F 

34 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Gewlsserschutzgesetz - Lol sur la protecllon des eaux 

Schlussabstimmung - Vota final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

G 

36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Tierseuchengesetz (TSG) - Lol sur les eplzootles (LFE) 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

H 

39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Bundesgesetz Ober lnvestltlonshllfe für Berggebiete 
Lol sur l'alde en matlere d'lnvesttssements dans les re
glons de montagne 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

Bundesgesetz Ober den Strassenverkehr 

Lol sur la clrculatlon rouliere 

Schlussabstimmung - Vota final 

41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

36 Stimmen Für Annahme des Gesetzentwurfes 40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 5 Stimmen 

l48 



Votations finales 

K 

Bundesgesetz liber die Neuverteilung von Bussenerträgen 

Lot r6glant la nouvelle repartltlon du produll des amendes 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

L 

40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Bundesbeschluss Ober die Herabsetzung von Bundeslel
stungen In den Jahren 1981 und 1982 

Arr&" f6derat redutsant certalnes prestatlona de ta Confe
deratlon en 1981 et 1982 

Schlussabstimmung - Vota final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

M 

31 Stimmen 
8 Stimmeri 

Bundesbeschluss Ober die lnllndlsche Zuckerwirtschaft 
Arr@te federet sur l'economle sucrlire lndlgine 

Schlussabstimmung - Vota final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

N 

Schutzbautengesetz - Lol sur les abrls 

Schlussabstimmung - Vota final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

404 
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Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 20.6.1980 
Seance du 20.6.1980 

Schlussabstimmung 
Vote final 
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Beschluss des Ständerates vom 20. Juni 1980 
Declslon du Conseil des Etats du 20 Juln 1980 

A 

Bundesbeschluss über die Aufhebung des Kantonsantelles 
am Reinertrag der Stempelabgaben 

Arrete federal portant suppression de la quote-part des 
cantons au prodult net des drolts de tlmbre 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

B 

146 Stimmen 
6 Stimmen 

Bundesbeschluss zum Bundesgesetz Ober die Stempel
abgaben 

Arrete federal relatlf il la lol federale sur les drolts de tlm
bre 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

C 

143 Stimmen 
6 Stimmen 

Bundesbeschluss Ober die Neuverteilung des Reinertra
ges der Eldgen6aslschen Alkoholverwaltung aus der fis
kalischen Belastung der gebrannten Wasser 

Arrite federal flxant la nouvelle repartltlon du beneflce 
net de la Regle des alcools provenant de l'lmposltlon des 
bolssons dlstlllees 

Schlussabstimmung - Vota final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

D 

Bundesbeschluss zum Alkoholgesetz 

143 Stimmen 
6 Stimmen 

Arrite federal relatlf ä la lol federale sur l'alcool 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

E 

153 Stimmen 
6 Stimmen 

Bundesbeschluss über die Revision der Brotgetreide
ordnung des Landes 

Arrite federal portant revlslon du regfme du ble dans 
le pays 

Schlussabstimmung - Vote final 

FOr Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

116 Stimmen 
31 Stimmen 
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F 

Gewisserschutzgesetz - Loi sur la protectlon des eaux 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

G 

146 Stimmen 
7 Stimmen 

Tierseuchengesetz (TSG) - Lol sur les eplzootles (LFE) 

Schlussabstimmung - Vota final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

H 

134 Stimmen 
17 Stimmen 

Bundesgesetz über lnvestltlonshllfe fDr Berggebiete 

Lol sur l'alde en matiltre d'lnvestlssements dans les 
reglons de montagne · 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

Bundesgesetz über den Strassenverkehr 

Lol sur la clrculatlon routlitre 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

K 

145 Stimmen 
6 Stimmen 

158 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Bundesgesetz über die Neuverteilung von Bussenerträgen 

Lol reglant la nouvelle repartltlon du prodult des amendes 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

L 

154 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Bundesbeschluss über die Herabsetzung von Bundes
leistungen In den Jahren 1981 und 1982 

Arrite federal redulsant certalnes prestatlons de la Con
federatlon en 1981 et 1982 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

M 

114 Stimmen 
25 Stimmen 

Bundesbeschluss Ober die lnlindlsche Zuckerwirtschaft 
Arrite federal sur l'economle sucrltre indlgitne 

Schlussabstimmung - Vota final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

N 

Schutzbautengesetz - Lol sur les abrls 

Schlussabstimmung - Vota final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

147 Stimmen 
5 Stimmen 

137 Stimmen 
17 Stimmen 

152. 




